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Hinweis für den Leser 

Die vorliegende Ausgabe der Verträge zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaften und der Akten über die Beitritte zu diesen 
Gemeinschaften besteht aus zwei Bänden. Sie wurde von den 
Dienststellen der Organe der Gemeinschaften auf der Grundlage der 
geltenden amtlichen Texte auf den Stand vom 1. Juli 1987 gebracht 
und erscheint in spanischer, dänischer, deutscher, griechischer, 
englischer, französischer, irischer, italienischer, niederländischer und 
portugiesischer Sprache ('). 

Band 1 enthält die Verträge zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaften und die Verträge zur Änderung dieser Verträge 
sowie die Einheitliche Europäische Akte. Ferner sind einige Ent
schließungen und Erklärungen abgedruckt. 

Band 2 enthält die Rechtsakte über den Beitritt Dänemarks, 
Irlands, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir
land, Griechenlands, Spaniens und Portugals zu den Gemeinschaf
ten. 

In beiden Bänden wurde — wo dies erforderlich war — gemäß 
Artikel 3 der Einheitlichen Europäischen Akte die Bezeichnung 
„Versammlung" durch „Europäisches Parlament" ersetzt. 

Beide Textsammlungen stellen lediglich ein Dokumentations
mittel dar, für das die Gemeinschaftsorgane keine Gewähr überneh-

(') Castellano, dansk, deutsch, ellinika, english, français, gaeilge, italiano, nederlands, 
português. 
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DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, SEINE KÖ
NIGLICHE HOHEIT DER KRONPRINZ VON BELGIEN, DER PRÄSIDENT 
DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN 
REPUBLIK, IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON 
LUXEMBURG, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, 

IN DER ERWÄGUNG, daß der Weltfriede nur durch schöpferische, 
den drohenden Gefahren angemessene Anstrengungen gesichert 
werden kann, 

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß der Beitrag, den ein organisiertes 
und lebendiges Europa für die Zivilisation leisten kann, zur Auf
rechterhaltung friedlicher Beziehungen unerläßlich ist, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß Europa nur durch konkrete Leistun
gen, die zunächst eine tatsächliche Verbundenheit schaffen, und 
durch die Errichtung gemeinsamer Grundlagen für die wirtschaft
liche Entwicklung aufgebaut werden kann, 

IN DEM BEMÜHEN, durch die Ausweitung ihrer Grundproduktio
nen zur Hebung des Lebensstandards und zum Fortschritt der 
Werke des Friedens beizutragen, 

ENTSCHLOSSEN, an die Stelle der jahrhundertealten Rivalitäten 
einen Zusammenschluß ihrer wesentlichen Interessen zu setzen, 
durch die Errichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft den er
sten Grundstein für eine weitere und vertiefte Gemeinschaft unter 
Völkern zu legen, die lange Zeit durch blutige Auseinandersetzun
gen entzweit waren, und die institutionellen Grundlagen zu schaf
fen, die einem nunmehr allen gemeinsamen Schicksal die Richtung 
weisen können, 

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl zu gründen, und zu diesem Zweck als Bevollmächtigte 
bestellt: 
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D E R PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Herrn Dr. Konrad ADENAUER, Bundeskanzler und Bundesmini
ster des Auswärtigen; 

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER KRONPRINZ VON BELGIEN: 

Herrn Paul VAN ZEELAND, Minister für Auswärtige Angelegen
heiten, 
Herrn Joseph MEURICE, Minister für den Außenhandel; 

D E R PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Robert SCHUMAN, Minister für Auswärtige Angelegenhei
ten; 

D E R PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Carlo SFORZA, Minister für Auswärtige Angelegenheiten; 

IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG: 

Herrn Joseph BECH, Minister für Auswärtige Angelegenheiten; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 

Herrn Dirk Udo STIKKER, Minister für Auswärtige Angelegen
heiten, 
Herrn Johannes Roelof Maria VAN DEN BRINK, Wirtschafts
minister; 

D I E nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Voll
machten die folgenden Bestimmungen vereinbart haben. 
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Artikel 1 

Durch diesen Vertrag begründen die HOHEN VERTRAGSCHLIES-
SENDEN TEILE unter sich eine EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 
FÜR KOHLE UND STAHL; sie beruht auf einem gemeinsamen 
Markt, verfolgt gemeinsame Ziele und hat gemeinsame Organe. 

Artikel 2 

Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist dazu be
rufen, im Einklang mit der Gesamtwirtschaft der Mitgliedstaaten 
und auf der Grundlage eines gemeinsamen Marktes, wie er in Arti
kel 4 näher bestimmt ist, zur Ausweitung der Wirtschaft, zur Steige
rung der Beschäftigung und zur Hebung der Lebenshaltung in den 
Mitgliedstaaten beizutragen. 

Die Gemeinschaft hat in fortschreitender Entwicklung die Vor
aussetzungen zu schaffen, die von sich aus die rationellste Vertei
lung der Erzeugung auf dem höchsten Leistungsstand sichern; sie 
hat hierbei dafür zu sorgen, daß keine Unterbrechung in der Be
schäftigung eintritt, und zu vermeiden, daß im Wirtschaftsleben der 
Mitgliedstaaten tiefgreifende und anhaltende Störungen hervorgeru
fen werden. 

Artikel 3 

Die Organe der Gemeinschaft haben im Rahmen der jedem von 
ihnen zugewiesenen Befugnisse und im gemeinsamen Interesse 

a) auf eine geordnete Versorgung des gemeinsamen Marktes un
ter Berücksichtigung des Bedarfs dritter Länder zu achten; 
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b) allen in vergleichbarer Lage befindlichen Verbrauchern des 
gemeinsamen Marktes gleichen Zugang zu der Produktion zu si
chern ; 

c) auf die Bildung niedrigster Preise dergestalt zu achten, daß 
diese Preise nicht eine Erhöhung der von denselben Unternehmen 
bei anderen Geschäften angewandten Preise oder der Gesamtheit 
der Preise während eines anderen Zeitabschnittes zur Folge haben; 
hierbei sind die erforderlichen Abschreibungen zu ermöglichen und 
den hereingenommenen Kapitalien normale Verzinsungsmöglichkei
ten zu bieten; 

d) darauf zu achten, daß Voraussetzungen erhalten bleiben, die 
einen Anreiz für die Unternehmen bieten, ihr Produktionspotential 
auszubauen und zu verbessern und eine Politik rationeller Ausnut
zung der natürlichen Hilfsquellen unter Vermeidung von Raubbau 
zu verfolgen; 

e) auf eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Arbeiter hinzuwirken, die es erlaubt, diese Bedingungen im 
Rahmen der Fortschritte in jeder der zu ihrem Aufgabenkreis gehö
renden Industrien einander anzugleichen; 

f) die Entwicklung des zwischenstaatlichen Austausches zu för
dern und dafür zu sorgen, daß bei den Preisen auf den auswärtigen 
Märkten angemessene Grenzen eingehalten werden; 

g) die geordnete Ausweitung und Modernisierung der Erzeu
gung sowie die Verbesserung der Qualität in einer Weise zu för
dern, die jede Schutzmaßnahme gegen Konkurrenzindustrien aus
schließt, es sei denn, daß sie durch eine von diesen Unternehmen 
oder zu ihren Gunsten vorgenommene unzulässige Handlung ge
rechtfertigt ist. 

Artikel 4 

Als unvereinbar mit dem gemeinsamen Markt für Kohle und 
Stahl werden innerhalb der Gemeinschaft gemäß den Bestimmun
gen dieses Vertrages aufgehoben und untersagt: 
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a) Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung sowie 
mengenmäßige Beschränkungen des Warenverkehrs; 

b) Maßnahmen oder Praktiken, die eine Diskriminierung zwi
schen Erzeugern oder Käufern oder Verbrauchern herbeiführen, 
insbesondere hinsichtlich der Preis- und Lieferbedingungen und der 
Beförderungstarife, sowie Maßnahmen oder Praktiken, die den 
Käufer an der freien Wahl seines Lieferanten hindern; 

c) von den Staaten bewilligte Subventionen oder Beihilfen oder 
von ihnen auferlegte Sonderlasten, in welcher Form dies auch im
mer geschieht; 

d) einschränkende Praktiken, die auf eine Aufteilung oder 
Ausbeutung der Märkte abzielen. 

Artikel 5 

Die Gemeinschaft erfüllt ihre Aufgabe unter den in diesem Ver
trag vorgesehenen Bedingungen durch begrenzte Eingriffe. 

Zu diesem Zweck 

— erhellt und erleichtert sie das Handeln der Beteiligten da
durch, daß sie Auskünfte einholt, für Beratungen sorgt und allge
meine Ziele bestimmt; 

— stellt sie den Unternehmen Finanzierungsmittel für ihre In
vestitionen zur Verfügung und beteiligt sich an den Lasten der An
passung; 

— sorgt sie für Schaffung, Aufrechterhaltung und Beachtung 
normaler Wettbewerbsbedingungen und greift in die Erzeugung 
und den Markt nur dann direkt ein, wenn es die Umstände erfor
dern; 

— gibt sie die Gründe für ihr Handeln bekannt und ergreift die 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Beachtung der Bestim
mungen dieses Vertrages zu gewährleisten. 
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Die Organe der Gemeinschaft erledigen diese Aufgaben mit 
einem möglichst kleinen Verwaltungsapparat in enger Zusammenar
beit mit den Beteiligten. 

Artikel 6 

Die Gemeinschaft hat Rechtspersönlichkeit. 

Im zwischenstaatlichen Verkehr hat die Gemeinschaft die für 
die Durchführung ihrer Aufgaben und Erreichung ihrer Ziele erfor
derliche Rechts- und Geschäftsfähigkeit. 

Die Gemeinschaft hat in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen dieses 
Staates zuerkannt ist; sie kann insbesondere bewegliches und unbe
wegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie klagen und 
verklagt werden. 

Die Gemeinschaft wird durch ihre Organe im Rahmen ihrer Be
fugnisse vertreten. 
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ZWEITER TITEL 

Die Organe der Gemeinschaft 
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Artikel 7 

Die Organe der Gemeinschaft sind: 

— die HOHE BEHÖRDE, der ein Beratender Ausschuß zur Seite 
steht; 

— die GEMEINSAME VERSAMMLUNG, nachstehend „das Euro
päische Parlament" genannt; 

— der BESONDERE MINISTERRAT, nachstehend „der Rat" ge
nannt; 

— der GERICHTSHOF. 

Die Rechnungsprüfung wird durch einen Rechnungshof wahrge
nommen, der nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewiese
nen Befugnisse handelt (*). 

KAPITEL I 

DIE HOHE BEHORDE 

Artikel 8 

Die Hohe Behörde hat die Aufgabe, für die Erreichung der in 
diesem Vertrag festgelegten Zwecke nach Maßgabe des Vertrages zu 
sorgen. 

(*) Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 1 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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Artikel 9 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 10 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

1. Die Kommission besteht aus siebzehn Mitgliedern, die 
aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung ausgewählt werden 
und volle Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten müs
sen (*). 

Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom Rat 
einstimmig geändert werden. 

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mit
glieder der Kommission sein. 

Der Kommission muß mindestens ein Staatsangehöriger 
jedes Mitgliedstaats angehören, jedoch dürfen nicht mehr als 
zwei Mitglieder der Kommission dieselbe Staatsangehörig
keit besitzen. 

2. Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätigkeit in 
voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemein
schaften aus. 

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen 
von einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfor
dern noch entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu un
terlassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist. Jeder Mit
gliedstaat verpflichtet sich, diesen Grundsatz zu achten und 
nicht zu versuchen, die Mitglieder der Kommission bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer 
Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Be
rufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit über
nehmen sie die feierliche Verpflichtung, während der Aus
übung und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus ih-

( · ) Absatz I Unterabsalz 1 geändert gemäß Artikel 15 der Bcitrittsaktc SP/PORT. 
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rem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die 
Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vorteile 
nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu 
sein. Werden diese Pflichten verletzt, so kann der Gerichts
hof auf Antrag des Rates oder der Kommission das Mitglied 
je nach Lage des Falles gemäß Artikel 13(*) seines Amtes 
entheben oder ihm seine Ruhegehaltsansprüche oder andere 
an ihrer Stelle gewährte Vergünstigungen aberkennen.] 

Artikel 10 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 11 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Die Mitglieder der Kommission werden von den Regie
rungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen 
ernannt. 

Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre. Wiederernennung ist zu
lässig.] 

Artikel 11 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 14 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Präsident und die sechs Vizepräsidenten der Kom
mission werden aus deren Mitgliedern für zwei Jahre nach 
dem Verfahren ernannt, das für die Ernennung der Mitglie
der der Kommission vorgesehen ist. Wiederernennung ist zu
lässig (**). 

Der Rat kann die Bestimmungen über die Vizepräsiden
ten einstimmig ändern (***). 

(·) Artikel 13 des Fusionsvertrags. Siehe nachstehend Anmerkung zu Artikel 12. 
(**) Absatz I geändert gemäß Artikel 16 der Beitrittsakte SP/PORT. 

(·**) Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 16 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Außer im Falle einer allgemeinen Neubesetzung erfolgt 
die Ernennung nach Anhörung der Kommission. 

Endet das Amt des Präsidenten und der Vizepräsidenten 
durch Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod, so wird es für die 
verbleibende Amtszeit gemäß den vorstehend festgelegten 
Bedingungen neu besetzt.] 

Artikel 12 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 12 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und 
von Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds der Kommis
sion durch Rücktritt oder Amtsenthebung. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende 
Amtszeit ein Nachfolger ernannt. Der Rat kann einstimmig 
entscheiden, für diese Zeit einen Nachfolger nicht zu ernen
nen. 

Außer im Falle der in Artikel 13(*) geregelten Amts
enthebung bleiben die Mitglieder der Kommission bis zur 
Neubesetzung ihres Sitzes im Amt.] 

Artikel 13 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 17 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehr
heit der in Artikel 10(**) bestimmten Anzahl ihrer Mitglie
der gefaßt. 

( · ) Artikel 13 des Fusionsvertrags bestimmt: 
„Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzungen für die Ausübung seines 
Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat. kann auf An
trag des Rates oder der Kommission durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben 
werden." 

( · · ) Artikel 10 des Fusionsvertrags. Siehe vorstehend Artikel 9. 
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Die Kommission kann nur dann wirksam tagen, wenn 
die in ihrer Geschäftsordnung festgesetzte Anzahl von Mit
gliedern anwesend ist.] 

Artikel 14 

Zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben erläßt die Hohe 
Behörde im Rahmen der Bedingungen dieses Vertrages Entschei
dungen, spricht Empfehlungen aus oder gibt Stellungnahmen ab. 

Die Entscheidungen sind in allen ihren Teilen verbindlich. 
Die Empfehlungen sind hinsichtlich der von ihnen bestimmten 

Ziele verbindlich, lassen jedoch denen, an die sie gerichtet sind, die 
Wahl der für die Erreichung dieser Ziele geeigneten Mittel. 

Die Stellungnahmen sind nicht verbindlich. 
Ist die Hohe Behörde befugt, eine Entscheidung zu erlassen, so 

kann sie sich darauf beschränken, eine Empfehlung auszusprechen. 

Artikel 15 

Die Entscheidungen, Empfehlungen und Stellungnahmen der 
Hohen Behörde sind mit Gründen zu versehen und haben auf die 
pflichtgemäß eingeholten Stellungnahmen Bezug zu nehmen. 

Betreffen Entscheidungen und Empfehlungen einen Einzelfall, 
so werden sie für den Beteiligten durch die Zustellung verbindlich. 

In den übrigen Fällen genügt die Veröffentlichung für die An
wendbarkeit. 

Die Hohe Behörde erläßt Ausführungsbestimmungen zu diesem 
Artikel. 

Artikel 16 

Die Hohe Behörde trifft alle Maßnahmen des inneren Ge
schäftsbetriebes, die geeignet sind, das ordnungsmäßige Arbeiten 
ihrer Dienststellen sicherzustellen. 
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Sie kann Studienausschüsse, insbesondere einen wirtschaftswis
senschaftlichen Ausschuß, einsetzen. 

(Absatz 3 aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 16 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, um ihr 
ordnungsgemäßes Arbeiten und das ihrer Dienststellen nach 
Maßgabe der Verträge über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft sowie dieses Vertrages zu 
gewährleisten. Sie sorgt für die Veröffentlichung dieser Ge
schäftsordnung.] 

Artikel 17 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 18 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar späte
stens einen Monat vor Beginn der Sitzungsperiode des Euro
päischen Parlaments, einen Gesamtbericht über die Tätigkeit 
der Gemeinschaften.] 

Artikel 18 

Bei der Hohen Behörde wird ein Beratender Ausschuß gebildet. 
Er besteht aus mindestens zweiundsiebzig und höchstens sechsund
neunzig Mitgliedern, und zwar aus einer gleichen Anzahl von Ver
tretern der Erzeuger, der Arbeitnehmer sowie der Verbraucher und 
Händler (*). 

Die Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden durch den 
Rat ernannt. 

(*) Absatz I geändert gemäß Artikel 22 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Der Rat bestimmt die maßgebenden Erzeuger- und Arbeitneh
merorganisationen, auf die er die zu besetzenden Sitze verteilt. Jede 
Organisation soll eine Liste aufstellen, die für jeden der Organisa
tion zugewiesenen Sitz zwei Kandidaten enthält. Die Ernennung er
folgt aufgrund dieser Liste. 

Die Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden persönlich 
und für die Dauer von zwei Jahren ernannt. Sie sind nicht an Auf
träge oder Weisungen der Organisationen gebunden, die sie be
nannt haben. 

Der Beratende Ausschuß ernennt aus seiner Mitte seinen Präsi
denten und die Mitglieder seines Büros für die Dauer eines Jahres. 
Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(Absatz 6 aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 6 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehälter, 
Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsidenten und die 
Mitglieder der Kommission sowie für den Präsidenten, die 
Richter, die Generalanwälte und den Kanzler des Gerichts
hofes fest. Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als 
Entgelt gezahlten Vergütungen fest.] 

Artikel 19 

Die Hohe Behörde kann den Beratenden Ausschuß in allen Fäl
len anhören, in denen sie es für angebracht hält. Sie hat es immer 
dann zu tun, wenn dieser Vertrag die Anhörung vorschreibt. 

Die Hohe Behörde unterbreitet dem Beratenden Ausschuß die 
allgemeinen Ziele und Programme, die sie aufgrund des Artikels 46 
festgelegt hat; sie unterrichtet ihn laufend über die allgemeinen 
Richtlinien ihrer Tätigkeit aufgrund der Artikel 54, 65 und 66. 
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Hält es die Hohe Behörde für erforderlich, so kann sie dem Be
ratenden Ausschuß zur Abgabe seiner Stellungnahme eine Frist set
zen; diese Frist darf nicht kürzer als zehn Tage sein, gerechnet vom 
Zeitpunkt der zu diesem Zweck erfolgten Mitteilung an den Präsi
denten. 

Auf Antrag der Hohen Behörde oder auf Antrag der Mehrheit 
seiner Mitglieder wird der Beratende Ausschuß von seinem Präsi
denten zur Beratung über eine bestimmte Frage einberufen. 

Die Verhandlungsniederschrift ist der Hohen Behörde und dem 
Rat gleichzeitig mit den Stellungnahmen des Ausschusses zuzuleiten. 

KAPITEL II 

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT 

Artikel 20 

Das Europäische Parlament besteht aus Vertretern der Völker 
der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten; es übt 
die Kontrollbefugnisse aus, die ihm nach diesem Vertrag zustehen. 

Artikel 21 

(§ 1 und § 2 sind am 17. Juli 1979 gemäß Artikel 14 des Aktes 
über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
gegenstandslos geworden.) 

[Siehe Artikel 1 des genannten Aktes, der wie folgt lautet: 
§ 1. Die Abgeordneten der Völker der in der Gemeinschaft 
vereinigten Staaten im Europäischen Parlament werden in 
allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt.] 
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[Siehe Artikel 2 des genannten Aktes, der wie folgt lautet: 

§ 2. Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeord
neten wird wie folgt festgesetzt: 

Belgien 24 

Dänemark 16 

Deutschland 81 

Griechenland 24 

Spanien 60 

Frankreich 81 

Irland 15 

Italien 81 

Luxemburg 6 

Niederlande 25 

Portugal 24 

Vereinigtes Königreich 81] (*). 

§ 3. Das Europäische Parlament arbeitet Entwürfe für allgemeine 
unmittelbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen 
Mitgliedstaaten aus (**). 

Der Rat erläßt einstimmig die entsprechenden Bestimmungen 
und empfiehlt sie den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren 
verfassungsrechtlichen Vorschriften (***). 

(·) Zahl der Abgeordneten gemäß Artikel 10 der Beitrittsakte SP/PORT. 
(· ·) Siehe hierzu auch Artikel 7 Absätze 1 und 2 des Aktes über die Wahl der Abgeord

neten des Europäischen Parlaments. 
(·**) § 3 geändert gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Abkommens über gemeinsame Organe. 
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Artikel 22 

Das Europäische Parlament hält jährlich eine Sitzungsperiode 
ab. Es tritt, ohne daß es einer Einberufung bedarf, am zweiten 
Dienstag des Monats März zusammen (*) (**). 

Das Europäische Parlament kann auf Antrag des Rates zu einer 
außerordentlichen Sitzung einberufen werden, um zu Fragen Stel
lung zu nehmen, die ihm vom Rat vorgelegt werden. 

Es kann ebenso auf Antrag der Mehrheit seiner Mitglieder oder 
der Hohen Behörde zu einer außerordentlichen Sitzungsperiode zu
sammentreten. 

Artikel 23 

Das Europäische Parlament bestellt aus seiner Mitte seinen Prä
sidenten und die Mitglieder seines Büros. 

Die Mitglieder der Hohen Behörde können an allen Sitzungen 
teilnehmen. Der Präsident der Hohen Behörde oder die von ihr be
stimmten Mitglieder sind auf ihren Antrag zu hören. 

Die Hohe Behörde antwortet mündlich oder schriftlich auf die 
ihr vom Europäischen Parlament oder dessen Mitgliedern gestellten 
Fragen. 

Die Mitglieder des Rates können an allen Sitzungen teilnehmen 
und sind auf ihren Antrag zu hören. 

(*) Absatz l geändert gemäß Artikel 27 Absatz 1 des Fusionsvertrags. 
(*·) Zu Satz 2 dieses Absatzes siehe auch Artikel 10 Absatz 3 des Aktes über die Wahl 

der Abgeordneten des Europäischen Parlaments. 
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Artikel 24 

Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sitzung den 
Gesamtbericht, der ihm von der Hohen Behörde vorgelegt wird. 

Wird wegen der Tätigkeit der Hohen Behörde ein Mißtrauens
antrag eingebracht, so darf das Europäische Parlament nicht vor 
Ablauf von drei Tagen nach seiner Einbringung und nur in offener 
Abstimmung darüber entscheiden (*). 

Wird der Mißtrauensantrag mit Zweidrittelmehrheit der abgege
benen Stimmen und mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder 
des Europäischen Parlaments angenommen, so müssen die Mitglie
der der Hohen Behörde geschlossen zurücktreten. Sie führen die 
laufenden Geschäfte bis zu ihrer Ablösung gemäß Artikel 10 weiter. 

Artikel 25 

Das Europäische Parlament gibt sich eine Geschäftsordnung; 
hierzu ist Stimmenmehrheit seiner Mitglieder erforderlich. 

Die Verhandlungen des Europäischen Parlaments werden nach 
den Bestimmungen dieser Geschäftsordnung veröffentlicht. 

(*) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 27 Absatz 2 des Fusionsvertrags. 
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KAPITEL III 

DER RAT 

Artikel 26 

Der Rat übt seine Befugnisse in den in diesem Vertrag vorgese
henen Fällen und in der dort angegebenen Weise aus, insbesondere 
um die Tätigkeit der Hohen Behörde und der für die allgemeine 
Wirtschaftspolitik ihrer Länder verantwortlichen Regierungen auf
einander abzustimmen. 

Der Rat und die Hohe Behörde unterrichten und beraten einan
der zu diesem Zweck. 

Der Rat kann die Hohe Behörde auffordern, Vorschläge und 
Maßnahmen aller Art zu prüfen, die er zur Erreichung der gemein
samen Ziele für zweckmäßig oder erforderlich hält. 

Artikel 27 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 2 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat besteht aus Vertretern der Mitgliedstaaten. Jede 
Regierung entsendet eines ihrer Mitglieder. 

Der Vorsitz im Rat wird von den Mitgliedstaaten nach
einander für je sechs Monate wahrgenommen, und zwar in 
folgender Reihenfolge der Mitgliedstaaten: 
— während einer ersten Periode von sechs Jahren: Belgien, 

Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frank
reich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, 
Vereinigtes Königreich; 

— während der folgenden Periode von sechs Jahren: Däne
mark, Belgien, Griechenland, Deutschland, Frankreich, 
Spanien, Italien, Irland, Niederlande, Luxemburg, Ver
einigtes Königreich, Portugal] (*). 

(*) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 11 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Artikel 28 (*) 

Bei Anhörung des Rates durch die Hohe Behörde berät der Rat, 
ohne notwendigerweise eine Abstimmung vorzunehmen. Die Bera
tungsprotokolle werden der Hohen Behörde übermittelt. 

Eine nach diesem Vertrag erforderliche Zustimmung des Rates 
gilt als erteilt, wenn dem von der Hohen Behörde vorgelegten Vor
schlag zustimmen: 

die absolute Mehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten, ein
schließlich der Stimmen der Vertreter von zwei Mitgliedstaa
ten, die mindestens je ein Neuntel des Gesamtwerts der 
Kohle- und Stahlproduktion in der Gemeinschaft umfassen; 

oder, wenn bei Stimmengleichheit die Hohe Behörde ihren 
Vorschlag nach einer zweiten Beratung aufrechterhält, die 
Vertreter von drei Mitgliedstaaten, die mindestens je ein 
Neuntel des Gesamtwerts der Kohle- und Stahlproduktion in 
der Gemeinschaft umfassen. 

Ist in diesem Vertrag eine einstimmige Entscheidung oder ein
stimmige Zustimmung verlangt, so sind hierzu die Stimmen aller 
Mitglieder des Rates erforderlich. Bei der Anwendung der Artikel 
21, 32, 32 a, 78 e und 78 h dieses Vertrages und der Artikel 16, 20 
Absatz 3, 28 Absatz 5 und 44 des Protokolls über die Satzung des 
Gerichtshofes steht jedoch die Stimmenthaltung von anwesenden 
oder vertretenen Mitgliedern dem Zustandekommen von Beschlüs
sen des Rates, zu denen Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht ent
gegen. 

(·) Wortlaut geändert gemäß Artikel 12 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Mit Ausnahme der Entscheidungen, die einer qualifizierten 
Mehrheit oder der Einstimmigkeit bedürfen, werden die Entschei
dungen des Rates mit Mehrheit der Mitglieder des Rates getroffen; 
diese Mehrheit gilt als erreicht, wenn sie die absolute Mehrheit der 
Vertreter der Mitgliedstaaten, einschließlich der Stimmen der Ver
treter von zwei Mitgliedstaaten enthält, die mindestens je ein Neun
tel des Gesamtwerts der Kohle- und Stahlproduktion in der Ge
meinschaft umfassen. Die Stimmen der Mitglieder des Rates wer
den bei Anwendung der Artikel 78, 78 b und 78 e dieses Vertrages, 
nach denen die qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, jedoch wie 
folgt gewogen : 

Belgien 5 
Dänemark 3 
Deutschland 10 
Griechenland 5 
Spanien 8 
Frankreich 10 
Irland 3 
Italien 10 
Luxemburg 2 
Niederlande 5 
Portugal 5 
Vereinigtes Königreich 10 

Beschlüsse kommen zustande, wenn dafür mindestens vierund
fünfzig Stimmen, welche die Zustimmung von mindestens acht Mit
gliedern umfassen, abgegeben werden. 

Jedes Mitglied des Rates kann bei Abstimmungen nur für eines 
der anderen Mitglieder mitstimmen. 

Der Rat verkehrt mit den Mitgliedstaaten über seinen Präsiden
ten. 

Die Beschlüsse des Rates werden in der von ihm bestimmten 
Weise veröffentlicht. 
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Artikel 29 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 6 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehälter, 
Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsidenten und die 
Mitglieder der Kommission sowie für den Präsidenten, die 
Richter, die Generalanwälte und den Kanzler des Gerichts
hofes fest. Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als 
Entgelt gezahlten Vergütungen fest.] 

Artikel 30 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 5 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.] 

KAPITEL IV 

DER GERICHTSHOF 

Artikel 31 

Der Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der Ausle
gung und Anwendung dieses Vertrages und der Durchführungsvor
schriften. 

Artikel 32 

Der Gerichtshof besteht aus dreizehn Richtern (*). 

(·) Absatz I geändert gemäß Artikel 17 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen. Er kann jedoch aus sei
ner Mitte Kammern mit je drei oder fünf Richtern bilden, die be
stimmte vorbereitende Aufgaben erledigen oder bestimmte Gruppen 
von Rechtssachen entscheiden: Hierfür gelten die Vorschriften 
einer besonderen Regelung (*). 

In allen Fällen, in denen Rechtssachen zur Entscheidung ste
hen, die auf Antrag eines Mitgliedstaats oder eines Organs der Ge
meinschaft anhängig sind, tagt der Gerichtshof in Vollsitzungen; 
das gleiche gilt für die im Wege der Vorabentscheidung zu ent
scheidenden Fragen, die ihm gemäß Artikel 41 vorgelegt werden, 
sofern nicht nach der Verfahrensordnung eine Kammer des Ge
richtshofes zuständig ist (**). 

Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl 
der Richter erhöhen und die erforderlichen Anpassungen der Ab
sätze 2 und 3 und des Artikels 32 b Absatz 2 vornehmen (*). 

Artikel 32 a (***) 

Der Gerichtshof wird von sechs Generalanwälten unter
stützt (****). 

Der Generalanwalt hat in völliger Unparteilichkeit und Unab
hängigkeit begründete Schlußanträge zu den dem Gerichtshof un
terbreiteten Rechtssachen öffentlich zu stellen, um den Gerichtshof 
bei der Erfüllung seiner in Artikel 31 bestimmten Aufgabe zu un
terstützen. 

(·) Absätze 2 und 4 geändert gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe u) des Abkommens 
über gemeinsame Organe. 

( · · ) Absatz 3 geändert gemäß Artikel I des Beschlusses des Rutes vom 26. November 
1974 {Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 318 vom 28. November 
1974). 

( · · · ) Artikel eingefügt gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchslabe a) des Abkommens über ge
meinsame Organe. 

(**··) Absatz I geändert gemäß Artikel 18 der Bcitriltsukte SP/PORT. 
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Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl 
der Generalanwälte erhöhen und die erforderlichen Anpassungen 
des Artikels 32 b Absatz 3 vornehmen. 

Artikel 32 b (*) 

Zu Richtern und Generalanwälten sind Persönlichkeiten auszu
wählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem 
Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Vor
aussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender 
Befähigung sind; sie werden von den Regierungen der Mitglied
staaten im gegenseitigen Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt. 

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Richter
stellen statt. Sie betrifft abwechselnd je sieben und sechs Rich
ter (**). 

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Stellen 
der Generalanwälte statt. Sie betrifft jeweils drei Generalan
wälte (**). 

Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalan
wälte ist zulässig. 

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Ge
richtshofes für die Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 32 c (*) 

Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen 
Stellung. 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) des Abkommens über ge
meinsame Organe. 

(·*) Absätze 2 und 3 geändert gemäß Artikel 19 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Artikel 32 d (*) 

§ 1. Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat nach Anhörung 
der Kommission und des Europäischen Parlaments dem Gerichts
hof durch einstimmigen Beschluß ein Gericht beiordnen, das für 
Entscheidungen über bestimmte Gruppen von Klagen natürlicher 
oder juristischer Personen im ersten Rechtszuge zuständig ist und 
gegen dessen Entscheidungen ein auf Rechtsfragen beschränktes 
Rechtsmittel beim Gerichtshof nach Maßgabe der Satzung eingelegt 
werden kann. Dieses Gericht ist weder für von den Mitgliedstaaten 
oder Gemeinschaftsorganen unterbreitete Rechtssachen noch für 
Vorabentscheidungen gemäß Artikel 41 zuständig. 

§ 2. Der Rat legt nach dem in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren die 
Zusammensetzung dieses Gerichts fest und beschließt die Anpas
sungen und ergänzenden Bestimmungen, die in bezug auf die Sat
zung des Gerichtshofes notwendig werden. Wenn der Rat nichts 
anderes beschließt, finden die den Gerichtshof betreffenden Bestim
mungen dieses Vertrages und insbesondere die Bestimmungen des 
Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes auf dieses Gericht 
Anwendung. 

§ 3. Zu Mitgliedern dieses Gerichts sind Personen auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und über die Befähigung 
zur Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen; sie werden von 
den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einverneh
men für sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teil
weise neu besetzt. Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder 
ist zulässig. 

§ 4. Dieses Gericht erläßt seine Verfahrensordnung im Einverneh
men mit dem Gerichtshof. Sie bedarf der einstimmigen Genehmi
gung des Rates. 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 4 EEA. 
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Artikel 33 

Der Gerichtshof ist für die Entscheidung über Nichtigkeitskla
gen zuständig, die ein Mitgliedstaat oder der Rat gegen Entschei
dungen und Empfehlungen der Hohen Behörde wegen Unzustän
digkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des 
Vertrages oder irgendeiner bei seiner Durchführung anzuwenden
den Rechtsnorm oder wegen Ermessensmißbrauchs erhebt. Die 
Nachprüfung durch den Gerichtshof darf sich jedoch nicht auf die 
Würdigung der aus den wirtschaftlichen Tatsachen oder Umstän
den sich ergebenden Gesamtlage erstrecken, die zu den angefochte
nen Entscheidungen oder Empfehlungen geführt hat, es sei denn, 
daß der Hohen Behörde der Vorwurf gemacht wird, sie habe ihr 
Ermessen mißbraucht oder die Bestimmungen des Vertrages oder 
irgendeiner bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm 
offensichtlich verkannt. 

Die Unternehmen oder die in Artikel 48 genannten Verbände 
können unter denselben Bedingungen Klage gegen die sie individu
ell betreffenden Entscheidungen und Empfehlungen oder gegen die 
allgemeinen Entscheidungen und Empfehlungen erheben, die nach 
ihrer Ansicht einen Ermessensmißbrauch ihnen gegenüber darstel
len. 

Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten Klagen 
sind innerhalb eines Monats nach Zustellung der individuellen Ent
scheidung oder Empfehlung oder nach Veröffentlichung der allge
meinen Entscheidung oder Empfehlung zu erheben. 

Artikel 34 

Im Falle der Nichtigerklärung verweist der Gerichtshof die 
Sache an die Hohe Behörde zurück. Diese hat die Maßnahmen zu 
ergreifen, die sich aus dem Nichtigkeitsurteil ergeben. Hat ein Un
ternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen infolge einer Ent
scheidung oder Empfehlung, die nach Feststellung des Gerichtsho
fes mit einem die Haftung der Gemeinschaft begründenden Fehler 
behaftet ist, einen unmittelbaren und besonderen Schaden erlitten, 
so hat die Hohe Behörde im Rahmen der ihr nach den Bestimmun-
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gen des Vertrages zustehenden Befugnisse geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um eine angemessene Wiedergutmachung des durch die 
für nichtig erklärte Entscheidung oder Empfehlung unmittelbar ver
ursachten Schadens und, soweit erforderlich, eine billige Entschädi
gung zu gewähren. 

Ergreift die Hohe Behörde nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist die Maßnahmen, die sich aus dem Nichtigkeitsurteil ergeben, 
so kann vor dem Gerichtshof auf Schadensersatz geklagt werden. 

Artikel 35 

Ist die Hohe Behörde aufgrund einer Bestimmung dieses Vertra
ges oder der Durchführungsvorschriften verpflichtet, eine Entschei
dung zu erlassen oder eine Empfehlung auszusprechen, und kommt 
sie dieser Verpflichtung nicht nach, so können je nach Lage des 
Falles die Staaten, der Rat oder die Unternehmen und Verbände 
die Hohe Behörde mit der Angelegenheit befassen. 

Das gleiche gilt, falls die Hohe Behörde aufgrund einer Bestim
mung dieses Vertrages oder der Durchführungsvorschriften befugt 
ist, eine Entscheidung zu erlassen oder eine Empfehlung auszuspre
chen, dies aber unterläßt, und wenn diese Unterlassung einen Er
messensmißbrauch darstellt. 

Hat die Hohe Behörde innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
keine Entscheidung erlassen oder keine Empfehlung ausgesprochen, 
so kann innerhalb einer Frist von einem Monat wegen der diesem 
Schweigen zu entnehmenden ablehnenden Entscheidung beim Ge
richtshof Klage erhoben werden. 

Artikel 36 

Vor Festsetzung der nach diesem Vertrag vorgesehenen finan
ziellen Sanktionen oder Zwangsgelder hat die Hohe Behörde dem 
Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Wegen der nach den Bestimmungen dieses Vertrages festgesetz
ten finanziellen Sanktionen und Zwangsgelder kann Klage im Ver
fahren mit unbeschränkter Ermessensnachprüfung erhoben werden. 
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Die Kläger können zur Begründung dieser Klage nach Maß
gabe des Artikels 33 Absatz 1 des Vertrages geltend machen, daß 
die Entscheidungen und Empfehlungen, deren Nichtbeachtung ih
nen zum Vorwurf gemacht wird, fehlerhaft sind. 

Artikel 37 

Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, daß eine Handlung oder Un
terlassung der Hohen Behörde in einem bestimmten Fall geeignet 
ist, tiefgreifende und anhaltende Störungen in seiner Wirtschaft 
hervorzurufen, so kann er die Hohe Behörde damit befassen. 

Diese stellt, falls hierzu Anlaß besteht, nach Anhörung des Ra
tes das Vorliegen eines solchen Sachverhalts fest und entscheidet 
über die im Rahmen dieses Vertrages zu treffenden Maßnahmen, 
um diesem Sachverhalt unter Wahrung der wesentlichen Interessen 
der Gemeinschaft ein Ende zu machen. 

Wird gegen diese Entscheidung oder gegen eine Entscheidung, 
die ausdrücklich oder stillschweigend das Vorliegen eines solchen 
Sachverhalts verneint, aufgrund dieses Artikels Klage erhoben, so 
besitzt der Gerichtshof ein uneingeschränktes Nachprüfungsrecht. 

Im Falle der Nichtigerklärung hat die Hohe Behörde im Rah
men des vom Gerichtshof gefällten Urteils Maßnahmen zu den in 
Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen Zwecken zu treffen. 

Artikel 38 

Auf Klage eines der Mitgliedstaaten oder der Hohen Behörde 
kann der Gerichtshof die Beschlüsse des Europäischen Parlaments 
oder des Rates aufheben. 

Die Klage ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ver
öffentlichung des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder 
der Mitteilung des Beschlusses des Rates an die Mitgliedstaaten 
oder an die Hohe Behörde zu erheben. 

55 



Diese Klage kann nur auf Unzuständigkeit oder Verletzung we
sentlicher Formvorschriften gestützt werden. 

Artikel 39 

Die beim Gerichtshof erhobenen Klagen haben keine aufschie
bende Wirkung. 

Der Gerichtshof kann jedoch, wenn es die Umstände nach sei
ner Ansicht erfordern, die Vollstreckung der angegriffenen Ent
scheidung oder Empfehlung aussetzen. 

Er kann jede andere erforderliche einstweilige Anordnung tref
fen. 

Artikel 40 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 34 Absatz 1 ist 
der Gerichtshof zuständig, der geschädigten Partei auf ihren Antrag 
eine Entschädigung in Geld zu Lasten der Gemeinschaft zuzuerken
nen, falls in Durchführung dieses Vertrages durch einen Amtsfehler 
der Gemeinschaft ein Schaden verursacht worden ist. 

Der Gerichtshof ist ferner zuständig, eine Entschädigung zu La
sten der Gemeinschaft zuzuerkennen, falls ein Schaden durch per
sönliches Verschulden eines Bediensteten der Gemeinschaft in Aus
übung seiner dienstlichen Obliegenheiten verursacht worden ist. 
Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Gemein
schaft bestimmt sich nach den Vorschriften ihres Statuts oder der 
für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen (*). 

Alle übrigen zwischen der Gemeinschaft und Dritten entstehen
den Streitigkeiten, auf welche die Bestimmungen dieses Vertrages 
und die Durchführungsvorschriften keine Anwendung finden, sind 
bei den staatlichen Gerichten anhängig zu machen. 

(*) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 26 des Fusionsvertrags. 
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Artikel 41 

Der Gerichtshof allein entscheidet, und zwar im Wege der Vor
abentscheidung, über die Gültigkeit von Beschlüssen der Hohen 
Behörde und des Rates, falls bei einem Streitfall vor einem staatli
chen Gericht diese Gültigkeit in Frage gestellt wird. 

Artikel 42 

Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund einer Schieds
klausel zuständig, die in einem von der Gemeinschaft oder für ihre 
Rechnung abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtli
chen Vertrag enthalten ist. 

Artikel 43 

Der Gerichtshof ist für die Entscheidung in jedem anderen Fall 
zuständig, der in einer Zusatzbestimmung zu diesem Vertrag vorge
sehen ist. 

Er kann außerdem in allen mit dem Gegenstand dieses Vertra
ges in Zusammenhang stehenden Fällen entscheiden, wenn die Ge
setze eines Mitgliedstaats ihn für zuständig erklären. 

Artikel 44 

Die Entscheidungen des Gerichtshofes sind nach Maßgabe des 
Artikels 92 im Gebiet der Mitgliedstaaten vollstreckbar. 

Artikel 45 

Die Satzung des Gerichtshofes wird durch ein Zusatzprotokoll 
zu diesem Vertrag festgelegt. 

Der Rat kann auf Antrag des Gerichtshofes und nach Anhö
rung der Kommission und des Europäischen Parlaments einstim
mig die Bestimmungen des Titels III der Satzung ändern (*). 

(·) Absatz 2 angefügt gemäß Artikel 5 EEA. 
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DRITTER TITEL 

Wirtschafts- und Sozialbestimmungen 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 46 

Die Hohe Behörde kann jederzeit die Regierungen, die verschie
denen Beteiligten (Unternehmen, Arbeitnehmer, Verbraucher und 
Händler) und ihre Verbände ebenso wie Sachverständige anhören. 

Die Unternehmen, die Arbeitnehmer, die Verbraucher und 
Händler und ihre Verbände sind berechtigt, der Hohen Behörde zu 
den sie angehenden Fragen Anregungen oder Bemerkungen jeder 
Art vorzulegen. 

Um entsprechend den Aufgaben der Gemeinschaft allen Betei
ligten Hinweise für ihre Tätigkeit zu geben und um ihr eigenes 
Handeln nach Maßgabe dieses Vertrages zu bestimmen, hat die 
Hohe Behörde im Benehmen mit den obengenannten Stellen: 

1. Marktentwicklung und Preistendenzen fortlaufend zu unter
suchen; 

2. in regelmäßigen Zeitabständen Programme für Erzeugung, 
Verbrauch, Ausfuhr und Einfuhr unter Berücksichtigung der vor
aussichtlichen Entwicklung aufzustellen; diese Programme dienen 
als Hinweis; 

3. in regelmäßigen Zeitabständen allgemeine Ziele für die 
Modernisierung, die Orientierung der Fabrikation auf lange Sicht 
und die Ausweitung der Produktionskapazität anzugeben; 

4. sich auf Antrag der beteiligten Regierungen an der Untersu
chung darüber zu beteiligen, welche Möglichkeiten bestehen, die 
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durch die Marktentwicklung oder die technische Umgestaltung frei
gewordenen Arbeitskräfte in den bestehenden Industrien oder in 
neu zu schaffenden Arbeitsplätzen wiederzubeschäftigen; 

5. die Auskünfte einzuholen, die zur Beurteilung der Verbesse
rungsmöglichkeiten für die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Arbeiterschaft in den zu ihrem Aufgabenkreis gehörenden Indu
strien und zur Beurteilung der Gefahren erforderlich sind, die diese 
Lebensbedingungen bedrohen. 

Die Hohe Behörde veröffentlicht nach Vorlage beim Beratenden 
Ausschuß die allgemeinen Ziele und die Programme. 

Die Hohe Behörde kann die obenerwähnten Untersuchungen 
und Auskünfte veröffentlichen. 

Artikel 47 

Die Hohe Behörde kann die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen Auskünfte einholen. Sie kann die erforderlichen 
Nachprüfungen vornehmen lassen. 

Die Hohe Behörde ist verpflichtet, Auskünfte, die ihrem Wesen 
nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht bekanntzugeben; dies 
gilt insbesondere für Auskünfte über die Unternehmen, die ihre 
Geschäftsbeziehungen oder ihre Kostenelemente betreffen. Mit die
ser Einschränkung hat die Hohe Behörde alle Angaben zu veröf
fentlichen, die für die Regierungen oder alle anderen Beteiligten 
von Nutzen sein können. 

Die Hohe Behörde kann gegen Unternehmen, die sich ihren 
Verpflichtungen aus den in Anwendung dieses Artikels erlassenen 
Entscheidungen entziehen oder wissentlich falsche Auskünfte ertei
len, Geldbußen bis zum Höchstbetrag von 1 v. H. des Jahresumsat
zes und Zwangsgelder bis zum Höchstbetrag von 5 v. H. des durch
schnittlichen Tagesumsatzes für jeden Tag des Verzugs festsetzen. 
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Hat ein Unternehmen dadurch einen Schaden erlitten, daß die 
Hohe Behörde das Berufsgeheimnis verletzt hat, so kann es bei 
dem Gerichtshof nach Maßgabe von Artikel 40 Klage auf Schadens
ersatz erheben. 

Artikel 48 

Das Recht der Unternehmen, Verbände zu bilden, wird durch 
diesen Vertrag nicht berührt. Die Mitgliedschaft bei diesen Verbän
den ist freiwillig. Sie können jede Tätigkeit ausüben, die zu den Be
stimmungen dieses Vertrages oder zu den Entscheidungen oder 
Empfehlungen der Hohen Behörde nicht im Widerspruch steht. 

In allen Fällen, in denen dieser Vertrag die Anhörung des Bera
tenden Ausschusses vorschreibt, ist jeder Verband berechtigt, der 
Hohen Behörde innerhalb der von ihr festgesetzten Fristen die Be
merkungen seiner Mitglieder zu der beabsichtigten Maßnahme zu
zuleiten. 

Um die erforderlichen Auskünfte zu erlangen und um die 
Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben zu erleichtern, soll 
sich die Hohe Behörde der Erzeugerverbände bedienen, vorausge
setzt, daß diese die berufenen Vertreter der Arbeitnehmer und Ver
braucher an ihren leitenden Organen oder an den bei ihnen gebil
deten beratenden Ausschüssen beteiligen oder daß sie in ihrer Or
ganisation mit anderen Mitteln einen ausreichenden Platz für die 
Geltendmachung der Interessen der Arbeitnehmer und Verbraucher 
einräumen. 

Die im vorstehenden Absatz genannten Verbände sind ver
pflichtet, über ihre Tätigkeit der Hohen Behörde die von ihr für er
forderlich erachteten Auskünfte zu erteilen. Die in Absatz 2 dieses 
Artikels genannten Bemerkungen und die aufgrund des Absatzes 4 
erteilten Auskünfte werden von den Verbänden gleichfalls der be
teiligten Regierung mitgeteilt. 
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KAPITEL II 

FINANZBESTIMMUNGEN 

Artikel 49 

Die Hohe Behörde ist berechtigt, sich 
— durch Erhebung von Umlagen auf die Erzeugung von Kohle 

und Stahl, 
— durch Aufnahme von Anleihen 

die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel zu beschaf
fen. 

Sie kann unentgeltliche Zuwendungen entgegennehmen. 

Artikel 50 

§ 1. Die Umlagen dienen: 
— zur Deckung der Verwaltungsausgaben nach Artikel 78; 
— zur Deckung der nicht rückzahlungspflichtigen Anpassungs

beihilfen nach Artikel 56; 
— soweit es sich um die Finanzierungsmöglichkeiten nach den 

Artikeln 54 und 56 handelt, zur Deckung des durch den Dienst der 
eigenen Kredite nicht gedeckten Teiles des Anleihedienstes der Ho
hen Behörde, der auch nach Rückgriff auf den Reservefonds unge
deckt bleibt; ferner zur Deckung von Gewährleistungsverpflichtun
gen der Hohen Behörde für Anleihen, welche die Unternehmen un
mittelbar aufgenommen haben; 

— zur Deckung von Ausgaben zur Förderung der technischen 
und wirtschaftlichen Forschung nach Maßgabe des Artikels 55 § 2. 
§ 2. Die Umlagen werden jährlich durch Belastung der verschiede
nen Erzeugnisse nach ihrem Durchschnittswert festgesetzt; die Bela
stung darf jedoch 1 v. H. nicht übersteigen, es sei denn, daß der 
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Rat mit Zweidrittelmehrheit vorher zustimmt. Die Bedingungen für 
die Veranlagung und Erhebung sind möglichst unter Vermeidung 
kumulativer Belastungen durch eine nach Anhörung des Rates er
lassene allgemeine Entscheidung der Hohen Behörde festzusetzen. 

§ 3. Die Hohe Behörde kann gegen Unternehmen, die den auf
grund dieses Artikels erlassenen Entscheidungen nicht nachkom
men, Zuschläge von höchstens 5 v. H. für jedes Vierteljahr des Ver
zuges festsetzen. 

Artikel 51 

§ 1. Die Hohe Behörde darf die durch Anleihen aufgebrachten 
Mittel nur zur Gewährung von Krediten verwenden. 

Die Begebung von Anleihen der Hohen Behörde auf den Märk
ten der Mitgliedstaaten unterliegt den auf diesen Märkten gelten
den Vorschriften. 

Hält die Hohe Behörde die Gewährleistung von Mitgliedstaaten 
für die Aufnahme einzelner Anleihen für erforderlich, so wird sie 
nach Anhörung des Rates bei der oder den beteiligten Regierungen 
vorstellig; kein Staat ist verpflichtet, seine Gewährleistung zuzusa
gen. 

§ 2. Die Hohe Behörde kann nach Maßgabe von Artikel 54 die 
Gewährleistung für Anleihen übernehmen, die Dritte den Unter
nehmen unmittelbar gewähren. 

§ 3. Die Hohe Behörde kann ihre Kredit- oder Gewährleistungsbe
dingungen so einrichten, daß die Bildung eines Reservefonds er
möglicht wird; dieser Reservefonds ist ausschließlich dazu be
stimmt, den in Artikel 50 § 1 Absatz 3 vorgesehenen etwaigen Um
lagebeitrag zu kürzen, wobei die so angesammelten Beträge nicht 
für Kredite an Unternehmen verwendet werden dürfen, in welcher 
Form dies auch immer geschieht. 
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§ 4. Die Hohe Behörde selbst übt nicht die Banktätigkeit aus, die 
sich bei ihren finanziellen Aufgaben ergibt. 

Artikel 52 

Die Mitgliedstaaten erlassen alle geeigneten Vorschriften, um 
innerhalb der in Artikel 79 Absatz 1 genannten Gebiete und im 
Rahmen der für die Abwicklung des Handelsverkehrs geltenden 
Regelungen die Transferierung der aus Umlagen, finanziellen Sank
tionen und Zwangsgeldern stammenden Geldmittel und des 
Reservefonds so weit zu sichern, wie dies für ihre Verwendung zu 
den in diesem Vertrag bestimmten Zwecken erforderlich ist. 

Die Modalitäten der Transferierungen zwischen den Mitglied
staaten und nach dritten Ländern, die sich aus den anderen von 
der Hohen Behörde oder unter ihrer Gewährleistung durchgeführ
ten Geldgeschäften ergeben, werden durch Abkommen zwischen 
der Hohen Behörde und den beteiligten Mitgliedstaaten oder den 
zuständigen Organisationen geregelt, ohne daß ein Mitgliedstaat 
mit Devisenbewirtschaftung verpflichtet ¡st, Transferierungen vorzu
nehmen, für die er keine ausdrücklichen Verpflichtungen übernom
men hat. 

Artikel 53 

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 58 und des Kapi
tels V des Titels III kann die Hohe Behörde 

a) nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und des Rates 
unter Bedingungen, die sie bestimmt, und untei ihrer Kontrolle die 
Schaffung jeder Art von gemeinsamen finanziellen Einrichtungen 
für mehrere Unternehmen genehmigen, die sie zur Durchführung 
der Aufgaben nach Artikel 3 für erforderlich und mit den Vor
schriften des Vertrages, insbesondere mit Artikel 65, für vereinbar 
hält; 
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b) mit einstimmiger Zustimmung des Rates selbst jede Art fi
nanzieller Einrichtungen schaffen, die denselben Zwecken dienen. 

Von den Mitgliedstaaten geschaffene oder beibehaltene Einrich
tungen gleicher Art werden der Hohen Behörde bekanntgegeben. 
Diese richtet nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und des 
Rates an die beteiligten Staaten die erforderlichen Empfehlungen, 
falls solche Einrichtungen ganz oder teilweise zu der Anwendung 
dieses Vertrages im Widerspruch stehen. 

KAPITEL III 

INVESTITIONEN U N D FINANZIELLE HILFE 

Artikel 54 

Die Hohe Behörde kann die Durchführung der Investitionspro
gramme dadurch erleichtern, daß sie den Unternehmen Kredite be
willigt oder für die anderen von ihnen aufgenommenen Anleihen 
die Gewährleistung übernimmt. 

Mit einstimmiger Zustimmung des Rates kann die Hohe Be
hörde mit den gleichen Mitteln die Finanzierung von Arbeiten und 
Einrichtungen unterstützen, die unmittelbar und in erster Linie 
dazu beitragen, die Produktion zu steigern, die Gestehungskosten 
zu senken oder den Absatz der ihrer Zuständigkeit unterliegenden 
Erzeugnisse zu erleichtern. 

Um eine aufeinander abgestimmte Entwicklung der Investitio
nen zu begünstigen, kann die Hohe Behörde gemäß Artikel 47 die 
vorherige Mitteilung von Einzelprogrammen durch eine besondere, 
an das beteiligte Unternehmen gerichtete Aufforderung oder durch 
eine Entscheidung verlangen, die Art und Umfang der mitzuteilen
den Programme angibt. 
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Nachdem die Hohe Behörde den Beteiligten jede Möglichkeit 
zur Äußerung gegeben hat, kann sie eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme zu diesen Programmen im Rahmen der allgemeinen 
Ziele des Artikels 46 abgeben. Auf Antrag des beteiligten Unterneh
mens ist die Hohe Behörde verpflichtet, eine solche Stellungnahme 
abzugeben. Sie stellt die Stellungnahme dem beteiligten Unterneh
men zu und bringt sie seiner Regierung zur Kenntnis. Die Liste der 
Stellungnahmen wird veröffentlicht. 

Stellt die Hohe Behörde fest, daß die Finanzierung eines Pro
gramms oder der sich aus dessen Durchführung ergebende Betrieb 
von Anlagen Subventionen, Beihilfen, Schutzmaßnahmen oder Dis
kriminierungen mit sich bringen würde, die zu diesem Vertrag im 
Widerspruch stehen, so gilt die aus diesen Gründen abgegebene un
günstige Stellungnahme als Entscheidung im Sinne des Artikels 14; 
sie hat zur Folge, daß es dem Unternehmen verboten ist, zur 
Durchführung dieses Programms andere als seine eigenen Mittel zu 
verwenden. 

Die Hohe Behörde kann gegen Unternehmen, die das im vor
hergehenden Absatz vorgesehene Verbot nicht beachten, Geldbußen 
bis zum Höchstbetrag der für die Durchführung des Programms 
unzulässigerweise ausgegebenen Beträge festsetzen. 

Artikel 55 

§ 1. Die Hohe Behörde hat die technische und wirtschaftliche For
schung für die Erzeugung und die Steigerung des Verbrauchs von 
Kohle und Stahl sowie für die Betriebssicherheit in diesen Indu
strien zu fördern. Sie hat zu diesem Zweck eine geeignete Zusam
menarbeit zwischen den vorhandenen Forschungsstellen zu organi
sieren. 

§ 2. Nach Anhörung des Beratenden Ausschusses kann die Hohe 
Behörde solche Forschungen anregen und erleichtern, indem sie 

a) die beteiligten Unternehmen zur gemeinsamen Finanzierung 
veranlaßt oder 
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b) Mittel aus unentgeltlichen Zuwendungen bewilligt oder 

c) nach Zustimmung des Rates Mittel aus den Umlagen des Ar
tikels 50 bewilligt; der in Artikel 50 § 2 genannte Höchstbetrag darf 
jedoch nicht überschritten werden. 

Die Ergebnisse der nach den Absätzen b) und c) finanzierten 
Forschungen sind allen Beteiligten der Gemeinschaft zugänglich zu 
machen. 

§ 3. Die Hohe Behörde gibt Stellungnahmen jeder Art ab, die der 
Verbreitung der technischen Verbesserungen dienen, insbesondere 
insoweit, als es sich um den Austausch von Patenten und die Aus
stellung von Lizenzen handelt. 

Artikel 56 

§ 1. Werden im Rahmen der allgemeinen Ziele der Hohen Behörde 
neue technische Verfahren oder Produktionsmittel eingeführt und 
ergibt sich hieraus in außergewöhnlichem Umfang eine Verminde
rung des Bedarfs an Arbeitskräften der Kohle- und Stahlindustrie, 
die besondere Schwierigkeiten für die Wiederbeschäftigung der frei
gewordenen Arbeitskräfte in einem oder mehreren Gebieten mit 
sich bringt, und stellen die beteiligten Regierungen einen dahin ge
henden Antrag, so 

a) holt die Hohe Behörde die Stellungnahme des Beratenden 
Ausschusses ein; 

b) kann sie nach Maßgabe des Artikels 54 in den ihrer Zustän
digkeit unterstehenden Industrien oder mit Zustimmung des Rates 
in jeder anderen Industrie die Finanzierung der von ihr gebilligten 
Programme zur Schaffung neuer Betätigungsmöglichkeiten erleich
tern, die wirtschaftlich gesund und geeignet sind, eine produktive 
Wiederbeschäftigung der freigewordenen Arbeitskräfte zu sichern; 
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c) bewilligt sie eine nicht rückzahlungspflichtige Beihilfe, um 
beizutragen 

— zur Zahlung von Entschädigungen, die es den Arbeitern er
möglichen, ihre Wiedereinstellung abzuwarten; 

— zur Gewährung von Beihilfen an die Arbeitnehmer für die 
Kosten zur Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes; 

— zur Finanzierung der Umschulung der Arbeitnehmer, die 
ihre Beschäftigung wechseln müssen. 

Die Hohe Behörde macht die Bewilligung einer nicht rückzah
lungspflichtigen Beihilfe von der Zahlung eines mindestens gleich 
hohen besonderen Beitrags durch den beteiligten Staat abhängig, es 
sei denn, daß der Rat mit Zweidrittelmehrheit eine Abweichung zu
läßt. 

§ 2. (*) Treten in den Absatzbedingungen der Kohle- oder Stahlin
dustrie grundlegende Änderungen ein, die nicht unmittelbar auf die 
Errichtung des gemeinsamen Marktes zurückzuführen sind, die 
aber einzelne Unternehmen zwingen, ihre Tätigkeit endgültig einzu
stellen, einzuschränken oder zu ändern, und stellen die beteiligten 
Regierungen einen dahin gehenden Antrag, so 

a) kann die Hohe Behörde nach Maßgabe des Artikels 54 in 
den ihrer Zuständigkeit unterstehenden Industrien oder mit Zustim
mung des Rates in jeder anderen Industrie die Finanzierung der 
von ihr gebilligten Programme zur Schaffung neuer, wirtschaftlich 
gesunder Arbeitsplätze oder zur Umstellung von Unternehmen er
leichtern, die geeignet sind, eine produktive Wiederbeschäftigung 
der freigewordenen Arbeitskräfte zu sichern; 

b) kann die Hohe Behörde eine nicht rückzahlungspflichtige 
Beihilfe bewilligen, um beizutragen 

— zur Zahlung von Entschädigungen, die es den Arbeitneh
mern ermöglichen, ihre Wiederbeschäftigung abzuwarten; 

(·) § 2 angefügt nach dem Verfahren des Artikels 95 Absätze 3 und 4 dieses Vertrages 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 33 vom 16. Mai I960). 
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— durch Zuwendungen an die Unternehmen zur Sicherstellung 
der Entlohnung ihres Personals bei zeitweiser Beurlaubung, 
die durch Änderung ihrer Tätigkeit notwendig geworden ist; 

— zur Gewährung von Beihilfen an die Arbeitnehmer für die 
Kosten zur Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes; 

— zur Finanzierung der Umschulung der Arbeitnehmer, die 
ihre Beschäftigung wechseln müssen. 

Die Hohe Behörde macht die Bewilligung einer nicht rückzah
lungspflichtigen Beihilfe von der Zahlung eines mindestens gleich 
hohen besonderen Beitrags durch den beteiligten Staat abhängig, es 
sei denn, daß der Rat mit Zweidrittelmehrheit eine Abweichung zu
läßt. 

KAPITEL IV 

ERZEUGUNG 

Artikel 57 

Auf dem Gebiet der Erzeugung bedient sich die Hohe Behörde 
vorzugsweise der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten indi
rekter Maßnahmen. Solche Möglichkeiten sind: 

— die Zusammenarbeit mit den Regierungen, um den allgemei
nen Verbrauch, insbesondere den der öffentlichen Dienste, gleich
mäßiger zu gestalten oder zu beeinflussen; 

— das Eingreifen auf dem Gebiet der Preise und der Handels
politik, wie es dieser Vertrag vorsieht. 

Artikel 58 

§ 1. Ist die Hohe Behörde bei einem Rückgang der Nachfrage der 
Auffassung, daß sich die Gemeinschaft in einer offensichtlichen 
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Krise befindet und daß die in Artikel 57 vorgesehenen Maßnahmen 
nicht ausreichen, um dieser Lage zu begegnen, so hat sie nach 
Anhörung des Beratenden Ausschusses und mit Zustimmung des 
Rates ein System der Erzeugungsquoten einzuführen, erforderli
chenfalls unter Anwendung der in Artikel 74 vorgesehenen Maß
nahmen. 

Ergreift die Hohe Behörde nicht die Initiative, so kann sich ein 
Mitgliedstaat an den Rat wenden; dieser kann einstimmig der Ho
hen Behörde die Einführung eines Quotensystems zur Pflicht ma
chen. 

§ 2. Die Hohe Behörde setzt aufgrund von Untersuchungen, die sie 
unter Beteiligung der Unternehmen und der Unternehmensver
bände angestellt hat, angemessene Quoten fest; sie hat hierbei die 
in den Artikeln 2, 3 und 4 genannten Grundsätze zu berücksichti
gen. Sie kann insbesondere die Kapazitätsausnutzung der Unter
nehmen durch geeignete Umlagen auf die Mengen regeln, die ein 
Vergleichsniveau überschreiten, das durch eine allgemeine Entschei
dung festgesetzt worden ist. 

Die so aufgekommenen Beträge werden zur Unterstützung der 
Unternehmen verwendet, bei denen der Gang der Produktion sich 
über das vorgesehene Maß hinaus verlangsamt, um insbesondere 
soweit wie möglich die Erhaltung der Arbeitsplätze in diesen Un
ternehmen zu sichern. 

§ 3. Das Quotensystem wird durch einen nach Anhörung des Bera
tenden Ausschusses gestellten Antrag der Hohen Behörde oder 
durch Antrag der Regierung eines Mitgliedstaats an den Rat been
det, es sei denn, daß der Rat bei einem Antrag der Hohen Behörde 
einstimmig, bei einem Antrag einer Regierung mit einfacher Mehr
heit anders entscheidet. Die Beendigung des Quotensystems ist von 
der Hohen Behörde bekanntzumachen. 

§ 4. Die Hohe Behörde kann gegen Unternehmen, die den auf
grund dieses Artikels von ihr erlassenen Entscheidungen zuwider
handeln, Geldbußen bis zum Höchstbetrag des Wertes der unzuläs
sigen Erzeugung festsetzen. 

72 



Artikel 59 

§ 1. Stellt die Hohe Behörde nach Anhörung des Beratenden Aus
schusses fest, daß sich die Gemeinschaft in einer ernsten Mangel
lage bei einzelnen oder allen ihrer Zuständigkeit unterstehenden 
Erzeugnissen befindet und daß die in Artikel 57 vorgesehenen 
Maßnahmen nicht ausreichen, um dieser Lage zu begegnen, so hat 
sie den Rat hiermit zu befassen und, falls dieser nicht einstimmig 
anders entscheidet, ¡hm die erforderlichen Maßnahmen vorzuschla
gen. 

Ergreift die Hohe Behörde nicht die Initiative, so kann sich ein 
Mitgliedstaat an den Rat wenden, der durch einstimmig gefaßten 
Beschluß feststellen kann, daß die oben bezeichnete Lage gegeben 
ist. 

§ 2. Der Rat entscheidet einstimmig auf Vorschlag der Hohen Be
hörde und im Benehmen mit ihr über Verwendungsprioritäten und 
über die Verteilung des Aufkommens der Gemeinschaft an Kohle 
und Stahl auf die ihrer Zuständigkeit unterstehenden Industrien, 
den Export und den sonstigen Verbrauch. 

Entsprechend den so festgesetzten Verwendungsprioritäten stellt 
die Hohe Behörde nach Anhörung der beteiligten Unternehmen die 
Fabrikationsprogramme auf, welche die Unternehmen durchzufüh
ren haben. 

§ 3. Kommt ein einstimmiger Beschluß des Rates über die in § 2 
vorgesehenen Maßnahmen nicht zustande, so nimmt die Hohe Be
hörde selbst die Verteilung des Aufkommens der Gemeinschaft auf 
die Mitgliedstaaten entsprechend dem Verbrauch und den Ausfuh
ren und unabhängig vom Standort der Erzeugung vor. 

In jedem Mitgliedstaat erfolgt die Verteilung der von der Hohen 
Behörde zugewiesenen Mengen unter der Verantwortung der Regie
rung, wobei die Zuteilung die für andere Mitgliedstaaten vorgese
henen Lieferungen nicht beeinträchtigen darf; soweit es sich um die 
für die Ausfuhr und den Betrieb der Kohle- und Stahlindustrien 
bestimmten Mengen handelt, ist die Hohe Behörde zu hören. 
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Wird der von einer Regierung für die Ausfuhr bestimmte Anteil 
im Verhältnis zu den der Gesamtzuteilung an den betreffenden 
Mitgliedstaat zugrunde gelegten Mengen gekürzt, so hat die Hohe 
Behörde bei späteren Verteilungen die so für den Verbrauch freige
wordenen Mengen auf die Mitgliedstaaten, soweit erforderlich, neu 
zu verteilen. 

Hat eine relative Kürzung des von einer Regierung für den Be
trieb der Kohle- und Stahlindustrien bestimmten Anteils einen 
Rückgang bei einem Produktionszweig der Gemeinschaft zur Folge, 
so ist die dem betreffenden Staat gewährte Zuteilung entsprechen
der Erzeugnisse bei einer neuen Verteilung bis zur Höhe des ihm 
zuzurechnenden Produktionsrückgangs zu kürzen. 

§ 4. In allen Fällen ist es Aufgabe der Hohen Behörde, aufgrund 
von Untersuchungen, die sie unter Beteiligung der Unternehmen 
und Unternehmensverbände angestellt hat, zwischen den Unterneh
men auf einer gerechten Grundlage die Mengen zu verteilen, die 
den ihrer Zuständigkeit unterstehenden Industrien zugewiesen sind. 

§ 5. Im Falle des § 1 dieses Artikels kann die Hohe Behörde ge
mäß den Vorschriften des Artikels 57 nach Anhörung des Beraten
den Ausschusses und mit Zustimmung des Rates beschließen, daß 
in sämtlichen Mitgliedstaaten Beschränkungen für die Ausfuhr 
nach dritten Ländern eingeführt werden; falls sie nicht die Initia
tive ergreift, kann der Rat auf Vorschlag einer Regierung durch 
einstimmigen Beschluß diese Beschränkungen einführen. 

§ 6. Die Hohe Behörde kann das gemäß diesem Artikel eingeführte 
Verteilungssystem nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und 
des Rates aufheben. Sie darf sich über eine einstimmig beschlos
sene ablehnende Stellungnahme des Rates nicht hinwegsetzen. 

Ergreift die Hohe Behörde nicht die Initiative, so kann der Rat 
durch einstimmigen Beschluß dieses System aufheben. 
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§ 7. Die Hohe Behörde kann gegen Unternehmen, die den von ihr 
aufgrund dieses Artikels getroffenen Entscheidungen zuwiderhan
deln, Geldbußen bis zum Höchstbetrag des doppelten Wertes der 
vorgeschriebenen und nicht ausgeführten oder ihrer ordnungsmäßi
gen Bestimmung entzogenen Erzeugung oder Lieferungen festset-

K A PI TEL V 

PREISE 

Artikel 60 

§ 1. Auf dem Gebiet der Preise sind die zu den Artikeln 2, 3 und 4 
in Widerspruch stehenden Praktiken verboten, insbesondere 

— die Praktiken unlauteren Wettbewerbs, vor allem die nur 
vorübergehenden oder nur örtlichen Preissenkungen, die auf Erlan
gung einer Monopolstellung innerhalb des gemeinsamen Marktes 
gerichtet sind; 

— die diskriminierenden Praktiken, die auf dem gemeinsamen 
Markt die Anwendung von ungleichen Bedingungen auf vergleich
bare Geschäfte durch ein und denselben Verkäufer mit sich brin
gen, insbesondere wenn die Käufer wegen ihrer Nationalität unter
schiedlich behandelt werden. 

Die Hohe Behörde kann durch Entscheidungen, die nach Anhö
rung des Beratenden Ausschusses und des Rates ergehen, die von 
diesem Verbot betroffenen Praktiken näher bezeichnen. 

§ 2. Im Hinblick auf die vorerwähnten Ziele 

a) müssen die von den Unternehmen auf dem gemeinsamen 
Markt angewandten Preistafeln und Verkaufsbedingungen in dem 
Umfang und in der Form veröffentlicht werden, welche die Hohe 
Behörde nach Anhörung des Beratenden Ausschusses vorschreibt; 
stellt die Hohe Behörde fest, daß die von einem Unternehmen ge-

75 



troffene Wahl des für die Aufstellung seiner Preistafel maßgeben
den Ortes ungewöhnlich erscheint und daß sie insbesondere eine 
Umgehung der Vorschriften des Absatzes b) ermöglicht, so richtet 
sie an dieses Unternehmen die geeigneten Empfehlungen; 

b) dürfen die angewandten Arten der Preisstellung nicht dazu 
führen, daß die von einem Unternehmen auf dem gemeinsamen 
Markt angewandten Preise, wenn sie auf ihr Äquivalent an dem 
Ort zurückgeführt sind, der für die Aufstellung seiner Preistafel ge
wählt wurde, 

— die Preise überschreiten, die in dieser Preistafel für ein ver
gleichbares Geschäft vorgesehen sind, 

— diese Preise in einem Umfang unterschreiten, der hinausgeht 
über 
— das Maß, das es erlaubt, das erfolgte Angebot nach der 

für einen anderen Ort aufgestellten Preistafel auszurich
ten, die dem Käufer die günstigsten Bedingungen am 
Lieferort bietet, oder 

— die Grenzen, die durch Entscheidungen der Hohen Be
hörde nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses 
für jede Gruppe von Erzeugnissen festgesetzt sind; bei 
der Festsetzung sind gegebenenfalls Ursprung und Be
stimmung dieser Erzeugnisse zu berücksichtigen. 

Diese Entscheidungen werden erlassen, wenn sie 
notwendig erscheinen, um Störungen des gesamten 
gemeinsamen Marktes oder eines Teiles oder Störun
gen des Gleichgewichts zu vermeiden, die sich aus 
einem Unterschied zwischen den für ein Erzeugnis 
und für die zu seiner Herstellung dienenden Roh
stoffe angewandten Preisfestsetzungsarten ergeben. Sie 
hindern die Unternehmen nicht, ihre Angebote nach 
den Bedingungen auszurichten, die von Unternehmen 
außerhalb der Gemeinschaft gemacht werden; hierbei 
ist Voraussetzung, daß diese Geschäfte der Hohen Be
hörde mitgeteilt werden; bei Mißbrauch kann sie 
diese Vergünstigungen gegenüber den betreffenden 
Unternehmen begrenzen oder aufheben. 
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Artikel 61 

Aufgrund von Untersuchungen, welche die Hohe Behörde unter 
Beteiligung der Unternehmen und ihrer Verbände gemäß Artikel 46 
Absatz 1 und Artikel 48 Absatz 3 und nach Anhörung des Beraten
den Ausschusses und des Rates über die Zweckmäßigkeit solcher 
Maßnahmen und über das von ihnen bestimmte Preisniveau ange
stellt hat, kann sie für eines oder mehrere der ihrer Zuständigkeit 
unterliegenden Erzeugnisse festsetzen: 

a) Höchstpreise innerhalb des gemeinsamen Marktes, falls sie 
feststellt, daß eine solche Entscheidung zur Erreichung der in Arti
kel 3, insbesondere in dessen Absatz c), genannten Ziele erforder
lich ist; 

b) Mindestpreise innerhalb des gemeinsamen Marktes, falls sie 
feststellt, daß eine offensichtliche Krise eingetreten ist oder unmit
telbar bevorsteht und daß eine solche Entscheidung zur Erreichung 
der in Artikel 3 genannten Ziele erforderlich ist; 

c) Mindest- oder Höchstpreise für die Ausfuhr nach Anhörung 
der Verbände der beteiligten Unternehmen oder dieser Unterneh
men selbst und unter Anpassung an die Eigenart auswärtiger 
Märkte; diese Maßnahme darf nur ergriffen werden, wenn sie eine 
wirksame Kontrolle ermöglicht und mit Rücksicht auf die sich für 
die Unternehmen aus der Marktlage ergebenden Gefahren oder zur 
Erreichung der in Artikel 3 Absatz f) für den internationalen Han
delsverkehr angegebenen Ziele erforderlich erscheint; diese Bestim
mung gilt im Falle der Festsetzung von Mindestpreisen unbescha
det der Anwendung der Vorschriften des Artikels 60 § 2 letzter Ab
satz. 

Bei der Festsetzung der Preise hat die Hohe Behörde zu berück
sichtigen, daß die Wettbewerbsfähigkeit der Kohle- und Stahlindu
strie und der Verbraucherindustrie gemäß den in Artikel 3 Absatz 
c) näher bezeichneten Grundsätzen sichergestellt werden muß. 
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Ergreift die Hohe Behörde in den vorstehend genannten Fällen 
nicht die Initiative, so kann sich die Regierung eines der Mitglied
staaten an den Rat wenden, der durch einstimmig gefaßten Be
schluß die Hohe Behörde auffordern kann, solche Höchst- oder 
Mindestpreise festzusetzen. 

Artikel 62 

Kann nach Auffassung der Hohen Behörde durch eine solche 
Maßnahme am ehesten vermieden werden, daß sich der Kohlepreis 
auf dem Niveau der Erzeugungskosten der Gruben mit den höch
sten Kosten bildet, deren Fortführung zur Erfüllung der Aufgaben 
nach Artikel 3 als vorübergehend notwendig erachtet wird, so kann 
die Hohe Behörde nach Anhörung des Beratenden Ausschusses 
Ausgleichszahlungen genehmigen 

— zwischen Unternehmen desselben Reviers, für welche die 
gleichen Preistafeln Anwendung finden; 

— nach Anhörung des Rates zwischen Unternehmen verschie
dener Reviere. 

Die genannten Ausgleichszahlungen können ferner unter den in 
Artikel 53 vorgesehenen Voraussetzungen eingeführt werden. 

Artikel 63 

§ 1. Stellt die Hohe Behörde fest, daß Käufer systematisch Diskri
minierungen vornehmen, insbesondere aufgrund von Klauseln, die 
für Geschäftsabschlüsse der Organisationen der öffentlichen Hand 
maßgebend sind, so richtet sie an die beteiligten Regierungen die 
erforderlichen Empfehlungen. 

§ 2. Die Hohe Behörde kann in dem von ihr für notwendig erach
teten Ausmaß bestimmen, daß 

a) die Unternehmen ihre Verkaufsbedingungen so gestalten, daß 
sich ihre Käufer und Kommissionäre verpflichten, die von der Ho
hen Behörde in Anwendung der Vorschriften dieses Artikels aufge
stellten Regeln einzuhalten; 
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b) die Unternehmen für Zuwiderhandlungen gegen die so einge
gangenen Verpflichtungen zu haften haben, wenn diese Zuwider
handlungen von ihren Vertretern oder den Kommissionären in 
Ausführung eines Geschäfts für Rechnung dieser Unternehmen be
gangen worden sind. 

Sie kann, wenn ein Käufer gegen die so eingegangenen Ver
pflichtungen verstößt, das Recht der Unternehmen der Gemein
schaft, mit dem genannten Käufer Geschäfte abzuschließen, in 
einem Umfang begrenzen, der im Wiederholungsfall bis zu einem 
zeitweisen Verbot gehen kann. In diesem Fall kann der Käufer un
beschadet der Bestimmungen des Artikels 33 beim Gerichtshof 
Klage erheben. 

§ 3. Die Hohe Behörde ist ferner befugt, an die beteiligten Mit
gliedstaaten alle geeigneten Empfehlungen zu richten, um die 
Beachtung der in Anwendung von Artikel 60 § 1 aufgestellten Re
geln durch jedes Unternehmen oder jede Organisation, die sich mit 
dem Vertrieb von Kohle und Stahl befassen, zu sichern. 

Artikel 64 

Die Hohe Behörde kann gegen Unternehmen, die den Bestim
mungen dieses Kapitels oder den in Anwendung desselben getroffe
nen Entscheidungen zuwiderhandeln, Geldbußen bis zur Höhe des 
doppelten Wertes der unzulässigen Verkäufe festsetzen. Im Wieder
holungsfall wird der erwähnte Höchstbetrag verdoppelt. 

KAPITEL VI 

KARTELLE U N D ZUSAMMENSCHLÜSSE 

Artikel 65 

§ 1. Verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 
alle Beschlüsse von Verbänden von Unternehmen und alle verabre-
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deten Praktiken, die darauf abzielen würden, auf dem gemeinsa
men Markt unmittelbar oder mittelbar den normalen Wettbewerb 
zu verhindern, einzuschränken oder zu verfälschen, insbesondere 

a) die Preise festzusetzen oder zu bestimmen ; 

b) die Erzeugung, die technische Entwicklung oder die Investi
tionen einzuschränken oder zu kontrollieren; 

c) die Märkte, Erzeugnisse, Abnehmer oder Versorgungsquellen 
aufzuteilen. 

§ 2. Die Hohe Behörde genehmigt jedoch für bestimmte Erzeug
nisse Vereinbarungen über Spezialisierung oder über gemeinsamen 
Ein- oder Verkauf, wenn sie feststellt, 

a) daß diese Spezialisierung oder diese gemeinsamen Ein- oder 
Verkäufe zu einer merklichen Verbesserung der Produktion oder 
der Verteilung der genannten Erzeugnisse beitragen; 

b) daß die betreffende Vereinbarung für die Erzielung dieser 
Wirkungen wesentlich ¡st, ohne daß sie weitergehende Einschrän
kungen vorsieht, als dies ihr Zweck erfordert, und 

c) daß sie nicht geeignet ¡st, den beteiligten Unternehmen die 
Möglichkeit zu geben, für einen wesentlichen Teil der betreffenden 
Erzeugnisse auf dem gemeinsamen Markt die Preise zu bestimmen, 
die Erzeugung oder den Absatz zu kontrollieren oder einzuschrän
ken, noch diese Erzeugnisse dem tatsächlichen Wettbewerb anderer 
Unternehmen auf dem gemeinsamen Markt zu entziehen. 

Stellt die Hohe Behörde fest, daß gewisse Vereinbarungen ihrer 
Natur und ihren Auswirkungen nach den obengenannten Vereinba
rungen, insbesondere unter Berücksichtigung der Anwendung die
ses Paragraphen auf die Vertriebsunternehmen, streng analog sind, 
so genehmigt sie diese Vereinbarungen gleichfalls, wenn sie fest
stellt, daß sie denselben Bedingungen entsprechen. 
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Die Genehmigungen können unter bestimmten Bedingungen 
und für eine begrenzte Zeit erteilt werden. In diesem Fall erneuert 
die Hohe Behörde die Genehmigung einmal oder mehrmals, wenn 
sie feststellt, daß zum Zeitpunkt der Erneuerung die Voraussetzun
gen der vorstehenden Absätze a) bis c) weiterhin erfüllt werden. 

Die Hohe Behörde widerruft die Genehmigung oder ändert sie, 
wenn sie feststellt, daß infolge einer Änderung der tatsächlichen 
Verhältnisse die Vereinbarung nicht mehr den oben vorgesehenen 
Voraussetzungen entspricht oder daß die tatsächlichen Folgen die
ser Vereinbarung oder ihrer Anwendung zu den für ihre Genehmi
gung geforderten Bedingungen im Widerspruch stehen. 

Die Entscheidungen, durch die eine Genehmigung gewährt, er
neuert, geändert, abgelehnt oder widerrufen wird, sind ebenso wie 
die Gründe hierfür zu veröffentlichen, ohne daß die durch Artikel 
47 Absatz 2 vorgeschriebenen Begrenzungen in diesem Fall an
wendbar sind. 

§ 3. Die Hohe Behörde kann sich gemäß den Bestimmungen des 
Artikels 47 alle zur Anwendung dieses Artikels erforderlichen Aus
künfte verschaffen, und zwar durch eine besondere, an die Beteilig
ten gerichtete Aufforderung oder durch eine Verordnung, durch 
welche die Art der ihr mitzuteilenden Vereinbarungen, Beschlüsse 
oder Praktiken näher bezeichnet wird. 

§ 4. Nach § 1 dieses Artikels untersagte Vereinbarungen oder Be
schlüsse sind nichtig; eine Berufung auf sie ist vor keinem Gericht 
der Mitgliedstaaten zulässig. 

Vorbehaltlich der bei dem Gerichtshof zu erhebenden Klagen ist 
die Hohe Behörde ausschließlich zuständig, darüber zu entscheiden, 
ob die genannten Vereinbarungen oder Beschlüsse mit den Bestim
mungen dieses Artikels in Einklang stehen. 

§ 5. Gegen Unternehmen, die eine nichtige Vereinbarung getroffen 
oder im Wege eines Schiedsverfahrens, einer Vertragsstrafe, des 
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Boykotts oder irgendeines anderen Mittels eine Vereinbarung oder 
einen nichtigen Beschluß oder eine Vereinbarung, deren Genehmi
gung abgelehnt oder widerrufen worden ist, angewendet oder anzu
wenden versucht haben, oder die Vergünstigung einer Genehmi
gung durch vorsätzlich falsche oder entstellte Auskünfte erlangen, 
oder zu den Bestimmungen des § 1 im Widerspruch stehende Prak
tiken anwenden, kann die Hohe Behörde Geldbußen und Zwangs
gelder festsetzen; der Höchstbetrag dieser Geldbußen und Zwangs
gelder darf das Doppelte des Umsatzes nicht überschreiten, der in 
den Erzeugnissen erzielt worden ist, die Gegenstand der Vereinba
rung, des Beschlusses oder der Praktiken waren, die zu den Bestim
mungen dieses Artikels im Widerspruch stehen; war eine Beschrän
kung der Produktion, der technischen Entwicklung oder der Inve
stitionen beabsichtigt, so wird dieser Höchstbetrag bis auf höch
stens 10 v. H. des Jahresumsatzes der betreffenden Unternehmen 
erhöht, soweit es sich um die Geldbuße handelt, und bis auf höch
stens 20 v. H. des Tagesumsatzes, soweit es sich um die Zwangsgel
der handelt. 

Artikel 66 

§ 1. Der vorherigen Genehmigung der Hohen Behörde unterliegt, 
vorbehaltlich der Bestimmungen des § 3, innerhalb der in Artikel 
79 Absatz 1 genannten Gebiete jedes Vorgehen, das unmittelbar 
oder mittelbar seiner Natur nach und infolge der Tätigkeit einer 
Person oder eines Unternehmens, einer Gruppe von Personen oder 
Unternehmen zu einem Zusammenschluß zwischen Unternehmen 
führt, von denen mindestens eines unter Artikel 80 fällt; dabei ist 
es unerheblich, ob das Vorgehen sich auf ein und dasselbe Erzeug
nis oder auf verschiedene Erzeugnisse bezieht, ob es in einer Fu
sion, einem Erwerb von Aktien oder Vermögenswerten, einer Dar-
lehensverpflichtung, einem Vertrag oder einer anderen Art der 
Kontrolle besteht. Für die Anwendung der vorstehenden Bestim
mungen hat die Hohe Behörde nach Anhörung des Rates in einer 
Verordnung die Tatbestandsmerkmale der Kontrolle eines Unter
nehmens zu bestimmen. 

§ 2. Die Hohe Behörde erteilt die in § 1 vorgesehene Genehmi
gung, wenn sie feststellt, daß das beabsichtigte Vorgehen den betei-
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ligten Personen oder Unternehmen nicht die Möglichkeit gibt, hin
sichtlich der ihrer Zuständigkeit unterstehenden Erzeugnisse 

— auf einem bedeutenden Teil des Marktes dieser Erzeugnisse 
die Preise zu bestimmen, die Produktion oder die Verteilung zu 
kontrollieren oder zu beschränken oder einen wirklichen Wettbe
werb zu verhindern, 

— oder den aus der Anwendung dieses Vertrages sich ergeben
den Wettbewerbsregeln zu entgehen, insbesondere durch Schaffung 
einer künstlichen Vorzugsstellung, die einen wesentlichen Vorteil 
im Zugang zu den Versorgungsquellen und zu den Absatzmärkten 
mit sich bringt. 

Bei Würdigung dieses Sachverhalts hat die Hohe Behörde ge
mäß dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung des Artikels 4 Ab
satz b) der Größe der innerhalb der Gemeinschaft bestehenden Un
ternehmen gleicher Art insoweit Rechnung zu tragen, als sie dies 
für gerechtfertigt hält, um die aus einer Ungleichheit der Wett
bewerbsbedingungen sich ergebenden Nachteile zu vermeiden oder 
auszugleichen. 

Die Hohe Behörde kann diese Genehmigung an jede ihr im 
Sinne dieses Paragraphen geeignet erscheinende Bedingung knüp
fen. 

Bevor sich die Hohe Behörde über ein Vorgehen erklärt, das 
Unternehmen betrifft, von denen mindestens eines nicht unter Arti
kel 80 fällt, holt sie die Äußerung der beteiligten Regierung ein. 

§ 3. Die Hohe Behörde befreit vom Erfordernis vorheriger Geneh
migung alle Arten des Vorgehens, bei denen nach ihrer Feststellung 
angenommen werden muß, daß die Art des bewirkten Zusammen
schlusses im Hinblick auf die Bedeutung der durch das Vorgehen 
erfaßten Vermögenswerte oder Unternehmen den in § 2 geforderten 
Bedingungen entspricht. Die nach Zustimmung des Rates zu diesem 
Zweck erlassene Verordnung setzt zugleich die Bedingungen fest, 
denen diese Befreiung unterliegt. 
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§ 4. Unbeschadet der Anwendung von Artikel 47 auf die ihrer Zu
ständigkeit unterstehenden Unternehmen kann die Hohe Behörde 
alle Auskünfte von natürlichen oder juristischen Personen verlan
gen, welche die in Betracht kommenden Rechte oder Vermögens
werte erworben oder zusammengefaßt haben oder erwerben oder 
zusammenfassen sollen, wenn diese Auskünfte für die Anwendung 
dieses Artikels auf ein Vorgehen erforderlich sind, das die in § 1 
genannte Wirkung haben könnte; ihr Verlangen kann sie entweder 
nach Anhörung des Rates durch eine Verordnung, die die Arten 
des ihr mitzuteilenden Vorgehens bestimmt, oder durch eine beson
dere Anfrage an die Beteiligten im Rahmen dieser Verordnung gel
tend machen. 

§ 5. Falls ein Zusammenschluß erfolgt, der nach Feststellung der 
Hohen Behörde unter Verletzung der Bestimmungen des § 1 be
wirkt worden ist und trotzdem den in § 2 vorgesehenen Bedingun
gen entspricht, macht sie die Genehmigung dieses Zusammen
schlusses davon abhängig, daß die Personen, welche die Rechte 
oder Vermögenswerte erworben oder zusammengefaßt haben, die in 
§6 Absatz 2 vorgesehene Geldbuße zahlen; in den Fällen, in denen 
eindeutig feststeht, daß die Zustimmung beantragt werden mußte, 
darf jedoch der Betrag dieser Geldbuße nicht geringer sein als die 
Hälfte des in dem genannten Absatz vorgesehenen Höchstbetrags. 
Unterbleibt diese Zahlung, so ergreift die Hohe Behörde die Maß
nahmen, die nachstehend für als unzulässig erachtete Zusammen
schlüsse vorgesehen sind. 

Erfolgt ein Zusammenschluß, der nach Feststellung der Hohen 
Behörde den allgemeinen oder besonderen Bedingungen nicht ent
sprechen kann, denen eine Genehmigung nach § 2 unterliegen 
würde, so stellt sie durch eine mit Gründen versehene Entschei
dung den unzulässigen Charakter dieses Zusammenschlusses fest; 
nachdem sie den Beteiligten Gelegenheit zur Äußerung gegeben 
hat, ordnet sie die Trennung der unzulässigerweise zusammenge
schlossenen Unternehmen oder Vermögenswerte oder die Beendi
gung der gemeinsamen Kontrolle sowie jede andere Maßnahme an, 
die nach ihrer Auffassung geeignet ist, die Unabhängigkeit des Be
triebes der betreffenden Unternehmen oder die Unabhängigkeit der 
Verwertung der betreffenden Vermögenswerte sowie normale Wett-
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bewerbsbedingungen wiederherzustellen. Jeder unmittelbar Betei
ligte kann unter den Voraussetzungen des Artikels 33 wegen dieser 
Entscheidungen Klage erheben. Abweichend von diesem Artikel ist 
der Gerichtshof in vollem Umfang zuständig, darüber zu urteilen, 
ob der erfolgte Zusammenschluß den Charakter eines Zusammen
schlusses im Sinne des § 1 dieses Artikels und der in Anwendung 
dieses Paragraphen erlassenen Verordnungen hat. Diese Klage hat 
aufschiebende Wirkung. Sie kann erst erhoben werden, wenn die 
obengenannten Maßnahmen angeordnet worden sind, es sei denn, 
daß die Hohe Behörde mit der Erhebung einer besonderen Klage 
gegen die Entscheidung einverstanden ist, durch die der Zusam
menschluß für unzulässig erklärt wird. 

Die Hohe Behörde kann jederzeit und vorbehaltlich einer etwai
gen Anwendung der Bestimmungen des Artikels 39 Absatz 3 die 
einstweiligen Maßnahmen ergreifen oder veranlassen, die sie zum 
Schutze der Interessen von Konkurrenzunternehmen und Dritten 
sowie zur Verhinderung jeder Handlung für erforderlich hält, durch 
welche die Ausführung ihrer Entscheidung behindert werden 
könnte. Eine Klage hat hinsichtlich dieser einstweiligen Maßnah
men keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, daß das Gericht 
anders entscheidet. 

Die Hohe Behörde gewährt den Beteiligten zur Ausführung ih
rer Entscheidungen eine angemessene Frist, nach deren Überschrei
tung sie für jeden Tag Zwangsgelder bis zum Höchstbetrag von 
eins vom Tausend des Wertes der betreffenden Rechte oder Vermö
genswerte auferlegen kann. 

Kommen die Beteiligten ihren Verpflichtungen nicht nach, so 
ergreift die Hohe Behörde selbst Vollzugsmaßnahmen; sie kann 
insbesondere bei den ihrer Zuständigkeit unterstehenden Unterneh
men die Ausübung der mit den unrechtmäßig erworbenen Vermö
genswerten verbundenen Rechte aussetzen, die Ernennung eines 
treuhänderischen Verwalters durch die Justizbehörde für diese Ver
mögenswerte veranlassen, ihren Zwangsverkauf in der Weise in die 
Wege leiten, daß die rechtmäßigen Interessen ihrer Eigentümer ge
wahrt werden, die Rechtsgeschäfte, Entscheidungen, Entschließun
gen oder Beschlüsse leitender Organe der einer unzulässigen Kon
trolle unterworfenen Unternehmen gegenüber den natürlichen oder 
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juristischen Personen für nichtig erklären, die infolge des unzulässi
gen Zusammenschlusses die in Betracht kommenden Rechte oder 
Vermögenswerte erworben haben. 

Die Hohe Behörde ist außerdem berechtigt, an die beteiligten 
Mitgliedstaaten die Empfehlungen zu richten, die erforderlich sind, 
um im Rahmen der Gesetzgebung der einzelnen Staaten den Voll
zug der in den vorstehenden Absätzen vorgesehenen Maßnahmen 
zu erreichen. 

Bei der Ausübung ihrer Befugnisse berücksichtigt die Hohe Be
hörde die von Dritten gutgläubig erworbenen Rechte. 

§ 6. Die Hohe Behörde kann Geldbußen festsetzen bis zum Betrag 
von 

— 3 v. H. des Wertes der Vermögenswerte, die erworben oder 
zusammengefaßt worden sind oder erworben oder zusammengefaßt 
werden sollen, gegen die natürlichen oder juristischen Personen, 
die sich den in § 4 vorgesehenen Verpflichtungen entziehen; 

— 10 v. H. des Wertes der Vermögenswerte, die erworben oder 
zusammengefaßt worden sind, gegen die natürlichen oder juristi
schen Personen, die sich den in § 1 vorgesehenen Verpflichtungen 
entzogen haben, wobei sich dieser Höchstbetrag nach dem auf die 
Herstellung des Zusammenschlusses folgenden zwölften Monat um 
ein Vierundzwanzigstel für jeden bis zur Feststellung der Zuwider
handlung durch die Hohe Behörde abgelaufenen weiteren Monat 
erhöht; 

— 10 v. H. des Wertes der Vermögenswerte, die erworben oder 
zusammengefaßt worden sind oder erworben oder zusammengefaßt 
werden sollen, gegen die natürlichen oder juristischen Personen, 
die sich die Vergünstigung der Bestimmungen des § 2 im Wege fal
scher oder entstellter Angaben verschafft oder zu verschaffen ver
sucht haben; 

— 15 v. H. des Wertes der Vermögenswerte, die erworben oder 
zusammengefaßt worden sind, gegen die ihrer Zuständigkeit unter
stehenden Unternehmen, die an der Herstellung der zu den Vor
schriften dieses Artikels im Widerspruch stehenden Zusammen
schlüsse beteiligt waren oder mitgewirkt haben. 
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Die Personen, gegen welche die in diesem Paragraphen vorgese
henen Sanktionen festgesetzt worden sind, können nach Maßgabe 
des Artikels 36 beim Gerichtshof Klage erheben. 

§ 7. Stellt die Hohe Behörde fest, daß öffentliche oder private Un
ternehmen, die rechtlich oder tatsächlich auf dem Markt eines ihrer 
Zuständigkeit unterstehenden Erzeugnisses eine beherrschende Stel
lung einnehmen oder erwerben, durch die sie einem tatsächlichen 
Wettbewerb in einem beträchtlichen Teil des gemeinsamen Marktes 
entzogen werden, diese Stellung zu mit diesem Vertrag im Wider
spruch stehenden Zwecken verwenden, so richtet sie an diese Un
ternehmen alle geeigneten Empfehlungen, um zu verhindern, daß 
sie ihre Stellung für diese Zwecke ausnutzen. Werden die Empfeh
lungen nicht innerhalb einer angemessenen Frist in befriedigender 
Weise ausgeführt, so setzt die Hohe Behörde durch Entscheidun
gen, die nach Anhörung der beteiligten Regierung erlassen werden 
und bezüglich deren die in Artikel 58, 59 und 64 vorgesehenen 
Sanktionen anwendbar sind, für das betreffende Unternehmen 
Preise und Verkaufsbedingungen sowie Fabrikations- oder Liefer
programme fest. 

KAPITEL VII 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER 
WETTBEWERBSBEDINGUNGEN 

Artikel 67 

§ 1. Jede Maßnahme eines Mitgliedstaats, die eine fühlbare Aus
wirkung auf die Wettbewerbsbedingungen in der Kohle- und Stahl
industrie haben kann, ist der Hohen Behörde durch die beteiligte 
Regierung zur Kenntnis bringen. 
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§ 2. Ist eine solche Maßnahme geeignet, eine schwere Störung des 
Gleichgewichts hervorzurufen, indem sie die Unterschiede der Pro
duktionskosten in anderer Weise als durch Veränderung der Pro
duktivität wesentlich vergrößert, so kann die Hohe Behörde nach 
Anhörung des Beratenden Ausschusses und des Rates folgende 
Maßnahmen ergreifen: 

— Hat die Maßnahme dieses Staates schädliche Auswirkungen 
auf die Kohle- oder Stahlunternehmen innerhalb der Hoheitsgewalt 
des betreffenden Staates, so kann die Hohe Behörde ihn ermächti
gen, ihnen eine Beihilfe zu gewähren, deren Höhe, Bedingungen 
und Dauer im Einvernehmen mit ihr festgesetzt werden. Dieselben 
Vorschriften finden bei Änderungen von Löhnen und Arbeitsbedin
gungen Anwendung, welche die gleichen Wirkungen haben, auch 
wenn sie nicht auf einer Maßnahme des Staates beruhen; 

— hat die Maßnahme dieses Staates schädliche Auswirkungen 
auf die Kohle- oder Stahlunternehmen innerhalb der Hoheitsgewalt 
anderer Mitgliedstaaten, so richtet die Hohe Behörde an ihn eine 
Empfehlung mit der Aufforderung, diese Auswirkungen durch 
Maßnahmen zu beseitigen, die nach seiner Ansicht am besten mit 
seinem eigenen wirtschaftlichen Gleichgewicht vereinbar sind. 
§ 3. Vermindert die Maßnahme dieses Staates die Unterschiede der 
Produktionskosten, indem sie den Kohle- oder Stahlunternehmen 
innerhalb seiner Hoheitsgewalt im Vergleich zu den anderen Indu
strien desselben Landes einen besonderen Vorteil bringt oder ihnen 
besondere Lasten auferlegt, so kann die Hohe Behörde an diesen 
Staat nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und des Rates 
die erforderlichen Empfehlungen richten. 

KAPITEL VIII 

LÖHNE UND FREIZÜGIGKEIT DER 
ARBEITNEHMER 

Artikel 68 

§ 1. Die in den einzelnen Mitgliedstaaten angewandten Formen 
der Festsetzung von Löhnen und Sozialleistungen in der Kohle-
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und Stahlindustrie werden, vorbehaltlich der nachfolgenden Be
stimmungen, durch die Anwendung dieses Vertrages nicht berührt. 

§ 2. Stellt die Hohe Behörde fest, daß ein oder mehrere Unterneh
men ungewöhnlich niedrige Preise anwenden und daß sich diese 
Preise aus Löhnen ergeben, die von diesen Unternehmen auf ein 
im Vergleich zu den Löhnen desselben Gebietes ungewöhnlich 
niedriges Niveau festgesetzt worden sind, so richtet sie an diese 
nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses die erforderlichen 
Empfehlungen. Sind die ungewöhnlich niedrigen Löhne eine Folge 
von Regierungsentscheidungen, so setzt sich die Hohe Behörde mit 
der beteiligten Regierung ins Benehmen, an die sie nach Stellung
nahme des Beratenden Ausschusses eine Empfehlung richten kann, 
wenn es zu keiner Einigung kommt. 

§ 3. Stellt die Hohe Behörde fest, daß eine Lohnsenkung zugleich 
eine Senkung des Lebensstandards der Arbeiterschaft zur Folge hat 
und als Mittel dauernder wirtschaftlicher Anpassung der Unterneh
men oder des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen angewendet 
wird, so richtet sie nach Stellungnahme des Beratenden Ausschus
ses an das beteiligte Unternehmen oder die beteiligte Regierung 
eine Empfehlung, um der Arbeiterschaft zu Lasten der Unterneh
men Vorteile zu sichern, die diese Lohnsenkungen ausgleichen. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung 

a) auf die von einem Mitgliedstaat zur Wiederherstellung seines 
außenwirtschaftlichen Gleichgewichts getroffenen Gesamtmaßnah
men, unbeschadet der möglichen Anwendung des Artikels 67 auf 
diesen Fall; 

b) auf Lohnsenkungen, die sich aus der Anwendung der gesetz
lichen oder vertraglich vereinbarten gleitenden Skala ergeben; 

c) auf Lohnsenkungen, die durch eine Senkung der Lebenshal
tungskosten hervorgerufen werden; 

d) auf Lohnsenkungen, die ungewöhnliche Erhöhungen berich
tigen, welche sich aufgrund außergewöhnlicher, inzwischen wir
kungslos gewordener Umstände früher ergeben haben. 
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§ 4. Abgesehen von den unter a) und b) im vorstehenden Paragra
phen erwähnten Fällen ist jede Lohnsenkung, von der die 
Gesamtheit oder ein beträchtlicher Teil der Arbeiterschaft eines 
Unternehmens betroffen wird, der Hohen Behörde zur Kenntnis zu 
bringen. 

§ 5. Die in den vorstehenden Paragraphen vorgesehenen Empfeh
lungen können von der Hohen Behörde nur nach Anhörung des 
Rates ausgesprochen werden, mit Ausnahme der Empfehlungen, 
die an Unternehmen gerichtet werden, welche einen durch die 
Hohe Behörde im Einvernehmen mit dem Rat näher bezeichneten 
Umfang nicht erreichen. 

Falls in einem der Mitgliedstaaten eine Änderung der Vorschrif
ten über die Finanzierung der Sozialversicherung oder der Mittel 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und ihrer Wirkungen oder 
eine Änderung der Löhne die in Artikel 67 §§ 2 und 3 genannten 
Wirkungen hat, kann die Hohe Behörde die Vorschriften jenes Ar
tikels anwenden. 

§ 6. Halten sich die Unternehmen nicht an die Empfehlungen, die 
ihnen aufgrund dieses Artikels erteilt werden, so kann ihnen die 
Hohe Behörde Geldbußen und Zwangsgelder bis zur doppelten 
Höhe der unzulässigerweise erzielten Lohneinsparungen auferlegen. 

Artikel 69 

§ 1. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, jede auf die Staatsan
gehörigkeit gegründete Beschränkung hinsichtlich der Beschäftigung 
anerkannter Kohle- und Stahlfacharbeiter, die Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaats sind, in der Kohle- und Stahlindustrie zu besei
tigen, vorbehaltlich der Beschränkungen, die sich aus den grundle
genden Erfordernissen der Gesundheit und der öffentlichen Ord
nung ergeben. 

§ 2. Für die Anwendung dieser Bestimmung werden sie eine ge
meinsame Begriffsbestimmung für die Fachrichtungen und die Be
dingungen für die Zuerkennung der Facharbeitereigenschaft aufstel-
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len, im gegenseitigen Einverständnis die in Absatz 1 erwähnten Be
schränkungen festlegen und die technischen Möglichkeiten erfor
schen, durch die innerhalb der Gemeinschaft Angebot und Nach
frage auf dem Arbeitsmarkt miteinander in Verbindung gebracht 
werden können. 
§ 3. Soweit es sich um Gruppen von Arbeitnehmern handelt, die in 
den vorstehenden Absätzen nicht genannt sind, und falls die Ent
wicklung der Erzeugung in der Kohle- und Stahlindustrie durch 
Mangel an geeigneten Arbeitskräften gehemmt wird, haben sie 
außerdem ihre Einwanderungsbestimmungen in dem zur Beseiti
gung dieses Zustands erforderlichen Umfang zu ändern; sie haben 
insbesondere die Wiederbeschäftigung der aus der Kohle- und 
Stahlindustrie anderer Mitgliedstaaten stammenden Arbeitnehmer 
zu erleichtern. 
§ 4. Sie haben ferner jede Diskriminierung bei der Entlohnung 
und den Arbeitsbedingungen zwischen inländischen und eingewan
derten Arbeitern zu verbieten, unbeschadet besonderer Maßnahmen 
für die Grenzgänger; insbesondere haben sie untereinander alle 
etwa noch erforderlichen Vereinbarungen anzustreben, um zu errei
chen, daß die Bestimmungen über die Sozialversicherung den 
Wechsel der Arbeitsplätze nicht behindern. 
§ 5. Die Hohe Behörde hat für die Tätigkeit der Mitgliedstaaten 
bei der Anwendung der Maßnahmen dieses Artikels allgemeine 
Hinweise zu geben und deren Arbeit zu erleichtern. 
§ 6. Dieser Artikel läßt die internationalen Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten unberührt. 

KAPITEL IX 

FRACHTEN U N D TRANSPORTE 

Artikel 70 

Es wird anerkannt, daß die Errichtung des gemeinsamen Mark
tes die Anwendung solcher Transporttarife für Kohle und Stahl er-
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forderlich macht, die den in vergleichbarer Lage befindlichen Ver
brauchern vergleichbare Preisbedingungen bieten. 

Im Verkehr zwischen den Ländern der Gemeinschaft sind insbe
sondere die auf dem Herkunfts- oder Bestimmungsland der Erzeug
nisse beruhenden Diskriminierungen bei den Frachten und Be
förderungsbedingungen aller Art verboten. Die Beseitigung dieser 
Diskriminierungen bringt insbesondere die Verpflichtung mit sich, 
auf die Kohlen- und Stahltransporte aus oder nach einem anderen 
Mitgliedstaat die Frachttafeln, Frachten und Tarifbestimmungen al
ler Art anzuwenden, die für die Binnentransporte der gleichen Gü
terart gelten, sofern das Gut auf derselben Strecke befördert wird. 

Die Frachttafeln, Frachten und Tarifbestimmungen jeder Art, 
die auf die Binnentransporte von Kohle und Stahl innerhalb jedes 
Mitgliedstaats und zwischen den Mitgliedstaaten Anwendung fin
den, werden veröffentlicht oder der Hohen Behörde zur Kenntnis 
gebracht. 

Die Anwendung von Ausnahmetarifen im Binnenverkehr zugun
sten eines oder mehrerer Unternehmen der Kohleförderung und 
Stahlerzeugung bedarf der vorherigen Genehmigung der Hohen Be
hörde, die sich vergewissert, daß die Maßnahmen mit den Grund
sätzen des Vertrages im Einklang stehen; sie kann die Genehmi
gung befristet oder bedingt erteilen. 

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels sowie der ande
ren Vertragsbestimmungen bleibt die Verkehrspolitik, insbesondere 
die Aufstellung oder Änderung von Frachten und Beförderungsbe
dingungen jeder Art sowie die Änderung der Frachten zur Siche
rung des finanziellen Gleichgewichts der Transportunternehmen, 
den gesetzlichen Vorschriften und Durchführungsbestimmungen 
eines jeden Mitgliedstaats unterworfen; das gleiche gilt für Maß
nahmen der Koordinierung oder des Wettbewerbs zwischen den 
verschiedenen Transportarten oder verschiedenen Leitungswegen. 
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KAPITEL Χ 

HANDELSPOLITIK 

Artikel 71 

Die Zuständigkeit der Regierungen der Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Handelspolitik wird durch die Anwendung dieses Ver
trages nicht berührt, es sei denn, daß dieser etwas anderes be
stimmt. 

Die der Gemeinschaft durch diesen Vertrag auf dem Gebiet der 
Handelspolitik übertragenen Befugnisse gegenüber dritten Ländern 
dürfen, vorbehaltlich der Anwendung der Bestimmungen des Arti
kels 75, nicht über die Befugnisse hinausgehen, die den Mitglied
staaten durch internationale Abkommen zuerkannt sind, an denen 
sie sich beteiligt haben. 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten leisten sich gegenseitig den 
erforderlichen Beistand für die Anwendung der Maßnahmen, die 
nach Feststellung der Hohen Behörde mit diesem Vertrag und den 
geltenden internationalen Abkommen im Einklang stehen. Die 
Hohe Behörde ist befugt, den beteiligten Mitgliedstaaten vorzu
schlagen, in welcher Weise dieser gegenseitige Beistand geleistet 
werden kann. 

Artikel 72 

Mindest und Höchstsätze für Zölle können aufgrund eines Vor
schlags der Hohen Behörde, den sie von sich aus oder auf Antrag 
eines Mitgliedstaats vorbringt, durch einstimmigen Beschluß des 
Rates festgesetzt werden; die Staaten verpflichten sich, diese Zoll
sätze für Kohle und Stahl im Verkehr mit dritten Ländern nicht zu 
unter oder überschreiten. 

Innerhalb der durch den genannten Beschluß festgesetzten 
Grenzen bestimmt jede Regierung ihre Tarife nach dem in ihrem 
Land geltenden Verfahren. Die Hohe Behörde kann von sich aus 
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oder auf Antrag eines Mitgliedstaats eine Stellungnahme zwecks 
Änderung der Tarife dieses Staates abgeben. 

Artikel 73 

Die Handhabung der Ein- und Ausfuhrlizenzen im Verkehr mit 
dritten Ländern erfolgt durch die Regierung, auf deren Staatsgebiet 
der Bestimmungsort der Einfuhren oder der Ursprungsort der Aus
fuhren liegt. 

Die Hohe Behörde ist befugt, die Handhabung und Kontrolle 
dieser Lizenzen auf dem Gebiet von Kohle und Stahl zu überwa
chen. Sie richtet erforderlichenfalls nach Anhörung des Rates Emp
fehlungen an die Mitgliedstaaten, um zu vermeiden, daß die erlas
senen Vorschriften weitergehende Beschränkungen zur Folge ha
ben, als es die ihre Einführung oder Beibehaltung rechtfertigenden 
Verhältnisse erfordern, und um eine Koordinierung der gemäß Ar
tikel 71 Absatz 3 und Artikel 74 ergriffenen Maßnahmen zu si
chern. 

Artikel 74 

In den nachstehend aufgeführten Fällen ist die Hohe Behörde 
befugt, Maßnahmen jeder Art zu ergreifen, die mit diesem Vertrag, 
insbesondere mit den Zielen des Artikels 3, im Einklang stehen, 
und an die Regierungen alle Empfehlungen zu richten, die den Be
stimmungen des Artikels 71 Absatz 2 entsprechen: 

1. wenn Dumping-Verfahren oder andere durch die Havanna-
Charta für unzulässig erklärte Praktiken zu Lasten von Ländern 
festgestellt werden, die nicht Mitglieder der Gemeinschaft sind, 
oder zu Lasten von Unternehmen, die in diesen Ländern liegen; 

2. wenn ein Unterschied zwischen den Angeboten von Unter
nehmen, die nicht der Zuständigkeit der Gemeinschaft unterstehen, 
und von Unternehmen, die ihrer Zuständigkeit unterstehen, aus
schließlich dem Umstand zuzuschreiben ist, daß die Angebote der 
ersteren auf Wettbewerbsbedingungen beruhen, die zu den Bestim
mungen des Vertrages im Widerspruch stehen; 
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3. wenn eines der in Artikel 81 dieses Vertrages genannten Er
zeugnisse in das Gebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten in ver
hältnismäßig erhöhten Mengen und unter solchen Bedingungen ein
geführt wird, daß diese Einfuhren für die Erzeugung ähnlicher oder 
direkt konkurrierender Erzeugnisse auf dem gemeinsamen Markt 
einen schwerwiegenden Nachteil mit sich bringen oder mit sich zu 
bringen drohen. 

Empfehlungen zur Einführung mengenmäßiger Beschränkungen 
dürfen jedoch im Falle der vorstehenden Ziffer 2 nur mit Zustim
mung des Rates und im Falle der Ziffer 3 nur nach Maßgabe von 
Artikel 58 ausgesprochen werden. 

Artikel 75 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, die Hohe Behörde über 
Entwürfe von Handelsabkommen oder Abmachungen gleicher Wir
kung insoweit auf dem laufenden zu halten, als diese Kohle und 
Stahl oder die Einfuhr anderer Rohstoffe und von Spezialausrü-
stungen betreffen, die für die Kohle- und Stahlerzeugung in den 
Mitgliedstaaten erforderlich sind. 

Enthält der Entwurf für ein Abkommen oder eine Abmachung 
Klauseln, welche der Anwendung dieses Vertrages entgegenstehen, 
so richtet die Hohe Behörde an den beteiligten Staat innerhalb 
einer Frist von zehn Tagen nach Eingang der an sie erfolgten 
Mitteilung die erforderlichen Empfehlungen; sie kann in jedem an
deren Falle Stellungnahmen abgeben. 

95 





VIERTER TITEL 

Allgemeine Bestimmungen 
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Artikel 76 

(Aufgehoben durch Artikel 28 Absatz 2 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 28 Absatz 1 des Fusionsvertrags, der wie folgt 
lautet: 

Die Europäischen Gemeinschaften genießen im Hoheits
gebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des 
Protokolls im Anhang zu diesem Vertrag. Das gleiche gilt für 
die Europäische Investitionsbank.] 

Artikel 77 

Der Sitz der Organe der Gemeinschaft wird durch Übereinkom
men der Regierungen der Mitgliedstaaten festgelegt. 

Artikel 78 (*) (**) 

§ 1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

Die Verwaltungsausgaben der Gemeinschaft umfassen die Aus
gaben der Hohen Behörde einschließlich der Ausgaben für den Be
ratenden Ausschuß, die Ausgaben des Europäischen Parlaments, 
des Rates und des Gerichtshofes. 

(·) Geändert gemäß Artikel 2 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanzvorschrif
ten. 

( · ·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Die gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kom
mission vom 30. Juni 1982 über verschiedene Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
besseren Abwicklung des Haushaltsverfahrens ist auf Seite 1103 dieses Bandes abge
druckt. 
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§ 2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen 
Haushaltsvoranschlag für seine Verwaltungsausgaben auf. Die 
Hohe Behörde faßt diese Voranschläge in einem Vorentwurf für 
den Verwaltungshaushaltsplan zusammen. Sie fügt eine Stellung
nahme bei, die abweichende Voranschläge enthalten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 

§ 3. Die Hohe Behörde legt dem Rat den Vorentwurf des Verwal
tungshaushaltsplans spätestens am 1. September des Jahres vor, das 
dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Hohen Behörde und gegebenenfalls 
den anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem 
Vorentwurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans mit 
qualifizierter Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parla
ment zu. 

§ 4. Der Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans ist dem Euro
päischen Parlament spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzu
legen, das dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des Ver
waltungshaushaltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mit
glieder abzuändern und mit der absoluten Mehrheit der abgegebe
nen Stimmen dem Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf 
die Ausgaben vorzuschlagen, die sich zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben. 

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans seine 
Zustimmung erteilt, so ist der Verwaltungshaushaltsplan endgültig 
festgestellt. Hat es innerhalb dieser Frist den Entwurf des Verwal
tungshaushaltsplans weder abgeändert noch Änderungen dazu vor
geschlagen, so gilt der Verwaltungshaushaltsplan als endgültig fest
gestellt. 
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Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abände
rungen vorgenommen oder Änderungen vorgeschlagen, so wird der 
Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans mit den entsprechenden 
Abänderungen oder Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

§ 5. Nachdem der Rat über den Entwurf des Verwaltungshaus
haltsplans mit der Hohen Behörde und gegebenenfalls mit den an
deren beteiligten Organen beraten hat, beschließt er unter folgen
den Bedingungen: 

a) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede der vom Euro
päischen Parlament vorgenommenen Abänderungen ändern; 

b) hinsichtlich der Änderungsvorschläge: 

— Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Än
derung nicht zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben 
eines Organs, und zwar insbesondere deswegen, weil die daraus er
wachsende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine oder 
mehrere vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird, die eine 
entsprechende Senkung der Ausgaben bewirken, so kann der Rat 
diesen Änderungsvorschlag mit qualifizierter Mehrheit ablehnen. 
Ergeht kein Ablehnungsbeschluß, so ist der Änderungsvorschlag 
angenommen; 

— führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Än
derung zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines 
Organs, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit diesen Ände
rungsvorschlag annehmen. Ergeht kein Annahmebeschluß, so ist 
der Änderungsvorschlag abgelehnt; 

— hat der Rat nach einem der beiden vorstehenden Unterab
sätze einen Änderungsvorschlag abgelehnt, so kann er mit qualifi
zierter Mehrheit entweder den im Entwurf des Verwaltungshaus
haltsplans stehenden Betrag beibehalten oder einen anderen Betrag 
festsetzen. 

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans wird nach Maß
gabe der vom Rat angenommenen Änderungsvorschläge geändert. 
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Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs 
des Verwaltungshaushaltsplans keine der vom Europäischen Parla
ment vorgenommenen Abänderungen geändert und sind die Ände
rungsvorschläge des Europäischen Parlaments angenommen wor
den, so gilt der Verwaltungshaushaltsplan als endgültig festgestellt. 
Der Rat teilt dem Europäischen Parlament mit, daß er keine der 
Abänderungen geändert hat und daß die Änderungsvorschläge an
genommen worden sind. 

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert 
oder sind die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments 
abgelehnt oder geändert worden, so wird der geänderte Entwurf 
des Verwaltungshaushaltsplans erneut dem Europäischen Parlament 
zugeleitet. Der Rat legt dem Europäischen Parlament das Ergebnis 
seiner Beratungen dar. 

§ 6. Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Be
handlung seiner Änderungsvorschläge unterrichtet ist, kann binnen 
fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Verwaltungshaus
haltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit 
drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen die vom Rat an den Abän
derungen des Europäischen Parlaments vorgenommenen Änderun
gen ändern oder ablehnen und stellt demzufolge den Verwaltungs
haushaltsplan fest. Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser 
Frist keinen Beschluß gefaßt, so gilt der Verwaltungshaushaltsplan 
als endgültig festgestellt. 

§ 7. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsi
dent des Europäischen Parlaments fest, daß der Verwaltungshaus
haltsplan endgültig festgestellt ist. 

§ 8. Das Europäische Parlament kann jedoch mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder und mit zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen aus wichtigen Gründen den Entwurf des Verwaltungs
haushaltsplans ablehnen und die Vorlage eines neuen Entwurfs ver
langen. 
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§ 9. Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, 
wird jedes Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleichartigen 
Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres erhöht werden können. 

Die Hohe Behörde stellt nach Anhörung des Ausschusses für 
Wirtschaftspolitik diesen Höchstsatz fest, der sich aus 

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Bruttoso
zialprodukts in der Gemeinschaft, 

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der 
Mitgliedstaaten 

und 

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letz
ten Haushaltsjahres 

ergibt. 

Der Höchstsatz wird vor dem 1. Mai allen Organen der Ge
meinschaft mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haushaltsverfahren 
vorbehaltlich der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhal
ten. 

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Ver
trag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten erge
ben, der Erhöhungssatz, der aus dem vom Rat aufgestellten Ent
wurf des Verwaltungshaushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte 
des Höchstsatzes, so kann das Europäische Parlament in Ausübung 
seines Abänderungsrechts den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch 
bis zur Hälfte des Höchstsatzes erhöhen. 

Ist das Europäische Parlament, der Rat oder die Hohe Behörde 
der Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemeinschaften eine Über
schreitung des nach dem Verfahren dieses Absatzes aufgestellten 
Satzes erforderlich machen, so kann in Übereinstimmung zwischen 
dem Rat und dem Europäischen Parlament ein neuer Satz festge
legt werden; der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, das 
Europäische Parlament mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mit
glieder und mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen. 
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§ 10. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen 
Befugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der 
aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, namentlich der 
Vorschriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den 
Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen. 

§ 11. Die endgültige Feststellung des Verwaltungshaushaltsplans 
bedeutet für die Hohe Behörde Ermächtigung und Verpflichtung, 
den Betrag der entsprechenden Einnahmen gemäß Artikel 49 zu er
heben. 

Artikel 78 a (*) 

Der Verwaltungshaushaltsplan wird in der Rechnungseinheit 
aufgestellt, die in der gemäß Artikel 78 h festgelegten Haushaltsord
nung bestimmt wird. 

Die in den Verwaltungshaushaltsplan eingesetzten Ausgaben 
werden für ein Haushaltsjahr bewilligt, soweit die gemäß Artikel 
78 h festgelegte Haushaltsordnung nicht etwas anderes bestimmt. 

Nach Maßgabe der aufgrund des Artikels 78 h erlassenen Vor
schriften dürfen die nicht für Personalausgaben vorgesehenen Mit
tel, die bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbraucht worden 
sind, lediglich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. 

Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert, in 
denen die Ausgaben nach Art oder Bestimmung zusammengefaßt 
sind; soweit erforderlich, werden die Kapitel nach der gemäß Arti
kel 78 h festgelegten Haushaltsordnung unterteilt. 

Die Ausgaben des Europäischen Parlaments, des Rates, der 
Hohen Behörde und des Gerichtshofes werden unbeschadet einer 
besonderen Regelung für bestimmte gemeinsame Ausgaben in 
gesonderten Teilen des Verwaltungshaushaltsplans aufgeführt. 

(*) Wortlaut geändert gemäß Artikel 3 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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Artikel 78 b (*) 

§ 1. Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Verwaltungshaushalts
plan noch nicht verabschiedet, so können nach der gemäß Artikel 
78 h festgelegten Haushaltsordnung für jedes Kapitel oder jede son
stige Untergliederung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines 
Zwölftels der im abgelaufenen Verwaltungshaushaltsplan bereitge
stellten Mittel vorgenommen werden; die Hohe Behörde darf je
doch monatlich höchstens über ein Zwölftel der Mittel verfügen, 
die in dem in Vorbereitung befindlichen Entwurf des Verwaltungs
haushaltsplans vorgesehen sind. 

Die Hohe Behörde ist ermächtigt und verpflichtet, die Umlagen 
in Höhe der Mittel des abgelaufenen Haushaltsjahres zu erheben; 
sie darf dabei jedoch nicht den Betrag überschreiten, der sich bei 
der Annahme des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans ergeben 
hätte. 

§ 2. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter Beachtung der 
sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die 
über dieses Zwölftel hinausgehen. Die Ermächtigung und Verpflich
tung zur Erhebung der Umlagen kann entsprechend angepaßt wer
den. 

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht zwingend aus 
dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsak
ten ergeben, so leitet der Rat ihn unverzüglich dem Europäischen 
Parlament zu; das Europäische Parlament kann binnen dreißig Ta
gen mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei 
Fünfteln der abgegebenen Stimmen einen abweichenden Beschluß 
über diese Ausgaben hinsichtlich des Teils fassen, der über das in 
Absatz 1 genannte Zwölftel hinausgeht. Dieser Teil des Ratsbe
schlusses ist bis zu einer Entscheidung des Europäischen Parla-

(*) Wortlaut geändert gemäß Artikel 4 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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ments ausgesetzt. Hat das Europäische Parlament nicht innerhalb 
der genannten Frist anders als der Rat entschieden, so gilt der Be
schluß des Rates als endgültig erlassen. 

Artikel 78 c (*) 

Im Rahmen der zugewiesenen Mittel führt die Hohe Behörde 
den Verwaltungshaushaltsplan nach der gemäß Artikel 78 f festge
legten Haushaltsordnung in eigener Verantwortung aus. 

Die Beteiligung der einzelnen Organe bei der Vornahme ihrer 
Ausgaben wird in der Haushaltsordnung im einzelnen geregelt. 

Die Hohe Behörde kann nach der gemäß Artikel 78 f festgeleg
ten Haushaltsordnung Mittel von Kapitel zu Kapitel oder von Un
tergliederung zu Untergliederung des Verwaltungshaushaltsplans 
übertragen. 

Artikel 78 d(**) 

Die Hohe Behörde legt dem Rat und dem Europäischen Parla
ment jährlich die Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres für 
die Rechnungsvorgänge des Verwaltungshaushaltsplans vor. Sie 
übermittelt ihnen ferner eine Übersicht über das Vermögen und die 
Schulden der Gemeinschaft in dem Bereich, auf den sich der Ver
waltungshaushaltsplan erstreckt. 

(*) Wortlaut geändert gemäß Artikel 5 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz-
vorschriflen. 

( ·*) Wortlaut geändert gemäß Artikel 6 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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Artikel 78 e (*) 

§ 1. Es wird ein Rechnungshof errichtet. 

§ 2. Der Rechnungshof besteht aus zwölf Mitgliedern (**). 

§ 3. Zu den Mitgliedern des Rechnungshofes sind Persönlichkeiten 
auszuwählen, die in ihren Ländern Rechnungsprüfungsorganen an
gehören oder angehört haben oder die für dieses Amt besonders ge
eignet sind. Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. 

§ 4. Die Mitglieder des Rechnungshofes werden vom Rat nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig auf sechs Jahre 
ernannt. 

Vier Mitglieder des Rechnungshofes, die durch Los bestimmt 
werden, erhalten jedoch bei der ersten Ernennung ein auf vier 
Jahre begrenztes Mandat. 

Die Mitglieder des Rechnungshofes können wiederernannt 
werden. 

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofes 
für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 5. Die Mitglieder des Rechnungshofes üben ihre Tätigkeit in vol
ler Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus. 

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von 
einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch 
entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit 
ihren Aufgaben unvereinbar ist. 

§ 6. Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen während ihrer 
Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätig-

(*) Wortlaut (mit Ausnahme von § 2) geändert gemäß Artikel 7 des Vertrages zur Ände
rung bestimmter Finanzvorschriften. 

( " ) § 2 geändert gemäß Artikel 20 der Beitriltsakte SP/PORT. 
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keit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die 
feierliche Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf 
ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu 
erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätig
keiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zu
rückhaltend zu sein. 

§ 7. Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von 
Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds des Rechnungshofes 
durch Rücktritt oder durch Amtsenthebung durch den Gerichtshof 
gemäß Absatz 8. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amts
zeit ein Nachfolger ernannt. 

Außer im Falle der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des 
Rechnungshofes bis zur Neubesetzung ihres Sitzes im Amt. 

§ 8. Ein Mitglied des Rechnungshofes kann nur dann seines Amtes 
enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer 
Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn 
der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofes feststellt, daß es 
nicht mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich 
aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nach
kommt. 

§ 9. Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Beschäftigungs
bedingungen für den Präsidenten und die Mitglieder des Rech
nungshofes fest, insbesondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhe
gehälter. Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt 
gezahlten Vergütungen fest. 

§ 10. Die für die Richter des Gerichtshofes geltenden Bestimmun
gen des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Euro
päischen Gemeinschaften gelten auch für die Mitglieder des 
Rechnungshofes. 
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Artikel 78f(*) 

§ 1. Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Verwaltungs
ausgaben und Verwaltungseinnahmen der Gemeinschaft, einschließ
lich der Einnahmen aus der Steuer, die zugunsten der Gemein
schaft von den Gehältern, Löhnen und Bezügen ihrer Beamten und 
Bediensteten erhoben wird. Er prüft ebenfalls die Rechnung über 
alle Einnahmen und Ausgaben jedes von der Gemeinschaft ge
schaffenen Organs, soweit der Gründungsakt dies nicht ausschließt. 

§ 2. Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungs
mäßigkeit der in Absatz 1 genannten Einnahmen und Ausgaben 
und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfüh
rung. 

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen 
und der Zahlungen der Einnahmen an die Gemeinschaft. 

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen 
und der Zahlungen. 

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rechnung des be
treffenden Haushaltsjahres durchgeführt werden. 

§ 3. Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und er
forderlichenfalls an Ort und Stelle bei den Organen der Gemein
schaft und in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung in den 
Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen 
Rechnungsprüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die erfor
derliche Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen einzelstaat
lichen Dienststellen. Diese Organe oder Dienststellen teilen dem 
Rechnungshof mit, ob sie an der Prüfung teilzunehmen beabsichti
gen. 

Die Organe der Gemeinschaft und die einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die erforderliche 

(*) Wortlaut geändert gemäß Artikel 8 des Vertrages zur Anderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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Zuständigkeit verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienststel
len übermitteln dem Rechnungshof auf seinen Antrag hin jede für 
die Erfüllung seiner Aufgabe erforderliche Unterlage oder Informa
tion. 

§ 4. Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines jeden Haus
haltsjahres einen Jahresbericht. Dieser Bericht wird den Organen 
der Gemeinschaft vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften zusammen mit den Antworten der Organe auf die Be
merkungen des Rechnungshofes veröffentlicht. 

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu 
besonderen Fragen vorlegen und auf Antrag eines Organs der Ge
meinschaft Stellungnahmen abgeben. 

Er nimmt seine jährlichen Berichte oder seine Stellungnahmen 
mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder an. 

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der 
Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans. 

§ 5. Der Rechnungshof erstellt ferner jährlich einen gesonderten 
Bericht über die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsvorgänge, die 
sich nicht auf die in Absatz 1 genannten Ausgaben und Einnahmen 
beziehen, und des Finanzgebarens der Hohen Behörde hinsichtlich 
dieser Rechnungsvorgänge. Er faßt diesen Bericht spätestens sechs 
Monate nach Schluß des Haushaltsjahres ab, auf das sich der Ab
schluß bezieht, und leitet ihn der Hohen Behörde und dem Rat zu. 
Die Hohe Behörde übermittelt ihn dem Europäischen Parlament. 

Artikel 78 g (*) 

Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit be
schließt, erteilt das Europäische Parlament der Hohen Behörde 
Entlastung zur Ausführung des Verwaltungshaushaltsplans. Zu die
sem Zweck prüft es nach dem Rat die in Artikel 78 d erwähnte 

(*) Text eingefügt gemäß Artikel 9 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanzvor
schriften. 
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Rechnung und Übersicht sowie den Jahresbericht des Rechnungs
hofes, dem die Antworten der kontrollierten Organe auf die Bemer
kungen des Rechnungshofes beigefügt sind. 

Artikel 78 h (*) 

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Hohen Behörde und 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments und Stellungnahme 
des Rechnungshofes folgendes fest: 

a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung 
und Ausführung des Verwaltungshaushaltsplans sowie die Rech
nungslegung und Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt werden; 

b) die Vorschriften über die Verantwortung der anweisungsbe
fugten Personen und der Rechnungsführer sowie die entsprechen
den Kontrollmaßnahmen. 

Artikel 79 

Dieser Vertrag findet auf die europäischen Gebiete der Hohen 
Vertragschließenden Teile Anwendung. Er findet ebenso auf die 
europäischen Gebiete Anwendung, deren auswärtige Angelegenhei
ten ein Unterzeichnerstaat übernimmt; bezüglich der Saar ist ein 
Briefwechsel zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutsch
land und der Regierung der Französischen Republik diesem Ver
trag beigefügt. 

(**) Abweichend von Absatz 1 gilt: 

a) Dieser Vertrag findet auf die Färöer keine Anwendung. Die 
Regierung des Königreichs Dänemark kann jedoch durch eine Er
klärung, die spätestens am 31. Dezember 1975 bei der Regierung 
der Französischen Republik zu hinterlegen ist, notifizieren, daß 

(*) Text eingefugt gemäß Artikel 10 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanzvor
schriften. 

( · ·) Absatz 2 (mit Ausnahme des zweiten Unterabsatzes von Buchstabe a)) eingefügt ge
mäß Artikel 25 der Beitrittsakte DK/IRL/VK in der Fassung von Artikel 14 des 
BA AB DK/IRL/VK. 
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dieser Vertrag auf die genannten Inseln Anwendung findet; die Re
gierung der Französischen Republik übermittelt den Regierungen 
der anderen Mitgliedstaaten eine beglaubigte Abschrift. In diesem 
Fall findet der Vertrag vom ersten Tag des zweiten auf die Hin
terlegung der Erklärung folgenden Monats an auf die genannten 
Inseln Anwendung. 

Dieser Vertrag findet auf Grönland keine Anwendung (*). 
b) Dieser Vertrag findet auf die Hoheitszonen des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland auf Zypern keine An
wendung. 

c) Dieser Vertrag findet auf die Kanalinseln und die Insel Man 
nur insoweit Anwendung, als dies erforderlich ist, um die Anwen
dung der Regelung sicherzustellen, die in dem Beschluß des Rates 
vom 22. Januar 1972 über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl für diese Inseln 
vorgesehen ist. 

Jeder Hohe Vertragschließende Teil verpflichtet sich, den ande
ren Mitgliedstaaten die Vergünstigungen einzuräumen, die er in 
den seiner Herrschaftsgewalt unterstehenden außereuropäischen 
Gebieten für Kohle und Stahl genießt. 

Artikel 80 
Unternehmen im Sinne dieses Vertrages sind diejenigen Unter

nehmen, die innerhalb der in Artikel 79 Absatz 1 genannten Ge
biete eine Produktionstätigkeit auf dem Gebiet von Kohle und 
Stahl ausüben; was die Artikel 65 und 66 sowie die zu ihrer An
wendung erforderlichen Auskünfte und die ihretwegen erhobenen 
Klagen anbelangt, so sind Unternehmen im Sinne dieses Vertrages 
ferner diejenigen Unternehmen oder Organisationen, die gewerbs
mäßig eine Vertriebstätigkeit ausüben, mit Ausnahme des Verkaufs 
an Haushaltungen oder an Kleingewerbetreibende. 

Artikel 81 
Die Ausdrücke Kohle und Stahl sind in der Anlage I zu diesem 

Vertrag näher bestimmt. 

(*) Unterabsalz eingefügt gemäß Artikel 1 des Grönland-Vertrages. 
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Die in dieser Anlage enthaltenen Listen können durch einstim
migen Beschluß des Rates ergänzt werden. 

Artikel 82 

Der Umsatz, der als Grundlage für die Berechnung von Geld
bußen und Zwangsgeldern dient, die aufgrund dieses Vertrages ge
gen Unternehmen festgesetzt werden, ist der Umsatz in den der Zu
ständigkeit der Hohen Behörde unterstehenden Erzeugnissen. 

Artikel 83 

Die Errichtung der Gemeinschaft berührt in keiner Weise die 
Ordnung des Eigentums an den Unternehmen, für welche die Be
stimmungen dieses Vertrages gelten. 

Artikel 84 

Unter dem Ausdruck „dieser Vertrag" in den Bestimmungen 
dieses Vertrages sind die Bestimmungen des Vertrages und seiner 
Anlagen, der Zusatzprotokolle und des Abkommens über die Über
gangsbestimmungen zu verstehen. 

Artikel 85 

Die von den Hohen Vertragschließenden Teilen vereinbarten 
Anlauf- und Übergangsmaßnahmen, welche die Anwendung der 
Bestimmungen dieses Vertrages ermöglichen sollen, werden in 
einem Zusatzabkommen festgelegt. 

Artikel 86 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, alle geeigneten allgemei
nen oder besonderen Maßnahmen zu ergreifen, um die Erfüllung 
der Verpflichtungen zu sichern, die sich aus den Entscheidungen 
und Empfehlungen der Organe der Gemeinschaft ergeben, und der 
Gemeinschaft die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erleichtern. 
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Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, jede Maßnahme zu unter
lassen, die mit dem Bestehen des gemeinsamen Marktes gemäß Ar
tikel 1 und 4 unvereinbar ist. 

Sie erlassen im Rahmen ihrer Zuständigkeit alle geeigneten Vor
schriften, um die internationalen Regelungen für den Austausch 
von Kohle und Stahl innerhalb des gemeinsamen Marktes sicherzu
stellen, und unterstützen sich gegenseitig, um die Durchführung 
dieser Regelungen zu erleichtern. 

Die mit Kontrollaufgaben betrauten Beamten der Hohen Be
hörde besitzen auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten und im vollen 
zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Umfang Rechte 
und Befugnisse, die nach den Gesetzen dieser Staaten den Angehö
rigen ihrer Finanzverwaltungen zustehen. Die Kontrollaufgaben 
und die Stellung der mit ihrer Durchführung beauftragten Personen 
sind dem beteiligten Staat ordnungsmäßig bekanntzugeben. Beamte 
dieses Staates können auf seinen Antrag oder auf Antrag der Ho
hen Behörde die Beamten der Hohen Behörde bei der Erfüllung ih
rer Aufgaben unterstützen. 

Artikel 87 

Die Hohen Vertragschließenden Teile übernehmen die Ver
pflichtung, sich nicht auf Verträge, Abkommen oder Erklärungen 
zu berufen, die zwischen ihnen bestehen, um einen Streitfall über 
die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrages in anderer als in 
diesem Vertrag vorgesehener Weise zu regeln. 

Artikel 88 

Ist die Hohe Behörde der Auffassung, daß ein Staat einer ihm 
nach diesem Vertrag obliegenden Verpflichtung nicht nachgekom
men ist, so stellt sie diese Verletzung durch eine mit Gründen ver
sehene Entscheidung fest; sie hat dem Staat zuvor Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Sie setzt ihm eine Frist, binnen deren er seine 
Verpflichtung zu erfüllen hat. 
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Der Staat kann binnen einer Frist von zwei Monaten nach Zu
stellung der Entscheidung bei dem Gerichtshof Klage im Verfahren 
mit unbeschränkter Ermessensnachprüfung erheben. 

Hat der Staat seine Verpflichtung innerhalb der von der Hohen 
Behörde gesetzten Frist nicht erfüllt oder ist seine Klage abgewie
sen worden, so kann die Hohe Behörde nach einer mit Zweidrittel
mehrheit erteilten Zustimmung des Rates 

a) Zahlungen aussetzen, die sie zugunsten des beteiligten Staa
tes aufgrund dieses Vertrages vorzunehmen hat; 

b) in Abweichung von den Vorschriften des Artikels 4 Maßnah
men ergreifen oder die anderen Mitgliedstaaten ermächtigen, Maß
nahmen zu ergreifen, um die Wirkungen der festgestellten Verlet
zung auszugleichen. 

Wegen der in Anwendung der Absätze a) und b) getroffenen 
Entscheidungen kann binnen einer Frist von zwei Monaten nach 
ihrer Zustellung Klage im Verfahren mit unbeschränkter Ermes
sensnachprüfung erhoben werden. 

Erweisen sich die oben vorgesehenen Maßnahmen als wirkungs
los, so berichtet die Hohe Behörde hierüber an den Rat. 

Artikel 89 

Jeder Streit unter Mitgliedstaaten über die Anwendung dieses 
Vertrages, der nicht durch ein anderes in diesem Vertrag vorgesehe
nes Verfahren erledigt werden kann, kann auf Antrag eines der am 
Streit beteiligten Staaten bei dem Gerichtshof anhängig gemacht 
werden. 

Der Gerichtshof ist ferner zuständig, über jeden im Zusammen
hang mit dem Gegenstand dieses Vertrages stehenden Streit unter 
Mitgliedstaaten zu entscheiden, wenn dieser Streit bei ihm auf
grund eines Schiedsvertrags anhängig gemacht wird. 

Artikel 90 

Bildet die von einem Unternehmen begangene Verletzung einer 
Verpflichtung aus diesem Vertrag zugleich eine Verletzung einer 
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Verpflichtung, die sich für das Unternehmen aus den Gesetzen sei
nes Staates ergibt, und ist aufgrund der genannten Gesetze gegen 
dieses Unternehmen ein Gerichts- oder Verwaltungsverfahren einge
leitet worden, so muß der betreffende Staat die Hohe Behörde hier
von unterrichten; diese kann ihre Beschlußfassung aussetzen. 

Setzt die Hohe Behörde die Beschlußfassung aus, so ist sie über 
den Fortgang des Verfahrens zu unterrichten und ihr die Möglich
keit zu geben, jede Art von rechtserheblichen Urkunden, Gutachten 
und Zeugenaussagen vorzulegen. Sie ist ferner von der endgültigen 
Entscheidung in Kenntnis zu setzen und hat diese Entscheidung bei 
der etwaigen Festsetzung einer Sanktion zu berücksichtigen. 

Artikel 91 

Bewirkt ein Unternehmen nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen eine Zahlung, zu der es der Hohen Behörde gegenüber auf
grund einer Bestimmung dieses Vertrages oder seiner Durchfüh
rungsbestimmungen oder aufgrund einer von der Hohen Behörde 
festgesetzten finanziellen Sanktion oder eines von ihr festgesetzten 
Zwangsgeldes verpflichtet ist, so steht es der Hohen Behörde frei, 
bis zur Höhe dieses Betrages die Zahlungen auszusetzen, die sie 
selbst dem betreffenden Unternehmen schuldet. 

Artikel 92 

Die Entscheidungen der Hohen Behörde, die geldliche Ver
pflichtungen enthalten, stellen vollstreckbare Titel dar. 

Die Zwangsvollstreckung auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten 
erfolgt nach dem in jedem dieser Staaten geltenden Verfahrensrecht 
und nach Erteilung der Vollstreckungsklausel gemäß den Bestim
mungen des Staates, auf dessen Gebiet die Entscheidung vollstreckt 
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werden soll; dabei ist lediglich die Echtheit der Urschrift der Ent
scheidungen nachzuprüfen. Die Erteilung dieser Vollstreckungs
klausel erfolgt auf Veranlassung eines von jeder Regierung hierfür 
bestimmten Ministers. 

Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des 
Gerichtshofes ausgesetzt werden. 

Artikel 93 

Die Hohe Behörde unterhält alle zweckdienlichen Verbindungen 
mit den Vereinten Nationen und der Organisation für europäische 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und unterrichtet beide regelmäßig 
über die Tätigkeit der Gemeinschaft. 

Artikel 94 

Die Verbindung zwischen den Organen der Gemeinschaft und 
dem Europarat wird nach Maßgabe eines Zusatzprotokolls sicher
gestellt. 

Artikel 95 

In allen in diesem Vertrag nicht vorgesehenen Fällen, in denen 
eine Entscheidung oder Empfehlung der Hohen Behörde erforder
lich erscheint, um eines der in Artikel 2, 3 und 4 näher bezeichne
ten Ziele der Gemeinschaft auf dem gemeinsamen Markt für Kohle 
und Stahl gemäß Artikel 5 zu erreichen, kann diese Entscheidung 
oder Empfehlung mit einstimmiger Zustimmung des Rates und 
nach Anhörung des Beratenden Ausschusses ergehen. 

Die gleiche, in derselben Form erlassene Entscheidung oder 
Empfehlung bestimmt gegebenenfalls die anzuwendenden Sanktio
nen. 
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Erfordern nach Ablauf der in dem Abkommen über die Über
gangsbestimmungen vorgesehenen Übergangszeit unvorhergesehene, 
durch die Erfahrung sichtbar gewordene Schwierigkeiten bei den 
Einzelheiten der Anwendung dieses Vertrages oder eine tiefgehende 
Änderung der wirtschaftlichen oder technischen Bedingungen, die 
unmittelbar den gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl beein
flußt, eine Anpassung der Vorschriften über die der Hohen Be
hörde übertragenen Befugnisse, so können geeignete Abänderungen 
vorgenommen werden; diese dürfen weder die Bestimmungen der 
Artikel 2, 3 und 4 noch das Verhältnis zwischen den der Hohen 
Behörde und den den anderen Organen der Gemeinschaft zugewie
senen Befugnissen beeinträchtigen. 

Diese Änderungen werden als Vorschläge von der Hohen Be
hörde und dem mit einer Mehrheit von zehn Zwölfteln seiner Mit
glieder beschließenden Rat in gegenseitigem Einvernehmen aufge
stellt und dem Gerichtshof zur Stellungnahme unterbreitet. Der Ge
richtshof hat für seine Prüfung eine tatsächlich und rechtlich unbe
schränkte Nachprüfungsbefugnis. Stellt der Gerichtshof aufgrund 
seiner Prüfung fest, daß die Vorschläge mit den Bestimmungen des 
vorstehenden Absatzes übereinstimmen, so werden die Vorschläge 
dem Europäischen Parlament zugeleitet. Sie treten in Kraft, wenn 
sie mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen 
und zwei Dritteln der Mitglieder des Europäischen Parlaments ge
billigt werden (*). 

Artikel 96 

Nach Ablauf der Übergangszeit können die Regierung jedes 
Mitgliedstaats und die Hohe Behörde Änderungen dieses Vertrages 
vorschlagen. Dieser Vorschlag wird dem Rat unterbreitet. Äußert 
sich dieser mit Zweidrittelmehrheit für die Abhaltung einer Konfe
renz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, so wird 
diese sofort durch den Präsidenten des Rates einberufen, um die 

(·) Absatz 4 geändert gemäß Artikel 13 der Beitrittsakle SP/PORT. 

118 



Änderungen der Vertragsbestimmungen durch ein Übereinkommen 
festzulegen. 

Diese Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mit
gliedstaaten gemäß deren verfassungsrechtlichen Bestimmungen ra
tifiziert worden sind. 

Artikel 97 

Dieser Vertrag gilt für die Dauer von fünfzig Jahren vom Zeit
punkt seines Inkrafttretens an. 

Artikel 98 

Jeder europäische Staat kann einen Antrag auf Beitritt zu die
sem Vertrag stellen. Der Antrag ist an den Rat zu richten, der nach 
Stellungnahme der Hohen Behörde einstimmig Beschluß faßt und 
ebenfalls einstimmig die Bedingungen für den Beitritt festsetzt. Der 
Beitritt wird mit dem Tage des Eingangs der Beitrittsurkunde bei 
der Regierung wirksam, bei welcher der Vertrag hinterlegt ist. 

Artikel 99 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch alle Mitgliedstaa
ten gemäß deren jeweiligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen; 
die Ratifikationsurkunden sind bei der Regierung der Französi
schen Republik zu hinterlegen. 

Der Vertrag tritt am Tage der Hinterlegung der Ratifikationsur
kunde desjenigen Unterzeichnerstaats in Kraft, der als letzter diese 
Hinterlegung vornimmt. 

Sind nicht alle Ratifikationsurkunden innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten nach Unterzeichnung des Vertrages hinterlegt wor-
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den, so haben sich die Regierungen der Staaten, die die Hinterle
gung vorgenommen haben, über die zu treffenden Maßnahmen zu 
verständigen. 

Artikel 100 

Dieser Vertrag ist in einem einzigen Exemplar verfaßt, das in 
den Archiven der Regierung der Französischen Republik hinterlegt 
wird; diese übersendet den Regierungen der anderen Unterzeich
nerstaaten eine beglaubigte Abschrift des Vertrages. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt und ihn mit ihren 
Siegeln versehen. 

Geschehen zu Paris am achtzehnten April neunzehnhundertein-
undfünfzig. 

ADENAUER 

Paul VAN ZEELAND 
J. MEURICE 

SCHUMAN 

SFORZA 

Jos. BECH 

STIKKER 
V A N D E N B R I N K 
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Anlagen 
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ANLAGE I 

BESTIMMUNG DER BEGRIFFE 
„KOHLE" U N D „STAHL" 

/. Die Ausdrücke „Kohle" und „Stahl" umfassen die auf nachste
hender Liste aufgeführten Erzeugnisse. 

2. Die Tätigkeit der Hohen Behörde auf dem Gebiet der Edel
stahle, des Kokses und des Schrotts muß die besonderen Bedingun
gen ihrer Herstellung und des Handels mit diesen Erzeugnissen be
rücksichtigen. 

3. Die Tätigkeit der Hohen Behörde erstreckt sich auf das Gebiet 
des Gaskokses und der Braunkohle, die nicht zur Brikett- oder 
Schwelkoksherstellung verwendet wird, nur insoweit, als von diesen 
verursachte fühlbare Störungen des Brennstoffmarkts dies erforder
lich machen. 

4. Die Tätigkeit der Hohen Behörde muß auf den Umstand Rück
sicht nehmen, daß die Erzeugung gewisser, auf dieser Liste aufge
führter Erzeugnisse in unmittelbarem Zusammenhang steht mit der 
von Nebenerzeugnissen, die dort nicht aufgeführt sind, deren Ver
kaufspreise aber den der Haupterzeugnisse bedingen können. 
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Kennzahl der 
OEEC-

Nomenklatur 
(als Hinweis) 

3 000 
3 100 
3 200 
3 300 

3 400 
3 500 

4 000 
4 100 (*) 

4 200 

BEZEICHNUNG DER ERZEUGNISSE 

BRENNSTOFFE 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks, mit Ausnahme von Elektrodenkoks und von 
Petrolkoks 

Steinkohlenschwelkoks 
Braunkohlenbriketts 
Rohbraunkohle 

Braunkohlenschwelkoks 

EISENINDUSTRIE 
Rohstoffe für die Erzeugung von Roheisen und 
Stahl Q) 

Eisenerz (mit Ausnahme von Schwefelkies) 
Eisenschwamm und Stahlschwamm (,a) 
Schrott 
Manganerz 

Roheisen und Ferrolegierungen 
Roheisen für die Erzeugung von Stahl 
Gießereiroheisen und sonstige Roheisensorten 
Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan (2) 

(') Nicht einbegriffen sind die unter Kennzahl Nr. 4 190 der OEEC-Nomcnklutur ange
führten Rohstoffe (andere sonst nicht genannte Rohstoffe für die Erzeugung von 
Roheisen und Stahl), die in der vorliegenden AufzÛhlung nicht enthalten sind. Nicht 
einbegriffen sind insbesondere die feuerfesten Stoffe. 

(Ia) Ausdrücklich einbegriffen sind das eigentliche Schwammeisen, auch in Brikettform, 
die Luppen und ähnliche Erzeugnisse. 

(*) Nicht einbegriffen sind die übrigen Ferrolegierungen. 

(*) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Wortlaut der Kennzahl geändert gemäß Artikel I der Entscheidung des Rates der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften Nr. 129 vom 6. Dezember 1962, S. 2810). 
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Kennzahl der 
OEEC-

Nomenklatur 
(als Hinweis) 

BEZEICHNUNG DER ERZEUGNISSE 

4 300 

4 400 

Roh- und Halbfertigerzeugnisse aus Eisen, Stahl 
oder Edelstahl einschließlich der zur Wiederverwen
dung oder zum Wiederauswalzen bestimmten Er
zeugnisse 

Flüssiger Stahl, gleichgültig ob in Blöcken ge
gossen oder nicht, darunter zu Schmiedezwek-
ken bestimmte Blöcke (3) 
Halbzeug: Vorgewalzte Blöcke (Luppen), Knüp
pel und Brammen, Platinen, warmgewalztes 
breites Bandeisen (soweit es nicht als Fertiger
zeugnis anzusehen ist) 

Walzwerksfertigerzeugnisse aus Eisen, Stahl oder 
Edelstahl (4) 

Schienen, Schwellen, Unterlagsplatten und La
schen, Träger, schwere Formeisen und Stabeisen 
von 80 mm und mehr, Spundwandeisen 
Stab- und Profileisen unter 80 mm sowie Flach
eisen unter 150 mm 
Walzdraht 
Röhrenrundstahl und Röhrenvierkantstahl 

(J) Die Erzeugung von Stahlformguß, der für die Gießereien bestimmt ist, untersteht der 
Hohen Behörde nur in den Fällen, in denen sie als Tätigkeit der eigentlichen Stahlin
dustrie zu gellen hat. 
Die übrige Erzeugung von Stahlguß für Gießereien, z. B. die der kleinen und mittel
großen unabhängigen Gießereien, unterliegt lediglich statistischen Kontrollen, ohne 
daß daraus für sie diskriminierende Maßnahmen erwachsen. 

(*) Nicht einbegriffen sind Stahlformguß, Schmiedestücke und die nach pulvermetallurgi
schem Verfahren hergestellten Erzeugnisse. 
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Kennzahl der 
OEEC-

Nomenklatur 
(als Hinweis) 

BEZEICHNUNG DER ERZEUGNISSE 

4 400 
(Forts.) 

4 500 

Warmgewalztes Bandeisen 
(einschl. der Streifen zur Röhrenherstellung) 
Warmgewalzte Bleche unter 3 mm Stärke (mit 
oder ohne Überzug) 
Grob- und Mittelbleche von 3 mm Stärke und 
mehr, Universaleisen von 150 mm und mehr 

Weiterverarbeitete Walzwerksfertigerzeugnisse aus 
Eisen, Stahl oder Edelstahl (5) 

Weißblech, verbleites Blech, Schwarzblech, ver
zinkte Bleche, sonstige mit Überzug versehene 
Bleche 
Kaltgewalzte Bleche unter 3 mm Stärke 

Transformatoren- und Dynamobleche 
Zur Herstellung von Weißblech bestimmtes 
Bandeisen 
Kaltgewalzte Bleche, in Form von Rollen oder 
Tafeln, mit einer Dicke von 3 mm oder mehr (*) 

(J) Nicht einbegriffen sind Stahlrohren (nahtlos oder geschweißt), kaltgewalztes Band
eisen mit weniger als 500 mm Breite (soweit es nicht zur Weißblechherstcllung be
stimmt ist), gezogener Draht, Blankstahl und Gußslücke (Röhren, Gußeisenrohre und 
Rohrleitungszubehör, schwere Gußslücke). 

(·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Wortlaut der Kennzahl ergänzt gemäß dem Einzigen Artikel des Beschlusses des Rales 
vom 21. Februar 1983 über die Aufnahme bestimmter Erzeugnisse in die Liste des 
Anhangs I des EGKS-Vertrages {Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 56 
vom 3. März 1983). 
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ANLAGE II 

SCHROTT 

Die Bestimmungen dieses Vertrages sind auf Schrott unter Be
rücksichtigung der nachstehenden, sich aus der Praxis ergebenden 
Modalitäten anwendbar, die die besonderen Bedingungen der Er
fassung und des Handels mit Schrott erforderlich machen. 

a) Die Preisfestsetzungen durch die Hohe Behörde nach Maß
gabe des Kapitels V des Titels III finden auf den Ankauf durch die 
Unternehmen der Gemeinschaft Anwendung; die Mitgliedstaaten 
unterstützen die Hohe Behörde bei der Überwachung der Einhal
tung der erlassenen Entscheidungen durch die Verkäufer. 

b) Artikel 59 findet keine Anwendung auf 

— Gußbruch, dessen Eigenart seine Verwendung auf die nicht 
der Zuständigkeit der Gemeinschaft unterstehenden Gießereien be
schränkt; 

— von den Unternehmen unmittelbar verwendeten Abfall
schrott; bei der Berechnung des Verteilerschlüssels für Zukauf
schrott ist jedoch das Aufkommen zu berücksichtigen, das dieser 
Abfallschrott darstellt. 

c) Zwecks Anwendung der Vorschriften des Artikels 59 auf den 
Zukaufschrott holt die Hohe Behörde in Zusammenarbeit mit den 
Regierungen der Mitgliedstaaten die erforderlichen Auskünfte über 
das Aufkommen und den Bedarf einschließlich der Ausfuhren nach 
dritten Ländern ein. 

Auf der Grundlage der so eingeholten Auskünfte verteilt die 
Hohe Behörde gemäß den Vorschriften des Artikels 59 das Auf-

127 



kommen auf die Mitgliedstaaten; dabei hat sie die wirtschaftlich
sten Möglichkeiten für die Verwendung des Aufkommens sowie 
sämtliche Versorgungs- und Betriebsbedingungen zu berücksichti
gen, die den verschiedenen Zweigen der ihrer Zuständigkeit unter
stehenden Stahlindustrie eigentümlich sind. 

Um zu vermeiden, daß die aufgrund dieser Verteilung vorgese
henen Lieferungen eines Mitgliedstaats an einen anderen oder die 
Ausübung der den Unternehmen eines Mitgliedstaats auf dem 
Markt eines anderen Mitgliedstaats zuerkannten Aufkaufsrechte 
nachteilige Diskriminierungen für die Unternehmen in dem einen 
oder anderen dieser Mitgliedstaaten zur Folge haben, sind folgende 
Maßnahmen zu ergreifen: 

1. Jeder Mitgliedstaat hat die Durchführung von Lieferungen 
aus seinem Staatsgebiet nach den anderen Mitgliedstaaten zu ge
nehmigen, die der von der Hohen Behörde vorgenommenen Vertei
lung entspricht. Auf der anderen Seite ist jeder Mitgliedstaat be
rechtigt, die erforderlichen Kontrollen vorzunehmen, um sicherzu
stellen, daß die Ausfuhren nicht die so vorgesehenen Mengen über
schreiten. Die Hohe Behörde ist befugt, darüber zu wachen, daß 
die erlassenen Vorschriften keinen stärker einschränkenden Charak
ter haben, als es ihr Zweck erfordert. 

2. Die Verteilung auf die Mitgliedstaaten ist in so kurzen Zeit
abständen zu überprüfen, wie es für die Aufrechterhaltung eines 
angemessenen Verhältnisses zwischen dem in jedem Mitgliedstaat 
festgestellten Aufkommen und den den anderen Mitgliedstaaten zu
gewiesenen Lieferungen sowohl für die örtlichen Aufkäufer als für 
die Käufer aus anderen Mitgliedstaaten erforderlich ist. 

3. Die Hohe Behörde hat darüber zu wachen, daß die von je
dem Staat hinsichtlich der seiner Zuständigkeit unterstehenden Ver
käufer erlassenen Durchführungsvorschriften nicht zur Anwendung 
ungleicher Bedingungen auf vergleichbare Geschäfte, insbesondere 
nach der Staatsangehörigkeit der Käufer, führen. 
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ANLAGE III 

EDELSTAHLE 

Edelstahle und Kohlenstoff-Feinstähle, wie sie im Entwurf einer 
europäischen Zollnomenklatur vom Tarifausschuß in Brüssel in der 
Sitzung vom 15. Juli 1950 zusammengestellt worden sind, werden je 
nach ihrer Zugehörigkeit zu einer der drei nachstehenden Gruppen 
behandelt: 

a) Edelstahle, allgemein Baustähle genannt und gekennzeichnet 
durch einen Kohlenstoffgehalt unter 0,6 v. H. und einen Gehalt an 
Legierungselementen, der bei mindestens zwei Legierungselementen 
insgesamt 8 v. H. und bei nur einem Legierungselement 5 v. H. 
nicht überschreitet ('); 

b) Kohlenstoff-Feinstähle, deren Kohlenstoffgehalt zwischen 0,6 
und 1,6 v. H. liegt; legierte Edelstahle, soweit sie nicht im vorste
henden Absatz a) genannt sind und deren Gehalt an Legierungsele
menten bei mindestens zwei Legierungselementen unter 40 v. H. 
und bei nur einem Legierungselement unter 20 v. H. liegt ('); 

c) Edelstahle, die nicht unter die Begriffsbestimmung von Ab
satz a) und b) fallen. 

Die Erzeugnisse, die zu den Gruppen a) und b) gehören, unter
stehen der Zuständigkeit der Hohen Behörde; der Zeitpunkt, zu 
dem die Ein- und Ausfuhrzölle oder die Abgaben gleicher Wirkung 

(') Als Legierungselemente gelten nicht: Schwefel, Phosphor, Silizium und Mangan mit 
einem für die üblichen Stahlsorten normalerweise angenommenen Gehalt. 
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sowie alle mengenmäßigen Beschränkungen für ihre Bewegung in
nerhalb der Gemeinschaft aufzuheben sind, wird jedoch auf ein 
Jahr nach dem Zeitpunkt der Herstellung des gemeinsamen Mark
tes für Stahl verschoben, damit mit Rücksicht auf die besonderen 
Bedingungen ihrer Erzeugung und des Handels mit ihnen die geeig
neten Modalitäten für die Anwendung des Vertrages auf sie geprüft 
werden können. 

Bei den zur Gruppe c) gehörenden Erzeugnissen hat die Hohe 
Behörde sogleich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit Untersuchungen 
anzustellen, die dazu bestimmt sind, die für seine Anwendung auf 
die verschiedenen Erzeugnisse geeigneten Modalitäten unter Be
rücksichtigung der Besonderheiten ihrer Erzeugung und des Han
dels mit ihnen festzusetzen; in dem Maße, wie diese Untersuchun
gen zu Ergebnissen führen, spätestens innerhalb von drei Jahren 
nach Errichtung des gemeinsamen Marktes, sind die für jedes der 
Erzeugnisse aufgestellten Vorschriften durch die Hohe Behörde 
dem Rat vorzulegen, der hierüber nach Maßgabe von Artikel 81 zu 
entscheiden hat. Während dieser Zeit unterliegen die zur Gruppe c) 
gehörenden Erzeugnisse ausschließlich statistischen Kontrollen sei
tens der Hohen Behörde. 

K. A. 

P. v. Z. 

J. M. 

SCH. 

SF. 

B. 

S. 
v. D. B. 
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II — PROTOKOLLE 
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Protokoll 
über die Satzung des Gerichtshofes 

der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl 

ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b) des Abkommens über gemeinsame Organe für die Euro
päischen Gemeinschaften bestimmt: 
„.. . werden daher die Bestimmungen des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes 
im Anhang zum Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl aufgehoben, soweit sie den Artikeln 32 bis 32 c des genannten Vertrages entge
genstehen". 
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DIE HOHEN VERTRAGSCHLIESSENDEN TEILE, 

IN DEM WUNSCHE, die in Artikel 45 des Vertrages vorgesehene 
Satzung festzulegen, 

HABEN folgendes VEREINBART: 

Artikel 1 

Für die Errichtung und die Tätigkeit des durch Artikel 7 des 
Vertrages geschaffenen Gerichtshofes gelten die Bestimmungen des 
Vertrages und dieser Satzung. 

ERSTER TITEL 

D I E R I C H T E R 

EID 

Artikel 2 

Jeder Richter hat vor Aufnahme seiner amtlichen Tätigkeit in 
öffentlicher Sitzung einen Eid zu leisten, daß er sein Amt unpartei
isch und gewissenhaft ausüben und das Beratungsgeheimnis wahren 
werde. 
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VORRECHTE UND IMMUNITA TEN 

Artikel 3 

Die Richter genießen Immunität gegen gerichtliche Verfolgung. 
Hinsichtlich ihrer in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Hand
lungen, einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerun
gen, genießen sie diese Immunität auch nach Beendigung ihrer 
amtlichen Tätigkeit. 

Der Gerichtshof kann in Plenarsitzung diese Immunität aufhe
ben. 

Wird nach Aufhebung der Immunität gegen einen Richter ein 
Strafverfahren eingeleitet, so entscheidet in jedem Mitgliedstaat das 
Gericht, das für Verfahren gegen Richter der obersten nationalen 
Gerichte zuständig ist. 

(Absatz 4 aufgehoben durch Artikel 28 Absatz 2 des Fusionsver
trags) 

[Siehe Artikel 21 des Protokolls über die Vorrechte und Befrei
ungen der Europäischen Gemeinschaften, der wie folgt lautet: 

Die Artikel 12 bis 15 und 18 finden auf die Richter, die 
Generalanwälte, den Kanzler und die Hilfsberichterstatter 
des Gerichtshofes Anwendung; die Bestimmungen des Arti
kels 3 der Protokolle über die Satzung des Gerichtshofes be
treffend die Befreiung der Richter und Generalanwälte von 
der Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unberührt.] 

MIT DEM RICHTERAMT UNVEREINBARE TÄTIGKEITEN 

Artikel 4 

Die Richter dürfen weder eine politische Funktion noch eine 
Verwaltungstätigkeit ausüben. 
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Sie dürfen keine entgeltliche oder unentgeltliche berufliche Tä
tigkeit ausüben, es sei denn, daß der Rat mit Zweidrittelmehrheit 
ausnahmsweise einer Abweichung von dieser Vorschrift zustimmt. 

Während ihrer Amtszeit und drei Jahre nach deren Beendigung 
dürfen sie sich weder an Geschäften, die Kohle und Stahl betref
fen, unmittelbar oder mittelbar beteiligen noch daran beteiligt blei
ben. 

GEH A L TS A NS PR UCHE 

Artikel 5 

(Aufgehoben durch Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a) des Fusions
vertrags) 

[Siehe Artikel 6 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehälter, 
Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsidenten und die 
Mitglieder der Kommission sowie für den Präsidenten, die 
Richter, die Generalanwälte und den Kanzler des Gerichts
hofes fest. Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als 
Entgelt gezahlten Vergütungen fest.] 

BEENDIGUNG DES RICHTERAMTES 

Artikel 6 

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen endet das 
Amt eines Richters durch Tod oder Rücktritt. 
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Bei Rücktritt eines Richters ist das Rücktrittsschreiben an den 
Präsidenten des Gerichtshofes zur Weiterleitung an den Präsidenten 
des Rates zu richten. Mit der Benachrichtigung des Präsidenten des 
Rates wird der Sitz frei. 

Mit Ausnahme der Fälle, in denen der nachstehende Artikel 7 
Anwendung findet, bleibt jeder Richter bis zum Amtsantritt seines 
Nachfolgers im Amt. 

Artikel 7 

Die Richter können ihres Amtes nur dann enthoben werden, 
wenn sie nach einstimmigem Urteil der anderen Richter nicht mehr 
die erforderlichen Vorbedingungen erfüllen. 

Die Präsidenten des Rates, der Hohen Behörde und des Euro
päischen Parlaments sind hiervon durch den Kanzler des Gerichts
hofes zu benachrichtigen. 

Mit dieser Benachrichtigung wird der Sitz frei. 

Artikel 8 

Der anstelle eines Mitglieds des Gerichtshofes, dessen Mandat 
noch nicht abgelaufen ist, ernannte Richter beendet die Amtszeit 
seines Vorgängers. 

ZWEITER TITEL 

ORGANISATION 

Artikel 9 

Die Richter, die Generalanwälte und der Kanzler des Gerichts
hofes sind verpflichtet, am Sitz des Gerichtshofes zu wohnen. 
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Artikel 10 (*) 

Der Gerichtshof wird bei seiner Tätigkeit von zwei Generalan
wälten und einem Kanzler unterstützt. 

GENERALANWALTE 

Artikel 11 

Der Generalanwalt hat in völliger Unparteilichkeit und Unab
hängigkeit mündliche und begründete Schlußanträge zu den dem 
Gerichtshof unterbreiteten Streitsachen öffentlich zu stellen, um 
den Gerichtshof bei der Erfüllung seiner in Artikel 31 des Vertrages 
näher bestimmten Aufgabe zu unterstützen. 

Artikel 12 (*) 

Die Generalanwälte werden für die Dauer von sechs Jahren 
nach denselben Bedingungen wie die Richter ernannt. Eine teil
weise Neubesetzung erfolgt alle drei Jahre. Der Generalanwalt, des
sen Stelle nach Ablauf der ersten dreijährigen Periode neu zu beset
zen ist, wird durch das Los bestimmt. Die Bestimmungen des Arti
kels 32 Absätze 3 und 4 des Vertrages (**) und des Artikels 6 dieser 
Satzung finden auf die Generalanwälte Anwendung. 

(·) Siehe Anmerkung Seite 133. 
( · ·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 

Diese Verweisung trifft seit der Neufassung des Artikels 32 des Vertrages über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl nicht mehr zu; 
siehe jetzt die Artikel 32 a und 32 b dieses Vertrages. 
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Artikel 13 

Die Bestimmungen der vorstehenden Artikel 2 bis 5 und 8 fin
den auf die Generalanwälte Anwendung. 

Die Generalanwälte können ihres Amtes nur dann enthoben 
werden, wenn sie nicht mehr die erforderlichen Vorbedingungen er
füllen. Der Rat entscheidet hierüber einstimmig nach Stellung
nahme des Gerichtshofes. 

DER KANZLER DES GERICHTSHOFES 

Artikel 14 

Der Kanzler wird von dem Gerichtshof ernannt; dieser legt das 
Statut des Kanzlers unter Berücksichtigung des nachstehenden Arti
kels 15 fest. Der Kanzler hat vor dem Gerichtshof einen Eid zu lei
sten, daß er sein Amt unparteiisch und gewissenhaft ausüben und 
das Beratungsgeheimnis wahren werde. 

(Absatz 2 aufgehoben durch Artikel 28 Absatz 2 des Fusionsver
trags) 

[Siehe Artikel 21 des Protokolls über die Vorrechte und Befrei
ungen der Europäischen Gemeinschaften, der wie folgt lautet: 

Die Artikel 12 bis 15 und 18 finden auf die Richter, die 
Generalanwälte, den Kanzler und die Hilfsberichterstatter 
des Gerichtshofes Anwendung; die Bestimmungen des Arti
kels 3 der Protokolle über die Satzung des Gerichtshofes be
treffend die Befreiung der Richter und Generalanwälte von 
der Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unberührt.] 
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Artikel 15 

(Aufgehoben durch Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a) des Fusions
vertrags) 

[Siehe Artikel 6 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehälter, 
Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsidenten und die 
Mitglieder der Kommission sowie für den Präsidenten, die 
Richter, die Generalanwälte und den Kanzler des Gerichts
hofes fest. Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als 
Entgelt gezahlten Vergütungen fest.] 

PERSONAL DES GERICHTSHOFES 

Artikel 16 (*) 

1. Dem Gerichtshof werden Beamte und sonstige Bedienstete bei
gegeben, um ihm die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen. 
Sie unterstehen dem Kanzler unter Aufsicht des Präsidenten. 

2. Der Rat kann durch einstimmigen Beschluß auf Vorschlag des 
Gerichtshofes die Ernennung von Hilfsberichterstattern vorsehen 
und ihre Stellung bestimmen. Die Hilfsberichterstatter können nach 
Maßgabe der Verfahrensordnung berufen werden, an der Bearbei
tung der beim Gerichtshof anhängigen Sachen teilzunehmen und 
mit dem Berichterstatter zusammenzuarbeiten. 

(·) Wortlaut geändert gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b) des Fusionsvertrags. 
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Zu Hilfsberichterstattern sind Persönlichkeiten auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und die erforderlichen juri
stischen Befähigungsnachweise erbringen; sie werden vom Rat er
nannt. Sie leisten vor dem Gerichtshof den Eid, ihr Amt unpartei
isch und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu 
wahren. 

ARBEITSWEISE DES GERICHTSHOFES 

Artikel 17 

Der Gerichtshof übt seine Tätigkeit in ständiger Tagung aus. 
Die Dauer der Gerichtsferien wird vom Gerichtshof unter Berück
sichtigung der dienstlich notwendigen Ausnahmen festgesetzt. 

BILDUNG DES GERICHTSHOFES 

Artikel 18 (*) 

Der Gerichtshof tagt in Plenarsitzungen. Er kann jedoch aus 
seiner Mitte zwei Kammern mit je drei Richtern bilden, die be
stimmte Untersuchungsaufgaben erledigen oder bestimmte Streitsa
chen entscheiden; hierfür gelten die Vorschriften einer Geschäfts
ordnung, die der Gerichtshof erläßt. 

Der Gerichtshof kann nur in der Besetzung mit einer ungeraden 
Zahl von Richtern rechtswirksam entscheiden. Die in Vollsitzungen 

(*) Siehe Anmerkung Seite 133. 
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getroffenen Entscheidungen des Gerichtshofes sind gültig, wenn 
sieben Richter anwesend sind. Die Entscheidungen der Kammern 
sind nur dann gültig, wenn sie von drei Richtern getroffen werden; 
bei Verhinderung eines Richters einer Kammer kann nach Maß
gabe der Verfahrensordnung ein Richter einer anderen Kammer 
herangezogen werden (*). 

Über Klagen der Staaten oder des Rates kann in allen Fällen 
nur in Plenarsitzungen entschieden werden. 

EINZELBESTIMMUNGEN 

Artikel 19 

Die Richter und Generalanwälte dürfen nicht an der Erledigung 
einer Sache teilnehmen, bei der sie vorher als Bevollmächtigte, 
Rechtsbeistände oder Anwälte einer der Parteien tätig gewesen sind 
oder über die zu befinden sie als Mitglied eines Gerichts, eines Un
tersuchungsausschusses oder in irgendeiner anderen Eigenschaft be
rufen waren. 

Glaubt ein Richter oder Generalanwalt, bei der Entscheidung 
oder Untersuchung eines bestimmten Falles aus einem besonderen 
Grund nicht mitwirken zu können, so macht er davon dem Präsi
denten Mitteilung. Hält der Präsident die Teilnahme eines Richters 
oder Generalanwalts an der Verhandlung oder Entscheidung in 
einem bestimmten Fall aus einem besonderen Grund für nicht an
gebracht, so setzt er ihn hiervon in Kenntnis. 

Ergibt sich für die Anwendung dieses Artikels eine Schwierig
keit, so entscheidet der Gerichtshof. 

Eine Partei kann zur Begründung eines Antrags auf Änderung 
der Zusammensetzung des Gerichtshofes oder einer seiner Kam
mern nicht die Staatsangehörigkeit eines Richters anführen; ebenso 
kann sie nicht geltend machen, daß dem Gerichtshof oder einer sei
ner Kammern kein Richter ihrer Staatsangehörigkeit angehört. 

(·) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 20 der Beilrittsakte DK/IRL/VK. 
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DRITTER TITEL 

VERFAHREN 

VERTRETUNG UND BEISTAND DER PARTEIEN 

Artikel 20 

Die Staaten sowie die Organe der Gemeinschaft werden vor 
dem Gerichtshof durch Bevollmächtigte vertreten, die für jede 
Streitsache ernannt werden; der Bevollmächtigte kann sich des Bei
stands eines Anwalts bedienen, der zur Anwaltschaft in einem Mit
gliedstaat zugelassen ist. 

Die Unternehmen und alle anderen natürlichen und juristischen 
Personen müssen sich des Beistands eines Anwalts bedienen, der 
zur Anwaltschaft in einem Mitgliedstaat zugelassen ist. 

Die vor dem Gerichtshof auftretenden Bevollmächtigten und 
Anwälte genießen die zur unabhängigen Ausübung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Rechte und Garantien nach Maßgabe einer Ord
nung, die vom Gerichtshof erlassen wird und der einstimmigen Zu
stimmung des Rates bedarf (*). 

Der Gerichtshof hat nach näherer Bestimmung dieser Ordnung 
gegenüber den vor ihm auftretenden Anwälten alle den Gerichten 
üblicherweise zuerkannten Befugnisse, 

Universitätsprofessoren, die Angehörige von Mitgliedstaaten 
sind, deren Gesetze ihnen ein Recht zu plädieren geben, genießen 
beim Gerichtshof die den Anwälten in diesem Artikel zuerkannten 
Befugnisse. 

1*1 Absatz 3 geändert gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe c) des Fusionsvertrags. 
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VERFAHRENSABSCHNITTE 

Artikel 21 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof gliedert sich in zwei Teile: 
ein schriftliches Verfahren und ein mündliches. 

Das schriftliche Verfahren umfaßt die Übermittlung der Klage
schriften, Schriftsätze, Klagebeantwortungen und Einwendungen 
und gegebenenfalls der Repliken sowie aller zur Unterstützung vor
gelegten Belegstücke und Urkunden oder ihrer beglaubigten Ab
schriften an die Parteien und die Organe der Gemeinschaft, deren 
Entscheidungen Gegenstand des Verfahrens sind. 

Die Übermittlung erfolgt durch den Kanzler in der Ordnung 
und innerhalb der Fristen, welche die Verfahrensordnung bestimmt. 

Das mündliche Verfahren umfaßt die Verlesung des von einem 
Berichterstatter vorgelegten Berichtes sowie die Anhörung der Zeu
gen, Sachverständigen, Bevollmächtigten und Anwälte und der 
Schlußanträge des Generalanwalts durch den Gerichtshof. 

KLAGESCHRIFT 

Artikel 22 

Die Klageerhebung bei dem Gerichtshof erfolgt durch Einrei
chung einer Klageschrift bei dem Kanzler. Die Klageschrift muß 
den Namen und Wohnsitz der Partei und die Eigenschaft des Un
terzeichnenden, den Streitgegenstand, die Anträge und eine kurze 
Darstellung der Klagegründe angeben. 

Ihr ist gegebenenfalls die Entscheidung beizufügen, deren 
Aufhebung beantragt wird, oder im Falle einer Untätigkeitsklage 
eine Unterlage, aus der sich der Zeitpunkt ergibt, zu dem der An-
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trag auf eine Entscheidung gestellt wurde. Sind diese Unterlagen 
der Klageschrift nicht beigefügt, so fordert der Kanzler den Kläger 
auf, diese innerhalb einer angemessenen Frist beizubringen; die 
Klage kann nicht deshalb zurückgewiesen werden, weil die Beibrin
gung erst nach Ablauf der Frist für die Klageerhebung erfolgt. 

ÜBERSENDUNG DER VORGÄNGE 

Artikel 23 

Wird die Entscheidung eines Organs der Gemeinschaft mit einer 
Klage angefochten, so hat dieses Organ dem Gerichtshof alle Vor
gänge zu der bei dem Gerichtshof anhängig gemachten Streitsache 
zu übersenden. 

UNTERSUCHUNGSMASSNAHMEN 

Artikel 24 

Der Gerichtshof kann von den Parteien, ihren Vertretern oder 
Bevollmächtigten sowie von den Regierungen der Mitgliedstaaten 
die Vorlage aller Urkunden und die Erteilung aller Auskünfte ver
langen, die er für wünschenswert hält. Im Falle einer Weigerung 
stellt der Gerichtshof dies ausdrücklich fest. 

Artikel 25 

Der Gerichtshof kann jederzeit Personen, Körperschaften, 
Dienststellen, Ausschüsse oder Organe nach seiner Wahl mit der 
Vornahme von Untersuchungen oder der Abgabe eines Gutachtens 
betrauen; zu diesem Zweck kann er eine Liste der als Sachverstän
dige zugelassenen Personen oder Organisationen aufstellen. 
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ÖFFENTLICHKEIT DER VERHANDLUNG 

Artikel 26 

Die Verhandlung ist öffentlich, es sei denn, daß der Gerichtshof 
aus wichtigem Grund etwas anderes beschließt. 

PROTOKOLL 

Artikel 27 

Über jede mündliche Verhandlung ist ein Protokoll aufzuneh
men, das von dem Vorsitzenden und dem Kanzler zu unterzeichnen 
ist. 

VERHANDLUNG 

Artikel 28 

Die Terminliste wird durch den Vorsitzenden festgelegt. 

Zeugen können nach Maßgabe der Verfahrensordnung vernom
men werden. Sie können eidlich vernommen werden. 

Ebenso kann der Gerichtshof während der Verhandlung die 
Sachverständigen und die mit einer Untersuchung beauftragten Per
sonen sowie die Parteien selbst vernehmen; jedoch können für die 
letzteren nur ihre bevollmächtigten Vertreter oder ihre Anwälte plä
dieren. 

Wird festgestellt, daß ein Zeuge oder Sachverständiger Tatsa
chen, über die er ausgesagt hat oder vom Gerichtshof befragt wor
den ist, verschwiegen oder falsch dargestellt hat, so ist der Ge
richtshof berechtigt, sich wegen dieser Verfehlung an den Justiz-
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minister des Staates zu wenden, dem der Zeuge oder Sachverstän
dige angehört, damit die von den nationalen Gesetzen angedrohten 
Strafen verhängt werden. 

Dem Gerichtshof stehen gegenüber ausbleibenden Zeugen die 
den Gerichten allgemein zuerkannten Befugnisse nach Maßgabe 
einer Vorschrift zu, die vom Gerichtshof erlassen wird und der ein
stimmigen Zustimmung des Rates bedarf (*). 

BERA TUNGSGEHE1MN1S 

Artikel 29 

Die Beratungen des Gerichtshofes sind und bleiben geheim. 

URTEILE 

Artikel 30 

Die Urteile sind mit Gründen zu versehen und haben die Na
men der mitwirkenden Richter zu enthalten. 

Artikel 31 

Die Urteile werden von dem Vorsitzenden, dem Berichterstatter 
und dem Kanzler unterzeichnet. Sie werden in öffentlicher Sitzung 
verlesen. 

(*) Absatz 5 geändert gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchslabe c) des Fusionsvertrags. 
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KOSTEN 

Artikel 32 

Der Gerichtshof entscheidet über die Kosten. 

VORLÄUFIGE ENTSCHEIDUNGEN 

Artikel 33 

Der Präsident des Gerichtshofes kann in einem in der Verfah
rensordnung geregelten abgekürzten Verfahren, das erforderlichen
falls von einzelnen Bestimmungen dieser Satzung abweichen kann, 
vorläufige Entscheidungen treffen; diese können auf Anträgen be
ruhen, mit denen ein Vollzugsaufschub nach Artikel 39 Absatz 2 
des Vertrages, der Erlaß einstweiliger Anordnungen nach Absatz 3 
desselben Artikels oder die Aussetzung der Zwangsvollstreckung 
nach Artikel 92 Absatz 3 begehrt wird. 

Bei Verhinderung des Präsidenten wird dieser durch einen an
deren Richter nach Maßgabe der in Artikel 18 dieser Satzung vor
gesehenen Geschäftsordnung vertreten. 

Die von dem Präsidenten oder seinem Vertreter erlassene Ent
scheidung stellt nur eine einstweilige Regelung dar und greift der 
Entscheidung des Gerichtshofes in der Hauptsache in keiner Weise 

INTER VENTION 

Artikel 34 

Natürliche und juristische Personen, die ein berechtigtes Inter
esse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhängigen Rechts
streits haben, können sich am Streit beteiligen. 
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Mit den Anträgen der Beitrittserklärung können nur die An
träge einer Partei unterstützt oder deren Abweisung verlangt wer
den. 

VERSÄUMNISUR TEIL 

Artikel 35 

Stellt bei einer Klage im Verfahren mit unbeschränkter Ermes
sensnachprüfung der ordnungsmäßig geladene Beklagte keine 
schriftlichen Anträge, so ergeht gegen ihn Versäumnisurteil. Gegen 
dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch hat keine Ausset
zung der Vollstreckung aus dem Versäumnisurteil zur Folge, es sei 
denn, daß der Gerichtshof etwas anderes beschließt. 

DRITTWIDERSPR UCH 

Artikel 36 

Natürliche und juristische Personen sowie die Organe der Ge
meinschaft können in den von der Verfahrensordnung bestimmten 
Fällen und unter den dort vorgesehenen Voraussetzungen Ein
spruch gegen die erlassenen Urteile erheben, auch wenn sie nicht 
am Streit beteiligt waren. 

AUSLEGUNG 

Artikel 37 

Entsteht ein Streit über Sinn und Tragweite eines Urteils, so hat 
der Gerichtshof auf Antrag einer Partei oder eines Organs der Ge
meinschaft, die hieran ein rechtliches Interesse haben, das Urteil 
auszulegen. 
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WIEDERAUFNAHME DES VERFAHRENS 

Artikel 38 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann beim Gerichtshof 
nur beantragt werden aufgrund der Ermittlung einer Tatsache, die 
geeignet ist, einen entscheidenden Einfluß auszuüben, und die vor 
Verkündung des Urteils dem Gerichtshof und der die Wiederauf
nahme des Verfahrens beantragenden Partei unbekannt war. 

Das Wiederaufnahmeverfahren wird durch eine Entscheidung 
des Gerichtshofes eröffnet, die das Vorhandensein der neuen Tat
sache ausdrücklich feststellt, ihr die für die Eröffnung des Wieder
aufnahmeverfahrens Anlaß gebenden Merkmale zuerkennt und des
halb den Antrag für zulässig erklärt. 

Nach Ablauf von zehn Jahren seit Erlaß des Urteils kann kein 
Wiederaufnahmeantrag mehr gestellt werden. 

FRISTEN 

Artikel 39 

Die in den Artikeln 36 und 37 des Vertrages vorgesehenen Kla
gen müssen innerhalb der im letzten Absatz des Artikels 33 vorge
sehenen Frist von einem Monat erhoben werden. 

Besondere Fristen mit Rücksicht auf die Entfernung werden 
durch die Verfahrensordnung festgelegt. 

Der Ablauf von Fristen hat keinen Rechtsnachteil zur Folge, 
wenn der Beteiligte dartut, daß ein Zufall oder ein Fall höherer 
Gewalt vorliegt. 
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VERJÄHRUNG 

Artikel 40 

Die in Artikel 40 Absatz 1 und 2 des Vertrages vorgesehenen 
Klagen verjähren innerhalb von fünf Jahren nach Eintritt des Um
Stands, der zu ihrer Erhebung Anlaß gibt. Die Verjährung wird 
durch die Einreichung der Klageschrift bei dem Gerichtshof oder 
durch den vorangehenden Antrag unterbrochen, den der Betroffene 
an das zuständige Organ der Gemeinschaft richten kann. In diesem 
Fall muß die Klage innerhalb der im letzten Absatz des Artikels 33 
vorgesehenen Frist von einem Monat erhoben werden; die Bestim
mungen des letzten Absatzes des Artikels 35 sind gegebenenfalls 
anzuwenden. 

SONDERVORSCHRIFTEN FÜR STREITIGKEITEN 
UNTER MITGLIEDSTAATEN 

Artikel 41 (*) 

Wird aufgrund des Artikels 89 des Vertrages ein Streit zwischen 
Mitgliedstaaten dem Gerichtshof unterbreitet, so werden die ande
ren Mitgliedstaaten unverzüglich von dem Kanzler über den Ge
genstand des Streits unterrichtet. 

Jeder dieser Staaten hat das Recht, sich an dem Verfahren zu 
beteiligen. 

Die in diesem Artikel genannten Streitsachen müssen von dem 
Gerichtshof in Plenarsitzung entschieden werden. 

(·) Siehe Anmerkung Seite 133. 
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Artikel 42 

Beteiligt sich ein Staat nach Maßgabe des vorstehenden Artikels 
an einer dem Gericht unterbreiteten Streitsache, so wirkt die in 
dem Urteil gegebene Auslegung gegen ihn. 

KLAGEN DRITTER 

Artikel 43 

Die von der Hohen Behörde in Anwendung des Artikels 63 § 2 
des Vertrages erlassenen Entscheidungen müssen dem Käufer und 
den beteiligten Unternehmen zugestellt werden; betrifft die Ent
scheidung die Gesamtheit oder eine bedeutende Gruppe der Unter
nehmen, so kann die Zustellung ihnen gegenüber durch eine Ver
öffentlichung ersetzt werden. 

Jeder, gegen den ein Zwangsgeld in Anwendung von Artikel 66 
§ 5 Absatz 4 festgesetzt worden ist, kann hiergegen nach Maßgabe 
des Artikels 36 des Vertrages Klage erheben. 

VE RFA HRENSORDNUNG 

Artikel 44 (*) 

Der Gerichtshof erläßt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der 
einstimmigen Genehmigung des Rates. Diese Verfahrensordnung 
enthält alle Vorschriften, die für die Anwendung der Satzung und 
erforderlichenfalls für ihre Ergänzung notwendig sind. 

(·) Wortlaut geändert gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe d) des Fusionsvertrags. 
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ÜBER GA NGSBES TIMM UNGEN 

Artikel 45 

Der Präsident des Rates nimmt unmittelbar nach der Eideslei
stung die Auslosung der Richter und Generalanwälte vor, deren 
Stellen nach Ablauf der ersten drei Jahre gemäß Artikel 32 des 
Vertrages neu besetzt werden. 

Geschehen zu Paris am achtzehnten April neunzehnhundert-
einundfünfzig. 

ADENAUER 

Paul VAN ZEELAND 
J. MEURICE 

SCHUMAN 

SFORZA 

Jos. BECH 

STIKKER 
V A N D E N B R I N K 
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Protokoll über die 
Beziehungen zum Europarat 
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DIE HOHEN VERTRAGSCHLIESSENDEN TEILE, 

VON DER NOTWENDIGKEIT ÜBERZEUGT, möglichst enge Beziehun
gen zwischen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
und dem Europarat, insbesondere zwischen dem Europäischen Par
lament und der Beratenden Versammlung des Europarats herzustel
len, 

IN KENNTNIS der Empfehlungen der Beratenden Versammlung 
des Europarats, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN: 

Artikel 1 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten mögen ihren Parlamenten 
empfehlen, die von ihnen zu bestimmenden Mitglieder der Ver
sammlung (*) vorzugsweise unter den Vertretern in der Beratenden 
Versammlung des Europarats auszuwählen. 

Artikel 2 

Das Europäische Parlament der Gemeinschaft übermittelt jedes 
Jahr der Beratenden Versammlung des Europarats einen Tätigkeits
bericht. 

Artikel 3 

Die Hohe Behörde übersendet jedes Jahr dem Ministerrat und 
der Beratenden Versammlung des Europarats den in Artikel 17 des 
Vertrages vorgesehenen Gesamtbericht. 

(·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Aus historischen Gründen wurde abweichend von Artikel 3 EEA die Bezeichnung 
„Versammlung" nicht durch die Bezeichnung „Europäisches Parlament" ersetzt. 
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Artikel 4 

Die Hohe Behörde unterrichtet den Europarat darüber, inwie
weit sie in der Lage war, den Empfehlungen, die von dem Mini
sterrat des Europarats nach Artikel 15 b der Satzung des Europa
rats an sie gerichtet worden sind, stattzugeben. 

Artikel 5 

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl einschließlich seiner Anlagen ist bei dem Ge
neralsekretariat des Europarats zu registrieren. 

Artikel 6 

Durch Abkommen zwischen der Gemeinschaft und dem Euro
parat kann, unter anderem, jede andere Art beiderseitiger Unter
stützung und Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen 
vorgesehen und gegebenenfalls die hierfür geeignete Form verein
bart werden. 

Geschehen zu Paris am achtzehnten April neunzehnhundertein-
undfünfzig. 

ADENAUER 

Paul VAN ZEELAND 
J. MEURICE 

SCHUMAN 

SFORZA 

Jos. BECH 

STIKKER 
V A N D E N B R I N K 
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III - BRIEFWECHSEL 
ZWISCHEN 

DER REGIERUNG 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

UND DER REGIERUNG 
DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK 

ÜBER DIE SAAR 
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DER BUNDESKANZLER 
UND 

DER BUNDESMINISTER DES AUSWÄRTIGEN 

z. Z. Paris, den 18. April 1951 
Seiner Exzellenz 
Herrn 
Präsidenten Robert Schuman 
Minister des Auswärtigen 
Paris 

Herr Präsident! 

Die Vertreter der Bundesregierung haben bei den Verhandlun
gen über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
wiederholt die Erklärung abgegeben, daß die endgültige Regelung 
des Status der Saar nur durch den Friedensvertrag oder einen 
gleichartigen Vertrag erfolgen kann. Sie haben ferner bei den Ver
handlungen die Erklärung abgegeben, daß die Bundesregierung 
durch die Unterzeichnung des Vertrages keine Anerkennung des ge
genwärtigen Status an der Saar ausspricht. 

Ich wiederhole diese Erklärung und bitte, mir zu bestätigen, 
daß die französische Regierung mit der Bundesregierung darüber 
übereinstimmt, daß die endgültige Regelung des Status der Saar 
nur durch den Friedensvertrag oder einen gleichartigen Vertrag er
folgt und daß die französische Regierung in der Unterzeichnung 
des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl durch die Bundesregierung keine Anerkennung des gegenwär
tigen Status an der Saar durch die Bundesregierung erblickt. 

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck meiner ausge
zeichnetsten Hochachtung. 

gez. ADENAUER 
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[ÜBERSETZUNG] 

Paris, den 18. April 1951 

Herr Bundeskanzler! 

In Beantwortung Ihres Schreibens vom 18. April 1951 nimmt 
die französische Regierung davon Kenntnis, daß die Bundesregie
rung in der Unterzeichnung des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl keine Anerken
nung des gegenwärtigen Status der Saar erblickt. 

Die französische Regierung erklärt von ihrem eigenen Stand
punkt aus, daß sie im Namen der Saar aufgrund ihres gegenwärti
gen Status handelt, daß sie aber in der Unterzeichnung des Vertra
ges durch die Bundesregierung keine Anerkennung des gegenwärti
gen Status der Saar durch die Bundesregierung erblickt. Sie ist 
nicht der Auffassung, daß der Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl dem endgültigen 
Status der Saar vorgreift, der durch einen Friedensvertrag oder 
durch einen anstelle eines Friedensvertrags abgeschlossenen Vertrag 
zu regeln ist. 

Genehmigen Sie, Herr Bundeskanzler, den Ausdruck meiner 
ausgezeichnetsten Hochachtung. 

gez. SCHUMAN 

Herrn Dr. Konrad ADENAUER, 
Bundeskanzler und Bundesminister des Auswärtigen 
der Bundesrepublik Deutschland 
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IV - ABKOMMEN 
ÜBER DIE ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 
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D I E HOHEN VERTRAGSCHLIESSENDEN TEILE, 

VON DEM WUNSCHE GELEITET, das in Artikel 85 des Vertrages 

vorgesehene Abkommen über die Übergangsbestimmungen festzu

legen, 

HABEN folgendes VEREINBART: 

Gegenstand des Abkommens 

§ ι 

/ . Dieses in Durchführung des Artikels 85 des Vertrages getrof

fene Abkommen hat den Zweck, die Maßnahmen vorzusehen, die 

für die Errichtung des gemeinsamen Marktes und zur fortschreiten

den Anpassung der Produktion an die neu geschaffenen Verhält

nisse erforderlich sind, und gleichzeitig die Möglichkeit zur Besei

tigung von Störungen des Gleichgewichts zu geben, die sich aus 

früheren Verhältnissen ergeben. 

2. Zu diesem Zweck erfolgt die Ingangsetzung des Vertrages in 

zwei Zeitabschnitten, der Anlaufzeit und der Übergangszeit. 

3. Die Anlaufzeit beginnt bei Inkrafttreten des Vertrages und en

det bei Errichtung des gemeinsamen Marktes. 

Während dieses Zeitabschnitts 

a) werden alle Organe der Gemeinschaft eingesetzt und Verbin

dungen zwischen ihnen, den Unternehmen und ihren Verbänden 

und den Arbeitnehmer, Verbraucher und Händlerverbänden mit 

dem Ziel hergestellt, die Arbeit der Gemeinschaft auf der Grund
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lage einer ständigen Fühlungnahme aufzubauen und unter allen Be
teiligten gemeinsame Auffassungen und gegenseitige Unterrichtung 
herbeizuführen; 

b) umfaßt die Tätigkeit der Hohen Behörde: 

1. Untersuchungen und Beratungen, 

2. Verhandlungen mit dritten Ländern. 

Die Untersuchungen und Beratungen verfolgen den Zweck, in 
ständiger Verbindung mit den Regierungen, den Unternehmen und 
ihren Verbänden, den Arbeitnehmern, Verbrauchern und Händlern 
die Aufstellung einer Gesamtübersicht über die Lage in der Kohle-
und Stahlindustrie innerhalb der Gemeinschaft und die hierbei auf
tretenden Probleme sowie die Vorbereitung konkreter Maßnahmen 
zu ermöglichen, die zur Lösung dieser Probleme während der 
Übergangszeit zu treffen sind. 

Die Verhandlungen mit dritten Ländern verfolgen den Zweck, 

— einerseits die Grundlagen für die Zusammenarbeit zwischen 
der Gemeinschaft und diesen Ländern zu schaffen, 

— andererseits vor Aufhebung der Zölle und mengenmäßigen 
Beschränkungen innerhalb der Gemeinschaft zu erreichen, daß fol
gende Klauseln in dem erforderlichen Umfang geändert werden: 

— die Meistbegünstigungsklausel im Rahmen des Allgemei
nen Zoll- und Handelsabkommens und der zweiseitigen 
Verträge, 

— die Nichtdiskriminierungsklausel, die für die Liberalisie
rung des Warenverkehrs im Rahmen der Organisation 
für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit maßge
bend ist. 

4. Die Übergangszeit beginnt mit der Errichtung des gemeinsamen 
Marktes und endet mit Ablauf einer Frist von fünf Jahren nach der 
Errichtung des gemeinsamen Marktes für Kohle. 
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5. Mit dem Inkrafttreten des Vertrages gemäß Artikel 99 sind 
seine Bestimmungen anwendbar, vorbehaltlich der Änderungen und 
unbeschadet der ergänzenden Bestimmungen, die zu den obenge
nannten Zwecken in diesem Abkommen vorgesehen sind. 

Vorbehaltlich der in diesem Abkommen ausdrücklich vorgesehe
nen Ausnahmen sind mit Ablauf der Übergangszeit diese Änderun
gen und ergänzenden Bestimmungen nicht mehr anwendbar. Die zu 
ihrer Durchführung ergriffenen Maßnahmen verlieren im gleichen 
Zeitpunkt ihre Wirkung. 
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ERSTER TEIL 

Ingangsetzung des Vertrages 
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KAPITEL I 

EINSETZUNG DER ORGANE 
DER GEMEINSCHAFT 

DIE HOHE BEHÖRDE 

§2 

1. Die Hohe Behörde nimmt ihre Tätigkeit auf, sobald ihre Mit
glieder ernannt sind. 

2. Zur Durchführung der ihr in § 1 dieses Abkommens zugewiese
nen Aufgaben beginnt die Hohe Behörde unverzüglich die ihr 
durch den Vertrag zugewiesene Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Einholung von Auskünften und der Untersuchungen in der in den 
Artikeln 46, 47, 48 und 54 Absatz 3 vorgesehenen Weise und mit 
den dort festgelegten Befugnissen. Sobald sie ihre Tätigkeit aufge
nommen hat, haben ihr die Regierungen gemäß Artikel 67 jede 
Maßnahme mitzuteilen, die geeignet ist, die Wettbewerbsbedingun
gen zu verändern; dasselbe gilt für die in Handelsverträgen und 
Vereinbarungen gleicher Wirkung enthaltenen Bestimmungen über 
Kohle und Stahl gemäß Artikel 75. 

Die Hohe Behörde hat aufgrund der von ihr eingeholten Aus
künfte über die Ausrüstungen und Programme den Zeitpunkt zu 
bestimmen, von dem an die im vorstehenden Absatz nicht bezeich
neten Bestimmungen des Artikels 54 auf die Investitionsprogramme 
und auf die Vorhaben Anwendung finden, die in diesem Zeitpunkt 
ausgeführt werden; die Bestimmungen des vorletzten Absatzes die
ses Artikels finden jedoch keine Anwendung auf Vorhaben, für 
welche die Aufträge vor dem 1. März 1951 erteilt worden sind. 
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Die Hohe Behörde übt, soweit erforderlich, vom Zeitpunkt der 
Aufnahme ihrer Tätigkeit an im Benehmen mit den Regierungen 
die Befugnisse aus, die in Artikel 59 § 3 vorgesehen sind. 

Die übrigen ihr durch den Vertrag zugewiesenen Tätigkeiten hat 
die Hohe Behörde erst von dem Zeitpunkt an auszuüben, der für 
jedes der in Betracht kommenden Erzeugnisse den Beginn der 
Übergangszeit darstellt. 

3. Zu den oben vorgesehenen Zeitpunkten hat die Hohe Behörde 
den Mitgliedstaaten hinsichtlich jeder ihrer Tätigkeiten mitzuteilen, 
daß sie zu deren Aufnahme in der Lage ist. Bis zu dieser Mitteilung 
werden die entsprechenden Befugnisse weiter von den Mitgliedstaa
ten ausgeübt. 

Von einem Zeitpunkt an, den die Hohe Behörde nach der Auf
nahme ihrer Tätigkeit festzusetzen hat, haben sich jedoch die Hohe 
Behörde und die Mitgliedstaaten miteinander ins Benehmen zu set
zen, bevor die Mitgliedstaaten von ihnen beabsichtigte Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften zu den Fragen erlassen, die nach dem Ver
trag zur Zuständigkeit der Hohen Behörde gehören. 

4. Unbeschadet der Vorschriften des Artikels 67 über die Wirkung 
neuer Maßnahmen hat die Hohe Behörde zusammen mit den betei
ligten Regierungen zu prüfen, wie sich die bestehenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, insbesondere über die Preisfestsetzung für 
die ihrer Zuständigkeit nicht unterstehenden Nebenerzeugnisse, auf 
die Kohle- und Stahlindustrie auswirken; das gleiche gilt für die 
vertraglichen Regelungen der Sozialversicherung, soweit diese die 
gleichen Wirkungen haben wie die auf diesem Gebiet geltenden 
Verwaltungsvorschriften. Stellt sie fest, daß einzelne dieser Vor
schriften für sich allein oder durch die von ihnen begründeten Un
terschiede zwischen zwei oder mehreren Mitgliedstaaten geeignet 
sind, die Wettbewerbsbedingungen in der Kohle- und Stahlindu
strie entweder auf dem Markt des betreffenden Landes oder auf 
dem übrigen Teil des gemeinsamen Marktes oder auf den Ausfuhr
märkten erheblich zu verfälschen, so hat sie nach Anhörung des 
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Rates den beteiligten Regierungen Maßnahmen jeder Art vorzu
schlagen, die sie zur Berichtigung solcher Vorschriften oder zum 
Ausgleich ihrer Auswirkungen für geeignet hält. 

5. Um ihre Tätigkeit auf Grundlagen aufbauen zu können, die 
von den unterschiedlichen Praktiken der Unternehmen unabhängig 
sind, hat die Hohe Behörde im Benehmen mit den Regierungen, 
den Unternehmen und ihren Verbänden, den Arbeitnehmern, den 
Verbrauchern und Händlern zu prüfen, wie vergleichbar gemacht 
werden können: 

— die Preisstaffeln, die für die verschiedenen Güteklassen im 
Umkreis um den Durchschnittspreis der Erzeugnisse oder für die 
aufeinanderfolgenden Bearbeitungsstufen der Erzeugnisse ange
wandt werden, 

— die Berechnung der Abschreibungsrückstellungen. 

6. Während der Anlaufzeit besteht die Hauptaufgabe der Hohen 
Behörde darin, mit den Unternehmen und deren Verbänden und 
den Arbeitnehmer-, Verbraucher- und Händlerverbänden in Verbin
dung zu treten, um sich eine konkrete Kenntnis der Gesamtlage 
und der besonderen Verhältnisse innerhalb der Gemeinschaft zu 
verschaffen. 

Mit Hilfe der Auskünfte, die sie über die Märkte, die Versor
gung, die Produktionsbedingungen der Unternehmen, die Lebens
bedingungen der Arbeiterschaft sowie die Modernisierungs- und 
Ausrüstungsprogramme einholt, hat sie zusammen mit allen Betei
ligten, und um deren gemeinsames Handeln zu erhellen, eine Ge
samtübersicht über die Lage der Gemeinschaft aufzustellen. 

Aufgrund dieser Fühlungnahmen und dieser Kenntnis der Ge-
samtlagc sind die Maßnahmen vorzubereiten, die zur Errichtung 
des gemeinsamen Marktes und zur Erleichterung einer Anpassung 
der Erzeugung erforderlich sind. 
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DER RA Τ 

§3 

Der Rat tritt in dem Monat zusammen, der auf den Beginn der 
Tätigkeit der Hohen Behörde folgt. 

DER BERA TENDE A USSCHUSS 

§4 

Für die Bildung des Beratenden Ausschusses gemäß Artikel 18 
des Vertrages haben die Regierungen der Hohen Behörde, sobald 
diese ihre Tätigkeit aufgenommen hat, alle Auskünfte über die Ver
hältnisse der Erzeuger, Arbeitnehmer und Verbraucherorganisatio
nen mitzuteilen, die in jedem Land für Kohle und Stahl bestehen, 
insbesondere über die Zusammensetzung, den geographischen Be
reich, die Satzungen, die Befugnisse und die Aufgaben dieser Orga
nisationen. 

Aufgrund dieser Auskünfte hat die Hohe Behörde innerhalb 
von zwei Monaten nach Aufnahme ihrer Tätigkeit einen Beschluß 
des Rates über die Bestimmung der Erzeuger und Arbeitnehmeror
ganisationen herbeizuführen, die Kandidaten vorzuschlagen haben. 

Der Beratende Ausschuß muß in dem auf diesen Beschluß fol
genden Monat gebildet werden. 

DER GERICHTSHOF 

§5 

Der Gerichtshof nimmt seine Tätigkeit auf, sobald seine Mit
glieder ernannt sind. Die erste Ernennung des Präsidenten erfolgt 
nach denselben Bestimmungen wie die Ernennung des Präsidenten 
der Hohen Behörde. 
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Der Gerichtshof hat sich innerhalb von drei Monaten eine Ver
fahrensordnung zu geben. 

Klagen können erst vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 
Verfahrensordnung an erhoben werden. Die Auferlegung von 
Zwangsgeldern und die Einziehung von Geldbußen werden bis zu 
diesem Zeitpunkt ausgesetzt. 

Die Fristen für die Erhebung von Klagen beginnen erst vom 
gleichen Zeitpunkt an zu laufen. 

DIE VERSAMMLUNG (*) 

§6 

Die Versammlung (*) tritt einen Monat nach Beginn der Tätig
keit der Hohen Behörde auf Einberufung durch deren Präsidenten 
zusammen, um die Mitglieder ihres Büros zu wählen und ihre Ge
schäftsordnung auszuarbeiten. Bis zur Wahl der Mitglieder des Bü
ros führt der Alterspräsident den Vorsitz. 

Fünf Monate nach Beginn der Tätigkeit der Hohen Behörde 
hält sie eine zweite Sitzung ab, um einen Gesamtbericht über die 
Lage der Gemeinschaft entgegenzunehmen, dem der erste Haus
haltsvoranschlag beigefügt wird. 

FINANZ- UND VERWALTUNGSBESTIMMUNGEN 

§7 

Das erste Rechnungsjahr erstreckt sich von dem Zeitpunkt, an 
dem die Hohe Behörde ihre Tätigkeit aufnimmt, bis zum 30. Juni 
des folgenden Jahres. 

Die in Artikel 50 des Vertrages vorgesehene Umlage kann von 
der Aufstellung des ersten Haushaltsvoranschlags an erhoben wer-

(·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Aus historischen Gründen wurde abweichend von Artikel 3 EEA die Bezeichnung 
„Versammlung" nicht durch die Bezeichnung „Europäisches Parlament" ersetzt. 
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den. Für den Übergang und zur Bestreitung der ersten Verwal
tungsausgaben haben die Mitgliedstaaten rückzahlbare und unver
zinsliche Vorschüsse im Verhältnis ihrer Beiträge zu der Organisa
tion für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit zu leisten. 

(Absatz 3 aufgehoben durch Artikel 24 Absatz 2 des Fusionsver
trags) 

[Siehe Artikel 24 Absatz 1 des Fusionsvertrags, der wie folgt 
lautet: 

1. Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäi
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemein
schaft werden beim Inkrafttreten dieses Vertrages Beamte 
und sonstige Bedienstete der Europäischen Gemeinschaften 
und gehören der einzigen Verwaltung dieser Gemeinschaften 
an. 

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung der anderen beteiligten Organe mit qualifizierter 
Mehrheit das Statut der Beamten der Europäischen Gemein
schaften und die Beschäftigungsbedingungen für die sonsti
gen Bediensteten dieser Gemeinschaften.] 

KAPITEL II 

ERRICHTUNG DES GEMEINSAMEN MARKTES 

§8 

Die Errichtung des gemeinsamen Marktes wird vorbereitet 
durch die Einsetzung aller Organe der Gemeinschaft, durch umfas
sende Fühlungnahmen der Hohen Behörde mit den Regierungen, 
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den Unternehmen und ihren Verbänden, den Arbeitnehmern und 
Verbrauchern und durch den sich aus den so erhaltenen Auskünf
ten ergebenden allgemeinen Überblick über die Lage der Gemein
schaft; sie ergibt sich aus den Maßnahmen zur Anwendung des Ar
tikels 4 des Vertrages. 

Diese Maßnahmen treten unbeschadet der in diesem Abkom
men vorgesehenen besonderen Vorschriften in Kraft, und zwar: 

a) soweit es sich um Kohle handelt, sobald die Hohe Behörde 
die Einsetzung der im Dritten Teil Kapitel II dieses Abkommens 
vorgesehenen Einrichtungen für die Ausgleichszahlungen bekannt
gegeben hat: 

b) soweit es sich um Eisenerz und Schrott handelt, zu demsel
ben Zeitpunkt wie für Kohle; 

c) soweit es sich um Stahl handelt, zwei Monate nach dem vor
stehend vorgesehenen Zeitpunkt. 

Die nach den Vorschriften des Dritten Teiles dieses Abkom
mens für Kohle vorgesehenen Einrichtungen für die Ausgleichszah
lungen sind binnen sechs Monaten nach Beginn der Tätigkeit der 
Hohen Behörde zu schaffen. 

Etwa erforderliche zusätzliche Fristen sind auf Vorschlag der 
Hohen Behörde durch den Rat festzusetzen. 

BESEITIGUNG DER ZOLLE 
UND DER MENGENMÄSSIGEN BESCHRÄNKUNGEN 

§9 

Vorbehaltlich der in diesem Abkommen vorgesehenen besonde
ren Vorschriften haben die Mitgliedstaaten alle Ein- und Ausfuhr
zölle oder Abgaben gleicher Wirkung und mengenmäßige Be
schränkungen jeder Art für den Verkehr mit Kohle und Stahl in
nerhalb der Gemeinschaft zu den Zeitpunkten zu beseitigen, die zur 
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Errichtung des gemeinsamen Marktes gemäß § 8 für Kohle, Eisen
erz und Schrott einerseits sowie für Stahl andererseits vorgesehen 
sind. 

TRA N S POR TW ES E N 

§ 10 

Ein Ausschuß von Sachverständigen, die von den Regierungen 
der Mitgliedstaaten ernannt werden, ist von der Hohen Behörde 
mit der Ausarbeitung von Vorschriften zu beauftragen, die zur Er
reichung der in Artikel 70 des Vertrages bestimmten Ziele den Re
gierungen für die Transporte von Kohle und Stahl vorzuschlagen 
sind; die Hohe Behörde hat diesen Ausschuß unverzüglich einzube
rufen. 

Die zur Herbeiführung des Einverständnisses der Regierungen 
mit den verschiedenen vorgeschlagenen Maßnahmen erforderlichen 
Verhandlungen sind unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 70 
letzter Absatz von der Hohen Behörde in die Wege zu leiten; diese 
hat gleichfalls die etwa notwendigen Verhandlungen mit beteiligten 
dritten Staaten einzuleiten. 

Die von dem Ausschuß zu prüfenden Maßnahmen sind fol
gende: 

1. Beseitigung der zu den Bestimmungen des Artikels 70 Absatz 
2 im Widerspruch stehenden Diskriminierungen; 

2. für die Transporte innerhalb der Gemeinschaft Aufstellung 
von direkten internationalen Tarifen, die die Gesamtentfernung be
rücksichtigen und einen degressiven Charakter tragen, ohne der 
Aufteilung der Frachten auf die beteiligten Verkehrsunternehmen 
vorzugreifen; 

3. Prüfung der bei den verschiedenen Beförderungsarten für 
Kohle und Stahl angewandten Frachten und Beförderungsbedin
gungen aller Art, damit sie im Rahmen der Gemeinschaft aufeinan
der abgestimmt werden, soweit dies für das ordnungsgemäße Arbei-
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ten des gemeinsamen Marktes erforderlich ist; dabei sind unter an
derem die Selbstkosten der Transporte zu berücksichtigen. 

Der Sachverständigenausschuß hat seine Arbeiten spätestens in
nerhalb folgender Fristen abzuschließen: 

— drei Monate für die unter 1. genannten Maßnahmen; 

— zwei Jahre für die unter 2. und 3. genannten Maßnahmen. 

Die unter 1. genannten Maßnahmen treten spätestens mit der 
Errichtung des gemeinsamen Marktes für Kohle in Kraft. 

Die unter 2. und 3. genannten Maßnahmen treten gleichzeitig in 
Kraft, sobald das Einverständnis der Regierungen vorliegt. Falls je
doch zweieinhalb Jahre nach Errichtung der Hohen Behörde das 
Einverständnis der Regierungen der Mitgliedstaaten mit den unter 
3. genannten Maßnahmen nicht herbeigeführt sein sollte, treten die 
unter 2. genannten Maßnahmen zu einem von der Hohen Behörde 
bestimmten Zeitpunkt allein in Kraft. In diesem Fall hat die Hohe 
Behörde auf Vorschlag des Sachverständigenausschusses die ihr 
notwendig erscheinenden Empfehlungen zu erteilen, um jede 
schwere Störung im Transportwesen zu vermeiden. 

Die in Artikel 70 Absatz 4 genannten und bei der Einsetzung 
der Hohen Behörde geltenden Tarifbestimmungen sind der Hohen 
Behörde mitzuteilen; diese hat für ihre Abänderung die Fristen zu 
bewilligen, die erforderlich sind, um jede schwere wirtschaftliche 
Störung zu vermeiden. 

Der Sachverständigenausschuß hat Abänderungen auszuarbeiten 
und den beteiligten Regierungen vorzuschlagen; diese werden die 
luxemburgische Regierung ermächtigen, die vorgeschlagenen Abän
derungen auf die oben näher bezeichneten Maßnahmen und 
Grundsätze anzuwenden, um der besonderen Lage der luxemburgi
schen Eisenbahn Rechnung zu tragen. 

Die beteiligten Regierungen werden nach Anhörung des Sach
verständigenausschusses die luxemburgische Regierung, soweit es 
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die besondere Lage erfordert, ermächtigen, die angenommene Lö
sung während des Dauerzustands weiter anzuwenden. 

Solange über die in den vorstehenden Absätzen vorgesehenen 
Maßnahmen keine Einigung zwischen den beteiligten Regierungen 
erzielt werden kann, braucht die luxemburgische Regierung die in 
Artikel 70 des Vertrages und in diesem Paragraphen angegebenen 
Grundsätze nicht anzuwenden. 

SUBVENTIONEN, UNMITTELBARE 
ODER MITTELBARE BEIHILFEN, SONDERLASTEN 

§ H 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten haben der Hohen Be
hörde, sobald diese ihre Tätigkeit aufgenommen hat, von Beihilfen 
und Subventionen jeder Art, die den Kohle- und Stahlindustrien in 
ihren Ländern zugute kommen, oder von den ihnen auferlegten 
Sonderlasten Kenntnis zu geben. Stimmt die Hohe Behörde der 
Beibehaltung dieser Beihilfen, Subventionen oder Sonderlasten und 
den Bedingungen für ihre Beibehaltung nicht zu, so sind sie zu den 
von der Hohen Behörde bestimmten Zeitpunkten und unter den 
von ihr festgesetzten Bedingungen nach Anhörung des Rates einzu
stellen, ohne daß diese Einstellung vor dem Zeitpunkt verbindlich 
werden kann, der den Beginn der Übergangszeit für die in Betracht 
kommenden Erzeugnisse darstellt. 

MONOPOLARTIGE ABSPRACHEN UND ORGANISATIONEN 

§ 12 

Alle Auskünfte über die in Artikel 65 genannten Absprachen 
oder Organisationen sind der Hohen Behörde gemäß § 3 des ge
nannten Artikels zu erteilen. 
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Verweigert die Hohe Behörde die Erteilung der in § 2 des ge
nannten Artikels vorgesehenen Genehmigungen, so hat sie ange
messene Fristen festzusetzen, nach deren Ablauf die in demselben 
Artikel vorgesehenen Verbote wirksam werden. 

Um die Liquidierung der gemäß Artikel 65 verbotenen Organi
sationen zu erleichtern, kann die Hohe Behörde Liquidatoren er
nennen, die ihr gegenüber verantwortlich sind und auf ihre Wei
sungen handeln. 

Unter Mitwirkung dieser Liquidatoren prüft sie die entstehen
den Probleme und die Mittel, die zur Anwendung gebracht werden 
müssen, um 

— die wirtschaftlichste Verteilung und Verwendung der Erzeug
nisse und insbesondere der verschiedenen Sorten und Güteklassen 
von Kohle sicherzustellen; 

— bei einem Nachlassen der Nachfrage jede Beeinträchtigung 
der Produktionskapazität und insbesondere der für die Versorgung 
des gemeinsamen Marktes in normalen Zeiten oder in Zeiten der 
Hochkonjunktur erforderlichen Kohlenbergbauanlagen zu vermei
den; 

— eine ungleichmäßige Aufteilung der verringerten Arbeitsmög
lichkeiten, die sich aus einem Nachlassen der Nachfrage ergeben 
könnten, auf die Arbeitnehmer zu vermeiden. 

Die Hohe Behörde schafft aufgrund dieser Prüfungen und im 
Einklang mit den ihr übertragenen Aufgaben die Verfahren und 
Organisationen, die zu schaffen ihr der Vertrag Spielraum läßt und 
die sie zur Lösung dieser Probleme bei Ausübung ihrer Befugnisse, 
insbesondere nach den Artikeln 53, 57, 58 und Kapitel V des Titels 
III, für zweckdienlich hält, ohne daß deren Bestand auf die Über
gangszeit beschränkt wäre. 

§ 13 

Die Bestimmungen des Artikels 66 § 5 sind anwendbar, sobald 
der Vertrag in Kraft getreten ist. Sie können außerdem auf Zusam-
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menschlüsse angewendet werden, die zwischen dem Zeitpunkt der 
Unterzeichnung und dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertra
ges bewirkt worden sind, wenn die Hohe Behörde nachweist, daß 
dieses Vorgehen erfolgt ist, um der Anwendung des Artikels 66 zu 
entgehen. 

Bis zum Erlaß der in Artikel 66 § 1 vorgesehenen Verordnung 
bedarf das in diesem Paragraphen bezeichnete Vorgehen keiner 
vorherigen Zustimmung. Die Hohe Behörde ist nicht verpflichtet, 
über die ihr eingereichten Anträge auf Zustimmung sofort zu ent
scheiden. 

Bis zum Erlaß der in Artikel 66 § 4 vorgesehenen Verordnung 
können die in diesem Paragraphen erwähnten Auskünfte von den 
der Zuständigkeit der Hohen Behörde unterstehenden Unterneh
men nur unter den in Artikel 47 vorgesehenen Voraussetzungen 
verlangt werden. 

Die in Artikel 66 §§ 1 und 4 vorgesehenen Verordnungen sind 
innerhalb von vier Monaten nach Beginn der Tätigkeit der Hohen 
Behörde zu erlassen. 

, Die Hohe Behörde holt bei den Regierungen, den Erzeugerver
bänden und den Unternehmen alle zur Anwendung von Artikel 66 
§§ 2 und 7 zweckdienlichen Auskünfte über die in den verschiede
nen Gebieten der Gemeinschaft bestehenden Verhältnisse ein. 

Die Bestimmungen des Artikels 66 § 6 sind je nach dem Inkraft
treten der Vorschriften anwendbar, deren Anwendung sie für zuläs
sig erklären. 

Die Bestimmungen des Artikels 66 § 7 sind vom Zeitpunkt der 
Errichtung des gemeinsamen Marktes an gemäß § 8 dieses Abkom
mens anwendbar. 
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ZWEITER TEIL 

Beziehungen der Gemeinschaft 
zu dritten Ländern 
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KAPITEL I 

VERHANDLUNGEN MIT DRITTEN LÄNDERN 

§ 14 

Sobald die Hohe Behörde ihre Tätigkeit aufgenommen hat, ha
ben die Mitgliedstaaten mit den Regierungen dritter Länder, insbe
sondere mit der britischen Regierung, Verhandlungen über sämt
liche Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der Gemein
schaft und diesen Ländern einzuleiten, soweit sie Kohle und Stahl 
betreffen. Bei diesen Verhandlungen tritt die Hohe Behörde als ge
meinsame Beauftragte der Mitgliedstaaten auf; sie handelt auf
grund von Weisungen, die der Rat einstimmig beschlossen hat. Ver
treter der Mitgliedstaaten können an diesen Verhandlungen teilneh-

§ 15 

Um den Mitgliedstaaten jede Freiheit zur Aushandlung von 
Konzessionen seitens dritter Länder zu lassen, insbesondere als Ge
genleistung für eine Senkung der Zölle für Stahl im Sinne einer 
Anpassung an die in der Gemeinschaft angewandten niedrigsten 
Schutzzölle, vereinbaren die Mitgliedstaaten folgende Bestimmun
gen, die von der Herstellung des gemeinsamen Marktes für Stahl 
an gelten: 

— Im Rahmen von Zollkontingenten bleiben die Benelux-Län-
der bei den für ihren eigenen Markt bestimmten Einfuhren aus 
dritten Ländern weiter im Genuß der von ihnen bei Inkrafttreten 
des Vertrages angewandten Zölle; 
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— sie wenden auf die über dieses Kontingent hinausgehenden 
Einfuhren, von denen anzunehmen ist, daß sie für andere Länder 
der Gemeinschaft bestimmt sind, die Zölle an, die im Rahmen der 
Brüsseler Nomenklatur von 1950 dem niedrigsten bei Inkrafttreten 
des Vertrages in den anderen Mitgliedstaaten angewandten Zoll 
gleichkommen. 

Das Zollkontingent wird alljährlich und vorbehaltlich einer alle 
drei Monate stattfindenden Nachprüfung für jede Rubrik des Bene-
lux-Zolltarifs von den Regierungen der Benelux-Länder mit Zu
stimmung der Hohen Behörde unter Berücksichtigung der Entwick
lung des Bedarfs und des laufenden Warenverkehrs bestimmt. Die 
ersten Kontingente werden auf der Grundlage der durchschnittli
chen Einfuhren der Benelux-Länder aus dritten Ländern während 
einer geeigneten Vergleichsperiode und im gegebenen Fall unter 
Berücksichtigung der als Ersatz für die Einfuhren bestimmten Pro
duktionen festgesetzt, die der vorgesehenen Inbetriebnahme neuer 
Werkanlagen entsprechen. Ist es infolge eines unvorhergesehenen 
Bedarfs notwendig, die festgesetzten Kontingente zu überschreiten, 
so ist die Hohe Behörde sofort zu verständigen; diese kann, abgese
hen von der vorübergehenden Anwendung von Kontrollen der 
Lieferungen der Benelux-Länder nach den anderen Mitgliedstaaten, 
die Überschreitung der Kontingente verbieten, wenn sie ein be
trächtliches Ansteigen dieser Lieferungen feststellt, das ausschließ
lich auf die Überschreitung der Kontingente zurückzuführen ist. 
Der Vorteil des niedrigsten Zolls wird den Importeuren in den Be-
nelux-Ländern nur dann zugebilligt, wenn sie sich verpflichten, die 
Waren nicht wieder nach anderen Ländern der Gemeinschaft aus
zuführen. 

Die Verpflichtung der Benelux-Länder zur Festsetzung eines 
Zollkontingents erlischt nach Maßgabe des Abkommens, durch das 
die Verhandlungen mit Großbritannien abgeschlossen werden, spä
testens mit Ablauf der Übergangszeit. 

Stellt die Hohe Behörde bei Ablauf der Übergangszeit oder bei 
der vorzeitigen Aufhebung des Zollkontingents fest, daß einer oder 
mehrere der Mitgliedstaaten berechtigt sind, gegenüber dritten Län-
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dem höhere Zollsätze anzuwenden, als sie sich aus einer Anglei-
chung an die in der Gemeinschaft angewandten niedrigsten Schutz
zölle ergeben, so hat sie diese Staaten nach Maßgabe von § 29 zu 
ermächtigen, selbst die Maßnahmen zur Anwendung zu bringen, 
die geeignet sind, ihren indirekten Einfuhren durch die Gebiete der 
Mitgliedstaaten zu ermäßigten Zollsätzen einen gleichen Schutz zu 
gewähren, wie er sich aus der Anwendung ihrer eigenen Zollsätze 
auf ihre direkten Einfuhren ergibt. 

Zwecks Erleichterung der Angleichung der Zollsätze vereinba
ren die Benelux-Länder, in dem von der Hohen Behörde in Füh
lungnahme mit ihren Regierungen als notwendig anerkannten 
Maße ihre gegenwärtigen Zollsätze für Stahl um höchstens zwei 
Punkte zu erhöhen. Diese Verpflichtung wird erst zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem das in den vorstehenden Absätzen 2, 3 und 4 vor
gesehene Zollkontingent aufgehoben wird und mindestens einer der 
den Benelux-Ländern benachbarten Mitgliedstaaten davon absieht, 
die im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Maßnahmen gleicher 
Wirkung anzuwenden. 

§ 16 

Die aufgrund des Artikels 72 des Vertrages eingegangene Ver
pflichtung hat für die Mitgliedstaaten das Verbot zur Folge, durch 
internationale Vereinbarungen eine dauernde Beibehaltung der im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages geltenden Zölle zu ver
einbaren, es sei denn, daß die Hohe Behörde ihre Zustimmung 
gibt. 

Frühere auf zwei- oder mehrseitigen Vereinbarungen beruhende 
Bindungen über Beibehaltung von Zollsätzen sind der Hohen Be
hörde mitzuteilen; diese hat zu prüfen, ob deren Beibehaltung mit 
dem einwandfreien Arbeiten der gemeinsamen Organisation verein
bar scheint; sie kann gegebenenfalls durch geeignete Empfehlungen 
bei den Mitgliedstaaten intervenieren, um diese Bindungen nach 
dem Verfahren aufzuheben, das in den ihnen zugrunde liegenden 
Vereinbarungen vorgesehen ist. 
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§ 17 

Die Handelsabkommen, die noch für die Dauer von mehr als 
einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Vertrages anwendbar sind 
oder eine Klausel über stillschweigende Verlängerung enthalten, 
sind der Hohen Behörde mitzuteilen; diese kann an den beteiligten 
Mitgliedstaat die Empfehlungen richten, die geeignet sind, gegebe
nenfalls die Bestimmungen dieser Abkommen gemäß den in ihnen 
vorgesehenen Verfahren mit Artikel 75 in Einklang zu bringen. 

KAPITEL II 

AUSFUHREN 

§ 18 

Solange die in den Devisenvorschriften der verschiedenen Mit
gliedstaaten vorgesehenen Bestimmungen über die den Exporteuren 
zu ihrer Verfügung überlassenen Devisen nicht vereinheitlicht sind, 
sind besondere Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, daß 
infolge der Aufhebung der Zölle und mengenmäßigen Beschrän
kungen zwischen den Mitgliedstaaten einzelne von ihnen um den 
durch Ausfuhren ihrer Unternehmen erzielten Erlös in Devisen 
dritter Länder gebracht werden. 

In Anwendung dieses Grundsatzes verpflichten sich die Mit
gliedstaaten, den Exporteuren von Kohle und Stahl im Rahmen der 
obenerwähnten Bestimmungen für die Verwendung von Devisen 
höchstens die gleichen Vorteile einzuräumen, wie sie die Bestim
mungen eines Mitgliedstaats gewähren, aus dem das Erzeugnis 
stammt. 

Die Hohe Behörde ist befugt, die Anwendung dieser Maßnah
men durch Empfehlungen zu überwachen, die an die Regierungen 
nach Stellungnahme des Rates zu richten sind. 
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§ 19 

Stellt die Hohe Behörde fest, daß die Errichtung des gemeinsa
men Marktes infolge der Ersetzung der unmittelbaren Ausfuhren 
durch Wiederausfuhren zu einer Verlagerung des Warenverkehrs 
mit dritten Ländern führt, die einem der Mitgliedstaaten einen be
deutenden Schaden zufügt, so kann sie auf Antrag der beteiligten 
Regierung den Erzeugern in diesem Staat vorschreiben, eine Ab
rede über den Bestimmungsort in ihre Kaufverträge aufzunehmen. 

KAPITEL III 

ABWEICHUNG VON DER 
MEISTBEGÜNSTIGUNGSKLAUSEL 

§20 

/. Hinsichtlich der Länder, die in Anwendung des Artikels 1 des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens im Genuß der Meistbe
günstigungsklausel sind, haben die Mitgliedstaaten bei den an dem 
genannten Abkommen beteiligten Partnern gemeinsam Schritte zu 
unternehmen, um zu erreichen, daß der vorerwähnte Artikel 1 auf 
die Vorschriften des Vertrages keine Anwendung findet. Zu diesem 
Zweck ist, soweit erforderlich, die Einberufung einer Sondertagung 
des GATT zu beantragen. 

2. Soweit es sich um die Länder handelt, die zwar nicht Partner 
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens sind, denen aber 
aufgrund zweiseitiger Abkommen die Meistbegünstigung einge
räumt ist, sind sogleich nach Unterzeichnung des Vertrages Ver
handlungen einzuleiten. Wird die Zustimmung der beteiligten Län-
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der nicht erreicht, so hat die Änderung oder Kündigung der Ab
kommen nach Maßgabe der in ihnen festgelegten Bedingungen zu 
erfolgen. 

Sollte ein Land den Mitgliedstaaten oder einem von ihnen seine 
Zustimmung verweigern, so verpflichten sich die übrigen Mitglied
staaten zu wirksamer Unterstützung, die sich bis zur Kündigung 
der mit dem in Betracht kommenden Land geschlossenen Abkom
men durch alle Mitgliedstaaten steigern kann. 

KAPITEL IV 

LIBERALISIERUNG DES HANDELS 

§21 

Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft erkennen an, daß sie ein 
besonderes Zollsystem im Sinne des im Zeitpunkt der Unterzeich
nung des Vertrages geltenden Artikels 5 des Kodex der Organisa
tion für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit betreffend die 
Liberalisierung des Handels bilden. Daher vereinbaren sie, der Or
ganisation zu gegebenem Zeitpunkt hiervon Mitteilung zu machen. 

KAPITEL V 

SONDERBESTIMMUNG 

§22 

Der Warenaustausch auf dem Gebiet von Kohle und Stahl zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und der sowjetischen Besat
zungszone wird, soweit es sich um die Bundesrepublik Deutschland 
handelt, unbeschadet des Ablaufs der Übergangszeit durch die 
deutsche Bundesregierung im Einverständnis mit der Hohen Be
hörde geregelt. 
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DRITTER TEIL 

Allgemeine Schutzmaßnahmen 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

ANPASSUNG 

§23 

1. Falls infolge der Errichtung des gemeinsamen Marktes einzelne 
Unternehmen oder Teile von Unternehmen vor der Notwendigkeit 
stehen sollten, ihre Tätigkeit während der in § 1 dieses Abkommens 
näher bezeichneten Übergangszeit einzustellen oder zu ändern, hat 
die Hohe Behörde auf Antrag der beteiligten Regierungen und un
ter den nachstehenden Voraussetzungen dabei mitzuwirken, daß die 
Arbeiterschaft vor den Lasten der Anpassung geschützt und ihr 
eine produktive Beschäftigung gesichert wird; sie kann einzelnen 
Unternehmen eine nicht rückzahlungspflichtige Beihilfe bewilligen. 

2. Auf Antrag der beteiligten Regierungen und nach Maßgabe 
von Artikel 46 hat sich die Hohe Behörde an der Untersuchung 
über die Möglichkeiten einer Wiederbeschäftigung der freigeworde
nen Arbeitskräfte in bestehenden Unternehmen oder durch Schaf
fung neuer Arbeitsplätze zu beteiligen. 

3. Sie hat gemäß Artikel 54 die Finanzierung der von der beteilig
ten Regierung vorgelegten und von ihr selbst genehmigten Pro
gramme für die Umstellung von Unternehmen oder die Schaffung 
neuer, wirtschaftlich gesunder Arbeitsplätze in den ihrer Zuständig
keit unterstehenden Industrien oder nach Zustimmung des Rates in 
jeder anderen Industrie zu erleichtern, die den freigewordenen Ar-
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beitskräften eine produktive Beschäftigung sichern können. Vorbe
haltlich der befürwortenden Stellungnahme seitens der beteiligten 
Regierung hat die Hohe Behörde diese Erleichterungen vorzugs
weise für Programme der Unternehmen zu gewähren, die infolge 
der Errichtung des gemeinsamen Marktes gezwungen sind, ihre Tä
tigkeit einzustellen. 

4. Die Hohe Behörde hat eine nicht rückzahlungspflichtige Bei
hilfe für folgende Zwecke zu bewilligen: 

a) um bei einer gänzlichen oder teilweisen Stillegung von Un
ternehmen einen Beitrag zur Zahlung von Entschädigungen zu lei
sten, die es den Arbeitnehmern ermöglichen, ihre Wiederbeschäfti
gung abzuwarten; 

b) um durch Zuwendungen an die Unternehmen zur Sicherstel
lung der Entlohnung ihres Personals bei zeitweiser Beurlaubung 
beizutragen, die durch Änderung ihrer Tätigkeit notwendig gewor
den ist; 

c) um dazu beizutragen, daß den Arbeitnehmern Beihilfen für 
die Kosten zur Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes gewährt wer
den; 

d) um zur Finanzierung der Umschulung der Arbeitnehmer bei
zutragen, die ihre Beschäftigung wechseln müssen. 

5. Die Hohe Behörde kann ferner den Unternehmen, die infolge 
der Errichtung des gemeinsamen Marktes ihre Tätigkeit einstellen 
müssen, eine nicht rückzahlungspflichtige Beihilfe bewilligen unter 
der Voraussetzung, daß diese Sachlage unmittelbar und ausschließ
lich der Begrenzung des gemeinsamen Marktes auf die Kohle- und 
Stahlindustrie zuzuschreiben ist und daß sie einen entsprechenden 
Produktionsanstieg in anderen Unternehmen der Gemeinschaft zur 
Folge hat. Diese Beihilfe ist auf den Betrag zu beschränken, der er
forderlich ist, um den Unternehmen die Erfüllung ihrer sofort fälli
gen Verbindlichkeiten zu ermöglichen. 
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Die beteiligten Unternehmen haben alle Anträge auf Bewilli
gung dieser Beihilfe durch Vermittlung ihrer Regierung einzurei
chen. Die Hohe Behörde kann einem Unternehmen jede Beihilfe 
verweigern, das seine Regierung und die Hohe Behörde nicht über 
die Entwicklung einer Lage unterrichtet hat, die zu einer Einstel
lung oder Änderung seiner Tätigkeit führen kann. 

6. Die Hohe Behörde hat die Bewilligung einer nicht rückzah
lungspflichtigen Beihilfe nach Maßgabe der vorstehenden Ziffern 4 
und 5 davon abhängig zu machen, daß der beteiligte Staat einen 
mindestens gleich hohen besonderen Beitrag leistet, es sei denn, 
daß der Rat mit Zweidrittelmehrheit eine abweichende Regelung 
genehmigt. 

7. Die für die Anwendung des Artikels 56 vorgesehenen Finanzie
rungsbedingungen sind auf diesen Paragraphen anwendbar. 

8. Die Vergünstigung, die die Vorschriften dieses Paragraphen ge
währen, kann den Beteiligten während zweier Jahre nach Ablauf 
der Übergangszeit durch eine mit Zustimmung des Rates erlassene 
Entscheidung der Hohen Behörde bewilligt werden. 

KAPITEL II 

BESONDERE VORSCHRIFTEN FÜR KOHLE 

§24 

Es wird anerkannt, daß im Laufe der Übergangszeit Schutzein
richtungen erforderlich sind, damit übereilte und gefährliche Pro
duktionsverlagerungen vermieden werden. Diese Schutzeinrichtun
gen haben den im Zeitpunkt der Errichtung des gemeinsamen 
Marktes bestehenden Verhältnissen Rechnung zu tragen. 
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Ferner müssen für den Fall, daß in einem oder mehreren Gebie
ten Preissteigerungen zu entstehen drohen, die wegen ihres Ausma
ßes und ihres plötzlichen Auftretens schädliche Wirkungen haben, 
Vorkehrungen zur Vermeidung dieser Wirkungen getroffen werden. 

Um diesen Problemen zu begegnen, hat die Hohe Behörde wäh
rend der Übergangszeit, soweit erforderlich, zu genehmigen, daß 
unter ihrer Kontrolle 

a) die in Artikel 60 § 2 Absatz b) vorgesehenen Praktiken sowie 
Zonenpreise in den in Kapitel V des Titels III nicht vorgesehenen 
Fällen angewendet werden ; 

b) staatliche Kassen oder Einrichtungen für Ausgleichszahlun
gen, die durch eine Umlage auf die inländische Erzeugung finan
ziert werden, unbeschadet der nachstehend vorgesehenen besonde
ren Hilfsquellen, beibehalten oder geschaffen werden. 

§25 

Die Hohe Behörde hat die Kohleproduktion der Länder, in de
nen die durchschnittlichen Gestehungskosten unter dem gewogenen 
Mittel der Gemeinschaft liegen, mit einer Ausgleichsumlage je Han
delstonne zu belasten, die einen gleichmäßigen Hundertsatz des Er
löses der Erzeuger darstellt. 

Der Höchstsatz der Ausgleichsumlage beträgt 1,5 v. H. des ge
nannten Erlöses für das erste Jahr des Arbeitens des gemeinsamen 
Marktes und wird gegenüber dem ursprünglichen Höchstsatz in je
dem Jahr regelmäßig um 20 v. H. gekürzt. 

Unter Berücksichtigung des von ihr gemäß den nachstehenden 
§§ 26 und 27 anerkannten Bedarfs und unter Ausschluß der gegebe
nenfalls auf Ausfuhren nach dritten Ländern beruhenden Sonder
lasten bestimmt die Hohe Behörde in regelmäßigen Zeitabständen 
den Betrag der tatsächlichen Umlage und der Regierungssubventio
nen, die nach folgenden Regeln hinzukommen müssen: 
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1. Sie berechnet in den Grenzen des vorstehend genannten 
Höchstsatzes den Betrag der tatsächlichen Umlage so, daß die tat
sächlich gezahlten Regierungssubventionen mindestens dieser Um
lage gleichkommen. 

2. Sie setzt den zulässigen Höchstbetrag für die Regierungssub
ventionen fest, wobei 

— die Bewilligung dieser Subventionen bis zu diesem Betrag 
ein Recht, aber keine Pflicht der Regierungen darstellt; 

— die von außen eingehende Beihilfe keinesfalls den Betrag 
der tatsächlich gezahlten Subvention übersteigen darf. 

Die auf Ausfuhren nach dritten Ländern beruhenden zusätzli
chen Lasten werden weder bei der Berechnung der erforderlichen 
Ausgleichszahlungen noch bei der Feststellung der dieser Umlage 
entsprechenden Subventionen berücksichtigt. 

BELGIEN 

§26 

/. Es wird anerkannt, daß die Netto-Kohlenerzeugung Belgiens 

— jährlich im Verhältnis zum vorhergehenden Jahr nicht um 
mehr als 3 v. H. vermindert zu werden braucht, falls die Gesamter
zeugung der Gemeinschaft gleichgeblieben oder gegenüber dem 
vorhergehenden Jahr angestiegen ist, oder 

— nicht unter der um 3 v. H. verminderten Erzeugung des vor
hergehenden Jahres zu liegen braucht; hierbei fällt der so erhaltene 
Wert seinerseits unter den Verminderungskoeffizienten, von dem 
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die Gesamterzeugung der Gemeinschaft gegenüber dem vorherge
henden Jahr betroffen wird ('). 

Die Hohe Behörde, die für die regelmäßige und gleichbleibende 
Versorgung der Gemeinschaft verantwortlich ist, stellt Vorschauen 
auf lange Sicht für die Erzeugung und den Absatz auf und richtet 
nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und des Rates an die 
belgische Regierung, solange der belgische Markt gemäß nachste
hendem Absatz 3 getrennt gehalten wird, aufgrund der so aufge
stellten Vorschauen eine Empfehlung über die von ihr für möglich 
gehaltenen Produktionsverlagerungen. Die belgische Regierung be
schließt im Einverständnis mit der Hohen Behörde die zu ergreifen
den Maßnahmen, um die etwaigen Produktionsverlagerungen in
nerhalb der oben näher bezeichneten Grenzen wirksam zu gestal
ten. 

2. Die Ausgleichszahlungen sind vom Anfang der Übergangszeit 
an dazu bestimmt, 

a) für die Gesamtheit der Verbraucher belgischer Kohle auf 
dem gemeinsamen Markt eine Annäherung der belgischen Kohlen
preise an die Preise des gemeinsamen Marktes in einem Maß zu er
möglichen, daß sie ungefähr auf die voraussichtlichen Produktions
kosten am Ende der Übergangszeit gesenkt werden. Die auf dieser 
Grundlage aufgestellte Preistafel darf nicht ohne Einverständnis der 
Hohen Behörde verändert werden; 

b) zu verhüten, daß die belgische Eisenindustrie infolge der 
Sonderregelung für belgische Kohle gehindert wird, in den ge

(') Beispiel: Gesamtproduktion der Gemeinschaft im Jahre 1952: 250 Mio. t; Gesamtpro

duktion Belgiens: 30 Mio. t; Gesamtproduktion der Gemeinschaft im Jnhrc 1953: 225 

Mio. t; mithin Reduktionskoeffizient: 0,9. Die belgische Produktion im Jahre 1953 

braucht also nicht unter 30 χ 0,97 χ 0,9  26,19 Mio. t zu liegen. 

Diese Verminderung der Erzeugnisse bedeutet für 900 000 t cinc dauernde Verlage

rung und für den Rest, d. h. 2 910 000 t, eine konjunkturbedingte Verminderung. 
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meinsamen Markt für Stahl eingegliedert zu werden und zu diesem 
Zweck ihre Preise auf das in diesem Markt angewandte Preisniveau 
zu senken. 

Die Hohe Behörde hat in regelmäßigen Zeitabständen für die 
an die belgische Eisenindustrie gelieferte belgische Kohle den Be
trag der zusätzlichen Ausgleichszahlungen festzusetzen, den sie 
hierfür unter Berücksichtigung aller Betriebsfaktoren dieser Indu
strie für erforderlich hält; sie hat hierbei darauf zu achten, daß 
diese Ausgleichszahlungen keine Schädigung der benachbarten 
Stahlindustrien zur Folge haben. Unter Berücksichtigung des vor
stehenden Absatzes a) dürfen diese Ausgleichszahlungen außerdem 
in keinem Fall dazu führen, daß der Preis für den von der belgi
schen Stahlindustrie verwendeten Koks unter dem Preis am Liefer
ort liegt, den sie erhalten könnte, wenn sie tatsächlich mit Koks 
von der Ruhr beliefert würde; 

c) für die von der Hohen Behörde als notwendig anerkannten 
Ausfuhren belgischer Kohle in den gemeinsamen Markt unter Be
rücksichtigung der voraussichtlichen Erzeugung und des voraus
sichtlichen Bedarfs der Gemeinschaft zusätzliche Ausgleichszahlun
gen zu bewilligen, die 80 v. H. des von der Hohen Behörde aner
kannten Unterschieds zwischen den Preisen ab Werk zuzüglich der 
Transportkosten bis zum Bestimmungsort für belgische Kohle und 
der Kohle der anderen Länder der Gemeinschaft entsprechen. 

3. Die belgische Regierung kann abweichend von den Vorschrif
ten des § 9 dieses Abkommens unter der Kontrolle der Hohen Be
hörde Einrichtungen.aufrechterhalten oder schaffen, um den belgi
schen Markt vom gemeinsamen Markt getrennt zu halten. 

Die Einfuhren von Kohle aus dritten Ländern unterliegen der 
Genehmigung der Hohen Behörde. 

Diese Sonderregelung endet wie nachstehend angegeben. 

4. Die belgische Regierung verpflichtet sich, spätestens am Ende 
der Übergangszeit die Maßnahmen zur Abtrennung des belgischen 
Kohlenmarkts aufzuheben, die in vorstehender Ziffer 3 vorgesehen 
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sind. Die Hohe Behörde kann, wenn sie der Auffassung ist, daß 
zur Zeit nicht vorhersehbare Ausnahmeverhältnisse es notwendig 
machen, nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und mit Zu
stimmung des Rates der belgischen Regierung zweimal eine zusätz
liche Frist von einem Jahr bewilligen. 

Die derart vorgesehene Eingliederung hat nach Fühlungnahme 
zwischen der belgischen Regierung und der Hohen Behörde zu er
folgen, die die für die Durchführung dieser Eingliederung geeigne
ten Mittel und Modalitäten bestimmen. Die Modalitäten können 
ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 4 c) für die belgische 
Regierung das Recht vorsehen, Subventionen zu bewilligen, die den 
aus den natürlichen Bedingungen der Kohlevorkommen herrühren
den zusätzlichen Abbaukosten entsprechen; dabei sind die etwaigen 
Lasten zu berücksichtigen, die sich aus offensichtlichen Störungen 
des Gleichgewichts ergeben und diese Abbaukosten vergrößern. Die 
Modalitäten für die Bewilligung der Subventionen und ihr Höchst
betrag unterliegen der Zustimmung der Hohen Behörde. Diese hat 
darüber zu wachen, daß der Höchstbetrag der Subventionen und 
die subventionierten Mengen so schnell wie möglich unter Berück
sichtigung der Erleichterungen für die Anpassung und der Ausdeh
nung des gemeinsamen Marktes auf andere Erzeugnisse als Kohle 
und Stahl herabgesetzt werden; dabei ist zu vermeiden, daß der 
Umfang der etwaigen Produktionseinschränkungen tiefgreifende 
Störungen in der belgischen Wirtschaft hervorruft. 

Die Hohe Behörde hat alle zwei Jahre dem Rat Vorschläge für 
die Mengen zur Genehmigung vorzulegen, die subventioniert wer
den können. 

ITALIEN 

§27 

/. Die im vorstehenden § 25 vorgesehene Vergünstigung wird den 
Gruben von Sulcis gewährt, damit diese bis zur Beendigung der in 
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Durchführung begriffenen Ausrüstungsmaßnahmen dem Wettbe
werb des gemeinsamen Marktes standhalten können. Die Hohe Be
hörde hat in regelmäßigen Zeitabständen den Betrag der erforderli
chen Beihilfen festzusetzen; die von außen gewährte Beihilfe darf 
nicht länger als zwei Jahre andauern. 

2. Unter Berücksichtigung der besonderen Lage der italienischen 
Kokereien ist die Hohe Behörde berechtigt, die italienische Regie
rung zu ermächtigen, in dem erforderlichen Ausmaß während der 
Dauer der in § 1 dieses Abkommens näher bezeichneten Über
gangszeit Zölle für den aus anderen Mitgliedstaaten kommenden 
Koks aufrechtzuerhalten; diese Zölle dürfen jedoch im Laufe des 
ersten Jahres der genannten Periode nicht höher sein als die Zölle, 
die sich aus dem Präsidial-Dekret Nr. 442 vom 7. Juli 1950 erge
ben; dieser Höchstbetrag ist im zweiten Jahr um 10 v. H., im drit
ten Jahr um 25 v. H., im vierten Jahr um 45 v. H., im fünften Jahr 
um 70 v. H. zu kürzen, damit am Ende der Übergangszeit die voll
ständige Beseitigung dieser Zölle erreicht wird. 

FRANKREICH 

§ 28 

/. Es wird anerkannt, daß die Kohleförderung in den französi
schen Gruben 

— jährlich im Verhältnis zum vorhergehenden Jahr nicht um 
mehr als 1 Million Tonnen vermindert zu werden braucht, falls die 
Gesamterzeugung der Gemeinschaft gleichgeblieben oder gegenüber 
dem vorhergehenden Jahr angestiegen ist, oder 

— nicht unter der um 1 Million Tonnen verminderten Erzeu
gung des vorhergehenden Jahres zu liegen braucht; hierbei fällt der 
so erhaltene Wert seinerseits unter den Verminderungskoeffizienten, 
von dem die Gesamterzeugung der Gemeinschaft gegenüber dem 
vorhergehenden Jahr betroffen wird. 

201 



2. Die in § 24 genannten Maßnahmen können durch besondere 
Mittel verstärkt werden, damit sichergestellt ist, daß die Produk
tionsverlagerungen innerhalb der vorstehenden Grenzen bleiben; 
die Mittel werden durch eine Sonderumlage aufgebracht, die von 
der Hohen Behörde nach dem Ansteigen der Nettolieferungen an
derer Kohlengruben, wie sie sich aus den französischen Zollstatisti
ken ergeben, errechnet wird, soweit dieses Ansteigen eine Produk
tionsverlagerung darstellt. 

Bei der Festsetzung dieser Umlage sind daher die Mengen zu 
berücksichtigen, die den Überschuß der Nettolieferungen darstel
len, die im Laufe jedes Zeitabschnitts gegenüber denjenigen des 
Jahres 1950 erfolgt sind, in den Grenzen der Verminderung, die bei 
der Kohleförderung der französischen Gruben gegenüber derjeni
gen des Jahres 1950 festgestellt wird; dabei wird diese selbst gege
benenfalls von demselben Verminderungskoeffizienten betroffen 
wie die Gesamterzeugung der Gemeinschaft. Diese Sonderumlage 
darf höchstens 10 v. H. des Erlöses der Erzeuger bei den in Be
tracht kommenden Mengen entsprechen und ist im Einverständnis 
mit der Hohen Behörde dazu zu verwenden, in den geeigneten Zo
nen den Preis für gewisse in den französischen Gruben geförderte 
Kohle zu senken. 

KAPITEL 111 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR 
DIE STAHLINDUSTRIE 

§ 29 

/. Es wird anerkannt, daß während der Übergangszeit besondere 
Schutzmaßnahmen bei der Stahlindustrie erforderlich werden kön
nen, um zu vermeiden, daß durch Produktionsverlagerungen in
folge der Errichtung des gemeinsamen Marktes Unternehmen in 
Schwierigkeiten kommen, die nach der in § 1 dieses Abkommens 
vorgesehenen Anpassung in der Lage wären, dem Wettbewerb 
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standzuhalten, oder daß hierdurch eine größere Anzahl von Arbeit
nehmern entlassen wird als diejenige, der die Vorschriften des § 23 
zugute kommen können. Soweit die Hohe Behörde feststellt, daß 
die Bestimmungen des Vertrages, insbesondere die der Artikel 57, 
58, 59 und 60 § 2 Absatz b) keine Anwendung finden können, ist 
sie befugt, mit Hilfe nachstehender Maßnahmen, in der Reihen
folge der folgenden Aufzählung: 

a) nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und des Rates 
unmittelbar oder mittelbar die Nettosteigerung der Lieferungen von 
einem Gebiet nach einem anderen innerhalb des gemeinsamen 
Marktes zu begrenzen; 

b) nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und mit Zustim
mung des Rates zur Zweckmäßigkeit und zu den Modalitäten die
ser Maßnahmen von den in Artikel 61 Absatz b) vorgesehenen Ein
griffsmöglichkeiten Gebrauch zu machen, ohne daß hierzu, in 
Abweichung von dem genannten Artikel, das Bestehen oder unmit
telbare Bevorstehen einer offensichtlichen Krise verlangt wird; 

c) nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und mit Zustim
mung des Rates ein System von Produktionsquoten einzurichten, 
ohne daß hiervon die zur Ausfuhr bestimmte Erzeugung berührt 
werden darf; 

d) nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und mit Zustim
mung des Rates einen Mitgliedstaat zu ermächtigen, die in § 15 Ab
satz 6 vorgesehenen Maßnahmen gemäß diesem Absatz anzuwen
den. 

2. Für die Anwendung der vorstehenden Vorschriften hat die 
Hohe Behörde während der in § 1 dieses Abkommens näher be
stimmten Anlaufzeit und in Fühlungnahme mit den Erzeugerver
bänden dem Beratenden Ausschuß und dem Rat die technischen 
Einzelheiten für die Anwendung der obenerwähnten Schutzmaß
nahmen festzulegen. 

3. Haben sich während eines Abschnitts der Übergangszeit infolge 
einer Mangellage oder Fehlens von Geldmitteln, die die Unterneh
men aus ihrem Betrieb hätten herausziehen können oder die ihnen 
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hätten zur Verfügung gestellt werden können, oder infolge besonde
rer, zur Zeit nicht vorauszusehender Umstände die Anpassung oder 
die erforderlichen Umstellungen der Produktionsbedingungen nicht 
durchführen lassen, so können die Vorschriften dieses Paragraphen 
bei Ablauf der Übergangszeit nach Stellungnahme des Beratenden 
Ausschusses und mit Zustimmung des Rates höchstens so lange 
weiter angewendet werden, als der oben bezeichnete Sachverhalt 
fortbesteht; diese Frist darf jedoch zwei Jahre nicht überschreiten. 

ITALIEN 

§30 

1. Unter Berücksichtigung der besonderen Lage der italienischen 
Eisenindustrie ist die Hohe Behörde befugt, die italienische Regie
rung in dem erforderlichen Ausmaß während der in § 1 dieses Ab
kommens näher bezeichneten Übergangszeit zur Beibehaltung von 
Zöllen für Erzeugnisse der Eisenindustrie aus anderen Mitgliedstaa
ten zu ermächtigen; diese Zölle dürfen jedoch während des ersten 
Jahres dieses Zeitabschnitts nicht höher sein als die Zölle, die sich 
aus dem Abkommen von Annecy vom 10. Oktober 1949 ergeben; 
dieser Höchstsatz wird um 10 v. H. für das zweite, um 25 v. H. für 
das dritte, um 45 v. H. für das vierte und um 70 v. H. für das 
fünfte Jahr gekürzt, damit am Ende der Übergangszeit eine voll
ständige Aufhebung der Zölle erreicht wird. 

2. Die von den Unternehmen für die Stahlverkäufe auf dem italie
nischen Markt angewandten Preise dürfen, wenn sie auf ihr Äqui
valent an dem Ort zurückgeführt sind, der für die Aufstellung ihrer 
Preistafel gewählt wurde, nicht unter dem von dieser Preistafel für 
vergleichbare Geschäfte vorgesehenen Preis liegen, es sei denn, daß 
die Hohe Behörde im Einverständnis mit der italienischen Regie
rung ihre Zustimmung erteilt; die Bestimmungen des Artikels 60 
§ 2 b letzter Absatz bleiben hiervon unberührt. 
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LUXEMBURG 

§31 

Bei der Anwendung der in § 29 dieses Abkommens vorgesehe
nen Schutzmaßnahmen hat die Hohe Behörde der ganz besonderen 
Bedeutung der Eisenindustrie für die Gesamtwirtschaft Luxemburgs 
und der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, daß schwere Störun
gen in den besonderen Absatzverhältnissen der Erzeugnisse der lu
xemburgischen Eisenindustrie vermieden werden, die sich für diese 
Industrie aus der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion erge
ben. 

Mangels anderer Maßnahmen kann die Hohe Behörde, falls 
hierzu Anlaß besteht, im Rahmen der etwaigen nachteiligen Rück
wirkungen der in § 26 dieses Abkommens vorgesehenen Vorschrif
ten auf die luxemburgische Eisenindustrie die Fonds heranziehen, 
über die sie nach Artikel 49 dieses Vertrages verfügt. 

Geschehen zu Paris am achtzehnten April neunzehnhundertein-
undfünfzig. 

ADENAUER 

Paul VAN ZEELAND 
J. MEURICE 

SCHUMAN 

SFORZA 

Jos. BECH 

STIKKER 
V A N D E N B R I N K 
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSI
SCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, 
IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG, 
IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, 

IN DEM FESTEN WILLEN, die Grundlagen für einen immer enge
ren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaffen, 

ENTSCHLOSSEN, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftli
chen und sozialen Fortschritt ihrer Länder zu sichern, indem sie 
die Europa trennenden Schranken beseitigen, 

IN DEM VORSATZ, die stetige Besserung der Lebens- und Be
schäftigungsbedingungen ihrer Völker als wesentliches Ziel anzu
streben, 

IN DER ERKENNTNIS, daß zur Beseitigung der bestehenden Hin
dernisse ein einverständliches Vorgehen erforderlich ¡st, um eine 
beständige Wirtschaftsausweitung, einen ausgewogenen Handelsver
kehr und einen redlichen Wettbewerb zu gewährleisten, 

IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren 
harmonische Entwicklung zu fördern, indem sie den Abstand zwi
schen einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter 
Gebiete verringern, 

IN DEM WUNSCH, durch eine gemeinsame Handelspolitik zur 
fortschreitenden Beseitigung der Beschränkungen im zwischenstaat
lichen Wirtschaftsverkehr beizutragen, 

IN DER ABSICHT, die Verbundenheit Europas mit den überseei
schen Ländern zu bekräftigen, und in dem Wunsch, entsprechend 
den Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen den Wohl
stand der überseeischen Länder zu fördern, 
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ENTSCHLOSSEN, durch diesen Zusammenschluß ihrer Wirt
schaftskräfte Frieden und Freiheit zu wahren und zu festigen, und 
mit der Aufforderung an die anderen Völker Europas, die sich zu 
dem gleichen hohen Ziel bekennen, sich diesen Bestrebungen anzu
schließen, 

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
zu gründen; sie haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten 
ernannt: 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 
Herrn Paul-Henri SPAAK, Minister für Auswärtige Angelegen
heiten ; 
Baron J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, Generalsekretär des Wirt
schaftsministeriums, Leiter der belgischen Delegation bei der 
Regierungskonferenz. 

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 
Herrn Dr. Konrad ADENAUER, Bundeskanzler; 
Herrn Professor Dr. Walter HALLSTEIN, Staatssekretär des Aus
wärtigen Amtes. 

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 
Herrn Christian PINEAU, Minister für Auswärtige Angelegenhei
ten; 
Herrn Maurice FAURE, Staatssekretär für Auswärtige Angelegen
heiten. 

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Antonio SEGNI, Ministerpräsident; 
Herrn Professor Gaetano MARTINO, Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten. 

IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG: 
Herrn Joseph BECH, Staatsminister, Minister für Auswärtige An
gelegenheiten; 
Herrn Lambert SCHAUS, Botschafter, Leiter der luxemburgischen 
Delegation bei der Regierungskonferenz. 
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IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 

Herrn Joseph LUNS, Minister für Auswärtige Angelegenheiten; 
Herrn J. LINTHORST HOMAN, Leiter der niederländischen Dele
gation bei der Regierungskonferenz. 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befunde
nen Vollmachten wie folgt übereingekommen: 
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ERSTER TEIL 

GRUNDSÄTZE 
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Artikel I 

Durch diesen Vertrag gründen die HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 
untereinander eine EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEIN
SCHAFT. 

Artikel 2 

Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines 
Gemeinsamen Marktes und die schrittweise Annäherung der Wirt
schaftspolitik der Mitgliedstaaten eine harmonische Entwicklung 
des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine beständige 
und ausgewogene Wirtschaftsausweitung, eine größere Stabilität, 
eine beschleunigte Hebung der Lebenshaltung und engere Bezie
hungen zwischen den Staaten zu fördern, die in dieser Gemein
schaft zusammengeschlossen sind. 

Artikel 3 

Die Tätigkeit der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2 umfaßt 
nach Maßgabe dieses Vertrages und der darin vorgesehenen Zeit
folge: 

a) die Abschaffung der Zölle und mengenmäßigen Beschrän
kungen bei der Ein- und Ausfuhr von Waren sowie aller sonstigen 
Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten; 

b) die Einführung eines Gemeinsamen Zolltarifs und einer ge
meinsamen Handelspolitik gegenüber dritten Ländern; 

c) die Beseitigung der Hindernisse für den freien Personen-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten; 

d) die Einführung einer gemeinsamen Politik auf dem Gebiet 
der Landwirtschaft; 

e) die Einführung einer gemeinsamen Politik auf dem Gebiet 
des Verkehrs; 
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f) die Errichtung eines Systems, das den Wettbewerb innerhalb 
des Gemeinsamen Marktes vor Verfälschungen schützt; 

g) die Anwendung von Verfahren, welche die Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und die Behebung von 
Störungen im Gleichgewicht ihrer Zahlungsbilanzen ermöglichen; 

h) die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, so
weit dies für das ordnungsmäßige Funktionieren des Gemeinsamen 
Marktes erforderlich ist; 

i) die Schaffung eines Europäischen Sozialfonds, um die Be-
schäftigungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer zu verbessern und zur 
Hebung ihrer Lebenshaltung beizutragen; 

j) die Errichtung einer Europäischen Investitionsbank, um 
durch Erschließung neuer Hilfsquellen die wirtschaftliche Auswei
tung in der Gemeinschaft zu erleichtern; 

k) die Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsge
biete, um den Handelsverkehr zu steigern und die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung durch gemeinsame Bemühungen zu för
dern. 

Artikel 4 
1. Die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben werden durch 
folgende Organe wahrgenommen: 

— ein EUROPÄISCHES PARLAMENT, 
— einen RAT, 
— eine KOMMISSION, 
— einen GERICHTSHOF. 
Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag 

zugewiesenen Befugnisse. 
2. Der Rat und die Kommission werden von einem Wirtschafts
und Sozialausschuß mit beratender Aufgabe unterstützt. 

3. Die Rechnungsprüfung wird durch einen Rechnungshof wahr
genommen, der nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewie
senen Befugnisse handelt (*). 

(*) Absatz 3 eingefügt gemäß Artikel II des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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Artikel 5 

Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen allge
meiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die 
sich aus diesem Vertrag oder aus Handlungen der Organe der Ge
meinschaft ergeben. Sie erleichtern dieser die Erfüllung ihrer Auf
gabe. 

Sie unterlassen alle Maßnahmen, welche die Verwirklichung der 
Ziele dieses Vertrages gefährden könnten. 

Artikel 6 

1. Die Mitgliedstaaten koordinieren in enger Zusammenarbeit mit 
den Organen der Gemeinschaft ihre Wirtschaftspolitik, soweit dies 
zur Erreichung der Ziele dieses Vertrages erforderlich ist. 

2. Die Organe der Gemeinschaft achten darauf, die innere und 
äußere finanzielle Stabilität der Mitgliedstaaten nicht zu gefährden. 

Artikel 7 

Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieses Vertrages ist in 
seinem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit verboten. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission und in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parla
ment Regelungen für das Verbot solcher Diskriminierungen tref
fen (*). 

Artikel 8 

1. Der Gemeinsame Markt wird während einer Übergangszeit von 
zwölf Jahren schrittweise verwirklicht. 

(·) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 6 Absatz 2 EEA. 
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Die Übergangszeit besteht aus drei Stufen von je vier Jahren; 
die Dauer jeder Stufe kann nach Maßgabe der folgenden Bestim
mungen geändert werden. 

2. Jeder Stufe entspricht eine Gesamtheit von Maßnahmen, die 
zusammen eingeleitet und durchgeführt werden müssen. 

3. Der Übergang von der ersten zur zweiten Stufe hängt von der 
Feststellung ab, daß die in diesem Vertrag für die erste Stufe aus
drücklich festgelegten Ziele im wesentlichen tatsächlich erreicht 
und daß vorbehaltlich der in diesem Vertrag vorgesehenen Ausnah
men und Verfahren die Verpflichtungen eingehalten worden sind. 

Diese Feststellung wird vom Rat am Ende des vierten Jahres 
aufgrund eines Berichtes der Kommission einstimmig getroffen. Ein 
Mitgliedstaat kann die Einstimmigkeit nicht verhindern, indem er 
sich auf die Nichterfüllung seiner eigenen Verpflichtungen beruft. 
Kommt keine Einstimmigkeit zustande, so wird die erste Stufe 
ohne weiteres um ein Jahr verlängert. 

Am Ende des fünften Jahres trifft der Rat die Feststellung unter 
denselben Bedingungen. Kommt keine Einstimmigkeit zustande, so 
wird die erste Stufe ohne weiteres um ein zusätzliches Jahr verlän
gert. 

Am Ende des sechsten Jahres trifft der Rat die Feststellung mit 
qualifizierter Mehrheit aufgrund des Berichtes der Kommission. 

4. Verbleibt ein Mitgliedstaat in der Minderheit, so kann er bin
nen einem Monat nach der zuletzt genannten Abstimmung beim 
Rat die Bestellung einer Schiedsstelle beantragen, deren Entschei
dung für alle Mitgliedstaaten und für die Organe der Gemeinschaft 
verbindlich ist; wird die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so 
gilt das gleiche für jeden Mitgliedstaat. Die Schiedsstelle besteht 
aus drei Mitgliedern, die vom Rat einstimmig auf Vorschlag der 
Kommission bestellt werden. 

Kommt die Bestellung durch den Rat binnen einem Monat 
nach Antragstellung nicht zustande, so werden die Mitglieder der 

226 



Schiedsstelle innerhalb eines weiteren Monats vom Gerichtshof be
stellt. 

Die Schiedsstelle wählt ihren Vorsitzenden selbst. 

Sie erläßt ihren Schiedsspruch binnen sechs Monaten nach der 
im letzten Unterabsatz von Absatz 3 genannten Abstimmung des 
Rates. 

5. Die zweite und die dritte Stufe können nur durch eine einstim
mige, vom Rat auf Vorschlag der Kommission erlassene Entschei
dung verlängert oder abgekürzt werden. 

6. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze dürfen nicht zur 
Folge haben, daß die Übergangszeit länger als fünfzehn Jahre, vom 
Inkrafttreten dieses Vertrages an gerechnet, dauert. 

7. Vorbehaltlich der in diesem Vertrag vorgesehenen Ausnahmen 
oder Abweichungen ist das Ende der Übergangszeit gleichzeitig der 
Endtermin für das Inkrafttreten aller vorgesehenen Vorschriften so
wie für die Durchführung aller Maßnahmen, die zur Errichtung des 
Gemeinsamen Marktes gehören. 

Artikel 8 a (*) 

Die Gemeinschaft trifft die erforderlichen Maßnahmen, um bis 
zum 31. Dezember 1992 gemäß dem vorliegenden Artikel, den Arti
keln 8 b, 8 c und 28, Artikel 57 Absatz 2, Artikel 59, Artikel 70 Ab
satz 1 und den Artikeln 84, 99, 100 a und 100 b unbeschadet der 
sonstigen Bestimmungen dieses Vertrages den Binnenmarkt schritt
weise zu verwirklichen. 

Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnengrenzen, in 
dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und 
Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages gewährleistet 
ist. 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 13 EEA. 
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Artikel 8 b (V 

Die Kommission berichtet dem Rat vor dem 31. Dezember 1988 
und vor dem 31. Dezember 1990 über den Stand der Arbeiten im 
Hinblick auf die Verwirklichung des Binnenmarktes innerhalb der 
in Artikel 8 a gesetzten Frist. 

Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission die Leitlinien und Bedingungen fest, die erforderlich 
sind, um in allen betroffenen Sektoren einen ausgewogenen Fort
schritt zu gewährleisten. 

Artikel 8 c (**) 

Bei der Formulierung ihrer Vorschläge zur Verwirklichung der 
Ziele des Artikels 8 a berücksichtigt die Kommission den Umfang 
der Anstrengungen, die einigen Volkswirtschaften mit unterschiedli
chem Entwicklungsstand im Zuge der Errichtung des Binnenmark
tes abverlangt werden, und kann geeignete Bestimmungen vorschla
gen. 

Erhalten diese Bestimmungen die Form von Ausnahmeregelun
gen, so müssen sie vorübergehender Art sein und dürfen das Funk
tionieren des Gemeinsamen Marktes so wenig wie möglich stören. 

(*) Artikel eingefügt gemäß Artikel 14 EEA. 
(· ·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 15 EEA. 

228 



ZWEITER TEIL 

GRUNDLAGEN DER GEMEINSCHAFT 
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TITEL I 

Der freie Warenverkehr 
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Artikel 9 

1. Grundlage der Gemeinschaft ist eine Zollunion, die sich auf 
den gesamten Warenaustausch erstreckt; sie umfaßt das Verbot, 
zwischen den Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben 
gleicher Wirkung zu erheben, sowie die Einführung eines Gemein
samen Zolltarifs gegenüber dritten Ländern. 

2. Kapitel 1 Abschnitt 1 und Kapitel 2 dieses Titels gelten für die 
aus den Mitgliedstaaten stammenden Waren sowie für diejenigen 
Waren aus dritten Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten im 
freien Verkehr befinden. 

Artikel 10 

1. Als im freien Verkehr eines Mitgliedstaats befindlich gelten die
jenigen Waren aus dritten Ländern, für die in dem betreffenden 
Mitgliedstaat die Einfuhr-Förmlichkeiten erfüllt sowie die vorge
schriebenen Zölle und Abgaben gleicher Wirkung erhoben und 
nicht ganz oder teilweise rückvergütet worden sind. 

2. Die Kommission regelt vor Ablauf des ersten Jahres nach In
krafttreten dieses Vertrages die Methoden der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen hinsichtlich der Anwendung des Artikels 9 Absatz 2; 
hierbei berücksichtigt sie die Notwendigkeit, die für den Warenver
kehr geltenden Förmlichkeiten soweit wie möglich zu vereinfachen. 

Vor Ablauf des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages 
erläßt die Kommission für den Handelsverkehr zwischen den Mit
gliedstaaten Vorschriften für solche Waren aus einem Mitgliedstaat, 
die unter Verwendung von Erzeugnissen hergestellt sind, für welche 
der ausführende Staat die anwendbaren Zölle und Abgaben glei-
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cher Wirkung nicht erhoben oder vollständig oder teilweise rück
vergütet hat. 

Beim Erlaß dieser Vorschriften berücksichtigt die Kommission 
die Bestimmungen dieses Vertrages über die Abschaffung der Zölle 
innerhalb der Gemeinschaft und über die schrittweise Einführung 
des Gemeinsamen Zolltarifs. 

Artikel 11 

Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Vorkehrungen, um es 
den Regierungen zu ermöglichen, ihre Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag auf dem Gebiet der Zölle innerhalb der festgesetzten Fri
sten zu erfüllen. 

KAPITEL 1 

DIE ZOLLUNION 

Abschnitt 1 

Die Abschaffung der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten 

Artikel 12 

Die Mitgliedstaaten werden untereinander weder neue Einfuhr
oder Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung einführen noch 
die in ihren gegenseitigen Handelsbeziehungen angewandten erhö
hen. 
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Artikel 13 

1. Die zwischen den Mitgliedstaaten geltenden Einfuhrzölle wer
den von ihnen während der Übergangszeit nach Maßgabe der Arti
kel 14 und 15 schrittweise abgeschafft. 

2. Die zwischen den Mitgliedstaaten geltenden Abgaben mit glei
cher Wirkung wie Einfuhrzölle werden von ihnen während der 
Übergangszeit schrittweise aufgehoben. Die Kommission bestimmt 
durch Richtlinien die Zeitfolge dieser Aufhebung. Sie legt dabei die 
Vorschriften des Artikels 14 Absätze 2 und 3 sowie die vom Rat ge
mäß Artikel 14 Absatz 2 erlassenen Richtlinien zugrunde. 

Artikel 14 

1. Für jede Ware gilt als Ausgangszollsatz, nach dem die auf
einanderfolgenden Herabsetzungen vorgenommen werden, der am 
1. Januar 1957 angewandte Zollsatz. 

2. Die Zeitfolge der Herabsetzungen wird wie folgt festgelegt: 

a) Während der ersten Stufe wird die erste Herabsetzung ein 
Jahr nach Inkrafttreten dieses Vertrages, die zweite achtzehn Mo
nate später, die dritte am Ende des vierten Jahres nach Inkrafttre
ten dieses Vertrages vorgenommen; 

b) während der zweiten Stufe wird achtzehn Monate nach deren 
Beginn eine erste Herabsetzung durchgeführt; eine zweite erfolgt 
nach weiteren achtzehn Monaten, eine dritte ein Jahr danach; 

c) die dann noch ausstehenden Herabsetzungen werden wäh
rend der dritten Stufe vorgenommen; ihre Zeitfolge legt der Rat 
mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission durch 
Richtlinien fest. 

3. Bei der ersten Herabsetzung setzen die Mitgliedstaaten unter
einander für jede Ware einen Zollsatz in Kraft, der um 10 v. H. un
ter dem Ausgangszollsatz liegt. 
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Bei jeder späteren Herabsetzung senkt jeder Mitgliedstaat seine 
Zollsätze insgesamt in der Weise, daß die nach Absatz 4 errechnete 
Gesamtzollbelastung um 10 v. H. herabgesetzt wird; dabei wird der 
Zollsatz für jede Ware um mindestens 5 v. H. des Ausgangszollsat
zes verringert. 

Solange jedoch der Zollsatz für eine Ware 30 v. H. noch über
schreitet, wird er bei jeder Herabsetzung um mindestens 10 v. H. 
des Ausgangszollsatzes gesenkt. 

4. Für jeden Mitgliedstaat wird die in Absatz 3 erwähnte Gesamt
zollbelastung in der Weise errechnet, daß der Wert der im Jahre 
1956 aus anderen Mitgliedstaaten eingeführten Waren mit den Aus
gangszollsätzen multipliziert wird. 

5. Der Rat regelt auf Vorschlag der Kommission durch Richtli
nien die besonderen Probleme, die sich bei der Anwendung der 
Absätze 1 bis 4 ergeben; er beschließt mit qualifizierter Mehrheit. 

6. Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission Bericht über die 
Anwendung der vorstehenden Bestimmungen für die Herabsetzung 
der Zollsätze. Sie werden bestrebt sein, dabei für jede einzelne 
Ware 

— am Ende der ersten Stufe eine Herabsetzung um mindestens 
25 v. H., 

— am Ende der zweiten Stufe eine solche um mindestens 
50 v. H. 

des Ausgangszollsatzes zu erreichen. 

Besteht nach Feststellung der Kommission die Gefahr, daß die 
Ziele des Artikels 13 und die in diesem Absatz genannten Hundert
sätze nicht erreicht werden können, so richtet sie alle zweckdienli
chen Empfehlungen an die Mitgliedstaaten. 

7. Der Rat kann die Bestimmungen dieses Artikels einstimmig auf 
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments ändern. 
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Artikel 15 

1. Ungeachtet des Artikels 14 kann jeder Mitgliedstaat während 
der Übergangszeit die Anwendung seiner Zollsätze für aus anderen 
Mitgliedstaaten eingeführte Waren ganz oder teilweise aussetzen. Er 
gibt den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission davon 
Kenntnis. 

2. Die Mitgliedstaaten sind bereit, ihre Zollsätze gegenüber den 
anderen Mitgliedstaaten schneller als in Artikel 14 vorgesehen her
abzusetzen, falls ihre wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des 
betreffenden Wirtschaftszweigs dies zulassen. 

Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die 
betreffenden Mitgliedstaaten. 

Artikel 16 

Die Mitgliedstaaten heben untereinander die Ausfuhrzölle und 
die Abgaben gleicher Wirkung spätestens am Ende der ersten Stufe 
auf. 

Artikel 17 

1. Die Artikel 9 bis 15 Absatz 1 gelten auch für die Finanzzölle. 
Diese werden jedoch bei der Errechnung der Gesamtzollbelastung 
sowie der Senkung der Zollsätze insgesamt im Sinne des Artikels 
14 Absätze 3 und 4 nicht berücksichtigt. 

Die Sätze der Finanzzölle werden bei jeder Herabsetzung um 
mindestens 10 v. H. des Ausgangszollsatzes gesenkt. Die Mitglied
staaten können sie rascher als in Artikel 14 vorgesehen senken. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission vor Ende des ersten 
Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages ihre Finanzzölle mit. 
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3. Die Mitgliedstaaten sind weiterhin berechtigt, diese Zölle durch 
eine inländische Abgabe zu ersetzen, die den Bestimmungen des 
Artikels 95 entspricht. 

4. Stellt die Kommission fest, daß die Ersetzung eines Finanzzolls 
in einem Mitgliedstaat auf ernstliche Schwierigkeiten stößt, so er
mächtigt sie den betreffenden Staat, diesen Zoll unter der Voraus
setzung beizubehalten, daß er ihn binnen sechs Jahren nach In
krafttreten dieses Vertrages abschafft. Die Genehmigung ist vor 
Ende des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages zu bean
tragen. 

Abschnitt 2 

Die Aufstellung des Gemeinsamen Zolltarifs 

Artikel 18 

Die Mitgliedstaaten sind bereit, zur Entwicklung des zwischen
staatlichen Handels und zum Abbau der Handelsschranken durch 
den Abschluß von Abkommen beizutragen, die auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit und zum gemeinsamen Nutzen die Senkung der 
Zollsätze unter die allgemeine Höhe zum Ziel haben, die aufgrund 
der Errichtung der Zollunion statthaft wäre. 

Artikel 19 

1. Unter den Bedingungen und in den Grenzen, die nachstehend 
vorgesehen sind, ergeben sich die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs 
aus dem einfachen Mittel der in den vier Zollgebieten der Gemein
schaft angewandten Zollsätze. 

2. Der Berechnung dieses Mittels werden die von den Mitglied
staaten am 1. Januar 1957 angewandten Zollsätze zugrunde gelegt. 

238 



Bei dem italienischen Zolltarif gilt als angewandter Zollsatz der 
vor der jeweiligen Senkung um 10 v. H. angewandte Satz. Bei Posi
tionen, für welche der italienische Tarif einen Vertragszollsatz ent
hält, tritt dieser an die Stelle des angewandten Zollsatzes, sofern er 
um nicht mehr als 10 v. H. höher liegt als dieser. Überschreitet der 
Vertragszollsatz den angewandten Zollsatz um mehr als 10 v. H., so 
wird für die Berechnung des einfachen Mittels der angewandte 
Zollsatz mit einem Zuschlag von 10 v. H. zugrunde gelegt. 

Für die Tarifpositionen der Liste A treten für die Berechnung 
des einfachen Mittels die dort aufgeführten an die Stelle der ange
wandten Zollsätze. 

3. Die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs dürfen folgende Hun
dertsätze nicht überschreiten: 

a) 3 v. H. für Waren, die unter die Tarifpositionen der Liste Β 
fallen; 

b) 10 v. H. für Waren, die unter die Tarifpositionen der Liste C 
fallen; 

c) 15 v. H. für Waren, die unter die Tarifpositionen der Liste D 
fallen; 

d) 25 v. H. für Waren, die unter die Tarifpositionen der Liste E 
fallen; enthält jedoch der Tarif der Beneluxländer für diese Waren 
einen Zollsatz, der 3 v. H. nicht übersteigt, so wird er für die Be
rechnung des einfachen Mittels auf 12 v. H. erhöht. 

4. In der Liste F sind die Zollsätze für die in ihr aufgeführten 
Waren festgelegt. 

5. Die in diesem Artikel und in Artikel 20 genannten Listen von 
Tarifpositionen sind als Anhang I diesem Vertrag beigefügt. 
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Artikel 20 

Für Waren der Liste G werden die anwendbaren Zollsätze 
durch Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten festgesetzt. Je
der Mitgliedstaat kann dieser Liste andere Waren bis zur Höhe von 
2 v. H. des Gesamtwerts seiner Einfuhren aus dritten Ländern im 
Jahr 1956 hinzufügen. 

Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Vorkehrungen, da
mit diese Verhandlungen vor Ende des zweiten Jahres nach Inkraft
treten dieses Vertrages aufgenommen und vor Ende der ersten 
Stufe abgeschlossen werden. 

Kann für bestimmte Waren innerhalb dieser Fristen eine Über
einstimmung nicht erzielt werden, so setzt der Rat bis zum Ende 
der zweiten Stufe einstimmig, danach mit qualifizierter Mehrheit 
die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs auf Vorschlag der Kommis
sion fest. 

Artikel 21 

1. Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit während der ersten 
zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf Vorschlag der 
Kommission Richtlinien zur Behebung technischer Schwierigkeiten, 
die bei der Anwendung der Artikel 19 und 20 entstehen können. 

2. Der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag 
der Kommission vor Ende der ersten Stufe oder spätestens bei der 
Festsetzung der Zollsätze über die Anpassungen, die für die innere 
Ausgeglichenheit des Gemeinsamen Zolltarifs nach Anwendung der 
Artikel 19 und 20 erforderlich werden; hierbei wird insbesondere 
der Verarbeitungsgrad der verschiedenen Waren berücksichtigt, auf 
die der Tarif Anwendung findet. 

Artikel 22 

Binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages stellt die 
Kommission fest, inwieweit die in Artikel 17 Absatz 2 genannten 
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Finanzzölle in die Berechnung des einfachen Mittels gemäß Artikel 
19 Absatz 1 einzubeziehen sind. Hierbei berücksichtigt sie die et
waige Schutzwirkung dieser Zölle. 

Binnen sechs Monaten nach dieser Feststellung kann jeder Mit
gliedstaat die Anwendung des in Artikel 20 bezeichneten Verfah
rens auf die betreffende Ware verlangen, ohne daß eine Anrech
nung auf den dort genannten Hundertsatz erfolgt. 

Artikel 23 

1. Zur schrittweisen Einführung des Gemeinsamen Zolltarifs än
dern die Mitgliedstaaten ihre gegenüber dritten Ländern angewand
ten Zollsätze folgendermaßen: 

a) Auf Zollpositionen, bei denen die am 1. Januar 1957 tatsäch
lich angewandten Zollsätze um höchstens 15 v. H. von den Sätzen 
des Gemeinsamen Zolltarifs abweichen, werden am Ende des vier
ten Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages die letzteren ange
wandt; 

b) in den anderen Fällen wendet jeder Mitgliedstaat zum glei
chen Zeitpunkt einen Zollsatz an, durch den der Abstand zwischen 
dem am 1. Januar 1957 tatsächlich angewandten Zollsatz und dem 
Satz des Gemeinsamen Zolltarifs um 30 v. H. verringert wird; 

c) dieser Abstand wird am Ende der zweiten Stufe abermals um 
30 v. H. verringert; 

d) bei Zollpositionen, für welche am Ende der ersten Stufe im 
Gemeinsamen Zolltarif Sätze noch nicht vorliegen, wendet jeder 
Mitgliedstaat binnen sechs Monaten nach dem Beschluß des Rates 
gemäß Artikel 20 die Zollsätze an, die sich aus der Anwendung 
dieses Absatzes ergeben. 

2. Wird einem Mitgliedstaat die in Artikel 17 Absatz 4 vorgese
hene Ermächtigung erteilt, so braucht er während ihrer Geltungs
dauer die obigen Bestimmungen auf die entsprechenden Zollposi
tionen nicht anzuwenden. Mit dem Erlöschen dieser Ermächtigung 
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wendet er den Zollsatz an, der sich aus der Anwendung des Absat
zes 1 ergibt. 

3. Der Gemeinsame Zolltarif wird spätestens am Ende der Über
gangszeit in vollem Umfang angewendet. 

Artikel 24 

Den Mitgliedstaaten steht es frei, ihre Zollsätze rascher als in 
Artikel 23 vorgesehen zu ändern, um sie dem Gemeinsamen Zoll
tarif anzugleichen. 

Artikel 25 

1. Stellt die Kommission fest, daß die Erzeugung bestimmter Wa
ren der Listen B, C und D in den Mitgliedstaaten für die Versor
gung eines Mitgliedstaats nicht ausreicht und daß diese Versorgung 
herkömmlicherweise zu einem erheblichen Teil von Einfuhren aus 
dritten Ländern abhängt, so gewährt der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission dem betroffenen Mitglied
staat Zollkontingente, für welche die Zollsätze niedriger liegen oder 
gleich Null sind. 

Diese Kontingente dürfen nicht so bemessen werden, daß eine 
Verlagerung wirtschaftlicher Tätigkeiten zum Nachteil anderer Mit
gliedstaaten zu befürchten ist. 

2. Für Waren der Liste E und diejenigen Waren der Liste G, de
ren Sätze gemäß Artikel 20 Absatz 3 festgesetzt worden sind, ge
währt die Kommission jedem betroffenen Mitgliedstaat auf dessen 
Antrag Zollkontingente, für welche die Zollsätze niedriger liegen 
oder gleich Null sind, wenn sich eine Änderung der Versorgungs
quellen oder eine ungenügende Versorgung innerhalb der Gemein
schaft nachteilig auf die verarbeitenden Industrien des betroffenen 
Mitgliedstaats auswirken könnte. 

Diese Kontingente dürfen nicht so bemessen werden, daß eine 
Verlagerung wirtschaftlicher Tätigkeiten zum Nachteil anderer Mit
gliedstaaten zu befürchten ist. 
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3. Die Kommission kann jeden Mitgliedstaat ermächtigen, die 
Anwendung der geltenden Zollsätze auf die in Anhang II zu die
sem Vertrag aufgeführten Waren ganz oder teilweise auszusetzen, 
oder ihm Zollkontingente gewähren, für welche die Sätze niedriger 
liegen oder gleich Null sind, sofern dies auf dem Markt der in Be
tracht kommenden Waren keine schwerwiegenden Störungen zur 
Folge hat. 

4. Die Kommission überprüft die gemäß diesem Artikel gewähr
ten Zollkontingente in regelmäßigen Zeitabständen. 

Artikel 26 

Befindet sich ein Mitgliedstaat in besonderen Schwierigkeiten, 
so kann ihn die Kommission ermächtigen, die aufgrund des Arti
kels 23 vorzunehmende Herabsetzung oder Erhöhung der Sätze für 
bestimmte Positionen seines Zolltarifs aufzuschieben. 

Die Ermächtigung darf nur für begrenzte Frist und lediglich für 
Positionen erteilt werden, die insgesamt höchstens 5 v. H. des Wer
tes der Einfuhren des betreffenden Staates aus dritten Ländern 
während des letzten Jahres betragen, für das statistische Angaben 
vorliegen. 

Artikel 27 

Die Mitgliedstaaten nehmen vor Ende der ersten Stufe, soweit 
erforderlich, eine Angleichung ihrer Rechts- und Verwaltungsvor
schriften auf dem Gebiet des Zollwesens vor. Die Kommission 
richtet alle hierzu erforderlichen Empfehlungen an die Mitglied
staaten. 

Artikel 28 

Über alle autonomen Änderungen oder Aussetzungen der Sätze 
des Gemeinsamen Zolltarifs entscheidet der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission (*). 

(·) Artikel in der Fassung des Artikels 16 Absatz 1 EEA. 
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Artikel 29 

Bei der Ausübung der ihr aufgrund dieses Abschnitts übertrage
nen Aufgaben geht die Kommission von folgenden Gesichtspunk
ten aus: 

a) der Notwendigkeit, den Handelsverkehr zwischen den Mit
gliedstaaten und dritten Ländern zu fördern; 

b) der Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen innerhalb der 
Gemeinschaft, soweit diese Entwicklung zu einer Zunahme der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen führt; 

c) dem Versorgungsbedarf der Gemeinschaft an Rohstoffen und 
Halbfertigwaren; hierbei achtet die Kommission darauf, zwischen 
den Mitgliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen für Fertigwaren 
nicht zu verfälschen; 

d) der Notwendigkeit, ernsthafte Störungen im Wirtschaftsleben 
der Mitgliedstaaten zu vermeiden und eine rationelle Entwicklung 
der Erzeugung sowie eine Ausweitung des Verbrauchs innerhalb 
der Gemeinschaft zu gewährleisten. 

KAPITEL 2 

BESEITIGUNG DER MENGENMÄSSIGEN 
BESCHRÄNKUNGEN ZWISCHEN 

DEN MITGLIEDSTAATEN 

Artikel 30 

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen 
gleicher Wirkung sind unbeschadet der nachstehenden Bestimmun
gen zwischen den Mitgliedstaaten verboten. 
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Artikel 31 

Die Mitgliedstaaten werden untereinander weder neue mengen
mäßige Beschränkungen noch Maßnahmen gleicher Wirkung ein
führen. 

Diese Verpflichtung gilt nur für den Liberalisierungsstand, der 
aufgrund der am 14. Januar 1955 gefaßten Beschlüsse des Rates der 
Europäischen Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit er
reicht worden ist. Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission 
binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages ihre Li
sten der in Durchführung dieser Beschlüsse liberalisierten Waren. 
Diese Listen werden zwischen den Mitgliedstaaten konsolidiert. 

Artikel 32 

Die Mitgliedstaaten werden in ihrem gegenseitigen Handelsver
kehr die bei Inkrafttreten dieses Vertrages bestehenden Kontingente 
und Maßnahmen gleicher Wirkung nicht einschränkender gestalten. 

Diese Kontingente werden bis zum Ende der Übergangszeit auf
gehoben. Sie werden im Laufe der Übergangszeit nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen schrittweise beseitigt. 

Artikel 33 

1. Ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Vertrages faßt jeder Mit
gliedstaat die den anderen Mitgliedstaaten eröffneten bilateralen 
Kontingente zu Globalkontingenten zusammen, die allen anderen 
Mitgliedstaaten ohne Diskriminierung zugänglich sind. 

Gleichzeitig erhöhen die Mitgliedstaaten diese Globalkontin
gente insgesamt gegenüber dem Vorjahr um mindestens 20 v. H. 
ihres Gesamtwerts. Dabei wird jedes für eine Ware festgesetzte 
Globalkontingent um mindestens 10 v. H. erhöht. 
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Die Kontingente werden jährlich gegenüber dem Vorjahr nach 
denselben Regeln und im gleichen Verhältnis erhöht. 

Die vierte Erhöhung erfolgt am Ende des vierten Jahres nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages, die fünfte ein Jahr nach Beginn der 
zweiten Stufe. 

2. Liegt das Globalkontingent für eine nicht liberalisierte Ware 
unter 3 v. H. ihrer Erzeugung in dem betreffenden Staat, so wird es 
binnen einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf minde
stens 3 v. H. dieser Erzeugung festgesetzt. Nach Ende des zweiten 
Jahres wird es auf 4 v. H. und nach Ende des dritten Jahres auf 
5 v. H. erhöht. Danach erhöht der betreffende Mitgliedstaat das 
Kontingent jährlich um mindestens 15 v. H. 

Wird die Ware in dem betreffenden Staat nicht erzeugt, so setzt 
die Kommission durch eine Entscheidung ein angemessenes Kon
tingent fest. 

3. Am Ende des zehnten Jahres muß jedes Kontingent mindestens 
20 v. H· der inländischen,Erzeugung betragen. 

4. Stellt die Kommission in einer Entscheidung fest, daß die Ein
fuhr einer Ware während zweier aufeinanderfolgender Jahre gerin
ger war als das eröffnete Kontingent, so wird dieses Globalkontin
gent bei der Berechnung des Gesamtwerts der Globalkontingente 
nicht mehr berücksichtigt. In diesem Fall hebt der Mitgliedstaat die 
Kontingentierung dieser Ware auf. 

5. Für Kontingente, die mehr als 20 v. H. der inländischen Erzeu
gung der betreffenden Ware betragen, kann der Rat mit qualifizier
ter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission den in Absatz 1 vorge
schriebenen Mindestsatz von 10 v. H. verringern. Durch diese Än
derung wird jedoch die Verpflichtung zur jährlichen Erhöhung des 
Gesamtwerts der Globalkontingente um 20 v. H. nicht berührt. 

6. Die Mitgliedstaaten, die in Durchführung der am 14. Januar 
1955 gefaßten Beschlüsse des Rates der Europäischen Organisation 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit hinsichtlich des Liberalisie-
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rungsstands über ihre Verpflichtungen hinausgegangen sind, kön
nen den Wert der autonom liberalisierten Einfuhren bei der Be
rechnung der in Absatz 1 vorgesehenen jährlichen Gesamterhöhung 
um 20 v. H. berücksichtigen. Diese Berechnung bedarf der vorheri
gen Zustimmung der Kommission. 

7. Die Kommission erläßt Richtlinien darüber, nach welchem 
Verfahren und in welcher Zeitfolge die bei Inkrafttreten dieses Ver
trages bestehenden Maßnahmen, welche die gleiche Wirkung wie 
Kontingente haben, zwischen den Mitgliedstaaten zu beseitigen 
sind. 

8. Stellt die Kommission fest, daß bei Anwendung dieses Artikels, 
insbesondere der Bestimmungen über die Hundertsätze, die in Arti
kel 32 Absatz 2 vorgesehene Beseitigung der Kontingente in einer 
stetig fortschreitenden Weise nicht gewährleistet ist, so kann der 
Rat während der ersten Stufe einstimmig, danach mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission das im vorliegenden Arti
kel vorgesehene Verfahren ändern und insbesondere die festgeleg
ten Hundertsätze erhöhen. 

Artikel 34 

1. Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen 
gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten. 

2. Die Mitgliedstaaten beseitigen bis zum Ende der ersten Stufe 
die bei Inkrafttreten dieses Vertrages bestehenden mengenmäßigen 
Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung. 

Artikel 35 

Die Mitgliedstaaten sind bereit, gegenüber den anderen Mit
gliedstaaten ihre mengenmäßigen Einfuhr- und Ausfuhrbeschrän
kungen rascher als in den vorstehenden Artikeln vorgesehen zu be-
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seitigen, falls ihre wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des be
treffenden Wirtschaftszweigs dies zulassen. 

Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die 
beteiligten Staaten. 

Artikel 36 

Die Bestimmungen der Artikel 30 bis 34 stehen Einfuhr-, Aus
fuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, 
die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicher
heit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, 
Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstleri
schem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des ge
werblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese 
Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur 
willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschrän
kung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. 

Artikel 37 

1. Die Mitgliedstaaten formen ihre staatlichen Handelsmonopole 
schrittweise derart um, daß am Ende der Übergangszeit jede Dis
kriminierung in den Versorgungs- und Absatzbedingungen zwi
schen den Angehörigen der Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist. 

Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die ein Mit
gliedstaat unmittelbar oder mittelbar die Einfuhr oder die Ausfuhr 
zwischen den Mitgliedstaaten rechtlich oder tatsächlich kontrolliert, 
lenkt oder merklich beeinflußt. Er gilt auch für die von einem Staat 
auf andere Rechtsträger übertragenen Monopole. 

2. Die Mitgliedstaaten unterlassen jede neue Maßnahme, die den 
in Absatz 1 genannten Grundsätzen widerspricht oder die Trag-
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weite der Artikel über die Abschaffung der Zölle und mengenmäßi
gen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten einengt. 

3. Die Zeitfolge der in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen ¡st der 
in den Artikeln 30 bis 34 vorgesehenen Beseitigung der mengenmä
ßigen Beschränkungen für dieselben Waren anzupassen. 

Unterliegt eine Ware nur in einem oder mehreren Mitgliedstaa
ten einem staatlichen Handelsmonopol, so kann die Kommission 
die anderen Mitgliedstaaten ermächtigen, bis zur Verwirklichung 
der in Absatz 1 vorgesehenen Anpassung Schutzmaßnahmen zu er
greifen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

4. Ist mit einem staatlichen Handelsmonopol eine Regelung zur 
Erleichterung des Absatzes oder der Verwertung landwirtschaftli
cher Erzeugnisse verbunden, so sollen bei der Anwendung dieses 
Artikels gleichwertige Sicherheiten für die Beschäftigung und Le
benshaltung der betreffenden Erzeuger gewährleistet werden; 
hierbei sind die im Zeitablauf möglichen Anpassungen und erfor
derlichen Spezialisierungen zu berücksichtigen. 

5. Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gelten nur insoweit, 
als sie mit bestehenden internationalen Abkommen vereinbar sind. 

6. Mit Beginn der ersten Stufe spricht die Kommission Empfeh
lungen aus über die Art und Weise und die Zeitfolge der in diesem 
Artikel vorgesehenen Anpassung. 
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TITEL II 

Die Landwirtschaft 
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Artikel 38 

1. Der Gemeinsame Markt umfaßt auch die Landwirtschaft und 
den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Unter landwirt
schaftlichen Erzeugnissen sind die Erzeugnisse des Bodens, der 
Viehzucht und der Fischerei sowie die mit diesen in unmittelbarem 
Zusammenhang stehenden Erzeugnisse der ersten Verarbeitungs
stufe zu verstehen. 

2. Die Vorschriften für die Errichtung des Gemeinsamen Marktes 
finden auf die landwirtschaftlichen Erzeugnisse Anwendung, soweit 
in den Artikeln 39 bis 46 nicht etwas anderes bestimmt ist. 

3. Die Erzeugnisse, für welche die Artikel 39 bis 46 gelten, sind in 
der diesem Vertrag als Anhang II beigefügten Liste aufgeführt. Bin
nen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages entscheidet der 
Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission, 
welche Erzeugnisse noch in diese Liste aufzunehmen sind. 

4. Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des gemeinsamen 
Marktes für landwirtschaftliche Erzeugnisse muß die Gestaltung 
einer gemeinsamen Agrarpolitik der Mitgliedstaaten Hand in Hand 
gehen. 

Artikel 39 

1. Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es: 

a) die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des 
technischen Fortschritts, Rationalisierung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz der Produktionsfakto
ren, insbesondere der Arbeitskräfte, zu steigern; 
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b) auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbe
sondere durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens der in der 
Landwirtschaft tätigen Personen, eine angemessene Lebenshaltung 
zu gewährleisten; 

c) die Märkte zu stabilisieren ; 

d) die Versorgung sicherzustellen ; 

e) für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen 
Sorge zu tragen. 

2. Bei der Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik und der hier
für anzuwendenden besonderen Methoden ist folgendes zu berück
sichtigen : 

a) die besondere Eigenart der landwirtschaftlichen Tätigkeit, 
die sich aus dem sozialen Aufbau der Landwirtschaft und den 
strukturellen und naturbedingten Unterschieden der verschiedenen 
landwirtschaftlichen Gebiete ergibt; 

b) die Notwendigkeit, die geeigneten Anpassungen stufenweise 
durchzuführen; 

c) die Tatsache, daß die Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten 
einen mit der gesamten Volkswirtschaft eng verflochtenen Wirt
schaftsbereich darstellt. 

Artikel 40 

1. Die Mitgliedstaaten entwickeln die gemeinsame Agrarpolitik 
schrittweise während der Übergangszeit und legen sie noch vor de
ren Ende fest. 

2. Um die Ziele des Artikels 39 zu erreichen, wird eine gemein
same Organisation der Agrarmärkte geschaffen. 

Diese besteht je nach Erzeugnis aus einer der folgenden Organi
sationsformen : 

a) gemeinsame Wettbewerbsregeln; 
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b) bindende Koordinierung der verschiedenen einzelstaatlichen 
Marktordnungen ; 

c) eine europäische Marktordnung. 

3. Die nach Absatz 2 gestaltete gemeinsame Organisation kann 
alle zur Durchführung des Artikels 39 erforderlichen Maßnahmen 
einschließen, insbesondere Preisregelungen, Beihilfen für die Erzeu
gung und die Verteilung der verschiedenen Erzeugnisse, Einlage-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen, gemeinsame Einrichtungen zur 
Stabilisierung der Ein- oder Ausfuhr. 

Die gemeinsame Organisation hat sich auf die Verfolgung der 
Ziele des Artikels 39 zu beschränken und jede Diskriminierung zwi
schen Erzeugern oder Verbrauchern innerhalb der Gemeinschaft 
auszuschließen. 

Eine etwaige gemeinsame Preispolitik muß auf gemeinsamen 
Grundsätzen und einheitlichen Berechnungsmethoden beruhen. 

4. Um der in Absatz 2 genannten gemeinsamen Organisation die 
Erreichung ihrer Ziele zu ermöglichen, können ein oder mehrere 
Ausrichtungs- oder Garantiefonds für die Landwirtschaft geschaf
fen werden. 

Artikel 41 

Um die Ziele des Artikels 39 zu erreichen, können im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik folgende Maßnahmen vorgesehen 
werden: 

a) eine wirksame Koordinierung der Bestrebungen auf dem Ge
biet der Berufsausbildung, der Forschung und der Verbreitung 
landwirtschaftlicher Fachkenntnisse; hierbei können Vorhaben oder 
Einrichtungen gemeinsam finanziert werden; 

b) gemeinsame Maßnahmen zur Förderung des Verbrauchs be
stimmter Erzeugnisse. 
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Artikel 42 

Das Kapitel über die Wettbewerbsregeln findet auf die Produk
tion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den Handel mit diesen 
nur insoweit Anwendung, als der Rat dies unter Berücksichtigung 
der Ziele des Artikels 39 im Rahmen des Artikels 43 Absätze 2 
und 3 und gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bestimmt. 

Der Rat kann insbesondere genehmigen, daß Beihilfen gewährt 
werden 

a) zum Schutz von Betrieben, die durch strukturelle oder natur
gegebene Bedingungen benachteiligt sind, oder 

b) im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklungsprogramme. 

Artikel 43 

1. Zur Erarbeitung der Grundlinien für eine gemeinsame Agrar
politik beruft die Kommission unmittelbar nach Inkrafttreten dieses 
Vertrages eine Konferenz der Mitgliedstaaten ein, um einen Ver
gleich ihrer Agrarpolitik, insbesondere durch Gegenüberstellung ih
rer Produktionsmöglichkeiten und ihres Bedarfs, vorzunehmen. 

2. Unter Berücksichtigung der Arbeiten der in Absatz 1 vorgese
henen Konferenz legt die Kommission nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses binnen zwei Jahren nach Inkrafttre
ten dieses Vertrages zur Gestaltung und Durchführung der gemein
samen Agrarpolitik Vorschläge vor, welche unter anderem die 
Ablösung der einzelstaatlichen Marktordnungen durch eine der in 
Artikel 40 Absatz 2 vorgesehenen gemeinsamen Organisationsfor
men sowie die Durchführung der in diesem Titel bezeichneten 
Maßnahmen vorsehen. 

Diese Vorschläge müssen dem inneren Zusammenhang der in 
diesem Titel aufgeführten landwirtschaftlichen Fragen Rechnung 
tragen. 

Der Rat erläßt während der beiden ersten Stufen einstimmig 
und danach mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommis-
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sion und nach Anhörung des Europäischen Parlaments Verordnun
gen, Richtlinien oder Entscheidungen, unbeschadet seiner etwaigen 
Empfehlungen. 

3. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit die einzelstaatlichen 
Marktordnungen nach Maßgabe des Absatzes 2 durch die in Arti
kel 40 Absatz 2 vorgesehene gemeinsame Organisation ersetzen, 

a) wenn sie den Mitgliedstaaten, die sich gegen diese Maß
nahme ausgesprochen haben und eine eigene Marktordnung für die 
in Betracht kommende Erzeugung besitzen, gleichwertige Sicherhei
ten für die Beschäftigung und Lebenshaltung der betreffenden Er
zeuger bietet; hierbei sind die im Zeitablauf möglichen Anpassun
gen und erforderlichen Spezialisierungen zu berücksichtigen, und 

b) wenn die gemeinsame Organisation für den Handelsverkehr 
innerhalb der Gemeinschaft Bedingungen sicherstellt, die denen 
eines Binnenmarkts entsprechen. 

4. Wird eine gemeinsame Organisation für bestimmte Rohstoffe 
geschaffen, bevor eine gemeinsame Organisation für die entspre
chenden weiterverarbeiteten Erzeugnisse besteht, so können die be
treffenden Rohstoffe aus Ländern außerhalb der Gemeinschaft ein
geführt werden, wenn sie für weiterverarbeitete Erzeugnisse verwen
det werden, die zur Ausfuhr nach dritten Ländern bestimmt sind. 

Artikel 44 

1. Soweit die schrittweise Beseitigung der Zölle und mengenmäßi
gen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten zu Preisen füh
ren könnte, welche die Ziele des Artikels 39 gefährden würden, 
kann jeder Mitgliedstaat während der Übergangszeit in nichtdiskri
minierender Weise, und soweit dies die in Artikel 45 Absatz 2 vor
gesehene Ausweitung des Handels nicht beeinträchtigt, für be
stimmte Erzeugnisse anstelle von Kontingenten ein System von 
Mindestpreisen anwenden, bei deren Unterschreitung die Einfuhr 
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— entweder vorübergehend eingestellt oder eingeschränkt 

— oder von der Bedingung abhängig gemacht werden kann, 
daß sie zu Preisen erfolgt, die über dem für das betreffende Er
zeugnis festgesetzten Mindestpreis liegen. 

Im zweiten Falle werden die Mindestpreise unter Ausschluß der 
Zollbelastung festgesetzt. 

2. Die Mindestpreise dürfen weder einen Rückgang des zwischen 
den Mitgliedstaaten bei Inkrafttreten dieses Vertrages bestehenden 
Handelsverkehrs bewirken noch dessen schrittweise Ausweitung 
hindern. Sie dürfen nicht in einer Weise angewendet werden, 
welche der Entwicklung einer natürlichen Präferenz zwischen den 
Mitgliedstaaten entgegensteht. 

3. Sobald dieser Vertrag in Kraft getreten ist, beschließt der Rat 
auf Vorschlag der Kommission objektive Grundsätze für die Auf
stellung von Mindestpreis-Systemen und die Festsetzung von Min
destpreisen. 

Diese Grundsätze berücksichtigen insbesondere die durch
schnittlichen inländischen Gestehungskosten in dem Mitgliedstaat, 
der den Mindestpreis anwendet, die Lage der einzelnen Betriebe in 
bezug auf diese Kosten und das Erfordernis, innerhalb des Ge
meinsamen Marktes die landwirtschaftlichen Betriebsbedingungen 
schrittweise zu verbessern und die notwendigen Anpassungen und 
Spezialisierungen zu fördern. 

Die Kommission schlägt ferner ein Verfahren zur Revision die
ser Grundsätze vor, um dem technischen Fortschritt Rechnung zu 
tragen und ihn zu beschleunigen und um die Preise innerhalb des 
Gemeinsamen Marktes schrittweise einander anzunähern. 

Diese Grundsätze sowie das Revisionsverfahren werden vom 
Rat binnen drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages einstim
mig beschlossen. 

4. Bis zum Inkrafttreten der Entscheidung des Rates kann jeder 
Mitgliedstaat Mindestpreise festsetzen; er gibt der Kommission so-
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wie den anderen Mitgliedstaaten vorher davon Kenntnis, damit 
diese sich dazu äußern können. 

Sobald die Entscheidung des Rates ergangen ist, setzen die Mit
gliedstaaten die Mindestpreise aufgrund der nach Maßgabe der 
vorstehenden Bestimmungen aufgestellten Grundsätze fest. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission die von den Mitgliedstaaten getroffenen Entscheidun
gen berichtigen, wenn sie diesen Grundsätzen nicht entsprechen. 

5. Können für bestimmte Erzeugnisse die genannten objektiven 
Grundsätze bis zum Beginn der dritten Stufe nicht festgelegt wer
den, so kann der Rat von diesem Zeitpunkt an mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission die für diese Erzeugnisse 
angewandten Mindestpreise ändern. 

6. Am Ende der Übergangszeit wird ein Verzeichnis der noch be
stehenden Mindestpreise aufgestellt. Der Rat bestimmt mit einer 
Mehrheit von 9 Stimmen gemäß der in Artikel 148 Absatz 2 erster 
Unterabsatz vorgesehenen Stimmenwägung auf Vorschlag der 
Kommission, welches System im Rahmen der gemeinsamen Agrar
politik anzuwenden ist. 

Artikel 45 

1. Bis zur Ersetzung der einzelstaatlichen Marktordnungen durch 
eine der in Artikel 40 Absatz 2 vorgesehenen gemeinsamen Organi
sationsformen wird der Handelsverkehr mit Erzeugnissen, 

— für die in einzelnen Mitgliedstaaten Bestimmungen vorhan
den sind, die darauf abzielen, den einheimischen Erzeugern den 
Absatz ihrer Erzeugnisse zu gewährleisten, und 

— für die dort ein Einfuhrbedarf besteht, 

durch den Abschluß langfristiger Abkommen oder Verträge zwi
schen Einfuhr- und Ausfuhrstaaten entwickelt. 
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Diese Abkommen oder Verträge müssen die schrittweise Beseiti
gung jeder Diskriminierung zwischen den verschiedenen Erzeugern 
der Gemeinschaft bei der Anwendung der genannten Bestimmun
gen zum Ziel haben. 

Diese Abkommen oder Verträge werden während der ersten 
Stufe geschlossen; dabei ist dem Grundsatz der Gegenseitigkeit 
Rechnung zu tragen. 

2. Bei diesen Abkommen oder Verträgen wird hinsichtlich der 
Mengen von dem durchschnittlichen Handelsvolumen ausgegangen, 
das zwischen den Mitgliedstaaten während der letzten drei Jahre 
vor Inkrafttreten dieses Vertrages für die betreffenden Erzeugnisse 
bestanden hat; ferner wird darin unter Berücksichtigung der her
kömmlichen Handelsströme die Steigerung des Volumens im Rah
men des bestehenden Bedarfs vorgesehen. 

Diese Abkommen oder Verträge müssen den Erzeugern den Ab
satz der vereinbarten Mengen zu Preisen ermöglichen, die sich 
schrittweise den Preisen annähern, welche auf dem Binnenmarkt 
des Käuferstaats an inländische Erzeuger gezahlt werden. 

Die Annäherung muß möglichst regelmäßig erfolgen und bis 
zum Ende der Übergangszeit vollständig durchgeführt sein. 

Die beteiligten Parteien handeln die Preise im Rahmen von 
Richtlinien aus, welche die Kommission zur Anwendung der bei
den vorstehenden Unterabsätze erläßt. 

Wird die erste Stufe verlängert, so werden die Abkommen und 
Verträge entsprechend den am Ende des vierten Jahres nach In
krafttreten dieses Vertrages geltenden Bedingungen durchgeführt; 
die Verpflichtungen zur Erhöhung der Mengen und zur Annähe
rung der Preise werden bis zum Übergang zur zweiten Stufe ausge
setzt. 

Die Mitgliedstaaten nehmen alle Möglichkeiten wahr, die ihre 
Rechtsvorschriften ihnen — insbesondere auf dem Gebiet der Ein-
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fuhrpolitik — bieten, um den Abschluß und die Erfüllung dieser 
Abkommen oder Verträge sicherzustellen. 

3. Soweit die Mitgliedstaaten Rohstoffe zur Herstellung von Er
zeugnissen benötigen, die im Wettbewerb mit Erzeugnissen dritter 
Länder aus der Gemeinschaft ausgeführt werden sollen, dürfen die 
genannten Abkommen oder Verträge die zu diesem Zweck notwen
digen Einfuhren dieser Rohstoffe aus dritten Ländern nicht beein
trächtigen. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn der 
Rat durch einstimmige Entscheidung beschließt, die erforderlichen 
Zahlungen zu gewähren, um den höheren Preis auszugleichen, der 
sich bei der Einfuhr aufgrund solcher Abkommen oder Verträge ge
genüber dem Einstandspreis für gleichartige Bezüge zu Weltmarkt
bedingungen ergibt. 

Artikel 46 

Besteht in einem Mitgliedstaat für ein Erzeugnis eine innerstaat
liche Marktordnung oder Regelung gleicher Wirkung und wird da
durch eine gleichartige Erzeugung in einem anderen Mitgliedstaat 
in ihrer Wettbewerbslage beeinträchtigt, so erheben die Mitglied
staaten bei der Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses aus dem Mit
gliedstaat, in dem die genannte Marktordnung oder Regelung be
steht, eine Ausgleichsabgabe, es sei denn, daß dieser Mitgliedstaat 
eine Ausgleichsabgabe bei der Ausfuhr erhebt. 

Die Kommission setzt diese Abgaben in der zur Wiederherstel
lung des Gleichgewichts erforderlichen Höhe fest; sie kann auch 
andere Maßnahmen genehmigen, deren Bedingungen und Einzel
heiten sie festlegt. 

Artikel 47 

Die fachliche Gruppe Landwirtschaft des Wirtschafts- und So
zialausschusses steht der Kommission zur Verfügung, um nach 
Maßgabe der Artikel 197 und 198 die Beratungen dieses Ausschus
ses hinsichtlich der ihm in diesem Titel übertragenen Aufgaben 
vorzubereiten. 
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TITEL III 

Die Freizügigkeit, 
der freie Dienstleistungs- und Kapitalverkehr 
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KAPITEL 1 

DIE ARBEITSKRÄFTE 

Artikel 48 

1. Spätestens bis zum Ende der Übergangszeit wird innerhalb der 
Gemeinschaft die Freizügigkeit der Arbeitnehmer hergestellt. 

2. Sie umfaßt die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit 
beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der 
Mitgliedstaaten in bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und son
stige Arbeitsbedingungen. 

3. Sie gibt — vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkun
gen — den Arbeitnehmern das Recht, 

a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben; 

b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen; 

c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den 
für die Arbeitnehmer dieses Staates geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben; 

d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats unter Bedingungen zu verbleiben, welche die Kom
mission in Durchführungsverordnungen festlegt. 
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4. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung 
in der öffentlichen Verwaltung. 

Artikel 49 

Unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Vertrages trifft der Rat 
mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission, in Zu
sammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und nach Anhö
rung des Wirtschafts- und Sozialausschusses durch Richtlinien oder 
Verordnungen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Freizügig
keit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 48 fortschreitend her
zustellen, insbesondere (*) 

a) durch Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit zwischen 
den einzelstaatlichen Arbeitsverwaltungen; 

b) durch die planmäßig fortschreitende Beseitigung der Verwal
tungsverfahren und -praktiken sowie der für den Zugang zu verfüg
baren Arbeitsplätzen vorgeschriebenen Fristen, die sich aus inner
staatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitglied
staaten geschlossenen Übereinkünften ergeben und deren Beibehal
tung die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer hindert; 

c) durch die planmäßig fortschreitende Beseitigung aller Fristen 
und sonstigen Beschränkungen, die in innerstaatlichen Rechtsvor
schriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen 
Übereinkünften vorgesehen sind und die den Arbeitnehmern der 
anderen Mitgliedstaaten für die freie Wahl des Arbeitsplatzes an
dere Bedingungen als den inländischen Arbeitnehmern auferlegen; 

d) durch die Schaffung geeigneter Verfahren für die Zusammen
führung und den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt zu Bedingungen, die eine ernstliche Gefährdung der 
Lebenshaltung und des Beschäftigungsstands in einzelnen Gebieten 
und Industrien ausschließen. 

(*) Erster Teil des Satzes geändert gemäß Artikel 6 Absatz 3 EEA. 
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Artikel 50 

Die Mitgliedstaaten fördern den Austausch junger Arbeitskräfte 
im Rahmen eines gemeinsamen Programms. 

Artikel 51 

Der Rat beschließt einstimmig auf Vorschlag der Kommission 
die auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für die Herstellung der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen; zu die
sem Zweck führt er insbesondere ein System ein, welches aus- und 
einwandernden Arbeitnehmern und deren anspruchsberechtigten 
Angehörigen folgendes sichert: 

a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen inner
staatlichen Rechtsvorschriften berücksichtigten Zeiten für den Er
werb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für 
die Berechnung der Leistungen; 

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheits
gebieten der Mitgliedstaaten wohnen. 

KAPITEL 2 

DAS NIEDERLASSUNGSRECHT 

Artikel 52 

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsan
gehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mit
gliedstaats werden während der Übergangszeit nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen schrittweise aufgehoben. Das gleiche gilt 
für Beschränkungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlas
sungen oder Tochtergesellschaften durch Angehörige eines Mit
gliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ansässig sind. 
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Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfaßt die 
Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung selbständiger 
Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unter
nehmen, insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 
Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine 
eigenen Angehörigen. 

Artikel 53 

Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, füh
ren die Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet für Angehörige der 
anderen Mitgliedstaaten keine neuen Niederlassungsbeschränkun
gen ein. 

Artikel 54 

1. Vor dem Ende der ersten Stufe stellt der Rat einstimmig auf 
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses und des Europäischen Parlaments ein allge
meines Programm zur Aufhebung der Beschränkungen der Nieder
lassungsfreiheit innerhalb der Gemeinschaft auf. Die Kommission 
unterbreitet ihren Vorschlag dem Rat während der beiden ersten 
Jahre der ersten Stufe. 

Das Programm legt für jede Art von Tätigkeiten die allgemei
nen Voraussetzungen und insbesondere die Stufen für die Verwirk
lichung der Niederlassungsfreiheit fest. 

2. Der Rat erläßt bis zum Ende der ersten Stufe einstimmig und 
danach mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission, 
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien zur 
Verwirklichung des allgemeinen Programms oder — falls ein sol
ches nicht besteht — zur Durchführung einer Stufe der Niederlas
sungsfreiheit für eine bestimmte Tätigkeit (*). 

(*) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 6 Absatz 4 EEA. 
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3. Der Rat und die Kommission erfüllen die Aufgaben, die ihnen 
aufgrund der obigen Bestimmungen übertragen sind, indem sie ins
besondere 

a) im allgemeinen diejenigen Tätigkeiten mit Vorrang behan
deln, bei denen die Niederlassungsfreiheit die Entwicklung der Pro
duktion und des Handels in besonderer Weise fördert; 

b) eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Verwal
tungen der Mitgliedstaaten sicherstellen, um sich über die beson
dere Lage auf den verschiedenen Tätigkeitsgebieten innerhalb der 
Gemeinschaft zu unterrichten; 

c) die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher 
zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften abge
leiteten Verwaltungsverfahren und -praktiken ausschalten, deren 
Beibehaltung der Niederlassungsfreiheit entgegensteht; 

d) dafür Sorge tragen, daß Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats, 
die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats beschäftigt sind, 
dort verbleiben und eine selbständige Tätigkeit unter denselben 
Voraussetzungen ausüben können, die sie erfüllen müßten, wenn 
sie in diesen Staat erst zu dem Zeitpunkt einreisen würden, in dem 
sie diese Tätigkeit aufzunehmen beabsichtigen; 

e) den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im Hoheitsge
biet eines Mitgliedstaats durch Angehörige eines anderen Mitglied
staats ermöglichen, soweit hierdurch die Grundsätze des Artikels 39 
Absatz 2 nicht beeinträchtigt werden ; 

f) veranlassen, daß bei jedem in Betracht kommenden Wirt
schaftszweig die Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit in be
zug auf die Voraussetzungen für die Errichtung von Agenturen, 
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats sowie für den Eintritt des Personals der Haupt
niederlassung in ihre Leitungs- oder Überwachungsorgane schritt
weise aufgehoben werden; 
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g) soweit erforderlich die Schutzbestimmungen koordinieren, 
die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 
58 Absatz 2 im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorge
schrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten; 

h) sicherstellen, daß die Bedingungen für die Niederlassung 
nicht durch Beihilfen der Mitgliedstaaten verfälscht werden. 

Artikel 55 

Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedslaat dauernd oder zeit
weise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind, findet 
dieses Kapitel in dem betreffenden Mitgliedstaat keine Anwendung. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission beschließen, daß dieses Kapitel auf bestimmte Tätig
keiten keine Anwendung findet. 

Artikel 56 

1. Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getroffenen Maß
nahmen beeinträchtigen nicht die Anwendbarkeit der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderregelung für Ausländer 
vorsehen und aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit 
oder Gesundheit gerechtfertigt sind. 

2. Vor dem Ende der Übergangszeit erläßt der Rat einstimmig auf 
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments Richtlinien für die Koordinierung dieser Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften. Hinsichtlich der Koordinierung der 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa
ten erläßt er jedoch die Richtlinien nach dem Ende der zweiten 
Stufe mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission 
und in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (*). 

(*) Absatz 2 Satz 2 geändert gemäß Artikel 6 Absatz 5 EEA. 
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Artikel 57 

1. Um die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten zu 
erleichtern, erläßt der Rat während der ersten Stufe der Übergangs
zeit einstimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission und in Zusammenarbeit mit dem Euro
päischen Parlament Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung 
der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach
weise (*). 

2. Zìi dem gleichen Zweck erläßt der Rat vor dem Ende der 
Übergangszeit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung 
des Europäischen Parlaments Richtlinien zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten. Hierbei ist Ein-
stimmiglceit für Richtlinien erforderlich, deren Durchführung in 
mindestens einem Mitgliedstaat eine Änderung bestehender gesetzli
cher Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung 
und der Bedingungen für den Zugang natürlicher Personen zum 
Beruf umfaßt (**). Im übrigen beschließt der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parla
ment (***). 

3. Die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen für die ärztli
chen, arztähnlichen und pharmazeutischen Berufe setzt die Koordi
nierung der Bedingungen für die Ausübung dieser Berufe in den 
einzelnen Mitgliedstaaten voraus. 

Artikel 58 

Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den Rechts
vorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ih
ren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Haupt
niederlassung innerhalb der Gemeinschaft haben, den natürlichen 
Personen gleich, die Angehörige der Mitgliedstaaten sind. 

(*) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 6 Absatz 6 EEA. 
( ' ·) Absatz 2 Satz 2 geändert gemäß Artikel 16 Absatz 2 EEA. 

(**·) Absatz 2 Satz 3 geändert gemäß Artikel 6 Absatz 7 EEA. 
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Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen 
Rechts und des Handelsrechts einschließlich der Genossenschaften 
und die sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und priva
ten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck 
verfolgen. 

KAPITEL 3 

DIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 59 

Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs inner
halb der Gemeinschaft für Angehörige der Mitgliedstaaten, die in 
einem anderen Staat der Gemeinschaft als demjenigen des Lei
stungsempfängers ansässig sind, werden während der Übergangszeit 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen schrittweise aufgeho
ben. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission beschließen, daß dieses Kapitel auch auf Erbringer 
von Dienstleistungen Anwendung findet, welche die Staatsangehö
rigkeit eines dritten Landes besitzen und innerhalb der Gemein
schaft ansässig sind (*). 

Artikel 60 

Dienstleistungen im Sinne dieses Vertrages sind Leistungen, die 
in der Regel gegen Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den 
Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr und über 
die Freizügigkeit der Personen unterliegen. 

Als Dienstleistungen gelten insbesondere: 
a) gewerbliche Tätigkeiten, 
b) kaufmännische Tätigkeiten, 
c) handwerkliche Tätigkeiten, 
d) freiberufliche Tätigkeiten. 

(") Absatz 2 geändert gemäß Artikel 16 Absatz 3 EEA. 
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Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit kann 
der Leistende zwecks Erbringung seiner Leistungen seine Tätigkeit 
vorübergehend in dem Staat ausüben, in dem die Leistung erbracht 
wird, und zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser Staat für 
seine eigenen Angehörigen vorschreibt. 

Artikel 61 

1. Für den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet des Ver
kehrs gelten die Bestimmungen des Titels über den Verkehr. 

2. Die Liberalisierung der mit dem Kapitalverkehr verbundenen 
Dienstleistungen der Banken und Versicherungen wird im Einklang 
mit der schrittweisen Liberalisierung des Kapitalverkehrs durchge
führt. 

Artikel 62 

Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, un
terwerfen die Mitgliedstaaten die bei seinem Inkrafttreten tatsäch
lich erreichte Freiheit des Dienstleistungsverkehrs keinen neuen Be
schränkungen. 

Artikel 63 

1. Vor dem Ende der ersten Stufe stellt der Rat einstimmig auf 
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses und des Europäischen Parlaments ein allge
meines Programm zur Aufhebung der Beschränkungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft auf. Die Kom
mission unterbreitet ihren Vorschlag dem Rat während der beiden 
ersten Jahre der ersten Stufe. 

Das Programm legt die allgemeinen Voraussetzungen und die 
Stufen der Liberalisierung für jede Art von Dienstleistungen fest. 

2. Der Rat erläßt bis zum Ende der ersten Stufe einstimmig und 
danach mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission 
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und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und 
des Europäischen Parlaments Richtlinien zur Verwirklichung des 
allgemeinen Programms oder — falls ein solches nicht besteht — 
zur Durchführung einer Liberalisierungsstufe für eine bestimmte 
Dienstleistung. 

3. Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Vorschlägen und 
Entscheidungen sind im allgemeinen mit Vorrang diejenigen 
Dienstleistungen zu berücksichtigen, welche die Produktionskosten 
unmittelbar beeinflussen oder deren Liberalisierung zur Förderung 
des Warenverkehrs beiträgt. 

Artikel 64 

Die Mitgliedstaaten sind bereit, über das Ausmaß der Liberali
sierung der Dienstleistungen, zu dem sie aufgrund der Richtlinien 
gemäß Artikel 63 Absatz 2 verpflichtet sind, hinauszugehen, falls 
ihre wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des betreffenden 
Wirtschaftszweigs dies zulassen. 

Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die 
betreffenden Staaten. 

Artikel 65 

Solange die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs 
nicht aufgehoben sind, wendet sie jeder Mitgliedstaat ohne Unter
scheidung nach Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsort auf alle in 
Artikel 59 Absatz 1 bezeichneten Erbringer von Dienstleistungen 

Artikel 66 

Die Bestimmungen der Artikel 55 bis 58 finden auf das in die
sem Kapitel geregelte Sachgebiet Anwendung. 
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KAPITEL 4 

DER KAPITALVERKEHR 

Artikel 67 

1. Soweit es für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes 
notwendig ist, beseitigen die Mitgliedstaaten untereinander wäh
rend der Übergangszeit schrittweise alle Beschränkungen des Kapi
talverkehrs in bezug auf Berechtigte, die in den Mitgliedstaaten an
sässig sind, und heben alle Diskriminierungen aufgrund der Staats
angehörigkeit oder des Wohnorts der Parteien oder des Anlageorts 
auf. 

2. Die mit dem Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu
sammenhängenden laufenden Zahlungen werden bis zum Ende der 
ersten Stufe von allen Beschränkungen befreit. 

Artikel 68 

1. Auf dem in diesem Kapitel behandelten Sachgebiet werden die 
Mitgliedstaaten bei der Erteilung der nach Inkrafttreten dieses Ver
trages noch erforderlichen devisenrechtlichen Genehmigungen so 
großzügig wie möglich verfahren. 

2. Bei der Anwendung der innerstaatlichen Vorschriften für den 
Kapitalmarkt und das Kreditwesen auf die nach diesem Kapitel li-
beralisierten Kapitalbewegungen sehen die Mitgliedstaaten von Dis
kriminierungen ab. 

3. Anleihen zur mittelbaren oder unmittelbaren Finanzierung 
eines Mitgliedstaats oder seiner Gebietskörperschaften dürfen in 
einem anderen Mitgliedstaat nur aufgelegt oder untergebracht wer
den, wenn sich die beteiligten Staaten darüber verständigt haben. 
Diese Bestimmung steht der Anwendung des Artikels 22 des Proto
kolls über die Satzung der Europäischen Investitionsbank nicht ent
gegen. 
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Artikel 69 

Der Rat erläßt während der beiden ersten Stufen einstimmig 
und danach mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommis
sion, die zu diesem Zweck den in Artikel 105 vorgesehenen Wäh
rungsausschuß hört, die erforderlichen Richtlinien für die schritt
weise Durchführung des Artikels 67. 

Artikel 70 

1. Für den Kapilalverkehr zwischen den Milgliedstaaten und drit
ten Ländern schlägt die Kommission dem Rat Maßnahmen zur 
schrittweisen Koordinierung der Devisenpolitik der Mitgliedstaaten 
vor. Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit Richtlinien hierfür. 
Er wird bemüht sein, ein Höchstmaß an Liberalisierung zu errei
chen. Der Einstimmigkeit bedürfen Maßnahmen, die einen Rück
schritt auf dem Gebiet der Liberalisierung des Kapitalverkehrs dar
stellen (*). 

2. Können durch Maßnahmen nach Absatz l die Unterschiede 
zwischen den Devisenvorschriften der Mitgliedstaaten nicht besei
tigt werden und benutzen in einem Mitgliedstaat ansässige Perso
nen infolgedessen die in Artikel 67 vorgesehenen Transfererleichte
rungen innerhalb der Gemeinschaft, um die für den Kapitalverkehr 
mit dritten Ländern geltenden Vorschriften eines Mitgliedstaats zu 
umgehen, so kann dieser Staat, nachdem er sich mit den anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission ins Benehmen gesetzt hat, ge
eignete Maßnahmen zur Behebung dieser Schwierigkeiten treffen. 

Stellt der Rat fest, daß diese Maßnahmen den freien Kapital
verkehr innerhalb der Gemeinschaft stärker beschränken als zur 
Behebung dieser Schwierigkeiten notwendig ist, so kann er mit qua
lifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission entscheiden, daß 
der betreffende Staat diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben 
hat. 

( · ) Absatz I (mit Ausnahme des Satzes I) geändert gemäß Artikel 16 Absatz 4 EEA. 
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Artikel 71 

Die Mitgliedstaaten werden bestrebt sein, weder neue devisen
rechtliche Beschränkungen des Kapitalverkehrs und der damit zu
sammenhängenden laufenden Zahlungen innerhalb der Gemein
schaft einzuführen noch bestehende Vorschriften zu verschärfen. 

Sie sind bereit, über das Ausmaß der in den vorstehenden Arti
keln vorgesehenen Liberalisierung des Kapitalverkehrs hinauszuge
hen, soweit ihre Wirtschaftslage, insbesondere der Stand ihrer Zah
lungsbilanz, dies zuläßt. 

Die Kommission kann nach Anhörung des Währungsausschus
ses diesbezügliche Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten. 

Artikel 72 

Die Mitgliedstaaten halten die Kommission über die zu ihrer 
Kenntnis gelangenden Kapitalbewegungen nach und aus dritten 
Ländern auf dem laufenden. Die Kommission kann die ihr zweck
dienlich erscheinenden Stellungnahmen an die Mitgliedstaaten 
richten. 

Artikel 73 

1. Haben Kapitalbewegungen Störungen im Funktionieren des 
Kapitalmarkts eines Mitgliedstaats zur Folge, so ermächtigt die 
Kommission diesen Staat nach Anhörung des Währungsausschus
ses, auf dem Gebiet des Kapitalverkehrs Schutzmaßnahmen zu tref
fen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit die Ermächtigung 
widerrufen sowie deren Bedingungen und Einzelheiten abändern. 

2. Der Mitgliedstaat, der sich in Schwierigkeiten befindet, kann 
jedoch Maßnahmen dieser Art, falls sie sich als notwendig erwei-
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sen, aus Gründen der Geheimhaltung oder Dringlichkeit von sich 
aus treffen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sind von die
sen Maßnahmen spätestens bei ihrem Inkrafttreten zu unterrichten. 
In diesem Fall kann die Kommission nach Anhörung des Wäh
rungsausschusses entscheiden, daß der betreffende Mitgliedstaat 
diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben hat. 
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TITEL IV 

Der Verkehr 
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Artikel 74 

Auf dem in diesem Titel geregelten Sachgebiet verfolgen die 
Mitgliedstaaten die Ziele dieses Vertrages im Rahmen einer ge
meinsamen Verkehrspolitik. 

Artikel 75 

1. Zur Durchführung des Artikels 74 wird der Rat unter Berück
sichtigung der Besonderheiten des Verkehrs bis zum Ende der zwei
ten Stufe einstimmig, danach mit qualifizierter Mehrheit, auf Vor
schlag der Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Europäischen Parlaments 

a) für den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheits
gebiet eines Mitgliedstaats oder für den Durchgangsverkehr durch 
das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gemeinsame 
Regeln aufstellen; 

b) für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Verkehr 
innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind, die 
Bedingungen festlegen; 

c) alle sonstigen zweckdienlichen Vorschriften erlassen. 

2. Die in Absatz I Buchstaben a) und b) genannten Vorschriften 
werden im Laufe der Übergangszeit erlassen. 

3. In Abweichung von dem in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren 
werden die Vorschriften über die Grundsätze der Verkehrsordnung, 
deren Anwendung die Lebenshaltung und die Beschäftigungslage in 
bestimmten Gebieten sowie den Betrieb der Verkehrseinrichtungen 
ernstlich beeinträchtigen könnte, vom Rat einstimmig erlassen; da
bei berücksichtigt er die Notwendigkeit einer Anpassung an die 
sich aus der Errichtung des Gemeinsamen Marktes ergebende wirt
schaftliche Entwicklung. 
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Artikel 76 

Bis zum Erlaß der in Artikel 75 Absatz 1 genannten Vorschrif
ten darf ein Mitgliedstaat die verschiedenen, bei Inkrafttreten die
ses Vertrages auf diesem Gebiet geltenden Vorschriften in ihren un
mittelbaren oder mittelbaren Auswirkungen auf die Verkehrsunter
nehmer anderer Mitgliedstaaten im Vergleich zu den inländischen 
Verkehrsunternehmern nicht ungünstiger gestalten, es sei denn, daß 
der Rat einstimmig etwas anderes billigt. 

Artikel 77 

Mit diesem Vertrag vereinbar sind Beihilfen, die den Erforder
nissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung be
stimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhän
gender Leistungen entsprechen. 

Artikel 78 

Jede Maßnahme auf dem Gebiet der Beförderungsentgelte und 
-bedingungen, die im Rahmen dieses Vertrages getroffen wird, hat 
der wirtschaftlichen Lage der Verkehrsunternehmer Rechnung zu 
tragen. 

Artikel 79 

1. Im Verkehr innerhalb der Gemeinschaft werden spätestens vor 
dem Ende der zweiten Stufe die Diskriminierungen beseitigt, die 
darin bestehen, daß ein Verkehrsunternehmer in denselben Ver
kehrsverbindungen für die gleichen Güter je nach ihrem Herkunfts
oder Bestimmungsland unterschiedliche Frachten und Beförde
rungsbedingungen anwendet. 

2. Absatz 1 schließt sonstige Maßnahmen nicht aus, die der Rat 
gemäß Artikel 75 Absatz 1 treffen kann. 

3. Binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages trifft 
der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission 
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und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses eine 
Regelung zur Durchführung des Absatzes 1. 

Er kann insbesondere die erforderlichen Vorschriften erlassen, 
um es den Organen der Gemeinschaft zu ermöglichen, für die 
Beachtung des Absatzes 1 Sorge zu tragen, und um den Verkehrs
nutzern die Vorteile dieser Bestimmung voll zukommen zu lassen. 

4. Die Kommission prüft von sich aus oder auf Antrag eines Mit
gliedstaats die Diskriminierungsfälle des Absatzes 1 und erläßt nach 
Beratung mit jedem in Betracht kommenden Mitgliedstaat die er
forderlichen Entscheidungen im Rahmen der gemäß Absatz 3 ge
troffenen Regelung. 

Artikel 80 

1. Mit Beginn der zweiten Stufe sind im Verkehr innerhalb der 
Gemeinschaft die von einem Mitgliedstaat auferlegten Frachten 
und Beförderungsbedingungen verboten, die in irgendeiner Weise 
der Unterstützung oder dem Schutz eines oder mehrerer bestimmter 
Unternehmen oder Industrien dienen, es sei denn, daß die Kom
mission die Genehmigung hierzu erteilt. 

2. Die Kommission prüft von sich aus oder auf Antrag eines Mit
gliedstaats die in Absatz 1 bezeichneten Frachten und Beförde
rungsbedingungen; hierbei berücksichtigt sie insbesondere sowohl 
die Erfordernisse einer angemessenen Standortpolitik, die Bedürf
nisse der unterentwickelten Gebiete und die Probleme der durch 
politische Umstände schwer betroffenen Gebiete als auch die Aus
wirkungen dieser Frachten und Beförderungsbedingungen auf den 
Wettbewerb zwischen den Verkehrsarten. 

Die Kommission erläßt die erforderlichen Entscheidungen nach 
Beratung mit jedem in Betracht kommenden Mitgliedstaat. 

3. Das in Absatz 1 genannte Verbot trifft nicht die Wettbewerbs
tarife. 
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Artikel 81 

Die Abgaben oder Gebühren, die ein Verkehrsunternehmer ne
ben den Frachten beim Grenzübergang in Rechnung stellt, dürfen 
unter Berücksichtigung der hierdurch tatsächlich verursachten Ko
sten eine angemessene Höhe nicht übersteigen. 

Die Mitgliedstaaten werden bemüht sein, diese Kosten schritt
weise zu verringern. 

Die Kommission kann zur Durchführung dieses Artikels Emp
fehlungen an die Mitgliedstaaten richten. 

Artikel 82 

Die Bestimmungen dieses Titels stehen Maßnahmen in der Bun
desrepublik Deutschland nicht entgegen, soweit sie erforderlich 
sind, um die wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen, die der Wirt
schaft bestimmter, von der Teilung Deutschlands betroffener Ge
biete der Bundesrepublik aus dieser Teilung entstehen. 

Artikel 83 

Bei der Kommission wird ein beratender Ausschuß gebildet; er 
besteht aus Sachverständigen, die von den Regierungen der Mit
gliedstaaten ernannt werden. Die Kommission hört den Ausschuß 
je nach Bedarf in Verkehrsfragen an; die Befugnisse der fachlichen 
Gruppe Verkehr des Wirtschafts- und Sozialausschusses bleiben un
berührt. 

Artikel 84 

1. Dieser Titel gilt für die Beförderungen im Eisenbahn-, Straßen-
und Binnenschiffsverkehr. 
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2. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit darüber entscheiden, 
ob, inwieweit und nach welchen Verfahren geeignete Vorschriften 
für die Seeschiffahrt und Luftfahrt zu erlassen sind (*). 

Die Verfahrensvorschriften des Artikels 75 Absätze 1 und 3 fin
den Anwendung (**). 

(*) Absatz 2 Unterabsatz 1 geändert gemäß Artikel 16 Absatz 5 EEA. 
(·*) Absatz 2 Unterabsatz 2 angefügt gemäß Artikel 16 Absatz 6 EEA. 

285 





DRITTER TEIL 

DIE POLITIK DER GEMEINSCHAFT 

287 





TITEL I 

Gemeinsame Regeln 
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KAPITEL 1 

WETTBEWERBSREGELN 

Abschnitt 1 

Vorschriften für Unternehmen 

Artikel 85 

1. Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten sind 
alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unter
nehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltens
weisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträch
tigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Mark
tes bezwecken oder bewirken, insbesondere 

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder 
Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen; 

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absat
zes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen; 

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen; 
d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleich

wertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im 
Wettbewerb benachteiligt werden; 

e) die an den Abschluß von Verträgen geknüpfte Bedingung, 
daß die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die we
der sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertrags
gegenstand stehen. 

2. Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Be
schlüsse sind nichtig. 
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3. Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar 
erklärt werden auf 

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen, 

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unterneh
mensvereinigungen, 

— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen 
von solchen, 
die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entste
henden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -Vertei
lung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen 
Fortschritts beitragen, ohne daß den beteiligten Unternehmen 

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung 
dieser Ziele nicht unerläßlich sind, oder 

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil 
der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten. 

Artikel 86 

Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten ist die 
mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem 
Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben 
durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen 
kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. 

Dieser Mißbrauch kann insbesondere in folgendem bestehen: 
a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unange

messenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäfts
bedingungen; 

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der 
technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher; 

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleich
wertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im 
Wettbewerb benachteiligt werden; 
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d) der an den Abschluß von Verträgen geknüpften Bedingung, 
daß die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die we
der sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertrags
gegenstand stehen. 

Artikel 87 

1. Binnen drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages erläßt 
der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments alle zweckdienlichen Ver
ordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung der in den Artikeln 
85 und 86 niedergelegten Grundsätze. 

Sind innerhalb der genannten Frist diese Vorschriften nicht er
lassen worden, so werden sie vom Rat mit qualifizierter Mehrheit 
auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Euro
päischen Parlaments beschlossen. 

2. Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken insbe
sondere: 

a) die Beachtung der in Artikel 85 Absatz 1 und Artikel 86 ge
nannten Verbote durch die Einführung von Geldbußen und 
Zwangsgeldern zu gewährleisten; 

b) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 85 Absatz 3 
festzulegen; dabei ist dem Erfordernis einer wirksamen Überwa
chung bei möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu 
tragen ; 

c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 85 und 
86 für die einzelnen Wirtschaftszweige näher zu bestimmen; 

d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofes bei der 
Anwendung der in diesem Absatz vorgesehenen Vorschriften gegen
einander abzugrenzen; 

e) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschrif
ten einerseits und den in diesem Abschnitt enthaltenen oder auf
grund dieses Artikels getroffenen Bestimmungen andererseits festzu
legen. 
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Artikel 88 

Bis zum Inkrafttreten der gemäß Artikel 87 erlassenen Vor
schriften entscheiden die Behörden der Mitgliedstaaten im Ein
klang mit ihren eigenen Rechtsvorschriften und den Bestimmungen 
der Artikel 85, insbesondere Absatz 3, und 86 über die Zulässigkeit 
von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten 
Verhaltensweisen sowie über die mißbräuchliche Ausnutzung einer 
beherrschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt. 

Artikel 89 

1. Unbeschadet des Artikels 88 achtet die Kommission, sobald sie 
ihre Tätigkeit aufgenommen hat, auf die Verwirklichung der in den 
Artikeln 85 und 86 niedergelegten Grundsätze. Sie untersucht auf 
Antrag eines Mitgliedstaats oder von Amts wegen in Verbindung 
mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die ihr Amts
hilfe zu leisten haben, die Fälle, in denen Zuwiderhandlungen ge
gen diese Grundsätze vermutet werden. Stellt sie eine Zuwiderhand
lung fest, so schlägt sie geeignete Mittel vor, um diese abzustellen. 

2. Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft die Kom
mission in einer mit Gründen versehenen Entscheidung die Fest
stellung, daß eine derartige Zuwiderhandlung vorliegt. Sie kann die 
Entscheidung veröffentlichen und die Mitgliedstaaten ermächtigen, 
die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu treffen, deren Bedingun
gen und Einzelheiten sie festlegt. 

Artikel 90 

1. Die Mitgliedstaaten werden in bezug auf öffentliche Unterneh
men und auf Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließ
liche Rechte gewähren, keine diesem Vertrag und insbesondere des
sen Artikeln 7 und 85 bis 94 widersprechende Maßnahmen treffen 
oder beibehalten. 

2. Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder den Charakter eines 
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Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften dieses Vertrages, 
insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser 
Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen 
Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die Entwicklung des 
Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wer
den, das dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft. 

3. Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels und 
richtet erforderlichenfalls geeignete Richtlinien oder Entscheidun
gen an die Mitgliedstaaten. 

Abschnitt 2 

Dumping 

Artikel 91 

1. Stellt die Kommission während der Übergangszeit auf Antrag 
eines Mitgliedstaats oder eines anderen Beteiligten Dumping-Prak
tiken innerhalb des Gemeinsamen Marktes fest, so richtet sie Emp
fehlungen an den oder die Urheber, um diese Praktiken abzustellen. 

Werden sie trotzdem fortgesetzt, so ermächtigt die Kommission 
den geschädigten Mitgliedstaat, geeignete Schutzmaßnahmen zu 
treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

2. Nach Inkrafttreten dieses Vertrages dürfen Waren, die aus 
einem Mitgliedstaat stammen oder sich dort im freien Verkehr be
fanden und in einen anderen Mitgliedstaat ausgeführt worden sind, 
in den erstgenannten Staat wieder eingeführt werden, ohne hierbei 
einem Zoll, einer mengenmäßigen Beschränkung oder Maßnahmen 
gleicher Wirkung zu unterliegen. Die Kommission erläßt geeignete 
Regelungen zur Anwendung dieses Absatzes. 
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Abschnitt 3 

Staatliche Beihilfen 

Artikel 92 

1. Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind 
staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich wel
cher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen 
drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

2. Mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind: 

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne 
Diskriminierung nach der Herkunft der Waren gewährt werden; 

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkata
strophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden 
sind; 

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung 
Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, 
soweit sie zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirt
schaftlichen Nachteile erforderlich sind. 

3. Als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar können angesehen 
werden: 

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von 
Gebieten, in denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist 
oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht; 

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsa
mem europäischem Interesse oder zur Behebung einer beträchtlichen 
Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats; 
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c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirt
schaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedin
gungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Inter
esse zuwiderläuft. Beihilfen für den Schiffsbau, soweit sie am 1. Ja
nuar 1957 bestanden und lediglich einem fehlenden Zollschutz ent
sprechen, werden jedoch entsprechend den für die Abschaffung der 
Zölle geltenden Bestimmungen und vorbehaltlich der Vorschriften 
dieses Vertrages über die gemeinsame Handelspolitik gegenüber 
dritten Ländern schrittweise abgebaut; 

d) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch eine Entschei
dung mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission be
stimmt. 

Artikel 93 

1. Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten die in diesen bestehenden Beihilferegelungen. 
Sie schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen vor, welche die 
fortschreitende Entwicklung und das Funktionieren des Gemeinsa
men Marktes erfordern. 

2. Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten eine 
Frist zur Äußerung gesetzt hat, daß eine von einem Staat oder aus 
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt 
nach Artikel 92 unvereinbar ist oder daß sie mißbräuchlich ange
wandt wird, so entscheidet sie, daß der betreffende Staat sie binnen 
einer von ihr bestimmten Frist aufzuheben oder umzugestalten hat. 

Kommt der betreffende Staat dieser Entscheidung innerhalb der 
festgesetzten Frist nicht nach, so kann die Kommission oder jeder 
betroffene Staat in Abweichung von den Artikeln 169 und 170 den 
Gerichtshof unmittelbar anrufen. 

Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats ent
scheiden, daß eine von diesem Staat gewährte oder geplante Beihilfe 
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in Abweichung von Artikel 92 oder von den nach Artikel 94 erlasse
nen Verordnungen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar gilt, 
wenn außergewöhnliche Umstände eine solche Entscheidung recht
fertigen. Hat die Kommission bezüglich dieser Beihilfe das in Unter
absatz 1 dieses Absatzes vorgesehene Verfahren bereits eingeleitet, so 
bewirkt der Antrag des betreffenden Staates an den Rat die Ausset
zung dieses Verfahrens, bis der Rat sich geäußert hat. 

Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antragstel
lung, so entscheidet die Kommission. 

3. Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder 
Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, daß sie sich 
dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, daß ein derartiges Vorha
ben nach Artikel 92 mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist, 
so leitet sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein. 
Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme 
nicht durchführen, bevor die Kommission eine abschließende Ent
scheidung erlassen hat. 

Artikel 94 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission alle zweckdienlichen Durchführungsverordnungen zu 
den Artikeln 92 und 93 erlassen und insbesondere die Bedingungen 
für die Anwendung des Artikels 93 Absatz 3 sowie diejenigen Arten 
von Beihilfen festlegen, die von diesem Verfahren ausgenommen 
sind. 

KAPITEL 2 

STEUERLICHE VORSCHRIFTEN 

Artikel 95 

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitglied
staaten weder unmittelbar noch mittelbar höhere inländische Abga-
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ben gleich welcher Art, als gleichartige inländische Waren unmittel
bar oder mittelbar zu tragen haben. 

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitglied
staaten keine inländischen Abgaben, die geeignet sind, andere Pro
duktionen mittelbar zu schützen. 

Spätestens mit Beginn der zweiten Stufe werden die Mitglied
staaten die bei Inkrafttreten dieses Vertrages geltenden Bestimmun
gen aufheben oder berichtigen, die den obengenannten Vorschriften 
entgegenstehen. 

Artikel 96 

Werden Waren in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ausge
führt, so darf die Rückvergütung für inländische Abgaben nicht 
höher sein als die auf die ausgeführten Waren mittelbar oder un
mittelbar erhobenen inländischen Abgaben. 

Artikel 97 

Mitgliedstaaten, welche die Umsatzsteuer nach dem System der 
kumulativen Mehrphasensteuer erheben, können für inländische 
Abgaben, die sie von eingeführten Waren erheben, und für Rück
vergütungen, die sie für ausgeführte Waren gewähren, unter Wah
rung der in den Artikeln 95 und 96 aufgestellten Grundsätze 
Durchschnittssätze für Waren oder Gruppen von Waren festlegen. 

Entsprechen diese Durchschnittssätze nicht den genannten 
Grundsätzen, so richtet die Kommission geeignete Richtlinien oder 
Entscheidungen an den betreffenden Staat. 

Artikel 98 

Für Abgaben außer Umsatzsteuern, Verbrauchsabgaben und 
sonstigen indirekten Steuern sind Entlastungen und Rückvergütun-
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gen bei der Ausfuhr nach anderen Mitgliedstaaten sowie Aus
gleichsabgaben bei der Einfuhr aus den Mitgliedstaaten nur zuläs
sig, soweit der Rat sie vorher mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission für eine begrenzte Frist genehmigt hat. 

Artikel 99 (*) 

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö
rung des Europäischen Parlaments einstimmig die Bestimmungen 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatz
steuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige indirekte Steuern, so
weit diese Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionie
ren des Binnenmarktes innerhalb der in Artikel 8 a gesetzten Frist 
notwendig ist. 

KAPITEL 3 

ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN 

Artikel 100 

Der Rat erläßt einstimmig auf Vorschlag der Kommission 
Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die 
Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes aus
wirken. 

( · ) Artikel in der Fassung des Artikels 17 EEA. 
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Das Europäische Parlament und der Wirtschafts- und Sozialaus
schuß werden zu den Richtlinien gehört, deren Durchführung in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten eine Änderung von gesetzli
chen Vorschriften zur Folge hätte. 

Artikel 100 a (*) 

1. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gilt in 
Abweichung von Artikel 100 für die Verwirklichung der Ziele des 
Artikels 8 a die nachstehende Regelung. Der Rat erläßt auf Vor
schlag der Kommission, in Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses mit qualifizierter Mehrheit die Maßnahmen zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa
ten, die die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes 
zum Gegenstand haben. 

2. Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die 
Bestimmungen über die Freizügigkeit und die Bestimmungen über 
die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer. 

3. Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in 
den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Ver
braucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus. 

4. Hält es ein Mitgliedstaat, wenn der Rat mit qualifizierter Mehr
heit eine Harmonisierungsmaßnahme erlassen hat, für erforderlich, 
einzelstaatliche Bestimmungen anzuwenden, die durch wichtige Er
fordernisse im Sinne des Artikels 36 oder in bezug auf den Schutz 
der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so 
teilt er diese Bestimmungen der Kommission mit. 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 18 EEA. 
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Die Kommission bestätigt die betreffenden Bestimmungen, 
nachdem sie sich vergewissert hat, daß sie kein Mittel zur willkürli
chen Diskriminierung und keine verschleierte Beschränkung des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. 

In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 169 und 170 
kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof un
mittelbar anrufen, wenn die Kommission oder der Staat der Auf
fassung ist, daß ein anderer Mitgliedstaat die in diesem Artikel vor
gesehenen Befugnisse mißbraucht. 

5. Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeig
neten Fällen mit einer Schutzklausel verbunden, die die Mitglied
staaten ermächtigt, aus einem oder mehreren der in Artikel 36 ge
nannten nichtwirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu 
treffen, die einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterlie
gen. 

Artikel 100 b (*) 

1. Die Kommission erfaßt im Laufe des Jahres 1992 gemeinsam 
mit jedem Mitgliedstaat dessen unter Artikel 100 a fallende Rechts
und Verwaltungsvorschriften, für die keine Angleichung gemäß die
sem Artikel erfolgt ist. 

Der Rat kann gemäß Artikel 100 a beschließen, daß die in 
einem Mitgliedstaat geltenden Vorschriften als den Vorschriften 
eines anderen Mitgliedstaates gleichwertig anerkannt werden müs
sen. 

2. Artikel 100 a Absatz 4 findet entsprechende Anwendung. 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 19 EEA. 
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3. Die Kommission führt die Erfassung nach Absatz 1 Unterab
satz 1 so rechtzeitig durch und legt die entsprechenden Vorschläge 
so rechtzeitig vor, daß der Rat vor Ende 1992 beschließen kann. 

Artikel 101 

Stellt die Kommission fest, daß vorhandene Unterschiede in 
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten die 
Wettbewerbsbedingungen auf dem Gemeinsamen Markt verfälschen 
und dadurch eine Verzerrung hervorrufen, die zu beseitigen ist, so 
tritt sie mit den betreffenden Mitgliedstaaten in Beratungen ein. 

Führen diese Beratungen nicht zur Beseitigung dieser Verzer
rung, so erläßt der Rat während der ersten Stufe einstimmig und 
danach mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission 
die erforderlichen Richtlinien. Die Kommission und der Rat kön
nen alle sonstigen, in diesem Vertrag vorgesehenen zweckdienlichen 
Maßnahmen treffen. 

Artikel 102 

1. Ist zu befürchten, daß der Erlaß oder die Änderung einer 
Rechts- oder Verwaltungsvorschrift eine Verzerrung im Sinne des 
Artikels 101 verursacht, so setzt sich der Mitgliedstaat, der diese 
Maßnahme beabsichtigt, mit der Kommission ins Benehmen. Diese 
empfiehlt nach Beratung mit den Mitgliedstaaten den beteiligten 
Staaten die zur Vermeidung dieser Verzerrung geeigneten Maßnah-

2. Kommt der Staat, der innerstaatliche Vorschriften erlassen oder 
ändern will, der an ihn gerichteten Empfehlung der Kommission 
nicht nach, so kann nicht gemäß Artikel 101 verlangt werden, daß 
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die anderen Mitgliedstaaten ihre innerstaatlichen Vorschriften än
dern, um die Verzerrung zu beseitigen. Verursacht ein Mitglied
staat, der die Empfehlung der Kommission außer acht läßt, eine 
Verzerrung lediglich zu seinem eigenen Nachteil, so findet Artikel 
101 keine Anwendung. 
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TITEL II 

Die Wirtschaftspolitik 
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KAPITEL 1 (*) 

DIE ZUSAMMENARBEIT IN DER WIRTSCHAFTS
U N D WÄHRUNGSPOLITIK 

(WIRTSCHAFTS- U N D WÄHRUNGSUNION) 

Artikel 102 a 

1. Um die für die Weiterentwicklung der Gemeinschaft erforder
liche Konvergenz der Wirtschafts- und Währungspolitiken zu si
chern, arbeiten die Mitgliedstaaten gemäß den Zielen des Artikels 
104 zusammen. Sie berücksichtigen dabei die Erfahrungen, die bei 
der Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Währungs
systems (EWS) und bei der Entwicklung der ECU gesammelt wor
den sind, und respektieren die bestehenden Zuständigkeiten. 
2. Sofern die weitere Entwicklung im Bereich der Wirtschafts
und Währungspolitik institutionelle Veränderungen erforderlich 
macht, findet Artikel 236 Anwendung. Bei institutionellen Verände
rungen im Bereich der Währungspolitik werden auch der Wäh
rungsausschuß und der Ausschuß der Präsidenten der Zentralban
ken gehört. 

KAPITEL 2 (**) 

DIE KONJUNKTURPOLITIK 

Artikel 103 

1. Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Konjunkturpolitik als eine 

(*) Kapitel in den Dritten Teil Titel II des Vertrages eingefügt gemäß Artikel 20 EEA. 
(·") Neue Numerierung des Kapitels gemäß Artikel 20 Absatz 2 EEA. 
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Angelegenheit von gemeinsamem Interesse. Sie setzen sich mitein
ander und mit der Kommission über die unter den jeweiligen Um
ständen zu ergreifenden Maßnahmen ins Benehmen. 

2. Auf Vorschlag der Kommission kann der Rat unbeschadet der 
sonstigen, in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren einstimmig 
über die der Lage entsprechenden Maßnahmen entscheiden. 

3. Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission gegebenenfalls die erforderlichen Richtlinien zur 
Durchführung der gemäß Absatz 2 getroffenen Entscheidungen. 

4. Das in diesem Artikel vorgesehene Verfahren gilt auch für den 
Fall, daß Schwierigkeiten in der Versorgung mit bestimmten Waren 
auftreten. 

KAPITEL 3 (*) 

DIE ZAHLUNGSBILANZ 

Artikel 104 

Jeder Mitgliedstaat betreibt die Wirtschaftspolitik, die erforder
lich ist, um unter Wahrung eines hohen Beschäftigungsstands und 
eines stabilen Preisniveaus das Gleichgewicht seiner Gesamtzah
lungsbilanz zu sichern und das Vertrauen in seine Währung auf
rechtzuerhalten. 

(*) Neue Numerierung des Kapitels gemäß Artikel 20 Absatz 2 EEA. 

308 



Artikel 105 

1. Um die Verwirklichung der Ziele des Artikels 104 zu erleich
tern, koordinieren die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik. Sie 
richten zu diesem Zweck eine Zusammenarbeit zwischen ihren zu
ständigen Verwaltungsstellen und zwischen ihren Zentralbanken 
ein. 

Die Kommission unterbreitet dem Rat Empfehlungen zur Her
beiführung dieser Zusammenarbeit. 

2. Um die Koordinierung der Währungspolitik der Mitgliedstaa
ten in dem für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes erfor
derlichen Umfang zu fördern, wird ein Beratender Währungsaus
schuß eingesetzt, der die Aufgabe hat: 

— die Währungs- und Finanzlage der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft sowie den allgemeinen Zahlungsverkehr der Mit
gliedstaaten zu beobachten und dem Rat und der Kommission re
gelmäßig darüber Bericht zu erstatten, 

— auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder von sich 
aus Stellungnahmen an diese Organe abzugeben. 

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission ernennen zwei Mit
glieder des Währungsausschusses. 

Artikel 106 

1. Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, in der Währung des Mit
gliedstaats, in dem der Gläubiger oder der Begünstigte ansässig ist, 
die Zahlungen zu genehmigen, die sich auf den Waren-, Dienstlei-
stungs- und Kapitalverkehr beziehen, sowie den Transfer von Kapi
talbeträgen und Arbeitsentgelten zu gestatten, soweit der Waren-, 
Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehr zwischen den Mit
gliedstaaten nach diesem Vertrag liberalisiert ist. 

Die Mitgliedstaaten sind bereit, über die im vorstehenden Un
terabsatz vorgesehene Liberalisierung des Zahlungsverkehrs hinaus-
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zugehen, soweit ihre Wirtschaftslage im allgemeinen und der Stand 
ihrer Zahlungsbilanz im besonderen dies zulassen. 

2. Soweit der Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr nur 
durch Beschränkungen der diesbezüglichen Zahlungen begrenzt ist, 
werden diese Beschränkungen durch entsprechende Anwendung 
der Kapitel über die Beseitigung der mengenmäßigen Beschränkun
gen, die Liberalisierung der Dienstleistungen und den freien Kapi
talverkehr schrittweise beseitigt. 

3. Die Mitgliedstaaten führen untereinander keine neuen Be
schränkungen für die Transferierung ein, die sich auf die in der Li
ste des Anhangs III zu diesem Vertrag aufgeführten unsichtbaren 
Transaktionen beziehen. 

Die bestehenden Beschränkungen werden gemäß den Artikeln 
63 bis 65 schrittweise beseitigt, soweit hierfür nicht die Absätze 1 
und 2 des vorliegenden Artikels oder das Kapitel über den freien 
Kapitalverkehr maßgebend sind. 

4. Im Bedarfsfall verständigen sich die Mitgliedstaaten über die 
Maßnahmen, die zur Gewährleistung der in diesem Artikel vorgese
henen Zahlungen und Transferierungen zu treffen sind; diese Maß
nahmen dürfen die in diesem Kapitel genannten Ziele nicht beein
trächtigen. 

Artikel 107 

1. Jeder Mitgliedstaat behandelt seine Politik auf dem Gebiet der 
Wechselkurse als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse. 

2. Nimmt ein Mitgliedstaat eine Änderung seines Wechselkurses 
vor, die den Zielen des Artikels 104 nicht entspricht und die Wett
bewerbsbedingungen schwerwiegend verfälscht, so kann die Kom
mission nach Anhörung des Währungsausschusses andere Mitglied
staaten ermächtigen, für eine begrenzte Frist die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um den Folgen dieses Vorgehens zu begeg
nen; sie legt die Bedingungen und Einzelheiten dieser Maßnahmen 
fest. 
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Artikel 108 

1. Ist ein Mitgliedstaat hinsichtlich seiner Zahlungsbilanz von 
Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht, die sich entweder 
aus einem Ungleichgewicht seiner Gesamtzahlungsbilanz oder aus 
der Art der ihm zur Verfügung stehenden Devisen ergeben, und 
sind diese Schwierigkeiten geeignet, insbesondere das Funktionie
ren des Gemeinsamen Marktes oder die schrittweise Verwirklichung 
der gemeinsamen Handelspolitik zu gefährden, so prüft die Kom
mission unverzüglich die Lage dieses Staates sowie die Maßnah
men, die er getroffen hat oder unter Einsatz aller ihm zur Verfü
gung stehenden Mittel gemäß Artikel 104 treffen kann. Die Kom
mission gibt die Maßnahmen an, die sie dem betreffenden Staat 
empfiehlt. 

Erweisen sich die von einem Mitgliedstaat ergriffenen und die 
von der Kommission angeregten Maßnahmen als unzureichend, die 
aufgetretenen oder drohenden Schwierigkeiten zu beheben, so emp
fiehlt die Kommission dem Rat nach Anhörung des Währungsaus
schusses einen gegenseitigen Beistand und die dafür geeigneten Me
thoden. 

Die Kommission unterrichtet den Rat regelmäßig über die Lage 
und ihre Entwicklung. 

2. Der Rat gewährt den gegenseitigen Beistand mit qualifzierter 
Mehrheit; er erläßt Richtlinien oder Entscheidungen, welche die 
Bedingungen und Einzelheiten hierfür festlegen. Der gegenseitige 
Beistand kann insbesondere erfolgen 

a) durch ein abgestimmtes Vorgehen bei anderen internationa
len Organisationen, an die sich die Mitgliedstaaten wenden kön
nen; 

b) durch Maßnahmen, die notwendig sind, um Verkehrsverlage
rungen zu vermeiden, falls der in Schwierigkeiten befindliche Staat 
mengenmäßige Beschränkungen gegenüber dritten Ländern beibe
hält oder wieder einführt; 

c) durch Bereitstellung von Krediten in begrenzter Höhe seitens 
anderer Mitgliedstaaten; hierzu ist ihr Einverständnis erforderlich. 
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Während der Übergangszeit kann der gegenseitige Beistand fer
ner durch besondere Senkungen von Zollsätzen oder durch Erwei
terung von Kontingenten erfolgen, um eine Steigerung der Einfuh
ren aus dem in Schwierigkeiten befindlichen Staat zu begünstigen; 
hierzu ist das Einverständnis der Staaten, die diese Maßnahmen 
treffen sollen, erforderlich. 

3. Stimmt der Rat dem von der Kommission empfohlenen gegen
seitigen Beistand nicht zu oder sind der gewährte Beistand und die 
getroffenen Maßnahmen unzureichend, so ermächtigt die Kommis
sion den in Schwierigkeiten befindlichen Staat, Schutzmaßnahmen 
zu treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

Der Rat kann mit qualifzierter Mehrheit diese Ermächtigung 
aufheben und die Bedingungen und Einzelheiten ändern. 

Artikel 109 

1. Gerät ein Mitgliedstaat in eine plötzliche Zahlungsbilanzkrise 
und wird eine Entscheidung im Sinne des Artikels 108 Absatz 2 
nicht unverzüglich getroffen, so kann der betreffende Staat vorsorg
lich die erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen. Sie dürfen nur 
ein Mindestmaß an Störungen im Funktionieren des Gemeinsamen 
Marktes hervorrufen und nicht über das zur Behebung der plötzlich 
aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Ausmaß hin
ausgehen. 

2. Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten werden von 
den Schutzmaßnahmen spätestens bei deren Inkrafttreten benach
richtigt. Die Kommission kann dem Rat den gegenseitigen Beistand 
nach Artikel 108 empfehlen. 

3. Nach Stellungnahme der Kommission und nach Anhörung des 
Währungsausschusses kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit ent
scheiden, daß der betreffende Staat diese Schutzmaßnahmen zu än
dern, auszusetzen oder aufzuheben hat. 
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KAPITEL 4 (*) 

DIE HANDELSPOLITIK 

Artikel 110 

Durch die Schaffung einer Zollunion beabsichtigen die Mit
gliedstaaten, im gemeinsamen Interesse zur harmonischen Entwick
lung des Welthandels, zur schrittweisen Beseitigung der Beschrän
kungen im internationalen Handelsverkehr und zum Abbau der 
Zollschranken beizutragen. 

Bei der gemeinsamen Handelspolitik werden die günstigen Aus
wirkungen berücksichtigt, welche die Abschaffung der Zölle zwi
schen den Mitgliedstaaten auf die Steigerung der Wettbewerbsfä
higkeit der Unternehmen dieser Staaten haben kann. 

Artikel III 

Unbeschadet der Artikel 115 und 116 gelten während der Über
gangszeit folgende Vorschriften: 

1. Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Handelsbeziehungen 
mit dritten Ländern derart, daß am Ende der Übergangszeit die er
forderlichen Voraussetzungen für die Durchführung einer gemein
samen Politik auf dem Gebiet des Außenhandels gegeben sind. 

Die Kommission unterbreitet dem Rat Vorschläge für das bei 
dem gemeinsamen Vorgehen in der Übergangszeit anzuwendende 
Verfahren und für die Vereinheitlichung der Handelspolitik. 

(·) Neue Numerierung des Kapitels gemäß Artikel 20 Absatz 2 EEA. 
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2. Die Kommission unterbreitet dem Rat Empfehlungen für 
Zollverhandlungen mit dritten Ländern über den Gemeinsamen 
Zolltarif. 

Der Rat ermächtigt die Kommission, die Verhandlungen einzu
leiten. 

Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen mit 
einem zu ihrer Unterstützung vom Rat bestellten besonderen Aus
schuß nach Maßgabe der Richtlinien, die ihr der Rat erteilen kann. 

3. Bei der Ausübung der ihm in diesem Artikel übertragenen 
Befugnisse beschließt der Rat während der beiden ersten Stufen 
einstimmig, danach mit qualifizierter Mehrheit. 

4. Die Mitgliedstaaten treffen im Benehmen mit der Kommis
sion alle erforderlichen Maßnahmen, um insbesondere eine Anpas
sung der geltenden Zollvereinbarungen mit dritten Ländern herbei
zuführen, damit das Inkrafttreten des Gemeinsamen Zolltarifs nicht 
verzögert wird. 

5. Die Mitgliedstaaten setzen sich das Ziel, ihre Liberalisie
rungslisten gegenüber dritten Ländern oder Gruppen von dritten 
Ländern auf einem möglichst hohen Stand untereinander zu verein
heitlichen. Die Kommission unterbreitet den Mitgliedstaaten alle 
hierfür geeigneten Empfehlungen. 

Beseitigen oder verringern die Mitgliedstaaten ihre mengenmä
ßigen Beschränkungen gegenüber dritten Ländern, so sind sie ver
pflichtet, die Kommission hiervon vorher zu unterrichten und den 
anderen Mitgliedstaaten die gleiche Behandlung zu gewähren. 

Artikel 112 

1. Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten im Rahmen anderer 
internationaler Organisationen eingegangenen Verpflichtungen wer
den die Systeme der von den Mitgliedstaaten für die Ausfuhr nach 
dritten Ländern gewährten Beihilfen vor dem Ende der Übergangs
zeit schrittweise vereinheitlicht, soweit dies erforderlich ist, um eine 
Verfälschung des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen der Ge
meinschaft zu vermeiden. 
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Auf Vorschlag der Kommission erläßt der Rat die hierzu erfor
derlichen Richtlinien, und zwar bis zum Ende der zweiten Stufe 
einstimmig, danach mit qualifizierter Mehrheit. 

2. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für die Rückver
gütung von Zöllen oder Abgaben gleicher Wirkung sowie von indi
rekten Abgaben, einschließlich der Umsatzsteuer, der Verbrauchs
abgaben und der sonstigen indirekten Steuern bei der Ausfuhr 
einer Ware eines Mitgliedstaats nach einem dritten Land, soweit 
derartige Rückvergütungen nicht höher sind als die Belastungen, 
welche die ausgeführten Waren unmittelbar oder mittelbar treffen. 

Artikel 113 

1. Nach Ablauf der Übergangszeit wird die gemeinsame Handels
politik nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet; dies gilt insbeson
dere für die Änderung von Zollsätzen, den Abschluß von Zoll- und 
Handelsabkommen, die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaß
nahmen, die Ausfuhrpolitik und die handelspolitischen Schutzmaß
nahmen, zum Beispiel im Falle von Dumping und Subventionen. 

2. Die Kommission unterbreitet dem Rat Vorschläge für die 
Durchführung der gemeinsamen Handelspolitik. 

3. Sind Abkommen mit dritten Ländern auszuhandeln, so legt die 
Kommission dem Rat Empfehlungen vor; dieser ermächtigt die 
Kommission zur Einleitung der erforderlichen Verhandlungen. 

Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen mit 
einem zu ihrer Unterstützung vom Rat bestellten besonderen Aus
schuß nach Maßgabe der Richtlinien, die ihr der Rat erteilen kann. 

4. Bei der Ausübung der ihm in diesem Artikel übertragenen Be
fugnisse beschließt der Rat mit qualifzierter Mehrheit. 
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Artikel 114 

Die in Artikel 111 Absatz 2 und Artikel 113 vorgesehenen Ab
kommen werden im Namen der Gemeinschaft vom Rat geschlos
sen, der während der beiden ersten Stufen einstimmig, danach mit 
qualifizierter Mehrheit handelt. 

Artikel 115 

Um sicherzustellen, daß die Durchführung der von den Mit
gliedstaaten im Einklang mit diesem Vertrag getroffenen handels
politischen Maßnahmen nicht durch Verkehrsverlagerungen verhin
dert wird, oder wenn Unterschiede zwischen diesen Maßnahmen zu 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einem oder mehreren Staaten 
führen, empfiehlt die Kommission die Methoden für die erforder
liche Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Genügt dies nicht, so er
mächtigt sie die Mitgliedstaaten, die notwendigen Schutzmaßnah
men zu treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

Im Dringlichkeitsfall können die Mitgliedstaaten während der 
Übergangszeit selbst die erforderlichen Maßnahmen treffen; sie set
zen die anderen Mitgliedstaaten sowie die Kommission davon in 
Kenntnis; diese kann entscheiden, daß diese Maßnahmen zu än
dern oder aufzuheben sind. 

Es sind mit Vorrang solche Maßnahmen zu wählen, die das 
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes am wenigsten stören und 
dem Erfordernis Rechnung tragen, die Einführung des Gemeinsa
men Zolltarifs nach Möglichkeit zu beschleunigen. 

Artikel 116 

Nach Ablauf der Übergangszeit gehen die Mitgliedstaaten in 
den internationalen Organisationen mit wirtschaftlichem Charakter 
bei allen Fragen, die für den Gemeinsamen Markt von besonderem 
Interesse sind, nur noch gemeinsam vor. Zu diesem Zweck unter-
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breitet die Kommission dem Rat Vorschläge über das Ausmaß und 
die Durchführung des gemeinsamen Vorgehens; dieser beschließt 
darüber mit qualifizierter Mehrheit. 

Während der Übergangszeit setzen sich die Mitgliedstaaten mit
einander ins Benehmen, um ihr Vorgehen aufeinander abzustim
men und soweit wie möglich eine einheitliche Haltung einzuneh
men. 
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T I T E L III 

Die Sozialpolitik 
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KAPITEL 1 

SOZIALVORSCHRIFTEN 

Artikel 117 

Die Mitgliedstaaten sind sich über die Notwendigkeit einig, auf 
eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Ar
beitskräfte hinzuwirken und dadurch auf dem Wege des Fort
schritts ihre Angleichung zu ermöglichen. 

Sie sind der Auffassung, daß sich eine solche Entwicklung so
wohl aus dem eine Abstimmung der Sozialordnungen begünstigen
den Wirken des Gemeinsamen Marktes als auch aus den in diesem 
Vertrag vorgesehenen Verfahren sowie aus der Angleichung ihrer 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergeben wird. 

Artikel 118 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrages hat 
die Kommission entsprechend seinen allgemeinen Zielen die Auf
gabe, eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in 
sozialen Fragen zu fördern, insbesondere auf dem Gebiet 

— der Beschäftigung, 
— des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen, 
— der beruflichen Ausbildung und Fortbildung, 
— der sozialen Sicherheit, 
— der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten, 
— des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, 
— des Koalitionsrechts und der Kollektivverhandlungen zwi

schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 
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Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Verbindung 
mit den Mitgliedstaaten durch Untersuchungen, Stellungnahmen 
und die Vorbereitung von Beratungen tätig, gleichviel ob es sich 
um innerstaatliche oder um internationalen Organisationen gestellte 
Probleme handelt. 

Vor Abgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Stellungnah
men hört die Kommission den Wirtschafts- und Sozialausschuß. 

Artikel 118 a (*) 

1. Die Mitgliedstaaten bemühen sich, die Verbesserung insbeson
dere der Arbeitsumwelt zu fördern, um die Sicherheit und die Ge
sundheit der Arbeitnehmer zu schützen, und setzen sich die Harmo
nisierung der in diesem Bereich bestehenden Bedingungen bei 
gleichzeitigem Fortschritt zum Ziel. 

2. Als Beitrag zur Verwirklichung des Ziels gemäß Absatz 1 erläßt 
der Rat auf Vorschlag der Kommission, in Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Parlament und nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses unter Berücksichtigung der in den einzelnen 
Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und technischen Rege
lungen mit qualifizierter Mehrheit durch Richtlinien Mindestvor
schriften, die schrittweise anzuwenden sind. 

Diese Richtlinien sollen keine verwaltungsmäßigen, finanziellen 
oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der Gründung und 
Entwicklung von Klein- und Mittelbetrieben entgegenstehen. 

3. Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmungen hindern 
die einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, Maßnahmen zum ver
stärkten Schutz der Arbeitsbedingungen beizubehalten oder zu tref
fen, die mit diesem Vertrag vereinbar sind. 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 21 EEA. 
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Artikel 118 b (*) 

Die Kommission bemüht sich darum, den Dialog zwischen den 
Sozialpartnern auf europäischer Ebene zu entwickeln, der, wenn 
diese es für wünschenswert halten, zu vertraglichen Beziehungen 
führen kann. 

Artikel 119 

Jeder Mitgliedstaat wird während der ersten Stufe den Grund
satz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher Ar
beit anwenden und in der Folge beibehalten. 

Unter „Entgelt" im Sinne dieses Artikels sind die üblichen 
Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle sonstigen 
Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des 
Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer mittelbar und unmittelbar in 
bar oder in Sachleistungen zahlt. 

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts bedeutet: 

a) daß das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit 
aufgrund der gleichen Maßeinheit festgesetzt wird; 

b) daß für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei glei
chem Arbeitsplatz gleich ist. 

Artikel 120 

Die Mitgliedstaaten werden bestrebt sein, die bestehende 
Gleichwertigkeit der Ordnungen über die bezahlte Freizeit beizube
halten. 

Artikel 121 

Nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses kann 
der Rat einstimmig der Kommission Aufgaben übertragen, welche 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 22 EEA. 
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die Durchführung gemeinsamer Maßnahmen insbesondere auf dem 
Gebiet der sozialen Sicherheit der in den Artikeln 48 bis 51 er
wähnten aus- oder einwandernden Arbeitskräfte betreffen. 

Artikel 122 

Der Jahresbericht der Kommission an das Europäische Parla
ment hat stets ein besonderes Kapitel über die Entwicklung der so
zialen Lage in der Gemeinschaft zu enthalten. 

Das Europäische Parlament kann die Kommission auffordern, 
Berichte über besondere, die soziale Lage betreffende Fragen 
auszuarbeiten. 

KAPITEL 2 

DER EUROPÄISCHE SOZIALFONDS 

Artikel 123 

Um die Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte im 
Gemeinsamen Markt zu verbessern und damit zur Hebung der 
Lebenshaltung beizutragen, wird nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen ein Europäischer Sozialfonds errichtet, dessen 
Zweck es ist, innerhalb der Gemeinschaft die berufliche Verwend
barkeit und die örtliche und berufliche Freizügigkeit der Arbeits
kräfte zu fördern. 

Artikel 124 

Die Verwaltung des Fonds obliegt der Kommission. 
Die Kommission wird hierbei von einem Ausschuß unterstützt, 

der aus Vertretern der Regierungen sowie der Arbeitgeber- und der 
Arbeitnehmerverbände besteht; den Vorsitz führt ein Mitglied der 
Kommission. 
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Artikel 125 

1. Auf Antrag eines Mitgliedstaats übernimmt der Fonds im Rah
men der in Artikel 127 vorgesehenen Regelung 50 v. H. der von 
diesem Staat oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages aufgewandten Kosten, 

a) um den Arbeitskräften eine produktive Wiederbeschäftigung 
zu sichern, und zwar durch 

— Berufsumschulung und 

— Umsiedlungsbeihilfen; 

b) um Beihilfen zugunsten von Arbeitnehmern zu gewähren, de
ren Beschäftigung infolge der Umstellung eines Unternehmens auf 
andere Produktionsziele vorübergehend eingeschränkt oder vor
übergehend ganz oder teilweise ausgesetzt wird, so daß sie bis zur 
vollständigen Wiederbeschäftigung den gleichen Lohnstand beibe
halten können. 

2. Der Zuschuß des Fonds zu den Kosten für die Berufsumschu
lung ist an die Bedingung geknüpft, daß die arbeitslosen Arbeits
kräfte nur in einem neuen Beruf beschäftigt werden konnten und 
daß sie seit mindestens sechs Monaten eine produktive Beschäfti
gung in dem Beruf gefunden haben, für den sie umgeschult wur
den. 

Der Zuschuß zu Umsiedlungsbeihilfen ist an die Bedingung ge
knüpft, daß die arbeitslosen Arbeitskräfte veranlaßt waren, inner
halb der Gemeinschaft einen neuen Wohnort zu wählen, und daß 
sie dort seit mindestens sechs Monaten eine produktive Beschäfti
gung gefunden haben. 

Der bei der Umstellung eines Unternehmens zugunsten von Ar
beitnehmern gewährte Zuschuß ist an folgende Bedingungen ge
knüpft: 

a) daß die betreffenden Arbeitnehmer in diesem Unternehmen 
seit mindestens sechs Monaten erneut in vollem Umfang beschäf
tigt sind, 
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b) daß die beteiligte Regierung vorher einen von diesem Unter
nehmen aufgestellten Plan für die Umstellung und deren Finanzie
rung vorgelegt hat und 

c) daß die Kommission diesem Umstellungsplan vorher zuge
stimmt hat. 

Artikel 126 

Am Ende der Übergangszeit kann der Rat nach Stellungnahme 
der Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses und des Europäischen Parlaments 

a) mit qualifizierter Mehrheit vorschreiben, daß die in Artikel 
125 vorgesehenen Zuschüsse ganz oder teilweise wegfallen; 

b) einstimmig die neuen Aufgaben bestimmen, die dem Fonds 
im Rahmen seines in Artikel 123 festgelegten Zweckes zugewiesen 
werden können. 

Artikel 127 

Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses und des Europäischen Parlaments die zur Anwendung der 
Artikel 124 bis 126 erforderlichen Durchführungsvorschriften; ins
besondere bestimmt er im einzelnen die Voraussetzungen für die 
Gewährung der Zuschüsse des Fonds gemäß Artikel 125 sowie die 
Arten von Unternehmen, deren Arbeitnehmern die in Artikel 125 
Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehenen Beihilfen zugute kommen. 

Artikel 128 

Auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses stellt der Rat in bezug auf die Be
rufsausbildung allgemeine Grundsätze zur Durchführung einer ge
meinsamen Politik auf, die zu einer harmonischen Entwicklung so
wohl der einzelnen Volkswirtschaften als auch des Gemeinsamen 
Marktes beitragen kann. 
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TITEL IV 

Die Europäische Investitionsbank 
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Artikel 129 

Es wird eine Europäische Investitionsbank errichtet; sie besitzt 
Rechtspersönlichkeit. 

Mitglieder der Europäischen Investitionsbank sind die Mitglied
staaten. 

Die Satzung der Europäischen Investitionsbank ist als Protokoll 
diesem Vertrag beigefügt. 

Artikel 130 

Aufgabe der Europäischen Investitionsbank ist es, zu einer aus
gewogenen und reibungslosen Entwicklung des Gemeinsamen 
Marktes im Interesse der Gemeinschaft beizutragen; hierbei bedient 
sie sich des Kapitalmarkts sowie ihrer eigenen Mittel. In diesem 
Sinne erleichtert sie ohne Verfolgung eines Erwerbszwecks durch 
Gewährung von Darlehen und Bürgschaften die Finanzierung der 
nachstehend bezeichneten Vorhaben in allen Wirtschaftszweigen: 

a) Vorhaben zur Erschließung der weniger entwickelten Ge
biete; 

b) Vorhaben zur Modernisierung oder Umstellung von Unter
nehmen oder zur Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten, die sich 
aus der schrittweisen Errichtung des Gemeinsamen Marktes erge
ben und wegen ihres Umfangs oder ihrer Art mit den in den einzel
nen Mitgliedstaaten vorhandenen Mitteln nicht vollständig finan
ziert werden können; 

c) Vorhaben von gemeinsamem Interesse für mehrere Mitglied
staaten, die wegen ihres Umfangs oder ihrer Art mit den in den 
einzelnen Mitgliedstaaten vorhandenen Mitteln nicht vollständig fi
nanziert werden können. 
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TITEL V (*) 

Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt 

(*) Titel V mit den Artikeln 130 a, 130 b, 130 c, 130 d und 130 e wurde in den Dritten 
Teil des Vertrages eingefügt gemäß Artikel 23 EEA. 
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Artikel 130 a (*) 

Die Gemeinschaft entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik 
zur Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, 
um eine harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes zu 
fördern. 

Die Gemeinschaft setzt sich insbesondere zum Ziel, den Ab
stand zwischen den verschiedenen Regionen und den Rückstand 
der am wenigsten begünstigten Gebiete zu verringern. 

Artikel 130 b (*) 

Die Mitgliedstaaten führen und koordinieren ihre Wirtschafts
politik in der Weise, daß auch die in Artikel 130 a genannten Ziele 
erreicht werden. Die Durchführung der gemeinsamen Politiken und 
die Errichtung des Binnenmarktes berücksichtigen die Ziele der Ar
tikel 130 a und 130 c und tragen zu deren Verwirklichung bei. Die 
Gemeinschaft unterstützt diese Bemühungen durch die Politik, 
welche sie mit Hilfe der Strukturfonds (Europäischer Ausrichtungs
und Garantiefonds für die Landwirtschaft — Abteilung Ausrich
tung, Europäischer Sozialfonds, Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung), der Europäischen Investitionsbank und der sonstigen 
vorhandenen Finanzierungsinstrumente führt. 

Artikel 130 c (*) 

Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ist 
es, durch Beteiligung an der Entwicklung und an der strukturellen 
Anpassung der rückständigen Gebiete und an der Umstellung der 
Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung zum Ausgleich der 
wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft bei
zutragen. 

(*) Siehe die Fußnote auf Seite 331 
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Artikel 130 d (*) 

Die Kommission unterbreitet dem Rat unmittelbar nach Inkraft
treten der Einheitlichen Europäischen Akte einen Gesamtvorschlag, 
der darauf abzielt, an der Struktur und den Regeln für die Arbeits
weise der bestehenden Strukturfonds (Europäischer Ausrichtungs
und Garantiefonds für die Landwirtschaft — Abteilung Ausrich
tung, Europäischer Sozialfonds, Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung) die zur Präzisierung und Rationalisierung der Aufga
ben dieser Fonds gegebenenfalls erforderlichen Änderungen vorzu
nehmen, um zur Erreichung der Ziele der Artikel 130 a und 130 c 
beizutragen, die Effizienz der Fonds zu erhöhen und deren Tätig
keiten sowohl untereinander als auch im Verhältnis zu den Tätig
keiten der vorhandenen Finanzierungsinstrumente zu koordinieren. 
Der Rat beschließt binnen Jahresfrist und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschus
ses einstimmig über diesen Vorschlag. 

Artikel 130 e (*) 

Nach Annahme des Beschlusses gemäß Artikel 130 d erläßt der 
Rat die den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung betref
fenden Durchführungsbeschlüsse mit qualifizierter Mehrheit auf 
Vorschlag der Kommission und in Zusammenarbeit mit dem Euro
päischen Parlament. 

Für den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung, und den Europäischen So
zialfonds sind Artikel 43 bzw. 126 und 127 weiterhin anwendbar. 

(') Siehe die Fußnote auf Seite 331. 
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TITEL VI (*) 

Forschung 
und technologische Entwicklung 

(·) Titel VI mit den Artikeln 130 f. 130 g, 130 h, 130 i, 130 k, 130 1, 130 m, 130 n, 130 o, 
130 p und 130 q wurde in den Dritten Teil des Vertrages eingefügt gemäß Artikel 24 
EEA. 
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Artikel 130f(*) 

1. Die Gemeinschaft setzt sich zum Ziel, die wissenschaftlichen 
und technischen Grundlagen der europäischen Industrie zu stärken 
und die Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern. 
2. In diesem Sinne unterstützt sie die Unternehmen — einschließ
lich der Klein- und Mittelbetriebe —, die Forschungszentren und 
die Hochschulen bei ihren Bemühungen auf dem Gebiet der For
schung und der technologischen Entwicklung; sie fördert ihre Zu
sammenarbeitsbestrebungen, damit die Unternehmen vor allem die 
Möglichkeiten des Binnenmarktes der Gemeinschaft voll nutzen 
können, und zwar insbesondere durch Öffnung der einzelstaatli
chen öffentlichen Beschaffungsmärkte, Festlegung gemeinsamer 
Normen und Beseitigung der dieser Zusammenarbeit entgegenste
henden rechtlichen und steuerlichen Hindernisse. 
3. Bei der Verwirklichung dieser Ziele wird dem Verhältnis zwi
schen der gemeinsamen Anstrengung auf dem Gebiet von For
schung und technologischer Entwicklung, der Errichtung des Bin
nenmarktes und der Durchführung gemeinsamer Politiken, insbe
sondere im Bereich von Wettbewerb und Handelsverkehr, beson
ders Rechnung getragen. 

Artikel 130 g (*) 

Zur Erreichung dieser Ziele trifft die Gemeinschaft folgende 
Maßnahmen, die die in den Mitgliedstaaten durchgeführten Aktio
nen ergänzen: 

a) Durchführung von Programmen für Forschung, technologi
sche Entwicklung und Demonstration unter Förderung der Zusam
menarbeit mit Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen; 

(*) Siehe die Fußnote auf Seile 335. 
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b) Förderung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern und in
ternationalen Organisationen auf dem Gebiet der gemeinschaftli
chen Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration; 

c) Verbreitung und Auswertung der Ergebnisse der Tätigkeiten 
auf dem Gebiet der gemeinschaftlichen Forschung, technologischen 
Entwicklung und Demonstration; 

d) Förderung der Ausbildung und der Mobilität der Forscher 
aus der Gemeinschaft. 

Artikel 130 h (*) 

Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander in Verbindung 
mit der Kommission die auf einzelstaatlicher Ebene durchgeführten 
Politiken und Programme. Die Kommission kann in engem Kon
takt mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser 
Koordinierung förderlich sind. 

Artikel 130 i (*) 

1. Die Gemeinschaft stellt ein mehrjähriges Rahmenprogramm 
auf, in dem alle ihre Aktionen zusammengefaßt werden. Das Rah
menprogramm legt die wissenschaftlichen und technischen Ziele, 
ihre jeweilige Prioritätsstufe, die Grundzüge der geplanten Aktio
nen, den für notwendig erachteten Betrag und die Einzelheiten der 
finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft am gesamten Programm 
sowie die Aufteilung dieses Betrags auf die verschiedenen geplan
ten Aktionen fest. 

2. Das Rahmenprogramm kann je nach Entwicklung der Lage an
gepaßt oder ergänzt werden. 

(') Siehe die Fußnote auf Seite 335. 
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Artikel 130 k (*) 

Die Durchführung des Rahmenprogramms erfolgt im Wege spe
zifischer Programme, die innerhalb einer jeden Aktion entwickelt 
werden. In jedem spezifischen Programm werden die Einzelheiten 
seiner Durchführung, seine Laufzeit und die für notwendig erachte
ten Mittel festgelegt. 

Der Rat legt die Einzelheiten der Verbreitung der Kenntnisse 
fest, die aus den spezifischen Programmen gewonnen werden. 

Artikel 1301 (*) 

Bei der Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms 
können Zusatzprogramme beschlossen werden, an denen nur be
stimmte Mitgliedstaaten teilnehmen, die sie vorbehaltlich einer 
etwaigen Beteiligung der Gemeinschaft auch finanzieren. 

Der Rat legt insbesondere hinsichtlich der Verbreitung der 
Kenntnisse und des Zugangs anderer Mitgliedstaaten die Regeln 
für die Zusatzprogramme fest. 

Artikel 130 m (*) 

Die Gemeinschaft kann bei der Durchführung des mehrjährigen 
Rahmenprogramms eine Beteiligung an Forschungs- und Entwick
lungsprogrammen mehrerer Mitgliedstaaten, einschließlich der Be
teiligung an den zu ihrer Durchführung geschaffenen Strukturen, 
im Einvernehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten vorsehen. 

(*) Siehe die Fußnote auf Seite 335. 
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Artikel 130 n (*) 

Die Gemeinschaft kann bei der Durchführung des mehrjährigen 
Rahmenprogramms eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der ge
meinschaftlichen Forschung, technologischen Entwicklung und De
monstration mit dritten Ländern oder internationalen Organisatio
nen vorsehen. 

Die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit können Gegenstand in
ternationaler Abkommen zwischen der Gemeinschaft und den be
treffenden dritten Parteien sein, die gemäß Artikel 228 ausgehan
delt und geschlossen werden. 

Artikel 130 o (*) 

Die Gemeinschaft kann gemeinsame Unternehmen gründen 
oder andere Strukturen schaffen, die für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Programme für gemeinschaftliche Forschung, 
technologische Entwicklung und Demonstration erforderlich sind. 

Artikel 130 p (*) 

1. Die Einzelheiten der Finanzierung eines jeden Programms, ein
schließlich einer etwaigen Beteiligung der Gemeinschaft, werden 
bei der Annahme des Programms festgelegt. 

2. Unbeschadet anderer Arten eines etwaigen Tätigwerdens der 
Gemeinschaft wird die Höhe des jährlichen Beitrags der Gemein
schaft im Rahmen des Haushaltsverfahrens festgesetzt. Die Summe 
der geschätzten Kosten der spezifischen Programme darf die durch 
das Rahmenprogramm vorgesehene Finanzierung nicht überschrei
ten. 

(·) Siehe die Fußnote auf Seite 335. 
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Artikel 130 q (*) 

1. Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö
rung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts und Sozial
ausschusses einstimmig die in den Artikeln 130 i und 130 o vorge
sehenen Bestimmungen fest. 

2. Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission, nach Anhörung 
des Wirtschafts und Sozialausschusses und in Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Parlament mit qualifizierter Mehrheit die in den 
Artikeln 130 k, 130 1, 130 m, 130 n und Artikel 130 ρ Absatz 1 vor
gesehenen Bestimmungen fest. Für die Verabschiedung der Zusatz
programme ist außerdem die Zustimmung der daran beteiligten 
Mitgliedstaaten erforderlich. 

(·) Siehe die Fußnote auf Seite 335. 
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TITEL VII (*) 

Umwelt 

(·) Titel VU mit den Artikeln 130 r, 130 s und 130 t wurde in den Dritten Teil des Ver
trages eingefügt gemäß Artikel 25 EEA. 

343 





Artikel 130 r (*) 

1. Die Umweltpolitik der Gemeinschaft hat zum Ziel, 

— die Umwelt zu erhalten, zu schützen und ihre Qualität zu 
verbessern, 

— zum Schutz der menschlichen Gesundheit beizutragen, 

— eine umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen 
Ressourcen zu gewährleisten. 

2. Die Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Umwelt unter
liegt dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen vorzubeugen und 
sie nach Möglichkeit an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie dem 
Verursacherprinzip. Die Erfordernisse des Umweltschutzes sind Be
standteil der anderen Politiken der Gemeinschaft. 

3. Bei der Erarbeitung ihrer Maßnahmen im Bereich der Umwelt 
berücksichtigt die Gemeinschaft 

— die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten, 

— die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Ge
meinschaft, 

— die Vorteile und die Belastung aufgrund der Maßnahmen 
bzw. ihrer Unterlassung, 

— die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemein
schaft insgesamt sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regio
nen. 

4. Die Gemeinschaft wird im Bereich der Umwelt insoweit tätig, 
als die in Absatz 1 genannten Ziele besser auf Gcmcinschafts-

(*) Siehe die Fußnote auf Seile 343. 
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ebene erreicht werden können als auf der Ebene der einzelnen Mit
gliedstaaten. Unbeschadet einiger Maßnahmen gemeinschaftlicher 
Art tragen die Mitgliedstaaten für die Finanzierung und Durchfüh
rung der anderen Maßnahmen Sorge. 

5. Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen 
ihrer jeweiligen Befugnisse mit den dritten Ländern und den zu
ständigen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelhei
ten der Zusammenarbeit der Gemeinschaft können Gegenstand von 
Abkommen zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien 
sein, die gemäß Artikel 228 ausgehandelt und geschlossen werden. 

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaa
ten, in internationalen Gremien zu verhandeln und internationale 
Abkommen zu schließen. 

Artikel 130 s (*) 

Der Rat beschließt auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses einstimmig über das Tätigwerden der Gemein
schaft. 

Der Rat legt unter den in Absatz 1 genannten Bedingungen fest, 
was unter die mit qualifizierter Mehrheit zu fassenden Beschlüsse 
fällt. 

Artikel 130 t (*) 

Die Schutzmaßnahmen, die gemeinsam aufgrund des Artikels 
130 s getroffen werden, hindern die einzelnen Mitgliedstaaten nicht 
daran, verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergrei
fen, die mit diesem Vertrag vereinbar sind. 

(·) Siehe die Fußnote auf Seite 343. 
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VIERTER TEIL 

DIE ASSOZIIERUNG 
DER ÜBERSEEISCHEN LÄNDER 

UND HOHEITSGEBIETE 
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Artikel 131 

Die Mitgliedstaaten kommen überein, die außereuropäischen 
Länder und Hoheitsgebiete, die mit Belgien, Dänemark (*), Frank
reich, Italien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich 
besondere Beziehungen unterhalten, der Gemeinschaft zu assoziie
ren (**). Diese Länder und Hoheitsgebiete, im folgenden als „Län
der und Hoheitsgebiete" bezeichnet, sind in Anhang IV zu diesem 
Vertrag aufgeführt. 

Ziel der Assoziierung ist die Förderung der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung der Länder und Hoheitsgebiete und die Her
stellung enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und der ge
samten Gemeinschaft. 

Entsprechend den in der Präambel dieses Vertrages aufgestellten 
Grundsätzen soll die Assoziierung in erster Linie den Interessen der 
Einwohner dieser Länder und Hoheitsgebiete dienen und ihren 
Wohlstand fördern, um sie der von ihnen erstrebten wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung entgegenzuführen. 

Artikel 132 

Mit der Assoziierung werden folgende Zwecke verfolgt: 

1. Die Mitgliedstaaten wenden auf ihren Handelsverkehr mit den 
Ländern und Hoheitsgebieten das System an, das sie aufgrund die
ses Vertrages untereinander anwenden. 

2. Jedes Land oder Hoheitsgebiet wendet auf seinen Handelsver
kehr mit den Mitgliedstaaten und den anderen Ländern und 

(*) „Dänemark" eingefügt gemäß Artikel 2 des Grönland-Vertrages. 
(**) Satz I (mil Ausnahme der Einfügung von Dänemark) geändert gemäß Artikel 24 

Absatz I der Beitrittsakte DK/IRL/VK in der Fassung von Artikel 13 des BA AB 
DK/IRL/VK. 
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Hoheitsgebieten das System an, das es auf den europäischen Staat 
anwendet, mit dem es besondere Beziehungen unterhält. 
3. Die Mitgliedstaaten beteiligen sich an den Investitionen, welche 
die fortschreitende Entwicklung dieser Länder und Hoheitsgebiete 
erfordert. 
4. Bei Ausschreibungen und Lieferungen für Investitionen, die 
von der Gemeinschaft finanziert werden, steht die Beteiligung zu 
gleichen Bedingungen allen natürlichen und juristischen Personen 
offen, welche die Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten oder der 
Länder oder Hoheitsgebiete besitzen. 
5. Soweit aufgrund des Artikels 136 nicht Sonderregelungen ge
troffen werden, gelten zwischen den Mitgliedstaaten und den Län
dern und Hoheitsgebieten für das Niederlassungsrecht ihrer Staats
angehörigen und Gesellschaften die Bestimmungen und Verfahrens
regeln des Kapitels Niederlassungsfreiheit, und zwar unter Aus
schluß jeder Diskriminierung. 

Artikel 133 

1. Die Zölle bei der Einfuhr von Waren aus den Ländern und 
Hoheitsgebieten in die Mitgliedstaaten werden vollständig abge
schafft; dies geschieht nach Maßgabe der in diesem Vertrag vorge
sehenen schrittweisen Abschaffung der Zölle zwischen den Mit
gliedstaaten. 
2. In jedem Land und Hoheitsgebiet werden die Zölle bei der 
Einfuhr von Waren aus den Mitgliedstaaten und den anderen Län
dern und Hoheitsgebieten nach Maßgabe der Artikel 12, 13, 14, 15 
und 17 schrittweise abgeschafft. 
3. Die Länder und Hoheitsgebiete können jedoch Zölle erheben, 
die den Erfordernissen ihrer Entwicklung und Industrialisierung 
entsprechen oder als Finanzzölle der Finanzierung ihres Haushalts 
dienen. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Zölle werden schrittweise auf 
den Stand der Sätze gesenkt, die für die Einfuhr von Waren aus 
dem Mitgliedstaat gelten, mit dem das entsprechende Land oder 
Hoheitsgebiet besondere Beziehungen unterhält. Hinsichtlich dieser 
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Herabsetzung beziehen sich die Hundertsätze und die Zeitfolge, die 
in diesem Vertrag vorgesehen sind, auf den Unterschied zwischen 
den Zollsätzen für Waren aus dem Mitgliedstaat, der mit dem be
treffenden Land oder Hoheitsgebiet besondere Beziehungen unter
hält, und den Zollsätzen, die für die gleichen Waren bei ihrer Ein
fuhr aus den anderen Staaten der Gemeinschaft in das einführende 
Land oder Hoheitsgebiet gelten. 

4. Absatz 2 gilt nicht für die Länder und Hoheitsgebiete, die auf
grund besonderer internationaler Verpflichtungen bereits bei In
krafttreten dieses Vertrages einen nichtdiskriminierenden Zolltarif 
anwenden. 

5. Die Festlegung oder Änderung der Zollsätze für Waren, die in 
die Länder und Hoheitsgebiete eingeführt werden, darf weder 
rechtlich noch tatsächlich zu einer mittelbaren oder unmittelbaren 
Diskriminierung zwischen den Einfuhren aus den einzelnen Mit
gliedstaaten führen. 

Artikel 134 

Ist die Höhe der Zollsätze, die bei der Einfuhr in ein Land oder 
Hoheitsgebiet für Waren aus einem dritten Land gelten, bei An
wendung des Artikels 133 Absatz 1 geeignet, Verkehrsverlagerungen 
zum Nachteil eines Mitgliedstaats hervorzurufen, so kann dieser die 
Kommission ersuchen, den anderen Mitgliedstaaten die erforder
lichen Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen. 

Artikel 135 

Vorbehaltlich der Bestimmungen über die Volksgesundheit und 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung wird die Freizügigkeit der 
Arbeitskräfte aus den Ländern und Hoheitsgebieten in den Mit
gliedstaaten und der Arbeitskräfte aus den Mitgliedstaaten in den 
Ländern und Hoheitsgebieten durch später zu schließende Abkom
men geregelt; diese bedürfen der einstimmigen Billigung aller Mit
gliedstaaten. 
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Artikel 136 

Für einen ersten Zeitabschnitt von fünf Jahren nach Inkrafttre
ten dieses Vertrages werden in einem dem Vertrag beigefügten 
Durchführungsabkommen die Einzelheiten und das Verfahren für 
die Assoziierung der Länder und Hoheitsgebiete an die Gemein
schaft festgelegt. 

Vor Ablauf der Geltungsdauer des in Absatz 1 genannten Ab
kommens legt der Rat aufgrund der erzielten Ergebnisse und der 
Grundsätze dieses Vertrages die Bestimmungen für einen neuen 
Zeitabschnitt einstimmig fest. 

Artikel 136 a (*) 

Die Artikel 131 bis 136 sind auf Grönland anwendbar, vorbe
haltlich der spezifischen Bestimmungen für Grönland in dem Pro
tokoll über die Sonderregelung für Grönland im Anhang zu diesem 
Vertrag. 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 3 des Grönland-Vertrages. 
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FÜNFTER TEIL 

DIE ORGANE DER GEMEINSCHAFT 
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TITEL I 

Vorschriften über die Organe 
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KAPITEL I 

DIE ORGANE 

Abschnitt 1 

Das Europäische Parlament 

Artikel 137 

Das Europäische Parlament besteht aus Vertretern der Völker 
der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten; es übt 
die Beratungs- und Kontrollbefugnisse aus, die ihm nach diesem 
Vertrag zustehen. 

Artikel 138 

(Die Absätze 1 und 2 sind am 17. Juli 1979 gemäß Artikel 14 des 
Aktes über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parla
ments gegenstandslos geworden) 

[Siehe Artikel 1 des genannten Aktes, der wie folgt lautet: 

1. Die Abgeordneten der Völker der in der Gemeinschaft 
vereinigten Staaten im Europäischen Parlament werden in 
allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt.] 
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[Siehe Artikel 2 des genannten Aktes, der wie folgt lautet: 

2. Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeord
neten wird wie folgt festgesetzt: 

Belgien 24 

Dänemark 16 

Deutschland 81 

Griechenland 24 

Spanien 60 

Frankreich 81 

Irland 15 

Italien 81 

Luxemburg 6 

Niederlande 25 

Portugal 24 

Vereinigtes Königreich 81] (*). 

3. Das Europäische Parlament arbeitet Entwürfe für allgemeine 
unmittelbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen 
Mitgliedstaaten aus (**). 

Der Rat erläßt einstimmig die entsprechenden Bestimmungen 
und empfiehlt sie den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren 
verfassungsrechtlichen Vorschriften. 

( · ) Zahl der Abgeordneten gemäß Artikel 10 der Bcitrittsaktc SIVPORT. 
(**) Siehe hierzu auch Artikel 7 Absätze 1 und 2 des Aktes über die Wahl der Abgeord

neten des Europäischen Parlaments. 
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Artikel 139 

Das Europäische Parlament hält jährlich eine Sitzungsperiode 
ab. Es tritt, ohne daß es einer Einberufung bedarf, am zweiten 
Dienstag des Monats März zusammen (*) (**). 

Das Europäische Parlament kann auf Antrag der Mehrheit sei
ner Mitglieder sowie auf Antrag des Rates oder der Kommission zu 
einer außerordentlichen Sitzungsperiode zusammentreten. 

Artikel 140 

Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsi
denten und sein Präsidium. 

Die Mitglieder der Kommission können an allen Sitzungen teil
nehmen und müssen auf ihren Antrag im Namen der Kommission 
jederzeit gehört werden. 

Die Kommission antwortet mündlich oder schriftlich auf die ihr 
vom Europäischen Parlament oder von dessen Mitgliedern gestell
ten Fragen. 

Der Rat wird nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung vom 
Europäischen Parlament jederzeit gehört. 

Artikel 141 

Soweit dieser Vertrag nicht etwas anderes bestimmt, beschließt 
das Europäische Parlament mit der absoluten Mehrheit der abgege
benen Stimmen. 

Die Geschäftsordnung legt die Beschlußfähigkeit fest. 

(·) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 27 Absatz 1 des Fusionsvertrags. 
(*·) Zu Salz 2 dieses Absatzes siehe auch Artikel 10 Absatz 3 des Aktes über die Wahl 

der Abgeordneten des Europäischen Parlaments. 
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Artikel 142 

Das Europäische Parlament gibt sich seine Geschäftsordnung; 
hierzu sind die Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder erforder
lich. 

Die Verhandlungsniederschriften des Europäischen Parlaments 
werden nach den Bestimmungen dieser Geschäftsordnung veröf
fentlicht. 

Artikel 143 

Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sitzung den 
jährlichen Gesamtbericht, der ihm von der Kommission vorgelegt 
wird. 

Artikel 144 

Wird wegen der Tätigkeit der Kommission ein Mißtrauensan
trag eingebracht, so darf das Europäische Parlament nicht vor 
Ablauf von drei Tagen nach seiner Einbringung und nur in offener 
Abstimmung darüber entscheiden. 

Wird der Mißtrauensantrag mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments angenommen, so müssen die Mitglieder 
der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen. Sie führen die 
laufenden Geschäfte bis zur Ernennung ihrer Nachfolger gemäß 
Artikel 158 weiter. 
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Abschnitt 2 

Der Rat 

Artikel 145 

Zur Verwirklichung der Ziele und nach Maßgabe dieses Vertra
ges 

— sorgt der Rat für die Abstimmung der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten; 

— besitzt der Rat eine Entscheidungsbefugnis; 
— überträgt der Rat der Kommission in den von ihm ange

nommenen Rechtsakten die Befugnisse zur Durchführung der Vor
schriften, die er erläßt. Der Rat kann bestimmte Modalitäten für 
die Ausübung dieser Befugnisse festlegen. Er kann sich in spezifi
schen Fällen außerdem vorbehalten, Durchführungsbefugnisse 
selbst auszuüben. Die obengenannten Modalitäten müssen den 
Grundsätzen und Regeln entsprechen, die der Rat auf Vorschlag 
der Kommission und nach Stellungnahme des Europäischen Parla
ments vorher einstimmig festgelegt hat (*). 

Artikel 146 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 2 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat besteht aus Vertretern der Mitgliedstaaten. Jede 
Regierung entsendet eines ihrer Mitglieder. 

Der Vorsitz im Rat wird von den Mitgliedstaaten nach
einander für je sechs Monate wahrgenommen, und zwar in 
folgender Reihenfolge der Mitgliedstaaten: 

— während einer ersten Periode von sechs Jahren: Bel
gien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, 
Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portu
gal, Vereinigtes Königreich; 

(·) Dritter Gedankenstrich angefügt gemäß Artikel 10 EEA. 
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— während der folgenden Periode von sechs Jahren: 
Dänemark, Belgien, Griechenland, Deutschland, Frankreich, 
Spanien, Italien, Irland, Niederlande, Luxemburg, Vereinig
tes Königreich, Portugal] (*). 

Artikel 147 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 3 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem Ent
schluß, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder der Kommis
sion einberufen.] 

Artikel 148 

1. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, be
schließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 

2. 1st zu einem Beschluß des Rates die qualifizierte Mehrheit er
forderlich, so werden die Stimmen der Mitglieder wie folgt ge
wogen: 

Belgien 5 
Dänemark 3 
Deutschland 10 
Griechenland 5 
Spanien 8 
Frankreich 10 
Irland 3 
Italien 10 
Luxemburg 2 
Niederlande 5 
Portugal 5 
Vereinigtes Königreich 10 

(*) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 11 der Bcitrillsaktc SP/PORT. 
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Beschlüsse kommen zustande mit einer Mindeststimmenzahl 
von 

— vierundfünfzig Stimmen in den Fällen, in denen die Be
schlüsse nach diesem Vertrag auf Vorschlag der Kommission zu 
fassen sind; 

— vierundfünfzig Stimmen, welche die Zustimmung von min
destens acht Mitgliedern umfassen, in allen anderen Fällen (*). 

3. Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mit
gliedern steht dem Zustandekommen von Beschlüssen des Rates, zu 
denen Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht entgegen. 

Artikel 149 (**) 

1. Wird der Rat kraft dieses Vertrages auf Vorschlag der Kommis
sion tätig, so kann er Änderungen dieses Vorschlags nur einstimmig 
beschließen. 

2. Wird der Rat kraft dieses Vertrages in Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Parlament tätig, so gilt folgendes Verfahren: 

a) Der Rat legt unter den Bedingungen des Absatzes 1 mit qua
lifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Stel
lungnahme des Europäischen Parlaments einen gemeinsamen 
Standpunkt fest. 

b) Der gemeinsame Standpunkt des Rates wird dem Euro
päischen Parlament zugeleitet. Der Rat und die Kommission unter
richten das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über die 
Gründe, aus denen der Rat seinen gemeinsamen Standpunkt festge
legt hat, sowie über den Standpunkt der Kommission. 

Hat das Europäische Parlament diesen gemeinsamen Stand
punkt binnen drei Monaten nach der Übermittlung gebilligt 

(·) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 14 der Beitrittsakte SP/PORT. 
(*·) Artikel in der Fassung des Artikels 7 EEA. 

363 



oder hat es sich innerhalb dieser Frist nicht geäußert, so wird der 
Rechtsakt vom Rat entsprechend dem gemeinsamen Standpunkt 
endgültig verabschiedet. 

c) Das Europäische Parlament kann innerhalb der unter Buch
stabe b) vorgesehenen Dreimonatsfrist mit der absoluten Mehrheit 
seiner Mitglieder Abänderungen an dem gemeinsamen Standpunkt 
des Rates vorschlagen. Es kann ferner den gemeinsamen Stand
punkt des Rates mit der gleichen Mehrheit ablehnen. Das Ergebnis 
der Beratungen wird dem Rat und der Kommission zugeleitet. 

Hat das Europäische Parlament den gemeinsamen Standpunkt 
des Rates abgelehnt, so kann der Rat in zweiter Lesung nur ein
stimmig beschließen. 

d) Die Kommission überprüft innerhalb einer Frist von einem 
Monat den Vorschlag, aufgrund dessen der Rat seinen gemeinsa
men Standpunkt festgelegt hat, unter Berücksichtigung der vom 
Europäischen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen. 

Die Kommission übermittelt dem Rat zusammen mit dem von 
ihr überprüften Vorschlag die von ihr nicht übernommenen Abän
derungen des Europäischen Parlaments und nimmt dazu Stellung. 
Der Rat kann diese Abänderungen einstimmig annehmen. 

e) Der Rat verabschiedet mit qualifizierter Mehrheit den von 
der Kommission überprüften Vorschlag. 

Der Rat kann den von der Kommission überprüften Vorschlag 
nur einstimmig ändern. 

f) In den unter den Buchstaben c), d) und e) genannten Fällen 
muß der Rat binnen drei Monaten beschließen. Ergeht innerhalb 
dieser Frist kein Beschluß, so gilt der Vorschlag der Kommission 
als nicht angenommen. 

g) Die unter den Buchstaben b) und f) genannten Fristen kön
nen im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Rat und dem 
Europäischen Parlament um höchstens einen Monat verlängert wer
den. 
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3. Solange ein Beschluß des Rates nicht ergangen ist, kann die 
Kommission ihren Vorschlag jederzeit im Verlauf der in den Absät
zen 1 und 2 genannten Verfahren ändern. 

Artikel 150 

Jedes Mitglied kann sich das Stimmrecht höchstens eines ande
ren Mitglieds übertragen lassen. 

Artikel 151 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 5 und 4 des Fusionsvertrags, die wie folgt 
lauten: 

Artikel 5: 

Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Artikel 4: 

Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Vertretern der 
Mitgliedstaaten zusammensetzt, hat die Aufgabe, die Arbei
ten des Rates vorzubereiten und die ihm vom Rat übertrage
nen Aufträge auszuführen.] 

Artikel 152 

Der Rat kann die Kommission auffordern, die nach seiner An
sicht zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeigneten Un
tersuchungen vorzunehmen und ihm entsprechende Vorschläge zu 
unterbreiten. 

Artikel 153 

Der Rat regelt nach Stellungnahme der Kommission die recht
liche Stellung der in diesem Vertrag vorgesehenen Ausschüsse. 
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Artikel 154 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 6 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehälter, 
Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsidenten und die 
Mitglieder der Kommission sowie für den Präsidenten, die 
Richter, die Generalanwälte und den Kanzler des Gerichts
hofes fest. Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als 
Entgelt gezahlten Vergütungen fest.] 

Abschnitt 3 

Die Kommission 

Artikel 155 

Um das ordnungsgemäße Funktionieren und die Entwicklung 
des Gemeinsamen Marktes zu gewährleisten, erfüllt die Kommis
sion folgende Aufgaben: 

— für die Anwendung dieses Vertrages sowie der von den Or
ganen aufgrund dieses Vertrages getroffenen Bestimmungen Sorge 
zu tragen; 

— Empfehlungen oder Stellungnahmen auf den in diesem Ver
trag bezeichneten Gebieten abzugeben, soweit der Vertrag dies aus
drücklich vorsieht oder soweit sie es für notwendig erachtet; 

— nach Maßgabe dieses Vertrages in eigener Zuständigkeit 
Entscheidungen zu treffen und am Zustandekommen der Handlun
gen des Rates und des Europäischen Parlaments mitzuwirken; 

— die Befugnisse auszuüben, die ihr der Rat zur Durchführung 
der von ihm erlassenen Vorschriften überträgt. 
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Artikel 156 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 18 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar späte
stens einen Monat vor Beginn der Sitzungsperiode des Euro
päischen Parlaments, einen Gesamtbericht über die Tätigkeit 
der Gemeinschaften.] 

Artikel 157 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 10 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 
1. Die Kommission besteht aus siebzehn Mitgliedern, die 
aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung ausgewählt werden 
und volle Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten müs
sen (*). 

Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom Rat 
einstimmig geändert werden. 

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mit
glieder der Kommission sein. 

Der Kommission muß mindestens ein Staatsangehöriger 
jedes Mitgliedstaats angehören, jedoch dürfen nicht mehr als 
zwei Mitglieder der Kommission dieselbe Staatsangehörig
keit besitzen. 
2. Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätigkeit in 
voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemein
schaften aus. 

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen 
von einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfor
dern noch entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu un
terlassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist. Jeder 
Mitgliedstaat verpflichtet sich, diesen Grundsatz zu achten 

(') Absatz 1 Unterabsatz I geändert gemäß Artikel 15 der Beilrittsakte SP/PORT. 
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und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Kommission bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer 
Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Be
rufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit über
nehmen sie die feierliche Verpflichtung, während der Aus
übung und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus ih
rem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die 
Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vorteile 
nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu 
sein. Werden diese Pflichten verletzt, so kann der Gerichts
hof auf Antrag des Rates oder der Kommission das Mitglied 
je nach Lage des Falles gemäß Artikel 13(*) seines Amtes 
entheben oder ihm seine Ruhegehaltsansprüche oder andere 
an ihrer Stelle gewährte Vergünstigungen aberkennen.] 

Artikel 158 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 11 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Die Mitglieder der Kommission werden von den Regie
rungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen 
ernannt. 

Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre. Wiederernennung ist zu
lässig.] 

Artikel 159 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 12 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und 
von Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds der Kommis
sion durch Rücktritt oder Amtsenthebung. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende 
Amtszeit ein Nachfolger ernannt. Der Rat kann einstimmig ent
scheiden, für diese Zeit einen Nachfolger nicht zu ernennen. 

(*) Artikel 13 des Fusionsvertrags; siehe nachstehend Artikel 160. 
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Außer im Falle der in Artikel 13 (*) geregelten Amts
enthebung bleiben die Mitglieder der Kommission bis zur 
Neubesetzung ihres Sitzes im Amt.] 

Artikel 160 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 13 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzungen 
für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine 
schwere Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des Ra
tes oder der Kommission durch den Gerichtshof seines Am
tes enthoben werden.] 

Artikel 161 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 14 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Präsident und die sechs Vizepräsidenten der Kom
mission werden aus deren Mitgliedern für zwei Jahre nach 
dem Verfahren ernannt, das für die Ernennung der Mitglie
der der Kommission vorgesehen ist. Wiederernennung ist zu
lässig (**). 

Der Rat kann die Bestimmungen über die Vizepräsiden
ten einstimmig ändern (***). 

Außer im Falle einer allgemeinen Neubesetzung erfolgt 
die Ernennung nach Anhörung der Kommission. 

Endet das Amt des Präsidenten und der Vizepräsidenten 
durch Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod, so wird es für die 
verbleibende Amtszeit gemäß den vorstehend festgelegten 
Bedingungen neu besetzt.] 

(*) Artikel 13 des Fusionsvertrags; siehe nachstehend Artikel 160. 
(**) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 16 der Beitriltsakle SP/PORT. 

(**') Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 16 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Artikel 162 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 15 und 16 des Fusionsvertrags, die wie folgt 
lauten: 

Artikel 15: 

Der Rat und die Kommission ziehen einander zu Rate 
und regeln einvernehmlich die Art und Weise ihrer Zusam
menarbeit. 

Artikel 16: 

Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, um ihr 
ordnungsgemäßes Arbeiten und das ihrer Dienststellen nach 
Maßgabe der Verträge über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft sowie dieses Vertrages zu 
gewährleisten. Sie sorgt für die Veröffentlichung dieser Ge
schäftsordnung.] 

Artikel 163 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 17 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehr
heit der in Artikel 10 bestimmten Anzahl ihrer Mitglieder 
gefaßt (*). 

Die Kommission kann nur dann wirksam tagen, wenn 
die in ihrer Geschäftsordnung festgesetzte Anzahl von Mit
gliedern anwesend ist.] 

(*) Artikel 10 des Fusionsvertrags; siehe vorstehend Artikel 157. 
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Abschnitt 4 

Der Gerichtshof 

Artikel 164 

Der Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der Ausle
gung und Anwendung dieses Vertrages. 

Artikel 165 

Der Gerichtshof besteht aus dreizehn Richtern (*). 

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen. Er kann jedoch aus sei
ner Mitte Kammern mit je drei oder fünf Richtern bilden, die be
stimmte vorbereitende Aufgaben erledigen oder bestimmte Gruppen 
von Rechtssachen entscheiden; hierfür gelten die Vorschriften einer 
besonderen Regelung. 

In allen Fällen, in denen Rechtssachen zur Entscheidung ste
hen, die auf Antrag eines Mitgliedstaats oder eines Organs der Ge
meinschaft anhängig sind, tagt der Gerichtshof in Vollsitzungen; 
das gleiche gilt für die im Wege der Vorabentscheidung zu ent
scheidenden Fragen, die ihm gemäß Artikel 177 vorgelegt werden, 
sofern nicht nach der Verfahrensordnung eine Kammer des Ge
richtshofes zuständig ist (**). 

Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl 
der Richter erhöhen und die erforderlichen Anpassungen der Ab
sätze 2 und 3 und des Artikels 167 Absatz 2 vornehmen. 

(') Absatz 1 geändert gemäß Artikel 17 der Beitrittsakte SP/PORT. 
(*·) Absatz 3 geändert gemäß Artikel 1 des Beschlusses des Rates vom 26. November 

1974 {Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 318 vom 28. November 
1974). 
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Artikel 166 

Der Gerichtshof wird von sechs Generalanwälten unterstützt (*). 

Der Generalanwalt hat in völliger Unparteilichkeit und Unab
hängigkeit begründete Schlußanträge zu den dem Gerichtshof un
terbreiteten Rechtssachen öffentlich zu stellen, um den Gerichtshof 
bei der Erfüllung seiner in Artikel 164 bestimmten Aufgabe zu un
terstützen. 

Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl 
der Generalanwälte erhöhen und die erforderlichen Anpassungen 
des Artikels 167 Absatz 3 vornehmen. 

Artikel 167 

Zu Richtern und Generalanwälten sind Persönlichkeiten auszu
wählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem 
Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Vor
aussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender 
Befähigung sind; sie werden von den Regierungen der Mitglied
staaten im gegenseitigen Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt. 

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Richter
stellen statt. Sie betrifft abwechselnd je sieben und sechs Rich
ter (**). 

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Stellen 
der Generalanwälte statt. Sie betrifft jedesmal drei Generalan
wälte (**). 

(*) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 18 der Bcitritlsaktc SP/PORT. 
(**) Absätze 2 und 3 geändert gemäß Artikel 19 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Die Wiederernennung ausscheidender Richter und General
anwälte ist zulässig. 

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Ge
richtshofes für die Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 168 
Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen 

Stellung. 

Artikel 168 a (*) 
1. Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat nach Anhörung 
der Kommission und des Europäischen Parlaments dem Gerichts
hof durch einstimmigen Beschluß ein Gericht beiordnen, das für 
Entscheidungen über bestimmte Gruppen von Klagen natürlicher 
oder juristischer Personen im ersten Rechtszuge zuständig ist und 
gegen dessen Entscheidungen ein auf Rechtsfragen beschränktes 
Rechtsmittel beim Gerichtshof nach Maßgabe der Satzung eingelegt 
werden kann. Dieses Gericht ist weder für von den Mitgliedstaaten 
oder Gemeinschaftsorganen unterbreitete Rechtssachen noch für 
Vorabentscheidungen gemäß Artikel 117 zuständig. 

2. Der Rat legt nach dem in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren die 
Zusammensetzung dieses Gerichts fest und beschließt die Anpas
sungen und ergänzenden Bestimmungen, die in bezug auf die Sat
zung des Gerichtshofes notwendig werden. Wenn der Rat nichts 
anderes beschließt, finden die den Gerichtshof betreffenden Bestim
mungen dieses Vertrages und insbesondere die Bestimmungen der 
Protokolle über die Satzung des Gerichtshofes auf dieses Gericht 
Anwendung. 

(*) Artikel eingefügt gemäß Artikel 11 EEA. 
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3. Zu Mitgliedern dieses Gerichts sind Personen auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und über die Befähigung 
zur Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen; sie werden von 
den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einverneh
men für sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teil
weise neu besetzt. Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder 
ist zulässig. 
4. Dieses Gericht erläßt seine Verfahrensordnung im Einverneh
men mit dem Gerichtshof. Sie bedarf der einstimmigen Genehmi
gung des Rates. 

Artikel 169 

Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen 
eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen, so gibt sie eine 
mit Gründen versehene Stellungnahme hierzu ab; sie hat dem Staat 
zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der 
Kommission gesetzten Frist nicht nach, so kann die Kommission 
den Gerichthof anrufen. 

Artikel 170 

Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof anrufen, wenn er der 
Auffassung ist, daß ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflich
tung aus diesem Vertrag verstoßen hat. 

Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag gegen einen anderen Staat 
Klage erhebt, muß er die Kommission damit befassen. 

Die Kommission erläßt eine mit Gründen versehene Stellung
nahme; sie gibt den beteiligten Staaten zuvor Gelegenheit zu 
schriftlicher und mündlicher Äußerung in einem kontradiktorischen 
Verfahren. 

Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeit
punkt, in dem ein entsprechender Antrag gestellt wurde, keine Stel
lungnahme ab, so kann ungeachtet des Fehlens der Stellungnahme 
vor dem Gerichtshof geklagt werden. 
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Artikel 171 

Stellt der Gerichtshof fest, daß ein Mitgliedstaat gegen eine Ver
pflichtung aus diesem Vertrag verstoßen hat, so hat dieser Staat die 
Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes 
ergeben. 

Artikel 172 

Die vom Rat aufgrund dieses Vertrages erlassenen Verordnun
gen können hinsichtlich der darin vorgesehenen Zwangsmaßnah
men dem Gerichtshof eine Zuständigkeit übertragen, welche die 
Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprüfung und zur Ände
rung oder Verhängung solcher Maßnahmen umfaßt. 

Artikel 173 

Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit des Handelns 
des Rates und der Kommission, soweit es sich nicht um Empfeh
lungen oder Stellungnahmen handelt. Zu diesem Zweck ist er für 
Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat, der Rat oder die Kommis
sion wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvor
schriften, Verletzung dieses Vertrages oder einer bei seiner Durch
führung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmiß
brauchs erhebt. 

Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen 
Voraussetzungen gegen die an sie ergangenen Entscheidungen so
wie gegen diejenigen Entscheidungen Klage erheben, die, obwohl 
sie als Verordnung oder als eine an eine andere Person gerichtete 
Entscheidung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betref
fen. 

Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei 
Monaten zu erheben; diese Frist läuft je nach Lage des Falles von 
der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an 
den Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu 
dem der Kläger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat. 
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Artikel 174 

Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof die ange
fochtene Handlung für nichtig. 

Erklärt der Gerichtshof eine Verordnung für nichtig, so bezeich
net er, falls er dies für notwendig hält, diejenigen ihrer Wirkungen, 
die als fortgeltend zu betrachten sind. 

Artikel 175 

Unterläßt es der Rat oder die Kommission unter Verletzung 
dieses Vertrages, einen Beschluß zu fassen, so können die Mitglied
staaten und die anderen Organe der Gemeinschaft beim Gerichts
hof Klage auf Feststellung dieser Vertragsverletzung erheben. 

Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende Organ 
zuvor aufgefordert worden ist, tätig zu werden. Hat es binnen zwei 
Monaten nach dieser Aufforderung nicht Stellung genommen, so 
kann die Klage innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten 
erhoben werden. 

Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der 
Absätze 1 und 2 vor dem Gerichtshof Beschwerde darüber führen, 
daß ein Organ der Gemeinschaft es unterlassen hat, einen anderen 
Akt als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu rich
ten. 

Artikel 176 

Das Organ, dem das für nichtig erklärte Handeln zur Last fällt 
oder dessen Untätigkeit als vertragswidrig erklärt worden ist, hat 
die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergebenden Maßnahmen 
zu ergreifen. 

Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, 
die sich aus der Anwendung des Artikels 215 Absatz 2 ergeben. 
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Artikel 177 

Der Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabentscheidung 

a) über die Auslegung dieses Vertrages, 

b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der 
Organe der Gemeinschaft, 

c) über die Auslegung der Satzungen der durch den Rat ge
schaffenen Einrichtungen, soweit diese Satzungen dies vorsehen. 

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats 
gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum 
Erlaß seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem 
Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen. 

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei 
einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen Entscheidungen 
selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts an
gefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des 
Gerichtshofes verpflichtet. 

Artikel 178 

Der Gerichtshof ist für Streitsachen über den in Artikel 215 Ab
satz 2 vorgesehenen Schadensersatz zuständig. 

Artikel 179 

Der Gerichtshof ist für alle Streitsachen zwischen der Gemein
schaft und deren Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach 
Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im Statut der Beamten 
festgelegt sind oder sich aus den Beschäftigungsbedingungen für 
die Bediensteten ergeben. 
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Artikel 180 

Der Gerichtshof ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zuständig in Streitsachen über 

a) die Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus 
der Satzung der Europäischen Investitionsbank. Der Verwaltungsrat 
der Bank besitzt hierbei die der Kommission in Artikel 169 übertra
genen Befugnisse; 

b) die Beschlüsse des Rates der Gouverneure der Bank. Jeder 
Mitgliedstaat, die Kommission und der Verwaltungsrat der Bank 
können hierzu nach Maßgabe des Artikels 173 Klage erheben; 

c) die Beschlüsse des Verwaltungsrats der Bank. Diese können 
nach Maßgabe des Artikels 173 nur von Mitgliedstaaten oder der 
Kommission und lediglich wegen Verletzung der Formvorschriften 
des Artikels 21 Absätze 2 und 5 bis 7 der Satzung der Investitions
bank angefochten werden. 

Artikel 181 

Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund einer Schieds
klausel zuständig, die in einem von der Gemeinschaft oder für ihre 
Rechnung abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtli
chen Vertrag enthalten ist. 

Artikel 182 

Der Gerichtshof ist für jede mit dem Gegenstand dieses Vertra
ges in Zusammenhang stehende Streitigkeit zwischen Mitgliedstaa
ten zuständig, wenn diese bei ihm aufgrund eines Schiedsvertrags 
anhängig gemacht wird. 
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Artikel 183 

Soweit keine Zuständigkeit des Gerichtshofes aufgrund dieses 
Vertrages besteht, sind Streitsachen, bei denen die Gemeinschaft 
Partei ist, der Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte nicht 
entzogen. 

Artikel 184 

Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel 173 Absatz 3 genannten 
Frist kann jede Partei in einem Rechtsstreit, bei dem es auf die 
Geltung einer Verordnung des Rates oder der Kommission an
kommt, vor dem Gerichtshof die Unanwendbarkeit dieser Verord
nung aus den in Artikel 173 Absatz 1 genannten Gründen geltend 
machen. 

Artikel 185 

Klagen bei dem Gerichtshof haben keine aufschiebende Wir
kung. Der Gerichtshof kann jedoch, wenn er dies den Umständen 
nach für nötig hält, die Durchführung der angefochtenen Handlung* 
aussetzen. 

Artikel 186 

Der Gerichtshof kann in den bei ihm anhängigen Sachen die er
forderlichen einstweiligen Anordnungen treffen. 

Artikel 187 

Die Urteile des Gerichtshofes sind gemäß Artikel 192 vollstreck
bar. 
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Artikel 188 

Die Satzung des Gerichtshofes wird in einem besonderen Proto
koll festgelegt. 

Der Rat kann auf Antrag des Gerichtshofes und nach Anhö
rung der Kommission und des Europäischen Parlaments einstim
mig die Bestimmungen des Titels III der Satzung ändern (*). 

Der Gerichtshof erläßt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der 
einstimmigen Genehmigung des Rates. 

KAPITEL 2 

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN 
FÜR MEHRERE ORGANE 

Artikel 189 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertra
ges erlassen der Rat und die Kommission Verordnungen, Richtli
nien und Entscheidungen, sprechen Empfehlungen aus oder geben 
Stellungnahmen ab. 

Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren 
Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet 
wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überläßt 
jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der 
Mittel. 

(*) Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 12 EEA. 
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Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen ver
bindlich, die sie bezeichnet. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich. 

Artikel 190 

Die Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen des Rates 
und der Kommission sind mit Gründen zu versehen und nehmen 
auf die Vorschläge und Stellungnahmen Bezug, die nach diesem 
Vertrag eingeholt werden müssen. 

Artikel 191 

Die Verordnungen werden im Amtsblatt der Gemeinschaft ver
öffentlicht. Sie treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder 
andernfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 

Die Richtlinien und Entscheidungen werden denjenigen, für die 
sie bestimmt sind, bekanntgegeben und werden durch diese Be
kanntgabe wirksam. 

Artikel 192 

Die Entscheidungen des Rates oder der Kommission, die eine 
Zahlung auferlegen, sind vollstreckbare Titel; dies gilt nicht ge
genüber Staaten. 

Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zi
vilprozeßrechts des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. 
Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich ledig
lich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der staatlichen 
Behörde erteilt, welche die Regierung jedes Mitgliedstaats zu die
sem Zweck bestimmt und der Kommission und dem Gerichtshof 
benennt. 
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Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung 
betreibenden Partei erfüllt, so kann diese die Zwangsvollstreckung 
nach innerstaatlichem Recht betreiben, indem sie die zuständige 
Stelle unmittelbar anruft. 

Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des 
Gerichtshofes ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmä
ßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die einzelstaatli
chen Rechtsprechungsorgane zuständig. 

KAPITEL 3 

DER WIRTSCHAFTS- U N D SOZIALAUSSCHUSS 

Artikel 193 

Es wird ein Wirtschafts- und Sozialausschuß mit beratender 
Aufgabe errichtet. 

Der Ausschuß besteht aus Vertretern der verschiedenen Grup
pen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, insbesondere der Er
zeuger, der Landwirte, der Verkehrsunternehmer, der Arbeitneh
mer, der Kaufleute und Handwerker, der freien Berufe und der 
Allgemeinheit. 

Artikel 194 

Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses wird wie folgt festge
setzt: 

Belgien 12 
Dänemark 9 
Deutschland 24 
Griechenland 12 
Spanien 21 
Frankreich 24 
Irland 9 
Italien 24 
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Luxemburg 6 
Niederlande 12 
Portugal 12 
Vereinigtes Königreich 24 (*) 

Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Rat durch einstim
migen Beschluß auf vier Jahre ernannt. Wiederernennung ist zuläs
sig. 

Sie werden für ihre Person ernannt und sind an keine Weisun
gen gebunden. 

Artikel 195 

1. Zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses legt jeder Mit
gliedstaat dem Rat eine Liste vor, die doppelt so viele Kandidaten 
enthält, wie seinen Staatsangehörigen Sitze zugewiesen sind. 

Die Zusammensetzung des Ausschusses muß der Notwendigkeit 
Rechnung tragen, den verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen 
und sozialen Lebens eine angemessene Vertretung zu sichern. 

2. Der Rat hört die Kommission. Er kann die Meinung der maß
geblichen europäischen Organisationen der verschiedenen Zweige 
des Wirtschafts- und Soziallebens einholen, die an der Tätigkeit der 
Gemeinschaft interessiert sind. 

Artikel 196 

Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und 
sein Präsidium auf zwei Jahre. 

Er gibt sich seine Geschäftsordnung; sie bedarf der einstimmi
gen Genehmigung des Rates. 

Der Ausschuß wird von seinem Präsidenten auf Antrag des Ra
tes oder der Kommission einberufen. 

(*) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 21 der Beitrittsakte SP/PORT. 

383 



Artikel 197 

Der Ausschuß umfaßt fachliche Gruppen für die Hauptsachge
biete dieses Vertrages. 

Er enthält insbesondere je eine fachliche Gruppe für die Land
wirtschaft und für den Verkehr; auf diese finden die Sonderbestim
mungen der Titel über die Landwirtschaft und den Verkehr Anwen
dung. 

Die fachlichen Gruppen werden im Rahmen des allgemeinen 
Zuständigkeitsbereichs des Ausschusses tätig. Sie können nicht un
abhängig vom Ausschuß gehört werden. 

Innerhalb des Ausschusses können ferner Unterausschüsse ein
gesetzt werden; diese haben über bestimmte Fragen oder auf be
stimmten Gebieten Entwürfe von Stellungnahmen zur Beratung im 
Ausschuß auszuarbeiten. 

Die Geschäftsordnung bestimmt die Art und Weise der Zusam
mensetzung und regelt die Zuständigkeit der fachlichen Gruppen 
und Unterausschüsse. 

Artikel 198 

Der Ausschuß muß vom Rat oder der Kommission in den in 
diesem Vertrag vorgesehenen Fällen gehört werden. Er kann von 
diesen Organen in allen Fällen gehört werden, in denen diese es 
für angebracht halten. 

Wenn der Rat oder die Kommission es für notwendig erachten, 
setzen sie dem Ausschuß für die Vorlage seiner Stellungnahme eine 
Frist; diese beträgt mindestens zehn Tage, vom Eingang der Mittei
lung beim Präsidenten des Ausschusses an gerechnet. Nach Ablauf 
der Frist kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt 
bleiben. 

Die Stellungnahmen des Ausschusses und der zuständigen fach
lichen Gruppe sowie ein Bericht über die Beratungen werden dem 
Rat und der Kommission übermittelt. 
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TITEL II 

Finanzvorschriften 
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Artikel 199 

Alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft einschließlich 
derjenigen des Europäischen Sozialfonds werden für jedes Haus
haltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt. 

Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszuglei
chen. 

Artikel 200 

1. Die Einnahmen des Haushalts umfassen unbeschadet anderer 
Einnahmen die Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten, die nach fol
gendem Aufbringungsschlüssel bestimmt werden: 

Belgien 7,9 
Deutschland 28 
Frankreich 28 
Italien 28 
Luxemburg 0,2 
Niederlande 7,9 

2. Die Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten zur Deckung der 
Ausgaben des Europäischen Sozialfonds werden nach folgendem 
Aufbringungsschlüssel bestimmt: 

Belgien 8,8 
Deutschland 32 
Frankreich 32 

, Italien 20 
Luxemburg 0,2 
Niederlande 7 

3. Die Aufbringungsschlüssel können vom Rat einstimmig geän
dert werden. 
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Artikel 201 (*) 

Die Kommission prüft, unter welchen Bedingungen die in Arti
kel 200 vorgesehenen Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch 
eigene Mittel, insbesondere durch Einnahmen aus dem Gemeinsa
men Zolltarif nach dessen endgültiger Einführung, ersetzt werden 
können. 

Die Kommission unterbreitet dem Rat diesbezügliche Vor
schläge. 

Nach Anhörung des Europäischen Parlaments zu diesen Vor
schlägen kann der Rat einstimmig die entsprechenden Bestimmun
gen festlegen und den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren 
verfassungsrechtlichen Vorschriften empfehlen. 

Artikel 202 

Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden für ein 
Haushaltsjahr bewilligt, soweit die gemäß Artikel 209 festgelegte 
Haushaltsordnung nicht etwas anderes bestimmt. 

Nach Maßgabe der aufgrund des Artikels 209 erlassenen Vor
schriften dürfen die nicht für Personalausgaben vorgesehenen Mit
tel, die bis zum Ende der Durchführungszeit eines Haushaltsplans 
nicht verbraucht worden sind, lediglich auf das nächste Haushalts
jahr übertragen werden. 

Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert, in 
denen die Ausgaben nach Art oder Bestimmung zusammengefaßt 
sind; soweit erforderlich, werden die Kapitel nach der gemäß Arti
kel 209 festgelegten Haushaltsordnung unterteilt. , 

(*) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Der Beschluß des Rates über das System der eigenen Mittel der Gemeinschaften ist 
auf Seite 995 dieses Bandes abgedruckt. 
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Die Ausgaben des Europäischen Parlaments, des Rates, der 
Kommission und des Gerichtshofes werden unbeschadet einer be
sonderen Regelung für bestimmte gemeinsame Ausgaben in geson
derten Teilen des Haushaltsplans aufgeführt. 

Artikel 203 (*) (**) 

1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen 
Haushaltsvoranschlag für seine Ausgaben auf. Die Kommission 
faßt diese Voranschläge in einem Vorentwurf für den Haushalts
plan zusammen. Sie fügt eine Stellungnahme bei, die abweichende 
Voranschläge enthalten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 

3. Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf des Haushalts
plans spätestens am 1. September des Jahres vor, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vor
entwurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter 
Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parlament zu. 

4. Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäischen Parla
ment spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem ent
sprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

(·) Wortlaut geändert gemäß Artikel 12 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 

(*·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Die gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kom
mission vom 30. Juni 1982 über verschiedene Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
besseren Abwicklung des Haushaltsverfahrens ist auf Seite 1103 dieses Bandes abge
druckt. 
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Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des 
Haushaltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder ab
zuändern und mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stim
men dem Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die Ausga
ben vorzuschlagen, die sich zwingend aus dem Vertrag oder den 
aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben. 

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans seine Zustimmung 
erteilt, so ist der Haushaltsplan endgültig festgestellt. Hat es inner
halb dieser Frist den Entwurf des Haushaltsplans weder abgeändert 
noch Änderungen dazu vorgeschlagen, so gilt der Haushaltsplan als 
endgültig festgestellt. 

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abände
rungen vorgenommen oder Änderungen vorgeschlagen, so wird der 
Entwurf des Haushaltsplans mit den entsprechenden Abänderungen 
oder Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

5. Nachdem der Rat über den Entwurf des Haushaltsplans mit 
der Kommission und gegebenenfalls mit den anderen beteiligten 
Organen beraten hat, beschließt er unter folgenden Bedingungen: 

a) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede der vom Euro
päischen Parlament vorgenommenen Abänderungen ändern; 

b) hinsichtlich der Änderungsvorschläge: 

— Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Än
derung nicht zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben 
eines Organs, und zwar insbesondere deswegen, weil die daraus er
wachsende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine oder 
mehrere vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird, die eine 
entsprechende Senkung der Ausgaben bewirken, so kann der Rat 
diesen Änderungsvorschlag mit qualifizierter Mehrheit ablehnen. 
Ergeht kein Ablehnungsbeschluß, so ist der Änderungsvorschlag 
angenommen; 
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— führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Än
derung zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines 
Organs, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit diesen Ände
rungsvorschlag annehmen. Ergeht kein Annahmebeschluß, so ist 
der Änderungsvorschlag abgelehnt; 

— hat der Rat nach einem der beiden vorstehenden Unterab
sätze einen Änderungsvorschlag abgelehnt, so kann er mit qualifi
zierter Mehrheit entweder den im Entwurf des Haushaltsplans ste
henden Betrag beibehalten oder einen anderen Betrag festsetzen. 

Der Entwurf des Haushaltsplans wird nach Maßgabe der vom 
Rat angenommenen Änderungsvorschläge geändert. 

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs 
des Haushaltsplans keine der vom Europäischen Parlament vorge
nommenen Abänderungen geändert und sind die Änderungsvor
schläge des Europäischen Parlaments angenommen worden, so gilt 
der Haushaltsplan als endgültig festgestellt. Der Rat teilt dem Euro
päischen Parlament mit, daß er keine der Abänderungen geändert 
hat und daß die Änderungsvorschläge angenommen worden sind. 

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert 
oder sind die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments 
abgelehnt oder geändert worden, so wird der geänderte Entwurf 
des Haushaltsplans erneut dem Europäischen Parlament zugeleitet. 
Der Rat legt dem Europäischen Parlament das Ergebnis seiner 
Beratung dar. 

6. Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Be
handlung seiner Änderungsvorschläge unterrichtet ist, kann binnen 
fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln 
der abgegebenen Stimmen die vom Rat an den Abänderungen des 
Europäischen Parlaments vorgenommenen Änderungen ändern 
oder ablehnen und stellt demzufolge den Haushaltsplan fest. Hat 
das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist keinen Beschluß 
gefaßt, so gilt der Haushaltsplan als endgültig festgestellt. 

391 



7. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsi
dent des Europäischen Parlaments fest, daß der Haushaltsplan end
gültig festgestellt ist. 

8. Das Europäische Parlament kann jedoch mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder und mit zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen aus wichtigen Gründen den Entwurf des Haushaltsplans 
ablehnen und die Vorlage eines neuen Entwurfs verlangen. 

9. Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, 
wird jedes Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleichartigen 
Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres erhöht werden können. 

Die Kommission stellt nach Anhörung des Ausschusses für 
Wirtschaftspolitik diesen Höchstsatz fest, der sich aus 

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Brutto
sozialprodukts in der Gemeinschaft, 

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der 
Mitgliedstaaten 

und 

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letz
ten Haushaltsjahres 

ergibt. 

Der Höchstsatz wird vor dem 1. Mai allen Organen der Ge
meinschaft mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haushaltsverfahren 
vorbehaltlich der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhal
ten. 

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Ver
trag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten erge
ben, der Erhöhungssatz, der aus dem vom Rat aufgestellten Ent
wurf des Haushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte des Höchst
satzes, so kann das Europäische Parlament in Ausübung seines Ab
änderungsrechts den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis zur 
Hälfte des Höchstsatzes erhöhen. 
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Ist das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission 
der Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemeinschaften eine Über
schreitung des nach dem Verfahren dieses Absatzes aufgestellten 
Satzes erforderlich machen, so kann in Übereinstimmung zwischen 
dem Rat und dem Europäischen Parlament ein neuer Satz festge
legt werden; der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, das 
Europäische Parlament mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mit
glieder und mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen. 

10. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen 
Befugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der 
aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, namentlich der 
Vorschriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den 
Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen. 

Artikel 204 (*) 

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch 
nicht verabschiedet, so können nach der gemäß Artikel 209 festge
legten Haushaltsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige Un
tergliederung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels 
der im abgelaufenen Haushaltsplan bereitgestellten Mittel vorge
nommen werden; die Kommission darf jedoch monatlich höchstens 
über ein Zwölftel der Mittel verfügen, die in dem in Vorbereitung 
befindlichen Entwurf des Haushaltsplans vorgesehen sind. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter Beachtung der 
sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die 
über dieses Zwölftel hinausgehen. 

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht zwingend aus 
dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsak
ten ergeben, so leitet der Rat ihn unverzüglich dem Europäischen 

(·) Wortlaut geändert gemäß Artikel 13 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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Parlament zu; das Europäische Parlament kann binnen dreißig Ta
gen mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei 
Fünfteln der abgegebenen Stimmen einen abweichenden Beschluß 
über diese Ausgaben hinsichtlich des Teils fassen, der über das in 
Absatz 1 genannte Zwölftel hinausgeht. Dieser Teil des Ratsbe
schlusses ist bis zu einer Entscheidung des Europäischen Parla
ments ausgesetzt. Hat das Europäische Parlament nicht innerhalb 
der genannten Frist anders als der Rat entschieden, so gilt der Be
schluß des Rates als endgültig erlassen. 

In den Beschlüssen der Absätze 2 und 3 werden die zur Durch
führung dieses Artikels erforderlichen Maßnahmen betreffend die 
Mittel vorgesehen. 

Artikel 205 

Im Rahmen der zugewiesenen Mittel führt die Kommission den 
Haushaltsplan nach der gemäß Artikel 209 festgelegten Haushalts
ordnung in eigener Verantwortung aus. 

Die Beteiligung der einzelnen Organe bei der Vornahme ihrer 
Ausgaben wird in der Haushaltsordnung im einzelnen geregelt. 

Die Kommission kann nach der gemäß Artikel 209 festgelegten 
Haushaltsordnung Mittel von Kapitel zu Kapitel oder von Unter
gliederung zu Untergliederung übertragen. 

Artikel 205 a (*) 

Die Kommission legt dem Rat und dem Europäischen Parla
ment jährlich die Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres für 
die Rechnungsvorgänge des Haushaltsplans vor. Sie übermittelt ih
nen ferner eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der 
Gemeinschaft. 

(*) Artikel eingefügt gemäß Artikel 14 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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Artikel 206 (*) 

1. Es wird ein Rechnungshof errichtet. 

2. Der Rechnungshof besteht aus zwölf Mitgliedern (**). 

3. Zu Mitgliedern des Rechnungshofes sind Persönlichkeiten aus
zuwählen, die in ihren Ländern Rechnungsprüfungsorganen ange
hören oder angehört haben oder die für dieses Amt besonders ge
eignet sind. Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. 

4. Die Mitglieder des Rechnungshofes werden vom Rat nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig auf sechs Jahre 
ernannt. 

Vier Mitglieder des Rechnungshofes, die durch Los bestimmt 
werden, erhalten jedoch bei der ersten Ernennung ein auf vier 
Jahre begrenztes Mandat. 

Die Mitglieder des Rechnungshofes können wiederernannt wer
den. 

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofes 
für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

5. Die Mitglieder des Rechnungshofes üben ihre Tätigkeit in vol
ler Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus. 

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von 
einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch 
entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit 
ihren Aufgaben unvereinbar ist. 

(·) Wortlaut (mit Ausnahme des Absatzes 2) geändert gemäß Artikel 15 des Vertrages 
zur Änderung bestimmter Finanzvorschriften. 

( " ) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 20 der Beitritlsakte SP/PORT. 
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6. Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen während ihrer 
Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätig
keit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die 
feierliche Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf 
ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu 
erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätig
keiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zu
rückhaltend zu sein. 

7. Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von 
Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds des Rechnungshofes 
durch Rücktritt oder durch Amtsenthebung durch den Gerichtshof 
gemäß Absatz 8. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amts
zeit ein Nachfolger ernannt. 

Außer im Falle der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des 
Rechnungshofes bis zur Neubesetzung ihres Sitzes im Amt. 

8. Ein Mitglied des Rechnungshofes kann nur dann seines Amtes 
enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer 
Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn 
der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofes feststellt, daß es 
nicht mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich 
aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nach
kommt. 

9. Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Beschäftigungsbe
dingungen für den Präsidenten und die Mitglieder des Rechnungs
hofes fest, insbesondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehäl
ter. Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt ge
zahlten Vergütungen fest. 

10. Die für die Richter des Gerichtshofes geltenden Bestimmun
gen des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Euro
päischen Gemeinschaften gelten auch für die Mitglieder des Rech
nungshofes. 
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Artikel 206 a (*) 

1. Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen 
und Ausgaben der Gemeinschaft. Er prüft ebenfalls die Rechnung 
über alle Einnahmen und Ausgaben jedes von der Gemeinschaft 
geschaffenen Organs, soweit der Gründungsakt dies nicht aus
schließt. 

2. Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmä
ßigkeit der Einnahmen und Ausgaben und überzeugt sich von der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen 
und der Zahlungen der Einnahmen an die Gemeinschaft. 

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen 
und der Zahlungen. 

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rechnung des be
treffenden Haushaltsjahres durchgeführt werden. 

3. Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und er
forderlichenfalls an Ort und Stelle bei den Organen der Gemein
schaft und in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung in den 
Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen 
Rechnungsprüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die erfor
derliche Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen einzelstaat
lichen Dienststellen. Diese Organe oder Dienststellen teilen dem 
Rechnungshof mit, ob sie an der Prüfung teilzunehmen beabsichti
gen. 

Die Organe der Gemeinschaft und die einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die erforderliche 
Zuständigkeit verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienststel
len übermitteln dem Rechnungshof auf seinen Antrag hin jede für 
die Erfüllung seiner Aufgabe erforderliche Unterlage oder Informa
tion. 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 16 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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4. Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines jeden Haus
haltsjahres einen Jahresbericht. Dieser Bericht wird den Organen 
der Gemeinschaft vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften zusammen mit den Antworten der Organe auf die Be
merkungen des Rechnungshofes veröffentlicht. 

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu 
besonderen Fragen vorlegen und auf Antrag eines Organs der Ge
meinschaft Stellungnahmen abgeben. 

Er nimmt seine jährlichen Berichte oder seine Stellungnahmen 
mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder an. 

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der 
Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans. 

Artikel 206 b (*) 

Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit be
schließt, erteilt das Europäische Parlament der Kommission Entla
stung zur Ausführung des Haushaltsplans. Zu diesem Zweck prüft 
es nach dem Rat die in Artikel 205 a erwähnte Rechnung und 
Übersicht sowie den Jahresbericht des Rechnungshofes, dem die 
Antworten der kontrollierten Organe auf die Bemerkungen des 
Rechnungshofes beigefügt sind. 

Artikel 207 

Der Haushaltsplan wird in der Rechnungseinheit aufgestellt, die 
in der gemäß Artikel 209 festgelegten Haushaltsordnung bestimmt 
wird. 

Die Mitgliedstaaten stellen der Gemeinschaft die in Artikel 200 
Absatz 1 vorgesehenen Finanzbeiträge in ihrer Landeswährung zur 
Verfügung. 

(*) Artikel eingefügt gemäß Artikel 17 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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Die einstweilen nicht benötigten Mittel aus diesen Beiträgen 
werden bei den Schatzämtern der Mitgliedstaaten oder den von 
diesen bezeichneten Stellen hinterlegt. Während der Hinterlegungs
zeit behalten diese Mittel den am Tag der Hinterlegung geltenden 
Pariwert gegenüber der in Absatz 1 genannten Rechnungseinheit. 

Diese einstweilen nicht benötigten Mittel können zu Bedingun
gen angelegt werden, welche die Kommission mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat vereinbart. 

Die gemäß Artikel 209 festgelegte Haushaltsordnung bezeichnet 
die technischen Bedingungen für die Durchführung der Finanzge
schäfte des Europäischen Sozialfonds. 

Artikel 208 

Die Kommission kann vorbehaltlich der Unterrichtung der zu
ständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten ihre Gutha
ben in der Währung eines dieser Staaten in die Währung eines an
deren Mitgliedstaats transferieren, soweit dies erforderlich ist, um 
diese Guthaben für die in diesem Vertrag vorgesehenen Zwecke zu 
verwenden. Besitzt die Kommission verfügbare oder flüssige Gutha
ben in der benötigten Währung, so vermeidet sie soweit möglich 
derartige Transferierungen. 

Die Kommission verkehrt mit jedem Mitgliedstaat über die von 
diesem bezeichnete Behörde. Bei der Durchführung ihrer Finanzge
schäfte nimmt sie die Notenbank des betreffenden Mitgliedstaats 
oder ein anderes von diesem genehmigtes Finanzinstitut in An
spruch. 

Artikel 209 (*) 

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments und Stellungnahme 
des Rechnungshofes folgendes fest: 

(·) Wortlaut geändert gemäß Artikel 18 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 

399 



a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung 
und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Rechnungslegung 
und Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt werden; 

b) die Einzelheiten und das Verfahren, nach denen die Haus
haltseinnahmen, die in der Regelung über die eigenen Mittel der 
Gemeinschaften vorgesehen sind, der Kommission zur Verfügung 
gestellt werden, sowie die Maßnahmen, die zu treffen sind, um ge
gebenenfalls die erforderlichen Kassenmittel bereitzustellen; 

c) die Vorschriften über die Verantwortung der anweisungsbe
fugten Personen und der Rechnungsführer sowie die entsprechen
den Kontrollmaßnahmen. 
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SECHSTER TEIL 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
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Artikel 210 

Die Gemeinschaft besitzt Rechtspersönlichkeit. 

Artikel 211 

Die Gemeinschaft besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitest
gehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen 
nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist; sie kann insbeson
dere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und ver
äußern sowie vor Gericht stehen. Zu diesem Zweck wird sie von 
der Kommission vertreten. 

Artikel 212 

(Aufgehoben durch Artikel 24 Absatz 2 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 24 Absatz 1 des Fusionsvertrags, der wie folgt 
lautet: 

1. Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäi
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemein
schaft werden beim Inkrafttreten dieses Vertrages Beamte 
und sonstige Bedienstete der Europäischen Gemeinschaften 
und gehören der einzigen Verwaltung dieser Gemeinschaften 
an. 

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung der anderen beteiligten Organe mit qualifizierter 
Mehrheit das Statut der Beamten der Europäischen Gemein-
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schaften und die Beschäftigungsbedingungen für die sonsti
gen Bediensteten dieser Gemeinschaften.] 

Artikel 213 

Zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben kann die Kom
mission alle erforderlichen Auskünfte einholen und alle erforderli
chen Nachprüfungen vornehmen; der Rahmen und die nähere 
Maßgabe hierfür werden vom Rat gemäß den Bestimmungen dieses 
Vertrages festgelegt. 

Artikel 214 

Die Mitglieder der Organe der Gemeinschaft, die Mitglieder der 
Ausschüsse sowie die Beamten und sonstigen Bediensteten der Ge
meinschaft sind verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstä
tigkeit Auskünfte, die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis 
fallen, nicht preiszugeben; dies gilt insbesondere für Auskünfte 
über Unternehmen sowie deren Geschäftsbeziehungen oder Kosten
elemente. 

Artikel 215 

Die vertragliche Haftung der Gemeinschaft bestimmt sich nach 
dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist. 

Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Gemein
schaft den durch ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer 
Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechts
grundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemein
sam sind. 

Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Ge
meinschaft bestimmt sich nach den Vorschriften ihres Statuts oder 
der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen. 
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Artikel 216 

Der Sitz der Organe der Gemeinschaft wird im Einvernehmen 
zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten bestimmt. 

Artikel 217 

Die Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Gemein
schaft wird unbeschadet der Verfahrensordnung des Gerichtshofes 
vom Rat einstimmig getroffen. 

Artikel 218 

(Aufgehoben durch Artikel 28 Absatz 2 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 28 Absatz 1 des Fusionsvertrags, der wie folgt 
lautet: 

Die Europäischen Gemeinschaften genießen im Hoheits
gebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des 
Protokolls im Anhang zu diesem Vertrag. Das gleiche gilt für 
die Europäische Investitionsbank.] 

Artikel 219 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten über die 
Auslegung oder Anwendung dieses Vertrages nicht anders als hierin 
vorgesehen zu regeln. 
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Artikel 220 

Soweit erforderlich, leiten die Mitgliedstaaten untereinander 
Verhandlungen ein, um zugunsten ihrer Staatsangehörigen folgen
des sicherzustellen: 

— den Schutz der Personen sowie den Genuß und den Schutz 
der Rechte zu den Bedingungen, die jeder Staat seinen eigenen An
gehörigen einräumt, 

— die Beseitigung der Doppelbesteuerung innerhalb der Ge
meinschaft, 

— die gegenseitige Anerkennung der Gesellschaften im Sinne 
des Artikels 58 Absatz 2, die Beibehaltung der Rechtspersönlichkeit 
bei Verlegung des Sitzes von einem Staat in einen anderen und die 
Möglichkeit der Verschmelzung von Gesellschaften, die den 
Rechtsvorschriften verschiedener Mitgliedstaaten unterstehen, 

— die Vereinfachung der Förmlichkeiten für die gegenseitige 
Anerkennung und Vollstreckung richterlicher Entscheidungen und 
Schiedssprüche. 

Artikel 221 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrages stel
len die Mitgliedstaaten binnen drei Jahren nach seinem Inkrafttre
ten die Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten hinsichtlich 
ihrer Beteiligung am Kapital von Gesellschaften im Sinne des Arti
kels 58 den eigenen Staatsangehörigen gleich. 

Artikel 222 

Dieser Vertrag läßt die Eigentumsordnung in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten unberührt. 

Artikel 223 

1. Die Vorschriften dieses Vertrages stehen folgenden Bestimmun
gen nicht entgegen: 
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a) Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, 
deren Preisgabe seines Erachtens seinen wesentlichen Sicherheits
interessen widerspricht; 

b) jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen, die sei
nes Erachtens für die Wahrung seiner wesentlichen Sicherheitsinter
essen erforderlich sind, soweit sie die Erzeugung von Waffen, Mu
nition und Kriegsmaterial oder den Handel damit betreffen; diese 
Maßnahmen dürfen auf dem Gemeinsamen Markt die Wett
bewerbsbedingungen hinsichtlich der nicht eigens für militärische 
Zwecke bestimmten Waren nicht beeinträchtigen. 

2. Während des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages 
legt der Rat einstimmig die Liste der Waren fest, auf welche Ab
satz 1 Buchstabe b) Anwendung findet. 

3. Der Rat kann diese Liste einstimmig auf Vorschlag der Kom
mission ändern. 

Artikel 224 

Die Mitgliedstaaten setzen sich miteinander ins Benehmen, um 
durch gemeinsames Vorgehen zu verhindern, daß das Funktionie
ren des Gemeinsamen Marktes durch Maßnahmen beeinträchtigt 
wird, die ein Mitgliedstaat bei einer schwerwiegenden innerstaatli
chen Störung der öffentlichen Ordnung, im Kriegsfall, bei einer 
ernsten, eine Kriegsgefahr darstellenden internationalen Spannung 
oder in Erfüllung der Verpflichtungen trifft, die er im Hinblick auf 
die Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicher
heit übernommen hat. 

Artikel 225 

Werden auf dem Gemeinsamen Markt die Wettbewerbsbedin
gungen durch Maßnahmen aufgrund der Artikel 223 und 224 ver
fälscht, so prüft die Kommission gemeinsam mit dem beteiligten 
Staat, wie diese Maßnahmen den Vorschriften dieses Vertrages an
gepaßt werden können. 
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In Abweichung von dem in den Artikeln 169 und 170 vorgese
henen Verfahren kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den 
Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder der 
Staat der Auffassung ist, daß ein anderer Mitgliedstaat die in den 
Artikeln 223 und 224 vorgesehenen Befugnisse mißbraucht. Der 
Gerichtshof entscheidet unter Ausschluß der Öffentlichkeit. 

Artikel 226 

1. Während der Übergangszeit kann ein Mitgliedstaat bei Schwie
rigkeiten, welche einen Wirtschaftszweig erheblich und voraussicht
lich anhaltend treffen oder welche die wirtschaftliche Lage eines 
bestimmten Gebietes beträchtlich verschlechtern können, die Ge
nehmigung zur Anwendung von Schutzmaßnahmen beantragen, um 
die Lage wieder auszugleichen oder den betreffenden Wirtschafts
zweig an die Wirtschaft des Gemeinsamen Marktes anzupassen. 

2. Auf Antrag des betreffenden Staates bestimmt die Kommission 
unverzüglich in einem Dringlichkeitsverfahren die ihres Erachtens 
erforderlichen Schutzmaßnahmen und legt gleichzeitig die Bedin
gungen und Einzelheiten ihrer Anwendung fest. 

3. Die nach Absatz 2 genehmigten Maßnahmen können von den 
Vorschriften dieses Vertrages abweichen, soweit und solange dies 
unbedingt erforderlich ist, um die in Absatz 1 genannten Ziele zu 
erreichen. Es sind mit Vorrang solche Maßnahmen zu wählen, die 
das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes am wenigsten stören. 

Artikel 227 

1. Dieser Vertrag gilt für das Königreich Belgien, das Königreich 
Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Republik Grie
chenland, das Königreich Spanien, die Französische Republik, Ir
land, die Italienische Republik, das Großherzogtum Luxemburg, 
das Königreich der Niederlande, die Portugiesische Republik und 
das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (*). 

(*) Absatz I geändert gemäß Artikel 24 der Bcitriltsaktc SP/PORT. 
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2. Für Algerien und die französischen überseeischen Departe
ments gelten mit Inkrafttreten dieses Vertrages seine besonderen 
und allgemeinen Bestimmungen über 

— den freien Warenverkehr, 

— die Landwirtschaft, mit Ausnahme des Artikels 40 Absatz 4, 

— den freien Dienstleistungsverkehr, 

— die Wettbewerbsregeln, 

— die in den Artikeln 108, 109 und 226 vorgesehenen Schutz
maßnahmen, 

— die Organe. 

Die Bedingungen für die Anwendung der anderen Bestimmun
gen dieses Vertrages werden binnen zwei Jahren nach seinem 
Inkrafttreten durch einstimmige Entscheidungen des Rates auf 
Vorschlag der Kommission beschlossen. 

Die Organe der Gemeinschaft sorgen im Rahmen der in diesem 
Vertrag, insbesondere in Artikel 226, vorgesehenen Verfahren für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dieser Gebiete. 

3. Für die in Anhang IV zu diesem Vertrag aufgeführten überseei
schen Länder und Hoheitsgebiete gilt das besondere Assoziierungs
system, das im Vierten Teil dieses Vertrages festgelegt ist. 

Dieser Vertrag findet keine Anwendung auf die überseeischen 
Länder und Hoheitsgebiete, die besondere Beziehungen zum Ver
einigten Königreich Großbritannien und Nordirland unterhalten 
und die in dem genannten Anhang nicht aufgeführt sind (*). 

4. Dieser Vertrag findet auf die europäischen Hoheitsgebiete An
wendung, deren auswärtige Beziehungen ein Mitgliedstaat wahr
nimmt. 

(*) Absatz 3 Unterabsalz 2 angefügt gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Beitrittsakte 
DK/IRL/VK. 
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5. (*) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 gilt: 
a) Dieser Vertrag findet auf die Färöer keine Anwendung. Die 

Regierung des Königreichs Dänemark kann jedoch durch eine Er
klärung, die spätestens am 31. Dezember 1975 bei der Regierung 
der Italienischen Republik zu hinterlegen ist, notifizieren, daß die
ser Vertrag auf die genannten Inseln Anwendung findet; die Regie
rung der Italienischen Republik übermittelt den Regierungen der 
anderen Mitgliedstaaten eine beglaubigte Abschrift. In diesem Fall 
findet der Vertrag vom ersten Tag des zweiten auf die Hinterlegung 
der Erklärung folgenden Monats an auf die genannten Inseln An
wendung. 

b) Dieser Vertrag findet auf die Hoheitszonen des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland auf Zypern keine An
wendung. 

c) Dieser Vertrag findet auf die Kanalinseln und die Insel Man 
nur insoweit Anwendung, als dies erforderlich ist, um die Anwen
dung der Regelung sicherzustellen, die in dem am 22. Januar 1972 
unterzeichneten Vertrag über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europäischen 
Atomgemeinschaft für diese Inseln vorgesehen ist (**). 

Artikel 228 

1. Soweit dieser Vertrag den Abschluß von Abkommen zwischen 
der Gemeinschaft und einem oder mehreren Staaten oder einer in
ternationalen Organisation vorsieht, werden diese Abkommen von 
der Kommission ausgehandelt. Sie werden vorbehaltlich der Zu
ständigkeiten, welche die Kommission auf diesem Gebiet besitzt, 
durch den Rat geschlossen; dieser hört zuvor das Europäische Par
lament in allen Fällen, in denen der Vertrag dies vorsieht. 

Der Rat, die Kommission oder ein Mitgliedstaat kann zuvor ein 
Gutachten des Gerichtshofes über die Vereinbarkeit des beabsich-

(*) Absatz 5 angefügt gemäß Artikel 26 Absatz 3 der Beitrittsakte DK/IRL/VK in der 
Fassung des Artikels 15 Absatz 2 des BA AB DK/IRL/VK. 

(·*) Siehe Band 11 dieser Ausgabe. 
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tigten Abkommens mit diesem Vertrag einholen. Ist dieses Gutach
ten ablehnend, so kann das Abkommen nur nach Maßgabe des Ar
tikels 236 in Kraft treten. 

2. Die unter diesen Voraussetzungen geschlossenen Abkommen 
sind für die Organe der Gemeinschaft und für die Mitgliedstaaten 
verbindlich. 

Artikel 229 

Die Kommission unterhält alle zweckdienlichen Beziehungen zu 
den Organen der Vereinten Nationen, ihrer Fachorganisationen 
und des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens. 

Sie unterhält ferner, soweit zweckdienlich, Beziehungen zu allen 
internationalen Organisationen. 

Artikel 230 

Die Gemeinschaft führt jede zweckdienliche Zusammenarbeit 
mit dem Europarat herbei. 

Artikel 231 

Die Gemeinschaft führt ein enges Zusammenwirken mit der 
Europäischen Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
herbei; die Einzelheiten werden gemeinsam festgelegt. 

Artikel 232 

1. Dieser Vertrag ändert nicht die Bestimmungen des Vertrages 
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl, insbesondere hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Mit
gliedstaaten, der Befugnisse der Organe dieser Gemeinschaft und 
der Vorschriften des genannten Vertrages für das Funktionieren des 
gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl. 

2. Dieser Vertrag beeinträchtigt nicht die Vorschriften des Vertra
ges zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft. 

411 



Artikel 233 

Dieser Vertrag steht dem Bestehen und der Durchführung der 
regionalen Zusammenschlüsse zwischen Belgien und Luxemburg 
sowie zwischen Belgien, Luxemburg und den Niederlanden nicht 
entgegen, soweit die Ziele dieser Zusammenschlüsse durch Anwen
dung dieses Vertrages nicht erreicht sind. 

Artikel 234 

Die Rechte und Pflichten aus Übereinkünften, die vor Inkraft
treten dieses Vertrages zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaa
ten einerseits und einem oder mehreren dritten Ländern anderer
seits geschlossen wurden, werden durch diesen Vertrag nicht be
rührt. 

Soweit diese Übereinkünfte mit diesem Vertrag nicht vereinbar 
sind, wenden der oder die betreffenden Mitgliedstaaten alle geeig
neten Mittel an, um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu behe
ben. Erforderlichenfalls leisten die Mitgliedstaaten zu diesem 
Zweck einander Hilfe; sie nehmen gegebenenfalls eine gemeinsame 
Haltung ein. 

Bei Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten Übereinkünfte 
tragen die Mitgliedstaaten dem Umstand Rechnung, daß die in die
sem Vertrag von jedem Mitgliedstaat gewährten Vorteile Bestandteil 
der Errichtung der Gemeinschaft sind und daher in untrennbarem 
Zusammenhang stehen mit der Schaffung gemeinsamer Organe, der 
Übertragung von Zuständigkeiten auf diese und der Gewährung 
der gleichen Vorteile durch alle anderen Mitgliedstaaten. 

Artikel 235 

Erscheint ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich, um 
im Rahmen des Gemeinsamen Marktes eines ihrer Ziele zu ver
wirklichen, und sind in diesem Vertrag die hierfür erforderlichen 
Befugnisse nicht vorgesehen, so erläßt der Rat einstimmig auf Vor
schlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Par
laments die geeigneten Vorschriften. 
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Artikel 236 
Die Regierung jedes Mitgliedstaats oder die Kommission kann 

dem Rat Entwürfe zur Änderung dieses Vertrages vorlegen. 

Gibt der Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und 
gegebenenfalls der Kommission eine Stellungnahme zugunsten des 
Zusammentritts einer Konferenz von Vertretern der Regierungen 
der Mitgliedstaaten ab, so wird diese vom Präsidenten des Rates 
einberufen, um die an diesem Vertrag vorzunehmenden Änderun
gen zu vereinbaren. 

Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mit
gliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifi
ziert worden sind. 

Artikel 237 

Jeder europäische Staat kann beantragen, Mitglied der Gemein
schaft zu werden. Er richtet seinen Antrag an den Rat; dieser be
schließt einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zu
stimmung des Europäischen Parlaments, das mit der absoluten 
Mehrheit seiner Mitglieder beschließt (*). 

Die Aufnahmebedingungen und die erforderlich werdenden An
passungen dieses Vertrages werden durch ein Abkommen zwischen 
den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt. Das 
Abkommen bedarf der Ratifizierung durch alle Vertragsstaaten ge
mäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. 

Artikel 238 

Die Gemeinschaft kann mit einem dritten Staat, einer Staaten
verbindung oder einer internationalen Organisation Abkommen 
schließen, die eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und 
Pflichten, gemeinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren her
stellen. 

(*) Absatz I in der Fassung des Artikels 8 EEA. 
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Diese Abkommen werden nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments, das mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder be
schließt, einstimmig vom Rat geschlossen (*). 

Werden durch diese Abkommen Änderungen dieses Vertrages 
erforderlich, so müssen diese zuvor nach dem in Artikel 236 vorge
sehenen Verfahren angenommen werden. 

Artikel 239 

Die diesem Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen der Mit
gliedstaaten beigefügten Protokolle sind Bestandteil dieses Ver
trages. 

Artikel 240 

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit. 

(*) Absatz 2 in der Fassung des Artikels 9 EEA. 
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Einsetzung der Organe 
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Artikel 241 

Der Rat tritt binnen einem Monat nach Inkrafttreten dieses 
Vertrages zusammen. 

Artikel 242 

Der Rat trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen, um binnen 
drei Monaten nach seinem ersten Zusammentreten den Wirtschafts
und Sozialausschuß einzusetzen. 

Artikel 243 

Die Versammlung (*) tritt binnen zwei Monaten nach der ersten 
Sitzung des Rates auf Einberufung durch dessen Präsidenten zu
sammen, um ihr Präsidium zu wählen und ihre Geschäftsordnung 
auszuarbeiten. Bis zur Wahl des Präsidiums führt der Alterspräsi
dent den Vorsitz. 

Artikel 244 

Der Gerichtshof nimmt seine Tätigkeit mit Ernennung seiner 
Mitglieder auf. Die Ernennung des ersten Präsidenten erfolgt nach 
dem für die Ernennung der Mitglieder geltenden Verfahren für die 
Dauer von drei Jahren. 

Der Gerichtshof legt binnen drei Monaten nach Aufnahme sei
ner Tätigkeit seine Verfahrensordnung fest. 

(*) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Aus historischen Gründen wurde abweichend von Artikel 3 EEA die Bezeichnung 
„Versammlung" nicht durch die Bezeichnung „Europäisches Parlament" ersetzt. 
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Der Gerichtshof kann nicht vor der Veröffentlichung der Ver
fahrensordnung angerufen werden. Die Fristen für die Klageerhe
bung laufen erst von diesem Zeitpunkt an. 

Der Präsident des Gerichtshofes übt von seiner Ernennung an 
die ihm durch diesen Vertrag übertragenen Befugnisse aus. 

Artikel 245 

Mit Ernennung ihrer Mitglieder nimmt die Kommission ihre 
Tätigkeit auf und übernimmt gleichzeitig die ihr in diesem Vertrag 
übertragenen Aufgaben. 

Mit Aufnahme ihrer Tätigkeit leitet die Kommission die Un
tersuchungen ein und stellt die Verbindungen her, die für die Er
stellung einer Übersicht über die wirtschaftliche Lage der Gemein
schaft erforderlich sind. 

Artikel 246 

1. Das erste Haushaltsjahr beginnt mit dem Inkrafttreten dieses 
Vertrages und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Tritt der 
Vertrag in der zweiten Jahreshälfte in Kraft, so endet das Haus
haltsjahr am 31. Dezember des folgenden Jahres. 

2. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplans für das erste Haushalts
jahr zahlen die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft unverzinsliche 
Vorschüsse; diese werden von den Finanzbeiträgen für die Durch
führung dieses Haushaltsplans abgezogen. 

3. Bis zur Aufstellung des Statuts der Beamten und der für die 
sonstigen Bediensteten der Gemeinschaft geltenden Beschäftigungs
bedingungen gemäß Artikel 212 stellt jedes Organ das erforderliche 
Personal ein und schließt zu diesem Zweck befristete Verträge. 

Jedes Organ prüft gemeinsam mit dem Rat die mit der Zahl, 
der Vergütung und der Verteilung der Stellen zusammenhängenden 
Fragen. 
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Schlußbestimmungen 
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Artikel 247 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Ver
tragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die 
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen 
Republik hinterlegt. 

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats in Kraft. Findet 
diese Hinterlegung weniger als fünfzehn Tage vor Beginn des fol
genden Monats statt, so tritt der Vertrag am ersten Tag des zweiten 
Monats nach dieser Hinterlegung in Kraft. 

Artikel 248 

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in deutscher, französischer, 
italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; er wird im Archiv der Re
gierung der Italienischen Republik hinterlegt; dieses übermittelt der 
Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Ab
schrift. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 
ADENAUER HALLSTEIN 
PINEAU M. FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
BECH Lambert SCHAUS 
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
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Anhänge 
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ANHANG I 

LISTEN A bis G 

zu den Artikeln 19 und 20 dieses Vertrages 

LISTE A 

Liste der Tarifpositionen, 
bei denen zur Errechnung des einfachen Mittels der in Spalte 3 

erwähnte Zollsatz zu berücksichtigen ist 

- ' -
Nummer 

des Brüsseler 
Zolltarifschemas 

- 2 -

Warenbezeichnung 

- 3 -
Zollsätze 

(in %), die für 
Frankreich zu 

berücksichtigen 
sind 

ex 15.10 Saure Öle aus der Raffination 18 
15.11 Glyzerin, einschließlich Glyzerinwasser 

und -unterlaugen; 
— roh 6 
— gereinigt 10 

19.04 Sago (Tapiokasago, Sago aus Sagomark, 
Kartoffelsago und anderer) 45 

ex 28.28 Vanadiumpentoxyd 15 
ex 28.37 Neutrales Natriumsulfit 20 
ex 28.52 Cerchlorid; Cersulfat 20 
ex 29.01 Aromatische Kohlenwasserstoffe: 

— Xylole: 
— Isomerengemische 20 
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Zolltarifschemas 

I - - 2 - - 3 -
Zollsätze 

(in %), die für 
Frankreich zu 

Nummer 
des Brüsseler Warenbezeichnung 

berücksichtigen 
sind 

ex 29.01 - ortho-Xylol, meta-Xylol, 
para-Xylol 25 

— monomeres Styrol 20 
— Isopropylbenzol (Cumol) 25 

ex 29.02 Dichlormethan 20 
Monomeres Vinylidenchlorid 25 

ex 29.03 Para-Toluolsulfonchlorid 15 

ex 29.15 Dimethylterephthalat 30 

ex 29.22 Aethylendiamin und seine Salze 20 
ex 29.23 Cyclische Aminoaldehyde, cyclische 

Aminoketone und Aminochinone, 
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Ni-
trosoderivate, ihre Salze und Ester 25 

ex 29.25 Homoveratrylamin 25 

29.28 Diazo-, Azo- und Azoxyverbindungen 25 

ex 29.31 Dichlorbenzyldisulfid 25 

ex 29.44 Antibiotika (ausgenommen Penicillin, 
Streptomycin, Chloromycetin und 
deren Salze sowie Aureomycin) 15 

ex 30.02 Impfstoffe gegen Maul- und Klauen
seuche, Zuchtstämme von Mikroorga
nismen für die Herstellung dieser 
Impfstoffe; Sera und Impfstoffe 
gegen die Schweinepest 15 
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Zollsätze 
Nummer (in %), die für 

des Brüsseler Warenbezeichnung Frankreich zu 
Zolltarifschemas berücksichtigen 

sind 

ex 30.03 Sarkomycin 18 
ex 31.02 Mineralische oder chemische Stickstoff

düngemittel, gemischt 20 

ex 31.03 Mineralische oder chemische Phos
phatdüngemittel: 

— einfach: 
— Superphosphate: 

— aus Knochen 10 
— andere 12 

— gemischt 7 

ex 31.04 Mineralische oder chemische Kali
düngemittel, gemischt 7 

ex 31.05 Andere Düngemittel, einschließlich 
Mischdünger und Volldünger: 

— Phosphornitrate und Kalium-
amoniumphosphate 10 

— andere, ausgenommen aufgelöste 
organische Düngemittel 7 

Düngemittel in Tabletten, Pastillen oder 
ähnlichen Formen oder in Packungen 
mit einem Gewicht von 10 kg oder 
weniger 15 

ex 32.07 Natürlicher Magnetit, fein zerkleinert, 
wie er zur Herstellung von Pigmenten 
verwendet wird, ausschließlich zum 
Schwemmen von Kohle bestimmt 25 
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Zollsätze 
Nummer (in %), die für 

des Brüsseler Warenbezeichnung Frankreich zu 
Zolltarifschemas berücksichtigen 

sind 

ex 37.02 Lichtempfindliche Filme, nicht belichtet, 
gelocht: 

— für einfarbige Aufnahmen (Posi
tive), in Sätzen von drei Einhei
ten, die getrennt nicht verwend
bar und als Träger für Farbfilme 
bestimmt sind 20 

— für Farbaufnahmen, mit einer 
Länge von mehr als 100 m 20 

ex 39.02 Polyvinylidenchlorid; Tafeln aus Butyral 30 

ex 39.03 Zelluloseester, ausgenommen Zellulose
nitrate und Zelluloseacetate 20 

Kunststoffe auf der Grundlage von 
Zelluloseestern (andere als Zellu
losenitrate und -acetate) 15 

Kunststoffe auf der Grundlage von 
Zelluloseäthern oder anderen chemi
schen Derivaten der Zellulose 30 

ex 39.06 Alginsäure, ihre Salze und Ester, trocken 20 

ex 48.01 Maschinenpapier und Maschinenpappe: 
— Kraftpapier und Kraftpappe 25 
— andere, in endlosen Bahnen her

gestellt, aus zwei oder mehreren 
gegautschten Lagen, mit einer 
Innenschicht aus Kraftpapier 25 
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- I - - 2 - - 3 -
Zollsätze 

Nummer (in %), die für 
des Brüsseler Warenbezeichnung Frankreich zu 

Zolltarifschemas berücksichtigen 
sind 

48.04 Papier und Pappe, zusammengeklebt, 
auf der Oberfläche weder getränkt 
noch überzogen, auch mit Innenver
stärkung, in Rollen oder Bogen 25 

ex 48.05 Papier und Pappe, gewellt 25 
Kraftpapier und Kraftpappe, gekreppt 

oder gefältelt 25 

ex 48.07 Kraftpapier und Kraftpappe, gummiert 25 

ex 51.01 Künstliche Spinnfäden, ungezwirnt, 
nicht gedreht oder mit weniger als 400 
Drehungen 20 

ex 55.05 Baumwollgarne, gezwirnt, ausgenom
men Phantasiegarne, roh, mit einer 
Länge im einfachen Faden von 
337 500 m oder mehr je kg 20 

ex 57.07 Kokosgarne 18 

ex 58.01 Geknüpfte Teppiche, aus Seide, Schap-
peseide, synthetischen Spinnfäden, 
Metallgarnen oder Garnen der Posi
tion 52.01, Metallfäden, Garnen aus 
Wolle oder feinen Tierhaaren 80 

ex 59.04 Kokosgarne, gezwirnt 18 

ex 71.04 Pulver von Diamanten 10 
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Zollsätze 
Nummer (in %), die für 

des Brüsseler Warenbezeichnung Frankreich zu 
Zolltarifschemas berücksichtigen 

sind 

ex 84.10 Pumpengehäuse aus nicht rostfreiem 
Stahl oder aus Leichtmetall oder Le
gierungen daraus, für Kolbenverbren
nungsmotoren für Luftfahrzeuge 15 

ex 84.11 Gehäuse für Pumpen und Kompresso
ren aus nicht rostfreiem Stahl 
oder aus Leichtmetall oder Legie
rungen daraus, für Kolbenverbren
nungsmotoren für Luftfahrzeuge 15 

ex 84.37 Maschinen, zum Herstellen von Tüll, 
Spitzen oder Webspitzen 10 

Stickmaschinen, ausgenommen Hohl
saummaschinen 10 

ex 84.38 Hilfsmaschinen und -apparate für Ma
schinen zum Herstellen von Tüll, 
Spitzen oder Webspitzen: 

— Maschinen, zum Antreiben der 
Spulenschlitten 10 

— Jacquardmaschinen 18 

Hilfsmaschinen und -apparate für Stick
maschinen: 

— Automaten 18 
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- I - - 2 - - 3 -
Zollsätze 

Nummer (in %), die für 
des Brüsseler Warenbezeichnung Frankreich zu 

Zolltarifschemas berücksichtigen 
sind 

ex 84.38 — Kartenschlagmaschinen, Karten-
kopiermaschinen, Kontrollma
schinen, Schlauchkopse 10 

Teile und Zubehör für Maschinen zum 
Herstellen von Tüll, Spitzen oder 
Webspitzen sowie für ihre Hilfs
maschinen und -apparate: 

— Spulenschlitten, Spulen, Käm
me, Barren und 
Kammschienen für Flachwirk
maschinen, Laden (ihre Platten 
und Messer), vollständige Klöp
pel und Teile von Laden und 
Klöppeln für Rundwirkmaschi
nen 10 

Teile und Zubehör für Stickmaschinen 
sowie für ihre Hilfsmaschinen und 
-apparate: 

— Stickmaschinenschiffchen, Ge
häuse für Stickmaschinenschiff
chen, einschließlich Platten; 
Halter 10 

ex 84.59 Spulenwickelmaschinen, zum Aufrollen 
von Leitungsdraht oder isolierenden 
oder schützenden Bändern zum Her
stellen von Wicklungen für die 
Elektrotechnik 23 
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Zollsätze 
Nummer (in %), die für 

des Brüsseler Warenbezeichnung Frankreich zu 
Zolltarifschemas berücksichtigen 

sind 

ex 84.59 Direktanlasser und Schwungkraftan
lasser für Luftfahrzeuge 25 

ex 84.63 Kurbeln für Kolbenverbrennungsmo
toren für Luftfahrzeuge 10 

ex 85.08 Anlasser für Luftfahrzeuge 20 
Magnetzünder, einschließlich Licht

magnetzünder für Luftfahrzeuge 25 

88.01 Luftfahrzeuge, leichter als Luft (Luft
schiffe und Ballone) 25 

ex 88.03 Teile von Luftfahrzeugen, leichter als 
Luft (Luftschiffe und Ballone) 25 

88.04 Fallschirme und Teile davon sowie Fall
schirmzubehör 12 

88.05 Katapulte und ähnliche Startvorrich
tungen für Luftfahrzeuge; Teile davon 15 

Bodengeräte zur Flugausbildung; Teile 
davon 20 

ex 90.14 Aeronautische Instrumente, Apparate 
und Geräte 18 

ex 92.10 Klaviermechaniken und Klaviaturen 
(mit 85 oder mehr Tönen) 30 
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LISTE Β 

Liste der Tarifpositionen, bei denen der Zollsatz des 
Gemeinsamen Zolltarifs 3 % nicht übersteigen darf 

 1   2 
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

KAPITEL 5 

05.01 

05.02 

05.03 

05.05 

05.06 

ex 05.07 Federn, Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren 
Federn oder Daunen, roh (ausgenommen Bettfedern 
und Daunen, roh) 

05.09 
bis 

05.12 

ex 05.13 Meerschwämme, roh 

KAPITEL 13 

13.01 

13.02 

KAPITEL 14 

14.01 
bis 

14.05 

KAPITEL 25 

25.02 
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Nummer 
des Brüsseler Warenbezeichnung 

Zolltarìfschemas 

KAPITEL 25 
(Fortsetzung) 

ex 25.04 Natürlicher Graphit, nicht in Aufmachungen für den 
Einzelverkauf 

25.05 

25.06 

ex 25.07 Lehm und Ton (außer Kaolin) — ausgenommen ge
blähter Ton der Position 68.07 —, Andalusit, Cyanit, 
auch gebrannt; Mullit; Schamotte-Körnungen und 
Ton-Dinasmassen 

ex 25.08 Kreide, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 

ex 25.09 Farberden, weder gebrannt noch untereinander ge
mischt; natürlicher Eisenglimmer 

25.10 

25.11 

ex 25.12 Kieselgur, Tripel und dergleichen mit einem Schütt
gewicht von 1 oder weniger, auch gebrannt, nicht 
in Aufmachungen für den Einzelverkauf 

ex 25.13 Bimsstein, Schmirgel, natürlicher Korund und andere 
natürliche Schleifstoffe, nicht in Aufmachungen für 
den Einzelverkauf 

25.14 

ex 25.17 Feuerstein (Flintstein); zerkleinerte Steine, Makadam 
(Schotter) und Teermakadam, Feldsteine und Kies, 
wie sie als Steinmaterial im Wege- und Bahnbau 
oder beim Betonbau verwendet werden; Kiesel 
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Nummer 
des Brüsseler 

Zolltarìfschemas 
Warenbezeichnung 

KAPITEL 25 
(Fonsetzung) 

ex 25.18 

26.02 
ex 26.03 

26.04 

Dolomit, naturroh, auch roh behauen oder durch 
Spalten oder Sägen lediglich zerteilt 

25.20 
25.21 
25.24 
25.25 
25.26 

ex 25.27 

25.28 
25.29 
25.31 
25.32 

KAPITEL 26 

ex 26.01 

Natürlicher Speckstein und Talk, auch roh behauen 
oder durch Spalten oder Sägen lediglich zerteilt; 
Talkum, ausgenommen Talkum in Packungen mit 
einem Reingewicht von 1 kg oder weniger 

Metallurgische Erze, auch angereichert, ausgenom
men Bleierze, Zinkerze und Waren der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Schwe-
felkiesabbrände 

Aschen und Rückstände, die Metall oder Metallver
bindungen enthalten (ausgenommen solche der Po
sition 26.02), ausgenommen zinkhaltige Aschen und 
zinkhaltige Rückstände 
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- I - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

KAPITEL 27 

27.03 

ex 27.04 

27.05 

27.05a 

27.06 

ex 27.13 

27.15 

27.17 

Koks und Schwelkoks, aus Steinkohle, zur Herstellung 
von Elektroden, und Koks aus Torf 

Ozokerit, Montanwachs und Torfwachs, roh 

KAPITEL 31 

31.01 

ex 31.02 Natürlicher Natronsalpeter 

KAPITEL 40 

40.01 

40.03 

40.04 

KAPITEL 41 

41.09 

KAPITEL 43 

43.01 

KAPITEL 44 

44.01 
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- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

KAPITEL 47 

47.02 

KAPITEL 50 

50.01 

KAPITEL 53 

53.01 
53.02 
53.03 
53.05 

KAPITEL 55 

ex 55.02 Baumwoll-Linters, andere als rohe 
55.04 

KAPITEL 57 

57.04 

KAPITEL 63 

63.02 

KAPITEL 70 

ex 70.01 Scherben von Glaswaren und andere Abfälle und 
Scherben von Glas 

KAPITEL 71 

ex 71.01 Echte Perlen, roh 
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- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarìfschemas 

KAPITEL 71 
(Fortsetzung) 

ex 71.02 Edelsteine und Schmucksteine, roh 
71.04 
71.11 

KAPITEL 77 

ex 77.04 Beryllium (Glucinium), roh 
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LISTE C 

Liste der Tarifpositionen, bei denen der Zollsatz des Gemeinsamen 
Zolltarifs 10% nicht übersteigen darf 

- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

KAPITEL 5 

ex 05.07 Federn, Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren 
Federn oder Daunen, andere als roh 

05.14 

KAPITEL 13 

ex 13.03 Pflanzensäfte und -auszüge; Agar-Agar und andere 
natürliche Pflanzenschleime und Verdickungsstoffe, 
aus pflanzlichen Stoffen ausgezogen (ausgenommen 
Pektin) 

KAPITEL 15 

ex 15.04 Fette und öle, von Fischen oder Meeressäugetieren, 
auch raffiniert (ausgenommen Walöl) 

15.05 
15.06 
15.09 
15.11 
15.14 

KAPITEL 25 

ex 25.09 Farberden, gebrannt oder untereinander gemischt 
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Nummer 
des Brüsseler Warenbezeichnung 

Zolltarifschemas 

KAPITEL 25 
(Fortsetzung) 
ex 25.15 Marmor, Travertin, Ecaussine und andere Werksteine 

aus Kalkstein mit einer augenscheinlichen Dichte 
von 2,5 oder mehr und Alabaster, durch Spalten 
oder Sägen lediglich zerteilt, mit einer Dicke von 
25 cm oder weniger 

ex 25.16 Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere 
Werksteine, durch Spalten oder Sägen lediglich 
zerteilt, mit einer Dicke von 25 cm oder weniger 

ex 25.17 Körnungen, Splitter und Steinmehl von Steinen der 
Positionen 25.15 und 25.16 

ex 25.18 Dolomit, gesintert oder gebrannt; Dolomitstampf
masse 

25.22 
25.23 

KAPITEL 27 

ex 27.07 öle und andere Erzeugnisse der Destillation von 
Steinkohlenteer und ähnliche Erzeugnisse, ausge
nommen Phenole, Kresole und Xylenole 

27.08 
ex 27.13 Ozokerit, Montanwachs und Torfwachs, ausge

nommen roh 
ex 27.14 Bitumen und andere nicht paraffinische Rückstände 

aus Erdöl oder Schieferöl, ausgenommen Petrol
koks 

27.16 
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- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

KAPITEL 30 
ex 30.01 Drüsen und andere Organe zu organotherapeutischen 

Zwecken, getrocknet, auch als Pulver 

KAPITEL 32 
ex 32.01 Pflanzliche Gerbstoffauszüge, ausgenommen Mimo-

saauszüge und Quebrachoauszüge 
32.02 

32.03 
32.04 

KAPITEL 33 

ex 33.01 Ätherische Öle (auch terpenfrei gemacht), flüssig 
oder fest (konkret), ausgenommen ätherische Öle 
von Zitrusfrüchten; Resinoide 

33.02 

33.03 
33.04 

KAPITEL 38 

38.01 
38.02 
38.04 
38.05 
38.06 

ex 38.07 Balsamterpentinöle; Sulfatterpentinöl, roh; Dipenten, 
roh 
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- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zol Ita rif sehe mas 

KAPITEL 38 
(Fortsetzung) 

38.08 
38.10 

KAPITEL 40 

40.05 
ex 40.07 Garne aus Spinnstoffen, mit Weichkautschuk getränkt 

oder überzogen 
40.15 

KAPITEL 41 

41.02 
ex 41.03 Schaf- und Lammleder, nach dem Gerben bearbeitet 
ex 41.04 Ziegen- und Zickelleder, nach dem Gerben bearbeitet 

41.05 
41.06 
41.07 
41.10 

KAPITEL 43 

43.02 

KAPITEL 44 

44.06 
bis 

44.13 
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Nummer 
des Brüsseler 

Zolltarìfschemas 

- 2 -

Warenbezeichnung 

KAPITEL 44 
(Forlsetzung) 

44.16 
44.17 
44.18 

. 

KAPITEL 48 

ex 48.01 Zeitungsdruckpapier in Rollen 

KAPITEL 50 

50.06 
50.08 

KAPITEL 52 

52.01 

KAPITEL 53 

53.06 
bis 

53.09 

KAPITEL 54 

54.03 

KAPITEL 55 

55.05 
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- I - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

KAPITEL 57 

ex 57.05 Hanfgarne, nicht in Aufmachungen für den Einzelver
kauf 

ex 57.06 Jutegarne, nicht in Aufmachungen für den Einzelver
kauf 

ex 57.07 Garne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen, nicht in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf 

ex 57.08 Papiergarne, nicht in Aufmachungen für den Einzel
verkauf 

KAPITEL 68 
68.01 
68.03 
68.08 

ex 68.10 Baumaterial aus Gips oder aus Gemischen auf der 
Grundlage von Gips 

ex 68.11 Baumaterial aus Zement oder Beton, Betonwerksteine 
und dergleichen, auch bewehrt, einschließlich Bau
material aus Hüttenzement oder Terrazzo 

ex 68.12 Baumaterial aus Asbestzement, Zellulosezement oder 
dergleichen 

ex 68.13 Bearbeiteter Asbest; Gemische auf der Grundlage von 
Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und 
Magnesiumkarbonat 

KAPITEL 69 

69.01 
69.02 
69.04 
69.05 
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- I - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

KAPITEL 70 

ex 70.01 Glas in Brocken (ausgenommen optisches Glas) 
70.02 
70.03 
70.04 
70.05 
70.06 
70.16 

KAPITEL 71 

ex 71.05 Silber und Silberlegierungen, unbearbeitet 
ex 71.06 Silberplattierungen, unbearbeitet 
ex 71.07 Gold und Goldlegierungen, unbearbeitet 
ex 71.08 Goldplattierungen (auf unedlen Metallen oder auf 

Silber), unbearbeitet 
ex 71.09 Platin, Platinbeimetalle, ihre Legierungen, unbear

beitet 
ex 71.10 Platin- und Platinbeimetallplattierungen (auf unedlen 

Metallen oder auf Edelmetallen), unbearbeitet 

KAPITEL 73 

73.04 
73.05 

ex 73.07 Vorblöcke (Blooms), Knüppel, Brammen und 
Platinen, aus Stahl (ausgenommen Waren der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl); Stahl, 
nur vorgeschmiedet oder gehämmert (Schmiede
halbzeug) 
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Nummer 
des Brüsseler 

Zolltarifschemas 

— 2 — 

Warenbezeichnung 

KAPITEL 73 
(Fortsetzung) 

ex 73.10 Stabstahl, warm gewalzt, warm stranggepreßt oder 
geschmiedet (einschließlich Walzdraht); Stabstahl, 
kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt; Hohlboh
rerstäbe aus Stahl, zum Herstellen von Bohrern 
und Bohrstangen für Bergwerke geeignet (ausge
nommen Waren der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl) 

ex 73.11 Profile aus Stahl, warm gewalzt, warm stranggepreßt, 
geschmiedet, kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt; 
Spundwandeisen aus Stahl, auch gelocht oder aus 
zusammengesetzten Elementen hergestellt (ausge
nommen Waren der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl) 

ex 73.12 Bandstahl, warm oder kalt gewalzt (ausgenommen 
Waren der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl) 

ex 73.13 

73.14 

ex 73.15 

Bleche aus Stahl, warm oder kalt gewalzt (ausge
nommen Waren der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl) 

Qualitätskohlenstoffstahl und legierte Stähle, in den 
in den Positionen 73.06 bis 73.14 aufgeführten 
Formen (ausgenommen Waren der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl) 

KAPITEL 74 

74.03 
74.04 
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- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarìfschemas 

KAPITEL 74 
(Fortsetzung) 

ex 74.05 Blattmetall, Folien und dünne Bänder, aus Kupfer, 
auch geprägt, zugeschnitten, gelocht, überzogen 
oder bedruckt (ausgenommen solche, die auf Unter
lagen befestigt sind) 

ex 74.06 Pulver aus Kupfer (ausgenommen feines Pulver) 

KAPITEL 75 

75.02 
75.03 

ex 75.05 Anoden zum Vernickeln, gegossen, roh 

KAPITEL 76 

76.02 
76.03 

ex 76.04 Blattmetall, Folien und dünne Bänder, aus Alumi
nium, auch geprägt, zugeschnitten, gelocht, über
zogen oder bedruckt (ausgenommen solche, die auf 
Unterlagen befestigt sind) 

ex 76.05 Pulver aus Aluminium (ausgenommen feines Pulver) 

KAPITEL 77 

ex 77.02 Stäbe (Stangen), Profile, Draht, Bleche, Tafeln, 
Bänder und Drehspäne, nach Größe sortiert, aus 
Magnesium; Pulver aus Magnesium (ausgenommen 
feines Pulver) 

ex 77.04 Stäbe (Stangen), Profile, Draht, Bleche, Tafeln und 
Bänder, aus Beryllium (Glucinium) 
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Nummer 
des Brüsseler 

Zolltarifschemas 
Warenbezeichnung 

KAPITEL 78 

78.02 
78.03 

ex 78.04 Folien und dünne Bänder aus Blei, auch geprägt, 
zugeschnitten, gelocht, überzogen oder bedruckt 
(ausgenommen solche, die auf Unterlagen befestigt 
sind) 

KAPITEL 79 

79.02 
79.03 

KAPITEL 80 

80.02 
80.03 

ex 80.04 Blattmetall, Folien und dünne Bänder, aus Zinn, auch 
geprägt, zugeschnitten, gelocht, überzogen oder 
bedruckt (ausgenommen solche, die auf Unterlagen 
befestigt sind) 

KAPITEL 81 

ex 81.01 Stäbe (Stangen), Profile, Bleche, Platten, Bänder, 
Draht und Fäden, aus Wolfram 

ex 81.02 Stäbe (Stangen), Profile, Bleche, Platten, Bänder, 
Draht und Fäden, aus Molybdän 
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Nummer 
des Brüsseler 

Zolltarìfschemas 
Warenbezeichnung 

KAPITEL 81 
(Fortsetzung) 

ex 81.03 

ex 81.04 

KAPITEL 93 

ex 93.06 

KAPITEL 95 

ex 95.01 
bis 

ex 95.07 

KAPITEL 98 

ex 98.11 

Stäbe (Stangen), Profile, Bleche, Platten, Bänder, 
Draht und Fäden, aus Tantal 

Stäbe (Stangen), Profile, Bleche, Platten, Bänder, 
Draht und Fäden, aus anderen unedlen Metallen 

Schaftrohlinge für Gewehre 

Schnitzstoffe: roh zugerichtet, d. h. Platten, Scheiben, 
Stäbe, Rohre und dergleichen, weder poliert noch 
anders bearbeitet 

Pfeifenrohformen 
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LISTE D 

Liste der Tarifpositionen, bei denen der Zollsatz des Gemeinsamen 
Zolltarifs 15 % nicht übersteigen darf 

Nummer 
des Brüsseler Warenbezeichnung 

Zolltarifschemas 

KAPITEL 28 Anorganische chemische Erzeugnisse: anorganische 
oder organische Verbindungen von Edelmetallen, 
radioaktiven Elementen, Metallen der seltenen Erden 
und Isotopen 

ex 28.01 Halogene (ausgenommen Jod, roh, und Brom) 
ex 28.04 Wasserstoff; Edelgase; andere Nichtmetalle (aus

genommen Selen und Phosphor) 
28.05 
bis 

28.10 
ex 28.11 Arsenigsäureanhydrid; Arsensäuren 

28.13 
bis 

28.22 
28.24 
28.26 
bis 

28.31 
ex 28.32 Chlorate (ausgenommen Natrium- und Kalium-

chlorat) und Perchlorate 
ex 28.34 Oxyjodide und Perjodate 

28.35 
bis 

28.45 
28.47 
bis 

28.58 
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LISTE E 

Liste der Tarifpositionen, bei denen der Zollsatz des Gemeinsamen 
Zolltarifs 25 % nicht übersteigen darf 

- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

KAPITEL 29 Organische chemische Erzeugnisse 
ex 29.01 Kohlenwasserstoffe (ausgenommen Naphthalin) 

29.02 
29.03 

ex 29.04 Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro-
und Nitrosoderivate (ausgenommen Butyl- und 
Isobutylalkohole) 

29.05 
ex 29.06 Phenole (ausgenommen Phenol, Kresole und Xyle-

nole) und Phenolalkohole 
29.07 
bis 

29.45 

KAPITEL 32 

32.05 
32.06 

KAPITEL 39 

39.01 
bis 

39.06 
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LISTE F 

Liste der Tarifpositionen, bei denen der Zollsatz des Gemeinsamen 
Zolltarifs im gegenseitigen Einvernehmen festgesetzt ist 

— 1 — 
Nummer 

des Brüsseler 
Zolltarifschema; 

ex 01.01 

ex 01.02 

ex 01.03 

ex 02.01 

- 2 -

Warenbezeichnung 

Pferde, lebend, zum Schlachten 

Rinder, lebend (andere als reinrassige 
Rinder zu Zuchtzwecken) (') 

Schweine, lebend (andere als reinrassige 
Schweine zu Zuchtzwecken) (') 

Fleisch und genießbarer Schlachtabfall, 
frisch, gekühlt oder gefroren: 

— von Pferden 
— von Rindern (') 
— von Schweinen (') 

- 3 -
Gemeinsamer 

Zolltarif 
(Zollsatz in 

"t des Wertes) 

11 

16 

16 

16 
20 
20 

02.02 

ex 02.06 

ex 03.01 

Hausgeflügel, nicht lebend, und genieß
barer Schlachtabfall hiervon (ausge
nommen Lebern), frisch, gekühlt oder 
gefroren 

Fleisch von 
getrocknet 

Pferden, gesalzen oder 

Süßwasserfische, frisch (lebend oder 
nicht lebend), gekühlt oder gefroren: 

— Forellen oder andere Salmoni
den 

— andere 

(') Nur soweit es sich um Haustiere handelt. 
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Nummer 

- 3 -
Gemeinsamer 

Zolltarif 
des Brüsseler Warenbezeichnung (Zollsatz in 

Zolltarìfschemas % des Wertes) 

ex 03.03 Krebstiere und Weichtiere (auch ohne 
Panzer oder Schale), frisch (lebend 
oder nicht lebend), gekühlt, gefroren, 
getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; 
Krebstiere in ihrem Panzer, nur in 
Wasser gekocht: 

— Langusten und Hummern 25 
— Krabben und Garnelen 18 
— Austern 18 

04.03 Butter 24 

ex 04.05 Vogeleier in der Schale, frisch oder halt
bar gemacht: 

— vom 16.2. bis 31. 8. 12 

— vom 1.9. bis 15.2. 15 

04.06 Natürlicher Honig 30 

ex 05.07 Bettfedern und Daunen, roh 0 
05.08 Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, ent

fettet oder einfach bearbeitet (aber 
nicht zugeschnitten), mit Säure be
handelt oder auch entleimt; Mehl und 
Abfälle dieser Stoffe 0 

ex 06.03 Blüten und Blütenknospen, geschnitten, 
zu Binde- oder Zierzwecken, frisch: 

— vom 1.6. bis 31. 10. 24 
— vom 1. 11. bis 31. 5. 20 
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ν, Gemeinsamer 
Nummer 7 .. , 

des Brüsseler Warenbezeichnung " " " " ' . 

07.01 Gemüse und Küchenkräuter, frisch oder 
gekühlt: 

— Speisezwiebeln, Schalotten und 
Knoblauch 12 

— Frühkartoffeln: 
 vom 1. 1. bis 15.5. 15 
 vom 16.5. bis 30.6. 21 

— andere (') 

07.04 Gemüse und Küchenkräuter, getrocknet, 
auch in Stücke oder Scheiben 
geschnitten, als Pulver oder sonst 
zerkleinert, aber nicht weiter zuberei
tet: 

ex 07.05 

ex 08.01 

08.02 

— Speisezwiebeln 

— andere 

Trockene ausgelöste Hülsenfrüchte, auch 
geschält oder zerkleinert: 

— Erbsen und Bohnen 

Bananen, frisch 

Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet: 

— Apfelsinen: 

 vom 15.3. bis 30.9. 
— außerhalb dieses Zeitab

schnitts 
— Mandarinen und Clementinen 
— Zitronen 
— Pampelmusen 
— andere 

20 

16 

10 

20 

15 

20 
20 
8 

12 
16 

(') Grundsätzlich wird der Zollsatz in Höhe des einfachen Mittels festgelegt. Etwaige 
Berichtigungen können durch die Festsetzung von Saisonzöllen im Rahmen der Agrar
politik der Gemeinschaft durchgeführt werden. 
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Nummer 
des Brüsseler 

Zolltarìfschemas 
Warenbezeichnung 

Gemeinsamer 
Zolltarif 

(Zollsatz in 
% des Wertes) 

ex 08.04 Weintrauben, frisch: 
— vom 1. 11. bis 14. 7. 
— vom 15.7. bis 31. 10. 

08.06 Äpfel, Birnen und Quitten, frisch (') 

08.07 Steinobst, frisch: 
— Aprikosen 
— anderes (') 

ex 08.12 Pflaumen, getrocknet 

ex 09.01 Kaffee, roh 
10.01 
bis 

10.07 
ex 11.01 

12.01 

18 
22 

25 

18 

16 

Getreide (2) 

Weizenmehl (2) 

Ölsaaten und ölhaltige Früchte, auch 
zerkleinert 

(') Grundsätzlich wird der Zollsatz in Höhe des einfachen Mittels festgelegt. Etwaige 
Berichtigungen können durch die Festsetzung von Saisonzöllen im Rahmen der Agrar
politik der Gemeinschaft durchgeführt werden. 

Í1) a) Die Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für Getreide und Weizenmehl ergeben 
sich aus dem einfachen Mittel der tarifmäßigen Zollsätze. 

b) Abweichend von Artikel 23 können die Mitgliedstaaten bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die anzuwendenden Regeln im Rahmen der in Artikel 40 Absatz 2 vorgesehe
nen Maßnahmen festgelegt werden, die Erhebung des Zolles für diese Waren aus
setzen. 

c) Falls die Erzeugung oder Verarbeitung von Getreide oder Weizenmehl in einem 
Mitgliedstaat durch die in einem anderen Mitgliedstaat vorgenommene Aussetzung 
der Zollsätze ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt wird, nehmen die betreffenden 
Mitgliedstaaten miteinander Verhandlungen auf. Führen diese Verhandlungen zu 
keinem Ergebnis, so kann die Kommission den geschädigten Staat ermächtigen, ge
eignete, in ihrer Art und Weise von der Kommission festgelegte Maßnahmen zu 
treffen, soweit der Unterschied gegenüber dem Gestehungspreis nicht durch eine 
andere Getreidemarktordnung des Mitgliedstaats, der die Aussetzung vornimmt, 
ausgeglichen wird. 
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Nummer 
des Brüsseler Warenbezeichnung 

Zolltarifschemas 

ex 12.03 

12.06 

15.15 

15.16 

ex 16.04 

ex 16.05 

17.01 
18.01 

18.02 

Samen zur Aussaat (andere als von 
Rüben) 

Hopfen (Blütenzapfen) und Hopfenmehl 

Bienenwachs und anderes Insekten
wachs, auch gefärbt: 

— roh 
— anderes 

Pflanzen wachs, auch gefärbt: 
— roh 
— anderes 

Fische, zubereitet oder haltbar gemacht: 
— Salmoniden 

Krebstiere, zubereitet oder haltbar 
gemacht 

Rüben und Rohrzucker, fest 
Kakaobohnen, auch Bruch, roh oder 

geröstet 
Kakaoschalen, Kakaohäutchen und 

anderer Kakaoabfall 

Gemeinsamer 
Zolltarif 

(Zollsatz in 
% des Wertes) 

10 

12 

0 
10 

0 
8 

20 

20 
80 

9 

9 
19.02 Zubereitungen zur Ernährung von Kin

dern oder zum Diät- oder Küchenge
brauch auf der Grundlage von Mehl, 
Stärke oder Malz-Extrakt, auch mit 
einem Gehalt an Kakao von weniger 
als 50 Gewichtshundertteilen 25 

ex 20.02 Sauerkraut 20 
21.07 Lebensmittelzubereitungen, anderweit 

weder genannt noch inbegriffen 25 
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Nummer 
des Brüsseler Warenbezeichnung 

Zolltarifschemas „ Æ ' w í j " 

- 3 -
Gemeinsamer 

Zolltarif 
Zollsatz in 

% des Wertes) 

22.04 Traubenmost, teilweise vergoren, auch 
ohne Alkohol stummgemacht 40 

23.01 Mehl, ungenießbar: 
— von Fleisch und von Schlachtab

fall; Grieben 4 
— von Fischen, von Krebstieren 

oder von Weichtieren 5 

24.01 Tabak, unverarbeitet; Tabakabfälle 30 

ex 25.07 Kaolin, Sillimanit 0 

ex 25.15 Marmor, roh oder roh behauen, auch 
durch Sägen lediglich zerteilt, mit 
einer Dicke von mehr als 25 cm 0 

ex 25.16 Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und 
andere Werksteine, roh oder roh 
behauen, auch durch Sägen lediglich 
zerteilt, mit einer Dicke von mehr als 
25 cm 0 

25.19 Natürliches Magnesiumkarbonat (Ma
gnesit), auch gebrannt, ausgenom
men reines Magnesiumoxyd 0 

ex 25.27 Talkum in Packungen mit einem Rein
gewicht von 1 kg oder weniger 8 

ex 27.07 Phenole, Kresole und Xylenole, unbear
beitet 3 

27.09 Erdöl und Schieferöl, unbearbeitet 0 
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— 1 — 

Nummer 
des Brüsseler 

Zolltarifschema; 

ex 27.14 

28.03 

ex 28.04 

2 

Warenbezeichnung 

Petrolkoks 

Kohlenstoff (ζ. Β. Gasruß oder carbon 
black, Acetylenruß, Anthrazenruß, 
Lampenruß) 

Phosphor 

Selen 

 3 

Gemeinsamer 
Zolltarif 

(Zollsatz in 
Í» des Wertes) 

0 

5 

15 

0 

28.23 Eisenoxyde und hydroxyde, einschließ
lich Farberden auf der Grundlage von 
natürlichem Eisenoxyd mit einem 
Gehalt an gebundenem Eisen, berech
net als Fe203, von 70 Gewichtshun
dertteilen oder mehr 10 

28.25 Titanoxyde 15 

ex 28.32 Natrium und Kaliumchlorat 10 

ex 29.01 Aromatische Kohlenwasserstoffe: 

— Naphthalin 8 

ex 29.04 Tertiärer Butylalkohol 8 

ex 32.07 Titanweiß 15 

ex 33.01 Ätherische öle von Zitrusfrüchten (auch 
terpenfrei gemacht), flüssig oder fest 
(konkret) 12 

34.04 Künstliche Wachse, einschließlich was
serlösliche; zubereitete Wachse, nicht 
emulgiert und ohne Lösungsmittel 12 

ex 40.07 Fäden und Kordeln aus Weichkau
tschuk, auch mit Spinnstofferzeugnis
sen überzogen 15 
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Nummer 

- 3 -
Gemeinsamer 

Zolltarif des Brüsseler Warenbezeichnung ( & n . 
Zolltarifschemas % des Wertes) 

41.01 Rohe Häute und Felle (frisch, gesalzen, 
getrocknet, geäschert oder gepickelt) 

ex 41.03 Schaf- und Lammleder, nur gegerbt: 
— von indischen Metis 0 
— andere 6 

ex 41.04 Ziegen- und Zickelleder, nur gegerbt: 
— von indischen Ziegen 0 
— andere 7 

41.08 Lackleder und metallisiertes Leder 12 

44.14 Holzfurniere, durch Sägen, Messern oder 
Rundschälen hergestellt, mit einer 
Dicke von 5 mm oder weniger, auch 
mit Papier oder Gewebe einseitig 
verstärkt 10 

44.15 Furniertes Holz und Sperrholzplatten, 
auch in Verbindung mit anderen 
Stoffen; Hölzer mit Einlegearbeit 
(Intarsien oder Marketerie) 15 

53.04 Reißspinnstoff aus Wolle oder feinen 
oder groben Tierhaaren 0 
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- 3 -
Gemeinsamer 

Zolltarif Nummer 
des Brüsseler Warenbezeichnung 

Zolltarìfschemas A e r i « , 

54.01 Flachs, roh, geröstet, geschwungen, 
gehechelt oder anders bearbeitet, je
doch nicht versponnen; Werg und 
Abfälle (einschließlich Reißspinnstoff) 0 

54.02 Ramie, roh, geschält, entleimt, gehechelt 
oder anders bearbeitet; jedoch nicht 
versponnen; Werg und Abfälle (ein
schließlich Reißspinnstoff) 0 

55.01 Baumwolle, weder gekrempelt noch ge
kämmt 0 

ex 55.02 Baumwoll-Linters, roh 0 
55.03 Abfälle von Baumwolle (einschließlich 

Reißspinnstoff), weder gekrempelt 
noch gekämmt 0 

57.01 Hanf (Cannabis sativa), roh, geröstet, 
geschwungen, gehechelt oder anders 
bearbeitet, jedoch nicht versponnen; 
Werg und Abfälle (einschließlich 
Reißspinnstoff) 0 

57.02 Manilahanf (Abaca oder Musa textilis), 
roh oder bearbeitet, jedoch nicht ver
sponnen; Werg und Abfälle (ein
schließlich Reißspinnstoff) 0 

57.03 Jute, roh, geschält oder anders bearbei
tet, jedoch nicht versponnen; Werg 
und Abfälle (einschließlich Reißspinn
stoff) 0 

74.01 Kupfermatte; Rohkupfer (Kupfer zum 
Raffinieren und raffiniertes Kupfer); 
Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus 
Kupfer 0 
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 1   2   3 

κι,.__.. Gemeinsamer 
Nummer Zolltarif 

des Brüsseler Warenbezeichnung Í7„II„„I, ;„ 
Zolltarifschemas * Ä r £ ) 

74.02 Kupfervorlegierungen 0 

75.01 Nickelmatte, Nickelspeise und andere 
Zwischenerzeugnisse der Nickelher
stellung; Rohnickel (ausgenommen 
Anoden der Position 75.05); Bear
beitungsabfälle und Schrott, aus 
Nickel 0 

80.01 Rohzinn; Bearbeitungsabfälle und 
Schrott, aus Zinn 0 

ex 85.08 Zündkerzen 18 
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LISTE G 

Liste der Tarifpositionen, bei denen über den Zollsatz des 
Gemeinsamen Zolltarifs zwischen den Mitgliedstaaten zu 

verhandeln ist 

- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

ex 03.01 Seefische, frisch (lebend oder nicht lebend), gekühlt 
oder gefroren 

03.02 Fische, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder ge
räuchert 

04.04 Käse und Quark 

11.02 Grobgrieß und Feingrieß; Getreidekörner, geschält, 
geschliffen, periförmig geschliffen, geschrotet oder 
gequetscht (einschließlich Flocken), ausgenommen 
enthülster, geschliffener oder glasierter Reis und 
Bruchreis; Getreidekeime, auch gemahlen 

11.07 Malz, auch geröstet 

ex 15.01 Schweineschmalz 

15.02 Talg von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder aus
geschmolzen, einschließlich Premier Jus 

15.03 Schmalzstearin; Oleostearin; Schmalzöl, Oleomarga
rine und Talgöl, weder emulgiert, vermischt noch 
anders verarbeitet 

ex 15.04 Walöl, auch raffiniert 

15.07 Fette pflanzliche öle, flüssig oder fest, roh, gereinigt 
oder raffiniert 

15.12 Tierische und pflanzliche Fette und öle, gehärtet, 
auch raffiniert, jedoch nicht weiter verarbeitet 

18.03 Kakaomasse, auch entfettet 
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- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

18.04 Kakaobutter, einschließlich Kakaofett 

18.05 Kakaopulver, nicht gezuckert 

18.06 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittel
zubereitungen 

19.07 Brot, Schiffszwieback und andere gewöhnliche Back
waren, ohne Zusatz von Zucker, Honig, Eiern, Fett, 
Käse oder Früchten 

19.08 Feine Backwaren, auch mit beliebigem Gehalt an 
Kakao 

21.02 Auszüge oder Essenzen aus Kaffee, Tee oder Mate; 
Zubereitungen auf der Grundlage solcher Auszüge 
oder Essenzen 

22.05 Wein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stumm
gemachter Most aus frischen Weintrauben 

22.08 Äthylalkohol und Sprit mit einem Gehalt an Äthyl
alkohol von 73,6 Gewichtshundertteilen oder mehr, 
unvergällt; Äthylalkohol und Sprit mit beliebigem 
Gehalt an Äthylalkohol, vergällt 

22.09 Sprit mit einem Gehalt an Äthylalkohol von weniger 
als 73,6 Gewichtshundertteilen, unvergällt; Brannt
wein, Likör und andere alkoholische Getränke; 
zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen zur 
Herstellung von Getränken 

25.01 Steinsalz, Siedesalz, Seesalz, präpariertes Speisesalz, 
reines Natriumchlorid; Salzsole; Meerwasser 
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- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

25.03 Schwefel aller Art, ausgenommen sublimierter Schwe
fel, gefällter Schwefel und kolloider Schwefel 

25.30 Natürliche rohe Borate und ihre Konzentrate (auch 
kalziniert), ausgenommen aus natürlichen Solen 
ausgeschiedene Borate; natürliche rohe Borsäure 
mit einem Gehalt von nicht mehr als 85 Gewichts
hundertteilen HJBOJ in der Trockensubstanz 

ex 26.01 Bleierze und Zinkerze 

ex 26.03 Zinkhaltige Aschen und zinkhaltige Rückstände 

27.10 Erdöle und Schieferöle, bearbeitet; Zubereitungen 
mit einem Gehalt an Erdöl oder Schieferöl von 70 
Gewichtshundertteilen oder mehr, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen, in denen diese öle den 
Charakter der Ware bestimmen 

27.11 Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe 

27.12 Vaselin 

ex 27.13 Paraffin, Petrolatum aus Erdöl oder Schieferöl, pa
raffinische Rückstände (Gatsch oder slack wax), 
auch gefärbt 

ex 28.01 Jod, roh, und Brom 

28.02 Sublimierter oder gefällter Schwefel; kolloider 
Schwefel 

ex 28.11 Arsensäureanhydrid 

28.12 Borsäure und Borsäureanhydrid 

28.33 Bromide und Oxybromide; Bromate und Perbromate; 
Hypobromite 

ex 28.34 Jodite und Jodate 
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- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

28.46 Borate und Perborate 

ex 29.04 Butylalkohole, einschließlich Isobutylalkohol 

ex 29.06 Phenol, Kresole und Xylenole 

ex 32.01 Mimosaauszüge und Quebrachoauszüge 

40.02 Synthetischer Kautschuk, einschließlich des synthe

tischen Latex, auch stabilisiert; Faktis 

44.03 Rohholz, auch entrindet oder nur grob zugerichtet 

44.04 Holz, vierseitig oder zweiseitig grob zugerichtet, aber 
nicht weiter bearbeitet 

44.05 Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessen oder 
rundgeschält, aber nicht weiter bearbeitet, mit 
einer Dicke von mehr als 5 mm 

45.01 Naturkork, unbearbeitet, und Korkabfälle; Kork
schrot, Korkmehl 

45.02 Würfel, Platten, Blätter und Streifen, aus Naturkork, 
einschließlich Würfel oder Quader zur Herstellung 
von Stopfen 

47.01 Halbstoffe (Massen aus mechanisch oder chemisch 
aufbereiteten pflanzlichen Faserstoffen) 

50.02 Grège, weder gedreht noch gezwirnt 

50.03 Abfälle von Seide (einschließlich nicht abhaspelbare 
Seidenraupenkokons und Reißspinnstoffe); Schap-
peseide, Bourretteseide und Kämmlinge 

50.04 Seidengarne, nicht in Aufmachungen für den Einzel
verkauf 
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Nummer 
des Brüsseler Warenbezeichnung 

Zolltarifschemas 

50.05 Schappeseidengarne, nicht in Aufmachungen für den 
Einzelverkauf 

ex 62.03 Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, aus Jute
geweben, gebraucht 

ex 70.19 Glasperlen und Nachahmungen von echten Perlen; 
Nachahmungen von Edelsteinen, Schmucksteinen 
und ähnliche Glaswaren 

ex 73.02 Ferrolegierungen (andere als hochgekohltes Ferro-
mangan) 

76.01 Rohaluminium; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus 
Aluminium (') 

77.01 Rohmagnesium; Bearbeitungsabfälle und Schrott 
(einschließlich Drehspäne, nicht nach Größen 
sortiert), aus Magnesium (') 

78.01 Rohblei (auch silberhaltig); Bearbeitungsabfälle und 
Schrott, aus Blei (') 

Rohzink; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Zink (') 
Wolfram, roh (') Wolframpulver 
Molybdän, roh (') 
Tantal, roh (') 
Andere unedle Metalle, roh (') 
Motoren für Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, die 

schwerer als Luft sind, und Schiffe, und Teile dieser 
Motoren 

Strahltriebwerke, Teile davon und ihr Zubehör 

(') Die Zollsätze für Halbwarcn sind unter Berücksichtigung des für das jeweilige Roh
metall festgesetzten Zollsatzes nach dem in Artikel 21 Absatz 2 vorgesehenen 
Verfahren zu überprüfen. 
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ex 
ex 
ex 
ex 
ex 

ex 

79.01 
81.01 
81.02 
81.03 ' 
81.04 , 
84.06 

84.08 : 



- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

84.45 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Metallen 
oder Hartmetallen, ausgenommen Maschinen der 
Positionen 84.49 und 84.50 

84.48 Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder 
hauptsächlich für Maschinen der Positionen 84.45, 
84.46 oder 84.47 bestimmt, einschließlich Werk
stück- und Werkzeughalter, sich selbst öffnende 
Gewindeschneideköpfe, Teilköpfe und andere 
Speziai Vorrichtungen für Werkzeugmaschinen; 
Werkzeughalter für mechanische Handwerkzeuge 
der Positionen 82.04, 84.49 oder 85.05 

ex 84.63 Kraftübertragungsvorrichtungen für Kraftfahrzeuge 
mit drei oder vier Rädern 

87.06 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 
87.01, 87.02 oder 87.03 

88.02 Luftfahrzeuge, schwerer als Luft (z. B. Landfiugzeuge, 
Wasserflugzeuge, Segelflugzeuge, Tragschrauber, 
Hubschrauber, Schwingenflügler und Drachen); 
rotierende Fallschirme (Rotochutes) 

ex 88.03 Teile von Luftfahrzeugen, die schwerer als Luft sind 
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ANHANG II 

LISTE 

zu Artikel 38 dieses Vertrages 

- 1 - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarifschemas 

KAPITEL 1 Lebende Tiere 

KAPITEL 2 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall 

KAPITEL 3 Fische, Krebstiere und Weichtiere 

KAPITEL 4 Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier; natürlicher 
Honig 

KAPITEL 5 

05.04 Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als 
Fischen, ganz oder geteilt 

05.15 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder ge
nannt noch inbegriffen; nicht lebende Tiere des 
Kapitels 1 oder 3, ungenießbar 

KAPITEL 6 Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels 

KAPITEL 7 Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu 
Ernährungszwecken verwendet werden 
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Nummer 
des Brüsseler Warenbezeichnung 

Zolltarifschemas 

KAPITEL 8 Genießbare Früchte; Schalen von Zitrusfrüchten oder 
von Melonen 

KAPITEL 9 Kaffee, Tee und Gewürze, ausgenommen Mate (Posi
tion 09.03) 

KAPITEL 10 Getreide 

KAPITEL 11 Müllereierzeugnisse; Malz; Stärke; Kleber; Inulin 

KAPITEL 12 Ölsaaten und ölhaltige Früchte; verschiedene Samen 
und Früchte; Pflanzen zum Gewerbe- oder Heil
gebrauch; Stroh und Futter 

KAPITEL 13 

ex 13.03 Pektin 

KAPITEL 15 

15.01 Schweineschmalz; Geflügelfett, ausgepreßt oder aus
geschmolzen 

15.02 Talg von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder 
ausgeschmolzen, einschließlich Premier Jus 

15.03 Schmalzstearin; Oleostearin; Schmalzöl, Oleomarga
rine und Talgöl, weder emulgiert, vermischt noch 
anders verarbeitet 

15.04 Fette und öle von Fischen oder Meeressäugetieren, 
auch raffiniert 
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Nummer 
des Brüsseler Warenbezeichnung 

Zolltarìfschemas 

KAPITEL 15 
(Fortsetzung) 

15.07 Fette pflanzliche Öle, flüssig oder fest, roh, ge
reinigt oder raffiniert 

15.12 Tierische und pflanzliche Fette und Öle, gehärtet, 
auch raffiniert, jedoch nicht weiter verarbeitet 

15.13 Margarine, Kunstspeisefett und andere genießbare 
verarbeitete Fette 

15.17 Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder 
von tierischen oder pflanzlichen Wachsen 

KAPITEL 16 Zubereitungen von Fleisch, Fischen, Krebstieren und 
Weichtieren 

KAPITEL 17 

17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest 
17.02 Andere Zucker; Sirupe; Kunsthonig, auch mit na

türlichem Honig vermischt; Zucker und Melassen, 
karamelisiert 

17.03 Melassen, auch entfärbt 
17.05 (*) Zucker, Sirupe und Melassen, aromatisiert oder ge

färbt (einschließlich Vanille- und Vanillinzucker), 
ausgenommen Fruchtsäfte mit beliebigem Zusatz 
von Zucker 

(·) Position eingefügt gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 7 a des Rates der Euro
päischen Winschaftsgemeinschafl vom 18. Dezember 1959 {Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften Nr. 7 vom 30. Januar 1961, S. 71). 
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Nummer 
des Brüsseler 

Zolltarìfschemas 
Warenbezeichnung 

KAPITEL 18 

18.01 Kakaobohnen, auch Bruch, roh oder geröstet 

18.02 Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakao
abfall 

KAPITEL 20 Zubereitungen von Gemüse, Küchenkräutern, Früch
ten und anderen Pflanzen oder Pflanzenteilen 

KAPITEL 22 

22.04 Traubenmost, teilweise vergoren, auch ohne Alkohol 
stummgemacht 

22.05 Wein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stumm
gemachter Most aus frischen Weintrauben 

22.07 Apfelwein, Birnenwein, Met und andere gegorene 
Getränke 

ex 22.08 (*) Äthylalkohol und Sprit, vergällt und unvergällt, mit 
ex 22.09 (*) einem beliebigen Äthylalkoholgehalt, hergestellt aus 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in Anhang 
II des Vertrages aufgeführt sind (ausgenommen 
Branntwein, Likör und andere alkoholische Ge
tränke, zusammengesetzte alkoholische Zubereitun
gen — Essenzen — zur Herstellung von Getränken) 

ex 22.10 (*) Speiseessig 

(*) Position eingefügt gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 7 a des Rates der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft vom 18. Dezember 1959 (Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften Nr. 7 vom 30. Januar 1961. S. 71). 
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- I - - 2 -
Nummer 

des Brüsseler Warenbezeichnung 
Zolltarìfschemas 

KAPITEL 23 Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie; 
zubereitetes Futter 

KAPITEL 24 

24.01 Tabak, unverarbeitet; Tabakabfälle 

KAPITEL 45 

45.01 Naturkork, unbearbeitet, und Korkabfälle; Kork
schrot, Korkmehl 

KAPITEL 54 

54.01 Flachs, roh, geröstet, geschwungen, gehechelt oder 
anders bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg 
und Abfälle (einschließlich Reißspinnstoff) 

KAPITEL 57 

57.01 Hanf (Cannabis sativa), roh, geröstet, geschwungen, 
gehechelt oder anders bearbeitet, jedoch nicht ver
sponnen; Werg und Abfälle (einschließlich 
Reißspinnstoff) 
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ANHANG III 

LISTE DER UNSICHTBAREN TRANSAKTIONEN 

zu Artikel 106 dieses Vertrages 

— Seefrachten, einschließlich Chartern, Hafengebühren, Ausgaben 
für Fischereifahrzeuge usw. 

— Binnenschiffahrtsfrachten einschließlich Chartern 

— Straßenverkehr: Reisende, Frachten und Chartern 

— Luftverkehr: Reisende, Frachten und Chartern 
Bezahlung von internationalen Flugscheinen und Gebühren 
für Übergepäck durch die Reisenden; Bezahlung von inter
nationalen Luftfrachten und Luftchartern 
Erlöse aus dem Verkauf von internationalen Flugscheinen, 
aus Gebühren für Übergepäck, für internationale Luftfrach
ten und Luftchartern 

— Für alle Transportmittel des Seeverkehrs: Hafenleistungen 
(Bunkerung, Treibstoff, Lebensmittel, Unterhaltungskosten, 
Reparaturen, Ausgaben für die Besatzung usw.) 

Für alle Transportmittel des Binnenschiffverkehrs: Hafen
leistungen (Bunkerung, Treibstoff, Lebensmittel, Unterhal
tungskosten und kleinere Reparaturen von Transportmitteln, 
Ausgaben für die Besatzung usw.) 

Für alle Transportmittel des gewerblichen Straßenverkehrs: 
Treibstoff, Öl, kleinere Reparaturen, Garagenbenutzung, Aus
gaben für Fahrer und Fahrpersonal usw. 
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Für alle Lufttransportmittel: Betriebskosten und allgemeine 
Unkosten einschließlich Reparaturen an Flugzeugen und Na
vigationsmaterial für die Luftfahrt 

Kosten und Gebühren der Einlagerung unter Zollverschluß, 
Lagerkosten, Gebühren für die Entnahme aus dem Zollager 
(Zollabfertigung) 

Zölle und Abgaben 
Belastungen aus dem Transit 
Kosten für Reparaturen und Montage 
Kosten der Verarbeitung, Bearbeitung, Lohnveredelung und 

anderer derartiger Dienstleistungen 
Schiffsreparaturen 
Reparaturen von anderen Transportmitteln als solchen für den 

Wasser- und Luftverkehr 
Technische Hilfeleistung (Hilfeleistung in bezug auf die Er

zeugung und Verteilung von Waren und Dienstleistungen auf 
allen Stufen, die während eines entsprechend dem besonderen 
Zweck dieser Hilfeleistung festgesetzten Zeitabschnitts ge
währt wird, beispielsweise Beratung und Besuche durch Fach
leute, die Erstellung technischer Pläne und Zeichnungen, Fer
tigungskontrollen, Marktforschung sowie die Ausbildung von 
Personal) 

Provisionen und Maklergebühren 
Gewinne aus Transitgeschäften 
Bankprovisionen und -Spesen 
Repräsentationskosten 
Werbungskosten aller Art 
Geschäftsreisekosten 
Beteiligung von Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen 

usw. an den allgemeinen Unkosten ihres Stammhauses im 
Ausland und umgekehrt 

Bauunternehmer-Verträge (Bau und Unterhaltung von Gebäu
den, Straßen, Brücken, Häfen usw. durch SpezialUnternehmen, 
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im allgemeinen zu Pauschalpreisen nach öffentlicher Aus
schreibung) 

— Differenzen, Sicherheitsleistungen und Depots für Geschäfte an 

Warenterminbörsen nach Handelsbrauch 

— Fremdenverkehr 

— Private Reisen und Aufenthalte zu Studienzwecken 

— Private Reisen und Aufenthalte aus gesundheitlichen Gründen 

— Private Reisen und Aufenthalte aus familiären Gründen 

— Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und musikalische Verlags
werke im Abonnement 

Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, musikalische Verlagswerke 
und Schallplatten 

— Belichtete Filme, Spielfilme und andere gewerbliche Filme, 
Kultur-, Unterrichtsfilme usw. (Leihgebühren, Abgaben, Sub
skriptionen, Kopier- und Synchronisationskosten usw.) 

— Mitgliedsbeiträge 

— Unterhaltung und laufende Instandsetzung von Privatbesitz im 
Ausland 

— Staatliche Ausgaben (amtliche Vertretungen im Ausland, Bei
träge zu internationalen Organisationen) 

— Steuern und Abgaben, Gerichtskosten, Gebühren für die Ein
tragung von Patenten und Warenzeichen 

Schadensersatzleistungen 
Rückzahlung bei Aufhebung von Verträgen oder Rückgewäh

rung nichtgeschuldeter Leistungen 
Geldstrafen 

— Regelmäßige Verrechnungen der Post-, Telefon- und Telegra
phenverwaltungen sowie der öffentlichen Verkehrsunterneh
men 

477 



— Devisengenehmigungen für Angehörige des eigenen Staates 
oder Deviseninländer fremder Staatsangehörigkeit, die aus
wandern 

Devisengenehmigungen für Angehörige des eigenen Staates 
oder Deviseninländer fremder Staatsangehörigkeit, die in ihr 
Heimatland zurückkehren 

— Löhne und Gehälter (von Grenzgängern oder Saisonarbeitern 
oder sonstigen Devisenausländern, unbeschadet der Berechti
gung der Länder, Vorschriften für die Beschäftigung ausländi
scher Arbeitskräfte zu erlassen) 

— Geldsendungen von Auswanderern (unbeschadet der Be
rechtigung der Staaten, Einwanderungsvorschriften zu erlas
sen) 

— Honorare und Vergütungen 

— Dividenden und Gewinnanteile 

— Zinsen (von Wertpapieren, Hypothekenbriefen usw.) 

— Miete, Pacht usw. 

— Vertragliche Tilgung (mit Ausnahme von Transfers vorzeitiger 

oder nachgeholter Tilgungen) 

— Gewinne aus dem Betrieb von Unternehmen 

— Erträgnisse aus Urheberrechten 
Patente, gewerbliche Muster, Warenzeichen und Erfindungen 

(Übertragung von und Lizenzerteilung an Patenten, gewerb
lichen Mustern, Warenzeichen und Erfindungen ohne 
Rücksicht auf gesetzlichen Schutz sowie Transfers für solche 
Übertragungen oder Lizenzerteilungen) 

— Konsulatseinnahmen 

— Pensionen, Ruhegehälter und andere ähnliche Einkünfte 
Gesetzliche Unterhaltszahlungen sowie finanzielle Unterstützun

gen in Härtefällen 

Abgestufte Transfers von Guthaben in einem Mitgliedstaat von 
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Personen mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat, so
fern diese Personen nicht über ausreichende Mittel verfügen, 
um ihren persönlichen Unterhalt in dem letztgenannten Staat 
zu bestreiten 

Transaktionen und Transfers aus Direktversicherungsgeschäften 
Transaktionen und Transfers in Verbindung mit Rückver

sicherung und Retrozessionsverträgen 
Eröffnung und Rückzahlung von Handels- und Industrie

krediten 
Transfers von Beträgen geringer Höhe ins Ausland 
Beurkundungskosten jeder Art der zugelassenen Deviseninstitute 

für ihre eigene Rechnung 
Sport- und Rennpreise 
Erbschaften 
Ausstattungen 
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ANHANG IV 

ÜBERSEEISCHE LÄNDER UND HOHEITSGEBIETE 

auf welche der Vierte Teil des Vertrages 
Anwendung findet (*) (2) (3) 

Französisch-Westafrika: Senegal, Sudan, Guinea, Elfenbein
küste, Dahome, Mauretanien, Niger und Obervolta (4); 

ANMERKUNGEN DER HERAUSGEBER: 
( ' ) Wortlaut geändert gemäß 

— Artikel 1 des Abkommens vom 13. November 1962 über die Änderung des Vertrages 
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften Nr. 150 vom 1. Oktober 1964, S. 2414), 

— Artikel 24 Absatz 2 der Beitrittsakte DK/IRL/VK in der Fassung des Artikels 13 des 
BA AB DK/IRL/VK, 

— dem Vertrag vom 13. März 1984 zur Änderung der Verträge zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaften bezüglich Grönlands (Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften Nr. L 29 vom 1. Februar 1985). 

(*) Der Beschluß des Rates 86/283/EWG vom 30. Juni 1986 über die Assoziation der über
seeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 175 vom 1. Juli 1986) enthält in Anhang I die Li
ste der überseeischen Länder und Gebiete, auf die der Vierte Teil des Vertrages Anwen
dung findet. 

(J) Der Vierte Teil des Vertrages hat vom 1. September 1962 bis 16. Juli 1976 aufgrund eines 
vom Königreich der Niederlande in Ergänzung der Ratifikationsurkunde hinterlegten 
Zusatzdokuments auch auf Surinam Anwendung gefunden. 

(*) Der Vierte Teil des Vertrages findet auf diese Länder und Gebiete, die unabhängig ge
worden sind und zum Teil auch ihren Namen geändert haben, keine Anwendung mehr. 
Die Beziehungen zwischen der EWG und bestimmten afrikanischen Staaten und Mada
gaskar waren Gegenstand der am 20. Juli 1963 bzw. am 29. Juli 1969 in Jaunde unter
zeichneten Assoziierungsabkommen. Die Beziehungen zu bestimmten Staaten in Afrika, 
im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean waren anschließend Gegenstand 
— des am 28. Februar 1975 unterzeichneten und am 1. April 1976 in Kraft getretenen 

AKP—EWG-Abkommens von Lomé (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Nr. L 25 vom 30. Januar 1976), 

— des am 31. Oktober 1979 in Lomé unterzeichneten und am 1. Januar 1981 in Kraft ge
tretenen Zweiten AKP—EWG-Abkommens (Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften Nr. L 347 vom 22. Dezember 1980), 

— des am 8. Dezember 1984 in Lomé unterzeichneten und am 1. Mai 1986 in Kraft ge
tretenen Dritten AKP—EWG-Abkommens (Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften Nr. L 86 vom 31. März 1986). 
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Französisch-Äquatorialafrika: Mittelkongo, Ubangi-Chari, 
Tschad und Gabun ('); 

Saint-Pierre und Miquelon (2), der Komoren-Archipel (3), Mada
gaskar (') und zugehörige Gebiete ('), Französisch-Somaliland ('), 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete, die französischen Nieder
lassungen in Ozeanien (4), die australen und antarktischen Ge
biete (5); 

die autonome Republik Togo('); 

das unter französischer Verwaltung stehende Treuhandgebiet 
Kamerun ('); 

Belgisch-Kongo und Ruanda-Urundi ('); 

das unter italienischer Verwaltung stehende Treuhandgebiet 
Somaliland ('); 

Niederländisch-Neuguinea ('); 

die Niederländischen Antillen (6); 

Französisch-britisches Kondominium Neue Hebriden ('); 

ANMERKUNGEN DER HERAUSGEBER: 
(') Siehe Fußnote (4) auf der ersten Seite dieses Anhangs. 
(:) Jetzt Gebietskörperschaft der Französischen Republik. 
(J) Der Vierte Teil des Vertrages findet auf diesen Archipel mit Ausnahme der Gebiets

körperschaft Mayotte, die auf der Liste der überseeischen Lander und Gebiete (siehe 
Fußnote f1) auf der ersten Seite dieses Anhangs) geblieben ist, keine Anwendung 
mehr. 

(4) Neuer Name: — Übersee-Territorium Französisch-Polyncsten. 
— Übersee-Territorium Wallis und Futuna. 

(') Neuer Name: — Territorium der Französischen Süd- und Antarktisgebiete. 
(°) Neuer Name: Überseeische Länder, die dem Königreich der Niederlande unterstehen: 

— Aruba, 
— Niederländische Antil len: 

— Bonaire. 
— Curaçao, 
— Saba, 
— Sint Euslatius, 
— Sint Maarten. 
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Bahama-Inseln ('); 

Bermuda (2); 

Brunei (3); 

die assoziierten Staaten im karibischen Raum: Antigua, Domi
nica, Grenada, Santa Lucia, St. Vincent, St. Christoph, Nevis, An
guilla («); 

Britisch-Honduras ('); 

Kaimaninseln; 

Falklandinseln und Nebengebiete (5); 

Gilbert- und Ellice-Inseln ('); 

Mittlere und südliche Linieninseln (2); 

Britische Salomonen ('); 

Turks- und Caicosinseln; 

Britische Jungferninseln; 

Montserrat; 

ANMERKUNGEN DER HERAUSGEBER: 
(') Siehe Fußnote (*) auf der ersten Seite dieses Anhangs. 
(2) Diese Gebiete gehören nicht zu den überseeischen Ländern und Gebieten, die unter 

den Beschluß 86/283/EWG des Rates vom 30. Juni 1986 fallen (siehe Fußnote (') auf 
der ersten Seite dieses Anhangs). 

(J) Der Vierte Teil des Vertrages findet auf dieses Gebiet, das am 31. Dezember 1983 un
abhängig geworden ist, keine Anwendung mehr. 

(4) Die assoziierten Staaten im karibischen Raum bestehen nicht mehr als Verfassungsge
bilde. Alle dieser Gruppe seinerzeit angehörenden Gebiete sind unabhängig geworden, 
ausgenommen Anguilla, auf das der Vierte Teil des Vertrages weiterhin Anwendung 
findet. 

(') Die Nebengebiete der Falklandinseln haben am 3. Oktober 1985 ihren Namen geän
dert und sind seitdem keine den Falklandinseln zugehörigen Gebiete mehr. Sie heißen 
derzeit: Südgeorgien und Südliche Sandwich-Inseln. 
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Pitcairn; 

St. Helena und Nebengebiete; 

Seschellen('); 

Britisches Antarktis-Territorium ; 

Britisches Territorium im Indischen Ozean; 

Grönland (2). 

(') Siehe Fußnote (4) auf der ersten Seite dieses Anhangs. 
t1) Hinzugefügt gemäß Artikel 4 des Grönland-Vertrages. 
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II — PROTOKOLLE 
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Protokoll 
über die Satzung 

der Europäischen Investitionsbank 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 129 dieses Vertrages vorgese
hene Satzung der Europäischen Investitionsbank festzulegen, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

Artikel 1 

Die durch Artikel 129 dieses Vertrages gegründete Europäische 
Investitionsbank, im folgenden als „Bank" bezeichnet, wird ent
sprechend diesem Vertrag und dieser Satzung errichtet; sie übt ihre 
Aufgaben und ihre Tätigkeit nach Maßgabe dieser Übereinkünfte 
aus. 

Der Sitz der Bank wird im gegenseitigen Einvernehmen der Re
gierungen der Mitgliedstaaten festgelegt. 

Artikel 2 

Die Aufgabe der Bank ist in Artikel 130 dieses Vertrages be
stimmt. 

Artikel 3 (*) 

Nach Artikel 129 dieses Vertrages sind Mitglieder der Bank: 
— das Königreich Belgien, 
— das Königreich Dänemark, 
— die Bundesrepublik Deutschland, 
— die Republik Griechenland, 
— das Königreich Spanien, 

(*) Wortlaut in der Fassung von Artikel 1 des Protokolls Nr. 1 zur Beitriltsakte 
SP/PORT. 
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— die Französische Republik, 
— Irland, 
— die Italienische Republik, 
— das Großherzogtum Luxemburg, 
— das Königreich der Niederlande, 
— die Portugiesische Republik, 
— das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordir

land. 

Artikel 4 

1. Die Bank wird mit einem Kapital von achtundzwanzig Milliar
den achthundert Millionen ECU ausgestattet, das von den Mit
gliedstaaten in folgender Höhe gezeichnet wird: 

Deutschland 5 508 725 000 
Frankreich 5 508 725 000 
Italien 5 508 725 000 
Vereinigtes Königreich 5 508 725 000 
Spanien 2 024 928 000 
Belgien 1 526 980 000 
Niederlande 1 526 980 000 
Dänemark 773 154 000 
Griechenland 414 190 000 
Portugal 266 922 000 
Irland 193 288 000 
Luxemburg 38 658 000(*) 

Die Rechnungseinheit wird in der gleichen Weise wie die von 
den Europäischen Gemeinschaften verwendete ECU definiert (**). 

(*) Absatz 1 Unterabsatz I in der Fassung von Artikel 2 des Protokolls Nr. 1 zur Bci-
trittsakte SP/PORT. 

(·*) Absatz 1 Unterabsatz 2 geändert gemäß Beschluß des Rates der Gouverneure vom 
13. Mai 1981 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 311 vom 30. Ok
tober 1981). 
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Der Rat der Gouverneure kann auf Vorschlag des Verwaltungsrates 
einstimmig die Definition der Rechnungseinheit ändern (*). 

Die Mitgliedstaaten haften nur bis zur Höhe ihres Anteils am 
gezeichneten und nicht eingezahlten Kapital. 

2. Bei Aufnahme eines neuen Mitglieds erhöht sich das gezeich
nete Kapital entsprechend dem Beitrag des neuen Mitglieds. 

3. Der Rat der Gouverneure kann einstimmig über eine Erhöhung 
des gezeichneten Kapitals entscheiden. 

4. Der Anteil am gezeichneten Kapital kann weder abgetreten 
noch verpfändet noch gepfändet werden. 

Artikel 5 

1. Das gezeichnete Kapital wird von den Mitgliedstaaten in Höhe 
von durchschnittlich 9,01367457 v. H. der in Artikel 4 Absatz 1 
festgesetzten Beträge eingezahlt (**). 

2. Im Falle einer Erhöhung des gezeichneten Kapitals setzt der 
Rat der Gouverneure einstimmig den einzuzahlenden Hundertsatz 
sowie die Art und Weise der Einzahlung fest (***). 

3. Der Verwaltungsrat kann die Zahlung des restlichen gezeichne
ten Kapitals verlangen, soweit dies erforderlich wird, um den Ver-

(*) Absatz 1 Unterabsatz 2 ergänzt gemäß Artikel 1 des Vertrages zur Änderung des 
Protokolls über die Salzung der Bank. 

(**) Absatz 1 in der Fassung von Artikel 3 des Protokolls Nr. 1 zur Beitrittsakte 
SP/PORT. 

(***) Absatz 2 in der Fassung von Artikel 3 des Protokolls Nr. 1 zur Beitrittsakte 
DK/IRL/VK. 
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pflichtungen der Bank gegenüber ihren Anleihegebern nachzukom-

Die Zahlung erfolgt im Verhältnis zu den Anteilen der Mitglied
staaten am gezeichneten Kapital und in den Währungen, deren die 
Bank zur Erfüllung dieser Verpflichtungen bedarf (*). 

Artikel 6 

1. Der Rat der Gouverneure kann mit qualifizierter Mehrheit auf 
Vorschlag des Verwaltungsrats entscheiden, daß die Mitgliedstaaten 
der Bank verzinsliche Sonderdarlehen gewähren, wenn und soweit 
die Bank diese zur Finanzierung bestimmter Vorhaben benötigt und 
der Verwaltungsrat nachweist, daß die Bank nicht in der Lage ist, 
die erforderlichen Mittel auf den Kapitalmärkten zu Bedingungen 
zu beschaffen, die der Art und dem Gegenstand der zu finanzieren
den Vorhaben angemessen sind. 

2. Die Sonderdarlehen dürfen erst mit Beginn des vierten Jahres 
nach Inkrafttreten dieses Vertrages angefordert werden. Sie dürfen 
insgesamt 400 Millionen Rechnungseinheiten und jährlich 100 Mil
lionen Rechnungseinheiten nicht überschreiten. 

3. Die Laufzeit der Sonderdarlehen wird nach der Laufzeit der 
Darlehen oder Bürgschaften festgesetzt, welche die Bank mittels 
dieser Sonderdarlehen zu gewähren beabsichtigt; sie darf 20 Jahre 
nicht überschreiten. Der Rat der Gouverneure kann mit qualifizier
ter Mehrheit auf Vorschlag des Verwaltungsrats eine Entscheidung 
über die vorzeitige Rückzahlung der Sonderdarlehen erlassen. 

4. Die Sonderdarlehen sind zu 4 v. H. jährlich verzinslich, es sei 
denn, daß durch eine Entscheidung des Rates der Gouverneure un
ter Berücksichtigung der Entwicklung und der Höhe der Zinssätze 
auf den Kapitalmärkten ein anderer Zinssatz bestimmt wird. 

( · ) Absatz 3 in der Fassung von Artikel 3 des Protokolls Nr. 1 zur Beitrittsakte 
DK/IRL/VK. 
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5. Die Sonderdarlehen werden von den Mitgliedstaaten nach dem 
Verhältnis ihrer Anteile am gezeichneten Kapital gewährt; sie wer
den binnen sechs Monaten nach Anforderung in Landeswährung 
eingezahlt. 

6. Im Falle der Liquidation der Bank werden die Sonderdarlehen 
der Mitgliedstaaten erst nach Begleichung der übrigen Schulden der 
Bank zurückgezahlt. 

Artikel 7 (*) 

1. Sinkt der Wert der Währung eines Mitgliedstaats gegenüber der 
in Artikel 4 bestimmten Rechnungseinheit, so gleicht dieser Staat 
den Betrag des von ihm in seiner Währung eingezahlten Kapitalan
teils im Verhältnis zu der eingetretenen Änderung des Wertes durch 
eine zusätzliche Zahlung an die Bank aus. 

2. Steigt der Wert der Währung eines Mitgliedstaats gegenüber 
der in Artikel 4 bestimmten Rechnungseinheit, so gleicht die Bank 
den Betrag des von diesem Staat in seiner Währung eingezahlten 
Kapitalanteils im Verhältnis zu der eingetretenen Änderung des 
Wertes durch eine Rückzahlung an diesen Staat aus. 

3. Im Sinne dieses Artikels entspricht der Wert der Währung 
eines Mitgliedstaats gegenüber der in Artikel 4 bestimmten Rech
nungseinheit dem auf der Grundlage der Marktkurse ermittelten 
Umrechnungskurs zwischen dieser Rechnungseinheit und dieser 
Währung. 

4. Der Rat der Gouverneure kann auf Vorschlag des Verwaltungs
rats einstimmig die Methode der Umrechnung von in Rechnungs-

(') Artikel geändert gemäß Artikel 3 des Protokolls Nr. I zur Beitrittsakte GR. 
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einheiten ausgedrückten Beträgen in Landeswährungen und umge
kehrt ändern. 

Er kann ferner auf Vorschlag des Verwaltungsrats einstimmig 
die Modalitäten für den in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Ka
pitalausgleich festlegen; die Ausgleichszahlungen müssen minde
stens einmal jährlich geleistet werden. 

Artikel 8 

Die Bank wird von einem Rat der Gouverneure, einem Verwal
tungsrat und einem Direktorium verwaltet und geleitet. 

Artikel 9 

1. Der Rat der Gouverneure besteht aus den von den Mitglied
staaten benannten Ministern. 

2. Er erläßt die allgemeinen Richtlinien für die Kreditpolitik der 
Bank, insbesondere hinsichtlich der Ziele, die bei der schrittweisen 
Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes jeweils anzustreben 
sind. 

Er achtet auf die Durchführung dieser Richtlinien. 

3. Er hat ferner folgende Befugnisse: 

a) Er entscheidet über die Erhöhung des gezeichneten Kapitals 
gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2 (*); 

(·) Buchstaben a) und c) geändert gemäß Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 zur Beitrittsaktc 
DK/IRL/VK. 
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b) er übt die in Artikel 6 in bezug auf die Sonderdarlehen vor
gesehenen Befugnisse aus; 

c) er übt die in den Artikeln 11 und 13 für die Ernennung und 
Amtsenthebung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Direk
toriums sowie die in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 vorgesehe
nen Befugnisse aus(*); 

d) er erteilt die Ausnahmegenehmigung gemäß Artikel 18 Ab
satz 1 ; 

e) er genehmigt den vom Verwaltungsrat ausgearbeiteten Jahres
bericht; 

f) er genehmigt die Jahresbilanz und die Ertragsrechnung; 

g) er nimmt die in den Artikeln 4, 7, 14, 17, 26 und 27 vorgese
henen Befugnisse und Obliegenheiten wahr(**); 

h) er genehmigt die Geschäftsordnung der Bank. 

4. Der Rat der Gouverneure ist im Rahmen dieses Vertrages und 
dieser Satzung befugt, einstimmig alle Entscheidungen über die 
Einstellung der Tätigkeit der Bank und ihre etwaige Liquidation zu 
treffen. 

Artikel 10 (***) 

Soweit in dieser Satzung nichts Gegenteiliges bestimmt ist, wer
den die Entscheidungen des Rates der Gouverneure mit der Mehr-

(*) Buchstaben a) und c) geändert gemäß Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 zur Beitritts
akte DK/IRL/VK. 

(*·) Buchstabe g) geändert gemäß Artikel 3 des Vertrages zur Änderung des Protokolls 
über die Satzung der Bank. 

(***) Artikel geändert gemäß Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 zur Beitrittsakte SP/PORT. 
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heit seiner Mitglieder gefaßt. Diese Mehrheit muß mindestens 
45 v. H. des gezeichneten Kapitals vertreten. Der Rat der Gouver
neure stimmt nach den in Artikel 148 dieses Vertrages vorgesehe
nen Bestimmungen ab. 

Artikel 11 

1. Der Verwaltungsrat hat die ausschließliche Entscheidungsbefug
nis für die Gewährung von Darlehen und Bürgschaften sowie die 
Aufnahme von Anleihen; er setzt die Darlehenszinssätze und Bürg
schaftsprovisionen fest; er sorgt für die ordnungsmäßige Verwal
tung der Bank; er gewährleistet, daß die Führung der Geschäfte 
der Bank mit den Bestimmungen dieses Vertrages und dieser Sat
zung sowie mit den allgemeinen Richtlinien des Rates der Gouver
neure im Einklang steht. 

Am Ende des Geschäftsjahres hat er dem Rat der Gouverneure 
einen Bericht vorzulegen und ihn, nachdem er genehmigt ist, zu 
veröffentlichen. 

2. Der Verwaltungsrat besteht aus 22 ordentlichen und 12 stellver
tretenden Mitgliedern (*). 

Die ordentlichen Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der 
Gouverneure wie folgt bestellt: 
- drei ordentliche Mitglieder, die von der Bundesrepublik Deutsch

land benannt werden; 
- drei ordentliche Mitglieder, die von der Französischen Republik 

benannt werden; 
- drei ordentliche Mitglieder, die von der Italienischen Republik 

benannt werden; 
- drei ordentliche Mitglieder, die vom Vereinigten Königreich 

Großbritannien und Nordirland benannt werden; 
- zwei ordentliche Mitglieder, die vom Königreich Spanien be

nannt werden; 

(*) Absatz 2 Unterabsalz I geändert gemäß Artikel 5 des Protokolls Nr. 1 zur Beitritls-
akte SP/PORT. 
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- ein ordentliches Mitglied, das vom Königreich Belgien benannt 
wird; 

- ein ordentliches Mitglied, das vom Königreich Dänemark benannt 
wird; 

- ein ordentliches Mitglied, das von der Republik Griechenland be
nanntwird; 

- ein ordentliches Mitglied, das von Irland benannt wird ; 
- ein ordentliches Mitglied, das vom Großherzogtum Luxemburg be

nanntwird; 
- ein ordentliches Mitglied, das vom Königreich der Niederlande be

nanntwird; 
- ein ordentliches Mitglied, das von der Portugiesischen Republik be

nanntwird; 
- ein ordentliches Mitglied, das von der Kommission benannt wird (*). 

Die stellvertretenden Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der 
Gouverneure wie folgt bestellt : 
- zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Bundesrepublik 

Deutschland benannt werden ; 
- zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Französischen Republik 

benannt werden; 
- zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Italienischen Republik 

benannt werden; 
- zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Vereinigten Königreich 

Großbritannien und Nordirland benannt werden ; 
- ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich Dänemark, von 

der Republik Griechenland und von Irland im gegenseitigen Einver
nehmen benannt wird ; 

- ein stellvertretendes Mitglied, das von den Benelux-Ländern im ge
genseitigen Einvernehmen benannt wird ; 

- ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich Spanien und von 
der Portugiesischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen be
nanntwird; 

- ein stellvertretendes Mitglied, das von der Kommission benannt 
wird (*). 

(·) Absatz 2 Unterabsätze 1, 2 und 3 geändert gemäß Artikel 5 des Protokolls Nr. 1 der 
Beitrittsakte SP/PORT. 
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Die Wiederbestellung der ordentlichen Mitglieder und der stell
vertretenden Mitglieder ist zulässig (*). 

Die stellvertretenden Mitglieder können an den Sitzungen des 
Verwaltungsrats teilnehmen. Die von einem Staat oder von mehre
ren Staaten im gegenseitigen Einvernehmen oder von der Kommis
sion benannten stellvertretenden Mitglieder können die von diesem 
Staat oder von einem dieser Staaten oder von der Kommission be
nannten ordentlichen Mitglieder vertreten. Sie sind stimmberech
tigt, wenn sie ein oder mehrere ordentliche Mitglieder vertreten 
oder wenn ihnen das Stimmrecht hierzu nach Artikel 12 Absatz 1 
übertragen worden ist (*). 

Bei den Sitzungen des Verwaltungsrats führt der Präsident des 
Direktoriums oder bei seiner Verhinderung ein Vizepräsident den 
Vorsitz; der Vorsitzende nimmt an Abstimmungen nicht teil. 

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden Persönlichkeiten be
stellt, die jede Gewähr für Unabhängigkeit und Befähigung bieten. 
Sie sind nur der Bank verantwortlich. 

3. Ein ordentliches Mitglied kann nur dann seines Amtes entho
ben werden, wenn es die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben 
erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt; in diesem Falle 
kann der Rat der Gouverneure mit qualifizierter Mehrheit seine 
Amtsenthebung verfügen. 

Wird ein Jahresbericht nicht genehmigt, so hat dies den Rück
tritt des Verwaltungsrats zur Folge. 

4. Sitze, die durch Todesfall, freiwilligen Rücktritt, Amtsenthe
bung oder Gesamtrücktritt frei werden, sind nach Maßgabe des 
Absatzes 2 neu zu besetzen. Außer den allgemeinen Neubestellun
gen sind frei werdende Sitze für die verbleibende Amtszeit neu zu 
besetzen. 

( · ) Absatz 2 Unterabsätze 4 und 5 geändert gemäß Artikel 6 des Protokolls Nr. 1 zur 
Beitriltsakte DK/IRL/VK in der Fassung des Artikels 37 des BA AB DK/IRL/VK. 
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5. Der Rat der Gouverneure bestimmt die Vergütung der Mitglie
der des Verwaltungsrats. Er stellt einstimmig fest, welche Tätigkei
ten mit dem Amt eines ordentlichen oder stellvertretenden Mit
glieds unvereinbar sind. 

Artikel 12 

1. Jedes ordentliche Mitglied verfügt im Verwaltungsrat über eine 
Stimme. Es kann sein Stimmrecht ohne Einschränkung gemäß den 
in der Geschäftsordnung der Bank festzulegenden Regeln übertra
gen (*). 
2. Soweit in dieser Satzung nicht etwas Gegenteiliges bestimmt ist, 
werden die Entscheidungen des Verwaltungsrats mit der einfachen 
Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder getroffen. Für die 
qualifizierte Mehrheit sind fünfzehn Stimmen erforderlich (**). Die 
Geschäftsordnung der Bank bestimmt die Anzahl der Mitglieder, 
deren Anwesenheit für die Beschlußfähigkeit des Verwaltungsrats 
erforderlich ist. 

Artikel 13 

1. Das Direktorium besteht aus einem Präsidenten und sechs Vi
zepräsidenten, die vom Rat der Gouverneure auf Vorschlag des 
Verwaltungsrats für sechs Jahre bestellt werden. Ihre Wiederbestel
lung ist zulässig (***). 

Der Rat der Gouverneure kann einstimmig die Zahl der Mit
glieder des Direktoriums ändern (****). 

2. Der Rat der Gouverneure kann mit qualifizierter Mehrheit auf 
Vorschlag des Verwaltungsrats, der mit qualifizierter Mehrheit 

(*) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 7 des Protokolls Nr. 1 zur Beitrittsakte 
DK/IRL/VK. 

(*·) Absatz 2 Satz 2 geändert gemäß Artikel 6 des Protokolls Nr. 1 zur Beitrittsakte 
SP/PORT. 

(***) Absatz I Unterabsatz 1 geändert gemäß Artikel 7 des Protokolls Nr. 1 zur Beitritts-
akle SP/PORT. 

(****) Absatz 1 Unterabsatz 2 geändert gemäß Artikel 9 des Protokolls Nr. 1 zur Beitritts
akte DK/IRL/VK. 
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beschließt, die Amtsenthebung der Mitglieder des Direktoriums an
ordnen. 

3. Das Direktorium nimmt unter der Aufsicht des Präsidenten 
und der Kontrolle des Verwaltungsrats die laufenden Geschäfte der 
Bank wahr. 

Es bereitet die Entscheidungen des Verwaltungsrats vor, insbe
sondere hinsichtlich der Aufnahme von Anleihen sowie der Gewäh
rung von Darlehen und Bürgschaften; es sorgt für die Durchfüh
rung dieser Entscheidungen. 

4. Die Stellungnahmen des Direktoriums zu beantragten Darlehen 
und Bürgschaften sowie zu geplanten Anleihen werden mit Mehr
heit beschlossen. 

5. Der Rat der Gouverneure setzt die Vergütung der Mitglieder 
des Direktoriums fest und bestimmt, welche Tätigkeiten mit ihrem 
Amt unvereinbar sind. 

6. Die Bank wird gerichtlich und außergerichtlich vom Präsiden
ten oder bei seiner Verhinderung von einem Vizepräsidenten vertre
ten. 

7. Der Präsident ist der Vorgesetzte der Bediensteten der Bank. Er 
stellt sie ein und entläßt sie. Bei der Auswahl des Personals ist 
nicht nur die persönliche Eignung und die berufliche Befähigung 
zu berücksichtigen, sondern auch auf eine angemessene Beteiligung 
von Staatsangehörigen der einzelnen Mitgliedstaaten zu achten. 

8. Das Direktorium und das Personal der Bank sind nur dieser 
verantwortlich und üben ihre Ämter unabhängig aus. 

Artikel 14 

1. Ein Ausschuß, der aus drei vom Rat der Gouverneure auf
grund ihrer Befähigung ernannten Mitgliedern besteht, prüft jähr
lich die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte und der Bücher der 
Bank. 
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2. Er stellt fest, ob die Bilanz und die Ertragsrechnung den Ge
schäftsbüchern entsprechen und auf der Aktiv- und Passivseite die 
Geschäftslage der Bank richtig wiedergeben. 

Artikel 15 

Die Bank verkehrt mit jedem Mitgliedstaat über die von diesem 
bezeichnete Behörde. Bei der Durchführung ihrer Finanzgeschäfte 
nimmt sie die Notenbank des betreffenden Mitgliedstaats oder an
dere von diesem genehmigte Finanzinstitute in Anspruch. 

Artikel 16 

1. Die Bank arbeitet mit allen in ähnlichen Bereichen tätigen 
internationalen Organisationen zusammen. 

2. Die Bank nimmt zu den Bank- und Finanzinstituten der Län
der, auf die sie ihre Geschäftstätigkeit erstreckt, alle der Zusam
menarbeit dienlichen Beziehungen auf. 

Artikel 17 

Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder der Kommission oder 
von Amts wegen nimmt der Rat der Gouverneure die Auslegung 
oder Ergänzung seiner nach Artikel 9 dieser Satzung erlassenen 
Richtlinien gemäß den für ihren Erlaß maßgebenden Bestimmun
gen vor. 

Artikel 18 

1. Im Rahmen der ihr in Artikel 130 dieses Vertrages gestellten 
Aufgabe gewährt die Bank ihren Mitgliedern oder privaten oder öf
fentlichen Unternehmen Darlehen für Investitionsvorhaben, die in 
den europäischen Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten durchzufüh
ren sind, soweit Mittel aus anderen Quellen zu angemessenen Be
dingungen nicht zur Verfügung stehen. 
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Die Bank kann auf Vorschlag des Verwaltungsrats durch eine 
vom Rat der Gouverneure einstimmig erteilte Ausnahmegenehmi
gung auch Darlehen für Investitionsvorhaben gewähren, die ganz 
oder teilweise außerhalb der europäischen Hoheitsgebiete der Mit
gliedstaaten durchzuführen sind. 

2. Die Gewährung von Darlehen wird soweit wie möglich von 
dem Einsatz auch anderer Finanzierungsmittel abhängig gemacht. 

3. Wird einem Unternehmen oder einer Körperschaft — mit Aus
nahme der Mitgliedstaaten — ein Darlehen gewährt, so macht die 
Bank dies entweder von einer Bürgschaft des Mitgliedstaats, in des
sen Hoheitsgebiet das Vorhaben verwirklicht wird, oder von ande
ren ausreichenden Bürgschaften abhängig. 

4. Die Bank kann Bürgschaften für Anleihen übernehmen, die 
von öffentlichen oder privaten Unternehmen oder von Körper
schaften für die Durchführung der in Artikel 130 dieses Vertrages 
bezeichneten Vorhaben aufgenommen werden. 

5. Die jeweils ausstehenden Darlehen und Bürgschaften der Bank 
dürfen insgesamt 250 v. H. des gezeichneten Kapitals nicht über
schreiten. 

6. Die Bank sichert sich gegen das Wechselrisiko, indem sie die 
Darlehens- und Bürgschaftsverträge mit den ihres Erachtens geeig
neten Klauseln versieht. 

Artikel 19 

1. Die Darlehenszinssätze und Bürgschaftsprovisionen der Bank 
werden den jeweiligen Bedingungen des Kapitalmarkts angepaßt 
und so bemessen, daß die Bank aus den Erträgen ihre Verpflich
tungen erfüllen, ihre Kosten decken und gemäß Artikel 24 einen 
Reservefonds bilden kann. 

2. Die Bank gewährt keine Zinsermäßigungen. Läßt die Eigenart 
des zu finanzierenden Vorhabens eine Zinsermäßigung angezeigt 
erscheinen, so kann der betreffende Mitgliedstaat oder eine dritte 
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Stelle Zinsvergütungen gewähren, soweit die Gewährung mit Arti
kel 92 dieses Vertrages vereinbar ist. 

Artikel 20 

Bei ihren Darlehens- und Bürgschaftsgeschäften beachtet die 
Bank folgende Grundsätze: 

1. Sie achtet auf die wirtschaftlich zweckmäßigste Verwendung 
ihrer Mittel im Interesse der Gemeinschaft. 

Sie darf nur dann Darlehen gewähren oder Bürgschaft leisten, 

a) wenn der Zinsen- und Tilgungsdienst bei Vorhaben von Pro
duktionsunternehmen aus deren Erträgnissen und bei sonstigen 
Vorhaben durch eine entsprechende Verpflichtung des Staates, in 
dem das Vorhaben durchgeführt wird, oder auf andere Weise 
sichergestellt ist und 

b) wenn die Durchführung des Vorhabens zu einer Steigerung 
der volkswirtschaftlichen Produktivität im allgemeinen beiträgt und 
die Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes fördert. 

2. Sie darf weder Beteiligungen an Unternehmen erwerben noch 
Verantwortung bei deren Geschäftsführung übernehmen, es sei 
denn, daß dies für die Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich ist, 
um die Rückzahlung der von ihr ausgeliehenen Mittel zu sichern. 

3. Sie kann ihre Forderungen auf dem Kapitalmarkt abtreten und 
von ihren Darlehensnehmern die Ausgabe von Schuldverschreibun
gen oder anderen Wertpapieren verlangen. 

4. Weder die Bank noch die Mitgliedstaaten dürfen Bedingungen 
vorschreiben, nach denen Beträge aus ihren Darlehen in einem be
stimmten Mitgliedstaat ausgegeben werden müssen. 

5. Sie kann die Gewährung von Darlehen davon abhängig ma
chen, daß internationale Ausschreibungen stattfinden. 
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6. Sie darf ein Vorhaben weder finanzieren noch zu seiner Finan
zierung beitragen, wenn der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
es durchgeführt werden soll, Einspruch erhebt. 

Artikel 21 

1. Darlehens- und Bürgschaftsanträge können der Bank entweder 
über die Kommission oder über denjenigen Mitgliedstaat zugeleitet 
werden, in dessen Hoheitsgebiet das Vorhaben durchgeführt wird. 
Darlehens- und Bürgschaftsanträge können von Unternehmen auch 
unmittelbar bei der Bank eingereicht werden. 

2. Werden der Bank Anträge über die Kommission zugeleitet, so 
sind sie dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Vorhaben 
durchgeführt wird, zur Stellungnahme vorzulegen. Werden sie der 
Bank über einen Staat zugeleitet, so sind sie der Kommission zur 
Stellungnahme vorzulegen. Werden sie von einem Unternehmen 
unmittelbar eingereicht, so sind sie dem betreffenden Mitgliedstaat 
und der Kommission vorzulegen. 

Die betreffenden Mitgliedstaaten und die Kommission haben 
eine Frist von zwei Monaten zur Abgabe ihrer Stellungnahme. Ist 
diese Frist verstrichen, so kann die Bank das betreffende Vorhaben 
als genehmigt betrachten. 

3. Der Verwaltungsrat beschließt über die ihm vom Direktorium 
vorgelegten Darlehens- und Bürgschaftsanträge. 

4. Das Direktorium prüft, ob die ihm vorgelegten Darlehens- und 
Bürgschaftsanträge den Bestimmungen dieser Satzung, insbesondere 
des Artikels 20, entsprechen. Spricht sich das Direktorium für die 
Gewährung des Darlehens oder der Bürgschaft aus, so legt es den 
Vertragsentwurf dem Verwaltungsrat vor; es kann seine positive 
Stellungnahme von Voraussetzungen abhängig machen, die es als 
wesentlich erachtet. Spricht sich das Direktorium gegen die Gewäh
rung des Darlehens oder der Bürgschaft aus, so unterbreitet es die 
Unterlagen mit seiner Stellungnahme dem Verwaltungsrat. 
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5. Bei einer negativen Stellungnahme des Direktoriums kann der 
Verwaltungsrat das Darlehen oder die Bürgschaft nur einstimmig 
gewähren. 

6. Bei einer negativen Stellungnahme der Kommission kann der 
Verwaltungsrat das Darlehen oder die Bürgschaft nur einstimmig 
gewähren; bei dieser Abstimmung enthält sich das von der Kom
mission benannte Mitglied des Verwaltungsrats der Stimme. 

7. Bei einer negativen Stellungnahme des Direktoriums und der 
Kommission darf der Verwaltungsrat das Darlehen oder die Bürg
schaft nicht gewähren. 

Artikel 22 

1. Die Bank nimmt die zur Durchführung ihrer Aufgaben erfor
derlichen Anleihen auf den internationalen Kapitalmärkten auf. 

2. Die Bank kann auf dem Kapitalmarkt eines Mitgliedstaats An
leihen entweder nach den dort für Inlandsemissionen geltenden 
Rechtsvorschriften oder, in Ermangelung solcher Vorschriften, auf
grund einer entsprechenden Fühlungnahme und Vereinbarung mit 
dem betreffenden Staat aufnehmen. 

Die zuständigen Stellen des Mitgliedstaats können ihre Zustim
mung nur dann versagen, wenn auf dem Kapitalmarkt dieses Staa
tes ernstliche Störungen zu befürchten sind. 

Artikel 23 

1. Die Bank kann die verfügbaren Mittel, die sie nicht unmittel
bar zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen benötigt, in folgender 
Weise verwenden: 

a) Sie kann Anlagen auf den Geldmärkten vornehmen; 

b) vorbehaltlich des Artikels 20 Absatz 2 kann sie die von ihr 
selbst oder ihren Darlehensnehmern ausgegebenen Wertpapiere 
kaufen oder verkaufen ; 
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c) sie kann alle sonstigen in ihren Aufgabenbereich fallenden 
Finanzgeschäfte vornehmen. 
2. Unbeschadet des Artikels 25 befaßt sich die Bank bei der 
Handhabung ihrer Anlagen nur mit solchen Devisenarbitragen, die 
für die Durchführung ihrer Darlehensverträge oder die Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen aus den von ihr aufgenommenen Anleihen 
oder gewährten Bürgschaften unmittelbar erforderlich sind. 
3. Auf den in diesem Artikel genannten Gebieten handelt die 
Bank im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden oder der 
Notenbank des betreffenden Mitgliedstaats. 

Artikel 24 

1. Es wird schrittweise ein Reservefonds bis zum Höchstbetrag 
von 10 v. H. des gezeichneten Kapitals gebildet. Der Verwaltungsrat 
kann die Bildung zusätzlicher Rücklagen beschließen, wenn die 
Verbindlichkeiten der Bank es rechtfertigen. Solange der Reserve
fonds noch nicht in voller Höhe gebildet ist, sind an ihn abzufüh
ren: 

a) die Zinserträge der Darlehen, welche die Bank aus den nach 
Artikel 5 von den Mitgliedstaaten einzuzahlenden Beträgen gewährt 
hat, 

b) die Zinserträge der Darlehen, welche die Bank aus den 
Rückzahlungen der unter Buchstabe a) bezeichneten Darlehen ge
währt hat, 
soweit diese Zinserträge nicht zur Erfüllung der Verpflichtungen 
und zur Deckung der Kosten der Bank benötigt werden. 
2. Die Mittel des Reservefonds sind so anzulegen, daß sie jeder
zeit entsprechend dem Zweck des Fonds eingesetzt werden können. 

Artikel 25 

1. Die Bank ist jederzeit ermächtigt, ihre Guthaben in der Wäh
rung eines Mitgliedstaats in die Währung eines anderen Mitglied
staats zu transferieren, um die Geschäfte durchzuführen, die der ihr 
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in Artikel 130 dieses Vertrages und in Artikel 23 dieser Satzung ge
stellten Aufgabe entsprechen. Besitzt die Bank flüssige oder verfüg
bare Mittel in der von ihr benötigten Währung, so vermeidet sie, 
soweit möglich, derartige Transferierungen. 

2. Die Bank kann ihre Guthaben in der Währung eines Mitglied
staats nur mit dessen Zustimmung in die Währung dritter Länder 
konvertieren. 

3. Die Bank kann über die in Gold oder in konvertierbarer Wäh
rung eingezahlten Kapitalbeträge sowie über die auf dritten Märk
ten aufgenommenen Devisen frei verfügen. 

4. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, den Schuldnern der Bank 
die erforderlichen Devisenbeträge zur Rückzahlung von Kapital so
wie zur Zahlung von Zinsen für Darlehen und Provisionen für 
Bürgschaften zur Verfügung zu stellen, welche die Bank für die 
Durchführung von Vorhaben im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
gewährt hat. 

Artikel 26 

Kommt ein Mitgliedstaat seinen Mitgliedspflichten aus dieser 
Satzung, insbesondere der Pflicht zur Einzahlung seines Anteils 
oder seiner Sonderdarlehen oder zur Bedienung in Anspruch ge
nommener Darlehen nicht nach, so kann die Gewährung von Dar
lehen oder Bürgschaften an diesen Staat oder seine Angehörigen 
durch eine mit qualifizierter Mehrheit gefaßte Entscheidung des 
Rates der Gouverneure ausgesetzt werden. 

Diese Entscheidung befreit den Mitgliedstaat oder seine An
gehörigen nicht von ihren Verpflichtungen gegenüber der Bank. 

Artikel 27 

1. Entscheidet der Rat der Gouverneure, daß die Tätigkeit der 
Bank einzustellen ist, so wird der gesamte Geschäftsbetrieb unver
züglich beendet; ausgenommen sind lediglich Amtshandlungen, die 
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zur ordnungsmäßigen Verwertung, Sicherstellung und Erhaltung 
der Vermögenswerte sowie zur Regelung der Verbindlichkeiten not
wendig sind. 

2. Im Falle der Liquidation bestellt der Rat der Gouverneure die 
Liquidatoren und erteilt ihnen Weisungen zur Durchführung der 
Liquidation. 

Artikel 28 

1. Die Bank besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach 
dessen Rechtsvorschriften zuerkannt wird; sie kann insbesondere 
bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern 
sowie vor Gericht stehen. 

(Unterabsatz 2 aufgehoben durch Artikel 28 Absatz 2 des Fusions
vertrags) 

[Siehe Artikel 28 Absatz 1 des Fusionsvertrags, der wie folgt 
lautet: 

Die Europäischen Gemeinschaften genießen im Hoheits
gebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des 
Protokolls im Anhang zu diesem Vertrag. Das gleiche gilt für 
die Europäische Investitionsbank.] 

2. Das Vermögen der Bank kann in keiner Form beschlagnahmt 
oder enteignet werden. 

Artikel 29 

Über Rechtsstreitigkeiten zwischen der Bank einerseits und ih
ren Gläubigern, Kreditnehmern oder dritten Personen andererseits 
entscheiden die zuständigen Gerichte der einzelnen Staaten vorbe
haltlich der Zuständigkeiten, die dem Gerichtshof zuerkannt sind. 
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Die Bank begründet in jedem Mitgliedstaat einen Gerichtsstand 
der Niederlassung. Sie kann in Verträgen einen besonderen Ge
richtsstand bestimmen oder ein Schiedsverfahren vorsehen. 

Das Vermögen und die Guthaben der Bank können nur auf ge
richtliche Anordnung beschlagnahmt oder der Zwangsvollstreckung 
unterworfen werden. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

ADENAUER HALLSTEIN 

PINEAU M. FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
BECH Lambert SCHAUS 

J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
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Protokoll 
über den 

innerdeutschen Handel 
und die damit zusammenhängenden Fragen 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der zur Zeit infolge der Teilung 
Deutschlands gegebenen Verhältnisse, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

/. Da der Handel zwischen den deutschen Gebieten innerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland und den deutschen Gebieten außerhalb dieses Gel
tungsbereichs Bestandteil des innerdeutschen Handels ist, erfordert 
die Anwendung dieses Vertrages in Deutschland keinerlei Ände
rung des bestehenden Systems dieses Handels. 

2. Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten 
und die Kommission über die Abkommen, die den Handelsverkehr 
mit den außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland gelegenen deutschen Gebieten betref
fen, sowie über die zu ihrer Ausführung ergehenden Vorschriften. 
Er achtet darauf, daß diese Ausführung nicht im Gegensatz zu den 
Grundsätzen des Gemeinsamen Marktes steht, und trifft insbeson
dere geeignete Vorkehrungen, um Schädigungen innerhalb der 
Volkswirtschaften der anderen Mitgliedstaaten zu vermeiden. 

3. Jeder Mitgliedstaat kann geeignete Maßnahmen treffen, um zu 
verhindern, daß sich für ihn aus dem Handel eines anderen Mit
gliedstaats mit den deutschen Gebieten außerhalb des Geltungsbe
reichs des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
Schwierigkeiten ergeben. 

513 



Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK 
ADENAUER 
PINEAU 
Antonio SEGNI 
BECH 
J. LUNS 

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 
HALLSTEIN 
M. FAURE 

Gaetano MARTINO 
Lambert SCHAUS 
J. L I N T H O R S T H O M A N 
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Protokoll 
über bestimmte Vorschriften 

betreffend Frankreich 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme, die 
im gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen, in Übereinstimmung mit den 
allgemeinen Zielen dieses Vertrages zu regeln, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

I — Abgaben und Beihilfen 

1. Die Kommission und der Rat nehmen jährlich eine Prüfung 
des in der Franken-Zone angewandten Systems der Ausfuhrbeihil
fen und der besonderen Einfuhrabgaben vor. 

Bei dieser Prüfung gibt die französische Regierung die Maßnah
men bekannt, die sie zur Herabsetzung und Rationalisierung der 
Höhe der Beihilfen und Abgaben treffen will. 

Ferner teilt sie dem Rat und der Kommission die Einführung 
neuer Abgaben, die sie aufgrund weiterer Liberalisierungen plant, 
sowie die Umgestaltung der Beihilfen und Abgaben mit, die sie in
nerhalb des am 1. Januar 1957 geltenden Abgabenhöchstsatzes in 
Aussicht nimmt. Diese Maßnahmen können innerhalb dieser Or
gane erörtert werden. 

2. Ist der Rat der Auffassung, daß bestimmte Industriezweige der 
anderen Mitgliedstaaten durch die fehlende Einheitlichkeit beein
trächtigt werden, so kann er auf Vorschlag der Kommission auf
grund eines mit qualifizierter Mehrheit gefaßten Beschlusses die 
französische Regierung ersuchen, bestimmte Maßnahmen zur 
Vereinheitlichung der Abgaben und Beihilfen für jede der drei 
Gruppen Rohstoffe, Halbwaren und Fertigwaren zu treffen. Trifft 
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die französische Regierung diese Maßnahmen nicht, so ermächtigt 
der Rat mit qualifizierter Mehrheit die anderen Mitgliedstaaten, 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, deren Bedingungen und Einzelhei
ten er festlegt. 

3. War die laufende Zahlungsbilanz der Franken-Zone länger als 
ein Jahr ausgeglichen und haben ihre Währungsreserven einen un
ter besonderer Berücksichtigung des Außenhandelsvolumens als zu
friedenstellend anzusehenden Stand erreicht, so kann der Rat mit 
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission entscheiden, 
daß die französische Regierung das System der Abgaben und Bei
hilfen abzuschaffen hat. 

Wird zwischen der Kommission und der französischen Regie
rung über die Frage, ob der Stand der Währungsreserven der Fran
ken-Zone als zufriedenstellend angesehen werden kann, kein Ein
vernehmen erzielt, so übertragen sie diese Feststellung einer im ge
genseitigen Einvernehmen als Schiedsrichter gewählten Persönlich
keit oder Stelle. Kommt keine Einigung zustande, so ernennt der 
Präsident des Gerichtshofes den Schiedsrichter. 

Lautet die Entscheidung auf Abschaffung, so ist diese derart 
durchzuführen, daß das Gleichgewicht der Zahlungsbilanz nicht be
einträchtigt wird; insbesondere können die Beihilfen und Abgaben 
schrittweise abgeschafft werden. Ist die Abschaffung durchgeführt, 
so sind die Bestimmungen dieses Vertrages uneingeschränkt anzu
wenden. 

Der Begriff „laufende Zahlungsbilanz" hat die Bedeutung, die 
ihm bei den internationalen Organisationen und dem Internationa
len Währungsfonds beigelegt wird; er umfaßt die Handelsbilanz 
und die unsichtbaren Transaktionen, die den Charakter von Erträ
gen oder Dienstleistungen haben. 

II — Entgelt für Überstunden 

/. Nach Ansicht der Mitgliedstaaten wird die Errichtung des Ge
meinsamen Marktes am Ende der ersten Stufe Verhältnisse herbei-
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führen, unter denen die Grundlage, bei deren Überschreitung Über
stunden vergütet werden, sowie die durchschnittliche Höhe dieser 
Überstundenzuschläge in der Industrie den betreffenden Werten in 
Frankreich entsprechen werden, und zwar nach dem Durchschnitt 
des Jahres 1956. 

2. Treten diese Verhältnisse am Ende der ersten Stufe nicht ein, 
so hat die Kommission Frankreich zu ermächtigen, hinsichtlich der 
durch die Ungleichheit in der Art der Überstundenvergütung in 
Mitleidenschaft gezogenen Industriezweige Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt, es sei 
denn, daß während dieser Stufe der durchschnittliche Zuwachs des 
Lohnniveaus in den gleichen Zweigen anderer Mitgliedstaaten die 
in Frankreich eingetretene Erhöhung im Vergleich zum Durch
schnitt des Jahres 1956 um einen Hundertsatz übersteigt, den die 
Kommission mit Zustimmung des Rates festsetzt, der hierbei mit 
qualifizierter Mehrheit beschließt. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

ADENAUER HALLSTEIN 

PINEAU M. FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 

BECH Lambert SCHAUS 

J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
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Protokoll 
betreffend Italien 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme betref
fend Italien zu regeln, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

DIE MITGLIEDSTAATEN DER GEMEINSCHAFT 

NEHMEN ZUR KENNTNIS, daß sich die italienische Regierung mit 
der Durchführung eines Zehnjahresplans zur wirtschaftlichen 
Ausweitung befaßt, durch den die strukturellen Unterschiede der 
italienischen Volkswirtschaft ausgeglichen werden sollen, und zwar 
insbesondere durch die Ausrüstung der weniger entwickelten Ge
biete Süditaliens und der italienischen Inseln sowie durch die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit; 

WEISEN DARAUF HIN, daß die Grundsätze und die Ziele dieses 
Plans der italienischen Regierung von Organisationen für interna
tionale Zusammenarbeit, deren Mitglieder sie sind, berücksichtigt 
und gebilligt wurden; 

ERKENNEN AN, daß die Erreichung der Ziele des italienischen 
Plans in ihrem gemeinsamen Interesse liegt; 

KOMMEN ÜBEREIN, den Organen der Gemeinschaft die Anwen
dung aller in diesem Vertrag vorgesehenen Mittel und Verfahren zu 
empfehlen, insbesondere durch eine angemessene Verwendung der 
Mittel der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen 
Sozialfonds der italienischen Regierung die Erfüllung dieser Auf
gabe zu erleichtern; 

SIND DER AUFFASSUNG, daß die Organe der Gemeinschaft bei 
der Anwendung dieses Vertrages berücksichtigen müssen, daß die 
italienische Volkswirtschaft in den kommenden Jahren erheblichen 
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Belastungen ausgesetzt sein wird, und daß gefährliche Spannungen, 
namentlich in der Zahlungsbilanz oder im Beschäftigungsstand, 
durch welche die Anwendung dieses Vertrages in Italien in Frage 
gestellt werden könnte, zu vermeiden sind; 

ERKENNEN INSBESONDERE AN, daß im Falle der Anwendung der 
Artikel 108 und 109 darauf zu achten ist, daß bei den Maßnahmen, 
um welche die italienische Regierung ersucht wird, die Durchfüh
rung ihres Plans zur wirtschaftlichen Ausweitung und zur Hebung 
des Lebensstandards der Bevölkerung gesichert bleibt. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

ADENAUER HALLSTEIN 

PINEAU M. FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 

BECH Lambert SCHAUS 

J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme betref
fend das Großherzogtum Luxemburg zu regeln, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

Artikel 1 

1. Aufgrund der besonderen Lage seiner Landwirtschaft ist das 
Großherzogtum Luxemburg berechtigt, die mengenmäßigen Be
schränkungen für die Einfuhr der Erzeugnisse beizubehalten, die in 
der Liste im Anhang zu der Entscheidung der Vertragsparteien des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens vom 3. Dezember 1955 
betreffend die luxemburgische Landwirtschaft aufgeführt sind. 

Belgien, Luxemburg und die Niederlande wenden das in Artikel 
6 Absatz 3 der Konvention über die Belgisch-Luxemburgische Wirt
schaftsunion vom 25. Juli 1921 vorgesehene System an. 

2. Das Großherzogtum Luxemburg trifft alle Maßnahmen struktu
reller, technischer und wirtschaftlicher Art, um die schrittweise Ein
gliederung der luxemburgischen Landwirtschaft in den Gemeinsa
men Markt zu ermöglichen. Die Kommission kann an das Groß
herzogtum Luxemburg Empfehlungen über die zu treffenden Maß
nahmen richten. 

Am Ende der Übergangszeit entscheidet der Rat mit qualifizier
ter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission, inwieweit die abwei
chende Regelung für das Großherzogtum Luxemburg beizubehal
ten, zu ändern oder aufzuheben ist. 
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Jeder beteiligte Mitgliedstaat kann gegen diese Entscheidung 
eine gemäß Artikel 8 Absatz 4 dieses Vertrages bestellte Schieds
stelle anrufen. 

Artikel 2 

Bei dieser Festlegung der in Artikel 48 Absatz 3 dieses Vertrages 
betreffend die Freizügigkeit der Arbeitnehmer vorgesehenen Vor
schriften trägt die Kommission in bezug auf das Großherzogtum 
Luxemburg der besonderen demographischen Lage dieses Staates 
Rechnung. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

ADENAUER HALLSTEIN 

PINEAU M. FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 

BECH Lambert SCHAUS 

J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
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Protokoll 
über die Waren 

aus bestimmten Ursprungs- und 
Herkunftsländern, 

für die bei der Einfuhr in einen Mitgliedstaat 
eine Sonderregelung gilt 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

VON DEM WUNSCH GELEITET, die Anwendung dieses Vertrages 
auf Waren aus bestimmten Ursprungs- und Herkunftsländern, für 
die bei der Einfuhr in einen Mitgliedstaat eine Sonderregelung gilt, 
näher zu bestimmen, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

/. Die Anwendung des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft erfordert keine Änderung der bei Inkraft
treten dieses Vertrages geltenden Zollregelung für die Einfuhr 

a) nach den Benelux-Ländern von Waren, deren Ursprungs
und Herkunftsländer Surinam (*) oder die Niederländischen Antil
len sind (**); 

b) nach Frankreich von Waren, deren Ursprungs- und Her
kunftsländer Marokko, Tunesien, die Republik Vietnam, Kambo
dscha oder Laos sind. Dies gilt auch für die französischen Besitzun
gen des Kondominiums der Neuen Hebriden (***); 

c) nach Italien von Waren, deren Ursprungs- und Herkunftslän
der Libyen oder das zur Zeit unter italienischer Verwaltung ste
hende Treuhandgebiet Somaliland sind (****). 

(·) Der Vierte Teil des Vertrages wurde aufgrund eines zusätzlichen Rechtsaktes des 
Königreichs der Niederlande, der als Ergänzung zu seiner Ratifikationsurkunde 
hinterlegt wurde, vom 1. September 1962 bis 16. Juli 1976 auf Surinam angewandt. 

( · · ) Gemäß Artikel 1 des Abkommens vom 13. November 1962 über die Änderung 
des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften Nr. 150 vom 1. Oktober 1964, S. 2414) findet 
das Protokoll auf die Niederländischen Antillen keine Anwendung mehr. 

(***) Siehe Anhang IV des Vertrages, S. 481 ff. dieses Bandes. 
(*·**) Diese beiden Länder sind unabhängig geworden. 
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2. Waren, die nach der vorgenannten Regelung in einen Mitglied
staat eingeführt wurden, dürfen bei ihrer Wiederausfuhr in einen 
anderen Mitgliedstaat nicht als im Sinne des Artikels 10 dieses Ver
trages im freien Verkehr des erstgenannten Staates befindlich ange
sehen werden. 

3. Vor Ende des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages 
teilen die Mitgliedstaaten der Kommission und den anderen Mit
gliedstaaten die Bestimmungen betreffend die in diesem Protokoll 
bezeichneten Sonderregelungen sowie die Liste der Waren mit, für 
welche diese gelten. 

Sie geben ferner der Kommission und den anderen Mitglied
staaten spätere Änderungen dieser Listen oder Regelungen bekannt. 

4. Die Kommission achtet darauf, daß sich die Anwendung der 
vorstehenden Bestimmungen nicht zum Schaden der anderen Mit
gliedstaaten auswirken kann; sie kann zu diesem Zweck im Ver
hältnis der Mitgliedstaaten zueinander alle geeigneten Vorkehrun
gen treffen. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK 

ADENAUER 

PINEAU 

Antonio SEGNI 

BECH 

J. LUNS 

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

HALLSTEIN 

M. FAURE 

Gaetano MARTINO 

Lambert SCHAUS 

J. L I N T H O R S T H O M A N 
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Protokoll 
über die Regelung für die Waren, 

die unter die Zuständigkeit 
der Europäischen Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl fallen, 
hinsichtlich Algeriens 

und der überseeischen Departements 
der Französischen Republik 
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D I E HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß die Bestimmungen dieses Vertrages 
über Algerien und die überseeischen Departements der Französi
schen Republik das Problem aufwerfen, welche Regelung hinsicht
lich Algeriens und dieser Departements für die Waren zu treffen 
ist, die Gegenstand des Vertrages über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl sind, 

IN DEM WUNSCH, eine geeignete Lösung im Einklang mit den 
Grundsätzen der beiden Verträge zu finden, 

WERDEN diese Frage im Geiste gegenseitiger Zusammenarbeit so 
bald wie möglich, spätestens jedoch bei der ersten Änderung des 
Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl, REGELN. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK 

ADENAUER 

PINEAU 

Antonio SEGNI 

BECH 

J. LUNS 

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

HALLSTEIN 

M. FAURE 

Gaetano MARTINO 

Lambert SCHAUS 

J. L I N T H O R S T H O M A N 

535 





Protokoll 
über die Mineralöle 

und einige Mineralölerzeugnisse 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

/. Jeder Mitgliedstaat kann gegenüber den anderen Mitgliedstaa
ten und dritten Ländern für einen Zeitabschnitt von sechs Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Vertrages die Zölle und Abgaben gleicher 
Wirkung beibehalten, die auf die Erzeugnisse der Positionen 27.09, 
27.10, 27.11, 27.12 und ex 27.13 der Brüsseler Nomenklatur (Paraf
fin, Petrolatum aus Erdöl oder Ölschiefer und paraffinische Rück
stände) am 1. Januar 1957 oder, wenn sie bei Inkrafttreten des Ver
trages niedriger sind, zu diesem Zeitpunkt angewandt wurden. Der 
beizubehaltende Zollsatz für Rohöl darf jedoch nicht zur Folge ha
ben, daß der am 1. Januar 1957 bestehende Abstand zwischen den 
geltenden Zollsätzen für Rohöl und für die oben erwähnten Mine
ralölerzeugnisse um mehr als 5 v. H. vergrößert wird. Falls ein sol
cher Abstand nicht besteht, darf ein neu geschaffener Abstand 
nicht mehr betragen als 5 v. H. des am 1. Januar 1957 auf die Wa
ren der Position 27.09 angewandten Zollsatzes. Werden vor Ablauf 
dieses Zeitraums von sechs Jahren die Zölle oder Abgaben gleicher 
Wirkung für die Waren der Position 27.09 herabgesetzt, so müssen 
die Zölle und Abgaben gleicher Wirkung für die übrigen obenge
nannten Waren entsprechend herabgesetzt werden. 

Bei Ablauf dieses Zeitabschnitts werden die nach Maßgabe des 
vorstehenden Unterabsatzes beibehaltenen Zollsätze gegenüber den 
anderen Mitgliedstaaten vollständig aufgehoben. Zum gleichen 
Zeitpunkt wird der Gemeinsame Zolltarif gegenüber dritten Staaten 
angewandt. 

2. Für die Beihilfen zur Herstellung der in der Position 27.09 der 
Brüsseler Nomenklatur genannten Rohöle gilt Artikel 92 Absatz 3 
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Buchstabe c) dieses Vertrages, soweit diese Beihilfen notwendig er
scheinen, um den Rohölpreis dem Preis anzunähern, der auf dem 
Weltmarkt cif europäischer Hafen eines Mitgliedstaats angewandt 
wird. Während der beiden ersten Stufen macht die Kommission 
von den in Artikel 93 vorgesehenen Befugnissen nur insoweit Ge
brauch, als dies erforderlich ist, um eine mißbräuchliche Anwen
dung der genannten Beihilfen zu verhindern. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK 

ADENAUER 

PINEAU 

Antonio SEGNI 

BECH 

J. LUNS 

J. Ch. SNOY ET DOPPUERS 

HALLSTEIN 

M. FAURE 

Gaetano MARTINO 

Lambert SCHAUS 

J. L I N T H O R S T H O M A N 
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Protokoll 
über die Anwendung des Vertrages 

zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

auf die außereuropäischen Teile 
des Königreichs der Niederlande 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DEM BESTREBEN, bei der Unterzeichnung des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Tragweite 
des Artikels 227 dieses Vertrages gegenüber dem Königreich der 
Niederlande genau zu bestimmen, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

Die Regierung des Königreichs der Niederlande ist wegen des 
Verfassungsgefüges des Königreichs, wie es im Statut vom 29. De
zember 1954 festgelegt ist, berechtigt, in Abweichung von Artikel 
227 den Vertrag nur für das Königreich in Europa und Niederlän-
disch-Neuguinea zu ratifizieren. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK 

ADENAUER 

PINEAU 

Antonio SEGNI 

BECH 

J. LUNS 

J. Ch. SNOY ET DOPPUERS 

HALLSTEIN 

M. FAURE 

Gaetano MARTINO 

Lambert SCHAUS 

J. L I N T H O R S T H O M A N 
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Protokoll 
über die Satzung des Gerichtshofes 

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN DES VERTRAGES ZUR GRÜNDUNG 
DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT, 

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 188 dieses Vertrages vorgese
hene Satzung des Gerichtshofes festzulegen, 

HABEN zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ERNANNT: 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 

Baron J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, Generalsekretär des Wirt
schaftsministeriums, Leiter der belgischen Delegation bei der 
Regierungskonferenz; 

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Herrn Professor Dr. Carl Friedrich OPHÜLS, Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland, Leiter der deutschen Delegation 
bei der Regierungskonferenz; 

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Robert MARJOLIN, ordentlicher Professor der Rechte, 
stellvertretender Leiter der französischen Delegation bei der Re
gierungskonferenz ; 

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 

Herrn V. BADINI CONFALONIERI, Unterstaatssekretär für Aus
wärtige Angelegenheiten, Leiter der italienischen Delegation bei 
der Regierungskonferenz; 

IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG: 

Herrn Lambert SCHAUS, Botschafter des Großherzogtums 
Luxemburg, Leiter der luxemburgischen Delegation bei der Re
gierungskonferenz; 

547 



IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 

Herrn J. LINTHORST HOMAN, Leiter der niederländischen Dele
gation bei der Regierungskonferenz. 

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten 

über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver
trag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als 
Anhang beigefügt sind: 

Artikel 1 

Für die Errichtung und die Tätigkeit des durch Artikel 4 dieses 
Vertrages geschaffenen Gerichtshofes gelten die Bestimmungen die
ses Vertrages und dieser Satzung. 

TITEL I 

DIE RICHTER 
U N D DIE GENERALANWÄLTE 

Artikel 2 

Jeder Richter leistet vor Aufnahme seiner Amtstätigkeit in öf
fentlicher Sitzung den Eid, sein Amt unparteiisch und gewissenhaft 
auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu wahren. 
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Artikel 3 

Die Richter sind keiner Gerichtsbarkeit unterworfen. Hinsicht
lich ihrer in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, 
einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, steht 
ihnen diese Befreiung auch nach Abschluß ihrer Amtstätigkeit zu. 

Der Gerichtshof kann die Befreiung durch Plenarentscheidung 
aufheben. 

Wird nach Aufhebung der Befreiung ein Strafverfahren gegen 
einen Richter eingeleitet, so darf dieser in jedem Mitgliedstaat nur 
vor ein Gericht gestellt werden, das für Verfahren gegen Richter 
der höchsten Gerichte dieses Mitgliedstaats zuständig ist. 

Artikel 4 

Die Richter dürfen weder ein politisches Amt noch ein Amt in 
der Verwaltung ausüben. 

Sie dürfen keine entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit 
ausüben, es sei denn, daß der Rat ausnahmsweise von dieser Vor
schrift Befreiung erteilt. 

Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche 
Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer 
Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfül
len, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten 
oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurück
haltend zu sein. 

Im Zweifelsfalle entscheidet der Gerichtshof. 

Artikel 5 

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von To
desfällen endet das Amt eines Richters durch Rücktritt. 
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Bei Rücktritt eines Richters ist das Rücktrittsschreiben an den 
Präsidenten des Gerichtshofes zur Weiterleitung an den Präsidenten 
des Rates zu richten. Mit der Benachrichtigung des letzteren wird 
der Sitz frei. 

Mit Ausnahme der Fälle, in denen Artikel 6 Anwendung findet, 
bleibt jeder Richter bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers im 
Amt. 

Artikel 6 

Ein Richter kann nur dann seines Amtes enthoben oder seiner 
Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer Stelle gewährter Ver
günstigungen für verlustig erklärt werden, wenn er nach einstimmi
gem Urteil der Richter und Generalanwälte des Gerichtshofes nicht 
mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich aus 
seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. 
Der Betroffene wirkt bei der Beschlußfassung nicht mit. 

Der Kanzler bringt den Präsidenten des Europäischen Parla
ments und der Kommission die Entscheidung des Gerichtshofes zur 
Kenntnis und übermittelt sie dem Präsidenten des Rates. 

Wird durch eine solche Entscheidung ein Richter seines Amtes 
enthoben, so wird sein Sitz mit der Benachrichtigung des Präsiden
ten des Rates frei. 

Artikel 7 

Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner Amtszeit, so 
wird es für die verbleibende Amtszeit neu besetzt. 

Artikel 8 

Die Artikel 2 bis 7 finden auf die Generalanwälte Anwendung. 
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TITEL II 

ORGANISATION 

Artikel 9 

Der Kanzler leistet vor dem Gerichtshof den Eid, sein Amt un
parteiisch und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis 
zu wahren. 

Artikel 10 

Der Gerichtshof regelt die Vertretung des Kanzlers für den Fall 
seiner Verhinderung. 

Artikel 11 

Dem Gerichtshof werden Beamte und sonstige Bedienstete bei
gegeben, um ihm die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen. 
Sie unterstehen dem Kanzler unter Aufsicht des Präsidenten. 

Artikel 12 

Der Rat kann durch einstimmigen Beschluß auf Vorschlag des 
Gerichtshofes die Ernennung von Hilfsberichterstattern vorsehen 
und ihre Stellung bestimmen. Die Hilfsberichterstatter können nach 
Maßgabe der Verfahrensordnung berufen werden, an der Bearbei
tung der beim Gerichtshof anhängigen Sachen teilzunehmen und 
mit dem Berichterstatter zusammenzuarbeiten. 

Zu Hilfsberichterstattern sind Persönlichkeiten auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und die erforderlichen juri
stischen Befähigungsnachweise erbringen; sie werden vom Rat er-
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nannt. Sie leisten vor dem Gerichtshof den Eid, ihr Amt unpartei
isch und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu 
wahren. 

Artikel 13 

Die Richter, die Generalanwälte und der Kanzler sind ver
pflichtet, am Sitz des Gerichtshofes zu wohnen. 

Artikel 14 

Der Gerichtshof übt seine Tätigkeit ständig aus. Die Dauer der 
Gerichtsferien wird vom Gerichtshof unter Berücksichtigung der 
dienstlichen Erfordernisse festgesetzt. 

Artikel 15 (*) 

Der Gerichtshof kann nur in der Besetzung mit einer ungeraden 
Zahl von Richtern rechtswirksam entscheiden. Die in Vollsitzungen 
getroffenen Entscheidungen des Gerichtshofes sind gültig, wenn 
sieben Richter anwesend sind. Die Entscheidungen der Kammern 
sind nur dann gültig, wenn sie von drei Richtern getroffen werden; 
bei Verhinderung eines Richters einer Kammer kann nach Maß
gabe der Verfahrensordnung ein Richter einer anderen Kammer 
herangezogen werden. 

Artikel 16 

Die Richter und Generalanwälte dürfen nicht an der Erledigung 
einer Sache teilnehmen, in der sie vorher als Bevollmächtigte, Bei
stände oder Anwälte einer der Parteien tätig gewesen sind oder 
über die zu befinden sie als Mitglied eines Gerichtes, eines Unter
suchungsausschusses oder in anderer Eigenschaft berufen waren. 

Glaubt ein Richter oder Generalanwalt, bei der Entscheidung 
oder Untersuchung einer bestimmten Sache aus einem besonderen 

(·) Wortlaut geändert gemäß Artikel 20 der Beitrittsaktc DK/IRL/VK. 
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Grund nicht mitwirken zu können, so macht er davon dem Präsi
denten Mitteilung. Hält der Präsident die Teilnahme eines Richters 
oder Generalanwalts an der Verhandlung oder Entscheidung einer 
bestimmten Sache aus einem besonderen Grund für unangebracht, 
so setzt er diesen hiervon in Kenntnis. 

Ergibt sich bei der Anwendung dieses Artikels eine Schwierig
keit, so entscheidet der Gerichtshof. 

Eine Partei kann den Antrag auf Änderung der Zusammenset
zung des Gerichtshofes oder einer seiner Kammern weder mit der 
Staatsangehörigkeit eines Richters noch damit begründen, daß dem 
Gerichtshof oder einer seiner Kammern kein Richter ihrer Staats
angehörigkeit angehört. 

TITEL III 

VERFAHREN 

Artikel 17 

Die Staaten sowie die Organe der Gemeinschaft werden vor 
dem Gerichtshof durch einen Bevollmächtigten vertreten, der für 
jede Sache bestellt wird; der Bevollmächtigte kann sich der Hilfe 
eines Beistands oder eines Anwalts bedienen, der in einem Mit
gliedstaat zugelassen ist. 

Die anderen Parteien müssen durch einen Anwalt vertreten sein, 
der in einem Mitgliedstaat zugelassen ist. 

Die vor dem Gerichtshof auftretenden Bevollmächtigten, Bei
stände und Anwälte genießen nach Maßgabe der Verfahrensord
nung die zur unabhängigen Ausübung ihrer Aufgaben erforder
lichen Rechte und Sicherheiten. 
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Der Gerichtshof hat nach Maßgabe dieser Verfahrensordnung 
gegenüber den vor ihm auftretenden Beiständen und Anwälten die 
den Gerichten üblicherweise zuerkannten Befugnisse. 

Hochschullehrer, die Angehörige von Mitgliedstaaten sind, de
ren Rechtsordnung ihnen gestattet, vor Gericht als Vertreter einer 
Partei aufzutreten, haben vor dem Gerichtshof die durch diesen Ar
tikel den Anwälten eingeräumte Rechtsstellung. 

Artikel 18 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof gliedert sich in ein schriftli
ches und ein mündliches Verfahren. 

Das schriftliche Verfahren umfaßt die Übermittlung der Klage
schriften, Schriftsätze, Klagebeantwortungen und Erklärungen und 
gegebenenfalls der Repliken sowie aller zur Unterstützung vorgeleg
ten Belegstücke und Urkunden oder ihrer beglaubigten Abschriften 
an die Parteien sowie an diejenigen Organe der Gemeinschaft, de
ren Entscheidungen Gegenstand des Verfahrens sind. 

Die Übermittlung obliegt dem Kanzler in der Reihenfolge und 
innerhalb der Fristen, welche die Verfahrensordnung bestimmt. 

Das mündliche Verfahren umfaßt die Verlesung des von einem 
Berichterstatter vorgelegten Berichtes, die Anhörung der Bevoll
mächtigten, Beistände und Anwälte und der Schlußanträge des Ge
neralanwalts durch den Gerichtshof sowie gegebenenfalls die Ver
nehmung von Zeugen und Sachverständigen. 

Artikel 19 

Die Klageerhebung bei dem Gerichtshof erfolgt durch Einrei
chung einer an den Kanzler zu richtenden Klageschrift. Die Klage
schrift muß Namen und Wohnsitz des Klägers, die Stellung des 
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Unterzeichnenden, die Partei, gegen welche die Klage erhoben 
wird, und den Streitgegenstand angeben sowie die Anträge und 
eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten. 

Ihr ist gegebenenfalls der Wortlaut des Aktes beizufügen, dessen 
Nichtigerklärung beantragt wird, oder in dem in Artikel 175 dieses 
Vertrages geregelten Fall eine Unterlage, aus der sich der Zeitpunkt 
der in dem genannten Artikel vorgesehenen Aufforderung ergibt. 
Sind der Klageschrift diese Unterlagen nicht beigefügt, so fordert 
der Kanzler den Kläger auf, sie innerhalb einer angemessenen Frist 
beizubringen; die Klage kann nicht deshalb zurückgewiesen wer
den, weil die Beibringung erst nach Ablauf der für die Klageerhe
bung vorgeschriebenen Frist erfolgt. 

Artikel 20 

In den in Artikel 177 dieses Vertrages geregelten Fällen obliegt 
es dem Gericht des Mitgliedstaats, das ein Verfahren aussetzt und 
den Gerichtshof anruft, diese Entscheidung dem Gerichtshof zu 
übermitteln. Der Kanzler des Gerichtshofes stellt diese Entschei
dung den beteiligten Parteien, den Mitgliedstaaten und der Kom
mission zu und außerdem dem Rat, sofern die Gültigkeit oder 
Auslegung einer Handlung des Rates streitig ist. 

Binnen zwei Monaten nach dieser Zustellung können die Par
teien, die Mitgliedstaaten, die Kommission und gegebenenfalls der 
Rat beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen oder schriftliche Er
klärungen abgeben. 

Artikel 21 

Der Gerichtshof kann von den Parteien die Vorlage aller Ur
kunden und die Erteilung aller Auskünfte verlangen, die er für 
wünschenswert hält. Im Falle einer Weigerung stellt der Gerichts
hof diese ausdrücklich fest. 
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Der Gerichtshof kann ferner von den Mitgliedstaaten und den 
Organen, die nicht Parteien in einem Rechtsstreit sind, alle Aus
künfte verlangen, die er für die Regelung dieses Rechtsstreits erfor
derlich erachtet. 

Artikel 22 

Der Gerichtshof kann jederzeit Personen, Personengemeinschaf
ten, Dienststellen, Ausschüsse oder Einrichtungen seiner Wahl mit 
der Abgabe von Gutachten betrauen. 

Artikel 23 

Zeugen können nach Maßgabe der Verfahrensordnung vernom
men werden. 

Artikel 24 

Nach Maßgabe der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof 
gegenüber ausbleibenden Zeugen die den Gerichten allgemein zuer
kannten Befugnisse ausüben und Geldbußen verhängen. 

Artikel 25 

Zeugen und Sachverständige können unter Benutzung der in 
der Verfahrensordnung vorgeschriebenen Eidesformel oder in der 
in der Rechtsordnung ihres Landes vorgesehenen Weise eidlich ver
nommen werden. 

Artikel 26 

Der Gerichtshof kann anordnen, daß ein Zeuge oder Sachver
ständiger von dem Gericht seines Wohnsitzes vernommen wird. 
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Diese Anordnung ist gemäß den Bestimmungen der Verfahrens
ordnung zur Ausführung an das zuständige Gericht zu richten. Die 
in Ausführung des Rechtshilfeersuchens abgefaßten Schriftstücke 
werden dem Gerichtshof nach denselben Bestimmungen übermit
telt. 

Der Gerichtshof übernimmt die anfallenden Auslagen; er erlegt 
sie gegebenenfalls den Parteien auf. 

Artikel 27 

Jeder Mitgliedstaat behandelt die Eidesverletzung eines Zeugen 
oder Sachverständigen wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen 
zuständigen Gerichten begangene Straftat. Auf Anzeige des Ge
richtshofes verfolgt er den Täter vor seinen zuständigen Gerichten. 

Artikel 28 

Die Verhandlung ist öffentlich, es sei denn, daß der Gerichtshof 
von Amts wegen oder auf Antrag der Parteien aus wichtigen Grün
den anders beschließt. 

Artikel 29 

Der Gerichtshof kann während der Verhandlung Sachverstän
dige, Zeugen sowie die Parteien selbst vernehmen. Für die letzteren 
können jedoch nur ihre bevollmächtigten Vertreter mündlich ver
handeln. 

Artikel 30 

Über jede mündliche Verhandlung ist ein vom Präsidenten und 
vom Kanzler zu unterschreibendes Protokoll aufzunehmen. 

Artikel 31 

Die Terminliste wird vom Präsidenten festgelegt. 
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Artikel 32 

Die Beratungen des Gerichtshofes sind und bleiben geheim. 

Artikel 33 

Die Urteile sind mit Gründen zu versehen. Sie enthalten die 
Namen der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben. 

Artikel 34 

Die Urteile sind vom Präsidenten und vom Kanzler zu unter
schreiben. Sie werden in öffentlicher Sitzung verlesen. 

Artikel 35 

Der Gerichtshof entscheidet über die Kosten. 

Artikel 36 

Der Präsident des Gerichtshofes kann nach einem abgekürzten 
Verfahren, das erforderlichenfalls von einzelnen Bestimmungen die
ser Satzung abweichen kann und in der Verfahrensordnung geregelt 
ist, über Anträge auf Aussetzung gemäß Artikel 185 dieses Vertra
ges, auf Erlaß einstweiliger Anordnungen gemäß Artikel 186 oder 
auf Aussetzung der Zwangsvollstreckung gemäß Artikel 192 Absatz 
4 entscheiden. 

Bei Verhinderung des Präsidenten wird dieser durch einen an
deren Richter nach Maßgabe der Verfahrensordnung vertreten. 

Die von dem Präsidenten oder seinem Vertreter getroffene An
ordnung stellt eine einstweilige Regelung dar und greift der Ent
scheidung des Gerichtshofes in der Hauptsache nicht vor. 
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Artikel 37 

Die Mitgliedstaaten und die Organe der Gemeinschaft können 
einem bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreit beitreten. 

Dasselbe gilt für alle anderen Personen, die ein berechtigtes 
Interesse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhängigen 
Rechtsstreits glaubhaft machen; ausgenommen davon sind Rechts
streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten, zwischen Organen der 
Gemeinschaft oder zwischen Mitgliedstaaten und Organen der 
Gemeinschaft. 

Mit den aufgrund des Beitritts gestellten Anträgen können nur 
die Anträge einer Partei unterstützt werden. 

Artikel 38 

Stellt der ordnungsmäßig geladene Beklagte keine schriftlichen 
Anträge, so ergeht gegen ihn Versäumnisurteil. Gegen dieses Urteil 
kann binnen einem Monat nach Zustellung Einspruch eingelegt 
werden. Der Einspruch hat keine Aussetzung der Vollstreckung aus 
dem Versäumnisurteil zur Folge, es sei denn, daß der Gerichtshof 
anders beschließt. 

Artikel 39 

Mitgliedstaaten, Organe der Gemeinschaft und alle sonstigen 
natürlichen und juristischen Personen können nach Maßgabe der 
Verfahrensordnung in den dort genannten Fällen Drittwiderspruch 
gegen ein Urteil erheben, wenn dieses Urteil ihre Rechte beein
trächtigt und in einem Rechtsstreit erlassen worden ist, an dem sie 
nicht teilgenommen haben. 

Artikel 40 

Bestehen Zweifel über Sinn und Tragweite eines Urteils, so ist 
der Gerichtshof zuständig, dieses Urteil auf Antrag einer Partei 
oder eines Organs der Gemeinschaft auszulegen, wenn diese ein be
rechtigtes Interesse hieran glaubhaft machen. 
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Artikel 41 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann beim Gerichtshof 
nur dann beantragt werden, wenn eine Tatsache von entscheiden
der Bedeutung bekannt wird, die vor Verkündung des Urteils dem 
Gerichtshof und der die Wiederaufnahme beantragenden Partei un
bekannt war. 

Das Wiederaufnahmeverfahren wird durch eine Entscheidung 
des Gerichtshofes eröffnet, die das Vorliegen der neuen Tatsache 
ausdrücklich feststellt, ihr die für die Eröffnung des Wiederaufnah
meverfahrens erforderlichen Merkmale zuerkennt und deshalb den 
Antrag für zulässig erklärt. 

Nach Ablauf von zehn Jahren nach Erlaß des Urteils kann kein 
Wiederaufnahmeantrag mehr gestellt werden. 

Artikel 42 

In der Verfahrensordnung sind besondere, den Entfernungen 
Rechnung tragende Fristen festzulegen. 

Der Ablauf von Fristen hat keinen Rechtsnachteil zur Folge, 
wenn der Betroffene nachweist, daß ein Zufall oder ein Fall höhe
rer Gewalt vorliegt. 

Artikel 43 

Die aus außervertraglicher Haftung der Gemeinschaft hergelei
teten Ansprüche verjähren in fünf Jahren nach Eintritt des Ereig
nisses, das ihnen zugrunde liegt. Die Verjährung wird durch Einrei
chung der Klageschrift beim Gerichtshof oder dadurch unterbro
chen, daß der Geschädigte seinen Anspruch vorher gegenüber dem 
zuständigen Organ der Gemeinschaft geltend macht. In letzterem 
Fall muß die Klage innerhalb der in Artikel 173 vorgesehenen Frist 
von zwei Monaten erhoben werden; gegebenenfalls findet Artikel 
175 Absatz 2 Anwendung. 
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Artikel 44 

Die in Artikel 188 dieses Vertrages vorgesehene Verfahrensord
nung des Gerichtshofes enthält außer den nach dieser Satzung zu 
erlassenden Bestimmungen alle sonstigen Vorschriften, die für die 
Anwendung dieser Satzung und erforderlichenfalls für ihre Ergän
zung notwendig sind. 

Artikel 45 

Durch einstimmigen Beschluß kann der Rat die Bestimmungen 
dieser Satzung ergänzen, um sie den Notwendigkeiten anzupassen, 
die sich aus den gemäß Artikel 165 Absatz 4 dieses Vertrages ge
troffenen Maßnahmen ergeben. 

Artikel 46 

Der Präsident des Rates lost unmittelbar nach der Eidesleistung 
die Richter und Generalanwälte aus, deren Stellen nach Ablauf der 
ersten drei Jahre gemäß Artikel 167 Absatz 2 und 3 dieses Vertra
ges neu besetzt werden. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. 

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten April neunzehnhundert-
siebenundfünfzig. 

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 
C F. OPHÜLS 
Robert MARJOLIN 
Vittorio BADINI 
Lambert SCHAUS 
J. L I N T H O R S T H O M A N 
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Protokoll 
über die Einfuhr 

in den Niederländischen Antillen 
raffinierter Erdölerzeugnisse 

in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (*) 

(*) Eingefügt gemäß Artikel 2 des Abkommens vom 13. November 1962 über die Ände
rung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Amts
blatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 150 vom I. Oktober 1964). 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DEM WUNSCH nach einer näheren Regelung für den Handels
verkehr bei der Einfuhr von in den Niederländischen Antillen raffi
nierten Erdölerzeugnissen in die Europäische Wirtschaftsgemein
schaft, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag beigefügt sind: 

Artikel 1 

Dieses Protokoll gilt für die Erdölerzeugnisse der Tarifnummern 
27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (Paraffin, Petrolatum aus Erdöl oder 
Schieferöl, paraffinische Rückstände) und 27.14 des Brüsseler Zoll
tarifschemas, soweit sie zum Verbrauch in den Mitgliedstaaten ein
geführt werden. 

Artikel 2 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, den in den Niederländi
schen Antillen raffinierten Erdölerzeugnissen nach Maßgabe dieses 
Protokolls die Zollvorteile einzuräumen, die sich aus der Assoziie
rung der letztgenannten mit der Gemeinschaft ergeben. Diese Be
stimmungen gelten ungeachtet der Ursprungsregeln der Mitglied
staaten. 

Artikel 3 

1. Stellt die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von 
sich aus fest, daß die gemäß der Regelung des Artikels 2 getätigten 
Einfuhren in den Niederländischen Antillen raffinierter Erdöler
zeugnisse in die Gemeinschaft tatsächlich Schwierigkeiten auf dem 
Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten hervorrufen, so be-
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schließt sie, daß die Zollsätze für die genannte Einfuhr von den be
treffenden Mitgliedstaaten eingeführt, erhöht oder wiedereingeführt 
werden, soweit und solange dies erforderlich ist, um dieser Lage 
gerecht zu werden. Die so eingeführten, erhöhten oder wiedereinge
führten Zollsätze dürfen nicht über den Sätzen der Zölle liegen, die 
gegenüber dritten Ländern für dieselben Erzeugnisse angewendet 
werden. 

2. Absatz 1 kann auf jeden Fall angewendet werden, wenn die 
Einfuhr von in den Niederländischen Antillen raffinierten Erdöler
zeugnissen nach den Mitgliedstaaten zwei Millionen Tonnen pro 
Jahr erreicht. 

3. Die Beschlüsse der Kommission gemäß den Absätzen 1 und 2 
einschließlich derjenigen, die auf die Ablehnung des Antrags eines 
Mitgliedstaats abzielen, werden dem Rat bekanntgegeben. Dieser 
kann sich auf Antrag eines jeden Mitgliedstaats mit den genannten 
Beschlüssen befassen, und er kann sie jederzeit mit qualifizierter 
Mehrheit abändern oder zurückstellen. 

Artikel 4 

1. Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, daß die unmittelbar oder über 
einen anderen Mitgliedstaat gemäß der Regelung des Artikels 2 
durchgeführte Einfuhr in den Niederländischen Antillen raffinierter 
Erdölerzeugnisse auf seinem Markt tatsächlich Schwierigkeiten her
vorruft und daß sofortige Maßnahmen zur Behebung dieser Sach
lage erforderlich sind, so kann er von sich aus beschließen, daß auf 
diese Einfuhr Zölle erhoben werden, deren Sätze nicht über den 
Zollsätzen liegen dürfen, die gegenüber dritten Staaten für diesel
ben Erzeugnisse angewendet werden. Er notifiziert diesen Beschluß 
der Kommission, die binnen eines Monats beschließt, ob die von 
dem Staat getroffenen Maßnahmen aufrechterhalten werden kön
nen oder geändert bzw. aufgehoben werden müssen. Artikel 3 Ab
satz 3 ist auf diesen Beschluß der Kommission anwendbar. 

2. Überschreitet die unmittelbar oder über einen anderen Mit
gliedstaat gemäß der Regelung des Artikels 2 durchgeführte Ein-
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fuhr in den Niederländischen Antillen raffinierter Erdölerzeugnisse 
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft während eines Kalenderjahrs die im Anhang 
zu diesem Protokoll angegebene Menge, so werden die von dem 
oder den betreffenden Mitgliedstaaten für das laufende Jahr gemäß 
Absatz 1 etwa getroffenen Maßnahmen als rechtmäßig betrachtet; 
die Kommission nimmt von den getroffenen Maßnahmen Kennt
nis, nachdem sie sich vergewissert hat, daß die festgelegte Menge 
erreicht wurde. In einem solchen Fall sehen die übrigen Mitglied
staaten davon ab, den Rat zu befassen. 

Artikel 5 

Beschließt die Gemeinschaft die Anwendung von mengenmäßi
gen Beschränkungen auf die Einfuhr von Erdölerzeugnissen jeder 
Herkunft, so können diese auch auf die Einfuhr dieser Erzeugnisse 
aus den Niederländischen Antillen angewendet werden. In einem 
derartigen Fall wird den Niederländischen Antillen eine Vorzugsbe
handlung gegenüber dritten Ländern gewährt. 

Artikel 6 

1. Der Rat revidiert die Bestimmungen der Artikel 2 bis 5 ein
stimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der 
Kommission, wenn er eine gemeinsame Ursprungsbestimmung für 
die Erdölerzeugnisse aus dritten Ländern und assoziierten Ländern 
erläßt oder im Rahmen einer gemeinsamen Handelspolitik für die 
betreffenden Erzeugnisse Beschlüsse faßt oder eine gemeinsame 
Energiepolitik aufstellt. 

2. Bei einer derartigen Revision müssen jedoch auf jeden Fall 
gleichwertige Vorteile zugunsten der Niederländischen Antillen in 
geeigneter Form und für eine Menge von mindestens 2Vi Millionen 
Tonnen Erdölerzeugnissen aufrechterhalten werden. 

3. Die Verpflichtungen der Gemeinschaft bezüglich der gleichwer
tigen Vorteile gemäß Absatz 2 können erforderlichenfalls auf die 
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einzelnen Länder aufgeteilt werden, wobei die im Anhang zu die
sem Protokoll aufgeführten Mengen zu berücksichtigen sind. 

Artikel 7 

Zur Durchführung dieses Protokolls hat die Kommission die 
Entwicklung der Einfuhr in den Niederländischen Antillen raffi
nierter Erdölerzeugnisse in die Mitgliedstaaten zu verfolgen. Die 
Mitgliedstaaten teilen der Kommission, die für die entsprechende 
Verteilung sorgt, alle diesem Zweck dienenden Aufschlüsse nach 
den von der Kommission empfohlenen Verwaltungsmodalitäten 
mit. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt. 

H. FAY AT E. SCHAUS 
R. LAHR H. R. VAN HOUTEN 
J.-M. BOEGNER W. F. M. LAMPE 
C Russo 

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten November neunzehn-
hundertzweiundsechzig. 

Anhang zum Protokoll 

Zur Durchführung des Artikels 4 Absatz 2 des Protokolls über 
die Einfuhr in den Niederländischen Antillen raffinierter Erdöler
zeugnisse in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft haben die 
Hohen Vertragsparteien beschlossen, daß die Menge von 2 Millio
nen Tonnen Erdölerzeugnissen aus den Antillen sich wie folgt auf 
die Mitgliedstaaten verteilt: 

Deutschland 625 000 Tonnen 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion . 200 000 Tonnen 
Frankreich 75 000 Tonnen 
Italien 100 000 Tonnen 
Niederlande 1 000 000 Tonnen 
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Protokoll (*) 
über die Sonderregelung 

für Grönland 

(*) In Artikel 3 des Grönland-Vertrages ist festgelegt, daß das diesem Vertrag beigefügte 
Protokoll dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei
gefügt wird (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 29 vom 1. Februar 
1985). 
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Artikel 1 

1. Die Behandlung von der gemeinsamen Fischereimarktorganisa
tion unterliegenden Erzeugnissen mit Ursprung in Grönland bei 
der Einfuhr in die Gemeinschaft erfolgt unter Beachtung der Me
chanismen der gemeinsamen Marktorganisation frei von Zöllen 
und Abgaben gleicher Wirkung sowie ohne mengenmäßige Be
schränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung, sofern die auf
grund eines Abkommens zwischen der Gemeinschaft und der für 
Grönland zuständigen Behörde eingeräumten Möglichkeiten des 
Zugangs der Gemeinschaft zu den grönländischen Fischereizonen 
für die Gemeinschaft zufriedenstellend sind. 

2. Alle die Einfuhrregelung für die genannten Erzeugnisse betref
fenden Maßnahmen einschließlich derjenigen zur Einführung dieser 
Maßnahmen werden nach dem Verfahren des Artikels 43 des Ver
trages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft be
schlossen. 

Artikel 2 

Die Kommission schlägt dem Rat, der mit qualifizierter Mehr
heit beschließt, Übergangsmaßnahmen vor, die sie aufgrund des In
krafttretens der neuen Regelung hinsichtlich der Wahrung der in 
der Zeit der Zugehörigkeit Grönlands zur Gemeinschaft erworbe
nen Rechtsansprüche der Personen und hinsichtlich der Regelung 
der Verhältnisse im Bereich der von der Gemeinschaft in dieser 
Zeit Grönland gewährten Finanzhilfe für notwendig erachtet. 

Artikel 3 

In Anhang I des Beschlusses des Rates vom 16. Dezember 1980 
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über die Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete mit der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wird folgendes hinzugefügt: 

„6. Besonderes Gemeinwesen im Königreich Dänemark: 

— Grönland." 

572 



III - DURCHFUHRUNGSABKOMMEN 
ÜBER DIE ASSOZIIERUNG 

DER ÜBERSEEISCHEN LÄNDER 
UND HOHEITSGEBIETE 

MIT DER GEMEINSCHAFT (*) 

(·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Dieses für die Dauer von fünf Jahren geschlossene Durchführungsabkommen ist am 
31. Dezember 1962 abgelaufen. Siehe auch die Fußnote (*) auf Seite 481 dieses Bandes. 
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1. TEXT 
DES DURCHFÜHRUNGSABKOMMENS 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

VON DEM WUNSCH GELEITET, das in Artikel 136 dieses Vertrages 
vorgesehene Durchführungsabkommen festzulegen, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

Artikel 1 

Die Mitgliedstaaten beteiligen sich unter den nachstehend fest
gelegten Bedingungen an geeigneten Maßnahmen zur Förderung 
der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der in Anhang IV 
dieses Vertrages aufgeführten Länder und Hoheitsgebiete, indem sie 
die Bemühungen der verantwortlichen Behörden dieser Länder und 
Hoheitsgebiete ergänzen. 

Zu diesem Zweck wird ein Entwicklungsfonds für die überseei
schen Länder und Hoheitsgebiete geschaffen, an den die Mitglied
staaten während eines Zeitabschnitts von fünf Jahren die in Anlage 
A zu diesem Abkommen vorgesehenen jährlichen Beiträge leisten. 

Der Fonds wird von der Kommission verwaltet. 

Artikel 2 

Die verantwortlichen Behörden der Länder und Hoheitsgebiete 
unterbreiten der Kommission im Einvernehmen mit den örtlichen 
Behörden oder der Vertretung der Bevölkerung der betreffenden 
Länder und Hoheitsgebiete die sozialen und wirtschaftlichen Vor
haben, für welche die Finanzierung durch die Gemeinschaft bean
tragt wird. 
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Artikel 3 

Die Kommission stellt jährlich die allgemeinen Pläne für die 
Bereitstellung der nach Anlage B dieses Abkommens verfügbaren 
Mittel für die verschiedenen Gruppen von Vorhaben auf. 

Die allgemeinen Pläne umfassen folgende Finanzierungsvorha
ben: 

a) bestimmte soziale Einrichtungen, insbesondere Krankenhäu
ser, Lehr- und technische Forschungsanstalten, Stellen für Berufs
beratung und berufliche Förderung der Bevölkerung; 

b) wirtschaftliche Investitionen von allgemeinem Interesse, die 
unmittelbar mit der Durchführung eines Plans für konkrete produk
tive Entwicklungsvorhaben verbunden sind. 

Artikel 4 

Zu Beginn jedes Haushaltsjahrs bestimmt der Rat mit qualifi
zierter Mehrheit nach Anhörung der Kommission die Beträge, die 
für die Finanzierung 

a) der in Artikel 3 Buchstabe a) bezeichneten sozialen Einrich
tungen sowie 

b) der in Artikel 3 Buchstabe b) genannten wirtschaftlichen In
vestitionen von allgemeinem Interesse bereitzustellen sind. 

Die Entscheidung des Rates muß auf eine rationelle geographi
sche Verteilung der verfügbaren Mittel gerichtet sein. 

Artikel 5 

1. Die Kommission bestimmt, wie die im Sinne des Artikels 4 
Buchstabe a) verfügbaren Beträge auf die einzelnen Anträge für die 
Finanzierung sozialer Einrichtungen zu verteilen sind. 
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2. Die Kommission arbeitet Vorschläge für die Finanzierung der 
wirtschaftlichen Investitionen aus, deren Durchführung gemäß Arti
kel 4 Buchstabe b) sie vorsieht. 

Sie legt diese Vorschläge dem Rat vor. 

Liegt binnen einem Monat kein Antrag eines Mitgliedstaats an 
den Rat vor, sich damit zu befassen, so gelten die Vorschläge als 
genehmigt. 

Wird der Rat damit befaßt, so beschließt er binnen zwei Mona
ten mit qualifizierter Mehrheit. 

3. Die im Laufe eines Jahres nicht zugewiesenen Mittel werden 
auf die folgenden Jahre übertragen. 

4. Die zugewiesenen Beträge werden den Behörden zur Verfügung 
gestellt, die für die Durchführung der Arbeiten verantwortlich sind. 
Die Kommission achtet darauf, daß die Mittel zweckentsprechend 
und unter den günstigsten wirtschaftlichen Bedingungen verwendet 
werden. 

Artikel 6 

Der Rat legt binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Vertrages mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommis
sion die Einzelheiten für die Anforderung und Überweisung der Fi
nanzbeiträge sowie für die Haushaltsregelung und die Verwaltung 
der Mittel des Entwicklungsfonds fest. 

Artikel 7 

Die in den Artikeln 4, 5 und 6 vorgesehene qualifizierte Mehr
heit beträgt 67 Stimmen. Die einzelnen Mitgliedstaaten verfügen 
über folgende Stimmen: 

Belgien 11 Stimmen 
Deutschland 33 Stimmen 
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Frankreich 33 Stimmen 
Italien 11 Stimmen 
Luxemburg 1 Stimme 
Niederlande 11 Stimmen 

Artikel 8 

In jedem Land oder Hoheitsgebiet findet auf die Staatsangehö
rigen und Gesellschaften der anderen Mitgliedstaaten als des Staa
tes, der besondere Beziehungen zu dem betreffenden Land oder 
Hoheitsgebiet unterhält, das Niederlassungsrccht schrittweise An
wendung. Die Einzelheiten werden während des ersten Jahres der 
Anwendung dieses Abkommens vom Rat mit qualifizierter Mehr
heit auf Vorschlag der Kommission so festgelegt, daß jede Diskri
minierung während der Übergangszeit schrittweise beseitigt wird. 

Artikel 9 

Für den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und den 
Ländern und Hoheitsgebieten gilt das in den Artikeln 133 und 134 
dieses Vertrages vorgesehene Zollsystem. 

Artikel 10 

Während der Geltungsdauer dieses Abkommens wenden die 
Mitgliedstaaten in ihrem Handelsverkehr mit den Ländern und Ho
heitsgebieten diejenigen Bestimmungen des in diesem Vertrag ent
haltenen Kapitels über die Beseitigung der mengenmäßigen Be
schränkungen zwischen den Mitgliedstaaten an, die während des
selben Zeitabschnitts zwischen ihnen gelten. 

Artikel 11 

1. In jedem Land oder Hoheitsgebiet, in dem Einfuhrkontingente 
bestehen, werden ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Abkommens 
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die Kontingente, die den Mitgliedstaaten mit Ausnahme desjenigen 
Staates offenstehen, mit dem das betreffende Land oder Hoheitsge
biet besondere Beziehungen unterhält, zu Globalkontingenten zu
sammengefaßt, welche den anderen Mitgliedstaaten ohne Unter
schied zugänglich sind. Von dem gleichen Zeitpunkt an werden 
diese Kontingente jährlich gemäß Artikel 32 und Artikel 33 Ab
sätze 1, 2, 4, 5, 6 und 7 dieses Vertrages erhöht. 

2. Liegt das Globalkontingent für eine nichtliberalisierte Ware un
ter 7 v. H. der Gesamteinfuhr eines Landes oder Hoheitsgebiets, so 
wird binnen einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Abkommens ein 
Kontingent in Höhe von 7 v. H. aufgestellt und jährlich nach Maß
gabe des Absatzes 1 erhöht. 

3. Besteht für bestimmte Waren kein Kontingent für die Einfuhr 
in ein Land oder Hoheitsgebiet, so bestimmt die Kommission 
durch Entscheidung die Einzelheiten für die Eröffnung und Erwei
terung der den anderen Mitgliedstaaten einzuräumenden Kontin
gente. 

Artikel 12 

Soweit die Einfuhrkontingente der Mitgliedstaaten Einfuhren 
sowohl aus einem Staat, der besondere Beziehungen zu einem Land 
oder Hoheitsgebiet unterhält, als auch aus diesem Land oder Ho
heitsgebiet umfassen, ist der Anteil der Einfuhr aus den Ländern 
und Hoheitsgebieten Gegenstand eines Globalkontingents, das auf
grund der Einfuhrstatistik festgelegt wird. Dieses Kontingent wird 
während des ersten Jahres der Geltungsdauer dieses Abkommens 
festgesetzt und nach Maßgabe des Artikels 10 erhöht. 

Artikel 13 

Die Bestimmungen des Artikels 10 stehen Einfuhr-, Ausfuhr-
und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die 
aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit 
zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren 
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und Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, ge
schichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen 
und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote 
oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürli
chen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des 
Handels darstellen. 

Artikel 14 

Vom Ablauf der Geltungsdauer dieses Abkommens bis zur Ein
führung der Assoziierungsbestimmungen für einen neuen Zeitab
schnitt werden die Einfuhrkontingente der Länder und Hoheitsge
biete einerseits und der Mitgliedstaaten andererseits hinsichtlich der 
Waren aus den Ländern und Hoheitsgebieten in der für das fünfte 
Jahr festgesetzten Höhe beibehalten. Die am Ende des fünften Jah
res bestehende Regelung des Niederlassungsrechts wird ebenfalls 
beibehalten. 

Artikel 15 

1. Für die Einfuhr von ungebranntem Kaffee nach Italien und in 
die Benelux-Staaten und von Bananen in die Bundesrepublik 
Deutschland aus dritten Ländern werden Zollkontingente nach 
Maßgabe der Protokolle eingeräumt, die diesem Abkommen beige
fügt sind. 

2. Läuft die Geltungsdauer dieses Abkommens vor Abschluß einer 
neuen Übereinkunft ab, so werden den Mitgliedstaaten in der Zwi
schenzeit für Bananen, Kakaobohnen und ungebrannten Kaffee 
Zollkontingente eingeräumt, für welche die zu Beginn der zweiten 
Stufe angewandten Zollsätze gelten; diese Zollkontingente entspre
chen dem Einfuhrvolumen aus dritten Ländern während des letzten 
Jahres, für das statistische Angaben vorliegen. 

Diese Kontingente werden gegebenenfalls im Verhältnis zum 
Anstieg des Verbrauchs im Einfuhrstaate erhöht. 
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3. Die Mitgliedstaaten, denen Zollkontingente eingeräumt werden, 
für welche gemäß den Protokollen über die Einfuhr von unge
branntem Kaffee und Bananen aus dritten Ländern die bei Inkraft
treten dieses Vertrages angewandten Zollsätze gelten, können ver
langen, daß für diese Erzeugnisse anstelle der in Absatz 2 vorgese
henen Regelung diese Zollkontingente in der Höhe beibehalten 
werden, die sie bei Ablauf der Geltungsdauer dieses Abkommens 
erreicht haben. 

Diese Kontingente werden gegebenenfalls nach Maßgabe des 
Absatzes 2 erhöht. 

4. Die Kommission bestimmt auf Antrag der betreffenden Staaten 
den Umfang der in den vorstehenden Absätzen vorgesehenen Zoll
kontingente. 

Artikel 16 

Die Artikel 1 bis 8 dieses Abkommens gelten für Algerien und 
die französischen überseeischen Departements. 

Artikel 17 

Dieses Abkommen gilt unbeschadet der Artikel 14 und 15 für 
die Zeitdauer von fünf Jahren. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET DOPPUERS 

ADENAUER HALLSTEIN 

PINEAU M. FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
BECH Lambert SCHAUS 

J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
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Anlage A gemäß Artikel 1 des Abkommens 

Hundertsätze 

Staaten 

Belgien 

Deutsch
land 

Frankreich 

Italien 

Luxemburg 

Niederlande 

A Jahr 

10% 

2. Jahr 

12,5 % 

3. Jahr 

16,5 % 

4. Jahr 

22,5 % 

5. Jahr 

38,5 % 

Ins
gesamt 

100% 

IN MILLIONEN EZURECHNUNGSEINHEITEN 

7 

20 

20 

4 

0,125 

7 

8,75 

25 

25 

5 

0,15625 

8,75 

11,55 

33 

33 

6,60 

0,20625 

11,55 

15,75 

45 

45 

9 

0,28125 

15,75 

26,95 

77 

77 

15,40 

0,48125 

26,95 

70 

200 

200 

40 

1,25 

70 

Anlage Β gemäß Artikel 3 des Abkommens 

Hundertsätze 

Überseeische 
Lander und 

Hoheitsgebiete 
von 

Belgien 

Frankreich 

Italien 

Niederlande 

/. Jahr 

10% 

2. Jahr 

12,5% 

IN MILLION 

3 

51,125 

0,5 

3,5 

3,75 

63,906 

0,625 

4,375 

3. Jahr 

16,5 % 

EN EZUR 

4,95 

84,356 

0,825 

5,775 

4. Jahr 

22,5 % 

ECHNUNG 

6,75 

115,031 

1,125 

7,875 

5. Jahr 

38,5 % 

Ins
gesamt 

100 % 

SEINHEITEN 

11,55 

196,832 

1,925 

13,475 

30 

511,25 

5 

35 
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2. PROTOKOLLE 
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Protokoll 
über das Zollkontingent 

für die Einfuhr von Bananen 
(ex 08.01 der Brüsseler Nomenklatur) 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem 
Abkommen beigefügt sind: 

/. Mit der in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b) dieses Vertrages 
vorgesehenen ersten Annäherung der Außenzölle steht der Bundes
republik Deutschland bis zum Ablauf der zweiten Stufe ein Jahres
kontingent für die zollfreie Einfuhr in Höhe von 90 ν. Η. der im 
Jahre 1956 eingeführten Mengen zu, wobei die Einfuhr aus den in 
Artikel 131 dieses Vertrages bezeichneten Ländern und Hoheitsge
bieten in Abzug gebracht wird. 

2. Nach dem Ende der zweiten Stufe beträgt dieses Kontingent 
bis zum Ablauf der dritten Stufe 80 v. H. der vorgenannten Menge. 

3. Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Jahreskontin
gente werden um 50 v. H. der Differenz zwischen den im Laufe des 
Vorjahres eingeführten Gesamtmengen und den entsprechenden 
Mengen des Jahres 1956 erhöht. 

Verringert sich die Gesamteinfuhr im Verhältnis zum Jahre 
1956, so dürfen die oben bestimmten Jahreskontingente während 
des in Absatz 1 genannten Zeitraums 90 v. H. der Einfuhr des Vor
jahres und während des in Absatz 2 genannten Zeitraums 80 v. H. 
der Einfuhr des Vorjahres nicht übersteigen. 

4. Mit Beginn der vollständigen Anwendung des Gemeinsamen 
Zolltarifs beträgt das Kontingent 75 v. H. der Einfuhr des Jahres 
1956. Dieses Kontingent wird nach Maßgabe des Absatzes 3 Unter
absatz 1 erhöht. 

Verringert sich die Einfuhr im Verhältnis zum Jahre 1956, so 
darf das oben bestimmte Jahreskontingent 75 v. H. der Einfuhr des 
Vorjahres nicht übersteigen. 
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Der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag 
der Kommission über die Aufhebung oder Änderung dieses Kon
tingents. 

5. Die Einfuhrmenge des Jahres 1956, abzüglich der Einfuhr aus 
den in Artikel 131 dieses Vertrages bezeichneten Ländern und Ho
heitsgebieten, die gemäß den vorstehenden Bestimmungen als Be
rechnungsgrundlage der Kontingente dienen soll, beläuft sich auf 
290 000 Tonnen. 

6. Sollte es den Ländern und Hoheitsgebieten unmöglich sein, die 
von der Bundesrepublik Deutschland verlangten Mengen vollstän
dig zu liefern, so sind die beteiligten Mitgliedstaaten bereit, einer 
entsprechenden Erhöhung des deutschen Zollkontingents zuzustim
men. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

ADENAUER HALLSTEIN 

PINEAU M. FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
BECH Lambert SCHAUS 

J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 

Bei Unterzeichnung dieses Protokolls gibt der Bevollmächtigte 
der Bundesrepublik Deutschland im Namen seiner Regierung fol
gende Erklärung ab, welche die anderen Bevollmächtigten zur 
Kenntnis nehmen: 

Die Bundesrepublik Deutschland ist bereit, die Maßnahmen zu 
unterstützen, die von privater deutscher Seite zur Förderung des 
Verkaufs von Bananen aus assoziierten überseeischen Ländern und 
Hoheitsgebieten innerhalb der Bundesrepublik getroffen werden 
könnten. 

Zu diesem Zweck sind so bald wie möglich Verhandlungen zwi
schen den Wirtschaftskreisen der einzelnen an der Lieferung und 
am Absatz von Bananen interessierten Länder einzuleiten. 
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Protokoll 
über das Zollkontingent 

für die Einfuhr von ungebranntem Kaffee 
(ex 09.01 der Brüsseler Nomenklatur) 

591 





DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem 
Abkommen beigefügt sind: 

A — Für Italien 

Während des ersten Zeitraums der Assoziierung der überseei
schen Länder und Hoheitsgebiete mit der Gemeinschaft gelten nach 
der ersten gemäß Artikel 23 dieses Vertrages vorgenommenen Än
derung der Zollsätze für die Einfuhr von ungebranntem Kaffee aus 
dritten Ländern in das Hoheitsgebiet Italiens die bei Inkrafttreten 
des Vertrages anwendbaren Zollsätze im Rahmen eines Jahreskon
tingents in Höhe der Gesamteinfuhr von ungebranntem Kaffee 
nach Italien aus dritten Ländern im Jahre 1956. 

Von dem sechsten Jahr nach Inkrafttreten des Vertrages an wird 
bis zum Ende der zweiten Stufe das im vorstehenden Absatz vor
gesehene Anfangskontingent um 20 v. H. herabgesetzt. 

Mit Beginn der dritten Stufe wird das Kontingent für die Dauer 
derselben auf 50 v. H. des Anfangskontingents festgesetzt. 

Nach Ablauf der Übergangszeit kann für einen Zeitraum von 
vier Jahren die Einfuhr von ungebranntem Kaffee nach Italien wei
terhin bis zu 20 v. H. des Anfangskontingents zu den bei Inkrafttre
ten dieses Vertrages dort anwendbaren Zollsätzen erfolgen. 

Die Kommission prüft, ob der in vorstehendem Absatz vorgese
hene Hundertsatz und die dort bezeichnete Frist gerechtfertigt sind. 
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Für die außerhalb der oben vorgesehenen Kontingente einge
führten Mengen gelten die Bestimmungen dieses Vertrages. 

Β — Für die BeneluxLänder 

Mit Beginn der zweiten Stufe und für ihre Dauer kann unge
brannter Kaffee aus dritten Ländern in die Hoheitsgebiete der Be
neluxLänder bis zu 85 v. H. der gesamten Menge, die im letzten 
mit statistischen Unterlagen belegten Jahr eingeführt wurde, weiter
hin zollfrei eingeführt werden. 

Mit Beginn der dritten Stufe und für ihre Dauer wird die im 
vorstehenden Absatz bezeichnete Menge auf 50 v. H. der Gesamt
einfuhr von ungebranntem Kaffee im letzten mit statistischen Un
terlagen belegten Jahr herabgesetzt. 

Für die außerhalb der oben vorgesehenen Kontingente einge
führten Mengen gelten die Bestimmungen dieses Vertrages. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK 

ADENAUER 

PINEAU 

Antonio SEGNI 

BECH 

J. LUNS 

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

HALLSTEIN 

M. FAURE 

Gaetano MARTINO 

Lambert SCHAUS 

J. L I N T H O R S T H O M A N 
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IV - SCHLUSSAKTE 
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DIE REGIERUNGSKONFERENZ FÜR DEN GEMEINSAMEN MARKT 
UND EURATOM, die am 29. Mai 1956 von den Außenministern des 
Königreichs Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der Franzö
sischen Republik, der Italienischen Republik, des Großherzogtums 
Luxemburg und des Königreichs der Niederlande in Venedig einge
setzt wurde, ihre Arbeiten in Brüssel fortgesetzt hat und nach deren 
Abschluß am 25. März 1957 in Rom zusammengetreten ist, hat fol
gende Texte festgelegt: 

I 

1. VERTRAG zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft mit den dazugehörigen Anhängen, 

2. Protokoll über die Satzung der Europäischen Investitionsbank, 

3. Protokoll über den innerdeutschen Handel und die damit zu
sammenhängenden Fragen, 

4. Protokoll über bestimmte Vorschriften betreffend Frankreich, 

5. Protokoll betreffend Italien, 

6. Protokoll betreffend das Großherzogtum Luxemburg, 

7. Protokoll über die Waren aus bestimmten Ursprungs- und Her
kunftsländern, für die bei der Einfuhr in einen Mitgliedstaat 
eine Sonderregelung gilt, 

8. Protokoll über die Regelung für die Waren, die unter die Zu
ständigkeit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
fallen, hinsichtlich Algeriens und der überseeischen Departe
ments der Französischen Republik, 
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P. Protokoll über die Mineralöle und einige Mineralölerzeugnisse, 

10. Protokoll über die Anwendung des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auf die außereuro
päischen Teile des Königreichs der Niederlande, 

11. Durchführungsabkommen über die Assoziierung der überseei
schen Länder und Hoheitsgebiete mit der Gemeinschaft und 
die dazugehörigen Anlagen, 

12. Protokoll über das Zollkontingent für die Einfuhr von Bana
nen, 

13. Protokoll über das Zollkontingent für die Einfuhr von unge
branntem Kaffee. 

II 

/. VERTRAG zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
mit den dazugehörigen Anhängen, 

2. Protokoll über die Anwendung des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft auf die außereuropäischen 
Teile des Königreichs der Niederlande. 

III 

ABKOMMEN über gemeinsame Organe für die Europäischen Ge
meinschaften. 

Bei Unterzeichnung dieser Texte hat die Konferenz die nachste
hend aufgeführten und dieser Akte beigefügten Erklärungen ange
nommen: 

/. Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit mit den Mit
gliedstaaten der internationalen Organisationen, 

2. Gemeinsame Erklärung betreffend Berlin, 
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3. Absichtserklärung im Hinblick auf die Assoziierung der unab
hängigen Länder der FrankenZone mit der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft, 

4. Absichtserklärung im Hinblick auf die Assoziierung des König
reichs Libyen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

5. Absichtserklärung über das zur Zeit unter der Verwaltung der 
Italienischen Republik stehende Treuhandgebiet Somaliland, 

6. Absichtserklärung im Hinblick auf die Assoziierung Surinams 
und der Niederländischen Antillen mit der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft. 

Die Konferenz nahm ferner die nachstehend aufgeführten und 
dieser Akte beigefügten Erklärungen zur Kenntnis: 

Λ Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über 
die Bestimmung des Begriffs „Deutscher Staatsangehöriger", 

2. Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über 
die Geltung der Verträge für Berlin, 

3. Erklärung der Regierung der Französischen Republik über Pa
tentanmeldungen für Kenntnisse, die aus Verteidigungsgründen 
unter Geheimschutz stehen. 

Schließlich hat die Konferenz beschlossen, zu einem späteren 
Zeitpunkt auszuarbeiten: 

Λ Das Protokoll über die Satzung des Gerichtshofes der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft, 

2. das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft, 

3. das Protokoll über die Satzung des Gerichtshofes der Europäi
schen Atomgemeinschaft, 

4. das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäi
schen Atomgemeinschaft. 
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Die Protokolle unter 1 und 2 werden dem Vertrag zur Grün
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die Protokolle 
unter 3 und 4 dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft als Anhänge beigefügt. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK 
ADENAUER 
PINEAU 
Antonio SEGNI 
BECH 
J. LUNS 

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 
HALLSTEIN 
M. FAURE 
Gaetano MARTINO 
Lambert SCHAUS 
J. L I N T H O R S T H O M A N 
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G E M E I N S A M E E R K L Ä R U N G 

übe r die 

Z u s a m m e n a r b e i t mi t den Mi tg l ieds taa ten 

der i n t e rna t iona len O r g a n i s a t i o n e n 

D I E REGIERUNGEN DES KÖNIGREICHS BELGIEN, DER BUNDES
REPUBLIK DEUTSCHLAND, DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER ITA
LIENISCHEN REPUBLIK, DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG UND DES 
KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE, 

IM AUGENBLICK der Unterzeichnung der Verträge, durch die sie 
untereinander die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die 
Europäische Atomgemeinschaft gründen, 

IN DEM BEWUSSTSEIN der Verantwortung, die sie für die Zukunft 
Europas übernehmen, indem sie ihre Märkte vereinigen, ihre 
Volkswirtschaften einander annähern und auf diesem Gebiet die 
Grundsätze und Einzelheiten einer gemeinsamen Politik festlegen, 

IN DER ERKENNTNIS, daß die Schaffung einer Zollunion und 
eine enge Zusammenarbeit bei der friedlichen Entwicklung der 
Kernenergie wirksam zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
und Wohlstand ihrer eigenen sowie der anderen Länder beitragen 
sollen, 

IN DEM BEMÜHEN, diese Länder an den hierdurch eröffneten 
Ausweitungsmöglichkeiten teilhaben zu lassen, 

ERKLÄREN SICH BEREIT, alsbald nach Inkrafttreten dieser Ver
träge mit den anderen Ländern, insbesondere im Rahmen der inter
nationalen Organisationen, denen sie angehören, Abkommen zu 
schließen, um diese im gemeinsamen Interesse liegenden Ziele zu 
erreichen und die harmonische Entwicklung des gesamten Handels
verkehrs zu gewährleisten. 
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

betreffend 

Berlin 

DIE REGIERUNGEN DES KÖNIGREICHS BELGIEN, DER BUNDES
REPUBLIK DEUTSCHLAND, DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER ITA
LIENISCHEN REPUBLIK, DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG UND DES 
KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE, 

IM HINBLICK auf die besondere Lage Berlins und die Notwen
digkeit seiner Unterstützung durch die freie Welt, 

IN DEM WUNSCH, ihre Verbundenheit mit der Bevölkerung Ber
lins zu bekräftigen, 

WERDEN IN DER GEMEINSCHAFT IHRE GUTEN DIENSTE DAFÜR EIN
SETZEN, daß alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um 
die wirtschaftliche und soziale Lage Berlins zu erleichtern, seine 
Entwicklung zu fördern und seine wirtschaftliche Stabilität zu 
sichern. 
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ABSICHTSERKLÄRUNG 

im Hinblick auf 

die Assoziierung der unabhängigen Länder der Franken-Zone 

mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

DIE REGIERUNGEN DES KÖNIGREICHS BELGIEN, DER BUNDES
REPUBLIK DEUTSCHLAND, DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER ITA
LIENISCHEN REPUBLIK, DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG UND DES 
KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE, 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der zwischen Frankreich und den 
anderen unabhängigen Ländern der Franken-Zone geschlossenen 
Wirtschafts-, Finanz- und Währungsabkommen und -Übereinkünfte, 

IN DEM WUNSCH, die herkömmlichen Handelsströme zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
diesen unabhängigen Ländern beizubehalten und auszuweiten und 
zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dieser Länder beizu
tragen, 

ERKLÄREN SICH BEREIT, alsbald nach Inkrafttreten dieses Vertra
ges diesen Ländern vorzuschlagen, in Verhandlungen über den Ab
schluß von Übereinkünften zur wirtschaftlichen Assoziierung mit 
der Gemeinschaft einzutreten. 
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ABSICHTSERKLÄRUNG 

im Hinblick auf 

die Assoziierung des Königreichs Libyen 

mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

DIE REGIERUNGEN DES KÖNIGREICHS BELGIEN, DER BUNDES
REPUBLIK DEUTSCHLAND, DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER ITA
LIENISCHEN REPUBLIK, DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG UND DES 
KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE, 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Wirtschaftsverbindungen zwi
schen Italien und dem Königreich Libyen, 

IN DEM WUNSCH, die herkömmlichen Handelsströme zwischen 
den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und dem Königreich Libyen 
beizubehalten und auszuweiten und zur wirtschaftlichen und sozia
len Entwicklung Libyens beizutragen, 

ERKLÄREN SICH BEREIT, alsbald nach Inkrafttreten dieses Vertra
ges dem Königreich Libyen vorzuschlagen, in Verhandlungen über 
den Abschluß von Übereinkünften zur wirtschaftlichen Assoziie
rung des Königreichs Libyen mit der Gemeinschaft einzutreten. 
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ABSICHTSERKLÄRUNG 

über das 

zur Zeit unter der Verwaltung der Italienischen Republik 

stehende Treuhandgebiet Somaliland (*) 

DIE REGIERUNGEN DES KÖNIGREICHS BELGIEN, DER BUNDES
REPUBLIK DEUTSCHLAND, DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER ITA
LIENISCHEN REPUBLIK, DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG UND DES 
KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE, 

IN DEM BESTREBEN, bei der Unterzeichnung des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Tragweite 
der Artikel 131 und 227 dieses Vertrages im Hinblick darauf genau 
zu bestimmen, daß gemäß Artikel 24 des Abkommens über das 
Treuhandgebiet Somaliland die italienische Verwaltung in diesem 
Gebiet am 2. Dezember 1960 zu Ende geht, 

SIND ÜBEREINGEKOMMEN, den Behörden, die nach diesem Zeit
punkt für die auswärtigen Beziehungen Somalilands verantwortlich 
sind, die Möglichkeit vorzubehalten, die Assoziierung dieses Gebie
tes mit der Gemeinschaft zu bestätigen, und sind bereit, diesen Be
hörden gegebenenfalls vorzuschlagen, in Verhandlungen über den 
Abschluß von Übereinkünften zur wirtschaftlichen Assoziierung mit 
der Gemeinschaft einzutreten. 

(") ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Dieses Land ist unabhängig geworden. 
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ABSICHTSERKLÄRUNG 

im Hinblick auf 

die Assoziierung Surinams und der Niederländischen Antillen 

mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

DIE REGIERUNGEN DES KÖNIGREICHS BELGIEN, DER BUNDES
REPUBLIK DEUTSCHLAND, DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER ITA
LIENISCHEN REPUBLIK, DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG UND DES 
KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE, 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der engen Bande, welche die einzel
nen Teile des Königreichs der Niederlande vereinen, 

IN DEM WUNSCH, die herkömmlichen Handelsströme zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ei
nerseits und Surinam und den Niederländischen Antillen anderer
seits beizubehalten und auszuweiten und zur wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung dieser Länder beizutragen, 

ERKLÄREN SICH BEREIT, alsbald nach Inkrafttreten dieses Vertra
ges auf Antrag des Königreichs der Niederlande Verhandlungen 
über den Abschluß von Übereinkünften zur wirtschaftlichen Asso
ziierung Surinams und der Niederländischen Antillen mit der Ge
meinschaft einzuleiten. 
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ERKLÄRUNG DER REGIERUNG 

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

über die 

Bestimmung des Begriffs „Deutscher Staatsangehöriger" 

Bei der Unterzeichnung der Verträge zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomge
meinschaft gibt die Regierung der Bundesrepublik Deutschland fol
gende Erklärung ab: 

„Als Staatsangehörige der Bundesrepublik Deutschland gelten 
alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland." 
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ERKLÄRUNG DER REGIERUNG 

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

über 

die Geltung der Verträge für Berlin 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland behält sich vor, 
bei der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunden zu erklären, daß 
die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
auch für das Land Berlin gelten. 
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ERKLÄRUNG DER REGIERUNG 

DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK 

über 

Patentanmeldungen für Kenntnisse, 

die aus Verteidigungsgründen unter Geheimschutz stehen 

DIE REGIERUNG DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Artikel 17 und 25 Absatz 2 des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, 

ERKLÄRT SICH BEREIT, Verwaltungsmaßnahmen zu treffen und 
dem französischen Parlament die erforderlichen gesetzgeberischen 
Maßnahmen vorzuschlagen, damit alsbald nach Inkrafttreten dieses 
Vertrages auf Patentanmeldungen, die geheime Kenntnisse schützen 
sollen, die Erteilung der Patente gemäß dem normalen Verfahren 
mit einem zeitweiligen Veröffentlichungsverbot erfolgt. 
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I - TEXT DES VERTRAGES 
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSI
SCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, 
IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG, 
IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß die Kernenergie eine unentbehrliche 
Hilfsquelle für die Entwicklung und Belebung der Wirtschaft und 
für den friedlichen Fortschritt darstellt, 

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß nur ein gemeinsames Vorgehen, 
ohne Verzug unternommen, Aussicht bietet, die Leistungen zu ver
wirklichen, die der schöpferischen Kraft ihrer Länder entsprechen, 

ENTSCHLOSSEN, die Voraussetzungen für die Entwicklung einer 
mächtigen Kernindustrie zu schaffen, welche die Energieerzeugung 
erweitert, die Technik modernisiert und auf zahlreichen anderen 
Gebieten zum Wohlstand ihrer Völker beiträgt, 

IN DEM BESTREBEN, die Sicherheiten zu schaffen, die erforder
lich sind, um alle Gefahren für das Leben und die Gesundheit ihrer 
Völker auszuschließen, 

IN DEM WUNSCH, andere Länder an ihrem Werk zu beteiligen 
und mit den zwischenstaatlichen Einrichtungen zusammenzuarbei
ten, die sich mit der friedlichen Entwicklung der Kernenergie be
fassen, 

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Atomgemeinschaft 
(EURATOM) ZU gründen; sie haben zu diesem Zweck zu ihren Be
vollmächtigten ernannt: 
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 
Herrn Paul-Henri SPAAK, Minister für Auswärtige Angelegen
heiten; 
Baron J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, Generalsekretär des Wirt
schaftsministeriums, Leiter der belgischen Delegation bei der 
Regierungskonferenz. 

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 
Herrn Dr. Konrad ADENAUER, Bundeskanzler; 
Herrn Professor Dr. Walter HALLSTEIN, Staatssekretär des Aus
wärtigen Amts. 

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Christian PINEAU, Minister für Auswärtige Angelegenhei
ten; 
Herrn Maurice FAURE, Staatssekretär für Auswärtige Angelegen
heiten. 

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 
Herrn Antonio SEGNI, Ministerpräsident; 
Herrn Professor Gaetano MARTINO, Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten. 

IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG: 
Herrn Joseph BECH, Staatsminister, Minister für Auswärtige An
gelegenheiten; 
Herrn Lambert SCHAUS, Botschafter, Leiter der luxemburgischen 
Delegation bei der Regierungskonferenz. 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 
Herrn Joseph LUNS, Minister für Auswärtige Angelegenheiten; 
Herrn J. LINTHORST HOMAN, Leiter der niederländischen Dele
gation bei der Regierungskonferenz. 

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten wie folgt übereingekommen: 
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ERSTER TITEL 

Aufgaben der Gemeinschaft 
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Artikel I 

Durch diesen Vertrag gründen die HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 
untereinander eine EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT 
(EURATOM). 

Aufgabe der Atomgemeinschaft ist es, durch die Schaffung der 
für die schnelle Bildung und Entwicklung von Kernindustrien er
forderlichen Voraussetzungen zur Hebung der Lebenshaltung in 
den Mitgliedstaaten und zur Entwicklung der Beziehungen mit den 
anderen Ländern beizutragen. 

Artikel 2 

Zur Erfüllung ihrer Aufgabe hat die Gemeinschaft nach Maß
gabe des Vertrages 

a) die Forschung zu entwickeln und die Verbreitung der techni
schen Kenntnisse sicherzustellen; 

b) einheitliche Sicherheitsnormen für den Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung und der Arbeitskräfte aufzustellen und für ihre An
wendung zu sorgen; 

c) die Investitionen zu erleichtern und, insbesondere durch För
derung der Initiative der Unternehmen, die Schaffung der wesentli
chen Anlagen sicherzustellen, die für die Entwicklung der Kern
energie in der Gemeinschaft notwendig sind; 

d) für regelmäßige und gerechte Versorgung aller Benutzer der 
Gemeinschaft mit Erzen und Kernbrennstoffen Sorge zu tragen; 

e) durch geeignete Überwachung zu gewährleisten, daß die 
Kernstoffe nicht anderen als den vorgesehenen Zwecken zugeführt 
werden ; 
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f) das ihr zuerkannte Eigentumsrecht an besonderen spaltbaren 
Stoffen auszuüben; 

g) ausgedehnte Absatzmärkte und den Zugang zu den besten 
technischen Mitteln sicherzustellen, und zwar durch die Schaffung 
eines gemeinsamen Marktes für die besonderen auf dem Kerngebiet 
verwendeten Stoffe und Ausrüstungen, durch den freien Kapital
verkehr für Investitionen auf dem Kerngebiet und durch die Frei
heit der Beschäftigung für die Fachkräfte innerhalb der Gemein
schaft; 

h) zu den anderen Ländern und den zwischenstaatlichen Ein
richtungen alle Verbindungen herzustellen, die geeignet sind, den 
Fortschritt bei der friedlichen Verwendung der Kernenergie zu för
dern. 

Artikel 3 

1. Die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben werden durch 
folgende Organe wahrgenommen: 

— ein EUROPÄISCHES PARLAMENT, 

— einen RAT, 
— eine KOMMISSION, 
— einen GERICHTSHOF. 

Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag 
zugewiesenen Befugnisse. 

2. Der Rat und die Kommission werden von einem Wirtschafts
und Sozialausschuß mit beratender Aufgabe unterstützt. 

3. Die Rechnungsprüfung wird durch einen Rechnungshof wahr
genommen, der nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewie
senen Befugnisse handelt (*). 

(·) Absatz 3 eingefügt gemäß Artikel 19 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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ZWEITER TITEL 

Die Förderung des Fortschritts 
auf dem Gebiet der Kernenergie 
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KAPITEL I 

FORDERUNG DER FORSCHUNG 

Artikel 4 

1. Die Kommission hat die Kernforschung in den Mitgliedstaaten 
zu fördern und zu erleichtern und zu ihrer Ergänzung das For
schungs- und Ausbildungsprogramm der Gemeinschaft durchzufüh-

2. Die Kommission übt diese Tätigkeit auf den Gebieten aus, die 
in der diesem Vertrag als Anhang I beigefügten Liste bezeichnet 
sind. 

Diese Liste kann vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission geändert werden. Die Kommission hört 
den in Artikel 134 vorgesehenen Ausschuß für Wissenschaft und 
Technik an. 

Artikel 5 

Um die Koordinierung der in den Mitgliedstaaten betriebenen 
Forschung zu fördern und sie zu ergänzen, fordert die Kommission 
die Mitgliedstaaten sowie Personen oder Unternehmen auf, ihr die 
in dieser Aufforderung bezeichneten Forschungsprogramme zu 
übermitteln. Sie tut dies entweder durch an bestimmte Empfänger 
gerichtete und ihrer Regierung mitgeteilte Anfragen oder durch all
gemeine Bekanntmachung. 
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Nachdem die Kommission den Beteiligten jede Möglichkeit zur 
Äußerung gegeben hat, kann sie zu jedem ihr übermittelten For
schungsprogramm eine mit Gründen versehene Stellungnahme ab
geben. Sie muß dies tun, wenn der Staat oder die Person oder das 
Unternehmen, die ein Forschungsprogramm übermittelt haben, es 
beantragen. 

Durch diese Stellungnahmen rät die Kommission von überflüs
siger Doppelarbeit ab und weist die Forschung auf noch unzurei
chend bearbeitete Gebiete hin. Die Kommission darf die Pro
gramme nur mit Zustimmung der Staaten, Personen oder Unterneh
men veröffentlichen, die sie übermittelt haben. 

Die Kommission veröffentlicht in regelmäßigen Abständen eine 
Liste der Kernforschungsgebiete, die nach ihrer Auffassung noch 
unzureichend bearbeitet sind. 

Die Kommission kann die Vertreter öffentlicher und privater 
Forschungszentren sowie alle Sachverständigen, die auf demselben 
oder einem verwandten Gebiet Forschungsarbeit leisten, zu Tagun
gen einladen, die der gegenseitigen Beratung und Unterrichtung 
dienen. 

Artikel 6 

Um die Durchführung der ihr übermittelten Forschungspro
gramme zu fördern, kann die Kommission 

a) im Rahmen von Forschungsverträgen finanzielle Hilfen ge
währen, wobei jedoch Subventionen ausgeschlossen sind, 

b) Ausgangsstoffe oder besondere spaltbare Stoffe, die ihr zur 
Verfügung stehen, für die Durchführung dieser Programme entgelt
lich oder unentgeltlich liefern, 

c) den Mitgliedstaaten, Personen oder Unternehmen Anlagen, 
Ausrüstungen oder die Hilfe von Fachkräften entgeltlich oder un
entgeltlich zur Verfügung stellen, 
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d) die betreffenden Mitgliedstaaten, Personen oder Unterneh
men zu gemeinsamen Finanzierungen veranlassen. 

Artikel 7 

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommission, die 
den Ausschuß für Wissenschaft und Technik anhört, die For
schungs- und Ausbildungsprogramme der Gemeinschaft fest. 

Sie werden jeweils für einen Zeitraum von höchstens fünf Jah
ren festgelegt. 

Die zur Durchführung dieser Programme erforderlichen Mittel 
werden jährlich in den Forschungs- und Investitionshaushalt der 
Gemeinschaft aufgenommen. 

Die Kommission sorgt für die Durchführung der Programme 
und erstattet dem Rat hierüber jährlich Bericht. 

Die Kommission übermittelt dem Wirtschafts- und Sozialaus
schuß laufend eine allgemeine Übersicht über die genannten Pro
gramme. 

Artikel 8 

1. Die Kommission errichtet nach Anhörung des Ausschusses für 
Wissenschaft und Technik eine Gemeinsame Kernforschungsstelle. 

Diese sorgt für die Durchführung der Forschungsprogramme 
und der anderen, ihr von der Kommission übertragenen Aufgaben. 

Sie sorgt ferner für die Festlegung einer einheitlichen Fach
sprache und eines einheitlichen Maßsystems auf dem Kerngebiet. 

Sie errichtet eine Zentralstelle für das Meßwesen auf dem Kern
gebiet. 
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2. Die Tätigkeit der Kernforschungsstelle kann aus geographi
schen oder arbeitstechnischen Gründen in getrennten Anlagen aus
geübt werden. 

Artikel 9 

1. Die Kommission kann, nachdem sie die Stellungnahme des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses eingeholt hat, im Rahmen der 
Gemeinsamen Kernforschungsstelle Schulen für die Ausbildung 
von Fachkräften gründen, insbesondere auf den Gebieten der Erz
schürfung, der Herstellung von Kernstoffen von hohem Reinheits
grad, der Aufbereitung bestrahlter Kernbrennstoffe, der Bautechnik 
für Atomanlagen, des Gesundheitsschutzes und der Herstellung und 
Verwendung von radioaktiven Elementen. 

Die Kommission legt die Einzelheiten für die Durchführung der 
Ausbildung fest. 

2. Es wird eine Anstalt im Range einer Universität gegründet; die 
Einzelheiten ihrer Einrichtung werden vom Rat mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission festgelegt. 

Artikel 10 

Die Kommission kann Mitgliedstaaten, Personen oder Unter
nehmen sowie dritte Staaten, zwischenstaatliche Einrichtungen oder 
Angehörige dritter Staaten durch Vertrag mit der Durchführung be
stimmter Teile des Forschungsprogramms der Gemeinschaft be
trauen. 

Artikel 11 

Die Kommission veröffentlicht die in den Artikeln 7, 8 und 10 
genannten Forschungsprogramme sowie in regelmäßigen Zeitab
ständen Berichte über den Stand und Fortgang dieser Arbeiten. 
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KAPITEL ¡I 

VERBREITUNG DER KENNTNISSE 

Abschnitt I 

Kenntnisse, über welche die Kommission verfügen kann 

Artikel 12 

Auf Antrag bei der Kommission können die Mitgliedstaaten so
wie Personen und Unternehmen die Einräumung nichtausschließ
licher Lizenzen an den Patenten, vorläufig geschützten Rechten, 
Gebrauchsmustern oder Patentanmeldungen verlangen, deren Inha
berin die Gemeinschaft ist, soweit sie die Erfindungen, die Gegen
stand solcher Rechte oder Anmeldungen sind, wirksam zu nutzen 
vermögen. 

Unter den gleichen Voraussetzungen erteilt die Kommission Un
terlizenzen an Patenten, vorläufig geschützten Rechten, Gebrauchs
mustern oder Patentanmeldungen, sofern die Gemeinschaft Inhabe
rin vertraglicher Lizenzen ist, die eine derartige Möglichkeit vorse
hen. 

Die Kommission erteilt diese Lizenzen oder Unterlizenzen zu 
Bedingungen, die im Einvernehmen mit den Lizenznehmern festzu
legen sind, und stellt ihnen alle zur Nutzung der Lizenzen erforder
lichen Kenntnisse zur Verfügung. Diese Bedingungen umfassen ins
besondere eine angemessene Vergütung sowie gegebenenfalls die 
Befugnis des Lizenznehmers, dritten Personen Unterlizenzen zu er
teilen, und gegebenenfalls die Verpflichtung, die mitgeteilten 
Kenntnisse als Betriebsgeheimnis zu behandeln. 

Wird über die in Absatz 3 genannten Bedingungen ein Einver
nehmen nicht erzielt, so können die Lizenznehmer beim Gerichts
hof die Festsetzung angemessener Bedingungen beantragen. 
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Artikel 13 

Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten, Personen und Unter
nehmen die nicht den Bestimmungen des Artikels 12 unterliegen
den, von der Gemeinschaft erworbenen Kenntnisse mit, welche sie 
entweder in Durchführung ihres eigenen Forschungsprogramms er
langt hat oder die ihr zur freien Verfügung mitgeteilt wurden. 

Die Kommission kann jedoch die Mitteilung dieser Kenntnisse 
davon abhängig machen, daß sie vertraulich behandelt und nicht 
an Dritte weitergegeben werden. 

Erwirbt die Kommission Kenntnisse, deren Erwerb an gewisse 
Beschränkungen hinsichtlich ihrer Nutzung und Verbreitung ge
knüpft ist — zum Beispiel sogenannte Verschlußsachen —, so dür
fen sie nur unter Beachtung dieser Beschränkungen mitgeteilt wer
den. 

Abschnitt II 

Sonstige Kenntnisse 

a) Verbreitung auf gütlichem Wege 

Artikel 14 

Die Kommission bemüht sich im Wege gütlicher Verhandlung 
um die Mitteilung der Kenntnisse, die für die Erreichung der Ziele 
der Gemeinschaft nützlich sind, und um die Einräumung von Nut
zungslizenzen an Patenten, vorläufig geschützten Rechten, Ge
brauchsmustern oder Patentanmeldungen, die derartige Kenntnisse 
zum Gegenstand haben. 

632 



Artikel 15 

Die Kommission legt ein Verfahren fest, nach dem durch ihre 
Vermittlung Mitgliedstaaten, Personen und Unternehmen die vor
läufigen oder endgültigen Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten aus
tauschen können, soweit es sich nicht um Ergebnisse handelt, 
welche der Gemeinschaft aus der Durchführung von Forschungs
aufträgen der Kommission zustehen. 

Dieses Verfahren muß den vertraulichen Charakter des Austau
sches gewährleisten. Die mitgeteilten Ergebnisse können jedoch von 
der Kommission an die Gemeinsame Kernforschungsstelle zu Do
kumentationszwecken weitergeleitet werden; dies hat keinerlei Nut
zungsrecht zur Folge, soweit nicht derjenige, von dem die Mittei
lung ausgeht, zugestimmt hat. 

b) Mitteilung an die Kommission von Amts wegen 

Artikel 16 

1. Unverzüglich nach Eingang der Anmeldung eines Patents oder 
Gebrauchsmusters in einem Mitgliedstaat, das für das Kerngebiet 
eigentümlich ist, sucht dieser Mitgliedstaat um das Einverständnis 
des Anmelders nach, den Inhalt der Anmeldung sofort der Kom
mission mitzuteilen. 

Stimmt der Anmelder zu, so erfolgt diese Mitteilung binnen drei 
Monaten nach Eingang der Anmeldung. Stimmt der Anmelder 
nicht zu, so zeigt der Mitgliedstaat der Kommission innerhalb der
selben Frist das Vorliegen der Anmeldung an. 

Die Kommission kann den Mitgliedstaat ersuchen, ihr den In
halt einer Anmeldung mitzuteilen, deren Vorliegen ihr angezeigt 
worden ist. 
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Die Kommission überreicht ihr Ersuchen binnen zwei Monaten 
nach der Anzeige. Jede Verlängerung dieser Frist hat eine entspre
chende Verlängerung der im sechsten Unterabsatz vorgesehenen 
Frist zur Folge. 

Erhält ein Mitgliedstaat ein solches Ersuchen der Kommission, 
so fordert er den Anmelder erneut auf, der Mitteilung des Inhalts 
seiner Anmeldung zuzustimmen. Stimmt der Anmelder zu, so er
folgt diese Mitteilung unverzüglich. 

Stimmt der Anmelder nicht zu, so ist der Mitgliedstaat gleich
wohl verpflichtet, nach Ablauf von achtzehn Monaten nach Ein
gang der Anmeldung der Kommission diese Mitteilung zu machen. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission binnen achtzehn 
Monaten nach Eingang das Vorliegen jeder noch nicht veröffent
lichten Anmeldung eines Patents oder Gebrauchsmusters mit, das 
aufgrund einer ersten Prüfung ihres Erachtens zwar nicht für das 
Kerngebiet eigentümlich ist, jedoch mit der Entwicklung der Kern
energie innerhalb der Gemeinschaft unmittelbar zusammenhängt 
und hierfür von wesentlicher Bedeutung ist. 

Auf Ersuchen der Kommission wird ihr der Inhalt der Anmel
dung binnen zwei Monaten mitgeteilt. 

3. Die Mitgliedstaaten werden die Dauer des Anmeldeverfahrens 
für Patente oder Gebrauchsmuster, welche die in den Absätzen 1 
und 2 bezeichneten Gebiete betreffen und Gegenstand eines Ersu
chens der Kommission sind, soweit wie möglich verringern, damit 
die Veröffentlichung in kürzester Frist erfolgen kann. 

4. Die genannten Mitteilungen sind von der Kommission vertrau
lich zu behandeln. Sie erfolgen nur zu Dokumentationszwecken. 
Die Kommission kann die mitgeteilten Erfindungen nur mit Zu
stimmung des Anmelders oder nach Maßgabe der Artikel 17 bis 23 
benutzen. 
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5. Steht ein mit einem dritten Staat oder einer zwischenstaatlichen 
Einrichtung geschlossenes Abkommen der Mitteilung entgegen, so 
findet dieser Artikel keine Anwendung. 

c) Erteilung von Lizenzen 
im Wege des Schiedsverfahrens oder von Amts wegen 

Artikel 17 

1. Wird ein gütliches Einvernehmen nicht erzielt, so können nach 
Maßgabe der Artikel 18 bis 23 im Wege des Schiedsverfahrens oder 
von Amts wegen nichtausschließliche Lizenzen erteilt werden: 

a) an die Gemeinschaft oder die nach Artikel 48 hierzu berech
tigten gemeinsamen Unternehmen — für Patente, vorläufig ge
schützte Rechte oder Gebrauchsmuster betreffend Erfindungen im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Kernforschung, soweit die 
Erteilung dieser Lizenzen für die Fortführung ihrer eigenen For
schung notwendig oder für den Betrieb ihrer Anlagen unerläßlich 
ist. 

Auf Antrag der Kommission wird mit diesen Lizenzen das 
Recht verbunden, die Befugnis zur Nutzung der Erfindung Dritten 
zuzusprechen, soweit sie Arbeiten oder Aufträge für die Gemein
schaft oder gemeinsame Unternehmen ausführen ; 

b) an Personen oder Unternehmen, die bei der Kommission 
einen entsprechenden Antrag gestellt haben — für Patente, vorläu
fig geschützte Rechte oder Gebrauchsmuster, die eine Erfindung 
betreffen, welche mit der Entwicklung der Kernenergie innerhalb 
der Gemeinschaft unmittelbar zusammenhängt und hierfür von 
maßgeblicher Bedeutung ist, soweit alle nachstehend aufgeführten 
Bedingungen erfüllt sind: 

i) daß nach Eingang der Patentanmeldung eine Frist von 
mindestens vier Jahren verstrichen ist, es sei denn, daß 
es sich um eine für das Kerngebiet eigentümliche Erfin
dung handelt; 
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ii) daß in einem Mitgliedstaat, in dem eine Erfindung ge
schützt ist, die Bedürfnisse der nach Ansicht der Kom
mission erwünschten Entwicklung der Kernenergie hin
sichtlich dieser Erfindung nicht gedeckt sind; 

iii) daß der Patentinhaber aufgefordert wurde, diese Bedürf
nisse selbst oder durch seine Lizenznehmer zu decken, 
und dieser Aufforderung nicht nachgekommen ist; 

iv) daß die Personen und Unternehmen, welche die Lizenz 
beantragen, in der Lage sind, diese Bedürfnisse durch 
ihre Nutzung der Erfindung wirksam zu decken. 

Die Mitgliedstaaten können zur Befriedigung der genannten Be
dürfnisse ohne vorherigen Antrag der Kommission keine in ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Zwangsmaßnah
men treffen, die den dieser Erfindung zustehenden Schutz ein
schränken. 

2. Eine nichtausschließliche Lizenz nach Maßgabe des Absatzes 1 
kann nicht erteilt werden, wenn der Inhaber berechtigte Gründe, 
insbesondere den Umstand geltend macht, daß ihm keine angemes
sene Frist zur Verfügung stand. 

3. Die Gewährung einer Lizenz gemäß Absatz 1 berechtigt zu vol
ler Entschädigung, deren Höhe zwischen dem Inhaber des Patents, 
des vorläufig geschützten Rechts oder Gebrauchsmusters einerseits 
und dem Lizenznehmer andererseits zu vereinbaren ist. 

4. Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums wird durch diesen Artikel nicht berührt. 

Artikel 18 

Zu den in diesem Abschnitt vorgesehenen Zwecken wird ein 
Schiedsausschuß gebildet; der Rat bestellt die Mitglieder und legt 
die Geschäftsordnung dieses Ausschusses auf Vorschlag des Ge
richtshofes fest. 
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Die Parteien können gegen die Entscheidung des Schiedsaus
schusses binnen einem Monat nach deren Zustellung beim Ge
richtshof ein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung einlegen. 
Die Nachprüfung des Gerichtshofes beschränkt sich auf die förm
liche Rechtmäßigkeit der Entscheidung und auf die Auslegung die
ses Vertrages durch den Schiedsausschuß. 

Die endgültigen Entscheidungen des Schiedsausschusses haben 
unter den Parteien Rechtskraft. Sie sind gemäß Artikel 164 voll
streckbar. 

Artikel 19 

Will die Kommission in Ermangelung einer gütlichen Einigung 
die Erteilung einer Lizenz gemäß Artikel 17 erwirken, so benach
richtigt sie den Inhaber des Patents, des vorläufig geschützten 
Rechts, des Gebrauchsmusters oder der Patentanmeldung und be
zeichnet gleichzeitig den Lizenzantragsteller und den Umfang der 
Lizenz. 

Artikel 20 

Der Inhaber kann binnen einem Monat nach Eingang der in 
Artikel 19 bezeichneten Benachrichtigung der Kommission wie 
auch gegebenenfalls dem lizenzantragstellenden Dritten vorschla
gen, einen Schiedsvertrag zu schließen, der die Zuständigkeit des 
Schiedsausschusses begründet. 

Lehnt die Kommission oder der Lizenzantragsteller den Ab
schluß eines solchen Schiedsvertrags ab, so kann die Kommission 
den Mitgliedstaat oder seine zuständigen Stellen nicht ersuchen, die 
Lizenz zu erteilen oder erteilen zu lassen. 

Stellt der aufgrund eines Schiedsvertrags angerufene Schiedsaus
schuß fest, daß das Ersuchen der Kommission den Bestimmungen 
des Artikels 17 entspricht, so erläßt er eine mit Gründen versehene 
Entscheidung, welche die Lizenzerteilung zugunsten des Lizenz-
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antragstellers beinhaltet und in der die Bedingungen und die Ver
gütung für die Lizenz festgesetzt werden, soweit sich die Parteien 
hierüber nicht geeinigt haben. 

Artikel 21 

Schlägt der Inhaber nicht vor, den Schiedsausschuß anzurufen, 
so kann die Kommission den betreffenden Mitgliedstaat oder seine 
zuständigen Stellen ersuchen, die Lizenz zu erteilen oder erteilen zu 
lassen. 

Sind der Mitgliedstaat — oder seine zuständigen Stellen — 
nach Anhörung des Inhabers der Auffassung, daß die Vorausset
zungen des Artikels 17 nicht erfüllt sind, so teilen sie der Kommis
sion mit, daß sie es ablehnen, die Lizenz zu erteilen oder erteilen 
zu lassen. 

Lehnen sie es ab, die Lizenz zu erteilen oder erteilen zu lassen, 
oder äußern sie sich binnen vier Monaten nach dem Ersuchen 
nicht zur Frage der Lizenzerteilung, so kann die Kommission bin
nen zwei Monaten den Gerichtshof anrufen. 

Der Inhaber wird in dem Verfahren vor dem Gerichtshof ge
hört. 

Wird in dem Urteil des Gerichtshofes festgestellt, daß die Vor
aussetzungen des Artikels 17 erfüllt sind, so sind der betreffende 
Mitgliedstaat oder seine zuständigen Stellen verpflichtet, die zur 
Vollstreckung dieses Urteils erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Artikel 22 

1. Können sich der Inhaber des Patents, des vorläufig geschützten 
Rechts oder des Gebrauchsmusters und der Lizenznehmer über die 
Höhe der Entschädigung nicht einigen, so können die Beteiligten 
einen Schiedsvertrag schließen, der die Zuständigkeit des Schieds
ausschusses begründet. 

Die Parteien verzichten damit auf jede Klage; Artikel 18 bleibt 
unberührt. 
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2. Lehnt der Lizenznehmer den Abschluß eines Schiedsvertrags 
ab, so gilt die Lizenzerteilung als nichtig. 

Lehnt der Inhaber den Abschluß eines Schiedsvertrags ab, so 
wird die in diesem Artikel vorgesehene Entschädigung von den zu
ständigen innerstaatlichen Stellen festgesetzt. 

Artikel 23 

Nach Ablauf eines Jahres können die Entscheidungen des 
Schiedsausschusses oder der zuständigen innerstaatlichen Stellen 
hinsichtlich der Lizenzbedingungen überprüft werden, soweit neue 
Tatsachen dies rechtfertigen. 

Die Überprüfung obliegt der Stelle, welche die Entscheidung er
lassen hat. 

Abschnitt III 

Bestimmungen über die Geheimhaltung 

Artikel 24 

Die von der Gemeinschaft in Durchführung ihres Forschungs
programms erworbenen Kenntnisse, deren Preisgabe den Verteidi
gungsinteressen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten schaden kann, 
werden unter Geheimschutz gestellt; hierbei gelten folgende Bestim
mungen: 

1. Auf Vorschlag der Kommission beschließt der Rat eine Ver
schlußsachen-Verordnung, die unter Berücksichtigung dieses Arti
kels die verschiedenen zur Anwendung gelangenden Geheimschutz
grade und die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen festlegt. 
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2. Die Kommission stuft die Kenntnisse, deren Preisgabe nach 
ihrer Ansicht den Verteidigungsinteressen eines oder mehrerer Mit
gliedstaaten schaden kann, vorläufig in den hierfür in der Ver
schlußsachen-Verordnung vorgesehenen Geheimschutzgrad ein. 

Sie teilt den Mitgliedstaaten diese Kenntnisse unverzüglich mit; 
diese stellen den Geheimschutz vorläufig in der gleichen Weise 
sicher. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission binnen drei Mona
ten mit, ob sie den vorläufig angewandten Geheimschutzgrad bei
behalten, durch einen anderen ersetzen oder den Geheimschutz auf
heben wollen. 

Nach Ablauf dieser Frist gelangt der strengste der beantragten 
Geheimschutzgrade zur Anwendung. Die Kommission zeigt dies 
den Mitgliedstaaten an. 

Auf Antrag der Kommission oder eines Mitgliedstaats kann der 
Rat jederzeit einstimmig die Anwendung eines anderen Geheim
schutzgrads oder die Aufhebung des Geheimschutzes beschließen. 
Vor der Beschlußfassung über den Antrag eines Mitgliedstaats holt 
der Rat die Stellungnahme der Kommission ein. 

3. Die Artikel 12 und 13 gelten nicht für die in einen Geheim
schutzgrad eingestuften Kenntnisse. 

Vorbehaltlich der Beachtung der anzuwendenden Sicherheits
maßnahmen 

a) kann die Kommission jedoch die in den Artikeln 12 und 13 
bezeichneten Kenntnisse mitteilen: 

i) einem gemeinsamen Unternehmen, 

ii) einer Person oder einem nicht gemeinsamen Unterneh
men durch Vermittlung des Mitgliedstaats, in dessen Ho
heitsgebieten diese Person oder dieses Unternehmen tätig 
ist; 

b) kann ein Mitgliedstaat die in Artikel 13 bezeichneten Kennt
nisse einer Person oder einem nicht gemeinsamen Unternehmen, 
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die in seinen Hoheitsgebieten tätig sind, mitteilen; die Mitteilung 
ist der Kommission anzuzeigen; 

c) ist ferner jeder Mitgliedstaat berechtigt, von der Kommission 
für seine eigenen Bedürfnisse oder diejenigen einer Person oder 
eines Unternehmens, die in seinen Hoheitsgebieten tätig sind, die 
Erteilung einer Lizenz gemäß Artikel 12 zu verlangen. 

Artikel 25 

1. Teilt ein Mitgliedstaat das Bestehen oder den Inhalt einer Pa
tent- oder Gebrauchsmusteranmeldung mit, die einen in Artikel 16 
Absatz 1 oder 2 bezeichneten Gegenstand betrifft, so weist er gege
benenfalls auf die Notwendigkeit hin, diese Anmeldung aus Vertei
digungsgründen in den von ihm angegebenen Geheimschutzgrad 
einzustufen; hierbei teilt er die voraussichtliche Dauer des Geheim
schutzes mit. 

Die Kommission leitet alle Mitteilungen, die sie gemäß dem 
vorstehenden Unterabsatz erhält, an die anderen Mitgliedstaaten 
weiter. Die Kommission und die Mitgliedstaaten beachten die Vor
kehrungen, welche der von dem Ursprungsstaat verlangte Geheim
schutzgrad nach der Verschlußsachen-Verordnung erfordert. 

2. Die Kommission kann diese Mitteilungen ferner an die ge
meinsamen Unternehmen oder durch Vermittlung eines Mitglied
staats an eine Person oder ein nicht gemeinsames Unternehmen 
weiterleiten, die in den Hoheitsgebieten dieses Staates tätig sind. 

Die Erfindungen, die Gegenstand der in Absatz 1 genannten 
Anmeldungen sind, können nur mit Zustimmung des Anmelders 
oder nach Maßgabe der Artikel 17 bis 23 genutzt werden. 

Die Mitteilungen und gegebenenfalls die Nutzung nach Maß
gabe des vorliegenden Absatzes unterliegen den Maßnahmen, die 
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der von dem Ursprungsstaat verlangte Geheimschutzgrad gemäß 
der Verschlußsachen-Verordnung erfordert. 

Die Mitteilungen bedürfen in allen Fällen der Zustimmung des 
Ursprungsstaats. Die Mitteilung und die Nutzung können nur aus 
Verteidigungsgründen verweigert werden. 

3. Der Rat kann jederzeit auf Antrag der Kommission oder eines 
Mitgliedstaats einstimmig die Anwendung eines anderen Geheim
schutzgrads oder die Aufhebung des Geheimschutzes beschließen. 
Vor der Beschlußfassung über den Antrag eines Mitgliedstaats holt 
der Rat die Stellungnahme der Kommission ein. 

Artikel 26 

1. Werden Kenntnisse, die Gegenstand von Patenten, Patentan
meldungen, vorläufig geschützten Rechten, Gebrauchsmustern oder 
Gebrauchsmusteranmeldungen s'ind, nach Maßgabe der Artikel 24 
und 25 unter Geheimschutz gestellt, so können Staaten, welche die 
Anwendung des Geheimschutzes beantragt haben, die Genehmi
gung zu entsprechenden Anmeldungen in den anderen Mitglied
staaten nicht verweigern. 

Jeder Mitgliedstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, damit 
derartige Rechte und Anmeldungen nach dem in seinen innerstaat
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Verfah
ren weiterhin unter Geheimschutz bleiben. 

2. Die gemäß Artikel 24 unter Geheimschutz gestellten Kenntnisse 
können nur mit Zustimmung aller Mitglicdstaaten Gegenstand von 
Anmeldungen außerhalb dieser Staaten werden. Nehmen diese 
Staaten nicht Stellung, so gilt die Zustimmung nach Ablauf von 
sechs Monaten, nachdem die Kommission den Mitgliedstaaten 
diese Kenntnisse übermittelt hat, als erteilt. 

Artikel 27 

Der Ersatz des Schadens, der dem Anmelder durch die Stellung 
unter Geheimschutz aus Verteidigungsgründen erwächst, unterliegt 
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den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten; er fällt dem Staat zur 
Last, der die Stellung unter Geheimschutz beantragt oder entweder 
eine Verschärfung oder eine Verlängerung des Geheimschutzes oder 
das Verbot der Anmeldung außerhalb der Gemeinschaft erwirkt 
hat. 

Haben mehrere Mitgliedstaaten eine Verschärfung oder Verlän
gerung des Geheimschutzes oder das Verbot der Anmeldung außer
halb der Gemeinschaft erwirkt, so haben sie für den aus ihrem An
trag erwachsenen Schaden gesamtschuldnerisch aufzukommen. 

Die Gemeinschaft kann keine Schadensersatzansprüche auf
grund dieses Artikels geltend machen. 

Abschnitt IV 

Besondere Bestimmungen 

Artikel 28 

Werden Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen, die noch 
nicht veröffentlicht sind, oder Patente oder Gebrauchsmuster, die 
aus Verteidigungsgründen geheimgehalten werden, infolge ihrer 
Mitteilung an die Kommission unbefugt genutzt oder einem Unbe
fugten bekannt, so ersetzt die Gemeinschaft dem Berechtigten den 
hieraus entstehenden Schaden. 

Der Schadensersatzanspruch der Berechtigten gegen Dritte geht 
unbeschadet der eigenen Ansprüche der Gemeinschaft gegen den 
Urheber des Schadens auf die Gemeinschaft über, soweit sie diesen 
ersetzt. Das Recht der Gemeinschaft, gegen den Urheber des Scha
dens nach den geltenden allgemeinen Vorschriften vorzugehen, 
bleibt unberührt. 
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Artikel 29 

Alle Abkommen oder Verträge über den Austausch von wissen
schaftlichen oder gewerblichen Kenntnissen auf dem Kerngebiet 
zwischen einem Mitgliedstaat oder einer Person oder einem Unter
nehmen einerseits und einem dritten Staat oder einer zwischenstaat
lichen Einrichtung oder einem Angehörigen eines dritten Staates 
andererseits sind von der Kommission zu schließen, falls sie bei 
einer Partei die Unterzeichnung durch einen Staat in Ausübung sei
ner Hoheitsrechte erfordern. 

Die Kommission kann jedoch einen Mitgliedstaat oder eine Per
son oder ein Unternehmen ermächtigen, derartige Abkommen unter 
den von ihr als angemessen erachteten Voraussetzungen vorbehalt
lich der Artikel 103 und 104 selbst zu schließen. 

KAPITEL III 

DER GESUNDHEITSSCHUTZ 

Artikel 30 

In der Gemeinschaft werden Grundnormen für den Gesund
heitsschutz der Bevölkerung und der Arbeitskräfte gegen die Gefah
ren ionisierender Strahlungen festgesetzt. 

Unter Grundnormen sind zu verstehen: 

a) die zulässigen Höchstdosen, die ausreichende Sicherheit ge
währen, 

b) die Höchstgrenze für die Aussetzung gegenüber schädlichen 
Einflüssen und für schädlichen Befall, 

c) die Grundsätze für die ärztliche Überwachung der Arbeits
kräfte. 
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Artikel 31 

Die Grundnormen werden von der Kommission nach Stellung
nahme einer Gruppe von Persönlichkeiten ausgearbeitet, die der 
Ausschuß für Wissenschaft und Technik aus wissenschaftlichen 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, insbesondere aus Sachver
ständigen für Volksgesundheit, ernennt. Die Kommission holt zu 
den in dieser Weise ausgearbeiteten Grundnormen die Stellung
nahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses ein. 

Nach Anhörung des Europäischen Parlaments legt der Rat die 
Grundnormen auf Vorschlag der Kommission, die ihm die von ihr 
eingeholten Stellungnahmen der Ausschüsse zuleitet, mit qualifizier
ter Mehrheit fest. 

Artikel 32 

Die Grundnormen können auf Antrag der Kommission oder 
eines Mitgliedstaats nach dem Verfahren des Artikels 31 überprüft 
oder ergänzt werden. 

Die Kommission hat jeden von einem Mitgliedstaat gestellten 
Antrag zu prüfen. 

Artikel 33 

Jeder Mitgliedstaat erläßt die geeigneten Rechts- und Verwal
tungsvorschriften, um die Beachtung der festgesetzten Grundnor
men sicherzustellen, und trifft die für den Unterricht, die Erziehung 
und Berufsausbildung erforderlichen Maßnahmen. 

Die Kommission erläßt die geeigneten Empfehlungen, um die 
auf diesem Gebiet in den Mitgliedstaaten geltenden Bestimmungen 
miteinander in Einklang zu bringen. 

Zu diesem Zweck haben die Mitgliedstaaten der Kommission 
diese Bestimmungen nach dem Stande im Zeitpunkt des Inkrafttre
tens dieses Vertrages sowie die späteren Entwürfe gleichartiger Be
stimmungen bekanntzugeben. 
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Etwaige Empfehlungen der Kommission zu diesen Entwürfen 
sind innerhalb von drei Monaten nach deren Mitteilung zu erlas
sen. 

Artikel 34 

Jeder Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebieten besonders gefähr
liche Versuche stattfinden sollen, ¡st verpflichtet, zusätzliche Vor
kehrungen für den Gesundheitsschutz zu treffen; er hat hierzu vor
her die Stellungnahme der Kommission einzuholen. 

Besteht die Möglichkeit, daß sich die Auswirkungen der Ver
suche auf die Hoheitsgebiete anderer Mitgliedstaaten erstrecken, so 
ist die Zustimmung der Kommission erforderlich. 

Artikel 35 

Jeder Mitgliedstaat schafft die notwendigen Einrichtungen zur 
ständigen Überwachung des Gehalts der Luft, des Wassers und des 
Bodens an Radioaktivität sowie zur Überwachung der Einhaltung 
der Grundnormen. 

Die Kommission hat Zugang zu diesen Überwachungseinrich
tungen; sie kann ihre Arbeitsweise und Wirksamkeit nachprüfen. 

Artikel 36 

Die Auskünfte über die in Artikel 35 genannten Überwachungs
maßnahmen sind der Kommission von den zuständigen Behörden 
regelmäßig zu übermitteln, damit die Kommission ständig über den 
Gehalt an Radioaktivität unterrichtet ist, dem die Bevölkerung aus
gesetzt ist. 

Artikel 37 

Jeder Mitgliedstaat ist verpflichtet, der Kommission über jeden 
Plan zur Ableitung radioaktiver Stoffe aller Art die allgemeinen 
Angaben zu übermitteln, aufgrund deren festgestellt werden kann, 
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ob die Durchführung dieses Plans eine radioaktive Verseuchung des 
Wassers, des Bodens oder des Luftraums eines anderen Mitglied
staats verursachen kann. 

Die Kommission gibt nach Anhörung der in Artikel 31 genann
ten Sachverständigengruppe innerhalb einer Frist von sechs Mona
ten ihre Stellungnahme ab. 

Artikel 38 

Die Kommission richtet an die Mitgliedstaaten Empfehlungen 
über den radioaktiven Gehalt der Luft, des Wassers und des Bo
dens. 

In dringenden Fällen erläßt die Kommission eine Richtlinie, 
mit der sie dem betreffenden Mitgliedstaat aufgibt, innerhalb einer 
von ihr festgesetzten Frist alle erforderlichen Maßnahmen zu tref
fen, um eine Überschreitung der Grundnormen zu vermeiden und 
die Beachtung dieser Vorschriften zu gewährleisten. 

Kommt der Staat innerhalb der festgesetzten Frist der Richtlinie 
der Kommission nicht nach, so kann diese oder jeder beteiligte 
Mitgliedstaat in Abweichung von den Artikeln 141 und 142 unmit
telbar den Gerichtshof anrufen. 

Artikel 39 

Die Kommission errichtet im Rahmen der Gemeinsamen Kern
forschungsstelle unmittelbar nach deren Gründung eine Studien-
und Dokumentationsabteilung für Fragen des Gesundheitsschutzes. 

Die Aufgabe dieser Abteilung besteht vor allem darin, die in 
den Artikeln 33, 37 und 38 genannten Unterlagen und Auskünfte 
zusammenzustellen und die Kommission bei der Erfüllung der ihr 
durch dieses Kapitel übertragenen Aufgaben zu unterstützen. 
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KAPITEL IV 

INVESTITIONEN 

Artikel 40 

Um die Initiative der Personen und Unternehmen anzuregen 
und eine abgestimmte Entwicklung ihrer Investitionen auf dem 
Kerngebiet zu erleichtern, veröffentlicht die Kommission in regel
mäßigen Abständen hinweisende Programme, insbesondere hin
sichtlich der Ziele für die Erzeugung von Kernenergie und der im 
Hinblick hierauf erforderlichen Investitionen aller Art. 

Vor der Veröffentlichung holt die Kommission die Stellung
nahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu diesen Program
men ein. 

Artikel 41 

Personen und Unternehmen, die zu den in Anhang II dieses 
Vertrages genannten Industriezweigen gehören, haben der Kommis
sion Investitionsvorhaben für neue Anlagen sowie für Ersatzanla
gen oder Umstellungen anzuzeigen; Art und Umfang der anzuzei
genden Vorhaben bestimmen sich nach Merkmalen, die der Rat auf 
Vorschlag der Kommission festlegt. 

Die Liste der vorgenannten Industriezweige kann vom Rat auf 
Vorschlag der Kommission, die zuvor die Stellungnahme des Wirt
schafts- und Sozialausschusses einholt, mit qualifizierter Mehrheit 
geändert werden. 

Artikel 42 

Die in Artikel 41 bezeichneten Vorhaben sind der Kommission 
sowie zur Unterrichtung dem betreffenden Mitgliedstaat spätestens 
drei Monate vor Abschluß der ersten Lieferverträge oder, falls die 
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Arbeiten mit Eigenmitteln des Unternehmens durchgeführt werden 
sollen, spätestens drei Monate vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen. 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission eine Änderung 
dieser Frist beschließen. 

Artikel 43 

Die Kommission erörtert mit den Personen oder Unternehmen 
alle Gesichtspunkte der Investitionsvorhaben, die mit den Zielen 
dieses Vertrages in Zusammenhang stehen. 

Sie teilt ihre Auffassung dem betreffenden Mitgliedstaat mit. 

Artikel 44 

Die Kommission kann die ihr mitgeteilten Investitionsvorhaben 
mit Zustimmung der beteiligten Mitgliedstaaten, Personen und Un
ternehmen veröffentlichen. 

KAPITEL V 

GEMEINSAME U N T E R N E H M E N 

Artikel 45 

Unternehmen, die für die Entwicklung der Kernindustrie in der 
Gemeinschaft von ausschlaggebender Bedeutung sind, können als 
gemeinsame Unternehmen im Sinne dieses Vertrages nach Maß
gabe der folgenden Artikel errichtet werden. 
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Artikel 46 

1. Jeder Plan zur Errichtung eines gemeinsamen Unternehmens, 
der von der Kommission, einem Mitgliedstaat oder einer anderen 
Seite ausgeht, wird von der Kommission geprüft. 

Hierzu holt die Kommission die Stellungnahme der Mitglied
staaten sowie aller öffentlichen oder privaten Stellen ein, die nach 
ihrer Auffassung in der Lage sind, ihr Aufschlüsse zu erteilen. 

2. Die Kommission übermittelt dem Rat jeden Plan zur Errich
tung eines gemeinsamen Unternehmens mit ihrer begründeten Stel
lungnahme. 

Bejaht sie die Notwendigkeit des geplanten gemeinsamen Unter
nehmens, so unterbreitet sie dem Rat Vorschläge über 

a) den Standort, 

b) die Satzung, 

c) den Umfang und die Zeitfolge der Finanzierung, 

" d) die etwaige Beteiligung der Gemeinschaft an der Finanzie
rung des gemeinsamen Unternehmens, 

e) die etwaige Beteiligung eines dritten Staates, einer zwischen
staatlichen Einrichtung oder eines Angehörigen eines dritten Staa
tes an der Finanzierung oder Geschäftsführung des gemeinsamen 
Unternehmens, 

f) die vollständige oder teilweise Gewährung der in Anhang III 
dieses Vertrages genannten Vergünstigungen. 

Sie fügt einen eingehenden Bericht über den gesamten Plan bei. 

Artikel 47 

Hat die Kommission sich in dieser Weise an den Rat gewandt, 
so kann er sie um zusätzliche Auskünfte und Prüfungen ersuchen, 
soweit er diese als notwendig erachtet. 
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Ist der Rat mit qualifizierter Mehrheit der Auffassung, daß ein 
von der Kommission mit ablehnender Stellungnahme übermittelter 
Plan trotzdem durchzuführen ist, so hat die Kommission ihm die 
Vorschläge und den eingehenden Bericht gemäß Artikel 46 vorzule
gen. 

Im Fall einer günstigen Stellungnahme der Kommission oder im 
Fall des vorstehenden Unterabsatzes beschließt der Rat mit qualifi
zierter Mehrheit über jeden Vorschlag der Kommission. 

Jedoch ist Einstimmigkeit erforderlich hinsichtlich 

a) der Beteiligung der Gemeinschaft an der Finanzierung des 
gemeinsamen Unternehmens; 

b) der Beteiligung eines dritten Staates, einer zwischenstaatli
chen Einrichtung oder eines Angehörigen eines dritten Staates an 
der Finanzierung oder Geschäftsführung des gemeinsamen Unter
nehmens. 

Artikel 48 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission durch einstimmi
gen Beschluß die in Anhang III dieses Vertrages genannten Ver
günstigungen auf jedes gemeinsame Unternehmen ganz oder teil
weise in Anwendung bringen; jeder Mitgliedstaat ist alsdann in sei
nem Bereich zu deren Gewährung verpflichtet. 

Der Rat kann nach demselben Verfahren die Bedingungen für 
die Gewährung dieser Vergünstigungen festlegen. 

Artikel 49 

Die Errichtung eines gemeinsamen Unternehmens erfolgt durch 
Entscheidung des Rates. 
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Jedes gemeinsame Unternehmen hat Rechtspersönlichkeit. 

Es hat in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit, die das jeweilige innerstaatliche Recht juristi
schen Personen zuerkennt; es kann insbesondere bewegliches und 
unbewegliches Vermögen erwerben oder veräußern sowie klagen 
und verklagt werden. 

Soweit die Bestimmungen dieses Vertrages oder seine Satzung 
nichts anderes vorsehen, unterliegt jedes gemeinsame Unternehmen 
den für gewerbliche oder kaufmännische Unternehmen geltenden 
Vorschriften; die Satzung kann hilfsweise auf das innerstaatliche 
Recht der Mitgliedstaaten Bezug nehmen. 

Soweit nicht nach den Bestimmungen dieses Vertrages der Ge
richtshof zuständig ist, werden Streitigkeiten, bei denen gemein
same Unternehmen beteiligt sind, durch die zuständigen innerstaat
lichen Rechtsprechungsorgane entschieden. 

Artikel 50 

Die Satzungen der gemeinsamen Unternehmen werden gegebe
nenfalls nach den darin vorgesehenen besonderen Vorschriften ge
ändert. 

Diese Änderungen können jedoch erst in Kraft treten, nachdem 
sie auf Vorschlag der Kommission durch den Rat nach Maßgabe 
des Artikels 47 gebilligt worden sind. 

Artikel 51 

Solange die mit dem Betrieb der gemeinsamen Unternehmen 
betrauten Organe noch nicht eingesetzt sind, sorgt die Kommission 
für die Durchführung der Entscheidungen des Rates über die Er
richtung dieser Unternehmen. 
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KAPITEL VI 

VERSORGUNG 

Artikel 52 

1. Die Versorgung mit Erzen, Ausgangsstoffen und besonderen 
spaltbaren Stoffen wird gemäß den Bestimmungen dieses Kapitels 
nach dem Grundsatz des gleichen Zugangs zu den Versorgungs
quellen durch eine gemeinsame Versorgungspolitik sichergestellt. 

2. Zu diesem Zweck und nach Maßgabe dieses Kapitels 

a) ist jedes Gebaren verboten, das darauf abzielt, einzelnen Ver
brauchern eine bevorzugte Stellung zu sichern, 

b) wird eine Agentur geschaffen, die über ein Bezugsrecht für 
Erze, Ausgangsstoffe und besondere spaltbare Stoffe, die im Gebiet 
der Mitgliedstaaten erzeugt werden, sowie über das ausschließliche 
Recht verfügt, Verträge über die Lieferung von Erzen, Ausgangs
stoffen oder besonderen spaltbaren Stoffen aus Ländern innerhalb 
oder außerhalb der Gemeinschaft abzuschließen. 

Die Agentur darf die Verbraucher nicht aufgrund der von ihnen 
beabsichtigten Verwendung der beantragten Lieferungen irgendwie 
unterschiedlich behandeln, es sei denn, daß diese Verwendung un
zulässig ist oder daß sie den Bedingungen widerspricht, von denen 
die nicht der Gemeinschaft angehörenden Lieferer die Lieferung 
abhängig gemacht haben. 

Abschnitt I 

Die Agentur 

Artikel 53 

Die Agentur steht unter der Aufsicht der Kommission; diese er
teilt ihr Richtlinien, hat gegen ihre Entscheidungen ein Einspruchs-
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recht und ernennt ihren Generaldirektor sowie ihren stellvertreten
den Generaldirektor. 

Jede ausdrückliche oder stillschweigende Handlung der Agentur 
bei Ausübung ihres Bezugsrechts oder ihres ausschließlichen Rechts 
zum Abschluß von Lieferverträgen kann durch die Beteiligten der 
Kommission unterbreitet werden, die hierüber innerhalb eines Mo
nats zu entscheiden hat. 

Artikel 54 

Die Agentur hat Rechtspersönlichkeit und genießt finanzielle 
Autonomie. 

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter 
Mehrheit die Satzung der Agentur fest. 

Die Satzung kann in derselben Weise geändert werden. 

Sie bestimmt das Kapital der Agentur und die Art und Weise, 
in der es aufgebracht wird. Die Mehrheit des Kapitals muß in je
dem Falle der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten gehören. Die 
Aufteilung des Kapitals wird von den Mitgliedstaaten im gemeinsa
men Einvernehmen beschlossen. 

Die Satzung legt die Art und Weise der kaufmännischen Ge
schäftsführung der Agentur fest. Sie kann zur Deckung der Be
triebskosten der Agentur die Erhebung einer Abgabe auf die Um
sätze vorsehen. 

Artikel 55 

Die Mitgliedstaaten erteilen der Agentur alle Auskünfte oder 
lassen ihr alle Auskünfte erteilen, die zur Ausübung ihres Bezugs
rechts und ihres ausschließlichen Rechts zum Abschluß von Liefer
verträgen erforderlich sind. 
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Artikel 56 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten die freie Ausübung der Tätig
keit der Agentur in ihren Hoheitsgebieten. 

Sie können das Organ oder die Organe einsetzen, die zur Ver
tretung der Erzeuger und Verbraucher aus den ihnen unterstehen
den außereuropäischen Hoheitsgebieten in den Beziehungen zur 
Agentur zuständig sind. 

Abschnitt II 

Erze, Ausgangsstoffe und besondere spaltbare Stoffe aus dem 
Aufkommen der Gemeinschaft 

Artikel 57 

1. Das Bezugsrecht der Agentur erstreckt sich 

a) auf den Erwerb der Rechte zur Nutzung und zum Verbrauch 
der Stoffe, die aufgrund der Bestimmungen des Kapitels VIII 
Eigentum der Gemeinschaft sind; 

b) auf den Erwerb des Eigentumsrechts in allen anderen Fällen. 

2. Die Agentur übt ihr Bezugsrecht durch den Abschluß von Ver
trägen mit den Erzeugern von Erzen, Ausgangsstoffen oder beson
deren spaltbaren Stoffen aus. 

Vorbehaltlich der Artikel 58, 62 und 63 ist jeder Erzeuger ver
pflichtet, der Agentur die von ihm in den Hoheitsgebieten der Mit
gliedstaaten erzeugten Erze, Ausgangsstoffe oder besonderen spalt
baren Stoffe vor ihrer Verwendung, Übertragung oder Lagerung 
anzubieten. 
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Artikel 58 

Erstreckt sich die Tätigkeit eines Erzeugers auf mehrere Produk
tionsstufen, beginnend mit der Gewinnung des Erzes bis zur Her
stellung des Metalls einschließlich, so ist er nur verpflichtet, der 
Agentur das Erzeugnis in der von ihm gewählten Produktionsstufe 
anzubieten. 

Das gleiche gilt für mehrere Unternehmen, zwischen denen Ver
bindungen bestehen, die der Kommission rechtzeitig mitgeteilt und 
mit ihr nach dem in den Artikeln 43 und 44 vorgesehenen Verfah
ren erörtert worden sind. 

Artikel 59 

Übt die Agentur ihr Bezugsrecht entweder auf die gesamte Pro
duktion oder auf einen Teil der Produktion nicht aus, so 

a) kann der Erzeuger die Erze, Ausgangsstoffe oder besonderen 
spaltbaren Stoffe entweder mit eigenen Mitteln oder im Wege von 
Lohnveredelungsverträgen unter dem Vorbehalt verarbeiten oder 
verarbeiten lassen, daß er der Agentur das bei dieser Verarbeitung 
gewonnene Erzeugnis anbietet, 

b) wird der Erzeuger durch Entscheidung der Kommission er
mächtigt, die verfügbaren Erzeugnisse außerhalb der Gemeinschaft 
unter dem Vorbehalt abzusetzen, daß er hierbei keine günstigeren 
Bedingungen gewährt, als sie in dem der Agentur vorher unterbrei
teten Angebot enthalten waren. Besondere spaltbare Stoffe können 
jedoch nur durch die Agentur gemäß Artikel 62 ausgeführt werden. 

Die Kommission kann die Ermächtigung nicht erteilen, wenn 
die Empfänger dieser Lieferungen nicht alle Garantien dafür bie
ten, daß die allgemeinen Interessen der Gemeinschaft gewahrt wer
den, oder wenn die Klauseln und Bedingungen dieser Verträge den 
Zielen dieses Vertrages zuwiderlaufen. 
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Artikel 60 

Die Verbraucher teilen der Agentur in regelmäßigen Abständen 
ihren Bedarf mit; sie geben dabei die Mengen, die physikalische 
und chemische Beschaffenheit, den Herkunftsort, die Verwendung, 
die einzelnen Lieferfristen und die Preisbestimmungen an, die als 
Klauseln und Bedingungen in den von ihnen gewünschten Liefer
vertrag aufzunehmen wären. 

Ebenso teilen die Erzeuger der Agentur die Angebote, die sie 
machen können, mit; sie geben dabei alle Einzelheiten, insbeson
dere die Laufzeit der Verträge, an, die für die Aufstellung ihrer 
Produktionsprogramme erforderlich sind. Die Laufzeit dieser Ver
träge darf zehn Jahre nicht überschreiten, es sei denn, daß die 
Kommission zustimmt. 

Die Agentur teilt den Verbrauchern die Angebote und den Um
fang der bei ihr eingegangenen Nachfragen mit und fordert sie auf, 
innerhalb einer bestimmten Frist Aufträge zu erteilen. 

Ist die Agentur im Besitz aller Aufträge, so teilt sie die Bedin
gungen mit, unter denen sie diese ausführen kann. 

Kann die Agentur nicht alle eingegangenen Aufträge vollständig 
ausführen, so verteilt sie die Stoffe nach dem Verhältnis der Auf
träge zu jedem Angebot, vorbehaltlich der Artikel 68 und 69. 

Eine Vollzugsordnung der Agentur, die der Billigung der Kom
mission bedarf, regelt im einzelnen, wie Angebote und Nachfragen 
einander gegenüberzustellen sind. 

Artikel 61 

Die Agentur ist verpflichtet, alle Aufträge auszuführen, es sei 
denn, daß rechtliche oder sachliche Hindernisse ihrer Ausführung 
entgegenstehen. 
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Bei Abschluß eines Vertrages kann sie unter Beachtung der Vor
schriften des Artikels 52 von den Verbrauchern angemessene Vor
auszahlungen als Garantie oder zur Erleichterung ihrer eigenen, zur 
Ausführung des Auftrags erforderlichen langfristigen Verpflichtun
gen gegenüber den Erzeugern verlangen. 

Artikel 62 

1. Die Agentur übt ihr Bezugsrecht auf die in den Hoheitsgebieten 
der Mitgliedstaaten erzeugten besonderen spaltbaren Stoffe zu fol
genden Zwecken aus: 

a) um die Nachfrage der Verbraucher der Gemeinschaft nach 
Maßgabe des Artikels 60 zu decken, 

b) um diese Stoffe selbst zu lagern oder 

c) um sie mit Genehmigung der Kommission, die hierbei Arti
kel 59 Buchstabe b) Unterabsatz 2 beachtet, auszuführen. 

2., Jedoch sind diese Stoffe und die zur Aufarbeitung geeigneten 
Rückstände zu folgenden Zwecken dem Erzeuger zu belassen: 

a) um mit Genehmigung der Agentur gelagert zu werden, 

b) um im Rahmen des eigenen Bedarfs des Erzeugers verwendet 
zu werden oder 

c) um Unternehmen im Gebiet der Gemeinschaft im Rahmen 
ihres Bedarfs zur Verfügung gestellt zu werden, soweit diese mit 
dem Erzeuger zur Durchführung eines der Kommission rechtzeitig 
mitgeteilten Programms in unmittelbarer Verbindung stehen; Vor
aussetzung ist, daß die Verbindung weder eine Beschränkung der 
Produktion, der technischen Entwicklung oder der Investitionen 
noch die mißbräuchliche Schaffung von Ungleichheiten zwischen 
den Verbrauchern der Gemeinschaft bezweckt oder bewirkt. 

Die Anwendung der Vorschriften des Kapitels VII wird hier
durch nicht berührt. 
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3. Auf die in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten erzeugten 
besonderen spaltbaren Stoffe, bezüglich derer die Agentur ihr Be
zugsrecht nicht ausgeübt hat, findet Artikel 89 Absatz 1 a) Anwen
dung. 

Artikel 63 

Die Erze, Ausgangsstoffe oder besonderen spaltbaren Stoffe, die 
von den gemeinsamen Unternehmen erzeugt werden, werden den 
Verbrauchern nach den satzungsmäßigen oder vertragsmäßigen Be
stimmungen dieser Unternehmen zugeteilt. 

Abschnitt III 

Erze, Ausgangsstoffe und besondere spaltbare Stoffe aus dem 
Aufkommen außerhalb der Gemeinschaft 

Artikel 64 

Die Agentur hat, soweit nicht in diesem Vertrag Ausnahmen 
vorgesehen sind, das ausschließliche Recht, Abkommen oder Über
einkünfte mit dem Hauptzweck der Lieferung von Erzen, Aus
gangsstoffen oder besonderen spaltbaren Stoffen aus dem Aufkom
men außerhalb der Gemeinschaft abzuschließen; sie wird dabei ge
gebenenfalls im Rahmen der zwischen der Gemeinschaft und einem 
dritten Staat oder einer zwischenstaatlichen Einrichtung abgeschlos
senen Abkommen tätig. 

Artikel 65 

Artikel 60 findet auf die Nachfragen der Verbraucher und die 
Verträge zwischen den Verbrauchern und der Agentur Anwendung, 
soweit es sich um die Lieferung von Erzen, Ausgangsstoffen oder 
besonderen spaltbaren Stoffen aus dem Aufkommen außerhalb der 
Gemeinschaft handelt. 
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Die Agentur kann jedoch den Herkunftsort der Stoffe bestim
men, soweit sie dem Verbraucher Lieferungsbedingungen zukom
men läßt, die mindestens ebenso günstig sind wie die in dem Auf
trag angegebenen. 

Artikel 66 

Stellt die Kommission auf Antrag der beteiligten Verbraucher 
fest, daß die Agentur nicht oder nur zu mißbräuchlichen Preisen in 
der Lage ist, die bestellten Stoffe ganz oder zum Teil innerhalb 
einer angemessenen Frist zu liefern, so sind die Verbraucher be
rechtigt, unmittelbar Verträge über Lieferungen aus dem Aufkom
men außerhalb der Gemeinschaft zu schließen, soweit die Verträge 
in den wesentlichen Punkten dem in ihrer Bestellung angegebenen 
Bedarf entsprechen. 

Dieses Recht wird auf ein Jahr gewährt; es kann verlängert wer
den, wenn die Lage, die seine Gewährung gerechtfertigt hat, fort
dauert. 

Die Verbraucher, die von diesem Recht Gebrauch machen, ha
ben der Kommission die beabsichtigten unmittelbaren Verträge 
mitzuteilen. Die Kommission kann innerhalb eines Monats gegen 
den Abschluß dieser Verträge Einspruch erheben, wenn sie den 
Zielen dieses Vertrages zuwiderlaufen. 

Abschnitt IV 

Preise 

Artikel 67 

Soweit in diesem Vertrag keine Ausnahmen vorgesehen sind, er
geben sich die Preise aus der Gegenüberstellung von Angebot und 
Nachfrage nach Maßgabe des Artikels 60; widersprechende inner
staatliche Vorschriften der Mitgliedstaaten sind unzulässig. 
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Artikel 68 

Verboten ist ein Preisgebaren, das darauf abzielt, einzelnen Ver
brauchern unter Umgehung des Grundsatzes des gleichen Zugangs, 
der sich aus diesem Kapitel ergibt, eine bevorzugte Stellung zu ver
schaffen. 

Stellt die Agentur ein derartiges Gebaren fest, so zeigt sie es der 
Kommission an. 

Erachtet die Kommission die Feststellung für begründet, so 
kann sie für die strittigen Angebote die Preise in einer Höhe neu 
festsetzen, die dem Grundsatz des gleichen Zugangs entspricht. 

Artikel 69 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission durch einstimmi
gen Beschluß Preise festsetzen. 

Die Agentur kann, wenn sie gemäß Artikel 60 die Bedingungen 
für die Ausführung der Aufträge festlegt, den Verbrauchern, die 
Aufträge erteilt haben, einen Preisausgleich vorschlagen. 

Abschnitt V 

Bestimmungen über die Versorgungspolitik 

Artikel 70 

Die Kommission kann sich im Rahmen des Haushaltsplans der 
Gemeinschaft finanziell unter den von ihr festgelegten Bedingungen 
an Schürfungsvorhaben in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten 
beteiligen. 
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Die Kommission kann an die Mitgliedstaaten Empfehlungen für 
die Entwicklung der Schürfung und der Erzgewinnung richten. 

Die Mitgliedstaaten haben der Kommission jährlich einen Be
richt über die Entwicklung der Schürfung und der Erzeugung, die 
voraussichtlichen Reserven und die in ihren Hoheitsgebieten durch
geführten oder geplanten Investitionen im Bergbau vorzulegen. Die 
Berichte werden dem Rat mit der Stellungnahme der Kommission 
vorgelegt; diese Stellungnahme hat insbesondere auf die Maßnah
men einzugehen, welche die Mitgliedstaaten auf die gemäß vorste
hendem Absatz ausgesprochenen Empfehlungen getroffen haben. 

Stellt der Rat, nachdem die Kommission ihn angerufen hat, mit 
qualifizierter Mehrheit fest, daß die Schürfungsmaßnahmen und die 
Steigerung der Erzgewinnung in erheblichem Maße unzureichend 
bleiben, obwohl Erzeugungsmöglichkeiten wirtschaftlich auf lange 
Sicht gerechtfertigt erscheinen, so wird unterstellt, daß der betref
fende Mitgliedstaat, solange er diese Lage nicht behebt, für sich 
und für seine Staatsangehörigen auf das Recht des gleichen Zu
gangs zu dem sonstigen Aufkommen innerhalb der Gemeinschaft 
verzichtet. 

Artikel 71 

Die Kommission richtet an die Mitgliedstaaten sachdienliche 
Empfehlungen über Steuer- oder bergrechtliche Regelungen. 

Artikel 72 

Die Agentur kann aus den innerhalb oder außerhalb der Ge
meinschaft zur Verfügung stehenden Mengen die notwendigen 
Handelsbestände anlegen, um die Versorgung oder die laufenden 
Lieferungen der Gemeinschaft zu erleichtern. 

Die Kommission kann gegebenenfalls die Einrichtung von 
Sicherheitsbeständen beschließen. Die Art und Weise der Finanzie
rung dieser Bestände wird vom Rat auf Vorschlag der Kommission 
mit qualifizierter Mehrheit gebilligt. 
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Abschnitt VI 

Besondere Vorschriften 

Artikel 73 

Umfaßt ein Abkommen oder eine Vereinbarung zwischen einem 
Mitgliedstaat, einer Person oder einem Unternehmen einerseits und 
einem dritten Staat, einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder 
einem Angehörigen eines dritten Staates andererseits auch die Lie
ferung von Erzeugnissen, die in die Zuständigkeit der Agentur fal
len, so ist zum Abschluß oder zur Erneuerung des Abkommens 
oder der Vereinbarung die vorherige Zustimmung der Kommission 
erforderlich, soweit es sich um die Lieferung dieser Erzeugnisse 
handelt. 

Artikel 74 

Die Kommission kann die Übertragung, die Einfuhr oder die 
Ausfuhr kleiner Mengen von Erzen, Ausgangsstoffen oder besonde
ren spaltbaren Stoffen in dem Maße, wie sie üblicherweise für die 
Forschung benutzt werden, von den Vorschriften dieses Kapitels 
ausnehmen. 

Jede Übertragung, Einfuhr oder Ausfuhr aufgrund dieser Be
stimmung ist der Agentur anzuzeigen. 

Artikel 75 

Die Bestimmungen dieses Kapitels finden keine Anwendung auf 
Verpflichtungen, welche die Aufbereitung, Umwandlung oder For
mung von Erzen, Ausgangsstoffen oder besonderen spaltbaren 
Stoffen zum Gegenstand haben 

a) bei Verpflichtungen zwischen Personen oder Unternehmen 
untereinander — falls die aufbereiteten, umgewandelten oder ge
formten Stoffe an die Person oder das Unternehmen, von denen sie 
stammen, zurückgegeben werden müssen; 
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b) bei Verpflichtungen zwischen einer Person oder einem Unter
nehmen einerseits und einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder 
einem Angehörigen eines dritten Staates andererseits — falls die 
Stoffe außerhalb der Gemeinschaft aufbereitet, umgewandelt oder 
geformt werden und an die Person oder das Unternehmen, von de
nen sie stammen, zurückgegeben werden; 

c) bei Verpflichtungen zwischen einer Person oder einem Unter
nehmen einerseits und einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder 
einem Angehörigen eines dritten Staates andererseits — falls die 
Stoffe in der Gemeinschaft aufbereitet, umgewandelt oder geformt 
werden und an die Einrichtung oder den Staatsangehörigen, von 
denen sie stammen, oder an einen anderen von dieser Einrichtung 
oder diesem Staatsangehörigen bestimmten Empfänger, der seinen 
Sitz ebenfalls außerhalb der Gemeinschaft hat, zurückgegeben wer
den. 

Die beteiligten Personen oder Unternehmen müssen jedoch der 
Agentur das Bestehen derartiger Verpflichtungen und sofort nach 
Unterzeichnung der Verträge die Mengen der Stoffe anzeigen, die 
Gegenstand dieser Umsätze sind. Den unter b) genannten Ver
pflichtungen kann die Kommission widersprechen, wenn sie der 
Auffassung ¡st, daß die Umwandlung oder Formung nicht wirksam 
und sicher und ohne Substanzverlust zum Nachteil der Gemein
schaft gewährleistet werden kann. 

Die Stoffe, die Gegenstand dieser Verpflichtungen sind, unter
liegen in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten den in Kapitel 
VII vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen. Die Bestimmungen 
des Kapitels VIII finden jedoch keine Anwendung auf die besonde
ren spaltbaren Stoffe, die Gegenstand von Verpflichtungen nach 
Buchstabe c) sind. 

Artikel 76 

Die Vorschriften dieses Kapitels können, insbesondere falls un
vorhergesehene Umstände eine allgemeine Mangellage hervorrufen, 
auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Euro
päischen Parlaments durch einstimmigen Beschluß des Rates geän-
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dert werden; die Veranlassung dazu kann von einem Mitgliedstaat 
oder von der Kommission ausgehen. Die Kommission hat jeden 
Antrag eines Mitgliedstaats zu untersuchen. 

Nach Ablauf von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Vertra
ges kann der Rat diese Bestimmungen in ihrer Gesamtheit bestäti
gen. Bestätigt er sie nicht, so werden nach dem im vorstehenden 
Absatz bestimmten Verfahren neue Vorschriften über den Gegen
stand dieses Kapitels erlassen. 

KAPITEL VII 

ÜBERWACHUNG DER SICHERHEIT 

Artikel 77 

Die Kommission hat sich nach Maßgabe dieses Kapitels in den 
Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten zu vergewissern, daß 

a) die Erze, die Ausgangsstoffe und besonderen spaltbaren 
Stoffe nicht zu anderen als den von ihren Benutzern angegebenen 
Zwecken verwendet werden, 

b) die Vorschriften über die Versorgung und alle besonderen 
Kontrollverpflichtungen geachtet werden, welche die Gemeinschaft 
in einem Abkommen mit einem dritten Staat oder einer zwischen
staatlichen Einrichtung übernommen hat. 

Artikel 78 

Wer eine Anlage zur Erzeugung, Trennung oder sonstigen Ver
wendung von Ausgangsstoffen und besonderen spaltbaren Stoffen 
oder zur Aufbereitung bestrahlter Kernbrennstoffe errichtet oder 
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betreibt, hat der Kommission die grundlegenden technischen Merk
male der Anlage anzugeben, soweit deren Kenntnis für die Zwecke 
des Artikels 77 erforderlich ist. 

Die Verfahren für die chemische Aufbereitung bestrahlter Stoffe 
bedürfen insoweit der Genehmigung der Kommission, als dies für 
die Zwecke des Artikels 77 erforderlich ist. 

Artikel 79 

Die Kommission verlangt, daß Aufstellungen über Betriebsvor
gänge geführt und vorgelegt werden, um die Buchführung über ver
wendete oder erzeugte Erze, Ausgangsstoffe und besondere spalt
bare Stoffe zu ermöglichen. Das gleiche gilt für die Beförderung 
der Ausgangsstoffe und besonderen spaltbaren Stoffe. 

Die Betroffenen geben den Behörden des betreffenden Mitglied
staats die Mitteilungen bekannt, die sie gemäß Artikel 78 und Ab
satz 1 dieses Artikels an die Kommission richten. 

Art und Umfang der Verpflichtungen des Absatzes 1 dieses Ar
tikels werden in einer Verordnung bestimmt, die von der Kommis
sion mit Billigung des Rates erlassen wird. 

Artikel 80 

Die Kommission kann verlangen, daß alle überschüssigen be
sonderen spaltbaren Stoffe, die als Nebenprodukt wieder- oder 
neugewonnen und nicht tatsächlich verwendet oder zur Verwen
dung bereitgestellt werden, bei der Agentur oder in anderen Lagern 
hinterlegt werden, die der Überwachung der Kommission unterste
hen oder zugänglich sind. 

Die so hinterlegten besonderen spaltbaren Stoffe sind den Betei
ligten auf Antrag unverzüglich zurückzugeben. 
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Artikel 81 

Die Kommission kann in die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten 
Inspektoren entsenden. Sie hört den Mitgliedstaat, bevor sie einen 
Inspektor mit seiner ersten Überwachungsaufgabe in den Hoheits
gebieten dieses Staates betraut; diese Anhörung wirkt auch für alle 
späteren Aufgaben dieses Inspektors. 

Soweit dies für die Überwachung der Erze, Ausgangsstoffe und 
besonderen spaltbaren Stoffe und zu der Feststellung erforderlich 
¡st, ob die Bestimmungen des Artikels 77 beachtet werden, haben 
die Inspektoren unter Vorlage eines Ausweises über ihre Amts
eigenschaft jederzeit zu allen Orten, Unterlagen und Personen Zu
gang, die sich von Berufs wegen mit Stoffen, Ausrüstungsgegen
ständen oder Anlagen beschäftigen, welche gemäß diesem Kapitel 
der Überwachung unterliegen. Die von der Kommission ernannten 
Inspektoren werden auf Antrag des beteiligten Staates von Vertre
tern der Behörden dieses Staates begleitet; doch darf hierdurch für 
die Inspektoren bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe keine Ver
zögerung oder sonstige Behinderung eintreten. 

Wird der Durchführung einer Überwachungsmaßnahme wider
sprochen, so hat die Kommission beim Präsidenten des Gerichts
hofes einen Gerichtsbefehl zu beantragen, um die Durchführung 
dieser Überwachung im Zwangswege sicherzustellen. Der Präsident 
des Gerichtshofes entscheidet innerhalb von drei Tagen. 

Bei Gefahr im Verzuge kann die Kommission durch eine eigene 
Entscheidung eine schriftliche Anordnung der Überwachungsmaß
nahmen erlassen. Diese Anordnung ist dem Präsidenten des Ge
richtshofes unverzüglich zur nachträglichen Genehmigung vorzu
legen. 

Nach Erlaß des Befehls oder der Entscheidung haben die Be
hörden des betreffenden Staates den Inspektoren Zugang zu den 
Orten zu verschaffen, die in dem Befehl oder der Entscheidung be
zeichnet sind. 
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Artikel 82 

Die Inspektoren werden von der Kommission eingestellt. 
Ihnen liegt ob, sich die in Artikel 79 vorgesehene Buchführung 

vorlegen zu lassen und sie zu prüfen. Sie berichten der Kommis
sion über jeden Verstoß. 

Die Kommission kann eine Richtlinie erlassen, mit der sie dem 
betreffenden Mitgliedstaat aufgibt, innerhalb einer von ihr fest
gesetzten Frist alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um dem 
festgestellten Verstoß ein Ende zu setzen. Sie gibt dem Rat hiervon 
Kenntnis. 

Kommt der Mitgliedstaat dieser Richtlinie der Kommission in
nerhalb der festgesetzten Frist nicht nach, so kann diese oder jeder 
beteiligte Mitgliedstaat, in Abweichung von den Artikeln 141 und 
142, unmittelbar den Gerichtshof anrufen. 

Artikel 83 

1. Verletzen Personen oder Unternehmen die ihnen durch dieses 
Kapitel auferlegten Verpflichtungen, so kann die Kommission ge
gen sie Zwangsmaßnahmen verhängen. 

Diese werden in folgenden Stufen verhängt: 

a) Verwarnung, 

b) Entzug besonderer Vorteile, wie finanzielle Unterstützung 
oder technische Hilfe, 

c) Übertragung der Verwaltung des Unternehmens für eine 
Höchstdauer von vier Monaten an eine Person oder eine Personen
gruppe, die im gemeinsamen Einvernehmen zwischen der Kommis
sion und dem Staat, dem das Unternehmen untersteht, bestellt wer
den, 

d) vollständiger oder teilweiser Entzug der Ausgangsstoffe oder 
besonderen spaltbaren Stoffe. 

2. Die zur Durchführung des vorstehenden Absatzes erlassenen 
Entscheidungen der Kommission, die eine Herausgabeverpflichtung 
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enthalten, sind vollstreckbar. Sie können in den Hoheitsgebieten 
der Mitgliedstaaten nach Maßgabe des Artikels 164 vollstreckt wer
den. 

In Abweichung von Artikel 157 haben Klagen, die gegen die 
Entscheidungen der Kommission über die Verhängung der im vor
stehenden Absatz vorgesehenen Zwangsmaßnahmen beim Gerichts
hof erhoben werden, aufschiebende Wirkung. Der Gerichtshof 
kann jedoch auf Antrag der Kommission oder jedes beteiligten 
Mitgliedstaats die sofortige Vollstreckung der Entscheidung anord-

Der Schutz der verletzten Interessen ist durch ein angemessenes 
Rechtsverfahren zu gewährleisten. 

3. Die Kommission kann an die Mitgliedstaaten Empfehlungen 
über Rechtsvorschriften richten, welche die Beachtung der Ver
pflichtungen dieses Kapitels in ihren Hoheitsgebieten sicherstellen 
sollen. 

4. Die Mitgliedstaaten haben dafür Sorge zu tragen, daß die 
Zwangsmaßnahmen vollstreckt und daß die Verletzung gegebenen
falls durch deren Urheber behoben werden. 

Artikel 84 

Bei der Überwachung wird kein Unterschied nach dem Verwen
dungszweck der Erze, der Ausgangsstoffe und der besonderen 
spaltbaren Stoffe gemacht. 

Der Bereich, die Art und Weise der Überwachung sowie die Be
fugnisse der mit der Überwachung beauftragten Organe sind auf 
die Verwirklichung der in diesem Kapitel bestimmten Ziele be
schränkt. 

Die Überwachung erstreckt sich nicht auf Stoffe, die für die 
Zwecke der Verteidigung bestimmt sind, soweit sie sich im Vorgang 
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der Einfügung in Sondergeräte für diese Zwecke befinden oder so
weit sie nach Abschluß dieser Einfügung gemäß einem Operations
plan in eine militärische Anlage eingesetzt oder dort gelagert wer
den. 

Artikel 85 

Die Einzelheiten der in diesem Kapitel vorgesehenen Überwa
chung können, falls neu eingetretene Umstände es erfordern, auf 
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments durch einstimmigen Beschluß des Rates diesen Umstän
den angepaßt werden; die Veranlassung dazu kann von einem Mit
gliedstaat oder der Kommission ausgehen. Die Kommission hat je
den Antrag eines Mitgliedstaats zu untersuchen. 

KAPITEL VIII 

DAS EIGENTUM 

Artikel 86 

Die besonderen spaltbaren Stoffe sind Eigentum der Gemein
schaft. 

Das Eigentumsrecht der Gemeinschaft umfaßt alle besonderen 
spaltbaren Stoffe, die von einem Mitgliedstaat, einer Person oder 
einem Unternehmen erzeugt oder eingeführt werden und der in Ka
pitel VII vorgesehenen Sicherheitsüberwachung unterliegen. 

Artikel 87 

Die Mitgliedstaaten, Personen oder Unternehmen haben an den 
besonderen spaltbaren Stoffen, die ordnungsgemäß in ihren Besitz 
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gelangt sind, das unbeschränkte Nutzungs- und Verbrauchsrecht, 
soweit nicht für sie Verpflichtungen aus diesem Vertrag, insbeson
dere bezüglich der Sicherheitsüberwachung, des Bezugsrechts der 
Agentur und des Gesundheitsschutzes, entgegenstehen. 

Artikel 88 

Die Agentur führt im Namen der Gemeinschaft ein besonderes 
Konto mit der Bezeichnung „Finanzkonto der besonderen spalt
baren Stoffe". 

Artikel 89 

1. Das Finanzkonto der besonderen spaltbaren Stoffe wird wie 
folgt geführt: 

a) Der Gemeinschaft wird der Wert der besonderen spaltbaren 
Stoffe gutgeschrieben, die einem Mitgliedstaat, einer Person oder 
einem Unternehmen überlassen oder zur Verfügung gestellt werden; 
der Mitgliedstaat, die Person oder das Unternehmen wird mit die
sem Wert belastet; 

b) die Gemeinschaft wird mit dem Wert der besonderen spalt
baren Stoffe belastet, die von einem Mitgliedstaat, einer Person 
oder einem Unternehmen erzeugt oder eingeführt und Eigentum 
der Gemeinschaft werden; dieser Wert wird dem Mitgliedstaat, der 
Person oder dem Unternehmen gutgeschrieben. Eine entsprechende 
Buchung wird vorgenommen, wenn ein Mitgliedstaat, eine Person 
oder ein Unternehmen der Gemeinschaft besondere spaltbare Stoffe 
zurückgibt, die diesem Staat, dieser Person oder diesem Unterneh
men vorher überlassen oder zur Verfügung gestellt worden waren. 

2. Die Wertschwankungen, denen die besonderen spaltbaren 
Stoffe unterliegen, werden rechnungsmäßig so behandelt, daß für 
die Gemeinschaft weder Verlust noch Gewinn entsteht. Die Gefah
ren gehen zu Lasten und Gewinn der Besitzer. 
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3. Die Salden aus den obengenannten Vorgängen sind auf Verlan
gen des Gläubigers sofort fällig. 

4. Soweit die Agentur auf eigene Rechnung Geschäfte vornimmt, 
gilt sie für die Anwendung dieses Kapitels als Unternehmen. 

Artikel 90 

Die Vorschriften dieses Kapitels über das Eigentumsrecht der 
Gemeinschaft können, falls neu eingetretene Umstände das erfor
dern, auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments durch einstimmigen Beschluß des Rates 
diesen Umständen angepaßt werden; die Veranlassung dazu kann 
von einem Mitgliedstaat oder von der Kommission ausgehen. Die 
Kommission hat jeden Antrag eines Mitgliedstaats zu untersuchen. 

Artikel 91 

Die Ordnung des Eigentums an den Gegenständen, Stoffen und 
Vermögenswerten, an denen kein Eigentumsrecht der Gemeinschaft 
aufgrund dieses Kapitels besteht, richtet sich nach dem Recht der 
einzelnen Mitgliedstaaten. 

KAPITEL IX 

DER GEMEINSAME MARKT 
AUF DEM KERNGEBIET 

Artikel 92 

Die Bestimmungen dieses Kapitels finden auf die Güter und Er
zeugnisse Anwendung, die in den Listen des Anhangs IV dieses 
Vertrages aufgeführt sind. 
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Diese Listen können vom Rat auf Vorschlag der Kommission 
geändert werden; die Veranlassung dazu kann von der Kommission 
oder einem Mitgliedstaat ausgehen. 

Artikel 93 

Die Mitgliedstaaten beseitigen untereinander ein Jahr nach In
krafttreten dieses Vertrages alle Einfuhr und Ausfuhrzölle oder 
Abgaben gleicher Wirkung und alle mengenmäßigen Beschränkun
gen der Ein und Ausfuhr: 

a) für die in den Listen A1 und A2 aufgeführten Erzeugnisse, 

b) für die in der Liste Β aufgeführten Erzeugnisse, soweit für 
diese Erzeugnisse ein Gemeinsamer Zolltarif gilt und sie mit einer 
Bescheinigung der Kommission versehen sind, aus der ihre Bestim
mung für auf dem Kerngebiet liegende Zwecke hervorgeht. 

Die einem Mitgliedstaat unterstehenden außereuropäischen Ho
heitsgebiete können weiterhin Ein und Ausfuhrzölle oder Abgaben 
gleicher Wirkung erheben, soweit sie ausschließlich fiskalischen 
Charakter haben. Höhe und System dieser Zölle und Abgaben dür
fen nicht zu einer Diskriminierung dieses Staates und der übrigen 
Mitgliedstaaten führen. 

Artikel 94 

Die Mitgliedstaaten stellen einen Gemeinsamen Zolltarif nach 
Maßgabe folgender Bestimmungen auf: 

a) Für die in der Liste A1 aufgeführten Erzeugnisse wird der 
Gemeinsame Zolltarif auf der Höhe des niedrigsten Tarifs fest
gesetzt, der am 1. Januar 1957 in einem der Mitgliedstaaten gegol
ten hat. 

b) Für die in der Liste A2 aufgeführten Erzeugnisse trifft die 
Kommission alle zweckdienlichen Vorkehrungen, um Verhandlun
gen zwischen den Mitgliedstaaten über diese Erzeugnisse innerhalb 
von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages herbeizufüh
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ren. Kann für solche Erzeugnisse bis zum Ende des ersten Jahres 
nach Inkrafttreten dieses Vertrages kein Einvernehmen erzielt wer
den, so setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizier
ter Mehrheit die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs fest. 

c) Der Gemeinsame Zolltarif für die in den Listen A' und A2 

aufgeführten Erzeugnisse wird nach Ablauf des ersten Jahres nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages angewandt. 

Artikel 95 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission einstimmig die 
vorzeitige Anwendung der Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs auf 
diejenigen in Liste Β aufgeführten Erzeugnisse beschließen, bei de
nen eine derartige Maßnahme zur Entwicklung der Kernenergie in 
der Gemeinschaft beitragen könnte. 

Artikel 96 

Die Mitgliedstaaten beseitigen gegenüber den Angehörigen eines 
Mitgliedstaats alle auf die Staatsangehörigkeit gegründeten Be
schränkungen des Zugangs zu qualifizierten Beschäftigungen auf 
dem Kerngebiet; vorbehalten sind lediglich die Einschränkungen, 
die sich aus den grundlegenden Erfordernissen der öffentlichen 
Ordnung, der öffentlichen Sicherheit und der Volksgesundheit er
geben. 

Der Rat kann nach Anhörung des Europäischen Parlaments auf 
Vorschlag der Kommission, die zuvor die Stellungnahme des Wirt
schafts und Sozialausschusses einholt, mit qualifizierter Mehrheit 
die Richtlinien für die Art und Weise der Anwendung dieses Arti
kels erlassen. 
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Artikel 97 

Natürliche oder juristische Personen des öffentlichen oder pri
vaten Rechts, die der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterste
hen, unterliegen keiner Beschränkung aufgrund ihrer Staatszugehö
rigkeit, wenn sie sich am Bau von Atomanlagen wissenschaftlicher 
oder gewerblicher Art in der Gemeinschaft beteiligen wollen. 

Artikel 98 

Die Mitgliedstaaten treffen alle Maßnahmen, die erforderlich 
sind, um den Abschluß von Versicherungsverträgen zur Deckung 
der Gefahren auf dem Kerngebiet zu erleichtern. 

Der Rat erläßt innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Vertrages nach Anhörung des Europäischen Parlaments auf 
Vorschlag der Kommission, die zuvor die Stellungnahme des Wirt
schafts- und Sozialausschusses einholt, mit qualifizierter Mehrheit 
die Richtlinien für die Art und Weise der Anwendung dieses Arti
kels. 

Artikel 99 

Die Kommission kann Empfehlungen zur Erleichterung des Ka
pitalverkehrs aussprechen, der dazu bestimmt ¡st, die in der Liste 
des Anhangs II dieses Vertrages genannten Erzeugungszweige zu 
finanzieren. 

Artikel 100 

Soweit der Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenver
kehr zwischen den Mitgliedstaaten nach diesem Vertrag freigegeben 
ist, verpflichtet sich jeder Mitgliedstaat zu genehmigen, daß in der 
Währung des Mitgliedstaats, in dem der Gläubiger oder der Begün
stigte ansässig ist, Zahlungen betreffend den Waren-, Dienstlei
stungs- und Kapitalverkehr vorgenommen und daß Kapital und 
Löhne in dieser Währung überwiesen werden können. 
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KAPITEL Χ 

AUSSENBEZIEHUNGEN 

Artikel 101 

Die Gemeinschaft kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit Ver
pflichtungen durch Abkommen und Vereinbarungen mit einem 
dritten Staat, einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder einem An
gehörigen eines dritten Staates eingehen. 

Die Abkommen und Vereinbarungen werden von der Kommis
sion nach den Richtlinien des Rates ausgehandelt; sie werden von 
der Kommission mit Zustimmung des Rates abgeschlossen; dieser 
beschließt mit qualifizierter Mehrheit. 

Jedoch werden Abkommen und Vereinbarungen, deren Durch
führung keine Mitwirkung des Rates erfordert und im Rahmen des 
betreffenden Haushaltsplans möglich ist, von der Kommission al
lein ausgehandelt und abgeschlossen; die Kommission hat lediglich 
den Rat hierüber ständig zu unterrichten. 

Artikel 102 

Falls außer der Gemeinschaft ein oder mehrere Mitgliedstaaten 
an den Abkommen und Vereinbarungen mit einem dritten Staat, 
einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder einem Angehörigen 
eines dritten Staates beteiligt sind, so können diese Abkommen und 
Vereinbarungen erst in Kraft treten, wenn alle beteiligten Mitglied
staaten der Kommission mitgeteilt haben, daß sie nach den Vor
schriften ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung anwendbar gewor
den sind. 
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Artikel 103 

Die Mitgliedstaaten haben der Kommission ihre Entwürfe von 
Abkommen und Vereinbarungen mit einem dritten Staat, einer zwi
schenstaatlichen Einrichtung oder einem Angehörigen eines dritten 
Staates mitzuteilen, soweit diese Abkommen und Vereinbarungen 
den Anwendungsbereich dieses Vertrages berühren. 

Enthält der Entwurf Bestimmungen, welche die Anwendung 
dieses Vertrages beeinträchtigen, so gibt die Kommission dem be
treffenden Mitgliedstaat innerhalb eines Monats nach Eingang der 
an sie gerichteten Mitteilung ihre Einwendungen bekannt. 

Der Staat kann das beabsichtigte Abkommen oder die beabsich
tigte Vereinbarung erst schließen, wenn er die Bedenken der Kom
mission beseitigt hat oder wenn er durch Antrag im Dringlichkeits
verfahren einen Beschluß des Gerichtshofes über die Vereinbarkeit 
der beabsichtigten Bestimmungen mit den Vorschriften dieses Ver
trages herbeigeführt und diesem Beschluß entsprochen hat. Der An
trag kann dem Gerichtshof jederzeit vorgelegt werden, sobald der 
Staat die Einwendungen der Kommission erhalten hat. 

Artikel 104 

Personen oder Unternehmen, die nach Inkrafttreten dieses Ver
trages Abkommen oder Vereinbarungen mit einem dritten Staat, 
einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder einem Angehörigen 
eines dritten Staates schließen oder erneuern, können sich auf diese 
Abkommen oder Vereinbarungen nicht berufen, um sich den Ver
pflichtungen zu entziehen, die ihnen nach diesem Vertrag obliegen. 

Jeder Mitgliedstaat trifft alle Maßnahmen, die er für erforder
lich hält, um der Kommission auf deren Ersuchen alle Auskünfte 
über die Abkommen oder Vereinbarungen zu erteilen, die nach In
krafttreten dieses Vertrages in dessen Anwendungsbereich von Per
sonen oder Unternehmen mit einem dritten Staat, einer zwischen
staatlichen Einrichtung oder einem Angehörigen eines dritten Staa
tes abgeschlossen worden sind. Die Kommission darf diese Mittei-
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lung nur anfordern, um zu prüfen, ob die Abkommen oder Ver
einbarungen nicht Bestimmungen enthalten, welche die Anwendung 
dieses Vertrages beeinträchtigen. 

Der Gerichtshof entscheidet auf Antrag der Kommission über 
die Vereinbarkeit dieser Abkommen und Vereinbarungen mit den 
Bestimmungen dieses Vertrages. 

Artikel 105 

Die Durchführung von Abkommen und Vereinbarungen, die 
vor Inkrafttreten dieses Vertrages von einem Mitgliedstaat, einer 
Person oder einem Unternehmen mit einem dritten Staat, einer zwi
schenstaatlichen Einrichtung oder einem Angehörigen eines dritten 
Staates abgeschlossen worden sind, kann nicht aufgrund der Vor
schriften des Vertrages beanstandet werden, wenn diese Abkommen 
oder Vereinbarungen der Kommission spätestens 30 Tage nach In
krafttreten dieses Vertrages mitgeteilt worden sind. 

Jedoch ist die Berufung auf Abkommen und Vereinbarungen 
gegenüber diesem Vertrag unzulässig, wenn sie nach Unterzeich
nung und vor Inkrafttreten des Vertrages von einer Person oder 
einem Unternehmen mit einem dritten Staat, einer zwischenstaat
lichen Einrichtung oder einem Angehörigen eines dritten Staates 
geschlossen worden sind und wenn die Absicht, sich den Vorschrif
ten dieses Vertrages zu entziehen, nach Auffassung des Gerichts
hofes, der auf Antrag der Kommission entscheidet, für eine der 
Vertragsparteien ein bestimmender Grund für den Abschluß war. 

Artikel 106 

Die Mitgliedstaaten, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages Ab
kommen mit dritten Staaten über die Zusammenarbeit auf dem Ge
biet der Kernenergie geschlossen haben, sind verpflichtet, gemein
sam mit der Kommission Verhandlungen mit diesen dritten Staaten 
zu führen, damit die Gemeinschaft soweit wie möglich die Rechte 
und Pflichten aus den Abkommen übernimmt. 
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Jedes neue Abkommen, das sich aus diesen Verhandlungen er
gibt, bedarf der Zustimmung des Mitgliedstaats oder der Mitglied
staaten, welche die obengenannten Abkommen unterzeichnet ha
ben, sowie der Genehmigung des Rates, der mit qualifizierter 
Mehrheit beschließt. 
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DRITTER TITEL 

Vorschriften über die Organe 

6S1 





KAPITEL I 

DIE ORGANE DER GEMEINSCHAFT 

Abschnitt I 

Das Europäische Parlament 

Artikel 107 

Das Europäische Parlament besteht aus Vertretern der Völker 
der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten; es übt 
die Beratungs- und Kontrollbefugnisse aus, die ihm nach diesem 
Vertrag zustehen. 

Artikel 108 

(Die Absätze 1 und 2 sind am 17. Juli 1979 gemäß Artikel 14 des 
Aktes über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parla
ments gegenstandslos geworden.) 

[Siehe Artikel 1 des genannten Aktes, der wie folgt lautet: 

1. Die Abgeordneten der Völker der in der Gemeinschaft 
vereinigten Staaten im Europäischen Parlament werden in 
allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt.] 
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[Siehe Artikel 2 des genannten Aktes, der wie folgt lautet: 

2. Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeord
neten wird wie folgt festgesetzt: 

Belgien 24 
Dänemark 16 
Deutschland 81 
Griechenland 24 
Spanien 60 
Frankreich 81 
Irland 15 
Italien 81 
Luxemburg 6 
Niederlande 25 
Portugal 24 
Vereinigtes Königreich 81 ] (*). 

3. Das Europäische Parlament arbeitet Entwürfe für allgemeine 
unmittelbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen 
Mitgliedstaaten aus (**). 

Der Rat erläßt einstimmig die entsprechenden Bestimmungen 
und empfiehlt sie den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren 
verfassungsrechtlichen Vorschriften. 

(*) Zahl der Abgeordneten gemäß Artikel 10 der Beitritlsakte SP/PORT. 
( · · ) Siehe hierzu auch Artikel 7 Absätze I und 2 des Aktes über die Wahl der Abgeord

neten des Europäischen Parlaments. 
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Artikel 109 

Das Europäische Parlament hält jährlich eine Sitzungsperiode 
ab. Es tritt, ohne daß es einer Einberufung bedarf, am zweiten 
Dienstag des Monats März zusammen (*) (**). 

Das Europäische Parlament kann auf Antrag der Mehrheit sei
ner Mitglieder sowie auf Antrag des Rates oder der Kommission zu 
einer außerordentlichen Sitzungsperiode zusammentreten. 

Artikel 110 

Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsi
denten und sein Präsidium. 

Die Mitglieder der Kommission können an allen Sitzungen teil
nehmen und müssen auf ihren Antrag im Namen der Kommission 
jederzeit gehört werden. 

Die Kommission antwortet mündlich oder schriftlich auf die ihr 
vom Europäischen Parlament oder von dessen Mitgliedern gestell
ten Fragen. 

Der Rat wird nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung vom 
Europäischen Parlament jederzeit gehört. 

Artikel 111 

Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, beschließt das 
Europäische Parlament mit der absoluten Mehrheit der abgegebe
nen Stimmen. 

Die Geschäftsordnung legt die Beschlußfähigkeit fest. 

Artikel 112 

Das Europäische Parlament gibt sich seine Geschäftsordnung; 
hierzu sind die Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder erforder
lich. 

(*) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 27 Absatz 1 des Fusionsvertrags. 
(**) Zu Satz 2 dieses Absatzes siehe auch Artikel 10 Absatz 3 des Aktes über die Wahl 

der Abgeordneten des Europäischen Parlaments. 
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Die Verhandlungsniederschriften des Europäischen Parlaments 
werden nach den Bestimmungen dieser Geschäftsordnung veröf
fentlicht. 

Artikel 113 

Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sitzung den 
jährlichen Gesamtbericht, der ihm von der Kommission vorgelegt 
wird. 

Artikel 114 

Wird wegen der Tätigkeit der Kommission ein Mißtrauensan
trag eingebracht, so darf das Europäische Parlament nicht vor 
Ablauf von drei Tagen nach seiner Einbringung und nur in offener 
Abstimmung darüber entscheiden. 

Wird der Mißtrauensantrag mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments angenommen, so müssen die Mitglieder 
der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen. Sie führen die 
laufenden Geschäfte bis zur Ernennung ihrer Nachfolger gemäß 
Artikel 127 weiter. 

Abschnitt II 

Der Rat 

Artikel 115 

Der Rat übt seine Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse 
nach Maßgabe dieses Vertrages aus. 

Er trifft alle in seine Zuständigkeit fallenden Maßnahmen, um 
die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft miteinan
der abzustimmen. 
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Artikel 116 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 2 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat besteht aus Vertretern der Mitgliedstaaten. Jede 
Regierung entsendet eines ihrer Mitglieder. 

Der Vorsitz im Rat wird von den Mitgliedstaaten nach
einander für je sechs Monate wahrgenommen, und zwar in 
folgender Reihenfolge der Mitgliedstaaten: 

— während einer ersten Periode von sechs Jahren: Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frank
reich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, 
Vereinigtes Königreich; 

— während der folgenden Periode von sechs Jahren: Däne
mark, Belgien, Griechenland, Deutschland, Frankreich, 
Spanien, Italien, Irland, Niederlande, Luxemburg, Ver
einigtes Königreich, Portugal] (*). 

Artikel 117 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 3 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem Ent
schluß, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder der Kommis
sion einberufen.] 

Artikel 118 

1. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, be
schließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 

(*) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 11 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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2. Ist zu einem Beschluß des Rates die qualifizierte Mehrheit er
forderlich, so werden die Stimmen der Mitglieder wie folgt gewo
gen: 

Belgien 5 
Dänemark 3 
Deutschland 10 
Griechenland 5 
Spanien 8 
Frankreich 10 
Irland 3 
Italien 10 
Luxemburg 2 
Niederlande 5 
Portugal 5 
Vereinigtes Königreich 10 

Beschlüsse kommen zustande mit einer Mindeststimmenzahl von 
— vierundfünfzig Stimmen in den Fällen, in denen die Be

schlüsse nach diesem Vertrag auf Vorschlag der Kommission zu 
fassen sind; 

— vierundfünfzig Stimmen, welche die Zustimmung von min
destens acht Mitgliedern umfassen, in allen anderen Fällen (*). 
3. Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mit
gliedern steht dem Zustandekommen von Beschlüssen des Rates, zu 
denen Einstimmigkeit erforderlich ¡st, nicht entgegen. 

Artikel 119 

Wird der Rat kraft dieses Vertrages auf Vorschlag der Kommis
sion tätig, so kann er Änderungen dieses Vorschlags nur einstimmig 
beschließen. 

Solange ein Beschluß des Rates nicht ergangen ist, kann die 
Kommission ihren ursprünglichen Vorschlag ändern, insbesondere 
in den Fällen, in denen das Europäische Parlament zu diesem Vor
schlag gehört wurde. 

(·) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 14 der Beitriltsakte SP/PORT 
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Artikel 120 

Jedes Mitglied kann sich das Stimmrecht höchstens eines ande
ren Mitglieds übertragen lassen. 

Artikel 121 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 5 und 4 des Fusionsvertrags, die wie folgt lau
ten: 
Artikel 5: 

Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Artikel 4: 

Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Vertretern der 
Mitgliedstaaten zusammensetzt, hat die Aufgabe, die Arbei
ten des Rates vorzubereiten und die ihm vom Rat übertrage
nen Aufträge auszuführen.] 

Artikel 122 

Der Rat kann die Kommission auffordern, die nach seiner An
sicht zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeigneten Un
tersuchungen vorzunehmen und ihm entsprechende Vorschläge zu 
unterbreiten. 

Artikel 123 

(Aufgehoben durch Artikel 7 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 6 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehälter, 
Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsidenten und die 
Mitglieder der Kommission sowie für den Präsidenten, die 
Richter, die Generalanwälte und den Kanzler des Gerichts
hofes fest. Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als 
Entgelt gezahlten Vergütungen fest.] 

689 



Abschnitt III 

Die Kommission 

Artikel 124 

Um die Entwicklung der Kernenergie innerhalb der Gemein
schaft zu gewährleisten, erfüllt die Kommission folgende Aufgaben : 

— für die Anwendung dieses Vertrages sowie der von den Or
ganen aufgrund dieses Vertrages getroffenen Bestimmungen Sorge 
zu tragen; 

— Empfehlungen oder Stellungnahmen auf den in diesem Ver
trag bezeichneten Gebieten abzugeben, soweit der Vertrag dies aus
drücklich vorsieht oder soweit sie es für notwendig erachtet; 

— nach Maßgabe dieses Vertrages in eigener Zuständigkeit 
Entscheidungen zu treffen und am Zustandekommen der Handlun
gen des Rates und des Europäischen Parlaments mitzuwirken; 

— die Befugnisse auszuüben, die ihr der Rat zur Durchführung 
der von ihm erlassenen Vorschriften überträgt. 

Artikel 125 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 18 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar späte
stens einen Monat vor Beginn der Sitzungsperiode des Euro
päischen Parlaments, einen Gesamtbericht über die Tätigkeit 
der Gemeinschaften.] 

Artikel 126 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 10 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 
1. Die Kommission besteht aus siebzehn Mitgliedern, die 
aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung ausgewählt werden 
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und volle Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten müs
sen (*). 

Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom Rat 
einstimmig geändert werden. 

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mit
glieder der Kommission sein. 

Der Kommission muß mindestens ein Staatsangehöriger 
jedes Mitgliedstaats angehören, jedoch dürfen nicht mehr als 
zwei Mitglieder der Kommission dieselbe Staatsangehörig
keit besitzen. 

2. Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätigkeit in 
voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemein
schaften aus. 

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen 
von einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfor
dern noch entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu un
terlassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist. Jeder Mit
gliedstaat verpflichtet sich, diesen Grundsatz zu achten und 
nicht zu versuchen, die Mitglieder der Kommission bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer 
Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Be
rufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit 
übernehmen sie die feierliche Verpflichtung, während der 
Ausübung und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus 
ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere 
die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vor
teile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurück
haltend zu sein. Werden diese Pflichten verletzt, so kann der 
Gerichtshof auf Antrag des Rates oder der Kommission 

(*) Absatz 1 Unlerabsatz 1 geändert gemäß Artikel 15 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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das Mitglied je nach Lage des Falles gemäß Artikel 13 (*) 
seines Amtes entheben oder ihm seine Ruhegehaltsansprüche 
oder andere an ihrer Stelle gewährte Vergünstigungen ab
erkennen.] 

Artikel 127 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 11 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Die Mitglieder der Kommission werden von den Regie
rungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen 
ernannt. 

Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre. Wiederernennung ist zu
lässig.] 

Artikel 128 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 12 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und 
von Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds der Kommis
sion durch Rücktritt oder Amtsenthebung. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende 
Amtszeit ein Nachfolger ernannt. Der Rat kann einstimmig 
entscheiden, für diese Zeit einen Nachfolger nicht zu ernen
nen. 

Außer im Falle der in Artikel 13 (*) geregelten Amts
enthebung bleiben die Mitglieder der Kommission bis zur 
Neubesetzung ihres Sitzes im Amt.] 

Artikel 129 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 13 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzungen 
für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine 

(*) Artikel 13 des Fusionsvertrags; siehe nachstehend Artikel 129. 
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schwere Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des 
Rates oder der Kommission durch den Gerichtshof seines 
Amtes enthoben werden.] 

Artikel 130 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 14 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Der Präsident und die sechs Vizepräsidenten der Kom
mission werden aus deren Mitgliedern für zwei Jahre nach 
dem Verfahren ernannt, das für die Ernennung der Mitglie
der der Kommission vorgesehen ist. Wiederernennung ist zu
lässig (*). 

Der Rat kann die Bestimmungen über die Vizepräsiden
ten einstimmig ändern (**). 

Außer im Falle einer allgemeinen Neubesetzung erfolgt 
die Ernennung nach Anhörung der Kommission. 

Endet das Amt des Präsidenten und der Vizepräsidenten 
durch Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod, so wird es für die 
verbleibende Amtszeit gemäß den vorstehend festgelegten 
Bedingungen neu besetzt.] 

Artikel 131 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 15 und 16 des Fusionsvertrags, die wie folgt lau
ten: 
Artikel 15: 

Der Rat und die Kommission ziehen einander zu Rate 
und regeln einvernehmlich die Art und Weise ihrer Zusam
menarbeit. 
Artikel 16: 

Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, um ihr 
ordnungsgemäßes Arbeiten und das ihrer Dienststellen nach 
Maßgabe der Verträge über die Gründung der Euro-

(·) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 16 der Beitrittsakte SP/PORT. 
(**) Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 16 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Grün
dung der Europäischen Atomgemeinschaft sowie dieses Ver
trages zu gewährleisten. Sie sorgt für die Veröffentlichung 
dieser Geschäftsordnung.] 

Artikel 132 

(Aufgehoben durch Artikel 19 des Fusionsvertrags) 
[Siehe Artikel 17 des Fusionsvertrags, der wie folgt lautet: 

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehr
heit der in Artikel 10 bestimmten Anzahl ihrer Mitglieder 
gefaßt (*). 

Die Kommission kann nur dann wirksam tagen, wenn 
die in ihrer Geschäftsordnung festgesetzte Anzahl von Mit
gliedern anwesend ist.] 

Artikel 133 (**) 

Artikel 134 

1. 'Bei der Kommission wird ein Ausschuß für Wissenschaft und 
Technik mit beratender Aufgabe errichtet. 

Der Ausschuß muß in den in diesem Vertrag vorgesehenen Fäl
len gehört werden. Er kann außerdem in allen Fällen gehört wer
den, in denen die Kommission es für angebracht hält. 
2. Der Ausschuß besteht aus dreiunddreißig Mitgliedern, die vom 
Rat nach Anhörung der Kommission ernannt werden (***). 

Die Mitglieder werden für ihre Person auf fünf Jahre ernannt. 
Wiederernennung ist zulässig. Sie sind an keine Weisungen gebun
den. 

Der Ausschuß wählt jährlich aus seiner Mitte seinen Präsiden
ten und sein Präsidium. 

(*) Artikel 10 des Fusionsvertrags; siehe vorstehend Artikel 126. 
( · ·) Aufgehoben gemäß Artikel 19 des Fusionsvertrags. 

(***) Absatz 2 Unterabsatz 1 geändert gemäß Artikel 23 der Beitrittsakte SP/PORT. 

694 



Artikel 135 

Die Kommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgabe jederzeit 
Gutachten einholen und Studienausschüsse einsetzen. 

Abschnitt IV 

Der Gerichtshof 

Artikel 136 

Der Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der Ausle
gung und Anwendung dieses Vertrages. 

Artikel 137 

Der Gerichtshof besteht aus dreizehn Richtern (*). 

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen. Er kann jedoch aus sei
ner Mitte Kammern mit je drei oder fünf Richtern bilden, die be
stimmte vorbereitende Aufgaben erledigen oder bestimmte Gruppen 
von Rechtssachen entscheiden; hierfür gelten die Vorschriften einer 
besonderen Regelung. 

In allen Fällen, in denen Rechtssachen zur Entscheidung ste
hen, die auf Antrag eines Mitgliedstaats oder eines Organs der Ge
meinschaft anhängig sind, tagt der Gerichtshof in Vollsitzungen; 
das gleiche gilt für die im Wege der Vorabentscheidung zu ent
scheidenden Fragen, die ihm gemäß Artikel 150 vorgelegt werden, 
sofern nicht nach der Verfahrensordnung eine Kammer des Ge
richtshofes zuständig ist (**). 

(·) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 17 der Beitrittsakte SP/PORT. 
(· ·) Absatz 3 geändert gemäß Artikel I des Beschlusses des Rates vom 26. November 

1974 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 318 vom 28. November 
1974). 
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Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl 
der Richter erhöhen und die erforderlichen Anpassungen der Ab
sätze 2 und 3 und des Artikels 139 Absatz 2 vornehmen. 

Artikel 138 

Der Gerichtshof wird von sechs Generalanwälten unterstützt (*). 

Der Generalanwalt hat in völliger Unparteilichkeit und Unab
hängigkeit begründete Schlußanträge zu den dem Gerichtshof un
terbreiteten Rechtssachen öffentlich zu stellen, um den Gerichtshof 
bei der Erfüllung seiner in Artikel 136 bestimmten Aufgabe zu un
terstützen. 

Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl 
der Generalanwälte erhöhen und die erforderlichen Anpassungen 
des Artikels 139 Absatz 3 vornehmen. 

Artikel 139 

Zu Richtern und Generalanwälten sind Persönlichkeiten auszu
wählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem 
Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Vor
aussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender 
Befähigung sind; sie werden von den Regierungen der Mitglied
staaten im gegenseitigen Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt. 

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Richter
stellen statt. Sie betrifft abwechselnd je sieben und sechs Rich
ter (**). 

(·) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 18 der Beitrittsakte SP/PORT. 
(**) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 19 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Stellen 
der Generalanwälte statt. Sie betrifft jedesmal drei Generalan
wälte (*). 

Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalan
wälte ist zulässig. 

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Ge
richtshofes für die Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 140 

Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen 
Stellung. 

Artikel 140 a (**) 

1. Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat nach Anhörung 
der Kommission und des Europäischen Parlaments dem Gerichts
hof durch einstimmigen Beschluß ein Gericht beiordnen, das für 
Entscheidungen über bestimmte Gruppen von Klagen natürlicher 
oder juristischer Personen im ersten Rechtszuge zuständig ist und 
gegen dessen Entscheidungen ein auf Rechtsfragen beschränktes 
Rechtsmittel beim Gerichtshof nach Maßgabe der Satzung eingelegt 
werden kann. Dieses Gericht ist weder für von den Mitgliedstaaten 
oder Gemeinschaftsorganen unterbreitete Rechtssachen noch für 
Vorabentscheidungen gemäß Artikel 150 zuständig. 

2. Der Rat legt nach dem in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren die 
Zusammensetzung dieses Gerichts fest und beschließt die Anpas
sungen und ergänzenden Bestimmungen, die in bezug auf die Sat
zung des Gerichtshofes notwendig werden. Wenn der Rat nichts 
anderes beschließt, finden die den Gerichtshof betreffenden Bestim-

(*) Absatz 3 geändert gemäß Artikel 19 der Beitrittsakte SP/PORT. 
(·*) Artikel eingefügt gemäß Artikel 26 EEA. 
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mungen dieses Vertrages und insbesondere die Bestimmungen des 
Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes auf dieses Gericht 
Anwendung. 

3. Zu Mitgliedern dieses Gerichts sind Personen auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und über die Befähigung 
zur Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen; sie werden von 
den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einverneh
men für sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teil
weise neu besetzt. Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder 
ist zulässig. 

4. Dieses Gericht erläßt seine Verfahrensordnung im Einverneh
men mit dem Gerichtshof. Sie bedarf der einstimmigen Genehmi
gung des Rates. 

Artikel 141 

Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen 
eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen, so gibt sie eine 
mit Gründen versehene Stellungnahme hierzu ab; sie hat dem Staat 
zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der 
Kommission gesetzten Frist nicht nach, so kann die Kommission 
den Gerichtshof anrufen. 

Artikel 142 

Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof anrufen, wenn er der 
Auffassung ist, daß ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflich
tung aus diesem Vertrag verstoßen hat. 
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Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag gegen einen anderen Staat 
Klage erhebt, muß er die Kommission damit befassen. 

Die Kommission erläßt eine mit Gründen versehene Stellung
nahme; sie gibt den beteiligten Staaten zuvor Gelegenheit zu 
schriftlicher und mündlicher Äußerung in einem kontradiktorischen 
Verfahren. 

Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeit
punkt, in dem ein entsprechender Antrag gestellt wurde, keine Stel
lungnahme ab, so kann ungeachtet des Fehlens der Stellungnahme 
vor dem Gerichtshof geklagt werden. 

Artikel 143 

Stellt der Gerichtshof fest, daß ein Mitgliedstaat gegen eine Ver
pflichtung aus diesem Vertrag verstoßen hat, so hat dieser Staat die 
Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes 
ergeben. 

Artikel 144 

Die Zuständigkeit des Gerichtshofes umfaßt die Befugnis zu un
beschränkter Ermessensnachprüfung sowie zur Änderung oder Ver
hängung von Zwangsmaßnahmen 

a) bei Klagen, die gemäß Artikel 12 zur Festlegung angemesse
ner Bedingungen für die Erteilung von Lizenzen oder Unterlizen
zen durch die Kommission erhoben werden; 

b) bei Klagen, die von Personen oder Unternehmen wegen 
Zwangsmaßnahmen erhoben werden, die gegen sie von der Kom
mission gemäß Artikel 83 verhängt werden. 
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Artikel 145 

Ist die Kommission der Auffassung, daß eine Person oder ein 
Unternehmen eine Verletzung dieses Vertrages begangen hat, auf 
welche Artikel 83 keine Anwendung findet, so fordert sie den für 
diese Person oder dieses Unternehmen zuständigen Mitgliedstaat 
auf, wegen dieser Verletzung Zwangsmaßnahmen nach seinen in
nerstaatlichen Rechtsvorschriften zu verhängen. 

Kommt der betreffende Staat innerhalb der von der Kommis
sion gesetzten Frist der Aufforderung nicht nach, so kann die 
Kommission den Gerichtshof zur Feststellung der Verletzung anru
fen, die der betreffenden Person oder dem betreffenden Unterneh
men zur Last gelegt wird. 

Artikel 146 

Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit des Handelns 
des Rates und der Kommission, soweit es sich nicht um Empfeh
lungen oder Stellungnahmen handelt. Zu diesem Zweck ist er für 
Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat, der Rat oder die Kommis
sion wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvor
schriften, Verletzung dieses Vertrages oder einer bei seiner Durch
führung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmiß
brauchs erhebt. 

Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen 
Voraussetzungen gegen die an sie ergangenen Entscheidungen so
wie gegen diejenigen Entscheidungen Klage erheben, die, obwohl 
sie als Verordnung oder als eine an eine andere Person gerichtete 
Entscheidung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betref
fen. 

Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei 
Monaten zu erheben; diese Frist läuft je nach Lage des Falles von 
der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an 
den Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu 
dem der Kläger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat. 
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Artikel 147 

Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof die ange
fochtene Handlung für nichtig. 

Erklärt der Gerichtshof eine Verordnung für nichtig, so bezeich
net er, falls er dies für notwendig hält, diejenigen ihrer Wirkungen, 
die als fortgeltend zu betrachten sind. 

Artikel 148 

Unterläßt es der Rat oder die Kommission unter Verletzung 
dieses Vertrages, einen Beschluß zu fassen, so können die Mitglied
staaten und die anderen Organe der Gemeinschaft beim Gerichts
hof Klage auf Feststellung dieser Vertragsverletzung erheben. 

Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende Organ 
zuvor aufgefordert worden ist, tätig zu werden. Hat es binnen zwei 
Monaten nach dieser Aufforderung nicht Stellung genommen, so 
kann die Klage innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten 
erhoben werden. 

Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der 
Absätze 1 und 2 vor dem Gerichtshof Beschwerde darüber führen, 
daß ein Organ der Gemeinschaft es unterlassen hat, einen anderen 
Akt als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu rich
ten. 

Artikel 149 

Das Organ, dem das für nichtig erklärte Handeln zur Last fällt 
oder dessen Untätigkeit als vertragswidrig erklärt worden ist, hat 
die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergebenden Maßnahmen 
zu ergreifen. 

Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, 
die sich aus der Anwendung des Artikels 188 Absatz 2 ergeben. 
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Artikel 150 

Der Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabentscheidung 

a) über die Auslegung dieses Vertrages, 

b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der 
Organe der Gemeinschaft, 

c) über die Auslegung der Satzungen der durch den Rat ge
schaffenen Einrichtungen, soweit diese Satzungen nicht etwas ande
res bestimmen. 

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats 
gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Er
laß seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Ge
richtshof zur Entscheidung vorlegen. 

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei 
einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen Entscheidungen 
selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts an
gefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des 
Gerichtshofes verpflichtet. 

Artikel 151 

Der Gerichtshof ist für Streitsachen über den in Artikel 188 Ab
satz 2 vorgesehenen Schadensersatz zuständig. 

Artikel 152 

Der Gerichtshof ist für alle Streitsachen zwischen der Gemein
schaft und deren Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach 
Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im Statut der Beamten 
festgelegt sind oder sich aus den Beschäftigungsbedingungen für 
die Bediensteten ergeben. 
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Artikel 153 

Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund einer Schieds
klausel zuständig, die in einem von der Gemeinschaft oder für ihre 
Rechnung abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtli
chen Vertrag enthalten ist. 

Artikel 154 

Der Gerichtshof ist für jede mit dem Gegenstand dieses Vertra
ges in Zusammenhang stehende Streitigkeit zwischen Mitgliedstaa
ten zuständig, wenn diese bei ihm aufgrund eines Schiedsvertrags 
anhängig gemacht wird. 

Artikel 155 

Soweit keine Zuständigkeit des Gerichtshofes aufgrund dieses 
Vertrages besteht, sind Streitsachen, bei denen die Gemeinschaft 
Partei ist, der Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte nicht 
entzogen. 

Artikel 156 

Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel 146 Absatz 3 genannten 
Frist kann jede Partei in einem Rechtsstreit, bei dem es auf die 
Geltung einer Verordnung des Rates oder der Kommission an
kommt, vor dem Gerichtshof die Unanwendbarkeit dieser Verord
nung aus den in Artikel 146 Absatz 1 genannten Gründen geltend 
machen. 

Artikel 157 

Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, haben Klagen 
bei dem Gerichtshof keine aufschiebende Wirkung. Der Gerichtshof 
kann jedoch, wenn er es den Umständen nach für nötig hält, die 
Durchführung der angefochtenen Handlung aussetzen. 
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Artikel 158 

Der Gerichtshof kann in den bei ihm anhängigen Sachen die er
forderlichen einstweiligen Anordnungen treffen. 

Artikel 159 

Die Urteile des Gerichtshofes sind gemäß Artikel 164 vollstreck
bar. 

Artikel 160 

Die Satzung des Gerichtshofes wird in einem besonderen Proto
koll festgelegt. 

Der Rat kann auf Antrag des Gerichtshofes und nach Anhö
rung der Kommission und des Europäischen Parlaments einstim
mig die Bestimmungen des Titels III der Satzung ändern (*). 

Der Gerichtshof erläßt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der 
einstimmigen Genehmigung des Rates. 

KAPITEL II 

GEMEINSAME VORSCHRIFTEN 
FÜR MEHRERE ORGANE 

Artikel 161 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertra
ges erlassen der Rat und die Kommission Verordnungen, Richtli
nien und Entscheidungen, sprechen Empfehlungen aus oder geben 
Stellungnahmen ab. 

Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren 
Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

(*) Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 27 EEA. 
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Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet 
wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überläßt 
jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der 
Mittel. 

Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen ver
bindlich, die sie bezeichnet. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich. 

Artikel 162 

Die Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen des Rates 
und der Kommission sind mit Gründen zu versehen und nehmen 
auf die Vorschläge und Stellungnahmen Bezug, die nach diesem 
Vertrag eingeholt werden müssen. 

Artikel 163 

Die Verordnungen werden im Amtsblatt der Gemeinschaft ver
öffentlicht. Sie treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder 
andernfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 

Die Richtlinien und Entscheidungen werden denjenigen, für die 
sie bestimmt sind, bekanntgegeben und werden durch diese Be
kanntgabe wirksam. 

Artikel 164 

Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zi
vilprozeßrechts des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. 
Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich ledig
lich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der staatlichen 
Behörde erteilt, welche die Regierung jedes Mitgliedstaats zu die
sem Zweck bestimmt und der Kommission, dem Gerichtshof sowie 
dem gemäß Artikel 18 eingesetzten Schiedsausschuß benennt. 
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Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung 
betreibenden Partei erfüllt, so kann diese die Zwangsvollstreckung 
nach innerstaatlichem Recht betreiben, indem sie die zuständige 
Stelle unmittelbar anruft. 

Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des 
Gerichtshofes ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmä
ßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die einzelstaatli
chen Rechtsprechungsorgane zuständig. 

KAPITEL III 
DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 

Artikel 165 
Es wird ein Wirtschafts- und Sozialausschuß mit beratender 

Aufgabe errichtet. 

Der Ausschuß besteht aus Vertretern der verschiedenen Grup
pen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens. 

Artikel 166 
Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses wird wie folgt festge

setzt: 

Belgien 12 
Dänemark 9 
Deutschland 24 
Griechenland 12 
Spanien 21 
Frankreich 24 
Irland 9 
Italien 24 
Luxemburg 6 
Niederlande 12 
Portugal 12 
Vereinigtes Königreich 24 (*) 

(·) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 21 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Rat durch einstim
migen Beschluß auf vier Jahre ernannt. Wiederernennung ist zuläs
sig. 

Sie werden für ihre Person ernannt und sind an keine Weisun
gen gebunden. 

Artikel 167 

1. Zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses legt jeder Mit
gliedstaat dem Rat eine Liste vor, die doppelt so viele Kandidaten 
enthält, wie seinen Staatsangehörigen Sitze zugewiesen sind. 

Die Zusammensetzung des Ausschusses muß der Notwendigkeit 
Rechnung tragen, den verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen 
und sozialen Lebens eine angemessene Vertretung zu sichern. 

2. Der Rat hört die Kommission. Er kann die Meinung der maß
geblichen europäischen Organisationen der verschiedenen Zweige 
des Wirtschafts- und Soziallebens einholen, die an der Tätigkeit der 
Gemeinschaft interessiert sind. 

Artikel 168 

Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und 
sein Präsidium auf zwei Jahre. 

Er gibt sich seine Geschäftsordnung; sie bedarf der einstimmi
gen Genehmigung des Rates. 

Der Ausschuß wird von seinem Präsidenten auf Antrag des Ra
tes oder der Kommission einberufen. 
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Artikel 169 

Der Ausschuß kann in fachliche Gruppen gegliedert werden. 

Die fachlichen Gruppen werden im Rahmen des allgemeinen 
Zuständigkeitsbereichs des Ausschusses tätig. Sie können nicht un
abhängig vom Ausschuß gehört werden. 

Innerhalb des Ausschusses können ferner Unterausschüsse ein
gesetzt werden; diese haben über bestimmte Fragen oder auf be
stimmten Gebieten Entwürfe von Stellungnahmen zur Beratung im 
Ausschuß auszuarbeiten. 

Die Geschäftsordnung bestimmt die Art und Weise der Zusam
mensetzung und regelt die Zuständigkeit der fachlichen Gruppen 
und Unterausschüsse. 

Artikel 170 

Der Ausschuß muß vom Rat oder der Kommission in den in 
diesem Vertrag vorgesehenen Fällen gehört werden. Er kann von 
diesen Organen in allen Fällen gehört werden, in denen diese es 
für angebracht halten. 

Wenn der Rat oder die Kommission es für notwendig erachten, 
setzen sie dem Ausschuß für die Vorlage seiner Stellungnahme eine 
Frist; diese beträgt mindestens zehn Tage, vom Eingang der Mittei
lung beim Präsidenten des Ausschusses an gerechnet. Nach Ablauf 
der Frist kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt 
bleiben. 

Die Stellungnahmen des Ausschusses und der zuständigen fach
lichen Gruppe sowie ein Bericht über die Beratungen werden dem 
Rat und der Kommission übermittelt. 
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Artikel 171 

1. Alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft mit Aus
nahme derjenigen der Agentur oder der gemeinsamen Unterneh
men werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Ver
waltungshaushalt oder den Forschungs- und Investitionshaushalt 
eingesetzt. 

Jeder Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszuglei
chen. 
2. Die Einnahmen und Ausgaben der nach kaufmännischen Ge
sichtspunkten arbeitenden Agentur werden in einen eigenen Voran
schlag aufgenommen. 

Die Bedingungen für die Veranschlagung, Durchführung und 
Kontrolle dieser Einnahmen und Ausgaben werden unter Berück
sichtigung der Satzung der Agentur in einer gemäß Artikel 183 fest
gelegten Haushaltsordnung bestimmt. 
3. Die Voranschläge für die Einnahmen und Ausgaben sowie die 
Betriebskonten und Bilanzen der gemeinsamen Unternehmen wer
den der Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament 
für jedes Haushaltsjahr nach Maßgabe der Satzungen dieser Unter
nehmen übermittelt. 

Artikel 172 

I. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts umfassen unbescha
det anderer laufender Einnahmen die Finanzbeiträge der Mitglied
staaten, die nach folgendem Aufbringungsschlüssel bestimmt wer
den: 

Belgien 7,9 
Deutschland 28 
Frankreich 28 
Italien 28 
Luxemburg 0,2 
Niederlande 7,9 
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2. Die Einnahmen des Forschungs- und Investitionshaushalts um
fassen unbeschadet etwaiger anderer Mittel die Finanzbeiträge der 
Mitgliedstaaten, die nach folgendem Aufbringungsschlüssel be
stimmt werden: 

Belgien 9,9 
Deutschland 30 
Frankreich 30 
Italien 23 
Luxemburg 0,2 
Niederlande 6,9 

3. Die Aufbringungsschlüssel können vom Rat einstimmig geän
dert werden. 

4. Anleihen, die zur Finanzierung der Forschungen oder der In
vestitionen bestimmt sind, werden unter den vom Rat festgelegten 
Bedingungen aufgenommen; der Rat beschließt hierbei nach Maß
gabe des Artikels 177 Absatz 5. 

Die Gemeinschaft kann auf dem Kapitalmarkt eines Mitglied
staats Anleihen aufnehmen, und zwar entweder nach den dort für 
Inlahdsemissionen geltenden Vorschriften oder in Ermangelung sol
cher Vorschriften aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung zwi
schen der Kommission und dem betreffenden Staat. 

Die zuständigen Stellen des Mitgliedstaats können ihre Zustim
mung nur versagen, wenn auf dem Kapitalmarkt dieses Staates 
schwere Störungen zu befürchten sind. 

Artikel 173 (*) 

Die in Artikel 172 vorgesehenen Finanzbeiträge der Mitglied
staaten können ganz oder teilweise durch das Aufkommen aus Um
lagen ersetzt werden, welche die Gemeinschaft in den Mitgliedstaa
ten erhebt. 

(·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Der Beschluß des Rates über das System der eigenen Mittel der Gemeinschaften ist 
auf Seite 995 dieses Bandes abgedruckL 
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Zu diesem Zweck unterbreitet die Kommission dem Rat Vor
schläge über die Veranlagung, das Verfahren für die Festsetzung 
des Satzes und die Einzelheiten der Erhebung dieser Umlagen. 

Nach Anhörung des Europäischen Parlaments zu diesen Vor
schlägen kann der Rat einstimmig die entsprechenden Bestimmun
gen festlegen und den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren 
verfassungsrechtlichen Vorschriften empfehlen. 

Artikel 174 

1. Die im Verwaltungshaushalt enthaltenen Ausgaben umfassen 
insbesondere 

a) die Verwaltungskosten und 

b) die Ausgaben für die Überwachung der Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz. 

2. Die im Forschungs- und Investitionshaushalt enthaltenen Aus
gaben umfassen insbesondere 

a) die Ausgaben für die Durchführung des Forschungspro
gramms der Gemeinschaft, 

b) die etwaige Beteiligung an dem Kapital der Agentur und an 
deren Investitionsausgaben, 

c) die Ausgaben für die Ausstattung von Unterrichtsanstalten, 

d) die etwaige Beteiligung an den gemeinsamen Unternehmen 
und an bestimmten gemeinsamen Vorhaben. 

Artikel 175 

Die in den Verwaltungshaushalt eingesetzten Ausgaben werden 
für ein Haushaltsjahr bewilligt, soweit die gemäß Artikel 183 festge
legte Haushaltsordnung nicht etwas anderes bestimmt. 

Nach Maßgabe der aufgrund des Artikels 183 erlassenen Vor
schriften dürfen die nicht für Personalausgaben vorgesehenen Mit-
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tel, die bis zum Ende der Durchführungszeit eines Haushaltsplans 
nicht verbraucht worden sind, lediglich auf das nächste Haushalts
jahr übertragen werden. 

Die für Verwaltungsausgaben bereitgestellten Mittel werden 
nach Kapiteln gegliedert, in denen die Ausgaben nach Art oder Be
stimmung zusammengefaßt sind; soweit erforderlich, werden die 
Kapitel nach der gemäß Artikel 183 festgelegten Haushaltsordnung 
unterteilt. 

Die Ausgaben des Europäischen Parlaments, des Rates, der 
Kommission und des Gerichtshofes werden unbeschadet einer be
sonderen Regelung für bestimmte gemeinsame Ausgaben in geson
derten Teilen des Haushaltsplans aufgeführt. 

Artikel 176 

1. Die Zuweisungen für die Forschungs- und Investitionsausgaben 
umfassen vorbehaltlich der Grenzen, die sich aus den mit Ausga
ben verbundenen Programmen oder Beschlüssen ergeben, welche 
aufgrund dieses Vertrages die Einstimmigkeit des Rates erfordern, 

a) Verpflichtungsermächtigungen zur Deckung einer Tranche, 
die eine gesonderte Einheit darstellt und ein zusammenhängendes 
Ganzes bildet; 

b) Zahlungsermächtigungen, welche die Höchstgrenze der Aus
gaben darstellen, die jährlich zur Deckung der gemäß Buchstabe a) 
eingegangenen Verbindlichkeiten geleistet werden können. 

2. Der Fälligkeitsplan für die Verbindlichkeiten und Zahlungen 
wird dem Vorschlag der Kommission für den entsprechenden 
Haushaltsplan-Entwurf als Anlage beigefügt. 

3. Die für Forschungs- und Investitionsausgaben bereitgestellten 
Mittel werden nach Kapiteln gegliedert, in denen die Beiträge nach 
Art oder Bestimmung zusammengefaßt sind; soweit erforderlich, 
werden die Kapitel nach der gemäß Artikel 183 festgelegten Haus
haltsordnung unterteilt. 
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4. Die verfügbaren Zahlungsermächtigungen werden durch Ent
scheidung der Kommission auf das nächste Haushaltsjahr übertra
gen, soweit der Rat nicht anders entscheidet. 

Artikel 177 (*)(**) 
1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

Der Ausdruck „Haushaltsplan" im Sinne dieses Artikels umfaßt 
den Verwaltungshaushaltsplan sowie den Forschungs- und Investi
tionshaushaltsplan. 
2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen 
Haushaltsvoranschlag für seine Ausgaben auf. Die Kommission 
faßt diese Voranschläge in einem Vorentwurf für den Haushalts
plan zusammen. Sie fügt eine Stellungnahme bei, die abweichende 
Voranschläge enthalten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 
3. Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf des Haushalts
plans spätestens am 1. September des Jahres vor, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vor
entwurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter 
Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parlament zu. 
4. Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäischen Parla
ment spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem ent
sprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

(·) Wortlaut geändert gemäß Artikel 20 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 

( · ·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Die gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis
sion vom 30. Juni 1982 über verschiedene Maßnahmen zur Gewährleistung einer bes
seren Abwicklung des Haushaltsverfahrens ist auf Seite 1103 dieses Bandes abge
druckt. 
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Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des 
Haushaltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder ab
zuändern und mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stim
men dem Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die Ausga
ben vorzuschlagen, die sich zwingend aus dem Vertrag oder den 
aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben. 

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans seine Zustimmung 
erteilt, so ist der Haushaltsplan endgültig festgestellt. Hat es inner
halb dieser Frist den Entwurf des Haushaltsplans weder abgeändert 
noch Änderungen dazu vorgeschlagen, so gilt der Haushaltsplan als 
endgültig festgestellt. 

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abände
rungen vorgenommen oder Änderungen vorgeschlagen, so wird der 
Entwurf des Haushaltsplans mit den entsprechenden Abänderungen 
oder Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

5. Nachdem der Rat über den Entwurf des Haushaltsplans mit 
der Kommission und gegebenenfalls mit den anderen beteiligten 
Organen beraten hat, beschließt er unter folgenden Bedingungen: 

a) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede der vom Euro
päischen Parlament vorgenommenen Abänderungen ändern; 

b) hinsichtlich der Änderungsvorschläge: 

— Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Än
derung nicht zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben 
eines Organs, und zwar insbesondere deswegen, weil die daraus er
wachsende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine oder 
mehrere vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird, die eine 
entsprechende Senkung der Ausgaben bewirken, so kann der Rat 
diesen Änderungsvorschlag mit qualifizierter Mehrheit ablehnen. 
Ergeht kein Ablehnungsbeschluß, so ist der Änderungsvorschlag 
angenommen; 

— führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Än
derung zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines 
Organs, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit diesen Ände-
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rungsvorschlag annehmen. Ergeht kein Annahmebeschluß, so ist 
der Änderungsvorschlag abgelehnt; 

— hat der Rat nach einem der beiden vorstehenden Unterab
sätze einen Änderungsvorschlag abgelehnt, so kann er mit qualifi
zierter Mehrheit entweder den im Entwurf des Haushaltsplans ste
henden Betrag beibehalten oder einen anderen Betrag festsetzen. 

Der Entwurf des Haushaltsplans wird nach Maßgabe der vom 
Rat angenommenen Änderungsvorschläge geändert. 

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs 
des Haushaltsplans keine der vom Europäischen Parlament vorge
nommenen Abänderungen geändert und sind die Änderungsvor
schläge des Europäischen Parlaments angenommen worden, so gilt 
der Haushaltsplan als endgültig festgestellt. Der Rat teilt dem Euro
päischen Parlament mit, daß er keine der Abänderungen geändert 
hat und daß die Änderungsvorschläge angenommen worden sind. 

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert 
oder sind die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments 
abgelehnt oder geändert worden, so wird der geänderte Entwurf 
des Haushaltsplans erneut dem Europäischen Parlament zugeleitet. 
Der Rat legt dem Europäischen Parlament das Ergebnis seiner 
Beratungen dar. 

6. Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Be
handlung seiner Änderungsvorschläge unterrichtet ist, kann binnen 
fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln 
der abgegebenen Stimmen die vom Rat an den Abänderungen des 
Europäischen Parlaments vorgenommenen Änderungen ändern 
oder ablehnen und stellt demzufolge den Haushaltsplan fest. Hat 
das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist keinen Beschluß 
gefaßt, so gilt der Haushaltsplan als endgültig festgestellt. 

7. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsi
dent des Europäischen Parlaments fest, daß der Haushaltsplan end
gültig festgestellt ist. 
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8. Das Europäische Parlament kann jedoch mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder und zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen aus wichtigen Gründen den Entwurf des Haushaltsplans 
ablehnen und die Vorlage eines neuen Entwurfs verlangen. 

9. Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, 
wird jedes Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleichartigen 
Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres erhöht werden können. 

Die Kommission stellt nach Anhörung des Ausschusses für 
Wirtschaftspolitik diesen Höchstsatz fest, der sich aus 

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Brutto
sozialprodukts in der Gemeinschaft, 

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der 
Mitgliedstaaten 

und 

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letz
ten Haushaltsjahres 

ergibt. 

Der Höchstsatz wird vor dem 1. Mai allen Organen der Ge
meinschaft mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haushaltsverfahren 
vorbehaltlich der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhal
ten. 

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Ver
trag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten erge
ben, der Erhöhungssatz, der aus dem vom Rat aufgestellten Ent
wurf des Haushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte des Höchstsat
zes, so kann das Europäische Parlament in Ausübung seines Ab
änderungsrechts den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis zur 
Hälfte des Höchstsatzes erhöhen. 

Ist das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission 
der Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemeinschaften eine Über
schreitung des nach dem Verfahren dieses Absatzes aufgestellten 
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Satzes erforderlich machen, so kann in Übereinstimmung zwischen 
dem Rat und dem Europäischen Parlament ein neuer Satz festge
legt werden; der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, das 
Europäische Parlament mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mit
glieder und mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen. 

10. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen 
Befugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der 
aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, namentlich der 
Vorschriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den 
Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen. 

Artikel 178 (*) 

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch 
nicht verabschiedet, so können nach der gemäß Artikel 183 festge
legten Haushaltsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige Un
tergliederung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels 
der im abgelaufenen Haushaltsplan bereitgestellten Mittel vorge
nommen werden; die Kommission darf jedoch monatlich höchstens 
über ein Zwölftel der Mittel verfügen, die in dem in Vorbereitung 
befindlichen Entwurf des Haushaltsplans vorgesehen sind. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter Beachtung der 
sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die 
über dieses Zwölftel hinausgehen. 

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht zwingend aus 
dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsak
ten ergeben, so leitet der Rat ihn unverzüglich dem Europäischen 
Parlament zu; das Europäische Parlament kann binnen dreißig Ta
gen mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei 
Fünfteln der abgegebenen Stimmen einen abweichenden Beschluß 

(*) Wortlaut geändert gemäß Artikel 21 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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über diese Ausgaben hinsichtlich des Teils fassen, der über das in 
Absatz 1 genannte Zwölftel hinausgeht. Dieser Teil des Ratsbe
schlusses ist bis zu einer Entscheidung des Europäischen Parla
ments ausgesetzt. Hat das Europäische Parlament nicht innerhalb 
der genannten Frist anders als der Rat entschieden, so gilt der Be
schluß des Rates als endgültig erlassen. 

In den Beschlüssen der Absätze 2 und 3 werden die zur Durch
führung dieses Artikels erforderlichen Maßnahmen betreffend die 
Mittel vorgesehen. 

Artikel 179 

Im Rahmen der zugewiesenen Mittel führt die Kommission die 
Haushaltspläne nach der gemäß Artikel 183 festgelegten Haushalts
ordnung in eigener Verantwortung aus. 

Die Beteiligung der einzelnen Organe bei der Vornahme ihrer 
Ausgaben wird in der Haushaltsordnung im einzelnen geregelt. 

Die Kommission kann nach der gemäß Artikel 183 festgelegten 
Haushaltsordnung innerhalb eines jeden Haushaltsplans Mittel von 
Kapitel zu Kapitel oder von Untergliederung zu Untergliederung 
übertragen. 

Artikel 179 a (V 

Die Kommission legt dem Rat und dem Europäischen Parla
ment jährlich die Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres für 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 22 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 

720 



die Rechnungsvorgänge des Haushaltsplans vor. Sie übermittelt 
ihnen ferner eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden 
der Gemeinschaft. 

Artikel 180 (*) 

1. Es wird ein Rechnungshof errichtet. 

2. Der Rechnungshof besteht aus zwölf Mitgliedern (**). 

3. Zu Mitgliedern des Rechnungshofes sind Persönlichkeiten aus
zuwählen, die in ihren Ländern Rechnungsprüfungsorganen ange
hören oder angehört haben oder die für dieses Amt besonders ge
eignet sind. Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. 

4. Die Mitglieder des Rechnungshofes werden vom Rat nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig auf sechs Jahre 
ernannt. 

Vier Mitglieder des Rechnungshofes, die durch Los bestimmt 
werden, erhalten jedoch bei der ersten Ernennung ein auf vier 
Jahre begrenztes Mandat. 

Die Mitglieder des Rechnungshofes können wiederernannt wer
den. 

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofes 
für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

5. Die Mitglieder des Rechnungshofes üben ihre Tätigkeit in vol
ler Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus. 

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von 
einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch 

(·) Wortlaut (mit Ausnahme des Absatzes 2) geändert gemäß Artikel 23 des Vertrages 
zur Änderung bestimmter Finanzvorschriften. 

(**) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 20 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit 
ihren Aufgaben unvereinbar ist. 

6. Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen während ihrer 
Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätig
keit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die 
feierliche Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf 
ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu 
erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätig
keiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zu
rückhaltend zu sein. 

7. Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von To
desfällen endet das Amt eines Mitglieds des Rechnungshofes durch 
Rücktritt oder durch Amtsenthebung durch den Gerichtshof gemäß 
Absatz 8. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amts
zeit ein Nachfolger ernannt. 

Außer im Falle der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des 
Rechnungshofes bis zur Neubesetzung ihres Sitzes im Amt. 

¿?. Ein Mitglied des Rechnungshofes kann nur dann seines Amtes 
enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer 
Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn 
der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofes feststellt, daß es 
nicht mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich 
aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nach
kommt. 

9. Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Beschäftigungsbe
dingungen für den Präsidenten und die Mitglieder des Rechnungs
hofes fest, insbesondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehäl
ter. Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt ge
zahlten Vergütungen fest. 

10. Die für die Richter des Gerichtshofes geltenden Bestimmun
gen des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Euro
päischen Gemeinschaften gelten auch für die Mitglieder des Rech
nungshofes. 
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Artikel 180 a (*) 

1. Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen 
und Ausgaben der Gemeinschaft. Er prüft ebenfalls die Rechnung 
über alle Einnahmen und Ausgaben jedes von der Gemeinschaft 
geschaffenen Organs, soweit der Gründungsakt dies nicht aus
schließt. 

2. Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmä
ßigkeit der Einnahmen und Ausgaben und überzeugt sich von der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen 
und der Zahlungen der Einnahmen an die Gemeinschaft. 

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen 
und der Zahlungen. 

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rechnung des be
treffenden Haushaltsjahres durchgeführt werden. 

3. Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und er
forderlichenfalls an Ort und Stelle bei den Organen der Gemein
schaft und in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung in den 
Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen 
Rechnungsprüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die erfor
derliche Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen einzelstaatli
chen Dienststellen. Diese Organe oder Dienststellen teilen dem 
Rechnungshof mit, ob sie an der Prüfung teilzunehmen beabsichti
gen. 

Die Organe der Gemeinschaft und die einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die erforderliche 
Zuständigkeit verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienststel
len übermitteln dem Rechnungshof auf seinen Antrag hin jede 

(*) Artikel eingefügt gemäß Artikel 24 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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für die Erfüllung seiner Aufgabe erforderliche Unterlage oder In
formation. 

4. Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines jeden Haus
haltsjahres einen Jahresbericht. Dieser Bericht wird den Organen 
der Gemeinschaft vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften zusammen mit den Antworten der Organe auf die Be
merkungen des Rechnungshofes veröffentlicht. 

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu 
besonderen Fragen vorlegen und auf Antrag eines Organs der Ge
meinschaft Stellungnahmen abgeben. 

Er nimmt seine jährlichen Berichte oder seine Stellungnahmen 
mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder an. 

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der 
Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans. 

Artikel 180 b (*) 

Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit be
schließt, erteilt das Europäische Parlament der Kommission Entla
stung zur Ausführung des Haushaltsplans. Zu diesem Zweck prüft 
es nach dem Rat die in Artikel 179 a erwähnte Rechnung und 
Übersicht sowie den Jahresbericht des Rechnungshofes, dem die 
Antworten der kontrollierten Organe auf die Bemerkungen des 
Rechnungshofes beigefügt sind. 

Artikel 181 

Die in Artikel 171 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Haushalts
pläne und der dort genannte Voranschlag werden in der Rech
nungseinheit aufgestellt, die in der gemäß Artikel 183 festgelegten 
Haushaltsordnung bestimmt wird. 

(·) Artikel eingefügt gemäß Artikel 25 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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Die Mitgliedstaaten stellen der Gemeinschaft die in Artikel 172 
vorgesehenen Finanzbeiträge in ihrer Landeswährung zur Verfü
gung. 

Die einstweilen nicht benötigten Mittel aus diesen Beiträgen 
werden bei den Schatzämtern der Mitgliedstaaten oder den von 
diesen bezeichneten Stellen hinterlegt. Während der Hinterlegungs
zeit behalten diese Mittel den am Tag der Hinterlegung geltenden 
Pariwert gegenüber der in Absatz 1 genannten Rechnungseinheit. 

Diese einstweilen nicht benötigten Mittel können zu Bedingun
gen angelegt werden, welche die Kommission mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat vereinbart. 

Artikel 182 

1. Die Kommission kann vorbehaltlich der Unterrichtung der zu
ständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten ihre Gutha
ben in der Währung eines dieser Staaten in die Währung eines an
deren Mitgliedstaats transferieren, soweit dies erforderlich ist, um 
diese Guthaben für die in diesem Vertrag vorgesehenen Zwecke zu 
verwenden. Besitzt die Kommission verfügbare oder flüssige Gutha
ben in der benötigten Währung, so vermeidet sie soweit möglich 
derartige Transferierungen. 

2. Die Kommission verkehrt mit jedem Mitgliedstaat über die von 
diesem bezeichnete Behörde. Bei der Durchführung ihrer Finanz
geschäfte nimmt sie die Notenbank des betreffenden Mitgliedstaats 
oder ein anderes von diesem genehmigtes Finanzinstitut in An
spruch. 

3. Für Ausgaben, welche die Gemeinschaft in den Währungen 
dritter Länder vorzunehmen hat, unterbreitet die Kommission dem 
Rat vor der endgültigen Feststellung der Haushaltspläne einen als 
Hinweis dienenden Plan über die Einnahmen und Ausgaben in den 
verschiedenen Währungen. 
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Dieser Plan wird vom Rat mit qualifizierter Mehrheit geneh
migt. Er kann im Laufe des Haushaltsjahres nach demselben Ver
fahren geändert werden. 

4. Die Währungsbeträge dritter Länder, die für Ausgaben nach 
dem in Absatz 3 erwähnten Plan erforderlich sind, werden von den 
Mitgliedstaaten nach den in Artikel 172 festgelegten Aufbringungs
schlüsseln an die Kommission übertragen. Die von der Kommis
sion vereinnahmten Währungsbeträge dritter Länder werden nach 
denselben Schlüsseln an die Mitgliedstaaten übertragen. 

5. Die Kommission kann frei über Währungsbeträge dritter Län
der verfügen, die aus in diesen Ländern aufgenommenen Anleihen 
stammen. 

6. Der Rat kann die in den Absätzen 1 bis 5 vorgesehene Rege
lung des Devisenverkehrs auf Vorschlag der Kommission einstim
mig ganz oder teilweise auf die Agentur und die gemeinsamen Un
ternehmen für anwendbar erklären und gegebenenfalls den Erfor
dernissen ihrer Arbeitsweise anpassen. 

Artikel 183 (*) 

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments und Stellungnahme 
des Rechnungshofes folgendes fest: 

a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung 
und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Rechnungslegung 
und Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt werden; 

b) die Einzelheiten und das Verfahren, nach denen die Haus
haltseinnahmen, die in der Regelung über die eigenen Mittel der 
Gemeinschaften vorgesehen sind, der Kommission zur Verfügung 

(*) Wortlaut geändert gemäß Artikel 26 des Vertrages zur Änderung bestimmter Finanz
vorschriften. 
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gestellt werden, sowie die Maßnahmen, die zu treffen sind, um ge
gebenenfalls die erforderlichen Kassenmittel bereitzustellen; 

c) die Vorschriften über die Verantwortung der anweisungsbe
fugten Personen und der Rechnungsführer sowie die entsprechen
den Kontrollmaßnahmen. 
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FÜNFTER TITEL 

Allgemeine Bestimmungen 
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Artikel 184 

Die Gemeinschaft besitzt Rechtspersönlichkeit. 

Artikel 185 

Die Gemeinschaft besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestge
hende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen 
nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist; sie kann insbeson
dere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und ver
äußern sowie vor Gericht stehen. Zu diesem Zweck wird sie von 
der Kommission vertreten. 

Artikel 186 

(Aufgehoben durch Artikel 24 Absatz 2 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 24 Absatz 1 des Fusionsvertrags, der wie folgt 
lautet: 

1. Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäi
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemein
schaft werden beim Inkrafttreten dieses Vertrages Beamte 
und sonstige Bedienstete der Europäischen Gemeinschaften 
und gehören der einzigen Verwaltung dieser Gemeinschaften 

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung der anderen beteiligten Organe mit qualifizierter 
Mehrheit das Statut der Beamten der Europäischen Gemein-
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schaften und die Beschäftigungsbedingungen für die sonsti
gen Bediensteten dieser Gemeinschaften.] 

Artikel 187 

Zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben kann die Kom
mission alle erforderlichen Auskünfte einholen und alle erforderli
chen Nachprüfungen vornehmen; der Rahmen und die nähere 
Maßgabe hierfür werden vom Rat gemäß den Bestimmungen dieses 
Vertrages festgelegt. 

Artikel 188 

Die vertragliche Haftung der Gemeinschaft bestimmt sich nach 
dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist. 

Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Gemein
schaft den durch ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer 
Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechts
grundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaatcn gemein
sam sind. 

Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Ge
meinschaft bestimmt sich nach den Vorschriften ihres Statuts oder 
der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen. 

Artikel 189 

Der Sitz der Organe der Gemeinschaft wird im Einvernehmen 
zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten bestimmt. 
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Artikel 190 

Die Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Gemein
schaft wird unbeschadet der Verfahrensordnung des Gerichtshofes 
vom Rat einstimmig getroffen. 

Artikel 191 

(Aufgehoben durch Artikel 28 Absatz 2 des Fusionsvertrags) 

[Siehe Artikel 28 Absatz 1 des Fusionsvertrags, der wie folgt 
lautet: 

Die Europäischen Gemeinschaften genießen im Hoheits
gebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des 
Protokolls im Anhang zu diesem Vertrag. Das gleiche gilt für 
die Europäische Investitionsbank.] 

Artikel 192 

Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen allge
meiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die 
sich aus diesem Vertrag oder aus Handlungen der Organe der Ge
meinschaft ergeben. Sie erleichtern dieser die Erfüllung ihrer Auf-

Sie unterlassen alle Maßnahmen, welche die Verwirklichung der 
Ziele dieses Vertrages gefährden könnten. 

Artikel 193 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten über die 
Auslegung oder Anwendung dieses Vertrages nicht anders als hierin 
vorgesehen zu regeln. 
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Artikel 194 

1. Die Mitglieder der Organe der Gemeinschaft, die Mitglieder 
der Ausschüsse, die Beamten und Bediensteten der Gemeinschaft 
sowie alle anderen Personen, die durch ihre Amtstätigkeit oder 
durch ihre öffentlichen oder privaten Verbindungen mit den Orga
nen oder Einrichtungen der Gemeinschaft oder mit den gemeinsa
men Unternehmen von den Vorgängen, Informationen, Kenntnis
sen, Unterlagen oder Gegenständen, die aufgrund der von einem 
Mitgliedstaat oder einem Organ der Gemeinschaft erlassenen Vor
schriften unter Geheimschutz stehen, Kenntnis nehmen oder 
Kenntnis erhalten, sind verpflichtet, diese Vorgänge, Informatio
nen, Kenntnisse, Unterlagen oder Gegenstände, auch nach Beendi
gung dieser Amtstätigkeit oder dieser Verbindungen, gegenüber al
len nicht berechtigten Personen sowie gegenüber der Öffentlichkeit 
geheimzuhalten. 

Jeder Mitgliedstaat behandelt eine Verletzung dieser Verpflich
tung als einen Verstoß gegen seine Geheimhaltungsvorschriften; er 
wendet dabei hinsichtlich des sachlichen Rechts und der Zuständig
keit, seine Rechtsvorschriften über die Verletzung der Staatssicher
heit oder die Preisgabe von Berufsgeheimnissen an. Er verfolgt je
den seiner Gerichtsbarkeit unterstehenden Urheber einer derartigen 
Verletzung auf Antrag eines beteiligten Mitgliedstaats oder der 
Kommission. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission alle Vorschriften mit. 
die in seinen Hoheitsgebieten die Einstufung und die Geheimhal
tung der Informationen, Kenntnisse, Unterlagen oder Gegenstände 
regeln, welche in den Anwendungsbereich dieses Vertrages gehören. 

Die Kommission sorgt für die Mitteilung dieser Vorschriften an 
die übrigen Mitgliedstaaten. 

Jeder Mitgliedstaat trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen zur 
Erleichterung der fortschreitenden Einführung eines möglichst ein
heitlichen und weitgehenden Geheimschutzes. Die Kommission 
kann nach Anhörung der beteiligten Mitgliedstaaten zu diesem 
Zweck Empfehlungen aussprechen. 
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3. Die Organe der Gemeinschaft und ihre Einrichtungen sowie 
die gemeinsamen Unternehmen haben die Bestimmungen über den 
Geheimschutz anzuwenden, die in dem Gebiet, in dem sie ihren 
Sitz haben, gelten. 
4. Jede durch ein Organ der Gemeinschaft oder durch einen Mit
gliedstaat einer Person, die ihre Tätigkeit im Anwendungsbereich 
dieses Vertrages ausübt, erteilte Ermächtigung, von den Vorgängen, 
Informationen, Unterlagen oder Gegenständen Kenntnis zu neh
men, die sich auf den Anwendungsbereich dieses Vertrages bezie
hen und dem Geheimschutz unterliegen, wird von jedem Organ 
und jedem anderen Mitgliedstaat anerkannt. 
5. Die Vorschriften dieses Artikels stehen der Anwendung beson
derer Vorschriften nicht entgegen, die sich aus Abkommen zwi
schen einem Mitgliedstaat und einem dritten Staat oder einer zwi
schenstaatlichen Einrichtung ergeben. 

Artikel 195 

Die Organe der Gemeinschaft sowie die Agentur und die ge
meinsamen Unternehmen haben bei der Anwendung dieses Vertra
ges die Bedingungen zu beachten, denen nach den aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung oder der Volksgesundheit erlassenen ein
zelstaatlichen Vorschriften der Zugang zu den Erzen, Ausgangsstof
fen und besonderen spaltbaren Stoffen unterliegt. 

Artikel 196 

Im Sinne dieses Vertrages bedeutet, soweit nichts anderes darin 
bestimmt ist, 

a) „Person": jede natürliche Person, die ihre Tätigkeit ganz 
oder teilweise in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet ausübt, das in dem entsprechenden Kapitel dieses Vertrages 
bezeichnet ist; 

b) „Unternehmen": jedes Unternehmen oder jede Einrichtung, 
die ihre Tätigkeit ganz oder teilweise in den Hoheitsgebieten der 
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet ausübt, das in dem entsprechenden 
Kapitel dieses Vertrages bezeichnet ist; die öffentlich-rechtliche 
oder privatrechtliche Stellung der Unternehmen und Einrichtungen 
spielt dabei keine Rolle. 
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Artikel 197 

Im Sinne dieses Vertrages bedeutet 
/. „besondere spaltbare Stoffe": Plutonium 239; Uran 233; mit 
Uran 235 oder 233 angereichertes Uran; jedes Erzeugnis, in dem 
eines oder mehrere der obengenannten Isotope enthalten sind, und 
sonstige spaltbare Stoffe, die durch den Rat auf Vorschlag der 
Kommission mit qualifizierter Mehrheit bestimmt werden; doch 
zählen Ausgangsstoffe in keinem Fall zu den besonderen spaltbaren 
Stoffen; 

2. „mit Uran 235 oder 233 angereichertes Uran": Uran, welches 
entweder Uran 235 oder Uran 233 oder diese beiden Isotope in 
einer solchen Menge enthält, daß das Verhältnis zwischen der 
Summe dieser beiden Isotope und dem Isotop 238 über dem Ver
hältnis zwischen dem Isotop 235 und dem Isotop 238 in natürli
chem Uran liegt; 
3. „Ausgangsstoffe": Uran, welches das in der Natur vorkom
mende Isotopengemisch enthält; Uran, dessen Gehalt an Uran 235 
unter dem normalen Gehalt liegt; Thorium; alle obengenannten 
Stoffe in Form von Metall, Legierungen, chemischen Verbindungen 
oder Konzentraten; jeder andere Stoff, der einen oder mehrere der 
obengenannten Stoffe mit Konzentrierungen enthält, welche der 
Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit be
stimmt; 
4. „Erze": alle Erze, die mit mittleren Konzentrierungen Stoffe 
enthalten, die durch geeignete chemische und physikalische Auf
bereitung die Gewinnung der obengenannten Ausgangsstoffe er
möglichen; die vorstehende mittlere Konzentrierung wird durch 
den Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit 
bestimmt. 

Artikel 198 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, finden die Vorschriften die
ses Vertrages auf die europäischen Hoheitsgebiete der Mitgliedstaa
ten sowie auf die ihnen unterstehenden außereuropäischen Hoheits
gebiete Anwendung. 
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Ebenso finden sie auf die europäischen Hoheitsgebiete Anwen
dung, deren auswärtige Beziehungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt. 

(*) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt: 

a) Dieser Vertrag findet auf die Färöer keine Anwendung. Die 
Regierung des Königreichs Dänemark kann jedoch durch eine Er
klärung, die spätestens am 31. Dezember 1975 bei der Regierung 
der Italienischen Republik zu hinterlegen ist, notifizieren, daß die
ser Vertrag auf die genannten Inseln Anwendung findet; die Regie
rung der Italienischen Republik übermittelt den Regierungen der 
anderen Mitgliedstaaten eine beglaubigte Abschrift. In diesem Fall 
findet der Vertrag vom ersten Tag des zweiten auf die Hinterlegung 
der Erklärung folgenden Monats an auf die genannten Inseln An
wendung. 

Dieser Vertrag findet auf Grönland keine Anwendung (**). 

b) Dieser Vertrag findet auf die Hoheitszonen des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland auf Zypern keine An
wendung. 

c) Dieser Vertrag findet keine Anwendung auf die überseei
schen Länder und Hoheitsgebiete, die besondere Beziehungen zum 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland unterhalten 
und die in Anhang IV des Vertrages zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft nicht aufgeführt sind. 

d) Dieser Vertrag findet auf die Kanalinseln und die Insel Man 
nur insoweit Anwendung, als dies erforderlich ist, um die Anwen
dung der Regelung sicherzustellen, die in dem am 22. Januar 1972 
unterzeichneten Vertrag über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europäischen 
Atomgemeinschaft für diese Inseln vorgesehen ist (***). 

(*) Absatz 3 (mit Ausnahme des zweiten Unterabsatzes von Buchstabe al ) eingefügt 
gemäß Artikel 27 der Beitrittsakte DK/IRL/VK in der Fassung von Artikel 16 des 
BA AB DK/IRL/VK. 

(· ·) Unterabsatz eingefügt gemäß Artikel 5 des Grönland-Vertrages. 
(·**) Siehe Band II dieser Ausgabe. 
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Artikel 199 

Die Kommission unterhält alle zweckdienlichen Beziehungen zu 
den Organen der Vereinten Nationen, ihrer Fachorganisationen 
und des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens. 

Sie unterhält ferner, soweit zweckdienlich, Beziehungen zu allen 
internationalen Organisationen. 

Artikel 200 

Die Gemeinschaft führt jede zweckdienliche Zusammenarbeit 
mit dem Europarat herbei. 

Artikel 201 

Die Gemeinschaft führt ein enges Zusammenwirken mit der 
Europäischen Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
herbei; die Einzelheiten werden gemeinsam festgelegt. 

Artikel 202 

Dieser Vertrag steht dem Bestehen und der Durchführung der 
regionalen Zusammenschlüsse zwischen Belgien und Luxemburg 
sowie zwischen Belgien, Luxemburg und den Niederlanden nicht 
entgegen, soweit die Ziele dieser Zusammenschlüsse durch Anwen
dung dieses Vertrages nicht erreicht sind. 

Artikel 203 

Erscheint ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich, um 
eines ihrer Ziele zu verwirklichen, und sind in diesem Vertrag die 
hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erläßt der 
Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung 
des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften. 
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Artikel 204 

Die Regierung jedes Mitgliedstaats oder die Kommission kann 
dem Rat Entwürfe zur Änderung dieses Vertrages vorlegen. 

Gibt der Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und 
gegebenenfalls der Kommission eine Stellungnahme zugunsten des 
Zusammentritts einer Konferenz von Vertretern der Regierungen 
der Mitgliedstaaten ab, so wird diese vom Präsidenten des Rates 
einberufen, um die an diesem Vertrag vorzunehmenden Änderun
gen zu vereinbaren. 

Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mit
gliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifi
ziert worden sind. 

Artikel 205 

Jeder europäische Staat kann beantragen, Mitglied der Gemein
schaft zu werden. Er richtet seinen Antrag an den Rat; dieser be
schließt einstimmig, nachdem er die Stellungnahme der Kommis
sion eingeholt hat. 

Die Aufnahmebedingungen und die erforderlich werdenden An
passungen dieses Vertrages werden durch ein Abkommen zwischen 
den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt. Das 
Abkommen bedarf der Ratifizierung durch alle Vertragsstaaten ge
mäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. 

Artikel 206 

Die Gemeinschaft kann mit einem dritten Staat, einer Staaten
verbindung oder einer internationalen Organisation Abkommen 
schließen, die eine Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und 
Pflichten, gemeinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren her
stellen. 
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Diese Abkommen werden nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments einstimmig vom Rat geschlossen. 

Werden durch diese Abkommen Änderungen dieses Vertrages 
erforderlich, so müssen diese zuvor nach dem in Artikel 204 vorge
sehenen Verfahren angenommen werden. 

Artikel 207 

Die diesem Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen der Mit
gliedstaaten beigefügten Protokolle sind Bestandteil dieses Vertra
ges. 

Artikel 208 

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit. 
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SECHSTER TITEL 

Vorschriften über die Anlaufzeit 
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Abschnitt I 

Einsetzung der Organe 

Artikel 209 

Der Rat tritt binnen einem Monat nach Inkrafttreten dieses 
Vertrages zusammen. 

Artikel 210 

Der Rat trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen, um binnen 
drei Monaten nach seinem ersten Zusammentreten den Wirtschafts
und Sozialausschuß einzusetzen. 

Artikel 211 

Die Versammlung (*) tritt binnen zwei Monaten nach der ersten 
Sitzung des Rates auf Einberufung durch dessen Präsidenten zu
sammen, um ihr Präsidium zu wählen und ihre Geschäftsordnung 
auszuarbeiten. Bis zur Wahl des Präsidiums führt der Alterspräsi
dent den Vorsitz. 

Artikel 212 

Der Gerichtshof nimmt seine Tätigkeit mit Ernennung seiner 
Mitglieder auf. Die Ernennung des ersten Präsidenten erfolgt nach 
dem für die Ernennung der Mitglieder geltenden Verfahren für die 
Dauer von drei Jahren. 

(*) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Aus historischen Gründen wurde abweichend von Artikel 3 EEA die Bezeichnung 
„Versammlung" nicht durch die Bezeichnung „Europäisches Parlament" ersetzt. 
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Der Gerichtshof legt binnen drei Monaten nach Aufnahme sei
ner Tätigkeit seine Verfahrensordnung fest. 

Der Gerichtshof kann nicht vor der Veröffentlichung der Ver
fahrensordnung angerufen werden. Die Fristen für die Klageerhe
bung laufen erst von diesem Zeitpunkt an. 

Der Präsident des Gerichtshofes übt von seiner Ernennung an 
die ihm durch diesen Vertrag übertragenen Befugnisse aus. 

Artikel 213 

Mit Ernennung ihrer Mitglieder nimmt die Kommission ihre 
Tätigkeit auf und übernimmt gleichzeitig die ihr in diesem Vertrag 
übertragenen Aufgaben. 

Mit Aufnahme ihrer Tätigkeit leitet die Kommission die Un
tersuchungen ein und stellt die Verbindungen mit den Mitgliedstaa
ten, den Unternehmen, den Arbeitnehmern und den Verbrauchern 
her, die zur Erstellung einer Übersicht über die Lage der Kernindu
strien in der Gemeinschaft erforderlich sind. Die Kommission legt 
dem Europäischen Parlament binnen sechs Monaten hierüber einen 
Bericht vor. 

Artikel 214 

1. Das erste Haushaltsjahr beginnt mit dem Inkrafttreten dieses 
Vertrages und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Tritt der 
Vertrag in der zweiten Jahreshälfte in Kraft, so endet das Haus
haltsjahr am 31. Dezember des folgenden Jahres. 

2. Bis zur Aufstellung der Haushaltspläne für das erste Haushalts
jahr zahlen die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft unverzinsliche 
Vorschüsse; diese werden von den Finanzbeiträgen für die Durch
führung dieser Haushaltspläne abgezogen. 
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3. Bis zur Aufstellung des Statuts der Beamten und der für die 
sonstigen Bediensteten der Gemeinschaft geltenden Beschäftigungs
bedingungen gemäß Artikel 186 stellt jedes Organ das erforderliche 
Personal ein und schließt zu diesem Zweck befristete Verträge. 

Jedes Organ prüft gemeinsam mit dem Rat die mit der Zahl, 
der Vergütung und der Verteilung der Stellen zusammenhängenden 
Fragen. 

Abschnitt II 

Erste Durchführungsbestimmungen zu diesem Vertrag 

Artikel 215 

1. Ein erstes Forschungs- und Ausbildungsprogramm, das in An
hang V dieses Vertrages enthalten ist und dessen Durchführungsko
sten vorbehaltlich einer abweichenden einstimmigen Entscheidung 
des Rates 215 Millionen EZU-Rechnungseinheiten nicht überschrei
ten dürfen, ist innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des 
Vertrages durchzuführen. 

2. Die Aufschlüsselung der für die Durchführung dieses Pro
gramms erforderlichen Ausgaben nach großen Posten ist als Hin
weis in Anhang V des Vertrages enthalten. 

Der Rat kann dieses Programm auf Vorschlag der Kommission 
mit qualifizierter Mehrheit ändern. 

Artikel 216 

Die Vorschläge der Kommission über die Arbeitsweise der in 
Artikel 9 genannten Anstalt im Range einer Universität werden 
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dem Rat innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Vertrages 
unterbreitet. 

Artikel 217 

Die in Artikel 24 vorgesehene Verschlußsachen-Verordnung be
züglich der für die Verbreitung der Kenntnisse geltenden Geheim
schutzgrade wird vom Rat innerhalb von sechs Monaten nach In
krafttreten des Vertrages erlassen. 

Artikel 218 

Die Grundnormen werden gemäß Artikel 31 innerhalb eines 
Jahres nach dem Inkrafttreten des Vertrages festgelegt. 

Artikel 219 

Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die in den Hoheits
gebieten der Mitgliedstaaten den Gesundheitsschutz der Bevölke
rung und der Arbeitskräfte gegen die Gefahren ionisierender Strah
len gewährleisten sollen, werden gemäß Artikel 33 durch diese 
Staaten innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Vertra
ges der Kommission mitgeteilt. 

Artikel 220 

Die Vorschläge der Kommission über die in Artikel 54 genannte 
Satzung der Agentur werden dem Rat innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten des Vertrages unterbreitet. 

746 



Abschnitt III 

Übergangsbestimmungen 

Artikel 221 

Die Artikel 14 bis 23 und die Artikel 25 bis 28 finden auf die 
Patente, vorläufig geschützten Rechte und Gebrauchsmuster sowie 
Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, die schon vor Inkraft
treten des Vertrages bestanden, mit folgender Maßgabe Anwen
dung: 

1. Bei der Anwendung der in Artikel 17 Absatz 2 vorgesehenen 
Frist ist zugunsten des Inhabers die durch das Inkrafttreten des 
Vertrages eingetretene neue Lage zu berücksichtigen. 

2. Sind für die Mitteilung einer nicht geheimen Erfindung die in 
Artikel 16 genannten Fristen von drei und achtzehn Monaten oder 
eine dieser Fristen bei Inkrafttreten des Vertrages abgelaufen, so 
läuft von diesem Zeitpunkt an eine neue Frist von sechs Monaten. 

Laufen diese Fristen oder eine dieser Fristen zu diesem Zeit
punkt noch, so werden sie, vom Tage ihres normalen Ablaufs an 
gerechnet, um sechs Monate verlängert. 

3. Die gleichen Bestimmungen finden nach Artikel 16 und 25 Ab
satz 1 auf die Mitteilung einer geheimen Erfindung mit der Maß
gabe Anwendung, daß in einem derartigen Fall als Ausgangspunkt 
für die neuen Fristen oder für die Verlängerung der noch laufen
den Fristen der Zeitpunkt des Inkrafttretens der in Artikel 24 ge
nannten Verschlußsachen-Verordnung dient. 

Artikel 222 

Zwischen dem Inkrafttreten des Vertrages und dem von der 
Kommission festgesetzten Zeitpunkt, zu dem die Agentur ihre Tä-
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tigkeit aufnimmt, bedarf der Abschluß oder die Erneuerung von 
Abkommen und Vereinbarungen über die Lieferung von Erzen, 
Ausgangsstoffen oder besonderen spaltbaren Stoffen der vorherigen 
Genehmigung der Kommission. 

Diese hat ihre Genehmigung zum Abschluß oder zur Verlänge
rung von Abkommen und Vereinbarungen zu verweigern, die nach 
ihrer Auffassung die Anwendung dieses Vertrages gefährden kön
nen. Sie kann ihre Genehmigung insbesondere davon abhängig ma
chen, daß in die Abkommen oder Vereinbarungen Klauseln aufge
nommen werden, die es der Agentur gestatten, sich an deren 
Durchführung zu beteiligen. 

Artikel 223 

In Abweichung von Artikel 60 und zur Berücksichtigung der be
reits eingeleiteten Untersuchungen und Arbeiten werden die Reak
toren, die in den Hoheitsgebieten eines Mitgliedstaats erstellt wor
den sind und die vor Ablauf von sieben Jahren nach Inkrafttreten 
des Vertrages kritisch werden können, während eines Zeitraums 
von höchstens zehn Jahren nach dem genannten Zeitpunkt bevor
zugt aus dem Aufkommen an Erzen und Ausgangsstoffen aus den 
Hoheitsgebieten dieses Staates oder mit den Ausgangsstoffen oder 
den besonderen spaltbaren Stoffen versorgt, die Gegenstand eines 
vor Inkrafttreten des Vertrages geschlossenen zweiseitigen Abkom
mens sind, das der Kommission gemäß Artikel 105 mitgeteilt 
wurde. 

Der gleiche Vorrang wird während des gleichen Zeitraums von 
zehn Jahren für die Versorgung aller Isotopentrennanlagen einge
räumt, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats vor Ablauf einer 
Frist von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages als ge
meinsames oder nicht gemeinsames Unternehmen in Betrieb ge
nommen werden. 

Die Agentur schließt die entsprechenden Verträge, nachdem die 
Kommission festgestellt hat, daß die Bedingungen für die Einräu
mung des Vorrangs erfüllt sind. 
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Schlußbestimmungen 
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Artikel 224 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Ver
tragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die 
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen 
Republik hinterlegt. 

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats in Kraft. Findet 
diese Hinterlegung weniger als fünfzehn Tage vor Beginn des fol
genden Monats statt, so tritt der Vertrag am ersten Tag des zweiten 
Monats nach dieser Hinterlegung in Kraft. 

Artikel 225 

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in deutscher, französischer, 
italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; er wird im Archiv der Re
gierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der 
Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Ab
schrift. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

ADENAUER HALLSTEIN 

PINEAU M. FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
BECH Lambert SCHAUS 

J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
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Anhänge 
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ANHANG I 

FORSCHUNGSGEBIET BETREFFEND 
DIE KERNENERGIE 

gemäß Artikel 4 des Vertrages 

I. Rohstoffe 

1. Verfahren für die Schürfung und den Abbau von Lagern, die 
Grundstoffe enthalten (Uran, Thorium und andere Erzeugnisse, 
die für die Kernenergie von besonderer Bedeutung sind). 

2. Verfahren für die Konzentrierung dieser Stoffe und für die Um
wandlung in technisch reine Verbindungen. 

3. Verfahren für die Umwandlung dieser technisch reinen Verbin
dungen in Verbindungen und Metalle nuklearer Qualität. 

4. Verfahren für die Umwandlung und die Verarbeitung dieser Ver
bindungen und Metalle — sowie von reinem oder an diese Ver
bindungen oder Metalle gebundenem Plutonium, Uran 235 oder 
233 — in Brennstoffelemente durch die chemische, keramische 
oder Hüttenindustrie. 

5. Verfahren für den Schutz dieser Brennstoffelemente gegen 
äußere Korrosions- oder Erosionsfaktoren. 
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6. Verfahren für die Erzeugung, Reinigung, Verarbeitung und Auf
bewahrung betreffend die übrigen besonderen Stoffe auf dem 
Gebiet der Kernenergie, insbesondere: 

a) Moderatoren, wie schweres Wasser, Graphit nuklearer Quali
tät, Beryllium und Berylliumoxyd, 

b) Konstruktionsmaterial, wie (hafniumfreies) Zirkonium, Nio
bium, Lanthan, Titan, Beryllium und ihre Oxyde, Kohlen
stoffverbindungen und andere Verbindungen, die auf dem 
Gebiet der Kernenergie verwendet werden können, 

c) Kühlmittel, wie Helium, organische Thermofluide, Natrium, 
Natriumkaliumlegierungen, Wismut, Bleiwismutlegierungen. 

7. Verfahren für die Isotopentrennung: 

a) von Uran, 

b) von Stoffen in wägbaren Mengen, die für die Kernenergie
erzeugung gebraucht werden können, wie Lithium 6 und 7, 

. Stickstoff 15, Bor 10, 

c) von Isotopen, die in kleinen Mengen für Forschungsarbeiten 
verwendet werden. 

II. Angewandte Physik auf dem Gebiet der Kernenergie 

1. Angewandte theoretische Physik: 

a) Kernreaktionen mit geringer Energie, insbesondere durch 
Neutronen hervorgerufene Reaktionen, 

b) Spaltung, 

c) Wechselwirkung von ionisierenden Strahlungen und Photo
nen mit der Materie, 

d) Festkörpertheorie, 
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e) Untersuchung über die Fusion, insbesondere über das Verhal
ten eines ionisierten Plasmas unter Einwirkung elektromagne
tischer Kräfte und die Thermodynamik außergewöhnlich ho
her Temperaturen. 

2. Angewandte experimentelle Physik: 
a) dieselben Sachgebiete wie unter Ziffer 1, 
b) Untersuchung der Eigenschaften der Transurane, die für die 

Kernenergie von Bedeutung sind. 
3. Berechnung der Reaktoren: 

a) makroskopische Neutronentheorie, 
b) experimentelle Neutronenmessungen: exponentielle und kriti

sche Messungen, 
c) thermodynamische Berechnungen und Berechnungen über die 

Beständigkeit der Stoffe, 
d) entsprechende experimentelle Messungen, 
e) Kinetik der Reaktoren, Problem der Kontrolle ihres Betriebes 

und entsprechende Versuche, 
f) Berechnungen über den Strahlenschutz und entsprechende 

Versuche. 

III. Physikalische Chemie der Reaktoren 

1. Untersuchung der physikalischen und chemischen Strukturände
rungen und der Wandlung der technischen Eigenschaften ver
schiedener Stoffe in den Reaktoren: 
a) unter Hitzewirkung, 
b) bei Berührung, aufgrund der Art der Stoffe, 
c) durch mechanische Wirkung. 

2. Untersuchung der Zersetzung und anderer Wirkungen, die durch 
Bestrahlung hervorgerufen werden: 
a) bei den Brennstoffelementen, 
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b) beim Konstruktionsmaterial und bei den Kühlmitteln, 

c) bei den Moderatoren. 

3. Analytische Chemie und physikalische Chemie der Reaktor
bestandteile. 

4. Physikalische Chemie der homogenen Reaktoren: Radiochemie, 
Korrosion. 

IV. Behandlung der radioaktiven Stoffe 

1. Verfahren für die Gewinnung von Plutonium und Uran 233 aus 
bestrahlten Brennstoffen, gegebenenfalls Rückgewinnung von 
Uran oder Thorium. 

2. Chemie und Metallurgie des Plutoniums. 

3. Verfahren für Gewinnung und Chemie der anderen Transurane. 

4. Verfahren für Gewinnung und Chemie verwertbarer Radio
isotope: 

a) Spaltprodukte, 

b) mittels Bestrahlung gewonnener Radioisotope. 

5. Konzentrierung und Aufbewahrung der unbrauchbaren radioak
tiven Abfälle. 

V. Verwendung der Radioelemente 

Als Bestrahlungselemente oder als Spürelemente: 

a) in Industrie und Wissenschaft, 

b) in Therapie und Biologie, 

c) in der Landwirtschaft. 
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VI. Untersuchung der schädlichen Auswirkungen 
der Strahlungen auf Lebewesen 

1. Untersuchung über Auffindung und Messung schädlicher Strah
lungen. 

2. Untersuchung geeigneter Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen 
sowie der entsprechenden Sicherheitsnormen. 

3. Untersuchung über Therapie gegen Strahlenwirkungen. 

VII. Ausrüstungen 

Untersuchungen über die Herstellung und Verbesserung von be
sonderen Ausrüstungen für Reaktoren und für sämtliche For
schungs- und industriellen Anlagen, die für die vorstehend erwähn
ten Forschungen erforderlich sind, z. B.: 

1. folgende mechanische Ausrüstungen: 

a) Pumpen für besondere Flüssigkeiten, 

b) Wärmeaustauscher, 

c) Apparate für kernphysikalische Forschung (wie z. B. Selekto-
ren für Neutronengeschwindigkeiten), 

d) Geräte für Fernbedienung; 

2. folgende elektrische Ausrüstungen: 

a) Geräte für Auffinden und Messung von Strahlungen, insbe
sondere zur Verwendung bei 

— der Schürfung von Erzen, 

— der wissenschaftlichen und technischen Forschung, 

— der Kontrolle von Reaktoren, 

— dem Gesundheitsschutz, 
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b) Geräte für die Steuerung der Reaktoren, 

c) Teilchenbeschleuniger mit geringer Energie bis 10 MeV. 

VIII. Wirtschaftliche Gesichtspunkte der Energieerzeugung 

1. Vergleichende theoretische und experimentelle Untersuchung der 
verschiedenen Reaktortypen. 

2. Technisch-wirtschaftliche Untersuchung der Brennstoffzyklen. 
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ANHANG II 

INDUSTRIEZWEIGE, 

auf die in Artikel 41 des Vertrages Bezug genommen ist 

1. Gewinnung von Uran- und Thoriumerzen 

2. Konzentrierung dieser Erze 

3. Chemische Aufbereitung und Raffinierung der Uran- und 
Thoriumkonzentrate 

4. Aufbereitung der Kernbrennstoffe in jeglicher Form 

5. Herstellung von Kernbrennstoffelementen 

6. Herstellung von Uranhexafluorid 

7. Erzeugung angereicherten Urans 

8. Aufbereitung bestrahlter Brennstoffe zur Trennung aller oder 
eines Teils der darin enthaltenen Elemente 

9. Herstellung von Reaktormoderatoren 

10. Erzeugung von hafniumfreiem Zirkonium oder von Verbindun
gen hafniumfreien Zirkoniums 

11. Kernreaktoren aller Typen und für jeglichen Zweck 
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12. Anlagen für die industrielle Aufbereitung radioaktiver Abfälle, 
die in Verbindung mit einer oder mehreren der in dieser Liste 
genannten Anlagen errichtet werden 

13. Halbindustrielle Einrichtungen für die Vorbereitung des Baus 
von Anlagen, die unter die Ziffern 3 bis 10 fallen 
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ANHANG III 

VERGÜNSTIGUNGEN, DIE DEN 
GEMEINSAMEN U N T E R N E H M E N 

nach Artikel 48 dieses Vertrages gewährt werden können 

1. a) Anerkennung des öffentlichen Interesses für den Erwerb von 
Grundstücken, die für die Errichtung der gemeinsamen Un
ternehmen erforderlich sind, nach dem einzelstaatlichen 
Recht 

b) Anwendung des einzelstaatlichen Enteignungsverfahrens aus 
Gründen des öffentlichen Interesses zur Herbeiführung des 
Grundstückerwerbs in Fällen, in denen eine gütliche Eini
gung nicht zustande kommt 

2. Lizenzerteilung durch Schiedsverfahren oder von Amts wegen 
nach Artikel 17 bis 23 dieses Vertrages 

3. Befreiung von allen Abgaben und Gebühren für die Errichtung 
gemeinsamer Unternehmen und für die eingebrachten Einlagen 

4. Befreiung von Abgaben und Gebühren beim Erwerb von Grund
stücken sowie von allen Gebühren für die Umschreibung und 
die Eintragung 

5. Befreiung von allen direkten Steuern, denen die gemeinsamen 
Unternehmen, ihr Vermögen, ihre Guthaben oder Einkünfte un
terliegen könnten 
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6. Befreiung von allen Zöllen und Abgaben gleicher Wirkung so
wie von allen Ein- und Ausfuhrverboten und allen Ein- und 
Ausfuhrbeschränkungen wirtschaftlicher oder fiskalischer Art für 

a) wissenschaftliches und technisches Material, mit Ausnahme 
des Baumaterials und des Materials für Verwaltungszwecke 

b) die Stoffe, die in dem gemeinsamen Unternehmen aufbereitet 
wurden oder dort aufbereitet werden sollen 

7. Erleichterungen auf dem Gebiet des Devisenverkehrs nach Arti
kel 182 Absatz 6 

8. Befreiung der im Dienste der gemeinsamen Unternehmen ste
henden Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten sowie ihrer Ehe
gatten und ihrer Familienmitglieder, für deren Unterhalt sie auf
kommen, von Einreise- und Aufenthaltsbeschränkungen 
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ANHANG IV 

LISTEN DER GÜTER U N D ERZEUGNISSE, DIE 
DEN BESTIMMUNGEN DES KAPITELS IX 

über den gemeinsamen Markt auf dem Kerngebiet unterliegen 

Liste A1 

Uranerze, deren Gehalt an natürlichem Uran gewichtsmäßig mehr 
als 5 v. H. beträgt 

Pechblende, deren Gehalt an natürlichem Uran gewichtsmäßig 
mehr als 5 v. H. beträgt 

Uranoxyd 

Anorganische Verbindungen des natürlichen Urans außer Oxyd 
und Hexafluorid 

Organische Verbindungen des natürlichen Urans 

Natürliches Uran, roh oder bearbeitet 

Plutoniumhaltige Legierungen 

Organische oder anorganische Uranverbindungen, die mit organi
schen oder anorganischen Verbindungen des Uran 235 angerei
chert sind 

Organische oder anorganische Verbindungen des Uran 233 
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Mit Uran 233 angereichertes Thorium 

Organische oder anorganische Plutoniumverbindungen 

Mit Plutonium angereichertes Uran 

Mit Uran 235 angereichertes Uran 

Legierungen, die mit Uran 235 angereichertes Uran oder Uran 233 
enthalten 

Plutonium 

Uran 233 

Uranhexafluorid 

Monazit 

Thoriumerze, die gewichtsmäßig mehr als 20 v. H. Thorium enthal
ten 

Uran-Thorianit mit einem Thoriumgehalt von mehr als 20 v. H. 

Thorium, roh oder bearbeitet 

Thoriumoxyd 

Anorganische Thoriumverbindungen außer Oxyd 

Organische Thoriumverbindungen 

Liste A2 

Deuterium und seine Verbindungen (einschließlich des schweren 
Wassers), bei denen das Verhältnis der Deuteriumatome zu den 
Wasserstoffatomen zahlenmäßig 1 : 5000 überschreitet 
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Schweres Paraffin, bei dem das Verhältnis der Deuteriumatome zu 
den Wasserstoffatomen zahlenmäßig 1 : 5000 überschreitet 

Mischungen und Lösungen, bei denen das Verhältnis der Deute
riumatome zu den Wasserstoffatomen zahlenmäßig 1 : 5000 
überschreitet 

Kernreaktoren 

Geräte für die Trennung der Uranisotope durch Gasdiffusion oder 
andere Verfahren 

Geräte für die Erzeugung von Deuterium, seinen Verbindungen 
(einschließlich des schweren Wassers), seinen Derivaten sowie 
von deuteriumhaltigen Mischungen und Lösungen, bei denen 
das Verhältnis der Deuteriumatome zu den Wasserstoffatomen 
zahlenmäßig 1 : 5000 überschreitet: 

— Geräte, die mit Wasserelektrolyse arbeiten 

— Geräte, die mit Destillation des Wassers, des flüssigen Was
serstoffs usw. arbeiten 

— Geräte, die mit Isotopenaustausch zwischen Schwefelwasser
stoff und Wasser als Funktion einer Temperaturänderung ar
beiten 

— Geräte, die mit anderen Techniken arbeiten 

Eigens für die chemische Behandlung radioaktiver Stoffe konstru
ierte Geräte: 

— Geräte für die Trennung bestrahlter Brennstoffe: 

— auf chemischem Weg (durch Lösungsmittel, Ausfallen, 
Ionenaustausch usw.) 

— auf physikalischem Weg (durch fraktionierte Destillation 
usw.) 

— Geräte für die Behandlung der Abfälle 

— Geräte für die Aufbereitung der Brennstoffe zur Wiederver
wendung (recyclage) 
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Fahrzeuge, die eigens für den Transport von Erzeugnissen mit star
ker Radioaktivität konstruiert sind: 

— Wagen und Loren zum Fahren auf Gleisen aller Spurweiten 

— Lastkraftwagen 

— Verladewagen mit Motoren 

— Anhänger und Sattelanhänger sowie andere Fahrzeuge ohne 
Eigenantrieb 

Verpackungsmittel mit Abschirmung aus Blei gegen Strahlung für 
den Transport oder die Lagerung radioaktiver Stoffe 

Künstliche radioaktive Isotope und ihre anorganischen oder orga
nischen Verbindungen 

Ferngesteuerte mechanische Greifer, die eigens für die Handhabung 
hochradioaktiver Stoffe konstruiert sind: 

— mechanische Greifgeräte, fest oder beweglich, jedoch nicht 
mit der Hand führbar 

Liste Β 

(*) 

Lithiumerze und konzentrate 

Metalle nuklearer Qualität: 

— Beryllium (Glucinium), roh 

— Wismut, roh 

— Niobium (Columbium), roh 

(*) Position aufgehoben durch Artikel 1 der Verordnung Nr. 5 des Rates der Euro
päischen Atomgemeinschaft vom 22. Dezember 1958 (Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. 7 vom 9. Februar 1959). 

768 



— Zirkonium (hafniumfrei), roh 

— Lithium, roh 

— Aluminium, roh 

— Kalzium, roh 

— Magnesium, roh 

Bortri fluorid 

Wasserfreie Fluorwasserstoffsäure 

Chlortrifluorid 

Bromtri fluorid 

Lithiumhydroxyd 

Lithiumfluorid 

Lithiumchlorid 

Lithiumhydrid 

Lithiumkarbonat 

Berylliumoxyd (Glucin) nuklearer Qualität 

Hitzebeständige Steine aus Berylliumoxyd nuklearer Qualität 

Andere hitzebeständige Erzeugnisse aus Berylliumoxyd nuklearer 
Qualität 

Künstlicher Graphit in Form von Blöcken oder Stäben mit einem 
Borgehalt von eins oder weniger zu einer Million und einem 
mikroskopischen Gesamtwirkungsquerschnitt für die Absorption 
thermischer Neutronen von 5 Millibarns/Atom oder weniger 

Stabile Isotope, künstlich getrennt 

Elektromagnetische Ionentrenner, einschließlich der Massenspek-
trographen und Massenspektrometer 
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Reaktorsimulatoren (Analogkalkulatoren besonderer Art) 

Ferngesteuerte mechanische Greifer: 

— für den Handgebrauch (d. h. mit der Hand führbar wie ein 
Werkzeug) 

Pumpen für Metalle in flüssigem Zustand 

Hochvakuumpumpen 

Wärmeaustauscher, die eigens für eine Kernzentrale konstruiert 
sind 

Strahlungsdetektorengeräte (und entsprechende Ersatzteile) einer 
der folgenden Typen, die eigens für den Nachweis oder die 
Messung nuklearer Strahlen wie der Alpha- und Betateilchen, 
der Gammastrahlung, der Neutronen und Protonen konstruiert 
sind oder diesen Zwecken angepaßt werden können: 

— Geigerzählrohre und Proportionalzählrohre 

— Geräte für den Nachweis oder die Messung, die Geiger-Mül
ler-Rohre oder Proportionalzählrohre enthalten 

— Ionisationskammern 

— Instrumente, die Ionisationskammern enthalten 

— Geräte für den Nachweis oder die Messung von Strahlen bei 
der Schürfung nach Erzen, der Kontrolle der Reaktoren, der 
Luft, des Wassers und des Bodens 

— Neutronendetektoren, bei denen Bor, Bortrifluorid, Wasser
stoff oder ein spaltbares Element verwendet wird 

— Geräte für den Nachweis oder die Messung mit Neutronen
detektoren, bei denen Bor, Bortrifluorid, Wasserstoff oder 
ein spaltbares Element verwendet wird 
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— Svin til hit ¡< msk ristaile, montiert oder mit Metalleinhüllung 
(feste Szintillatoren) 

— Geräte für den Nachweis oder die Messung, die flüssige, fe
ste oder gasförmige Szintillatoren enthalten 

— Verstärker, die eigens für nukleare Messungen konstruiert 
sind, einschließlich der Linearverstärker, der Vorverstärker 
und der „Verteilerverstärker" (distributed amplifiers) und 
der Analysatoren (pulse height analysers) 

— Koinzidenzgeräte zur Verwendung mit Strahlendetektoren 

— Elektroskope und Elektrometer, einschließlich der Dosimeter 
(jedoch ausschließlich der Geräte für den Unterricht, der 
einfachen Elektroskope mit Metallblättchen, der Dosimeter, 
die eigens für die Verwendung mit medizinischen Röntgen
apparaten konstruiert sind, sowie der elektrostatischen Meß
geräte) 

— Instrumente, mit denen ein Strom schwächer als 1 Mikromi-
kroampere gemessen werden kann 

— Photovervielfacherröhren mit einer Photokathode, die min
destens 10 Mikroampere je Lumen ergibt, eine mittlere Ver
stärkung größer als 105 haben, sowie jedes andere System 
elektrischer Vervielfacher, das durch positive Ionen aktiviert 
wird 

— „Skalers" und elektronische Integratoren für Strahlendetek
toren 

Zyklotrone, elektrostatische Generatoren des Typs „van de Graaf' 
oder „Cockroft und Walton", Linearbeschleuniger und andere 
„elektro-nukleare" Maschinen, mit denen ein Kernpartikel auf 
mehr als 1 MeV beschleunigt werden kann 

Magnete, die eigens für die vorgenannten Maschinen und Geräte 
(Zyklotrone usw.) konstruiert sind 
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Beschleunigungsröhren und Röhren zum Fokussieren derjenigen 
Typen, die in Massenspektrometern und Massenspektrographen 
verwendet werden 

Intensive elektronische Quellen positiver Ionen für eine Verwen
dung mit Teilchenbeschleunigern, Massenspektrometern und an
deren Geräten derselben Art 

Spiegelglas (Strahlenschutzglas) : 

— Gußglas (gegossenes oder gewalztes Flachglas) [auch bereits 
bei der Herstellung mit Drahteinlagen verstärkt oder über
fangen], nur auf einer oder auf beiden Seiten geschliffen 
oder poliert, in quadratischen oder rechteckigen Platten oder 
Tafeln 

— Gußglas (gegossen oder gewalzt) [geschliffen, poliert oder 
nicht] anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, 
oder gekrümmt, oder anderweitig bearbeitet (schräg abge
schnitten oder graviert usw.) 

— Sicherheitsglas, auch bearbeitet, bestehend aus getempertem 
Glas oder aus zwei oder mehreren Glasschichten 

Schutzanzüge gegen Bestrahlung oder radioaktive Verseuchung: 

— aus Kunststoff 

— aus Gummi 

— aus imprägnierten oder mit einer Schutzschicht belegten Ge
weben: 

— für Männer 

— für Frauen 

Diphenyl (wenn es sich tatsächlich um aromatischen Kohlenwasser
stoff handelt: C6H5C6H5) 

Triphenyl 
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ANHANG V 

ERSTES FORSCHUNGS
U N D AUSBILDUNGSPROGRAMM 

gemäß Artikel 215 des Vertrages 

I. Programm der Gemeinsamen Forschungsstelle 

1. Laboratorien, Ausrüstungen und Infrastruktur 
Die Gemeinsame Forschungsstelle umfaßt: 
a) allgemeine Laboratorien für Chemie, Physik, Elektronik und 

Metallurgie 
b) besondere Laboratorien für folgende Gebiete: 

— Kernfusion 
— Isotopentrennung für andere Elemente als Uran 235 (die

ses Laboratorium wird mit einer elektromagnetischen 
Trennanlage mit hoher Trennleistung ausgerüstet) 

— Muster von Schürfgeräten 
— Mineralogie 
— Radiobiologie 

c) ein mit einem eigenen Versuchsreaktor ausgestattetes, auf 
Kernmessungen spezialisiertes Normungsbüro für die Dosie
rung von Isotopen sowie die absoluten Messungen der Strah
lungen und der Neutronenabsorption 
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2. Dokumentation, Information und Unterricht 

Die Gemeinsame Forschungsstelle wird insbesondere auf folgen
den Gebieten für einen umfassenden Informationsaustausch Sorge 
tragen : 

— Rohstoffe: Methoden für die Schürfung, Gewinnung, Kon
zentrierung, Umwandlung, Verarbeitung usw. 

— auf die Kernenergie angewandte Physik 

— physikalische Chemie der Reaktoren 

— Aufbereitung radioaktiver Stoffe 

— Verwendung der Radioelemente 

Die Gemeinsame Forschungsstelle wird Fachkurse, insbesondere 
für die Ausbildung von Prospektoren und die Verwendung der Ra
dioelemente, veranstalten. 

Die in Artikel 39 genannte Abteilung für Dokumentation und 
Studium der Fragen des Gesundheitsschutzes wird die erforderli
chen Unterlagen und Auskünfte zusammenstellen. 

3. Reaktor-Prototypen 

Nach Inkrafttreten dieses Vertrages wird eine Sachverständigen
gruppe eingesetzt. Sie richtet nach einem Vergleich der Programme 
der Mitgliedstaaten innerhalb kürzester Frist geeignete Empfehlun
gen an die Kommission über die auf diesem Gebiet zu treffende 
Auswahl und die Einzelheiten für deren Durchführung. 

Vorgesehen ist die Schaffung von drei oder vier Prototypen 
schwacher Leistung und die Beteiligung — etwa mit Lieferung von 
Brennstoffen und Moderatoren — an mehreren Leistungsreak
toren (*). 

(*) Unterabsatz 2 geändert gemäß Artikel 1 tics Beschlusses des Rates der Europäischen 
Atomgemeinschaft vom 3. Juli 1961 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 
55 vom 16. August 1961). 
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4. Hochflußreaktor 

Der Gemeinsamen Forschungsstelle muß möglichst bald ein 
Hochflußreaktor mit schnellen Neutronen für die Materialprüfung 
unter Bestrahlung zur Verfügung stehen. 

Vorbereitende Untersuchungen hierfür werden unmittelbar nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages durchgeführt werden. 

Der Hochflußreaktor wird mit ausgedehnten Versuchsräumen 
und geeigneten Betriebslaboratorien ausgestattet. 

II. Forschungen, die aufgrund von Verträgen außerhalb der 
Forschungsstelle durchgeführt werden 

Gemäß Artikel 10 wird ein bedeutender Teil der Forschungen 
aufgrund von Verträgen außerhalb der Gemeinsamen Forschungs
stelle durchgeführt. Diese Forschungsverträge können folgender
maßen gestaltet werden: 

1. Forschungen zur Ergänzung der Arbeiten der Gemeinsamen 
Forschungsstelle werden auf dem Gebiet der Kernfusion, der Isoto
pentrennung anderer Elemente als Uran 235, der Chemie, Physik, 
Elektronik, Metallurgie und Radiobiologie betrieben. 

2. Die Forschungsstelle kann erwirken, daß ihr Versuchsräume in 
den Hochflußreaktoren der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt 
werden (*). 

3. Die Gemeinsame Forschungsstelle kann sich der besonderen 
Einrichtungen der gemäß Kapitel V zu schaffenden gemeinsamen 
Unternehmen in der Weise bedienen, daß sie ihnen bestimmte For
schungen allgemeinwissenschaftlicher Art durch Vertrag überträgt. 

(*) Ziffer 2 geändert gemäß Artikel 1 des Beschlusses des Rates der Euiopäischcn Atom
gemeinschaft vom 19. Juli 1960 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 75 
vom 25. November 1960). 
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AUFGLIEDERUNG 

der zur Durchführung des Forschungs

und Ausblldungsprogramms erforderlichen Ausgaben 
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(in Millionen EZURechnungseinheiten) 

I. GEMEINSAME 

FORSCHUNGSSTEU.E 

Laboratorien, Ausrüstungen und Infra

struktur: 

a) Allgemeine chemische, physikalische, 
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Schürfung und Mineralogie 

c) Zentralbüro für Kernmessungen 
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II - PROTOKOLLE 
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Protokoll 
über die Anwendung 

des Vertrages 
zur Gründung 

der Europäischen 
Atomgemeinschaft 

auf die 
außereuropäischen Teile 

des Königreichs der Niederlande 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DEM BESTREBEN, bei der Unterzeichnung des Vertrages zur 
Errichtung der Europäischen Atomgemeinschaft die Tragweite des 
Artikels 198 des Vertrages gegenüber dem Königreich der Nieder
lande zu präzisieren, 

HABEN nachstehende Bestimmungen VEREINBART, die diesem 
Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

Die Regierung des Königreichs der Niederlande ist aufgrund 
des Verfassungsgefüges des Königreichs, das im Statut vom 29. De
zember 1954 festgelegt ist, berechtigt, in Abweichung von Artikel 
198 den Vertrag für das Königreich der Niederlande in seiner Ge
samtheit oder für das Königreich in Europa und Niederländisch-
Neuguinea zu ratifizieren. Sollte sich die Ratifizierung auf das Kö
nigreich in Europa und auf Niederländisch-Neuguinea beschrän
ken, so kann die Regierung des Königreichs der Niederlande jeder
zeit durch Notifizierung an die Regierung der Italienischen Repu
blik, bei der die Ratifikationsurkunden hinterlegt sind, erklären, 
daß dieser Vertrag auch für Surinam oder die Niederländischen 
Antillen oder für Surinam und die Niederländischen Antillen gilt. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

ADENAUER HALLSTEIN 

PINEAU M. FAURE 

Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
BECH Lambert SCHAUS 

J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
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Protokoll 
über die Satzung des Gerichtshofes 

der Europäischen Atomgemeinschaft 
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DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN DES VERTRAGES ZUR GRÜNDUNG 
DER EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT, 

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 160 dieses Vertrages vorgese
hene Satzung des Gerichtshofes festzulegen, 

HABEN ZU diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ERNANNT: 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 

Baron J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, Generalsekretär des Wirt
schaftsministeriums, Leiter der belgischen Delegation bei der 
Regierungskonferenz; 

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Herrn Professor Dr. Carl Friedrich OPHÜLS, Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland, Leiter der deutschen Delegation 
bei der Regierungskonferenz; 

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Robert MARJOLIN, ordentlicher Professor der Rechte, 
stellvertretender Leiter der französischen Delegation bei der Re
gierungskonferenz ; 

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 

Herrn V. BADINI CONFALONIERI, Unterstaatssekretär für Aus
wärtige Angelegenheiten, Leiter der italienischen Delegation bei 
der Regierungskonferenz; 

IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG: 

Herrn Lambert SCHAHS, Botschafter des Großherzogtums 
Luxemburg, Leiter der luxemburgischen Delegation bei der Re
gierungskonferenz; 
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IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 

Herrn J. LINTHORST HOMAN, Leiter der niederländischen Dele
gation bei der Regierungskonferenz. 

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten 

über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver
trag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft als An
hang beigefügt sind: 

Artikel 1 

Für die Errichtung und die Tätigkeit des durch Artikel 3 dieses 
Vertrages geschaffenen Gerichtshofes gelten die Bestimmungen die
ses Vertrages und dieser Satzung. 

TITEL 1 

DIE RICHTER 
UND DIE GENERALANWÄLTE 

Artikel 2 

Jeder Richter leistet vor Aufnahme seiner Amtstätigkeit in öf
fentlicher Sitzung den Eid, sein Amt unparteiisch und gewissenhaft 
auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu wahren. 

786 



Artikel 3 

Die Richter sind keiner Gerichtsbarkeit unterworfen. Hinsicht
lich ihrer in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, 
einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, steht 
ihnen diese Befreiung auch nach Abschluß ihrer Amtstätigkeit zu. 

Der Gerichtshof kann die Befreiung durch Plenarentscheidung 
aufheben. 

Wird nach Aufhebung der Befreiung ein Strafverfahren gegen 
einen Richter eingeleitet, so darf dieser in jedem Mitgliedstaat nur 
vor ein Gericht gestellt werden, das für Verfahren gegen Richter 
der höchsten Gerichte dieses Mitgliedstaats zuständig ist. 

Artikel 4 

Die Richter dürfen weder ein politisches Amt noch ein Amt in 
der Verwaltung ausüben. 

Sie dürfen keine entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit 
ausüben, es sei denn, daß der Rat ausnahmsweise von dieser Vor
schrift Befreiung erteilt. 

Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche 
Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer 
Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfül
len, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten 
oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurück
haltend zu sein. 

Im Zweifelsfalle entscheidet der Gerichtshof. 

Artikel 5 

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von To
desfällen endet das Amt eines Richters durch Rücktritt. 
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Bei Rücktritt eines Richters ist das Rücktrittsschreiben an den 
Präsidenten des Gerichtshofes zur Weiterleitung an den Präsidenten 
des Rates zu richten. Mit der Benachrichtigung des letzteren wird 
der Sitz frei. 

Mit Ausnahme der Fälle, in denen Artikel 6 Anwendung findet, 
bleibt jeder Richter bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers im 
Amt. 

Artikel 6 

Ein Richter kann nur dann seines Amtes enthoben oder seiner 
Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer Stelle gewährter Ver
günstigungen für verlustig erklärt werden, wenn er nach einstimmi
gem Urteil der Richter und Generalanwälte des Gerichtshofes nicht 
mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich aus 
seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. 
Der Betroffene wirkt bei der Beschlußfassung nicht mit. 

Der Kanzler bringt den Präsidenten des Europäischen Parla
ments und der Kommission die Entscheidung des Gerichtshofes zur 
Kenntnis und übermittelt sie dem Präsidenten des Rates. 

Wird durch eine solche Entscheidung ein Richter seines Amtes 
enthoben, so wird sein Sitz mit der Benachrichtigung des Präsiden
ten des Rates frei. 

Artikel 7 

Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner Amtszeit, so 
wird es für die verbleibende Amtszeit neu besetzt. 

Artikel 8 

Die Artikel 2 bis 7 finden auf die Generalanwälte Anwendung. 
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TITEL II 

ORGANISATION 

Artikel 9 

Der Kanzler leistet vor dem Gerichtshof den Eid, sein Amt un
parteiisch und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis 
zu wahren. 

Artikel 10 

Der Gerichtshof regelt die Vertretung des Kanzlers für den Fall 
seiner Verhinderung. 

Artikel 11 

Dem Gerichtshof werden Beamte und sonstige Bedienstete bei
gegeben, um ihm die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen. 
Sie unterstehen dem Kanzler unter Aufsicht des Präsidenten. 

Artikel 12 

Der Rat kann durch einstimmigen Beschluß auf Vorschlag des 
Gerichtshofes die Ernennung von Hilfsberichterstattern vorsehen 
und ihre Stellung bestimmen. Die Hilfsberichterstatter können nach 
Maßgabe der Verfahrensordnung berufen werden, an der Bearbei
tung der beim Gerichtshof anhängigen Sachen teilzunehmen und 
mit dem Berichterstatter zusammenzuarbeiten. 

Zu Hilfsberichterstattern sind Persönlichkeiten auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und die erforderlichen juri-
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stischen Befähigungsnachweise erbringen; sie werden vom Rat er
nannt. Sie leisten vor dem Gerichtshof den Eid, ihr Amt unpartei
isch und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu 
wahren. 

Artikel 13 

Die Richter, die Generalanwälte und der Kanzler sind ver
pflichtet, am Sitz des Gerichtshofes zu wohnen. 

Artikel 14 

Der Gerichtshof übt seine Tätigkeit ständig aus. Die Dauer der 
Gerichtsferien wird vom Gerichtshof unter Berücksichtigung der 
dienstlichen Erfordernisse festgesetzt. 

Artikel 15 (*) 

Der Gerichtshof kann nur in der Besetzung mit einer ungeraden 
Zahl von Richtern rechtswirksam entscheiden. Die in Vollsitzungen 
getroffenen Entscheidungen des Gerichtshofes sind gültig, wenn 
sieben Richter anwesend sind. Die Entscheidungen der Kammer 
sind nur dann gültig, wenn sie von drei Richtern getroffen werden; 
bei Verhinderung eines Richters einer Kammer kann nach Maß
gabe der Verfahrensordnung ein Richter einer anderen Kammer 
herangezogen werden. 

Artikel 16 

Die Richter und Generalanwälte dürfen nicht an der Erledigung 
einer Sache teilnehmen, in der sie vorher als Bevollmächtigte, Bei
stände oder Anwälte einer der Parteien tätig gewesen sind oder 
über die zu befinden sie als Mitglied eines Gerichtes, eines Unter
suchungsausschusses oder in anderer Eigenschaft berufen waren. 

(·) Wortlaut geändert gemäß Artikel 20 der AB DK/IRL/VK. 
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Glaubt ein Richter oder Generalanwalt, bei der Entscheidung 
oder Untersuchung einer bestimmten Sache aus einem besonderen 
Grund nicht mitwirken zu können, so macht er davon dem Präsi
denten Mitteilung. Hält der Präsident die Teilnahme eines Richters 
oder Generalanwalts an der Verhandlung oder Entscheidung einer 
bestimmten Sache aus einem besonderen Grund für unangebracht, 
so setzt er diesen hiervon in Kenntnis. 

Ergibt sich bei der Anwendung dieses Artikels eine Schwierig
keit, so entscheidet der Gerichtshof. 

Eine Partei kann den Antrag auf Änderung der Zusammenset
zung des Gerichtshofes oder einer seiner Kammern weder mit der 
Staatsangehörigkeit eines Richters noch damit begründen, daß dem 
Gerichtshof oder einer seiner Kammern kein Richter ihrer Staats
angehörigkeit angehört. 

TITEL III 

VERFAHREN 

Artikel 17 

Die Staaten sowie die Organe der Gemeinschaft werden vor 
dem Gerichtshof durch einen Bevollmächtigten vertreten, der für 
jede Sache bestellt wird; der Bevollmächtigte kann sich der Hilfe 
eines Beistands oder eines Anwalts bedienen, der in einem Mit
gliedstaat zugelassen ist. 

Die anderen Parteien müssen durch einen Anwalt vertreten sein, 
der in einem Mitgliedstaat zugelassen ist. 

Die vor dem Gerichtshof auftretenden Bevollmächtigten, Bei
stände und Anwälte genießen nach Maßgabe der Verfahrensord-
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nung die zur unabhängigen Ausübung ihrer Aufgaben erforderli
chen Rechte und Sicherheiten. 

Der Gerichtshof hat nach Maßgabe dieser Verfahrensordnung 
gegenüber den vor ihm auftretenden Beiständen und Anwälten die 
den Gerichten üblicherweise zuerkannten Befugnisse. 

Hochschullehrer, die Angehörige von Mitgliedstaaten sind, de
ren Rechtsordnung ihnen gestattet, vor Gericht als Vertreter einer 
Partei aufzutreten, haben vor dem Gerichtshof die durch diesen Ar
tikel den Anwälten eingeräumte Rechtsstellung. 

Artikel 18 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof gliedert sich in ein schrift
liches und ein mündliches Verfahren. 

Das schriftliche Verfahren umfaßt die Übermittlung der Klage
schriften, Schriftsätze, Klagebeantwortungen und Erklärungen und 
gegebenenfalls der Repliken sowie aller zur Unterstützung vorgeleg
ten Belegstücke und Urkunden oder ihrer beglaubigten Abschriften 
an die Parteien sowie an diejenigen Organe der Gemeinschaft, de
ren Entscheidungen Gegenstand des Verfahrens sind. 

Die Übermittlung obliegt dem Kanzler in der Reihenfolge und 
innerhalb der Fristen, welche die Verfahrensordnung bestimmt. 

Das mündliche Verfahren umfaßt die Verlesung des von einem 
Berichterstatter vorgelegten Berichtes, die Anhörung der Bevoll
mächtigten, Beistände und Anwälte und der Schlußanträge des Ge
neralanwalts durch den Gerichtshof sowie gegebenenfalls die Ver
nehmung von Zeugen und Sachverständigen. 

Artikel 19 

Die Klageerhebung bei dem Gerichtshof erfolgt durch Einrei
chung einer an den Kanzler zu richtenden Klageschrift. Die Klage-
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schrift muß Namen und Wohnsitz des Klägers, die Stellung des 
Unterzeichnenden, die Partei, gegen welche die Klage erhoben 
wird, und den Streitgegenstand angeben sowie die Anträge und 
eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten. 

Ihr ist gegebenenfalls der Wortlaut des Aktes beizufügen, dessen 
Nichtigerklärung beantragt wird, oder in dem in Artikel 148 dieses 
Vertrages geregelten Fall eine Unterlage, aus der sich der Zeitpunkt 
der in dem genannten Artikel vorgesehenen Aufforderung ergibt. 
Sind der Klageschrift diese Unterlagen nicht beigefügt, so fordert 
der Kanzler den Kläger auf, sie innerhalb einer angemessenen Frist 
beizubringen; die Klage kann nicht deshalb zurückgewiesen wer
den, weil die Beibringung erst nach Ablauf der für die Klageerhe
bung vorgeschriebenen Frist erfolgt. 

Artikel 20 

In den in Artikel 18 dieses Vertrages geregelten Fällen erfolgt 
die Klageerhebung bei dem Gerichtshof durch Einreichung einer 
an den Kanzler zu richtenden Klageschrift. Die Klageschrift muß 
Namen und Wohnsitz des Klägers, die Stellung des Unterzeichnen
den, die Entscheidung, gegen welche die Klage erhoben wird, die 
Gegenparteien und den Streitgegenstand angeben sowie die An
träge und eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten. 

Eine beglaubigte Abschrift der angefochtenen Entscheidung des 
Schiedsausschusses ist beizufügen. 

Weist der Gerichtshof die Klage ab, so wird die Entscheidung 
des Schiedsausschusses rechtskräftig. 

Hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Schiedsausschusses 
auf, so kann das Verfahren gegebenenfalls auf Betreiben einer Pro-
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zeßpartei vor dem Schiedsausschuß wiederaufgenommen werden. 
Dieser ist an die vom Gerichtshof gegebene rechtliche Beurteilung 
gebunden. 

Artikel 21 

In den in Artikel 150 dieses Vertrages geregelten Fällen obliegt 
es dem Gericht des Mitgliedstaats, das ein Verfahren aussetzt und 
den Gerichtshof anruft, diese Entscheidung dem Gerichtshof zu 
übermitteln. Der Kanzler des Gerichtshofes stellt diese Entschei
dung den beteiligten Parteien, den Mitgliedstaaten und der Kom
mission zu und außerdem dem Rat, sofern die Gültigkeit oder 
Auslegung einer Handlung des Rates streitig ist. 

Binnen zwei Monaten nach dieser Zustellung können die Par
teien, die Mitgliedstaaten, die Kommission und gegebenenfalls der 
Rat beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen oder schriftliche Er
klärungen abgeben. 

Artikel 22 

Der Gerichtshof kann von den Parteien die Vorlage aller Ur
kunden und die Erteilung aller Auskünfte verlangen, die er für 
wünschenswert hält. Im Falle einer Weigerung stellt der Gerichts
hof diese ausdrücklich fest. 

Der Gerichtshof kann ferner von den Mitgliedstaaten und den 
Organen, die nicht Parteien in einem Rechtsstreit sind, alle Aus
künfte verlangen, die er für die Regelung dieses Rechtsstreits als er
forderlich erachtet. 

Artikel 23 

Der Gerichtshof kann jederzeit Personen, Personengemeinschaf
ten, Dienststellen, Ausschüsse oder Einrichtungen seiner Wahl mit 
der Abgabe von Gutachten betrauen. 
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Artikel 24 

Zeugen können nach Maßgabe der Verfahrensordnung vernom
men werden. 

Artikel 25 

Nach Maßgabe der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof 
gegenüber ausbleibenden Zeugen die den Gerichten allgemein zuer
kannten Befugnisse ausüben und Geldbußen verhängen. 

Artikel 26 

Zeugen und Sachverständige können unter Benutzung der in 
der Verfahrensordnung vorgeschriebenen Eidesformel oder in der 
in der Rechtsordnung ihres Landes vorgesehenen Weise eidlich ver
nommen werden. 

Artikel 27 

Der Gerichtshof kann anordnen, daß ein Zeuge oder Sachver
ständiger von dem Gericht seines Wohnsitzes vernommen wird. 

Diese Anordnung ist gemäß den Bestimmungen der Verfahrens
ordnung zur Ausführung an das zuständige Gericht zu richten. Die 
in Ausführung des Rechtshilfeersuchens abgefaßten Schriftstücke 
werden dem Gerichtshof nach denselben Bestimmungen übermit
telt. 

Der Gerichtshof übernimmt die anfallenden Auslagen; er erlegt 
sie gegebenenfalls den Parteien auf. 
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Artikel 28 

Jeder Mitgliedstaat behandelt die Eidesverletzung eines Zeugen 
oder Sachverständigen wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen 
zuständigen Gerichten begangene Straftat. Auf Anzeige des Ge
richtshofes verfolgt er den Täter vor seinen zuständigen Gerichten. 

Artikel 29 

Die Verhandlung ist öffentlich, es sei denn, daß der Gerichtshof 
von Amts wegen oder auf Antrag der Parteien aus wichtigen Grün
den anders beschließt. 

Artikel 30 

Der Gerichtshof kann während der Verhandlung Sachverstän
dige, Zeugen sowie die Parteien selbst vernehmen. Für die letzteren 
können jedoch nur ihre bevollmächtigten Vertreter mündlich ver
handeln. 

Artikel 31 

Über jede mündliche Verhandlung ist ein vom Präsidenten und 
vom Kanzler zu unterschreibendes Protokoll aufzunehmen. 

Artikel 32 

Die Terminliste wird vom Präsidenten festgelegt. 
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Artikel 33 

Die Beratungen des Gerichtshofes sind und bleiben geheim. 

Artikel 34 

Die Urteile sind mit Gründen zu versehen. Sie enthalten die 
Namen der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben. 

Artikel 35 

Die Urteile sind vom Präsidenten und vom Kanzler zu unter
schreiben. Sie werden in öffentlicher Sitzung verlesen. 

Artikel 36 

Der Gerichtshof entscheidet über die Kosten. 

Artikel 37 

Der Präsident des Gerichtshofes kann nach einem abgekürzten 
Verfahren, das erforderlichenfalls von einzelnen Bestimmungen die
ser Satzung abweichen kann und in der Verfahrensordnung geregelt 
ist, über Anträge auf Aussetzung gemäß Artikel 157 dieses Vertra
ges, auf Erlaß einstweiliger Anordnungen gemäß Artikel 158 oder 
auf Aussetzung der Zwangsvollstreckung gemäß Artikel 164 Absatz 
3 entscheiden. 

Bei Verhinderung des Präsidenten wird dieser durch einen an
deren Richter nach Maßgabe der Verfahrensordnung vertreten. 

Die von dem Präsidenten oder seinem Vertreter getroffene An
ordnung stellt eine einstweilige Regelung dar und greift der Ent
scheidung des Gerichtshofes in der Hauptsache nicht vor. 
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Artikel 38 

Die Mitgliedstaaten und die Organe der Gemeinschaft können 
einem bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreit beitreten. 

Dasselbe gilt für alle anderen Personen, die ein berechtigtes In
teresse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhängigen Rechts
streits glaubhaft machen; ausgenommen davon sind Rechtsstreitig
keiten zwischen Mitgliedstaaten, zwischen Organen der Gemein
schaft oder zwischen Mitgliedstaaten und Organen der Gemein
schaft. 

Mit den aufgrund des Beitritts gestellten Anträgen können nur 
die Anträge einer Partei unterstützt werden. 

Artikel 39 

Stellt der ordnungsmäßig geladene Beklagte keine schriftlichen 
Anträge, so ergeht gegen ihn Versäumnisurteil. Gegen dieses Urteil 
kann binnen einem Monat nach Zustellung Einspruch eingelegt 
werden. Der Einspruch hat keine Aussetzung der Vollstreckung aus 
dem Versäumnisurteil zur Folge, es sei denn, daß der Gerichtshof 
anders beschließt. 

Artikel 40 

Mitgliedstaaten, Organe der Gemeinschaft und alle sonstigen 
natürlichen und juristischen Personen können nach Maßgabe der 
Verfahrensordnung in den dort genannten Fällen Drittwiderspruch 
gegen ein Urteil erheben, wenn dieses Urteil ihre Rechte beein
trächtigt und in einem Rechtsstreit erlassen worden ist, an dem sie 
nicht teilgenommen haben. 

Artikel 41 

Bestehen Zweifel über Sinn und Tragweite eines Urteils, so ist 
der Gerichtshof zuständig, dieses Urteil auf Antrag einer Partei 
oder eines Organs der Gemeinschaft auszulegen, wenn diese ein be
rechtigtes Interesse hieran glaubhaft machen. 
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Artikel 42 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann beim Gerichtshof 
nur dann beantragt werden, wenn eine Tatsache von entscheiden
der Bedeutung bekannt wird, die vor Verkündung des Urteils dem 
Gerichtshof und der die Wiederaufnahme beantragenden Partei un
bekannt war. 

Das Wiederaufnahmeverfahren wird durch eine Entscheidung 
des Gerichtshofes eröffnet, die das Vorliegen der neuen Tatsache 
ausdrücklich feststellt, ihr die für die Eröffnung des Wiederaufnah
meverfahrens erforderlichen Merkmale zuerkennt und deshalb den 
Antrag für zulässig erklärt. 

Nach Ablauf von zehn Jahren nach Erlaß des Urteils kann kein 
Wiederaufnahmeantrag mehr gestellt werden. 

Artikel 43 

In der Verfahrensordnung sind besondere den Entfernungen 
Rechnung tragende Fristen festzulegen. 

Der Ablauf von Fristen hat keinen Rechtsnachteil zur Folge, 
wenn der Betroffene nachweist, daß ein Zufall oder ein Fall höhe
rer Gewalt vorliegt. 

Artikel 44 

Die aus außervertraglicher Haftung der Gemeinschaft hergelei
teten Ansprüche verjähren in fünf Jahren nach Eintritt des Ereig
nisses, das ihnen zugrunde liegt. Die Verjährung wird durch Einrei
chung der Klageschrift beim Gerichtshof oder dadurch unterbro
chen, daß der Geschädigte seinen Anspruch vorher gegenüber dem 
zuständigen Organ der Gemeinschaft geltend macht. In letzterem 
Fall muß die Klage innerhalb der in Artikel 146 vorgesehenen Frist 
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von zwei Monaten erhoben werden; gegebenenfalls findet Artikel 
148 Absatz 2 Anwendung. 

Artikel 45 

Die in Artikel 160 dieses Vertrages vorgesehene Verfahrensord
nung des Gerichtshofes enthält außer den nach dieser Satzung zu 
erlassenden Bestimmungen alle sonstigen Vorschriften, die für die 
Anwendung dieser Satzung und erforderlichenfalls für ihre Ergän
zung notwendig sind. 

Artikel 46 

Durch einstimmigen Beschluß kann der Rat die Bestimmungen 
dieser Satzung ergänzen, um sie den Notwendigkeiten anzupassen, 
die sich aus den gemäß Artikel 137 Absatz 4 dieses Vertrages ge
troffenen Maßnahmen ergeben. 

Artikel 47 

Der Präsident des Rates lost unmittelbar nach der Eidesleistung 
die Richter und Generalanwälte aus, deren Stellen nach Ablauf der 
ersten drei Jahre gemäß Artikel 139 Absatz 2 und 3 dieses Vertra
ges neu besetzt werden. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. 

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten April neunzehnhundert-
siebenundfünfzig. 

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 

C. F. OPHÜLS 

Robert MARJOLIN 
Vittorio BADINI 
Lambert SCHAUS 
J. L I N T H O R S T H O M A N 
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I - ABKOMMEN 
ÜBER GEMEINSAME ORGANE 
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN 
REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, IHRE 
KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG, IHRE 
MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, 

IN DEM BESTREBEN, die Zahl der Organe zu beschränken, die im 
Rahmen der von ihnen geschaffenen Europäischen Gemeinschaften 
ähnliche Aufgaben zu erfüllen haben, 

HABEN BESCHLOSSEN, für diese Gemeinschaften bestimmte ge
meinsame Organe zu bilden; sie haben zu diesem Zweck zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 

Herrn Paul-Henri SPAAK, Minister für Auswärtige Angelegen
heiten; 
Baron J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, Generalsekretär des Wirt
schaftsministeriums, Leiter der belgischen Delegation bei der 
Regierungskonferenz; 

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 
Herrn Dr. Konrad ADENAUER, Bundeskanzler; 
Herrn Professor Dr. Walter HALLSTEIN, Staatssekretär des Aus
wärtigen Amtes; 

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Christian PINEAU, Minister für Auswärtige Angelegenhei
ten; 
Herrn Maurice FAURE, Staatssekretär für Auswärtige Angelegen
heiten; 
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DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Antonio SEGNI, Ministerpräsident; 
Herrn Professor Gaetano MARTINO, Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten ; 

IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG: 

Herrn Joseph BECH, Staatsminister, Minister für Auswärtige An
gelegenheiten; 
Herrn Lambert SCHAUS, Botschafter, Leiter der luxemburgischen 
Delegation bei der Regierungskonferenz; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 

Herrn Joseph LUNS, Minister für Auswärtige Angelegenheiten; 
Herrn J. LINTHORST HOMAN, Leiter der niederländischen Dele
gation bei der Regierungskonferenz. 

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN: 

ABSCHNITT I 

DIE VERSAMMLUNG (*) 

Artikel 1 

Die Befugnisse und Zuständigkeiten, die der Vertrag zur Grün
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Vertrag 
zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft der Versamm
lung übertragen, werden unter den in diesen Verträgen vorgesehe-

(*) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Aus historischen Gründen wurde abweichend von Artikel 3 EEA die Bezeichnung 
„Versammlung" nicht durch die Bezeichnung „Europaisches Parlament" ersetzt. 
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nen Bedingungen durch eine einzige Versammlung ausgeübt; für 
die Zusammensetzung dieser Versammlung und die Bestellung ihrer 
Mitglieder sind Artikel 138 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und Artikel 108 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft maßgebend (*). 

Artikel 2 

1. Mit Aufnahme ihrer Tätigkeit tritt die in Artikel 1 genannte 
einzige Versammlung an die Stelle der in Artikel 21 des Vertrages 
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl vorgesehenen Gemeinsamen Versammlung. Sie übt die Befug
nisse und Zuständigkeiten, die der Gemeinsamen Versammlung 
durch den genannten Vertrag übertragen worden sind, gemäß des
sen Bestimmungen aus (*). 

2. Artikel 21 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird daher mit der Aufnahme 
der Tätigkeit der in Artikel 1 genannten einzigen Versammlung auf
gehoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt (*): 

„Artikel 21 

1. Das Europäische Parlament besteht aus Abgeordneten, die nach 
einem von jedem Mitgliedstaat bestimmten Verfahren von den Parla
menten aus ihrer Mitte zu ernennen sind. 

2. Die Zahl dieser Abgeordneten wird wie folgt festgesetzt: 

Deutschland 36 
Belgien 14 
Frankreich 36 
Italien 36 
Luxemburg 6 
Niederlande 14 

(·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Aus historischen Gründen wurde abweichend von Artikel 3 EEA die Bezeichnung 
„Versammlung" nicht durch die Bezeichnung „Europäisches Parlament" ersetzt. 
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3. Das Europäische Parlament arbeitet Entwürfe für allgemeine un
mittelbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mit
gliedstaaten aus. 

Der Rat erläßt einstimmig die entsprechenden Bestimmungen und 
empfiehlt sie den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfas
sungsrechtlichen Vorschriften. " 

ABSCHNITT II 

DER GERICHTSHOF 

Artikel 3 

Die Zuständigkeiten, die der Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Atomgemeinschaft dem Gerichtshof übertragen, 
werden unter den in diesen Verträgen vorgesehenen Bedingungen 
durch einen einzigen Gerichtshof ausgeübt; für die Zusammenset
zung dieses Gerichtshofes und die Bestellung seiner Mitglieder sind 
die Artikel 165 bis 167 des Vertrages zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft und die Artikel 137 bis 139 des Ver
trages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft maßge
bend. 

Artikel 4 

1. Mit Aufnahme seiner Tätigkeit tritt der in Artikel 3 genannte 
einzige Gerichtshof an die Stelle des in Artikel 32 des Vertrages 
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl vorgesehenen Gerichtshofes. Er übt die Zuständigkeiten, die 
diesem Gerichtshof durch den genannten Vertrag übertragen wor
den sind, gemäß dessen Bestimmungen aus. 

Der Präsident des in Artikel 3 genannten einzigen Gerichtshofes 
übt die Befugnisse aus, die durch den Vertrag über die Gründung 
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der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl dem Präsiden
ten des darin vorgesehenen Gerichtshofes übertragen worden sind. 

2. Mit Aufnahme der Tätigkeit des in Artikel 3 genannten einzi
gen Gerichtshofes 

a) wird daher Artikel 32 des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl aufgehoben und 
durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

„Artikel 32 

Der Gerichtshof besteht aus sieben Richtern. 

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen. Er kann jedoch aus seiner 
Mitte Kammern mit je drei oder fünf Richtern bilden, die bestimmte 
vorbereitende Aufgaben erledigen oder bestimmte Gruppen von 
Rechtssachen entscheiden; hierfür gelten die Vorschriften einer beson
deren Regelung. 

In allen Fällen, in denen Rechtssachen zur Entscheidung stehen, 
die auf Antrag eines Mitgliedstaats oder eines Organs der Gemein
schaft anhängig sind, tagt der Gerichtshof in Vollsitzungen; das 
gleiche gilt für die im Wege der Vorabentscheidung zu entscheidenden 
Fragen, die ihm gemäß Artikel 41 vorgelegt werden. 

Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl 
der Richter erhöhen und die erforderlichen Anpassungen der Absätze 
2 und 3 und des Artikels 32 b Absatz 2 vornehmen. " 

„Artikel 32 a 

Der Gerichtshof wird von zwei Generalanwälten unterstützt. 

Der Generalanwalt hat in völliger Unparteilichkeit und Unabhän
gigkeit begründete Schlußanträge zu den dem Gerichtshof unterbreite
ten Rechtssachen öffentlich zu stellen, um den Gerichtshof bei der Er
füllung seiner in Artikel 31 bestimmten Aufgabe zu unterstützen. 

815 



Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl 
der Generalanwälte erhöhen und die erforderlichen Anpassungen des 
Artikels 32 b Absatz 3 vornehmen. " 

„Artikel 32 b 

Zu Richtern und Generalanwälten sind Persönlichkeiten auszu
wählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem 
Staat die für die höchsten richterlichen Amter erforderlichen Voraus
setzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befä
higung sind; sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im 
gegenseitigen Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt. 

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Richterstel
len statt. Sie betrifft abwechselnd je drei und vier Richter. Die drei 
Richter, deren Stellen nach Ablauf der ersten drei Jahre neu zu beset
zen sind, werden durch das Los bestimmt. 

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Stellen der 
Genemianwälte statt. Der Generalanwalt, dessen Stelle nach Ablauf 
der ersten drei Jahre neu zu besetzen ist, wird durch das Los be
stimmt. 

Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwälte 
ist zulässig. 

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichts
hofes für die Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zulässig." 

„Artikel 32 c 

Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stel
lung. " 

b) werden daher die Bestimmungen des Protokolls über die Sat
zung des Gerichtshofes im Anhang zum Vertrag über die Gründung 
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der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl aufgehoben, 
soweit sie den Artikeln 32 bis 32 c des genannten Vertrages ent
gegenstehen. 

ABSCHNITT III 

DER WIRTSCHAFTS- U N D SOZIALAUSSCHUSS 

Artikel 5 

1. Die Aufgaben, die der Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Atomgemeinschaft dem Wirtschafts- und Sozialausschuß 
übertragen, werden unter den in diesen Verträgen vorgesehenen Be
dingungen durch einen einzigen Wirtschafts- und Sozialausschuß 
ausgeübt; für die Zusammensetzung dieses Ausschusses und die Be
stellung seiner Mitglieder sind Artikel 194 des Vertrages zur Grün
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Artikel 166 
des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
maßgebend. 

2. Der in Absatz 1 genannte einzige Wirtschafts- und Sozialaus
schuß muß eine fachliche Gruppe und kann zuständige Unteraus
schüsse für die Gebiete oder Fragen umfassen, die dem Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft unterliegen. 

3. Die Artikel 193 und 197 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft finden auf den in Absatz 1 ge
nannten einzigen Wirtschafts- und Sozialausschuß Anwendung. 



ABSCHNITT IV 

DIE FINANZIERUNG DIESER ORGANE 

Artikel 6 

(Aufgehoben durch Artikel 23 des Fusionsvertrages) 

[Siehe Artikel 20 des Fusions vertrages, der wie folgt lautet: 

1. Die Verwaltungsausgaben der Europäischen Gemein
schaft für Kohle und Stahl und die betreffenden Einnah
men, die Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft sowie die Einnahmen und Ausgaben der 
Europäischen Atomgemeinschaft mit Ausnahme derjenigen 
der Versorgungsagentur und der gemeinsamen Unternehmen 
werden nach Maßgabe der jeweiligen Vorschriften der Ver-

. träge zur Gründung dieser drei Gemeinschaften in den 
Haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften eingesetzt. 
Dieser Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben aus
zugleichen und tritt an die Stelle des Verwaltungshaushalts
plans der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 
des Haushaltsplans der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft sowie des Verwaltungshaushaltsplans und des For
schungs- und Investitionshaushaltsplans der Europäischen 
Atomgemeinschaft (*). 

2. Der Teil der Ausgaben, der aus den Umlagen nach Arti
kel 49 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl aufgebracht wird, ist auf 
18 Millionen Rechnungseinheiten festgesetzt. 

(*) Absatz I geändert gemäß Artikel 10 des Vertrages zur Anderung bestimmter Haus
haltsvorschriften. 
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Von dem am 1. Januar 1967 beginnenden Haushaltsjahr 
an legt die Kommission dem Rat alljährlich einen Bericht 
vor, aufgrund dessen der Rat prüft, ob dieser Betrag der 
Entwicklung des Haushaltsplans der Gemeinschaften anzu
passen ist. Der Rat beschließt mit der in Artikel 28 Absatz 4 
Satz 1 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgesehenen Mehrheit. 
Diese Anpassung erfolgt aufgrund einer Beurteilung der sich 
aus der Anwendung des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ergebenden 
Entwicklung der Ausgaben. 

3. Der zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans der 
Gemeinschaften dienende Teil der Umlagen wird von der 
Kommission für die Ausführung des Haushaltsplans in der 
Zeitfolge bereitgestellt, in der die Mitgliedstaaten aufgrund 
der nach Artikel 209 Buchstabe b) des Vertrages zur Grün
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Artikel 
183 Buchstabe b) des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Atomgemeinschaft festgelegten Haushaltsordnun
gen ihre Beiträge zur Verfügung stellen.] 
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Schlußbestimmungen 

Artikel 7 

Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung durch die Hohen 
Vertragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. 
Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italieni
schen Republik hinterlegt. 

Dieses Abkommen tritt gleichzeitig mit dem Vertrag zur Grün
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Vertrag 
zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft in Kraft. 

Artikel 8 

Dieses Abkommen ist in einer Urschrift in deutscher, französi
scher, italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei 
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ¡st; es wird im Archiv 
der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese übermit
telt der Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglau
bigte Abschrift. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. 

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehn-
hundertsiebenundfünfzig. 

P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS 
ADENAUER HALLSTEIN 
PINEAU M. FAURE 
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO 
BECH Lambert SCHAUS 
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN 
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II - VERTRAG 
ZUR EINSETZUNG EINES GEMEINSAMEN RATES 

UND EINER GEMEINSAMEN KOMMISSION 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 152 vom 13. Juli 1967. 
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1. Text des Vertrages 
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSI
SCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, 
SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, 
IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, 

GESTÜTZT auf Artikel 96 des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 

GESTÜTZT auf Artikel 236 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

GESTÜTZT auf Artikel 204 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft, 

GEWILLT, Fortschritte bei der Einigung Europas zu erzielen, 

ENTSCHLOSSEN, die drei Gemeinschaften zu vereinheitlichen, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß die Bildung gemeinsamer Organe der 
Gemeinschaften zu dieser Vereinheitlichung beiträgt, 

HABEN BESCHLOSSEN, einen gemeinsamen Rat und eine gemein
same Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu bilden; sie 
haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 

Herrn Paul-Henri SPAAK, Stellvertretender Ministerpräsident 
und Minister für Auswärtige Angelegenheiten; 
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DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Herrn Kurt SCHMÜCKER, Bundesminister für Wirtschaft; 

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Maurice COUVE DE MURVILLE, Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten; 

D E R PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Amintore FANFANI, Minister für Auswärtige Angelegen
heiten; 

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG; 

Herrn Pierre WERNER, Ministerpräsident und Minister für Aus
wärtige Angelegenheiten; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 

Herrn J. M. A. H. LUNS, Minister für Auswärtige Angelegenhei
ten. 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befunde
nen Vollmachten wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN: 

KAPITEL 1 

D E R R A T D E R E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 

Artikel 1 

Es wird ein Rat der Europäischen Gemeinschaften, im folgen
den der Rat genannt, eingesetzt. Dieser Rat tritt an die Stelle des 
Besonderen Ministerrats der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl, des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und des Rates der Europäischen Atomgemeinschaft. 
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Er übt die diesen Organen zustehenden Befugnisse und Zustän
digkeiten aus nach Maßgabe des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Verträge 
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Europäischen Atomgemeinschaft sowie dieses Vertrages. 

Artikel 2 

Der Rat besteht aus Vertretern der Mitgliedstaaten. Jede Regie
rung entsendet eines ihrer Mitglieder. 

Der Vorsitz im Rat wird von den Mitgliedstaaten nacheinander 
für je sechs Monate wahrgenommen, und zwar in folgender Rei
henfolge der Mitgliedstaaten: 
— während einer ersten Periode von sechs Jahren: Belgien, Däne

mark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, 
Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Vereinigtes König
reich ; 

— während der folgenden Periode von sechs Jahren: Dänemark, 
Belgien, Griechenland, Deutschland, Frankreich, Spanien, Ita
lien, Irland, Niederlande, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, 
Portugal (*). 

Artikel 3 

Der Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem Entschluß, 
auf Antrag eines seiner Mitglieder oder der Kommission einberu
fen. 

Artikel 4 

Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Vertretern der Mit
gliedstaaten zusammensetzt, hat die Aufgabe, die Arbeiten des Ra
tes vorzubereiten und die ihm vom Rat übertragenen Aufträge aus
zuführen. 

Artikel 5 

Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(·) Absatz 2 geändert gemäß Artikel 11 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Artikel 6 

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehälter, Vergü
tungen und Ruhegehälter für den Präsidenten und die Mitglieder 
der Kommission sowie für den Präsidenten, die Richter, die Gene
ralanwälte und den Kanzler des Gerichtshofes fest. Er setzt mit 
derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt gezahlten Vergütun
gen fest. 

Artikel 7 

Die Artikel 27, 28 Absatz 1, 29 und 30 des Vertrages über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 
die Artikel 146, 147, 151 und 154 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die Artikel 116, 117, 
121 und 123 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft werden aufgehoben. 

Artikel 8 

1. Die Bedingungen für die Ausübung der Zuständigkeiten, die 
dem Besonderen Ministerrat nach dem Vertrag über die Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und nach dem 
Protokoll über die Satzung des Gerichtshofes im Anhang zu dem 
genannten Vertrag zustehen, werden nach Maßgabe der Absätze 2 
und 3 geändert. 
2. Artikel 28 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 folgenden Wortlauts: 
,,Ist in diesem Vertrag eine einstimmige Entscheidung oder ein

stimmige Zustimmung verlangt, so sind hierzu die Stimmen aller Mit
glieder des Rates erforderlich. " 
wird wie folgt ergänzt: 

..Bei der Anwendung der Artikel 21, 32, 32 a, 78 d und 78 f dieses 
Vertrages und der Artikel 16, 20 Absatz 3, 28 Absatz 5 und 44 des 
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Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes steht jedoch die Stimm
enthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern dem Zustan
dekommen von Beschlüssen des Rates, zu denen Einstimmigkeit er
forderlich ist, nicht entgegen. " 

b) Absatz 4 folgenden Wortlauts: 

,,Mit Ausnahme der Entscheidungen, die einer qualifizierten 
Mehrheit oder der Einstimmigkeit bedürfen, werden die Entscheidun
gen des Rates mit Mehrheit der Mitglieder des Rates getroffen; diese 
Mehrheit gilt als erreicht, wenn sie die absolute Mehrheit der Vertre
ter der Mitgliedstaaten, einschließlich der Stimme des Vertreters eines 
Mitgliedstaats enthält, der mindestens ein Sechstel des Gesamtwerts 
der Kohle- und Stahlproduktion in der Gemeinschaft umfaßt. " 
wird wie folgt ergänzt: 

„Die Stimmen der Mitglieder des Rates werden bei Anwendung 
der Artikel 78, 78 b und 78 d dieses Vertrages, nach denen die quali
fizierte Mehrheit erforderlich ist, jedoch wie folgt gewogen: Belgien 2, 
Deutschland 4, Frankreich 4, Italien 4, Luxemburg 1, Niederlande 2. 
Beschlüsse kommen zustande, wenn dafür mindestens zwölf Stimmen, 
welche die Zustimmung von mindestens vier Mitgliedern umfassen, 
abgegeben werden." 
3. Das Protokoll über die Satzung des Gerichtshofes im Anhang 
zum Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl wird wie folgt geändert: 

a) Die Artikel 5 und 15 werden aufgehoben. 

b) Artikel 16 wird aufgehoben und durch folgende Bestimmun
gen ersetzt: 

„ 1. Dem Gerichtshof werden Beamte und sonstige Bedienstete bei
gegeben, um ihm die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen. Sie 
unterstehen dem Kanzler unter Aufsicht des Präsidenten. 

2. Der Rat kann durch einstimmigen Beschluß auf Vorschlag des 
Gerichtshofes die Ernennung von Hilfsberichterstattern vorsehen und 
ihre Stellung bestimmen. Die Hilfsberichterstatter können nach Maß-
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gabe der Verfahrensordnung berufen werden, an der Bearbeitung der 
beim Gerichtshof anhängigen Sachen teilzunehmen und mit dem Be
richterstatter zusammenzuarbeiten. 

Zu Hilfsberichterstattern sind Persönlichkeiten auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und die erforderlichen juristi
schen Befähigungsnachweise erbringen; sie werden vom Rat ernannt. 
Sie leisten vor dem Gerichtshof den Eid, ihr Amt unparteiisch und ge
wissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu wahren." 

c) Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 28 Absatz 5 werden ergänzt, 
indem am Ende vor den Worten „Zustimmung des Rates" das 
Wort „einstimmigen" aufgenommen wird. 

d) Artikel 44 Satz 1 wird aufgehoben und durch folgende Be
stimmungen ersetzt: 

,,Der Gerichtshof erläßt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der 
einstimmigen Genehmigung des Rates. " 

KAPITEL 11 

DIE KOMMISSION 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Artikel 9 

Es wird eine Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
im folgenden die Kommission genannt, eingesetzt. Diese Kommis
sion tritt an die Stelle der Hohen Behörde der Europäischen Ge
meinschaft für Kohle und Stahl, der Kommission der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Kommission der Europäischen 
Atomgemeinschaft. 
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Sie übt die diesen Organen zustehenden Befugnisse und Zustän
digkeiten aus nach Maßgabe des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Verträge 
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Europäischen Atomgemeinschaft sowie dieses Vertrages. 

Artikel 10 

1. Die Kommission besteht aus siebzehn Mitgliedern, die auf
grund ihrer allgemeinen Befähigung ausgewählt werden und volle 
Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten müssen (*). 

Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom Rat ein
stimmig geändert werden. 

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder 
der Kommission sein. 

Der Kommission muß mindestens ein Staatsangehöriger jedes 
Mitgliedstaats angehören, jedoch dürfen nicht mehr als zwei Mit
glieder der Kommission dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen. 

2. Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätigkeit in voller 
Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaften aus. 

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von 
einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch 
entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit 
ihren Aufgaben unvereinbar ¡st. Jeder Mitgliedstaat verpflichtet 
sich, diesen Grundsatz zu achten und nicht zu versuchen, die Mit
glieder der Kommission bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu beein
flussen. 

Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer Amtszeit 
keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit 
ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die 

(*) Absatz 1 Unterabsatz 1 geändert gemäß Artikel 15 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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feierliche Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf 
ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu 
erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätig
keiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zu
rückhaltend zu sein. Werden diese Pflichten verletzt, so kann der 
Gerichtshof auf Antrag des Rates oder der Kommission das Mit
glied je nach Lage des Falles gemäß Artikel 13 seines Amtes enthe
ben oder ihm seine Ruhegehaltsansprüche oder andere an ihrer 
Stelle gewährte Vergünstigungen aberkennen. 

Artikel 11 

Die Mitglieder der Kommission werden von den Regierungen 
der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen ernannt. 

Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre. Wiederernennung ist zulässig. 

Artikel 12 

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von To
desfällen endet das Amt eines Mitglieds der Kommission durch 
Rücktritt oder Amtsenthebung. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amts
zeit ein Nachfolger ernannt. Der Rat kann einstimmig entscheiden, 
für diese Zeit einen Nachfolger nicht zu ernennen. 

Außer im Falle der in Artikel 13 geregelten Amtsenthebung 
bleiben die Mitglieder der Kommission bis zur Neubesetzung ihres 
Sitzes im Amt. 

Artikel 13 

Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzungen für 
die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere 
Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des Rates oder der 
Kommission durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden. 
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Artikel 14 

Der Präsident und die sechs Vizepräsidenten der Kommission 
werden aus deren Mitgliedern für zwei Jahre nach dem Verfahren 
ernannt, das für die Ernennung der Mitglieder der Kommission 
vorgesehen ist. Wiederernennung ist zulässig (*). 

Der Rat kann die Bestimmungen über die Vizepräsidenten ein
stimmig ändern (**). 

Außer im Falle einer allgemeinen Neubesetzung erfolgt die Er
nennung nach Anhörung der Kommission. 

Endet das Amt des Präsidenten und der Vizepräsidenten durch 
Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod, so wird es für die verblei
bende Amtszeit gemäß den vorstehend festgelegten Bedingungen 
neu besetzt. 

Artikel 15 

Der Rat und die Kommission ziehen einander zu Rate und re
geln einvernehmlich die Art und Weise ihrer Zusammenarbeit. 

Artikel 16 

Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, um ihr ord
nungsgemäßes Arbeiten und das ihrer Dienststellen nach Maßgabe 
der Verträge über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl, zur Gründung der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und zur Gründung der Europäischen Atomgemein
schaft sowie dieses Vertrages zu gewährleisten. Sie sorgt für die 
Veröffentlichung dieser Geschäftsordnung. 

Artikel 17 

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehrheit der in 
Artikel 10 bestimmten Anzahl ihrer Mitglieder gefaßt. 

(*) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 16 der Beitrittsakte SP/PORT. 
(**) Absatz 2 eingefügt gemäß Artikel 16 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Die Kommission kann nur dann wirksam tagen, wenn die in ih
rer Geschäftsordnung festgesetzte Anzahl von Mitgliedern anwe
send ist. 

Artikel 18 

Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar spätestens 
einen Monat vor Beginn der Sitzungsperiode des Europäischen Par
laments, einen Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemeinschaf
ten. 

Artikel 19 

Die Artikel 156 bis 163 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, die Artikel 125 bis 133 des Ver
trages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft und die 
Artikel 9 bis 13, 16 Absatz 3, 17 und 18 Absatz 6 des Vertrages 
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl werden aufgehoben. 

KAPITEL III 

FINANZVORSCHRIFTEN 

Artikel 20 

1. Die Verwaltungsausgaben der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl und die betreffenden Einnahmen, die Einnahmen 
und Ausgaben der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sowie die 
Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Atomgemeinschaft mit 
Ausnahme derjenigen der Versorgungsagentur und der gemeinsa
men Unternehmen werden nach Maßgabe der jeweiligen Vorschrif
ten der Verträge zur Gründung dieser drei Gemeinschaften in den 

836 



Haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften eingesetzt. Dieser 
Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen und 
tritt an die Stelle des Verwaltungshaushaltsplans der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, des Haushaltsplans der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft sowie des Verwaltungshaushalts
plans und des Forschungs- und Investitionshaushaltsplans der 
Europäischen Atomgemeinschaft (*). 

2. Der Teil der Ausgaben, der aus den Umlagen nach Artikel 49 
des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl aufgebracht wird, ist auf 18 Millionen Rech
nungseinheiten festgesetzt. 

Von dem am 1. Januar 1967 beginnenden Haushaltsjahr an legt 
die Kommission dem Rat alljährlich einen Bericht vor, aufgrund 
dessen der Rat prüft, ob dieser Betrag der Entwicklung des Haus
haltsplans der Gemeinschaften anzupassen ist. Der Rat beschließt 
mit der in Artikel 28 Absatz 4 Satz 1 des Vertrages über die Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgese
henen Mehrheit. Diese Anpassung erfolgt aufgrund einer Beurtei
lung der sich aus der Anwendung des Vertrages über die Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ergebenden 
Entwicklung der Ausgaben. 

3. Der zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans der Ge
meinschaften dienende Teil der Umlagen wird von der Kommis
sion für die Ausführung des Haushaltsplans in der Zeitfolge bereit
gestellt, in der die Mitgliedstaaten aufgrund der nach Artikel 209 
Buchstabe b) des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft und Artikel 183 Buchstabe b) des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft festgelegten Haus
haltsordnungen ihre Beiträge zur Verfügung stellen. 

(*) Absatz 1 geändert gemäß Artikel 10 des Vertrages zur Änderung bestimmter Haus
haltsvorschriften. 
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Artikel 21 

Artikel 78 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird aufgehoben und durch fol
gende Bestimmungen ersetzt: 

„Artikel 78 

1. Das Haushaltsjahr der Gemeinschaft beginnt am 1. Januar und 
endet am 31. Dezember. 

2. Die Verwaltungsausgaben der Gemeinschaft umfassen die Ausga
ben der Hohen Behörde einschließlich der Ausgaben für den Beraten
den Ausschuß, die Ausgaben des Gerichtshofes, des Europäischen 
Parlaments und des Rates. 

3. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt einen Haushallsvoranschlag 
seiner Verwaltungsausgaben auf. Die Hohe Behörde faßt diese Vor
anschläge in einem Vorentwurf für den Verwaltungshaushaltsplan zu
sammen. Sie fügt eine Stellungnahme bei, die abweichende Voran
schläge enthalten kann. 

Die Hohe Behörde legt dem Rat den Vorentwurf spätestens am 
30. September des Jahres vor, das dem entsprechenden Haushaltsjahr 
vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Hohen Behörde und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorent
wurf abweichen will. 

4. Der Rat stellt den Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans mit 
qualifizierter Mehrheit auf und leitet ihn sodann dem Europäischen 
Parlament zu. 

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans ist dem Europäischen 
Parlament spätestens am 31. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem 
entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Das Europäische Parlament ist berechtigt, dem Rat Änderungen 
des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans vorzuschlagen. 
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5. Hat das Europäische Parlament binnen einem Monat nach Vor
lage des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans seine Zustimmung 
erteilt oder dem Rat keine Stellungnahme zugeleitet, so gilt der Ent
wurf des Verwaltungshaushaltsplans als endgültig festgestellt. 

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Änderun
gen vorgeschlagen, so wird der geänderte Entwurf des Verwaltungs
haushaltsplans dem Rat zugeleitet. Dieser berät darüber mit der Ho
hen Behörde und gegebenenfalls mit den anderen beteiligten Organen 
und stellt den Verwaltungshaushaltsplan mit qualifizierter Mehrheit 
endgültig fest. 

6. Die endgültige Feststellung des Verwaltungshaushaltsplans bedeu
tet für die Hohe Behörde Ermächtigung und Verpflichtung, den Be
trag der entsprechenden Einnahmen gemäß Artikel 49 zu erheben. 

Artikel 78 a 

Der Verwaltungshaushaltsplan wird in der Rechnungseinheit auf
gestellt, die in der gemäß Artikel 78 f festgelegten Haushaltsordnung 
bestimmt wird. 

Die in den Verwaltungshaushaltsplan eingesetzten Ausgaben wer
den für ein Haushaltsjahr bewilligt, soweit die gemäß Artikel 78f 
festgelegte Haushaltsordnung nicht etwas anderes bestimmt. 

Nach Maßgabe der aufgrund des Artikels 78f erlassenen Vor
schriften dürfen die nicht für Personalausgaben vorgesehenen Mittel, 
die bis zum Ende des Haushaltsjahrs nicht verbraucht worden sind, 
lediglich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. 

Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert, in de
nen die Ausgaben nach Art oder Bestimmung zusammengefaßt sind; 
soweit erforderlich, werden die Kapitel nach der gemäß Artikel 78f 
festgelegten Haushaltsordnung unterteilt. 
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Die Ausgaben des Europäischen Parlaments, des Rates, der Ho
hen Behörde und des Gerichtshofes werden unbeschadet einer beson
deren Regelung für bestimmte gemeinsame Ausgaben in gesonderten 
Teilen des Verwaltungshaushaltsplans aufgeführt. 

Artikel 78 b 

1. Ist zu Beginn eines Haushaltsjahrs der Verwaltungshaushaltsplan 
noch nicht verabschiedet, so können nach der gemäß Artikel 78 f fest
gelegten Haushaltsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige Un
tergliederung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels der 
im abgelaufenen Verwaltungshaushaltsplan bereitgestellten Mittel vor
genommen werden; die Hohe Behörde darf jedoch monatlich höch
stens über ein Zwölftel der Mittel verfügen, die in dem in Vorberei
tung befindlichen Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans vorgesehen 
sind. 

Die Hohe Behörde ist ermächtigt und verpflichtet, die Umlagen in 
Höhe der Mittel des abgelaufenen Haushaltsjahrs zu erheben; sie 
darf dabei jedoch nicht den Betrag überschreiten, der sich bei der An
nahme des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans ergeben hätte. 

2. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter Beachtung der 
sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die 
über dieses Zwölftel hinausgehen. Die Ermächtigung und Verpflich
tung zur Erhebung der Umlagen kann entsprechend angepaJJt werden. 

Artikel 78 c 

Im Rahmen der zugewiesenen Mittel führt die Hohe Behörde den 
Verwaltungshaushaltsplan nach der gemäß Artikel 78 f festgelegten 
Haushaltsordnung in eigener Verantwortung aus. 
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Die Beteiligung der einzelnen Organe bei der Vornahme ihrer 
Ausgaben wird in der Haushaltsordnung im einzelnen geregelt. 

Die Hohe Behörde kann nach der gemäß Artikel 78 f festgelegten 
Haushaltsordnung Mittel von Kapitel zu Kapitel oder von Unterglie
derung zu Untergliederung des Verwaltungshaushaltsplans übertra
gen. 

Artikel 78 d 

Die Rechnung über alle in Artikel 78 Absatz 2 bezeichneten Ver
waltungsausgaben und über die Verwaltungseinnahmen sowie über 
die Einnahmen aus der Steuer, die zugunsten der Gemeinschaft von 
den Gehältern, Löhnen und anderen Bezügen ihrer Beamten und son
stigen Bediensteten erhoben wird, wird durch einen Kontrollausschuß 
geprüft; dieser besteht aus Rechnungsprüfern, die volle Gewähr für 
ihre Unabhängigkeit bieten müssen; einer der Prüfer führt den Vor
sitz. Der Rat legt die Anzahl der Rechnungsprüfer einstimmig fest. 
Die Rechnungsprüfer und der Vorsitzende des Kontrollausschusses 
werden vom Rat einstimmig auf fünf Jahre bestellt. Ihre Vergütung 
wird vom Rat mit qualifizierter Mehrheit festgelegt. 

Durch die Prüfung, die anhand der Rechnungsunterlagen und er
forderlichenfalls an Ort und Stelle durchgeführt wird, stellt der Kon
trollausschuß die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ein
nahmen und Ausgaben fest und überzeugt sich von der Wirtschaftlich
keit der Haushaltsführung. Nach Abschluß eines jeden Haushalts
jahrs erstattet der Kontrollausschuß einen Bericht, den er mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder annimmt. 

Die Hohe Behörde legt dem Rat und dem Europäischen Parla
ment jährlich die Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahrs für die 
Rechnungsvorgänge des Verwaltungshaushaltsplans zusammen mit 
dem Bericht des Kontrollausschusses vor. Sie übermittelt ihnen ferner 
eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Gemein
schaft in dem Bereich, auf den sich der Verwaltungshaushaltsplan er
streckt. 
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Der Rat erteilt der Hohen Behörde mit qualifizierter Mehrheit 
Entlastung zur Ausführung des Verwaltungshaushaltsplans. Er teilt 
seine Entscheidung dem Europäischen Parlament mit. 

Artikel 78 e 

Der Rat bestellt für die Dauer von drei Jahren einen Rechnungs
prüfer, der jährlich einen Bericht über die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung und des Finanzgebarens der Hohen Behörde zu erstat
ten hat; ausgenommen davon sind die Rechnungsvorgänge, die sich 
auf die in Artikel 78 Absatz 2 bezeichneten Verwaltungsausgaben und 
die Verwaltungseinnahmen sowie auf die Einnahmen aus der Steuer, 
die zugunsten der Gemeinschaft von den Gehältern, Löhnen und an
deren Bezügen ihrer Beamten und sonstigen Bediensteten erhoben 
wird, erstrecken. Er hat diesen Bericht spätestens sechs Monate nach 
Schluß des Haushaltsjahrs abzufassen, auf das sich der Abschluß be
zieht, und ihn der Hohen Behörde und dem Rat zuzuleiten. Die Hohe 
Behörde übermittelt ihn dem Europäischen Parlament. 

Der Rechnungsprüfer übt seine Tätigkeit völlig unabhängig aus. 
Das Amt des Rechnungsprüfers ist mit jeder anderen Tätigkeit bei 
einem Organ oder einer Dienststelle der Gemeinschaften außer der 
eines Mitglieds des in Artikel 78 d vorgesehenen Kontrollausschusses 
unvereinbar. Sein Auftrag kann erneuert werden. 

Artikel 78 f 

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Hohen Behörde fol
gendes fest: 

a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung und 
Ausführung des Verwaltungshaushaltsplans sowie die Rechnungsle
gung und Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt werden; 
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b) die Vorschriften über die Verantwortung der anweisungsbefug
ten Personen und der Rechnungsführer sowie die entsprechenden 
Kontrollmaßnahmen. " 

Artikel 22 (*) 

1. Die Befugnisse und Zuständigkeiten des durch Artikel 78 e des 
Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl, Artikel 206 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Artikel 180 des Vertra
ges zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft eingesetz
ten Rechnungshofes werden nach Maßgabe der jeweiligen Bestim
mungen dieser Verträge von einem gemeinsamen Rechnungshof der 
Europäischen Gemeinschaften wahrgenommen; seine Errichtung ist 
in den genannten Artikeln geregelt. 

2. Unbeschadet der in Absatz 1 genannten Befugnisse und Zu
ständigkeiten nimmt der Rechnungshof der Europäischen Gemein
schaften die vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages dem Kontroll
ausschuß der Europäischen Gemeinschaften und dem Rechnungs
prüfer der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl erteil
ten Befugnisse und Zuständigkeiten nach Maßgabe der verschiede
nen Texte wahr, die auf den Kontrollausschuß und den Rech
nungsprüfer Bezug nehmen. In allen diesen Texten werden die 
Worte „Kontrollausschuß" und „Rechnungsprüfer" durch das 
Wort „Rechnungshof ersetzt. 

Artikel 23 

Artikel 6 des Abkommens über gemeinsame Organe für die 
Europäischen Gemeinschaften wird aufgehoben. 

(*) Wortlaut geändert gemäß Artikel 27 des Vertrages zur Änderung bestimmter Haus
haltsvorschriften. 
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KAPITEL IV 

BEAMTE U N D SONSTIGE BEDIENSTETE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Artikel 24 

1. Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Ge
meinschaft für Kohle' und Stahl, der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft werden beim 
Inkrafttreten dieses Vertrages Beamte und sonstige Bedienstete der 
Europäischen Gemeinschaften und gehören der einzigen Verwal
tung dieser Gemeinschaften an. 

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö
rung der anderen beteiligten Organe mit qualifizierter Mehrheit das 
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und die Be
schäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Ge
meinschaften. 

2. Paragraph 7 Absatz 3 des Abkommens über die Übergangsbe
stimmungen im Anhang zum Vertrag über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Artikel 212 des Ver
trages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und Artikel 186 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft werden aufgehoben. 

Artikel 25 

Bis zum Inkrafttreten des einheitlichen Statuts und der einheitli
chen Beschäftigungsbedingungen nach Artikel 24 sowie der nach 
Artikel 13 des Protokolls im Anhang zu diesem Vertrag zu treffen
den Regelung gelten für die vor Inkrafttreten dieses Vertrages ein
gestellten Beamten und sonstigen Bediensteten weiterhin die Be
stimmungen, die bis dahin auf sie angewandt wurden. 
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Für die nach Inkrafttreten dieses Vertrages eingestellten Beam
ten und sonstigen Bediensteten gelten bis zum Vorliegen des ein
heitlichen Statuts und der einheitlichen Beschäftigungsbedingungen 
nach Artikel 24 sowie der nach Artikel 13 des Protokolls im An
hang zu diesem Vertrag zu treffenden Regelung die Bestimmungen 
für die Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft. 

Artikel 26 

Artikel 40 Absatz 2 des Vertrages über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird aufgehoben und 
durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

„Der Gerichtshof ist ferner zuständig, eine Entschädigung zu La
sten der Gemeinschaft zuzuerkennen, falls ein Schaden durch persön
liches Verschulden eines Bediensteten der Gemeinschaft in Ausübung 
seiner dienstlichen Obliegenheiten verursacht worden ist. Die persön
liche Haftung der Bediensteten gegenüber der Gemeinschaft bestimmt 
sich nach den Vorschriften ihres Statuts oder der für sie geltenden 
Beschäftigungsbedingungen. " 

KAPITEL V 

ALLGEMEINE U N D SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 27 

1. Artikel 22 Absatz 1 des Vertrages über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Artikel 139 Absatz 1 
des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und Artikel 109 Absatz 1 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft werden aufgehoben und durch 
folgende Bestimmungen ersetzt: 
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„Das Europäische Parlament hält jährlich eine Sitzungsperiode 
ab. Es tritt, ohne daß es einer Einberufung bedarf, am zweiten Diens
tag des Monats März zusammen." 

2. Artikel 24 Absatz 2 des Vertrages über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird aufgehoben und 
durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

,, Wird wegen der Tätigkeit der Hohen Behörde ein Mißtrauensan
trag eingebracht, so darf das Europäische Parlament nicht vor Ablauf 
von drei Tagen nach seiner Einbringung und nur in offener Abstim
mung darüber entscheiden. " 

Artikel 28 

Die Europäischen Gemeinschaften genießen im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen 
Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls im An
hang zu diesem Vertrag. Das gleiche gilt für die Europäische Inve
stitionsbank. 

Artikel 76 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Artikel 218 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Artikel 
191 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemein
schaft sowie die Protokolle über die Vorrechte und Befreiungen im 
Anhang zu diesen drei Verträgen, Artikel 3 Absatz 4 und Artikel 14 
Absatz 2 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes im An
hang zum Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemein
schaft für Kohle und Stahl und Artikel 28 Absatz 1 Unterabsatz 2 
des Protokolls über die Satzung der Europäischen Investitionsbank 
im Anhang zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft werden aufgehoben. 

Artikel 29 

Der Rat übt die Zuständigkeiten, die er durch die Artikel 5, 6, 
10, 12, 13, 24, 34 und 35 dieses Vertrages und durch das Protokoll 
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im Anhang zu diesem Vertrag erhält, nach den Vorschriften der Ar
tikel 148, 149 und 150 des Vertrages zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft und 118, 119 und 120 des Vertrages 
zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft aus. 

Artikel 30 

Die Bestimmungen der Verträge zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemein
schaft über die Zuständigkeit des Gerichtshofes und ihre Ausübung 
sind auf die Bestimmungen dieses Vertrages und des Protokolls im 
Anhang zu diesem Vertrag anzuwenden; für die Bestimmungen, die 
eine Änderung von Artikeln des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl darstellen, gelten 
jedoch weiterhin die Bestimmungen des Vertrages über die Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 

Artikel 31 

Der Rat nimmt seine Tätigkeit mit dem Tage des Inkrafttretens 
dieses Vertrages auf. 

Zu diesem Zeitpunkt wird der Vorsitz im Rat von dem Mitglied 
des Rates wahrgenommen, das gemäß den Vorschriften der Ver
träge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
der Europäischen Atomgemeinschaft den Vorsitz im Rat der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomge
meinschaft zu führen hätte; dies gilt für seine noch verbleibende 
Amtszeit. Nach Ablauf dieser Amtszeit wird der Vorsitz in Fortfüh
rung der in Artikel 2 dieses Vertrages festgelegten Reihenfolge der 
Mitgliedstaaten wahrgenommen. 

Artikel 32 

1. Die Kommission besteht bis zum Inkrafttreten des Vertrages 
zur Gründung einer einzigen Europäischen Gemeinschaft, längstens 
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aber für einen Zeitraum von drei Jahren nach der Ernennung ihrer 
Mitglieder, aus vierzehn Mitgliedern. 

Während dieses Zeitraums dürfen nicht mehr als drei Mitglieder 
der Kommission dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen. 

2. Der Präsident, die Vizepräsidenten und die Mitglieder der 
Kommission werden unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Vertra
ges ernannt. Die Kommission nimmt ihre Tätigkeit am fünften 
Tage nach der Ernennung ihrer Mitglieder auf. Gleichzeitig endet 
das Amt der Mitglieder der Hohen Behörde und der Kommissio
nen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäi
schen Atomgemeinschaft. 

Artikel 33 

Das Amt der Mitglieder der in Artikel 32 vorgesehenen Kom
mission endet zu dem in Artikel 32 Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt. 
Die Mitglieder der in Artikel 10 vorgesehenen Kommission werden 
spätestens einen Monat vor diesem Zeitpunkt ernannt. 

Soweit alle oder einige Mitglieder nicht rechtzeitig ernannt wer
den, findet Artikel 12 Absatz 3 auf das Mitglied keine Anwendung, 
das unter den Angehörigen jedes Mitgliedstaats das niedrigste 
Dienstalter als Mitglied einer Kommission oder der Hohen Be
hörde und im Falle des gleichen Dienstalters das niedrigste Lebens
alter hat. Artikel 12 Absatz 3 bleibt jedoch auf alle Mitglieder der
selben Staatsangehörigkeit anwendbar, wenn vor dem in Artikel 32 
Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt ein Mitglied dieser Staatsangehörig
keit ohne Nachfolger aus dem Amt ausgeschieden ist. 

Artikel 34 

Der Rat erläßt einstimmig die Regelung für die Bezüge derjeni
gen ehemaligen Mitglieder der Hohen Behörde und der Kommis
sionen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäi
schen Atomgemeinschaft, die aufgrund von Artikel 32 aus ihrem 
Amt ausscheiden und nicht zu Mitgliedern der Kommission er
nannt werden. 
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Artikel 35 

1. Der erste Haushaltsplan der Gemeinschaften wird für das am 
1. Januar nach Inkrafttreten dieses Vertrages beginnende Haushalts
jahr aufgestellt und festgestellt. 

2. Tritt dieser Vertrag vor dem 1. Juli 1965 in Kraft, so wird der 
allgemeine Haushaltsvoranschlag für die Verwaltungsausgaben der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der am 1. Juli ab
läuft, bis zum 31. Dezember desselben Jahres verlängert; die in die
sem Haushaltsvoranschlag bereitgestellten Mittel werden im ent
sprechenden Verhältnis erhöht, sofern der Rat nicht mit qualifizier
ter Mehrheit etwas anderes beschließt. 

Tritt dieser Vertrag nach dem 30. Juli 1965 in Kraft, so faßt der 
Rat auf Vorschlag der Kommission einstimmig die erforderlichen 
Beschlüsse; er trägt hierbei dafür Sorge, daß ein reibungsloses 
Funktionieren der Gemeinschaften sichergestellt und der erste 
Haushaltsplan der Gemeinschaften möglichst bald festgestellt wird. 

Artikel 36 

Der Vorsitzende und die Mitglieder des Kontrollausschusses der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen 
Atomgemeinschaft übernehmen mit dem Inkrafttreten dieses Ver
trages für die aus ihrem früheren Amt verbleibende Amtszeit das 
Amt des Vorsitzenden und der Mitglieder des Kontrollausschusses 
der Europäischen Gemeinschaften. 

Der Rechnungsprüfer, der bis zum Inkrafttreten dieses Vertra
ges gemäß Artikel 78 des Vertrages über die Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl tätig ist, übt für die aus 
seinem früheren Amt verbleibende Amtszeit das Amt des in Artikel 
78 e des letztgenannten Vertrages vorgesehenen Rechnungsprüfers 
aus (*). 

(*) Siehe Artikel 22. 
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Artikel 37 

Unbeschadet der Anwendung des Artikels 77 des Vertrages über 
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl, des Artikels 216 des Vertrages zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft, des Artikels 189 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft und des Artikels 1 
Absatz 2 des Protokolls über die Satzung der Europäischen Investi
tionsbank erlassen die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaa
ten im gegenseitigen Einvernehmen die Vorschriften, die zur Rege
lung einiger besonderer Probleme des Großherzogtums Luxemburg 
erforderlich sind, welche sich aus der Einsetzung eines gemeinsa
men Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften ergeben. 

Der Beschluß der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten 
tritt am gleichen Tage in Kraft wie dieser Vertrag. 

Artikel 38 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Ver
tragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die 
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen 
Republik hinterlegt. 

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats in Kraft. 

Artikel 39 

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in deutscher, französischer, 
italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; er wird im Archiv der Re
gierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der 
Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Ab
schrift. 
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Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. 

Geschehen zu Brüssel am achten April neunzehnhundertfünf-
undsechzig. 

Pour Sa Majesté le Roi des Belges 
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen 

Paul-Henri SPAAK 

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland 
Kurt SCHMÜCKER 

Pour le Président de la République française 
Maurice COUVE DE MURVILLE 

Per il Presidente della Repubblica italiana 
Amintore FANFANI 

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg 
Pierre WERNER 

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
J. M. A. H. LUNS 
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2. Protokoll 
über die Vorrechte und Befreiungen 
der Europäischen Gemeinschaften 

853 





DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DER ERWÄGUNG, daß die Europäischen Gemeinschaften und 
die Europäische Investitionsbank nach Artikel 28 des Vertrages zur 
Einsetzung des gemeinsamen Rates und der gemeinsamen Kommis
sion dieser Gemeinschaften im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Be
freiungen genießen, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die die
sem Vertrag als Anhang beigefügt sind: 

KAPITEL I 

VERMOGENSGEGENSTANDE, LIEGENSCHAFTEN, 
GUTHABEN U N D GESCHÄFTE 

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Artikel 1 

Die Räumlichkeiten und Gebäude der Gemeinschaften sind un
verletzlich. Sie dürfen nicht durchsucht, beschlagnahmt, eingezogen 
oder enteignet werden. Die Vermögensgegenstände und Guthaben 
der Gemeinschaften dürfen ohne Ermächtigung des Gerichtshofes 
nicht Gegenstand von Zwangsmaßnahmen der Verwaltungsbehör
den oder Gerichte sein. 
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Artikel 2 

Die Archive der Gemeinschaften sind unverletzlich. 

Artikel 3 

Die Gemeinschaften, ihre Guthaben, Einkünfte und sonstigen 
Vermögensgegenstände sind von jeder direkten Steuer befreit. 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten treffen in allen Fällen, in 
denen es ihnen möglich ist, geeignete Maßnahmen für den Erlaß 
oder die Erstattung des Betrages der indirekten Steuern und Ver
kaufsabgaben, die in den Preisen für bewegliche oder unbewegliche 
Güter inbegriffen sind, wenn die Gemeinschaften für ihren Dienst
bedarf größere Einkäufe tätigen, bei denen derartige Steuern und 
Abgaben im Preis enthalten sind. Die Durchführung dieser Maß
nahmen darf jedoch den Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaften 
nicht verfälschen. 

Von den Abgaben, die lediglich die Vergütung für Leistungen 
gemeinnütziger Versorgungsbetriebe darstellen, wird keine Befrei
ung gewährt. 

Artikel 4 

Die Gemeinschaften sind von allen Zöllen sowie Ein- und Aus
fuhrverboten und -beschränkungen bezüglich der zu ihrem Dienst
gebrauch bestimmten Gegenstände befreit; die in dieser Weise ein
geführten Gegenstände dürfen im Hoheitsgebiet des Staates, in das 
sie eingeführt worden sind, weder entgeltlich noch unentgeltlich 
veräußert werden, es sei denn zu Bedingungen, welche die Regie
rung dieses Staates genehmigt. 

Den Gemeinschaften steht ferner für ihre Veröffentlichungen 
Befreiung von Zöllen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und -be
schränkungen zu. 
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Artikel 5 

Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl darf Devi
sen aller Art und Konten in jeder beliebigen Währung besitzen. 

KAPITEL II 

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG U N D AUSWEISE 

Artikel 6 

Den Organen der Gemeinschaften steht für ihre amtliche Nach
richtenübermittlung und die Übermittlung aller ihrer Schriftstücke 
im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats die gleiche Behandlung wie 
den diplomatischen Vertretungen zu. 

Der amtliche Schriftverkehr und die sonstige amtliche Nachrich
tenübermittlung der Organe der Gemeinschaften unterliegen nicht 
der Zensur. 

Artikel 7 

I. Die Präsidenten der Organe der Gemeinschaften können den 
Mitgliedern und Bediensteten dieser Organe Ausweise ausstellen, 
deren Form vom Rat bestimmt wird und die von den Behörden der 
Mitgliedstaaten als gültige Reiseausweise anerkannt werden. Diese 
Ausweise werden den Beamten und sonstigen Bediensteten nach 
Maßgabe des Statuts der Beamten und der Beschäftigungsbedin
gungen für die sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften ausge
stellt. 
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Die Kommission kann Abkommen zur Anerkennung dieser 
Ausweise als im Hoheitsgebiet dritter Länder gültige Reiseausweise 
schließen. 

2. Artikel 6 des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl findet jedoch 
weiterhin Anwendung auf diejenigen Mitglieder und Bediensteten 
der Organe, die bei Inkrafttreten dieses Vertrages im Besitz des in 
dem genannten Artikel vorgesehenen Ausweises sind, und zwar bis 
zur Anwendung von Absatz 1. 

KAPITEL 111 

MITGLIEDER DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS 

Artikel 8 

Die Reise der Mitglieder des Europäischen Parlaments zum und 
vom Tagungsort des Europäischen Parlaments unterliegt keinen 
verwaltungsmäßigen oder sonstigen Beschränkungen. 

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments erhalten bei der 
Zollabfertigung und Devisenkontrolle 

a) seitens ihrer eigenen Regierung dieselben Erleichterungen 
wie hohe Beamte, die sich in offiziellem Auftrag vorübergehend ins 
Ausland begeben; 

b) seitens der Regierungen der anderen Mitgliedstaaten diesel
ben Erleichterungen wie ausländische Regierungsvertreter mit vor
übergehendem offiziellem Auftrag. 
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Artikel 9 

Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder 
Abstimmung dürfen Mitglieder des Europäischen Parlaments weder 
in ein Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen oder 
verfolgt werden. 

Artikel 10 

Während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Par
laments 

a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staa
tes die den Parlamentsmitgliedern zuerkannte Unverletzlichkeit zu, 

b) können seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mit
gliedstaats weder festgehalten noch gerichtlich verfolgt werden. 

Die Unverletzlichkeit besteht auch während der Reise zum und 
vom Tagungsort des Europäischen Parlaments. 

Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht 
geltend gemacht werden; sie steht auch nicht der Befugnis des 
Europäischen Parlaments entgegen, die Unverletzlichkeit eines sei
ner Mitglieder aufzuheben. 

KAPITEL IV 

VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN, 
DIE AN DEN ARBEITEN DER ORGANE DER 

EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN TEILNEHMEN 

Artikel 11 

Den Vertretern der Mitgliedstaaten, die an den Arbeiten der Or
gane der Gemeinschaften teilnehmen, sowie ihren Beratern und 
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Sachverständigen stehen während der Ausübung ihrer Tätigkeit und 
auf der Reise zum und vom Tagungsort die üblichen Vorrechte, Be
freiungen und Erleichterungen zu. 

Dies gilt auch für die Mitglieder der beratenden Organe der Ge
meinschaften. 

KAPITEL V 

BEAMTE U N D SONSTIGE BEDIENSTETE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Artikel 12 

Den Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften 
stehen im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats ohne Rücksicht auf 
ihre Staatsangehörigkeit folgende Vorrechte und Befreiungen zu: 

a) Befreiung von der Gerichtsbarkeit bezüglich der von ihnen 
in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, einschließ
lich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, jedoch vorbe
haltlich der Anwendung der Bestimmungen der Verträge über die 
Vorschriften betreffend die Haftung der Beamten und sonstigen Be
diensteten gegenüber den Gemeinschaften und über die Zuständig
keit des Gerichtshofes für Streitsachen zwischen den Gemeinschaf
ten und ihren Beamten sowie sonstigen Bediensteten. Diese Befrei
ung gilt auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit; 

b) Befreiung von Einwanderungsbeschränkungen und von der 
Meldepflicht für Ausländer; das gleiche gilt für ihre Ehegatten und 
die von ihnen unterhaltenen Familienmitglieder; 

c) die den Beamten der internationalen Organisationen 
üblicherweise gewährten Erleichterungen auf dem Gebiet der Vor
schriften des Währungs- und Devisenrechts; 
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d) das Recht, ihre Wohnungseinrichtung und ihre persönlichen 
Gebrauchsgegenstände bei Antritt ihres Dienstes in das in Frage 
stehende Land zollfrei einzuführen und bei Beendigung ihrer Amts
tätigkeit in diesem Land ihre Wohnungseinrichtung und ihre per
sönlichen Gebrauchsgegenstände zollfrei wieder auszuführen, vor
behaltlich der Bedingungen, welche die Regierung des Landes, in 
dem dieses Recht ausgeübt wird, in dem einen und anderen Fall 
für erforderlich erachtet; 

e) das Recht, das zu ihrem eigenen Gebrauch bestimmte Kraft
fahrzeug, sofern es im Land ihres letzten ständigen Aufenthalts 
oder in dem Land, dem sie angehören, zu den auf dem Binnen
markt dieses Landes geltenden Bedingungen erworben worden ist, 
zollfrei einzuführen und es zollfrei wieder auszuführen, vorbehalt
lich der Bedingungen, welche die Regierung des in Frage stehenden 
Landes in dem einen und anderen Fall für erforderlich erachtet. 

Artikel 13 

Von den Gehältern, Löhnen und anderen Bezügen, welche die 
Gemeinschaften ihren Beamten und sonstigen Bediensteten zahlen, 
wird zugunsten der Gemeinschaften eine Steuer gemäß den Bestim
mungen und dem Verfahren erhoben, die vom Rat auf Vorschlag 
der Kommission festgelegt werden. 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten sind von innerstaat
lichen Steuern auf die von den Gemeinschaften gezahlten Gehälter, 
Löhne und Bezüge befreit. 

Artikel 14 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften, 
die sich lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im Dienst der 
Gemeinschaften im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als 
des Staates niederlassen, in dem sie zur Zeit des Dienstantritts bei 
den Gemeinschaften ihren steuerlichen Wohnsitz haben, werden in 
den beiden genannten Staaten für die Erhebung der Einkommen-, 
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Vermögen- und Erbschaftsteuer sowie für die Anwendung der zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen den Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaften geschlossenen Abkommen so behandelt, als 
hätten sie ihren früheren Wohnsitz beibehalten, sofern sich dieser 
in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaften befindet. Dies gilt auch 
für den Ehegatten, soweit dieser keine eigene Berufstätigkeit aus
übt, sowie für die Kinder, die unter der Aufsicht der in diesem Ar
tikel bezeichneten Personen stehen und von ihnen unterhalten wer
den. 

Das im Hoheitsgebiet des Aufenthaltsstaats befindliche beweg
liche Vermögen der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist in die
sem Staat von der Erbschaftsteuer befreit; für die Veranlagung die
ser Steuer wird es vorbehaltlich der Rechte dritter Länder und der 
etwaigen Anwendung internationaler Abkommen über die Doppel
besteuerung als in dem Staat des steuerlichen Wohnsitzes befindlich 
betrachtet. 

Ein lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im Dienste an
derer internationaler Organisationen begründeter Wohnsitz bleibt 
bei der Anwendung dieses Artikels unberücksichtigt. 

Artikel 15 

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission durch einstimmi
gen Beschluß das System der Sozialleistungen für die Beamten und 
sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften fest. 

Artikel 16 

Der Rat bestimmt auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung der anderen betroffenen Organe die Gruppen von Beam
ten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften, auf welche die 
Artikel 12, 13 Absatz 2 und Artikel 14 ganz oder teilweise Anwen
dung finden. 
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Namen, Dienstrang und -Stellung sowie Anschrift der Beamten 
und sonstigen Bediensteten dieser Gruppen werden den Regierun
gen der Mitgliedstaaten in regelmäßigen Zeitabständen mitgeteilt. 

KAPITEL VI 

VORRECHTE U N D BEFREIUNGEN 
DER VERTRETUNGEN DRITTER LÄNDER, 

DIE BEI DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
BEGLAUBIGT SIND 

Artikel 17 

Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Ge
meinschaften befindet, gewährt den bei den Gemeinschaften be
glaubigten Vertretungen dritter Länder die üblichen diplomatischen 
Vorrechte und Befreiungen. 

KAPITEL VII 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 18 

Die Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen werden den 
Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften aus
schließlich im Interesse der Gemeinschaften gewährt. 
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Jedes Organ der Gemeinschaften hat die Befreiung eines Beam
ten oder sonstigen Bediensteten in allen Fällen aufzuheben, in de
nen dies nach seiner Auffassung den Interessen der Gemeinschaf
ten nicht zuwiderläuft. 

Artikel 19 

Bei der Anwendung dieses Protokolls handeln die Organe der 
Gemeinschaften und die verantwortlichen Behörden der beteiligten 
Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen. 

Artikel 20 

Die Artikel 12 bis 15 und 18 finden auf die Mitglieder der 
Kommission Anwendung. 

Artikel 21 

Die Artikel 12 bis 15 und 18 finden auf die Richter, die Gene
ralanwälte, den Kanzler und die Hilfsberichterstatter des Gerichts
hofes Anwendung; die Bestimmungen des Artikels 3 der Protokolle 
über die Satzung des Gerichtshofes betreffend die Befreiung der 
Richter und Generalanwälte von der Gerichtsbarkeit bleiben hier
von unberührt. 

Artikel 22 

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Investitionsbank, 
die Mitglieder ihrer Organe, ihr Personal und die Vertreter der Mit
gliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilnehmen; die Bestimmungen 
des Protokolls über die Satzung der Bank bleiben hiervon unbe
rührt. 

Die Europäische Investitionsbank ist außerdem von allen 
Steuern und sonstigen Abgaben anläßlich der Erhöhungen ihres 
Kapitals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die 
hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, verbunden sind. 
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Desgleichen werden bei ihrer etwaigen Auflösung und Liquidation 
keine Abgaben erhoben. Ferner unterliegt die Tätigkeit der Bank 
und ihrer Organe, soweit sie nach Maßgabe der Satzung ausgeübt 
wird, nicht der Umsatzsteuer. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. 

Geschehen zu Brüssel am achten April neunzehnhundertfünf-
undsechzig. 

Paul-Henri SPAAK 

Kurt SCHMÜCKER 

Maurice COUVE DE MURVILLE 

Amintore FANFANI 

Pierre WERNER 

J. M. A. H. LUNS 

865 





3. Schlußakte 
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D I E BEVOLLMÄCHTIGTEN 

Seiner Majestät des Königs der Belgier, des Präsidenten der 
Bundesrepublik Deutschland, des Präsidenten der Französischen 
Republik, des Präsidenten der Italienischen Republik, Seiner Kö
niglichen Hoheit des Großherzogs von Luxemburg, Ihrer Majestät 
der Königin der Niederlande, 

die am 8. April 1965 zur Unterzeichnung des Vertrages zur Ein
setzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften in Brüssel zusammengetre
ten sind, 

HABEN FOLGENDE TEXTE FESTGELEGT: 

Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer ge
meinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 

Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

Bei der Unterzeichnung dieser Texte haben die Bevollmächtig
ten 

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften den Auftrag 
in Anhang I erteilt, 

— die Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
in Anhang II zur Kenntnis genommen. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt. 
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Geschehen zu Brüssel am achten April neunzehnhundertfünf-
undsechzig. 

' 

Paul-Henri SPAAK 

Kurt SCHMÜCKER 

Maurice COUVE DE MURVILLE 

Amintore FANFANI 

Pierre WERNER 

J. M. A. H. LUNS 
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Anhänge 
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ANHANG I 

AUFTRAG AN DIE KOMMISSION 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften wird beauf
tragt, im Rahmen ihrer Befugnisse alle erforderlichen Vorkehrun
gen zu treffen, um die Rationalisierung ihrer Dienststellen inner
halb einer angemessenen und verhältnismäßig kurzen Frist, die ein 
Jahr nicht überschreiten soll, durchzuführen. Zu diesem Zweck 
kann die Kommission alle geeigneten Stellungnahmen einholen. 
Damit der Rat die Durchführung dieser Maßnahmen verfolgen 
kann, wird die Kommission gebeten, ihm regelmäßig Bericht zu er
statten. 

ANHANG II 

ERKLÄRUNG 
DER REGIERUNG 

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

über die Geltung des Vertrages zur Einsetzung 
eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission 

der Europäischen Gemeinschaften sowie des Vertrages 
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl für Berlin 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland behält sich vor, 
bei der Hinterlegung ihrer Ratifizierungsurkunde zu erklären, daß 
der Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer ge
meinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften sowie 
der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl auch für das Land Berlin gelten. 
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III - BESCHLUSS 
DER VERTRETER DER REGIERUNGEN 

DER MITGLIEDSTAATEN 
ÜBER DIE 

VORLÄUFIGE UNTERBRINGUNG 
BESTIMMTER ORGANE 
UND DIENSTSTELLEN 

DER GEMEINSCHAFTEN 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 152 vom 13. Juli 1967. 
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DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN, 

GESTÜTZT auf Artikel 37 des Vertrages zur Einsetzung eines ge
meinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften, 

IN DER ERWÄGUNG, daß unbeschadet der Anwendung des Arti
kels 77 des Vertrages über die Gründung der Europäischen Ge
meinschaft für Kohle und Stahl, des Artikels 216 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, des Artikels 
189 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemein
schaft und des Artikels 1 Absatz 2 des Protokolls über die Satzung 
der Europäischen Investitionsbank bei der Einsetzung eines ge
meinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften zur Regelung einiger besonderer Probleme 
des Großherzogtums Luxemburg als vorläufiger Arbeitsort be
stimmter Organe und Dienststellen Luxemburg festzulegen ist, 

BESCHLÜSSEN: 

Artikel 1 

Luxemburg, Brüssel und Straßburg bleiben vorläufige Arbeits
orte der Organe der Gemeinschaften. 

Artikel 2 

Der Rat hält seine Tagungen in den Monaten April, Juni und 
Oktober in Luxemburg ab. 

Artikel 3 

Der Gerichtshof bleibt in Luxemburg. 
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Die Organe mit richterlichen und quasirichterlichen Aufgaben, 
einschließlich der für die Durchführung der Wettbewerbsregeln zu
ständigen Stellen, die aufgrund der Verträge zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft 
oder aufgrund von Übereinkünften im Rahmen der Gemeinschaf
ten zwischen Mitgliedstaaten oder mit dritten Ländern bestehen 
oder noch einzurichten sind, werden ebenfalls in Luxemburg unter
gebracht. 

Artikel 4 

Das Generalsekretariat des Europäischen Parlaments und seine 
Dienststellen bleiben in Luxemburg. 

Artikel 5 

Die Europäische Investitionsbank wird in Luxemburg unterge
bracht, wo ihre leitenden Organe zusammentreten und ihre gesamte 
Tätigkeit ausgeübt wird. 

Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der derzeitigen, na
mentlich der in Artikel 130 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft umschriebenen Tätigkeit, für eine 
etwaige Ausdehnung dieser Tätigkeit auf andere Gebiete und für 
neue Aufgaben, die der Bank gegebenenfalls übertragen werden. 

In Luxemburg wird eine Verbindungsstelle zwischen der Kom
mission und der Europäischen Investitionsbank eingerichtet, insbe
sondere um die Geschäfte des Europäischen Entwicklungsfonds zu 
erleichtern. 

Artikel 6 

Der Währungsausschuß tritt in Luxemburg und in Brüssel zu
sammen. 
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Artikel 7 

Die für finanzielle Interventionen zuständigen Dienststellen der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl werden in Luxem
burg untergebracht. Diese Dienststellen umfassen die Generaldirek
tion Kredit und Investitionen sowie die mit der Erhebung der Um
lage betraute Dienststelle und die dazugehörigen Buchhaltungen. 

Artikel 8 

Ein Amt für amtliche Veröffentlichungen der Gemeinschaften, 
dem eine gemeinsame Vertriebsstelle und eine Dienststelle für mit
tel- und langfristig zu erledigende Übersetzungen angegliedert wer
den, wird in Luxemburg untergebracht. 

Artikel 9 

Ferner werden folgende Dienststellen der Kommission in 
Luxemburg untergebracht: 

a) das Statistische Amt und die Dienststelle Rechenzentrum; 
b) die Dienststellen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl für Ge
sundheitsschutz und Betriebssicherheit; 

c) die Generaldirektion Verbreitung der Kenntnisse, die Direk
tion Gesundheitsschutz, die Direktion Sicherheitskontrolle der 
Europäischen Atomgemeinschaft 
sowie die erforderlichen Verwaltungs- und technischen Einrichtun
gen. 

Artikel 10 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten sind bereit, andere Ge
meinschaftseinrichtungen und -dienststeilen, insbesondere auf dem 
Gebiet der Finanzen, in Luxemburg unterzubringen oder dorthin zu 
verlegen, vorausgesetzt, daß ein reibungsloses Funktionieren dieser 
Einrichtungen und Dienststellen gewährleistet ist. 
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Zu diesem Zweck fordern sie die Kommission auf, ihnen all
jährlich einen Bericht über die Lage hinsichtlich der Unterbringung 
der Gemeinschaftseinrichtungen und -dienststeilen und über die 
Möglichkeiten für neue Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmung 
unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer reibungslosen Tä
tigkeit der Gemeinschaften vorzulegen. 

Artikel 11 

Um eine reibungslose Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl zu gewährleisten, wird die Kommission aufge
fordert, für eine schrittweise und koordinierte Verlegung der 
Dienststellen zu sorgen und dabei die Dienststellen für die Verwal
tung des Kohle- und Stahlmarktes zuletzt zu verlegen. 

Artikel 12 

Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen werden die sich 
aus früheren Beschlüssen der Regierungen ergebenden vorläufigen 
Arbeitsorte der Organe und Dienststellen der Europäischen Ge
meinschaften sowie die durch die Einsetzung eines gemeinsamen 
Rates und einer gemeinsamen Kommission bedingte Neugruppie
rung der Dienststellen von diesem Beschluß nicht berührt. 

Artikel 13 

Dieser Beschluß tritt am gleichen Tage in Kraft wie der Vertrag 
zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 

Geschehen zu Brüssel am achten April neunzehnhundertfünf-
undsechzig. 

Paul-Henri SPAAK 
Kurt SCHMÜCKER 
Maurice COUVE DE MURVILLE 

Amintore FANFANI 
Pierre WERNER 
J. M. A. H. LUNS 
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IV - VERTRAG 
ZUR ÄNDERUNG BESTIMMTER 

HAUSHALTSVORSCHRIFTEN 
DER VERTRÄGE ZUR GRÜNDUNG 

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
UND DES VERTRAGES 

ZUR EINSETZUNG 
EINES GEMEINSAMEN RATES 

UND EINER GEMEINSAMEN KOMMISSION 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (*) 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 2 vom 2. Januar 1971. 
(·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 

Die Entschließungen und Erklärungen, die in das Protokoll der Ratstagung vom 
22. April 1970 aufgenommen worden sind, sind auf den Seiten 1089—1094 dieses Ban
des abgedruckt. 
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSI
SCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, 
SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, 
IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, 

GESTÜTZT auf Artikel 96 des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 

GESTÜTZT auf Artikel 236 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

GESTÜTZT auf Artikel 204 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft, 

IN DER ERWÄGUNG, daß die Gemeinschaften über eigene Mittel 
verfügen werden, die zur Deckung ihrer gesamten Ausgaben be
stimmt sind, 

IN DER ERWÄGUNG, daß die Ersetzung der Finanzbeiträge der 
Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften eine Ver
stärkung der Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments er
forderlich macht, 

ENTSCHLOSSEN, das Europäische Parlament an der Kontrolle 
der Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinschaften eng zu 
beteiligen, 

HABEN BESCHLOSSEN, bestimmte Haushaltsvorschriften der Ver
träge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und des 
Vertrages zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer ge
meinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu 
ändern; sie haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten 
ernannt: 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 

Herrn Pierre HARMEL, Minister für Auswärtige Angelegenheiten; 
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DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Herrn Walter SCHEEL, Bundesminister des Auswärtigen; 

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Maurice SCHUMANN, Minister für Auswärtige Angelegen
heiten; 

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Aldo MORO, Minister für Auswärtige Angelegenheiten; 

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG: 

Herrn Gaston THORN, Minister für Auswärtige Angelegenheiten 
und Außenhandel; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 

Herrn H. J. DE KOSTER, Staatssekretär für Auswärtige Ange
legenheiten. 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befunde
nen Vollmachten wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN: 

KAPITEL I 

VORSCHRIFTEN ZUR A N D E R U N G DES VERTRAGES 
ÜBER DIE G R Ü N D U N G DER EUROPÄISCHEN 

GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL 

Artikel I 

Artikel 78 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 78 

1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

Die Verwaltungsausgaben der Gemeinschaft umfassen die Ausga
ben der Hohen Behörde einschließlich der Ausgaben für den Beraten
den Ausschuß, die Ausgaben des Gerichtshofes, des Europäischen 
Parlaments und des Rates. 

2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen Haus
haltsvoranschlag für seine Verwaltungsausgaben auf. Die Hohe Be
hörde faßt diese Voranschläge in einem Vorentwurf für den Verwal
tungshaushaltsplan zusammen. Sie fügt eine Stellungnahme bei, die 
abweichende Voranschläge enthalten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 

3. Die Hohe Behörde legt dem Rat den Vorentwurf des Verwal
tungshaushaltsplans spätestens am 1. September des Jahres vor, das 
dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Hohen Behörde und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorent
wurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans mit 
qualifizierter Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parla
ment zu. 

4. Der Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans ist dem Europäischen 
Parlament spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem 
entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des Ver
waltungshaushaltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie
der abzuändern und mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen dem Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die Aus
gaben vorzuschlagen, die sich zwingend aus dem Vertrag oder den 
aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben. 
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Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans seine Zu
stimmung erteilt, so ist der Verwaltungshaushaltsplan endgültig fest
gestellt. Hat es innerhalb dieser Frist den Entwurf des Verwaltungs
haushaltsplans weder abgeändert noch Änderungen dazu vorgeschla
gen, so gilt der Verwaltungshaushaltsplan als endgültig festgestellt. 

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abänderun
gen vorgenommen oder Änderungen vorgeschlagen, so wird der Ent
wurf des Verwaltungshaushaltsplans mit den entsprechenden Abände
rungen oder Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

5. Nachdem der Rat über diesen Entwurf des Verwaltungshaushalts
plans mit der Hohen Behörde und gegebenenfalls mit den anderen 
beteiligten Organen beraten hat. kann er mit qualifizierter Mehrheit 
jede der vom Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen 
ändern und entscheidet er mit der gleichen Mehrheit über die Ände
rungsvorschläge des Europäischen Parlaments. Der Entwurf des Ver
waltungshaushaltsplans wird nach Maßgabe der vom Rat angenom
menen Änderungsvorschläge geändert. 

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage dieses Entwurfs 
des Verwaltungshaushaltsplans keine der vom Europäischen Parla
ment vorgenommenen Abänderungen geändert und die Änderungsvor
schläge des Europäischen Parlaments angenommen, so gilt der Ver
waltungshaushaltsplan als endgültig festgestellt. Der Rat teilt dem 
Europäischen Parlament mit, daß er keine der Abänderungen geän
dert und die Anderungsvorschläge angenommen hat. 

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert 
oder die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments nicht an
genommen, so wird der Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans dem 
Europäischen Parlament erneut zugeleitet. Der Rat legt dem Euro
päischen Parlament das Ergebnis seiner Beratungen dar. 

6. Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Behand
lung seiner Änderungsvorschläge unterrichtet ist, entscheidet binnen 
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fünfzehn Tagen nach Vorlage dieses Entwurfs des Verwaltungshaus
haltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit 
drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen über die vom Rat an den 
Abänderungen des Europäischen Parlaments vorgenommenen Ände
rungen und stellt demzufolge den Verwaltungshaushaltsplan fest. 
Trifft das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist keine Ent
scheidung, so gilt der Verwaltungshaushaltsplan als endgültig festge
stellt. 

7. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsident 
des Europäischen Parlaments fest, daß der Verwaltungshaushaltsplan 
endgültig festgestellt ist. 

8. Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder 
den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, wird je
des Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleichartigen Ausga
ben des laufenden Haushaltsjahrs erhöht werden können. 

Die Hohe Behörde stellt nach Anhörung des Ausschusses für Kon
junkturpolitik und des Ausschusses für Haushaltspolitik diesen 
Höchstsatz fest, der sich aus 

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Bruttosozialpro
dukts in der Gemeinschaft, 

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der Mit
gliedstaaten 

und 

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letzten 
Haushaltsjahrs 

ergibt. 

Der Höchstsatz wird vor dem 1. Mai allen Organen der Gemein
schaft mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haushaltsverfahren vorbe
haltlich der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhalten. 
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Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, der 
Erhöhungssatz, der aus dem vom Rat aufgestellten Entwurf des Ver
waltungshaushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte des Höchstsatzes, 
so kann das Europäische Parlament in Ausübung seines Abände
rungsrechts den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis zur Hälfte 
des Höchstsatzes erhöhen. 

Ist in Ausnahmefällen das Europäische Parlament, der Rat oder 
die Hohe Behörde der Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemeinschaf
ten eine Überschreitung des nach dem Verfahren dieses Absatzes auf
gestellten Satzes erforderlich machen, so kann in Übereinstimmung 
zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament ein neuer Satz 
festgelegt werden; der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, das 
Europäische Parlament mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie
der und mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen. 

9. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen Be
fugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der auf
grund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, namentlich der Vor
schriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Aus
gleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen. 

10. Die endgültige Feststellung des Verwaltungshaushaltsplans be
deutet für die Hohe Behörde Ermächtigung und Verpflichtung, den 
Betrag der entsprechenden Einnahmen gemäß Artikel 49 zu erheben. " 

Artikel 2 

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl wird durch folgende Vorschriften ergänzt: 

„Artikel 78 A 

Abweichend von Artikel 78 gelten für die Verwaltungshaushalts
pläne der Haushaltsjahre vor dem Haushaltsjahr 1975 folgende Vor
schriften: 
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1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

Die Verwaltungsausgaben der Gemeinschaft umfassen die Ausga
ben der Hohen Behörde einschließlich der Ausgaben für den Beraten
den Ausschuß, die Ausgaben des Gerichtshofes, des Europäischen 
Parlaments und des Rates. 

2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen Haus
haltsvoranschlag für seine Verwaltungsausgaben auf. Die Hohe Be
hörde faßt diese Voranschläge in einem Vorentwurf für den Verwal
tungshaushaltsplan zusammen. Sie fügt eine Stellungnahme bei, die 
abweichende Voranschläge enthalten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 

3. Die Hohe Behörde legt dem Rat den Vorentwurf des Verwal
tungshaushaltsplans spätestens am 1. September des Jahres vor, das 
dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Hohen Behörde und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorent
wurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans mit 
qualifizierter Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parla
ment zu. 

4. Der Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans ist dem Euro
päischen Parlament spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, 
das dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Das Europäische Parlament ist berechtigt, dem Rat Änderungen 
des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans vorzuschlagen. 

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans seine Zu
stimmung erteilt oder keine Änderung des Entwurfs vorgeschlagen, so 
gilt der Verwaltungshaushaltsplan als endgültig festgestellt. 

889 



Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Änderun
gen vorgeschlagen, so wird der Entwurf des Verwaltungshaushalts
plans mit den entsprechenden Änderungsvorschlägen dem Rat zugelei
tet. 

5. Nachdem der Rat über diesen Entwurf des Verwaltungshaushalts
plans mit der Hohen Behörde und gegebenenfalls mit den anderen 
beteiligten Organen beraten hat, stellt er den Verwaltungshaushalts
plan binnen dreißig Tagen nach Vorlage des genannten Entwurfs ge
mäß den nachstehenden Vorschriften fest. 

Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung 
nicht zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Or
gans, und zwar insbesondere deswegen, weil die sich daraus erge
bende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine oder mehrere 
vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird, die eine entsprechende 
Senkung der Ausgaben zur Folge haben, so kann der Rat diesen Än
derungsvorschlag mit qualifizierter Mehrheit ablehnen. Ergeht kein 
Ablehnungsbeschluß, so ist der Änderungsvorschlag angenommen. 

Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung 
zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Organs, so 
muß der Rat zur Annahme dieses Änderungsvorschlags mit qualifi
zierter Mehrheit entscheiden. 

Hat der Rat einen Änderungsvorschlag nach Unterabsatz 2 abge
lehnt oder nach Unterabsatz 3 nicht angenommen, so kann er mit 
qualifizierter Mehrheit entweder den im Entwurf des Verwaltungs
haushaltsplans stehenden Betrag beibehalten oder einen anderen Be
tragfestsetzen. 

6. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsident 
des Rates fest, daß der Verwaltungshaushaltsplan endgültig festge
stellt ist. 

7. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen Be
fugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der auf-
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grund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, namentlich der Vor
schriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Aus
gleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen. 

8. Die endgültige Feststellung des Verwaltungshaushaltsplans bedeu
tet für die Hohe Behörde Ermächtigung und Verpflichtung, den Be
trag der entsprechenden Einnahmen gemäß Artikel 49 zu erheben." 

Artikel 3 

Artikel 78 d Absatz 4 des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl erhält folgende 
Fassung: 

„Der Rat und das Europäische Parlament erteilen der Hohen Be
hörde Entlastung zur Ausführung des Verwaltungshaushaltsplans. Zu 
diesem Zweck prüfen der Rat, der mit qualifizierter Mehrheit ent
scheidet, und danach das Europäische Parlament den Bericht des 
Kontrollausschusses. Die Hohe Behörde ist erst entlastet, wenn der 
Rat und das Europäische Parlament entschieden haben. " 

KAPITEL II 

VORSCHRIFTEN ZUR A N D E R U N G DES VERTRAGES 
ZUR G R Ü N D U N G DER EUROPÄISCHEN 

WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 

Artikel 4 

Artikel 203 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 203 

1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen Haus
haltsvoranschlag für seine Ausgaben auf. Die Kommission faßt diese 
Voranschläge in einem Vorentwurf für den Haushaltsplan zusammen. 
Sie fügt eine Stellungnahme bei, die abweichende Voranschläge ent
halten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 

3. Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf des Haushalts
plans spätestens am 1. September des Jahres vor, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorent
wurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter 
Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parlament zu. 

4. Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäischen Parlament 
spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des Haus
haltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder abzuän
dern und mit der absoluten Mehrheil der abgegebenen Stimmen dem 
Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die Ausgaben vorzu
schlagen, die sich zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des 
Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben. 

Hat das Europäische Parlament hinnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans seine Zustimmung er
teilt, so ist der Haushaltsplan endgültig festgestellt. Hai es innerhalb 
dieser Frist den Entwurf des Haushaltsplans weder abgeändert noch 
Änderungen dazu vorgeschlagen, so gilt der Haushaltsplan als end
gültig festgestellt. 
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Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abänderun
gen vorgenommen oder Änderungen vorgeschlagen, so wird der Ent
wurf des Haushaltsplans mit den entsprechenden Abänderungen oder 
Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

5. Nachdem der Rat über diesen Entwurf des Haushaltsplans mit 
der Kommission und gegebenenfalls mit den anderen beteiligten Or
ganen beraten hat, kann er mit qualifizierter Mehrheit jede der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen ändern und 
entscheidet er mit der gleichen Mehrheit über die Anderungsvor
schläge des Europäischen Parlaments. Der Entwurf des Haushalts
plans wird nach Maßgabe der vom Rat angenommenen Änderungs
vorschläge geändert. 

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage dieses Entwurfs 
des Haushaltsplans keine der vom Europäischen Parlament vorge
nommenen Abänderungen geändert und die Änderungsvorschläge des 
Europäischen Parlaments angenommen, so gilt der Haushaltsplan als 
endgültig festgestellt. Der Rat teilt dem Europäischen Parlament mit, 
daß er keine der Abänderungen geändert und die Änderungsvor
schläge angenommen hat. 

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert 
oder die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments nicht an
genommen, so wird der Entwurf des Haushaltsplans dem Euro
päischen Parlament erneut zugeleitet. Der Rat legt dem Europäischen 
Parlament das Ergebnis seiner Beratungen dar. 

6. Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Behand
lung seiner Änderungsvorschläge unterrichtet ist, entscheidet binnen 
fünfzehn Tagen nach Vorlage dieses Entwurfs des Haushaltsplans mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln 
der abgegebenen Stimmen über die vom Rat an den Abänderungen 
des Europäischen Parlaments vorgenommenen Änderungen und stellt 
demzufolge den Haushaltsplan fest. Trifft das Europäische Parlament 
innerhalb dieser Frist keine Entscheidung, so gilt der Haushaltsplan 
als endgültig festgestellt. 
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7. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsident 
des Europäischen Parlaments fest, daß der Haushaltsplan endgültig 
festgestellt ist. 

8. Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder 
den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, wird 
jedes Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleichartigen Aus
gaben des laufenden Haushaltsjahrs erhöht werden können. 

Die Kommission stellt nach Anhörung des Ausschusses für Kon
junkturpolitik und des Ausschusses für Haushaltspolitik diesen 
Höchstsatz fest, der sich aus 

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Bruttosozialpro
dukts in der Gemeinschaft, 

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der Mit
gliedstaaten 

und 

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letzten 
Haushaltsjahrs 

ergibt. 

Der Höchstsatz wird vor dem 1. Mai allen Organen der Gemein
schaft mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haushaltsverfahren vorbe
haltlich der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhalten. 

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, der 
Erhöhungssatz, der aus dem vom Rat aufgestellten Entwurf des 
Haushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte des Höchstsatzes, so 
kann das Europäische Parlament in Ausübung seines Abänderungs
rechts den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis zur Hälfte des 
Höchstsatzes erhöhen. 

Ist in Ausnahmefällen das Europäische Parlament, der Rat oder 
die Kommission der Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemeinschaften 
eine Überschreitung des nach dem Verfahren dieses Absatzes aufge-
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stellten Satzes erforderlich machen, so kann in Übereinstimmung zwi
schen dem Rat und dem Europäischen Parlament ein neuer Satz fest
gelegt werden; der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, das 
Europäische Parlament mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie
der und mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen. 

9. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen Be
fugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der auf
grund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, namentlich der Vor
schriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Aus
gleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen." 

Artikel 5 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft wird durch folgende Vorschriften ergänzt: 

„Artikel 203 a 

Abweichend von Artikel 203 gelten für die Haushaltspläne der 
Haushaltsjahre vor dem Haushaltsjahr 1975 folgende Vorschriften: 

1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen Haus
haltsvoranschlag für seine Ausgaben auf. Die Kommission faßt diese 
Voranschläge in einem Vorentwurf für den Haushaltsplan zusammen. 
Sie fügt eine Stellungnahme bei, die abweichende Voranschläge ent
halten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 

3. Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf des Haushalts
plans spätestens am 1. September des Jahres vor, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 
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Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorent
wurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter 
Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parlament zu. 

4. Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäischen Parlament 
spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Das Europäische Parlament ist berechtigt, dem Rat Änderungen 
des Entwurfs des Haushaltsplans vorzuschlagen. 

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans seine Zustimmung er
teilt oder keine Anderung des Entwurfs vorgeschlagen, so gilt der 
Haushaltsplan als endgültig festgestellt. 

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Änderun
gen vorgeschlagen, so wird der Entwurf des Haushaltsplans mit den 
entsprechenden Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

5. Nachdem der Rat über diesen Entwurf des Haushaltsplans mit 
der Kommission und gegebenenfalls mit den anderen beteiligten Or
ganen beraten hat, stellt er den Haushaltsplan binnen dreißig Tagen 
nach Vorlage des genannten Entwurfs gemäß den nachstehenden 
Vorschriften fest. 

Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Anderung 
nicht zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Or
gans, und zwar insbesondere deswegen, weil die sich daraus erge
bende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine oder mehrere 
vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird, die eine entsprechende 
Senkung der Ausgaben zur Folge haben, so kann der Rat diesen Än
derungsvorschlag mit qualifizierter Mehrheit ablehnen. Ergeht kein 
Ablehnungsbeschluß, so ist der Änderungsvorschlag angenommen. 
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Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung 
zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Organs, so 
muß der Rat zur Annahme dieses Änderungsvorschlags mit qualifi
zierter Mehrheit entscheiden. 

Hat der Rat einen Änderungsvorschlag nach Unterabsatz 2 abge
lehnt oder nach Unterabsatz 3 nicht angenommen, so kann er mit 
qualifizierter Mehrheit entweder den im Entwurf des Haushaltsplans 
stehenden Betrag beibehalten oder einen anderen Betrag festsetzen. 

6. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsident 
des Rates fest, daß der Haushaltsplan endgültig festgestellt ist. 

1. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen Be
fugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der auf
grund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, namentlich der Vor
schriften, die die eigenen Miltei der Gemeinschaften und den Aus
gleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen." 

Artikel 6 

Artikel 206 Absatz 4 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Der Rat und das Europäische Parlament erteilen der Kommis
sion Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans. Zu diesem 
Zweck prüfen der Rat, der mit qualifizierter Mehrheit entscheidet, 
und danach das Europäische Parlament den Bericht des Kontrollaus
schusses. Die Kommission ist erst entlastet, wenn der Rat und das 
Europäische Parlament entschieden haben. " 
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KAPITEL III 

VORSCHRIFTEN ZUR A N D E R U N G DES VERTRAGES 
ZUR G R Ü N D U N G DER EUROPÄISCHEN 

ATOMGEMEINSCHAFT 

Artikel 7 

Artikel 177 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Artikel 177 

1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

Der Ausdruck .Haushaltsplan' im Sinne dieses Artikels umfaßt 
den Verwaltungshaushaltsplan sowie den Forschungs- und Investi
tionshaushaltsplan. 

2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen Haus
haltsvoranschlag für seine Ausgaben auf. Die Kommission faßt diese 
Voranschläge in einem Vorentwurf für den Haushaltsplan zusammen. 
Sie fügt eine Stellungnahme bei, die abweichende Voranschläge ent
halten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 

3. Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf des Haushalts
plans spätestens am 1. September des Jahres vor, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorent
wurf abweichen will. 
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Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter 
Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parlament zu. 

4. Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäischen Parlament 
spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des Haus
haltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder abzuän
dern und mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen dem 
Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die Ausgaben vorzu
schlagen, die sich zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des 
Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben. 

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans seine Zustimmung er
teilt, so ist der Haushaltsplan endgültig festgestellt. Hat es innerhalb 
dieser Frist den Entwurf des Haushaltsplans weder abgeändert noch 
Änderungen dazu vorgeschlagen, so gilt der Haushaltsplan als end
gültig festgestellt. 

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abänderun
gen vorgenommen oder Änderungen vorgeschlagen, so wird der Ent
wurf des Haushaltsplans mit den entsprechenden Abänderungen oder 
Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

5. Nachdem der Rat über diesen Entwurf des Haushaltsplans mit 
der Kommission und gegebenenfalls mit den anderen beteiligten Or
ganen beraten hat, kann er mit qualifizierter Mehrheit jede der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen ändern und 
entscheidet er mit der gleichen Mehrheit über die Änderungsvor
schläge des Europäischen Parlaments. Der Entwurf des Haushalts
plans wird nach Maßgabe der vom Rat angenommenen Änderungs
vorschläge geändert. 

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage dieses Entwurfs 
des Haushaltsplans keine der vom Europäischen Parlament vorge
nommenen Abänderungen geändert und die Änderungsvorschläge des 
Europäischen Parlaments angenommen, so gilt der Haushaltsplan als 
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endgültig festgestellt. Der Rat teilt dem Europäischen Parlament mit. 
daß er keine der Abänderungen geändert und die Änderungsvor
schläge angenommen hat. 

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert 
oder die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments nicht an
genommen, so wird der Entwurf des Haushaltsplans dem Euro
päischen Parlament erneut zugeleitet. Der Rat legt dem Europäischen 
Parlament das Ergebnis seiner Beratungen dar. 

6. Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Behand
lung seiner Änderungsvorschläge unterrichtet ist, entscheidet binnen 
fünfzehn Tagen nach Vorlage dieses Entwurfs des Haushaltsplans mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln 
der abgegebenen Stimmen über die vom Rat an den Abänderungen 
des Europäischen Parlaments vorgenommenen Änderungen und stellt 
demzufolge den Haushaltsplan fest. Trifft das Europäische Parlament 
innerhalb dieser Frist keine Entscheidung, so gilt der Haushaltsplan 
als endgültig festgestellt. 

7. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsident 
des Europäischen Parlaments fest, daß der Haushaltsplan endgültig 
festgestellt ist. 

8. Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder 
den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, wird je
des Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleichartigen Ausga
ben des laufenden Haushaltsjahrs erhöht werden können. 

Die Kommission stellt nach Anhörung des Ausschusses für Kon
junkturpolitik und des Ausschusses für Haushaltspolitik diesen 
Höchstsatz fest, der sich aus 

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Bruttosozialpro
dukts in der Gemeinschaft, 

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der Mit
gliedstaaten 
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und 

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letzten 
Haushaltsjahrs 

ergibt. 

Der Höchstsatz wird vor dem 1. Mai allen Organen der Gemein
schaft mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haushaltsverfahren vorbe
haltlich der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhalten. 

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, der 
Erhöhungssatz, der aus dem vom Rat aufgestellten Entwurf des 
Haushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte des Höchstsatzes, so 
kann das Europäische Parlament in Ausübung seines Abänderungs
rechts den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis zur Hälfte des 
Höchstsatzes erhöhen. 

Ist in Ausnahmefällen das Europäische Parlament, der Rat oder 
die Kommission der Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemeinschaften 
eine Überschreitung des nach dem Verfahren dieses Absatzes aufge
stellten Satzes erforderlich machen, so kann in Übereinstimmung zwi
schen dem Rat und dem Europäischen Parlament ein neuer Satz fest
gelegt werden; der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, das 
Europäische Parlament mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie
der und mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen. 

9. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen Be
fugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der auf
grund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, insbesondere der 
Vorschriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Aus
gleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen." 

Artikel 8 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
wird durch folgende Vorschriften ergänzt: 
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„Artikel 177 a 

Abweichend von Artikel 177 gelten für die Haushaltspläne der 
Haushaltsjahre vor dem Haushaltsjahr 1975 folgende Vorschriften: 

1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

Der Ausdruck .Haushaltsplan' im Sinne dieses Artikels umfaßt 
den Verwaltungshaushaltsplan sowie den Forschungs- und Investi
tionshaushaltsplan. 

2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen Haus
haltsvoranschlag für seine Ausgaben auf. Die Kommission faßt diese 
Voranschläge in einem Vorentwurf für den Haushaltsplan zusammen. 
Sie fügt eine Stellungnahme bei, die abweichende Voranschläge ent
halten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 

3. Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf des Haushalts
plans spätestens am 1. September des Jahres vor, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorent
wurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter 
Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parlament zu. 

4. Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäischen Parlament 
spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Das Europäische Parlament ist berechtigt, dem Rat Änderungen 
des Entwurfs des Haushaltsplans vorzuschlagen. 

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans seine Zustimmung er-
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teilt oder keine Änderung des Entwurfs vorgeschlagen, so gilt der 
Haushaltsplan als endgültig festgestellt. 

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Änderun
gen vorgeschlagen, so wird der Entwurf des Haushaltsplans mit den 
entsprechenden Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

5. Nachdem der Rat über diesen Entwurf des Haushaltsplans mit 
der Kommission und gegebenenfalls mit den anderen beteiligten Or
ganen beraten hat, stellt er den Haushaltsplan binnen dreißig Tagen 
nach Vorlage des genannten Entwurfs gemäß den nachstehenden 
Vorschriften fest. 

Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung 
nicht zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Or
gans, und zwar insbesondere deswegen, weil die sich daraus erge
bende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine oder mehrere 
vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird, die eine entsprechende 
Senkung der Ausgaben zur Folge haben, so kann der Rat diesen Än
derungsvorschlag mit qualifizierter Mehrheit ablehnen. Ergeht kein 
Ablehnungsbeschluß, so ist der Änderungsvorschlag angenommen. 

Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung 
zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Organs, so 
muß der Rat zur Annahme dieses Änderungsvorschlags mit qualifi
zierter Mehrheit entscheiden. 

Hat der Rat einen Änderungsvorschlag nach Unterabsatz 2 abge
lehnt oder nach Unterabsatz 3 nicht angenommen, so kann er mit 
qualifizierter Mehrheit entweder den im Entwurf des Haushaltsplans 
stehenden Betrag beibehalten oder einen anderen Betrag festsetzen. 

6. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsident 
des Rates fest, daß der Haushaltsplan endgültig festgestellt ist. 

7. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen Be
fugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der auf-
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grund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, insbesondere der 
Vorschriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Aus
gleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen." 

Artikel 9 

Artikel 180 Absatz 4 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Atomgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Der Rat und das Europäische Parlament erteilen der Kommis
sion Entlastung zur Ausführung eines jeden Haushaltsplans. Zu die
sem Zweck prüfen der Rat, der mit qualifizierter Mehrheit entschei
det, und danach das Europäische Parlament den Bericht des Kon
trollausschusses. Die Kommission ist erst entlastet, wenn der Rat und 
das Europäische Parlament entschieden haben." 

KAPITEL IV 

VORSCHRIFTEN ZUR ANDERUNG DES VERTRAGES 
ZUR EINSETZUNG EINES GEMEINSAMEN RATES 

UND EINER GEMEINSAMEN KOMMISSION 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Artikel 10 

Artikel 20 Absatz 1 des Vertrages zur Einsetzung eines gemein
samen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften erhält folgende Fassung: 

„1. Die Verwaltungsausgaben der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl und die betreffenden Einnahmen, die Einnahmen 
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und Ausgaben der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sowie die 
Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Atomgemeinschaft mit 
Ausnahme derjenigen der Versorgungsagentur und der gemeinsamen 
Unternehmen werden nach Maßgabe der jeweiligen Vorschriften der 
Verträge zur Gründung dieser drei Gemeinschaften in den Haushalts

plan der Europäischen Gemeinschaften eingesetzt. Dieser Haushalts
plan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen und tritt an die 
Stelle des Verwaltungshaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl, des Haushaltsplans der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft sowie des Verwaltungshaushaltsplans und des 
Forschungs- und Investitionshaushaltsplans der Europäischen Atom
gemeinschaft. " 

KAPITEL V 

SCHLUSSVORSCHRIFTEN 

Artikel 11 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Ver
tragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die 
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen 
Republik hinterlegt. 

Artikel 12 

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats in Kraft. 

Ist jedoch die in Artikel 7 des Beschlusses vom 21. April 1970 
über die Ersetzung der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch 
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eigene Mittel der Gemeinschaften vorgesehene Mitteilung bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht von allen Unterzeichnerstaaten vorgenom
men worden, so tritt der Vertrag am ersten Tag des Monats nach 
Eingang der letzten Mitteilung in Kraft. 

Tritt dieser Vertrag während eines Haushaltsverfahrens in Kraft, 
so trifft der Rat nach Anhörung der Kommission die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Anwendung dieses Vertrages auf den restli
chen Teil des Haushaltsverfahrens zu erleichtern. 

Artikel 13 

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in deutscher, französischer, 
italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; er wird im Archiv der Re
gierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der 
Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Ab
schrift. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. 

Geschehen zu Luxemburg am zweiundzwanzigsten April neun-
zehnhundertsiebzig. 

Pour Sa Majesté le Roi des Belges 
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen 

Pierre HARMEL 

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland 
Walter SCHEEL 

Pour le Président de la République française 
Maurice SCHUMANN 
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Per il Presidente della Repubblica italiana 
Aldo MORO 

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg 
Gaston THORN 

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
H. J. DE KOSTER 
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V - VERTRAG 
ZUR ÄNDERUNG BESTIMMTER VORSCHRIFTEN 

DES PROTOKOLLS 
ÜBER DIE SATZUNG 

DER EUROPÄISCHEN INVESTITIONSBANK 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 91 vom 6. April 1978. 

909 





SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, IHRE MAJESTÄT DIE 
KÖNIGIN VON DÄNEMARK, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER 
PRÄSIDENT IRLANDS, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, 
SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, 
IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, IHRE MAJESTÄT DIE 
KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND 
NORDIRLAND — 

GESTÜTZT auf Artikel 236 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

IN DER ERWÄGUNG, daß das Protokoll über die Satzung der 
Europäischen Investitionsbank im Anhang zum Vertrag zur Grün
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Bestandteil dieses 
Vertrages ist, 

IN DER ERWÄGUNG, daß die Definition der Rechnungseinheit 
und die Methoden für die Umrechnung der Rechnungseinheit in 
die Währungen der Mitgliedstaaten und umgekehrt, wie sie sich aus 
der derzeitigen Fassung des Artikels 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 und 
des Artikels 7 Absätze 3 und 4 der Satzung der Bank ergeben, den 
Gegebenheiten der internationalen Währungsbeziehungen nicht 
mehr völlig entsprechen, 

IN DER ERWÄGUNG, daß die künftige Entwicklung des interna
tionalen Währungssystems nicht vorhersehbar ist und daß es daher 
angezeigt ist, der Bank — statt in ihrer Satzung sofort eine neue 
Definition der Rechnungseinheit festzulegen — insbesondere im 
Hinblick auf ihre Stellung auf den Kapitalmärkten die Möglichkeit 
zu geben, die Definition der Rechnungseinheit und die Umrech
nungsmethoden unter angemessenen Bedingungen anzupassen, 

IN DER ERWÄGUNG, daß es, um die Möglichkeit einer derartigen 
flexiblen und raschen Anpassung zu schaffen, angezeigt ist, dem 
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Rat der Gouverneure der Bank die Befugnis zu übertragen, er
forderlichenfalls die Definition der Rechnungseinheit und die Me
thoden für die Umrechnung der Rechnungseinheit in die verschie
denen Währungen und umgekehrt zu ändern — 

HABEN BESCHLOSSEN, bestimmte Vorschriften des Protokolls 
über die Satzung der Europäischen Investitionsbank — im folgen
den „Protokoll" genannt — zu ändern; sie haben zu diesem Zweck 
zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 

Willy D E C L E R C Q , 

Minister der Finanzen; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK: 

Per HÆKKERUP, 

Minister für Wirtschaft; 

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Dr. Hans APEL, 
Bpndesminister für Finanzen; 

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Jean-Pierre FOURCADE, 
Minister für Wirtschaft und Finanzen; 

DER PRÄSIDENT IRLANDS: 

Charles MURRAY, 
Generalsekretär im Finanzdepartement Irlands; 

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 

Emilio COLOMBO, 
Schatzminister; 

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG: 

Jean DONDELINGER, 
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter, Ständiger 
Vertreter bei den Europäischen Gemeinschaften; 
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IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 
L. J. BRINKHORST, 
Staatssekretär im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS
BRITANNIEN UND NORDIRLAND: 
Sir Michael PALLISER, KCMG, 
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter, Ständiger 
Vertreter bei den Europäischen Gemeinschaften. 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befunde
nen Vollmachten wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Protokolls wird durch fol
genden Satz ergänzt: 

„Der Rat der Gouverneure kann auf Vorschlag des Verwaltungs
rats einstimmig die Definition der Rechnungseinheit ändern. " 

Artikel 2 

Artikel 7 Absatz 4 des Protokolls wird durch folgenden Satz er
gänzt: 

„Er kann ferner auf Vorschlag des Verwaltungsrats einstimmig 
die Methode der Umrechnung von in Rechnungseinheiten ausgedrück
ten Beträgen in Landeswährungen und umgekehrt ändern. " 

Artikel 3 

Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe g) des Protokolls erhält folgende 
Fassung: 
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„g) er nimmt die in den Artikeln 4, 7, 14, 17, 26 und 27 vorgese
henen Befugnisse und Obliegenheiten wahr. " 

Artikel 4 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Ver
tragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die 
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen 
Republik hinterlegt. 

Artikel 5 

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats in Kraft. 

Artikel 6 

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, 
englischer, französischer, irischer, italienischer und niederländischer 
Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich 
ist; er wird im Archiv der Regierung der Italienischen Republik 
hinterlegt; diese übermittelt der Regierung jedes anderen Unter
zeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift. 

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede 
underskrevet denne Traktat. 

Zu U R K U N D DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have 
affixed their signatures below this Treaty. 

E N FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs 
signatures au bas du présent traité. 
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DÁ FHIANÙ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh 
leis an gConradh seo. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le 
loro firme in calce al presente trattato. 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun 
handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld. 

Udfærdiget i Bruxelles, den tiende juli nitten hundrede og 
femoghalvfjerds. 

Geschehen zu Brüssel am zehnten Juli neunzehnhundertfünf-
undsiebzig. 

Done at Brussels on the tenth day of July in the year one 
thousand nine hundred and seventy-five. 

Fait à Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent soixante-quinze. 

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de mhi Full, mile 
naoi gcéad seachtó a cúig. 

Fatto a Bruxelles, addi dieci luglio millenovecentosettanta-
cinque. 

Gedaan te Brussel, de tiende juli negentienhonderdvijfenzeven
tig· 

W. D E C L E R C Q 

Per HÆKKERUP 
Hans APEL 
J.-P. FOURCADE 
Ch. MURRAY 
E. COLOMBO 
J. DONDELINGER 
L. J. BRINKHORST 
Michael PALLISER 
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VI - VERTRAG 
ZUR ÄNDERUNG BESTIMMTER 

FINANZVORSCHRIFTEN DER VERTRÄGE 
ZUR GRÜNDUNG 

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
UND DES VERTRAGES ZUR EINSETZUNG 

EINES GEMEINSAMEN RATES 
UND EINER GEMEINSAMEN KOMMISSION 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

ERKLÄRUNGEN 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 359 vom 31. Dezember 1977. 
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, IHRE MAJESTÄT DIE 
KÖNIGIN VON DÄNEMARK, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER 
PRÄSIDENT IRLANDS, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, 
SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, 
IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, IHRE MAJESTÄT DIE 
KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND 
NORDIRLAND — 

GESTÜTZT auf Artikel 96 des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 

GESTÜTZT auf Artikel 236 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

GESTÜTZT auf Artikel 204 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft, 

IN DER ERWÄGUNG, daß ab 1. Januar 1975 der Haushalt der Ge
meinschaften in vollem Umfang aus eigenen Mitteln der Gemein
schaften finanziert wird, 

IN DER ERWÄGUNG, daß die vollständige Ersetzung der Finanz
beiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaf
ten eine Verstärkung der Haushaltsbefugnisse des Europäischen 
Parlaments erforderlich macht, 

IN DER ERWÄGUNG, daß es aus dem gleichen Grund wichtig ist, 
die Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans zu verstärken — 

HABEN BESCHLOSSEN, bestimmte Finanzvorschriften der Verträge 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und des Vertrages 
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zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu ändern; sie ha
ben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 
R. VAN ELSLANDE, 
Minister für auswärtige Angelegenheiten und die Zusammen
arbeit in Entwicklungsfragen; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK: 
Niels ERSBOLL, 
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter, Ständiger 
Vertreter bei den Europäischen Gemeinschaften; 

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 
Hans-Dietrich GENSCHER, 
Bundesminister des Auswärtigen; 

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Jean-Marie SOUTOU, 
Botschafter Frankreichs, Ständiger Vertreter bei den Europäi
schen Gemeinschaften; 

DER PRÄSIDENT IRLANDS: 
Garret FITZGERALD, 
Minister für auswärtige Angelegenheiten; 

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 
Mariano RUMOR, 
Minister für auswärtige Angelegenheiten, Amtierender Präsident 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften; 

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG: 

Jean DONDELINGER, 
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter, Ständiger 
Vertreter bei den Europäischen Gemeinschaften; 
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IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 
L. J. BRINKHORST, 
Staatssekretär im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS
BRITANNIEN UND NORDIRLAND: 
Sir Michael PALLISER, KCMG, 
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter, Ständiger 
Vertreter bei den Europäischen Gemeinschaften. 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befunde
nen Vollmachten wie folgt übereingekommen: 

KAPITEL I 

VORSCHRIFTEN ZUR A N D E R U N G DES VERTRAGES 
ÜBER DIE G R Ü N D U N G DER EUROPÄISCHEN 

GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE U N D STAHL 

Artikel 1 

Artikel 7 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird durch folgenden Absatz er
gänzt: 

„Die Rechnungsprüfung wird durch einen Rechnungshof wahrge
nommen, der nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen 
Befugnisse handelt. " 
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Artikel 2 

Artikel 78 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl erhält folgende Fassung: 

„Artikel 78 

§ 1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

Die Verwaltungsausgaben der Gemeinschaft umfassen die Ausga
ben der Hohen Behörde einschließlich der Ausgaben für den Beraten
den Ausschuß, die Ausgaben des Europäischen Parlaments, des Rates 
und des Gerichtshofes. 

§ 2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen 
Haushaltsvoranschlag für seine Verwaltungsausgaben auf Die Hohe 
Behörde faßt diese Voranschläge in einem Vorentwurf für den Ver
waltungshaushaltsplan zusammen. Sie fügt eine Stellungnahme bei, 
die abweichende Voranschläge enthalten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 

§ 3. Die Hohe Behörde legt dem Rat den Vorentwurf des Verwal
tungshaushaltsplans spätestens am 1. September des Jahres vor. das 
dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mil der Hohen Behörde und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorent
wurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans mil 
qualifizierter Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parla
ment zu. 

§ 4. Der Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans ist dem Euro
päischen Parlament spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, 
das dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht. 
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Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des Ver
waltungshaushaltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie
der abzuändern und mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen dem Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die Aus
gaben vorzuschlagen, die sich zwingend aus dem Vertrag oder den 
aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben. 

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans seine Zu
stimmung erteilt, so ist der Verwaltungshaushaltsplan endgültig fest
gestellt. Hat es innerhalb dieser Frist den Entwurf des Verwaltungs
haushaltsplans weder abgeändert noch Änderungen dazu vorgeschla
gen, so gilt der Verwaltungshaushaltsplan als endgültig festgestellt. 

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abänderun
gen vorgenommen oder Änderungen vorgeschlagen, so wird der Ent
wurf des Verwaltungshaushaltsplans mit den entsprechenden Abände
rungen oder Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

§ 5. Nachdem der Rat über den Entwurf des Verwaltungshaushalts
plans mit der Hohen Behörde und gegebenenfalls mit den anderen 
beteiligten Organen beraten hat, beschließt er unter folgenden Bedin
gungen: 

a) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede der vom Euro
päischen Parlament vorgenommenen Abänderungen ändern; 

b) hinsichtlich der Änderungsvorschläge: 

— Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Ände
rung nicht zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines 
Organs, und zwar insbesondere deswegen, weil die daraus erwach
sende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine oder mehrere 
vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird, die eine entsprechende 
Senkung der Ausgaben bewirken, so kann der Rat diesen Änderungs
vorschlag mit qualifizierter Mehrheit ablehnen. Ergeht kein Ableh
nungsbeschluß, so ist der Änderungsvorschlag angenommen; 

— führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Ände
rung zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Or
gans, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit diesen Anderungs-
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verschlag annehmen. Ergeht kein Annahmebeschluß, so ist der Ände
rungsvorschlag abgelehnt; 

— hat der Rat nach einem der beiden vorstehenden Unterabsätze 
einen Änderungsvorschlag abgelehnt, so kann er mit qualifizierter 
Mehrheit entweder den im Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans 
stehenden Betrag beibehalten oder einen anderen Betrag festsetzen. 

Der Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans wird nach Maßgabe 
der vom Rat angenommenen Änderungsvorschläge geändert. 

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs 
des Verwaltungshaushaltsplans keine der vom Europäischen Parla
ment vorgenommenen Abänderungen geändert und sind die Ände
rungsvorschläge des Europäischen Parlaments angenommen worden, 
so gilt der Verwaltungshaushaltsplan als endgültig festgestellt. Der 
Rat teilt dem Europäischen Parlament mit, daß er keine der Abände
rungen geändert hat und daß die Änderungsvorschläge angenommen 
worden sind. 

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert 
oder sind die Anderungsvorschläge des Europäischen Parlaments ab
gelehnt oder geändert worden, so wird der geänderte Entwurf des 
Verwaltungshaushaltsplans erneut dem Europäischen Parlament zuge
leitet. Der Rat legt dem Europäischen Parlament das Ergebnis seiner 
Beratungen dar. 
§ 6. Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Be
handlung seiner Anderungsvorschläge unterrichtet ist, kann binnen 
fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Verwaltungshaus
haltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit 
drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen die vom Rat an den Abände
rungen des Europäischen Parlaments vorgenommenen Änderungen 
ändern oder ablehnen und stellt demzufolge den Verwaltungshaus
haltsplan fest. Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frisi 
keinen Beschluß gefaßt, so gilt der Verwaltungshaushaltsplan als end
gültig festgestellt. 
§ 7. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsi
dent des Europäischen Parlaments fest, daß der Verwaltungshaus
haltsplan endgültig festgestellt ist. 

924 



§ 8. Das Europäische Parlament kann jedoch mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder und mit zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen aus wichtigen Gründen den Entwurf des Verwaltungshaus
haltsplans ablehnen und die Vorlage eines neuen Entwurfs verlangen. 

§ 9. Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, 
wird jedes Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleichartigen 
Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres erhöht werden können. 

Die Hohe Behörde stellt nach Anhörung des Ausschusses für 
Wirtschaftspolitik diesen Höchstsatz fest, der sich aus 

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Bruttosozial
produkts in der Gemeinschaft, 

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der 
Mitgliedstaaten 

und 

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letzten 
Haushaltsjahres 

ergibt. 

Der Höchstsatz wird vor dem 1. Mai allen Organen der Gemein
schaft mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haushaltsverfahren vorbe
haltlich der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhalten. 

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, der 
Erhöhungssatz, der aus dem vom Rat aufgestellten Entwurf des Ver
waltungshaushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte des Höchstsatzes, 
so kann das Europäische Parlament in Ausübung seines Abände
rungsrechts den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis zur Hälfte 
des Höchstsatzes erhöhen. 

Ist das Europäische Parlament, der Rat oder die Hohe Behörde 
der Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemeinschaften eine Überschrei
tung des nach dem Verfahren dieses Absatzes aufgestellten Satzes er
forderlich machen, so kann in Übereinstimmung zwischen dem Rat 
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und dem Europäischen Parlament ein neuer Satz festgelegt werden; 
der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, das Europäische Par
lament mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei 
Fünfteln der abgegebenen Stimmen. 

§ 10. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen 
Befugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der 
aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus. namentlich der 
Vorschriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Aus
gleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen. 

§11. Die endgültige Feststellung des Verwaltungshaushaltsplans be
deutet für die Hohe Behörde Ermächtigung und Verpflichtung, den 
Betrag der entsprechenden Einnahmen gemäß Artikel 49 zu erheben. " 

Artikel 3 

In Artikel 78 a des Vertrages über die Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird „78 Γ' durch „78 h" 
ersetzt. 

Artikel 4 

Artikel 78 b des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl erhält folgende Fassung: 

„Artikel 78 b 

§ 1. Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Verwaltungshaushalts
plan noch nicht verabschiedet, so können nach der gemäß Artikel 78 h 
festgelegten Haushaltsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige 
Untergliederung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels 
der im abgelaufenen Verwaltungshaushaltsplan bereitgestellten Mittel 
vorgenommen werden; die Hohe Behörde darf jedoch monatlich höch
stens über ein Zwölftel der Mittel verfügen, die in dem in Vorberei
tung befindlichen Entwurf des Verwaltungshaushaltsplans vorgesehen 
sind. 
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Die Hohe Behörde ist ermächtigt und verpflichtet, die Umlagen in 
Höhe der Mittel des abgelaufenen Haushaltsjahres zu erheben; sie 
darf dabei jedoch nicht den Betrag überschreiten, der sich bei der An
nahme des Entwurfs des Verwaltungshaushaltsplans ergeben hätte. 

§ 2. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter Beachtung der 
sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die 
über dieses Zwölftel hinausgehen. Die Ermächtigung und Verpflich
tung zur Erhebung der Umlagen kann entsprechend angepaßt werden. 

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht zwingend aus 
dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten 
ergeben, so leitet der Rat ihn unverzüglich dem Europäischen Parla
ment zu; das Europäische Parlament kann binnen dreißig Tagen mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln 
der abgegebenen Stimmen einen abweichenden Beschluß über diese 
Ausgaben hinsichtlich des Teils fassen, der über das in Absatz 1 ge
nannte Zwölftel hinausgeht. Dieser Teil des Ratsbeschlusses ist bis zu 
einer Entscheidung des Europäischen Parlaments ausgesetzt. Hat das 
Europäische Parlament nicht innerhalb der genannten Frist anders als 
der Rat entschieden, so gilt der Beschluß des Rates als endgültig er
lassen. " 

Artikel 5 

In Artikel 78 c des Vertrages über die Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird „78 P' durch „78 h" 
ersetzt. 

Artikel 6 

Artikel 78 d des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 78 d 

Die Hohe Behörde legt dem Rat und dem Europäischen Parla
ment jährlich die Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres für die 
Rechnungsvorgänge des Verwaltungshaushaltsplans vor. Sie übermit
telt ihnen ferner eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden 
der Gemeinschaft in dem Bereich, auf den sich der Verwaltungshaus
haltsplan erstreckt." 

Artikel 7 

Artikel 78 e des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl erhält folgende Fassung: 

„Artikel 78 e 

§ 1. Es wird ein Rechnungshof errichtet. 

§ 2. Der Rechnungshof besteht aus neun Mitgliedern. 

§ 3. Zu Mitgliedern des Rechnungshofes sind Persönlichkeiten aus
zuwählen, die in ihren Ländern Rechnungsprüfungsorganen angehö
ren oder angehört haben oder die für dieses Amt besonders geeignet 
sind. Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. 

§ 4. Die Mitglieder des Rechnungshofes werden vom Rat nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig auf sechs Jahre 
ernannt. 

Vier Mitglieder des Rechnungshofes, die durch Los bestimmt 
werden, erhalten jedoch bei der ersten Ernennung ein auf vier Jahre 
begrenztes Mandat. 

Die Mitglieder des Rechnungshofes können wiederernannt werden. 
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Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofes 
für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 5. Die Mitglieder des Rechnungshofes üben ihre Tätigkeit in voller 
Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus. 

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer 
Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entgegen
nehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren Auf
gaben unvereinbar ist. 

§ 6. Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen während ihrer Amts
zeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit 
ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feier
liche Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer 
Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfül
len, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten 
oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhal
tend zu sein. 

§ 7. Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von To
desfällen endet das Amt eines Mitglieds des Rechnungshofes durch 
Rücktritt oder durch Amtsenthebung durch den Gerichtshof gemäß 
Absatz 8. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amtszeit 
ein Nachfolger ernannt. 

Außer im Falle der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des 
Rechnungshofes bis zur Neubesetzung ihres Sitzes im Amt. 

§ 8. Ein Mitglied des Rechnungshofes kann nur dann seines Amtes 
enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer 
Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn 
der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofes feststellt, daß es 
nicht mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich 
aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. 
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§ 9. Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Beschäftigungsbe
dingungen für den Präsidenten und die Mitglieder des Rechnungsho
fes fest, insbesondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter. 
Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt gezahlten 
Vergütungen fest. 

§ 10. Die für die Richter des Gerichtshofes geltenden Bestimmungen 
des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen 
Gemeinschaften gelten auch für die Mitglieder des Rechnungshofes." 

Artikel 8 

Artikel 78 f des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl erhält folgende Fassung: 

„Artikel 78 f 

§ 1. Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Verwaltungs
ausgaben und Verwaltungseinnahmen der Gemeinschaft, einschließ
lich der Einnahmen aus der Steuer, die zugunsten der Gemeinschaft 
von den Gehältern, Löhnen und anderen Bezügen ihrer Beamten und 
Bediensteten erhoben wird. Er prüft ebenfalls die Rechnung über alle 
Einnahmen und Ausgaben jedes von der Gemeinschaft geschaffenen 
Organs, soweit der Gründungsakt dies nicht ausschließt. 

§ 2. Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungs
mäßigkeit der in Absatz 1 genannten Einnahmen und Ausgaben und 
überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen 
und der Zahlungen der Einnahmen an die Gemeinschaft. 
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Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen 
und der Zahlungen. 

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rechnung des betref
fenden Haushaltsjahres durchgeführt werden. 

§ 3. Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und er
forderlichenfalls an Ort und Stelle bei den Organen der Gemeinschaft 
und in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung in den Mit
gliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die erforderliche 
Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen einzelstaatlichen Dienst
stellen. Diese Organe oder Dienststellen teilen dem Rechnungshof 
mit. ob sie an der Prüfung teilzunehmen beabsichtigen. 

Die Organe der Gemeinschaft und die einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die erforderliche 
Zuständigkeit verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen 
übermitteln dem Rechnungshof auf seinen Antrag hin jede für die Er
füllung seiner Aufgabe erforderliche Unterlage oder Information. 

§ 4. Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines jeden Haus
haltsjahres einen Jahresbericht. Dieser Bericht wird den Organen der 
Gemeinschaft vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften zusammen mit den Antworten der Organe auf die Bemer
kungen des Rechnungshofes veröffentlicht. 

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu 
besonderen Fragen vorlegen und auf Antrag eines Organs der Ge
meinschaft Stellungnahmen abgeben. 

Er nimmt seine jährlichen Berichte oder seine Stellungnahmen mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder an. 

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der 
Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans. 

§ 5. Der Rechnungshof erstellt ferner jährlich einen gesonderten Be
richt über die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsvorgänge, die sich 
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nicht auf die in Absatz 1 genannten Ausgaben und Einnahmen bezie
hen, und des Finanzgebarens der Hohen Behörde hinsichtlich dieser 
Rechnungsvorgänge. Erfaßt diesen Bericht spätestens sechs Monate 
nach Schluß des Haushaltsjahres ab, auf das sich der Abschluß be
zieht, und leitet ihn der Hohen Behörde und dem Rat zu. Die Hohe 
Behörde übermittelt ihn dem Europäischen Parlament. " 

Artikel 9 

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl wird durch folgende Vorschrift ergänzt: 

„Artikel 78 g 

Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit be
schließt, erteilt das Europäische Parlament der Hohen Behörde Entla
stung zur Ausführung des Verwaltungshaushaltsplans. Zu diesem 
Zweck prüft es nach dem Rat die in Artikel 78 d erwähnte Rechnung 
und Übersicht sowie den Jahresbericht des Rechnungshofes, dem die 
Antworten der kontrollierten Organe auf die Bemerkungen des Rech
nungshofes beigefügt sind. " 

Artikel 10 

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl wird durch folgende Vorschrift ergänzt: 

„Artikel 78 h 

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Hohen Behörde und 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments und Stellungnahme des 
Rechnungshofes folgendes fest: 

a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung und 
Ausführung des Verwaltungshaushaltsplans sowie die Rechnungsle
gung und Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt werden; 

b) die Vorschriften über die Verantwortung der anweisungsbefug
ten Personen und der Rechnungsführer sowie die entsprechenden 
Kontrollmaßnahmen. " 
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KAPITEL II 

VORSCHRIFTEN ZUR Ä N D E R U N G DES VERTRAGES 
ZUR G R Ü N D U N G DER EUROPÄISCHEN 

WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 

Artikel 11 

Artikel 4 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft wird durch folgenden Absatz ergänzt: 

„3. Die Rechnungsprüfung wird durch einen Rechnungshof wahrge
nommen, der nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen 
Befugnisse handelt. " 

Artikel 12 

Artikel 203 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Artikel 203 

1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen Haus
haltsvoranschlag für seine Ausgaben auf. Die Kommission faßt diese 
Voranschläge in einem Vorentwurf für den Haushaltsplan zusammen. 
Sie fügt eine Stellungnahme bei, die abweichende Voranschläge ent
halten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 
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3. Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf des Haushalts
plans spätestens am 1. September des Jahres vor, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorent
wurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter 
Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parlament zu. 

4. Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäischen Parlament 
spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des Haus
haltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder abzuän
dern und mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen dem 
Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die Ausgaben vorzu
schlagen, die sich zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des 
Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben. 

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans seine Zustimmung er
teilt, so ist der Haushaltsplan endgültig festgestellt. Hat es innerhalb 
dieser Frist den Entwurf des Haushaltsplans weder abgeändert noch 
Änderungen dazu vorgeschlagen, so gilt der Haushaltsplan als end
gültig festgestellt. 

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abänderun
gen vorgenommen oder Änderungen vorgeschlagen, so wird der Ent
wurf des Haushaltsplans mit den entsprechenden Abänderungen oder 
Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

5. Nachdem der Rat über den Entwurf des Haushaltsplans mit der 
Kommission und gegebenenfalls mit den anderen beteiligten Organen 
beraten hat, beschließt er unter folgenden Bedingungen: 

a) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede der vom Euro
päischen Parlament vorgenommenen Abänderungen ändern; 
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b) hinsichtlich der Änderungsvorschläge: 

— Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Ände
rung nicht zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines 
Organs, und zwar insbesondere deswegen, weil die daraus erwach
sende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine oder mehrere 
vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird, die eine entsprechende 
Senkung der Ausgaben bewirken, so kann der Rat diesen Änderungs
vorschlag mit qualifizierter Mehrheit ablehnen. Ergeht kein Ableh
nungsbeschluß, so ist der Änderungsvorschlag angenommen; 

— führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Ände
rung zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Or
gans, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit diesen Änderungs
vorschlag annehmen. Ergeht kein Annahmebeschluß, so ist der Ände
rungsvorschlag abgelehnt; 

— hat der Rat nach einem der beiden vorstehenden Unterabsätze 
einen Änderungsvorschlag abgelehnt, so kann er mit qualifizierter 
Mehrheit entweder den im Entwurf des Haushaltsplans stehenden Be
trag beibehalten oder einen anderen Betrag festsetzen. 

Der Entwurf des Haushaltsplans wird nach Maßgabe der vom 
Rat angenommenen Änderungsvorschläge geändert. 

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs 
des Haushaltsplans keine der vom Europäischen Parlament vorge
nommenen Abänderungen geändert und sind die Änderungsvor
schläge des Europäischen Parlaments angenommen worden, so gilt 
der Haushaltsplan als endgültig festgestellt. Der Rat teilt dem Euro
päischen Parlament mit, daß er keine der Abänderungen geändert hat 
und daß die Änderungsvorschläge angenommen worden sind. 

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert 
oder sind die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments ab
gelehnt oder geändert worden, so wird der geänderte Entwurf des 
Haushaltsplans erneut dem Europäischen Parlament zugeleitet. Der 
Rat legt dem Europäischen Parlament das Ergebnis seiner Beratun
gen dar. 
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6. Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Behand
lung seiner Änderungsvorschläge unterrichtet ist, kann binnen fünf
zehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans mit der 
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln der 
abgegebenen Stimmen die vom Rat an den Abänderungen des Euro
päischen Parlaments vorgenommenen Änderungen ändern oder ableh
nen und stellt demzufolge den Haushaltsplan fest. Hat das Euro
päische Parlament innerhalb dieser Frist keinen Beschluß gefaßt, so 
gilt der Haushaltsplan als endgültig festgestellt. 

7. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsident 
des Europäischen Parlaments fest, daß der Haushaltsplan endgültig 
festgestellt ist. 

8. Das Europäische Parlament kann jedoch mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder und mit zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen aus wichtigen Gründen den Entwurf des Haushaltsplans ab
lehnen und die Vorlage eines neuen Entwurfs verlangen. 

9. Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder 
den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, wird je
des Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleichartigen Ausga
ben des laufenden Haushaltsjahres erhöht werden können. 

Die Kommission stellt nach Anhörung des Ausschusses für Wirt
schaftspolitik diesen Höchstsatz fest, der sich aus 

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Bruttosozial
produkts in der Gemeinschaft. 

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der 
Mitgliedstaaten 

und 

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letzten 
Haushaltsjahres 

ergibt. 

Der Höchstsatz wird vor dem 1. Mai allen Organen der Gemein-
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schaft mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haushaltsverfahren vorbe
haltlich der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzuhalten. 

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, der 
Erhöhungssatz, der aus dem vom Rat aufgestellten Entwurf des 
Haushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte des Höchstsatzes, so 
kann das Europäische Parlament in Ausübung seines Abänderungs
rechts den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis zur Hälfte des 
Höchstsatzes erhöhen. 

Ist das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission der 
Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemeinschaften eine Überschreitung 
des nach dem Verfahren dieses Absatzes aufgestellten Satzes erfor
derlich machen, so kann in Übereinstimmung zwischen dem Rat und 
dem Europäischen Parlament ein neuer Satz festgelegt werden; der 
Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, das Europäische Parla
ment mil der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei 
Fünfteln der abgegebenen Stimmen. 

10. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen 
Befugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der 
aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, namentlich der 
Vorschriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Aus
gleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen." 

Artikel 13 

Artikel 204 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Artikel 204 

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch nicht 
verabschiedet, so können nach der gemäß Artikel 209 festgelegten 
Haushaltsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige Untergliede
rung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels der im abge-
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lauf enen Haushaltsplan bereitgestellten Mittel vorgenommen werden; 
die Kommission darf jedoch monatlich höchstens über ein Zwölftel 
der Mittel verfügen, die in dem in Vorbereitung befindlichen Entwurf 
des Haushaltsplans vorgesehen sind. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter Beachtung der 
sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die 
über dieses Zwölftel hinausgehen. 

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht zwingend aus 
dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten 
ergeben, so leitet der Rat ihn unverzüglich dem Europäischen Parla
ment zu; das Europäische Parlament kann binnen dreißig Tagen mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln 
der abgegebenen Stimmen einen abweichenden Beschluß über diese 
Ausgaben hinsichtlich des Teils fassen, der über das in Absatz 1 ge
nannte Zwölftel hinausgeht. Dieser Teil des Ratsbeschlusses ist bis zu 
einer Entscheidung des Europäischen Parlaments ausgesetzt. Hat das 
Europäische Parlament nicht innerhalb der genannten Frist anders als 
der Rat entschieden, so gilt der Beschluß des Rates als endgültig er
lassen. · 

In den Beschlüssen der Absätze 2 und 3 werden die zur Durchfüh
rung dieses Artikels erforderlichen Maßnahmen betreffend die Mittel 
vorgesehen. " 

Artikel 14 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft wird durch folgende Vorschrift ergänzt: 

„Artikel 205 a 

Die Kommission legt dem Rat und dem Europäischen Parlament 
jährlich die Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres fur die 
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Rechnungsvorgänge des Haushaltsplans vor. Sie übermittelt ihnen fer
ner eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Gemein
schaft. " 

Artikel 15 

Artikel 206 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Artikel 206 

1. Es wird ein Rechnungshof errichtet. 

2. Der Rechnungshof besteht aus neun Mitgliedern. 

3. Zu Mitgliedern des Rechnungshofes sind Persönlichkeiten auszu
wählen, die in ihren Ländern Rechnungsprüfungsorganen angehören 
oder angehört haben oder die für dieses Amt besonders geeignet sind. 
Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. 

4. Die Mitglieder des Rechnungshofes werden vom Rat nach Anhö
rung des Europäischen Parlaments einstimmig auf sechs Jahre er
nannt. 

Vier Mitglieder des Rechnungshofes, die durch Los bestimmt wer
den, erhalten jedoch bei der ersten Ernennung ein auf vier Jahre be
grenztes Mandat. 

Die Mitglieder des Rechnungshofes können wiederernannt werden. 

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofes 
für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
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5. Die Mitglieder des Rechnungshofes üben ihre Tätigkeit in voller 
Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus. 

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer 
Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entgegen
nehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren Auf
gaben unvereinbar ist. 

6. Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen während ihrer Amts
zeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit 
ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feier
liche Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer 
Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfül
len, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten 
oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhal
tend zu sein. 

7. Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von 
Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds des Rechnungshofes durch 
Rücktritt oder durch Amtsenthebung durch den Gerichtshof gemäß 
Absatz 8. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amtszeit 
ein Nachfolger ernannt. 

Außer im Falle der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des 
Rechnungshofes bis zur Neubesetzung ihres Sitzes im Amt. 

8. Ein Mitglied des Rechnungshofes kann nur dann seines Amtes 
enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer 
Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn 
der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofes feststellt, daß es 
nicht mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich 
aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. 
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9. Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Beschäftigungsbedin
gungen für den Präsidenten und die Mitglieder des Rechnungshofes 
fest, insbesondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter. Er 
setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt gezahlten 
Vergütungen fest. 

10. Die für die Richter des Gerichtshofes geltenden Bestimmun
gen des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Euro
päischen Gemeinschaften gelten auch für die Mitglieder des Rech
nungshofes. " 

Artikel 16 

ig zur Grüne 
meinschaft wir 

„Artikel 206 a 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
:inschaft wird durch folgende Vorschrift ergänzt: 

1. Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen und 
Ausgaben der Gemeinschaft. Er prüft ebenfalls die Rechnung über 
alle Einnahmen und Ausgaben jedes von der Gemeinschaft geschaffe
nen Organs, soweit der Gründungsakt dies nicht ausschließt. 

2. Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßig
keit der Einnahmen und Ausgaben und überzeugt sich von der Wirt
schaftlichkeit der Haushaltsführung. 

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen 
und der Zahlungen der Einnahmen an die Gemeinschaft. 
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Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen 
und der Zahlungen. 

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rechnung des betref
fenden Haushaltsjahres durchgeführt werden. 

3. Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und erforder
lichenfalls an Ort und Stelle bei den Organen der Gemeinschaft und 
in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung in den Mitglied
staaten erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen Rechnungs
prüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die erforderliche Zustän
digkeit verfügen, mit den zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen. 
Diese Organe oder Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit. ob sie 
an der Prüfung teilzunehmen beabsichtigen. 

Die Organe der Gemeinschaft und die einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die erforderliche 
Zuständigkeit verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen 
übermitteln dem Rechnungshof auf seinen Antrag hin jede für die Er
füllung seiner Aufgabe erforderliche Unterlage oder Information. 

4. Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines jeden Haushalts
jahres einen Jahresbericht. Dieser Bericht wird den Organen der Ge
meinschaft vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften zusammen mit den Antworten der Organe auf die Bemer
kungen des Rechnungshofes veröffentlicht. 

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu 
besonderen Fragen vorlegen und auf Antrag eines Organs der Ge
meinschaft Stellungnahmen abgeben. 

Er nimmt seine jährlichen Berichte oder seine Stellungnahmen mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder an. 

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der 
Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans. " 
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Artikel 17 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft wird durch folgende Vorschrift ergänzt: 

„Artikel 206 b 

Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit be
schließt, erteilt das Europäische Parlament der Kommission Entla
stung zur Ausführung des Haushaltsplans. Zu diesem Zweck prüft es 
nach dem Rat die in Artikel 205 a erwähnte Rechnung und Übersicht 
sowie den Jahresbericht des Rechnungshofes, dem die Antworten der 
kontrollierten Organe auf die Bemerkungen des Rechnungshofes bei
gefügt sind. " 

Artikel 18 

Artikel 209 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Artikel 209 

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments und Stellungnahme des 
Rechnungshofes folgendes fest: 

a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans sowie die Rechnungslegung und 
Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt werden; 

b) die Einzelheiten und das Verfahren, nach denen die Haus
haltseinnahmen, die in der Regelung über die eigenen Mittel der Ge
meinschaften vorgesehen sind, der Kommission zur Verfügung gestellt 
werden, sowie die Maßnahmen, die zu treffen sind, um gegebenen

falls die erforderlichen Kassenmittel bereitzustellen; 

c) die Vorschriften über die Verantwortung der anweisungsbefug
ten Personen und der Rechnungsführer sowie die entsprechenden 
Kontrollmaßnahmen. " 
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KAPITEL III 

VORSCHRIFTEN ZUR A N D E R U N G DES VERTRAGES 
ZUR G R Ü N D U N G DER EUROPÄISCHEN 

ATOMGEMEINSCHAFT 

Artikel 19 

Artikel 3 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft wird durch folgenden Absatz ergänzt: 

„3. Die Rechnungsprüfung wird durch einen Rechnungshof wahrge
nommen, der nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen 
Befugnisse handelt. " 

Artikel 20 

Artikel 177 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Artikel 177 

1. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. De
zember. 

Der Ausdruck .Haushaltsplan' im Sinne dieses Artikels umfaßt 
den Verwaltungshaushaltsplan sowie den Forschungs- und Investi
tionshaushaltsplan. 

2. Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1. Juli einen Haus
haltsvoranschlag für seine Ausgaben auf. Die Kommission faßt diese 
Voranschläge in einem Vorentwurf für den Haushaltsplan zusammen. 
Sie fügt eine Stellungnahme bei. die abweichende Voranschläge ent
halten kann. 

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den 
Ansatz der Ausgaben. 
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3. Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf des Haushalts
plans spätestens am 1. September des Jahres vor, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenenfalls den 
anderen beteiligten Organen ins Benehmen, wenn er von dem Vorent
wurf abweichen will. 

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter 
Mehrheit auf und leitet ihn dem Europäischen Parlament zu. 

4. Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäischen Parlament 
spätestens am 5. Oktober des Jahres vorzulegen, das dem entspre
chenden Haushaltsjahr vorausgeht. 

Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des Haus
haltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder abzuän
dern und mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen dem 
Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die Ausgaben vorzu
schlagen, die sich zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des 
Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben. 

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen 
nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans seine Zustimmung er
teilt, so ist der Haushaltsplan endgültig festgestellt. Hat es innerhalb 
dieser Frist den Entwurf des Haushaltsplans weder abgeändert noch 
Änderungen dazu vorgeschlagen, so gilt der Haushaltsplan als end
gültig festgestellt. 

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abänderun
gen vorgenommen oder Änderungen vorgeschlagen, so wird der Ent
wurf des Haushaltsplans mit den entsprechenden Abänderungen oder 
Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet. 

5. Nachdem der Rat über den Entwurf des Haushaltsplans mit der 
Kommission und gegebenenfalls mit den anderen beteiligten Organen 
beraten hat, beschließt er unter folgenden Bedingungen: 

a) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede der vom Euro
päischen Parlament vorgenommenen Abänderungen ändern; 
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b) hinsichtlich der Änderungsvorschläge: 

— Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Ände
rung nicht zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines 
Organs, und zwar insbesondere deswegen, weil die daraus erwach
sende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine oder mehrere 
vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird, die eine entsprechende 
Senkung der Ausgaben bewirken, so kann der Rat diesen Änderungs
vorschlag mit qualifizierter Mehrheit ablehnen. Ergeht kein Ableh
nungsbeschluß, so ist der Anderungsvorschlag angenommen; 

— führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Ände
rung zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Or
gans, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit diesen Änderungs
vorschlag annehmen. Ergeht kein Annahmebeschluß, so ist der Ande
rungsvorschlag abgelehnt; 

— hat der Rat nach einem der beiden vorstehenden Unterabsätze 
einen Änderungsvorschlag abgelehnt, so kann er mit qualifizierter 
Mehrheit entweder den im Entwurf des Haushaltsplans stehenden Be
trag beibehalten oder einen anderen Betrag festsetzen. 

Der Entwurf des Haushaltsplans wird nach Maßgabe der vom 
Rat angenommenen Anderungsvorschläge geändert. 

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs 
des Haushaltsplans keine der vom Europäischen Parlament vorge
nommenen Abänderungen geändert und sind die Änderungsvor
schläge des Europäischen Parlaments angenommen worden, so gilt 
der Haushaltsplan als endgültig festgestellt. Der Rat teilt dem Euro
päischen Parlament mit, daß er keine der Abänderungen geändert hat 
und daß die Änderungsvorschläge angenommen worden sind. 

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom 
Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert 
oder sind die Anderungsvorschläge des Europäischen Parlaments ab
gelehnt oder geändert worden, so wird der geänderte Entwurf des 
Haushaltsplans erneut dem Europäischen Parlament zugeleitet. Der 
Rat legt dem Europäischen Parlament das Ergebnis seiner Beratun
gen dar. 
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6. Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Behand
lung seiner Änderungsvorschläge unterrichtet ist, kann binnen fünf
zehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans mit der 
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln der 
abgegebenen Stimmen die vom Rat an den Abänderungen des Euro
päischen Parlaments vorgenommenen Änderungen ändern oder ableh
nen und stellt demzufolge den Haushaltsplan fest. Hat das Euro
päische Parlament innerhalb dieser Frist keinen Beschluß gefaßt, so 
gilt der Haushaltsplan als endgültig festgestellt. 

7. Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsident 
des Europäischen Parlaments fest, daß der Haushaltsplan endgültig 
festgestellt ist. 

8. Das Europäische Parlament kann jedoch mit der Mehrheit der 
Stimmen seiner Mitglieder und zwei Dritteln der abgegebenen Stim
men aus wichtigen Gründen den Entwurf des Haushaltsplans ableh
nen und die Vorlage eines neuen Entwurfs verlangen. 

9. Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder 
den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, wird je
des Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den die gleichartigen Ausga
ben des laufenden Haushaltsjahres erhöht werden können. 

Die Kommission stellt nach Anhörung des Ausschusses für Wirt
schaftspolitik diesen Höchstsatz fest, der sich aus 

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Bruttosozial
produkts in der Gemeinschaft, 

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der 
Mitgliedstaaten 

und 

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letzten 
Haushaltsjahres 

ergibt. 

Der Höchstsatz wird vor dem 1. Mai allen Organen der Ge
meinschaft mitgeteilt. Diese haben ihn bei dem Haushaltsverfahren 
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vorbehaltlich der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 einzu
halten. 

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag 
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten ergeben, der 
Erhöhungssatz, der aus dem vom Rat aufgestellten Entwurf des 
Haushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte des Höchstsatzes, so 
kann das Europäische Parlament in Ausübung seines Abänderungs
rechts den Gesamtbetrag dieser Ausgaben noch bis zur Hälfte des 
Höchstsatzes erhöhen. 

Ist das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission der 
Ansicht, daß die Tätigkeiten der Gemeinschaften eine Überschreitung 
des nach dem Verfahren dieses Absatzes aufgestellten Satzes erfor
derlich machen, so kann in Übereinstimmung zwischen dem Rat und 
dem Europäischen Parlament ein neuer Satz festgelegt werden; der 
Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, das Europäische Parla
ment mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei 
Fünfteln der abgegebenen Stimmen. 

10. Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen Be
fugnisse unter Beachtung der Vorschriften des Vertrages und der auf
grund des Vertrages erlassenen Rechtsakte aus, namentlich der Vor
schriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Aus
gleich von Einnahmen und Ausgaben betreffen." 

Artikel 21 

Artikel 178 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Artikel 178 

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch nicht 
verabschiedet, so können nach der gemäß Artikel 183 festgelegten 
Haushallsordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige Unlergliede-
rung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels der im abge-
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laufenen Haushaltsplan bereitgestellten Mittel vorgenommen werden; 
die Kommission darf jedoch monatlich höchstens über ein Zwölftel 
der Mittel verfügen, die in dem in Vorbereitung befindlichen Entwurf 
des Haushaltsplans vorgesehen sind. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter Beachtung der 
sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die 
über dieses Zwölftel hinausgehen. 

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht zwingend aus 
dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages erlassenen Rechtsakten 
ergeben, so leitet der Rat ihn unverzüglich dem Europäischen Parla
ment zu; das Europäische Parlament kann binnen dreißig Tagen mil 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln 
der abgegebenen Stimmen einen abweichenden Beschluß über diese 
Ausgaben hinsichtlich des Teils fassen, der über das in Absatz 1 ge
nannte Zwölftel hinausgeht. Dieser Teil des Ratsbeschlusses ist bis zu 
einer Entscheidung des Europäischen Parlaments ausgesetzt. Hat das 
Europäische Parlament nicht innerhalb der genannten Frist anders als 
der Rat entschieden, so gilt der Beschluß des Rates als endgültig er
lassen. 

In den Beschlüssen der Absätze 2 und 3 werden die zur Durchfüh
rung dieses Artikels erforderlichen Maßnahmen betreffend die Mittel 
vorgesehen. " 

Artikel 22 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
wird durch folgende Vorschrift ergänzt: 

„Artikel 179 a 

Die Kommission legt dem Rat und dem Europäischen Parlament 
jährlich die Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres für die 
Rechnungsvorgänge des Haushaltsplans vor. Sie übermittelt ihnen fer
ner eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Gemein
schaft. " 
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Artikel 23 

Artikel 180 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Artikel 180 

1. Es wird ein Rechnungshof errichtet. 

2. Der Rechnungshof besteht aus neun Mitgliedern. 

3. Zu Mitgliedern des Rechnungshofes sind Persönlichkeiten auszu
wählen, die in ihren Ländern Rechnungsprüfungsorganen angehören 
oder angehört haben oder die für dieses Amt besonders geeignet sind. 
Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. 

4. Die Mitglieder des Rechnungshofes werden vom Rat nach Anhö
rung des Europäischen Parlaments einstimmig auf sechs Jahre er
nannt. 

Vier Mitglieder des Rechnungshofes, die durch Los bestimmt wer
den, erhalten jedoch bei der ersten Ernennung ein auf vier Jahre be
grenztes Mandat. 

Die Mitglieder des Rechnungshofes können wiederernannt werden. 

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofes 
für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

5. Die Mitglieder des Rechnungshofes üben ihre Tätigkeit in voller 
Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus. 

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer 
Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entgegen
nehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren Auf
gaben unvereinbar ist. 

6. Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen während ihrer Amts
zeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit 
ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feier-
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liehe Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer 
Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfül
len, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten 
oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhal
tend zu sein. 

7. Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von To
desfällen endet das Amt eines Mitglieds des Rechnungshofes durch 
Rücktritt oder durch Amtsenthebung durch den Gerichtshof gemäß 
Absatz 8. 

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amtszeit 
ein Nachfolger ernannt. 

Außer im Falle der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des 
Rechnungshofes bis zur Neubesetzung ihres Sitzes im Amt. 

8. Ein Mitglied des Rechnungshofes kann nur dann seines Amtes 
enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer 
Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn 
der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofes feststellt, daß es 
nicht mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich 
aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. 

9. Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Beschäftigungsbedin
gungen für den Präsidenten und die Mitglieder des Rechnungshofes 
fest, insbesondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter. Er 
setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt gezahlten 
Vergütungen fest. 

10. Die für die Richter des Gerichtshofes geltenden Bestimmungen 
des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen 
Gemeinschaften gelten auch für die Mitglieder des Rechnungshofes. " 

Artikel 24 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
wird durch folgende Vorschrift ergänzt: 
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„Artikel 180 a 

1. Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen und 
Ausgaben der Gemeinschaft. Er prüft ebenfalls die Rechnung über 
alle Einnahmen und Ausgaben jedes von der Gemeinschaft geschaffe
nen Organs, soweit der Gründungsakt dies nicht ausschließt. 

2. Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßig
keit der Einnahmen und Ausgaben und überzeugt sich von der Wirt
schaftlichkeit der Haushaltsführung. 

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen 
und der Zahlungen der Einnahmen an die Gemeinschaft. 

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen 
und der Zahlungen. 

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rechnung des betref
fenden Haushaltsjahres durchgeführt werden. 

3. Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und erforder
lichenfalls an Ort und Stelle bei den Organen der Gemeinschaft und 
in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung in den Mitglied
staaten erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen Rechnungs
prüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die erforderliche Zustän
digkeit verfügen, mit den zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen. 
Diese Organe oder Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie 
an der Prüfung teilzunehmen beabsichtigen. 

Die Organe der Gemeinschaft und die einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die erforderliche 
Zuständigkeit verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen 
übermitteln dem Rechnungshof auf seinen Antrag hin jede für die Er
füllung seiner Aufgabe erforderliche Unterlage oder Information. 

4. Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines jeden Haushalls
jahres einen Jahresbericht. Dieser Bericht wird den Organen der Ge
meinschaft vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
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schaften zusammen mit den Antworten der Organe auf die Bemer
kungen des Rechnungshofes veröffentlicht. 

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu 
besonderen Fragen vorlegen und auf Antrag eines Organs der Ge
meinschaft Stellungnahmen abgeben. 

Er nimmt seine jährlichen Berichte oder seine Stellungnahmen mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder an. 

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der 
Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans." 

Artikel 25 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
wird durch folgende Vorschrift ergänzt: 

„Artikel 180 b 

Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit be
schließ!, erteilt das Europäische Parlament der Kommission Entla
stung zur Ausführung des Haushaltsplans. Zu diesem Zweck prüft es 
nach dem Rat die in Artikel 179 a erwähnte Rechnung und Übersicht 
sowie den Jahresbericht des Rechnungshofes, dem die Antworten der 
kontrollierten Organe auf die Bemerkungen des Rechnungshofes bei
gefügt sind. " 

Artikel 26 

Artikel 183 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft erhält folgende Fassung: 

„Artikel 183 

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments und Stellungnahme des 
Rechnungshofes folgendes fest : 
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a) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans sowie die Rechnungslegung und 
Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt werden; 

b) die Einzelheiten und das Verfahren, nach denen die Haus
haltseinnahmen, die in der Regelung über die eigenen Mittel der Ge
meinschaften vorgesehen sind, der Kommission zur Verfügung gestellt 
werden, sowie die Maßnahmen, die zu treffen sind, um gegebenen

falls die erforderlichen Kassenmittel bereitzustellen; 
c) die Vorschriften über die Verantwortung der anweisungsbefug

ten Personen und der Rechnungsführer sowie die entsprechenden 
Kontrollmaßnahmen. " 

KAPITEL IV 

VORSCHRIFTEN ZUR A N D E R U N G DES VERTRAGES 
ZUR EINSETZUNG EINES GEMEINSAMEN RATES 

U N D EINER GEMEINSAMEN KOMMISSION 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Artikel 27 

Artikel 22 des Vertrages zur Einsetzung eines gemeinsamen Ra
tes und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemein
schaften erhält folgende Fassung: 
„Artikel 22 
1. Die Befugnisse und Zuständigkeiten des durch Artikel 78 e des 
Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl, Artikel 206 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und Artikel 180 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft eingesetzten Rech-
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nungshofes werden nach Maßgabe der jeweiligen Bestimmungen die
ser Verträge von einem gemeinsamen Rechnungshof der Europäischen 
Gemeinschaften wahrgenommen; seine Errichtung ist in den genann
ten Artikeln geregell. 

2. Unbeschadet der in Absatz 1 genannten Befugnisse und Zustän
digkeiten nimmt der Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften 
die vor dem InkraJ'ttreten dieses Vertrages dem Kontrollausschuß der 
Europäischen Gemeinschaften und dem Rechnungsprüfer der Europäi
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl erteilten Befugnisse und Zu
ständigkeiten nach Maßgabe der verschiedenen Texte wahr, die auf 
den Kontrollausschuß und den Rechnungsprüfer Bezug nehmen. In 
allen diesen Texten werden die Worte .Kontrollausschuß' und Rech
nungsprüfer' durch das Wort .Rechnungshof ersetzt. " 

KAPITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 28 

1. Die Mitglieder des Rechnungshofes werden unmittelbar nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages ernannt. 

2. Das Amt der Mitglieder des Kontrollausschusses und des Rech
nungsprüfers endet, sobald diese den Bericht über das Rechnungs
jahr hinterlegen, das dem Rechnungsjahr vorangeht, in dem die 
Mitglieder des Rechnungshofes ernannt werden; ihre Überprü
fungsbefugnisse beschränken sich auf die Kontrolle der Geschäfts
vorgänge des genannten Haushaltsjahres. 
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Artikel 29 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Ver
tragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die 
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen 
Republik hinterlegt. 

Artikel 30 

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats in Kraft. 

Tritt dieser Vertrag während des Haushaltsverfahrens in Kraft, 
so trifft der Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und 
der Kommission die erforderlichen Maßnahmen, um die Anwen
dung dieses Vertrages auf den restlichen Teil des Haushaltsverfah
rens zu erleichtern. 

Artikel 31 

Dieser Vertrag ¡st in einer Urschrift in dänischer, deutscher, 
englischer, französischer, irischer, italienischer und niederländischer 
Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich 
ist; er wird im Archiv der Regierung der Italienischen Republik 
hinterlegt; diese übermittelt der Regierung jedes anderen Unter
zeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift. 

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede 
underskrevet denne Traktat. 

Zu U R K U N D DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have 
affixed their signatures below this Treaty. 

E N FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs 
signatures au bas du présent traité. 
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DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh 
leis an gConradh seo. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le 
loro firme in calce al presente trattato. 

T E N BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun 
handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld. 

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og 
femoghalvfjerds. 

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehn-
hundertfünfundsiebzig. 

Done at Brussels on the twenty-second day of July in the year 
one thousand nine hundred and seventy-five. 

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-
quinze. 

Ama dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú lá is fiche de mhí Iúil, 
mile naoi gcéad seachtó a cúig. 

Fatto a Bruxelles, addi ventidue luglio millenovecentosettanta-
cinque. 

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd
vijfenzeventig. 

R. VAN ELSLANDE 

Niels ERSBØLL 
Hans-Dietrich GENSCHER 
Jean-Marie SOUTOU 
Gearóid MAC GEARAILT 
Mariano RUMOR 
J. DONDELINGER 

L.J. BRINKHORST 

Michael PALLISER 
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ERKLÄRUNGEN 

1. Zu Artikel 206a Absatz 1 Unterabsatz 1 des EWG-Vertrages: 

„Es wird vereinbart, daß der Rechnungshof für die Prüfung 
der Maßnahmen des Europäischen Entwicklungsfonds zuständig 
ist." 

2. Zu Artikel 78 f Absatz 2 Unterabsatz 2 des EGKS-Vertrages. Ar
tikel 206 a Absatz 2 Unterabsatz 2 des E WG-Vertrages und Artikel 
180 a Absatz 2 Unterabsatz 2 des E AG-Vertrages: 

„Was die von den Mitgliedstaaten nach Artikel 2 der Ver
ordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 2/71 des Rates vom 
2. Januar 1971 zur Durchführung des Beschlusses vom 21. April 
1970 über die Ersetzung der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten 
durch eigene Mittel der Gemeinschaften festgestellten An
sprüche anbelangt, so ist Absatz 2 Unterabsatz 2 der vorgenann
ten Artikel so auszulegen, daß die Prüfung sich nicht auf die 
eigentlichen materiellen Geschäfte bezieht, die sich aus den Be
legen über die Feststellung ersehen lassen; folglich wird die 
Prüfung an Ort und Stelle nicht beim Zahlungspflichtigen vor
genommen." 

3. Zu Artikel 78 f Absatz 3 Unterabsatz 1 des EGKS-Vertrages, Ar
tikel 206 a Absatz 3 Unterabsatz 1 des E WG-Vertrages und Artikel 
180 a Absatz 3 Unterabsatz 1 des EAG-Vertrages: 

„Die Mitgliedstaaten unterrichten den Rechnungshof über 
die betreffenden Organe und Dienststellen sowie deren Zustän
digkeiten." 
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VII - AKT ZUR EINFUHRUNG 
ALLGEMEINER UNMITTELBARER WAHLEN 

DER ABGEORDNETEN DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

IM ANHANG ZUM BESCHLUSS DES RATES 
VOM 20. SEPTEMBER 1976 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 278 vom 8. Oktober 1976. 
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Rat 

BESCHLUSS 

(76/787/EGKS, EWG, Euratom) 

DER RAT, 

IN DER ZUSAMMENSETZUNG der Vertreter der Mitgliedstaaten 
und mit Einstimmigkeit, 

GESTÜTZT auf Artikel 21 Absatz 3 des Vertrages über die Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 

GESTÜTZT auf Artikel 138 Absatz 3 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

GESTÜTZT auf Artikel 108 Absatz 3 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Atomgemeinschaft, 

NACH KENNTNISNAHME des Entwurfs des Europäischen Parla
ments, 

IN DER ABSICHT, die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates 
vom 1. und 2. Dezember 1975 in Rom in die Tat umzusetzen, da
mit die Wahl zum Europäischen Parlament zu einem einheitlichen 
Zeitpunkt in den Monaten Mai-Juni 1978 abgehalten wird, 

HAT DIE DIESEM BESCHLUSS beigefügten Bestimmungen erlassen, 
deren Annahme nach ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vor
schriften er den Mitgliedstaaten empfiehlt. 

Dieser Beschluß und die ihm beigefügten Bestimmungen werden 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. 

Die Mitgliedstaaten teilen dem Generalsekretär des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften unverzüglich den Abschluß der Ver
fahren mit, die nach ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vor
schriften für die Annahme der diesem Beschluß beigefügten Be
stimmungen erforderlich sind. 
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Dieser Beschluß tritt am Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. 

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede 
og seksoghalvfjerds. 

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehn-
hundertsechsundsiebzig. 

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year 
one thousand nine hundred and seventy-six. 

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize. 
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhi Mhéan Forn-

hair, mile naoi gcéad seachtó a se. 
Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettanta-

sei. 
Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd-

zesenzeventig. 

For Rådet for De europæiske Fællesskaber 
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften 
For the Council of the European Communities 
Pour le Conseil des Communautés européennes 
Thar ceann Chomhairle na gComhphobal Eorpach 
Per il Consiglio delle Comunità europee 
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen 

Formand 
Der Präsident 
The President 
Le Président 

An t-Uachtarán 
Il Presidente 
De Voorzitter 

M. VAN DER STOEL 
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Le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique 
De minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België 

R. VAN ELSLANDE 

Kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister 
Ivar NØRGAARD 

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik 
Deutschland 
Hans-Dietrich GENSCHER 

Le ministre des affaires étrangères de la République française 
Louis DE GUIRINGAUD 

The Minister for Foreign Affairs of Ireland 
Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann 

Gearóid MAC GEARAILT 

Il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana 

Arnaldo FORLANI 

Membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg 
Jean HAMILIUS 

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der 
Nederlanden 

L. J. BRINKHORST 
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The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
A. CROSLAND 
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AKT 

zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments 

Artikel 1 

Die Abgeordneten der Völker der in der Gemeinschaft vereinig
ten Staaten im Europäischen Parlament werden in allgemeiner un
mittelbarer Wahl gewählt. 

Artikel 2 (*) 

Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeordneten 
wird wie folgt festgesetzt: 

Belgien 24 
Dänemark 16 
Deutschland 81 
Griechenland 24 
Spanien 60 
Frankreich 81 
Irland 15 
Italien 81 
Luxemburg 6 
Niederlande 25 
Portugal 24 
Vereinigtes Königreich 81 

(*) Artikel in der Fassung von Artikel 10 der Beitrittsakte SP/PORT. 
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Artikel 3 

1. Die Abgeordneten werden auf fünf Jahre gewählt. 

2. Diese fünfjährige Wahlperiode beginnt mit der Eröffnung der 
ersten Sitzung nach jeder Wahl. 

Sie wird nach Maßgabe von Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 2 
verlängert oder verkürzt. 

3. Das Mandat eines Abgeordneten beginnt und endet zu gleicher 
Zeit wie der in Absatz 2 genannte Zeitraum. 

Artikel 4 

1. Die Abgeordneten geben ihre Stimmen einzeln und persönlich 
ab. Sie sind weder an Aufträge noch an Weisungen gebunden. 

2. Die Abgeordneten genießen die Vorrechte und Befreiungen, die 
nach dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Euro
päischen Gemeinschaften im Anhang zum Vertrag zur Einsetzung 
eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften für die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments gelten. 

Artikel 5 

Die Mitgliedschaft im Europäischen Parlament ist vereinbar mit 
der Mitgliedschaft im Parlament eines Mitgliedstaats. 

Artikel 6 

1. Die Mitgliedschaft im Europäischen Parlament ist unvereinbar 
mit der Eigenschaft als 

— Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats; 

— Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaf
ten; 
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— Richter, Generalanwalt oder Kanzler des Gerichtshofs der 
Europäischen Gemeinschaften ; 

— Mitglied des Rechnungshofs der Europäischen Gemeinschaf
ten; 

— Mitglied des Beratenden Ausschusses der Europäischen Ge
meinschaft für Kohle und Stahl oder Mitglied des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
der Europäischen Atomgemeinschaft; 

— Mitglied von Ausschüssen und Gremien, die aufgrund der 
Verträge über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
der Europäischen Atomgemeinschaft Mittel der Gemeinschaften 
verwalten oder eine dauernde unmittelbare Verwaltungsaufgabe 
wahrnehmen; 

— Mitglied des Verwaltungsrats oder des Direktoriums oder 
Bediensteter der Europäischen Investitionsbank; 

— im aktiven Dienst stehender Beamter oder Bediensteter der 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften oder der ihnen an
gegliederten fachlichen Gremien. 

2. Ferner kann jeder Mitgliedstaat nach Artikel 7 Absatz 2 inner
staatlich geltende Unvereinbarkeiten festlegen. 

3. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, auf die im 
Laufe der in Artikel 3 festgelegten fünfjährigen Wahlperiode die 
Absätze 1 und 2 Anwendung finden, werden nach Artikel 12 er
setzt. 

Artikel 7 

I. Das Europäische Parlament arbeitet gemäß Artikel 21 Absatz 3 
des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl, Artikel 138 Absatz 3 des Vertrages zur Grün-
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dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Artikel 108 
Absatz 3 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomge
meinschaft den Entwurf eines einheitlichen Wahlverfahrens aus. 

2. Bis zum Inkrafttreten eines einheitlichen Wahlverfahrens und 
vorbehaltlich der sonstigen Vorschriften dieses Akts bestimmt sich 
das Wahlverfahren in jedem Mitgliedstaat nach den innerstaat
lichen Vorschriften. 

Artikel 8 

Bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
kann jeder Wähler nur einmal wählen. 

Artikel 9 

1. Die Wahl zum Europäischen Parlament findet zu dem von je
dem Mitgliedstaat festgelegten Termin statt, der in einen für alle 
Mitgliedstaaten gleichen Zeitraum von Donnerstagmorgen bis zu 
dem unmittelbar nachfolgenden Sonntag fällt. 

2. Mit der Ermittlung des Wahlergebnisses darf erst begonnen 
werden, wenn die Wahl in dem Mitgliedstaat, dessen Wähler inner
halb des in Absatz 1 genannten Zeitraums als letzte wählen, abge
schlossen ist. 

3. Sollte ein Mitgliedstaat für die Wahl zum Europäischen Parla
ment eine Wahl in zwei Wahlgängen vorsehen, so muß der erste 
Wahlgang in den in Absatz 1 genannten Zeitraum fallen. 

Artikel 10 

1. Der in Artikel 9 Absatz 1 genannte Zeitraum wird für die erste 
Wahl vom Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments ein
stimmig näher bestimmt. 
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2. Die folgenden Wahlen Finden in dem entsprechenden Zeitraum 
des letzten Jahres der in Artikel 3 genannten fünfjährigen Wahl
periode statt. 

Erweist es sich als unmöglich, die Wahlen während dieses Zeit
raums in der Gemeinschaft abzuhalten, so setzt der Rat nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig einen anderen 
Zeitraum fest, der frühestens einen Monat vor und spätestens einen 
Monat nach dem sich aus vorstehendem Unterabsatz ergebenden 
Zeitraum liegen darf. 

3. Unbeschadet des Artikels 22 des Vertrages über die Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, des Artikels 
139 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft und des Artikels 109 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft tritt das Europäische Parlament, 
ohne daß es einer Einberufung bedarf, am ersten Dienstag nach 
Ablauf eines Monats ab dem Ende des in Artikel 9 Absatz 1 ge
nannten Zeitraums zusammen. 

4. Die Befugnisse des scheidenden Europäischen Parlaments en
den mit der ersten Sitzung des neuen Europäischen Parlaments. 

Artikel 11 

Bis zum Inkrafttreten des in Artikel 7 Absatz 1 vorgesehenen 
einheitlichen Wahlverfahrens prüft das Europäische Parlament die 
Mandate der Abgeordneten. Zu diesem Zweck nimmt das Europäi
sche Parlament die von den Mitgliedstaaten amtlich bekanntgege
benen Wahlergebnisse zur Kenntnis und befindet über die Anfech
tungen, die gegebenenfalls aufgrund der Vorschriften dieses Akts 
— mit Ausnahme der innerstaatlichen Vorschriften, auf die darin 
verwiesen wird — vorgebracht werden könnten. 

Artikel 12 

1. Bis zum Inkrafttreten des nach Artikel 7 Absatz 1 einzuführen
den einheitlichen Wahlverfahrens und vorbehaltlich der sonstigen 
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Vorschriften dieses Akts legt jeder Mitgliedstaat für den Fall des 
Freiwerdens eines Sitzes während der in Artikel 3 genannten fünf
jährigen Wahlperiode die geeigneten Verfahren fest, um diesen Sitz 
für den verbleibenden Zeitraum zu besetzen. 

2. Hat das Freiwerden seine Ursache in den in einem Mitglied
staat geltenden innerstaatlichen Vorschriften, so unterrichtet dieser 
Mitgliedstaat das Europäische Parlament hierüber, das davon 
Kenntnis nimmt. 

In allen übrigen Fällen stellt das Europäische Parlament das 
Freiwerden fest und unterrichtet den Mitgliedstaat hierüber. 

Artikel 13 

Sollte es sich als erforderlich erweisen, Maßnahmen zur Durch
führung dieses Akts zu treffen, so trifft der Rat diese Maßnahmen 
einstimmig auf Vorschlag des Europäischen Parlaments und nach 
Anhörung der Kommission, nachdem er sich in einem Konzertie-
rungsausschuß, dem der Rat sowie Abgeordnete des Europäischen 
Parlaments angehören, um ein Einvernehmen mit dem Euro
päischen Parlament bemüht hat. 

Artikel 14 

Artikel 21 Absätze 1 und 2 des Vertrages über die Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Artikel 138 
Absätze 1 und 2 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und Artikel 108 Absätze 1 und 2 des Ver
trages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft treten an 
dem Tag außer Kraft, an dem das erste nach Maßgabe dieses Akts 
gewählte Europäische Parlament gemäß Artikel 10 Absatz 3 zusam
mentritt. 
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Artikel 15 

Dieser Akt ist in dänischer, deutscher, englischer, französischer, 
irischer, italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei 
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Die Anhänge I bis III sind Bestandteil dieses Akts. 

Eine Erklärung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
ist diesem Akt beigefügt. 

Artikel 16 

Die Bestimmungen dieses Akts treten an dem ersten Tag des 
Monats in Kraft, der auf den Erhalt der letzten in dem Beschluß 
genannten Mitteilungen folgt. 

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede 
og seksoghalvfjerds. 

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehn-
hundertsechsundsiebzig. 

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year 
one thousand nine hundred and seventy-six. 

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize. 

Ama dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá dc mhí Mhéan 
Fómhair, mile naoi gcéad seachtó a sé. 
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Fatto a Bruxelles, addi venti settembre millenovecentosettanta-
sei. 

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd-
zesenzeventig. 

R. VAN ELSLANDE 

Ivar NØRGAARD 

Hans-Dietrich GENSCHER 

Louis DE GUIRINGAUD 

Gearóid MAC GEARAILT 

Arnaldo FORLANI 

Jean HAMILIUS 

L. J. BRINKHORST 

A. CROSLAND 
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ANHANG I 

Die dänischen Behörden können die Zeitpunkte bestimmen, an 
denen die Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments in 
Grönland stattfinden. 

ANHANG II 

Das Vereinigte Königreich wird die Vorschriften dieses Akts 
nur auf das Vereinigte Königreich anwenden. 

ANHANG III 

ERKLÄRUNG ZU ARTIKEL 13 

In bezug auf das Verfahren, das im Konzertierungsausschuß an
zuwenden ist, wird vereinbart, die Nummern 5, 6 und 7 des Ver
fahrens heranzuziehen, das durch die gemeinsame Erklärung des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 
4. März 1975 (*) (**) festgelegt worden ist. 

ERKLÄRUNG DER REGIERUNG 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß der 
Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglie
der des Europäischen Parlaments auch für das Land Berlin gilt. 

(·) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 89 vom 22. April 1975. 
(**) Diese gemeinsame Erklärung ist auf den Seiten 1095—1098 dieses Bandes wiederge

geben. 
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Mit Rücksicht auf die bestehenden Rechte und Verantwortlich
keiten Frankreichs, des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika wird das 
Berliner Abgeordnetenhaus die Abgeordneten für diejenigen Sitze 
wählen, welche innerhalb des Kontingents der Bundesrepublik 
Deutschland auf das Land Berlin entfallen. 
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VIII - BESCHLUSS 
DER VERTRETER DER REGIERUNGEN 

DER MITGLIEDSTAATEN 
VOM 5. APRIL 1977 

ÜBER DIE VORLÄUFIGE UNTERBRINGUNG 
DES RECHNUNGSHOFES 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 104 vom 28. April 1977. 
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DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN — 

GESTÜTZT auf den Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen 
Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Ge
meinschaften, insbesondere auf Artikel 37, 

GESTÜTZT auf den Beschluß der Vertreter der Regierungen der 
Mitgliedstaaten vom 8. April 1965 über die vorläufige Unterbrin
gung bestimmter Organe und Dienststellen der Gemeinschaften (*), 
insbesondere auf Artikel 10, 

NACH STELLUNGNAHME der Kommission, 

IN DER ERWÄGUNG, daß unbeschadet der Anwendung des 
Artikels 77 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, des Artikels 216 des Vertrages 
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des 
Artikels 189 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft der vorläufige Arbeitsort des Rechnungshofes, der 
durch den Vertrag vom 22. Juli 1975 zur Änderung bestimmter Fi
nanzvorschriften der Verträge zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaften und des Vertrages zur Einsetzung eines gemeinsamen 
Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Ge
meinschaften eingesetzt wurde, festzulegen ist — 

BESCHLI ESSEN: 

Artikel 1 

Der Rechnungshof wird in Luxemburg untergebracht, das sein 
vorläufiger Arbeitsort im Sinne des Beschlusses der Vertreter der 

(·) Siehe III, S. 875. 
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Regierungen der Mitgliedstaaten vom 8. April 1965 über die vor
läufige Unterbringung bestimmter Organe und Dienststellen der 
Gemeinschaften ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluß tritt am gleichen Tag in Kraft wie der Vertrag 
vom 22. Juli 1975 zur Änderung bestimmter Finanzvorschriften der 
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und des 
Vertrages zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer ge
meinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 

Geschehen zu Luxemburg am 5. April 1977. 

Der Präsident 

D. OWEN 
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IX - VERTRAG 
ZUR ÄNDERUNG DER VERTRÄGE 

ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN BEZÜGLICH GRÖNLANDS 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 29 vom I. Februar 1985. 
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1. Text des Vertrages 
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, IHRE MAJESTÄT DIE 
KÖNIGIN VON DÄNEMARK, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK GRIECHENLAND, DER 
PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT IRLANDS, 
DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, SEINE KÖNIGLICHE 
HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, IHRE MAJESTÄT DIE 
KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES 
VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, 

GESTÜTZT auf Artikel 96 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 

GESTÜTZT auf Artikel 236 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

GESTÜTZT auf Artikel 204 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft, 

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

Die Regierung des Königreichs Dänemark hat dem Rat einen 
Entwurf zur Änderung der Verträge zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaften vorgelegt; darin ist vorgesehen, diese 
Verträge nicht mehr auf Grönland anzuwenden und eine neue 
Regelung der Beziehungen zwischen den Gemeinschaften und 
Grönland einzuführen. 

In Anbetracht der besonderen Merkmale Grönlands ist diesem 
Antrag stattzugeben und eine Regelung einzuführen, die enge und 
dauerhafte Beziehungen zwischen den Gemeinschaften und Grön
land beibehält und deren gegenseitige Interessen, insbesondere die 
Entwicklungserfordernisse Grönlands, berücksichtigt. 
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Die Regelung für die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete 
im vierten Teil des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft stellt einen geeigneten Rahmen für diese Bezie
hungen dar, wobei allerdings zusätzliche, spezifische Bestimmungen 
für Grönland notwendig sind — 

HABEN BESCHLOSSEN, die neue Regelung für Grönland einver
nehmlich festzustellen, und haben zu diesem Zweck als Bevoll
mächtigte bestellt: 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 

Leo TINDEMANS, Minister für Außenbeziehungen des König
reichs Belgien; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK: 

Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister für auswärtige Angelegen
heiten Dänemarks; 
Gunnar RIBERHOLDT, Außerordentlicher und bevollmächtigter 
Botschafter, Ständiger Vertreter Dänemarks; 

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Hans-Dietrich GENSCHER, Minister des Auswärtigen der Bundes
republik Deutschland; 

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK GRIECHENLAND: 

Theodoros PÁNGALOS, Staatssekretär im Auswärtigen Amt der 
Republik Griechenland; 

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Roland DUMAS, Minister für Europafragen der Französischen 
Republik; 

DER PRÄSIDENT IRLANDS: 

Peter BARRY, Minister für auswärtige Angelegenheiten Irlands; 

984 



DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK: 

Giulio ANDREOTTI, Minister für auswärtige Angelegenheiten der 
Italienischen Republik; 

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG: 

Colette FLESCH, Minister für auswärtige Angelegenheiten der 
Regierung des Großherzogtums Luxemburg; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 

W. F. VAN EEKELEN, Staatssekretär im Auswärtigen Amt der 
Niederlande; 
H. J. Ch. RUTTEN, Außerordentlicher und bevollmächtigter 
Botschafter, Ständiger Vertreter der Niederlande; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS
BRITANNIEN UND NORDIRLAND: 

The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE QC, MP, Staats
sekretär für Auswärtiges und Commonwealth; 

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

In Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe a) des Vertrages über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
wird folgender Unterabsatz hinzugefügt: 

„Dieser Vertrag findet auf Grönland keine Anwendung." 
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Artikel 2 

In Artikel 131 Absatz 1 Satz 1 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wird die Bezeichnung 
„Dänemark" eingefügt. 

Artikel 3 

1. Im vierten Teil des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft wird folgender Artikel hinzugefügt: 

„Artikel 136 a 

Die Artikel 131 bis 136 sind auf Grönland anwendbar, vor
behaltlich der spezifischen Bestimmungen für Grönland in dem 
Protokoll über die Sonderregelung für Grönland im Anhang zu 
diesem Vertrag." 

2. Das diesem Vertrag beigefügte Protokoll über die Sonderrege
lung für Grönland wird dem Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft beigefügt. Das im Anhang zur 
Beitrittsakte vom 22. Januar 1972 enthaltene Protokoll Nr. 4 betref
fend Grönland wird aufgehoben. 

Artikel 4 

Die Liste in Anhang IV des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft wird durch die Erwähnung Grön
lands ergänzt. 
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Artikel 5 

In Artikel 198 Absatz 3 Buchstabe a) des Vertrages zur Grün
dung der Europäischen Atomgemeinschaft wird folgender Unterab
satz hinzugefügt: 

„Dieser Vertrag findet auf Grönland keine Anwendung." 

Artikel 6 

1. Dieser Vertrag wird von den Hohen Vertragsparteien gemäß 
ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert. Die Ratifika
tionsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen Repu
blik hinterlegt. 

2. Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 1985 in Kraft. Sind bis dahin 
nicht alle Ratifikationsurkunden hinterlegt worden, so tritt er am 
ersten Tag des Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung der Rati
fizierungsurkunde des Unterzeichnerstaats folgt, der als letzter die 
Förmlichkeit erfüllt. 

Artikel 7 

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, 
englischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer und 
niederländischer Sprache abgefaßt, wobei der Wortlaut in jeder 
dieser acht Sprachen gleichermaßen verbindlich ist; er wird im 
Archiv der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt, die der 
Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte 
Abschrift übermittelt. 

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede un
derskrevet denne Traktat. 

Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. 
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ΣΕ ΠΊΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέ
γραψαν την παρούσα συνθήκη. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have af
fixed their signatures below this Treaty. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur 
signature au bas du présent traité. 

DÁ FHIANÙ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thiossinithe a lámh 
leis an gConradh seo. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le 
loro firme in calce al presente trattato. 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun 

handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld. 

Udfærdiget i Bruxelles, den trettende marts nitten hundrede og 
fireogfirs. 

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundert
vierundachtzig. 

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια εννιακό
σια ογδόντα τέσσερα. 

Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year 
one thousand nine hundred and eighty-four. 

Fait à Bruxelles, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-
quatre. 

Arna dhëanamh sa Bhruiséil an tríú lá déag de mhi Marta sa 
bhliain mile naoi gcèad ochtó a ceathair. 
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Fatto a Bruxelles, addì tredici marzo millenovecentottanta-
quattro. 

Gedaan te Brussel, de dertiende maart negentienhonderd
vierentachtig. 

L. TINDEMANS 

U. ELLEMANN-JENSEN 

H.-D. GENSCHER 

T. PÁNGALOS 

R. DUMAS 

P. BARRY 

G. ANDREOTTI 

C FLESCH 

W. F. VAN EEKELEN 

Sir G. HOWE QC, MP 
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2. Protokoll 
über die Sonderregelung 

für Grönland 
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Artikel 1 

1. Die Behandlung von der gemeinsamen Fischereimarktorganisa
tion unterliegenden Erzeugnissen mit Ursprung in Grönland bei 
der Einfuhr in die Gemeinschaft erfolgt unter Beachtung der Me
chanismen der gemeinsamen Marktorganisation frei von Zöllen 
und Abgaben gleicher Wirkung sowie ohne mengenmäßige Be
schränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung, sofern die auf
grund eines Abkommens zwischen der Gemeinschaft und der für 
Grönland zuständigen Behörde eingeräumten Möglichkeiten des 
Zugangs der Gemeinschaft zu den grönländischen Fischereizonen 
für die Gemeinschaft zufriedenstellend sind. 

2. Alle die Einfuhrregelung für die genannten Erzeugnisse betref
fenden Maßnahmen, einschließlich derjenigen zur Einführung die
ser Maßnahmen, werden nach dem Verfahren des Artikels 43 des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
beschlossen. 

Artikel 2 

Die Kommission schlägt dem Rat, der mit qualifizierter Mehr
heit beschließt, Übergangsmaßnahmen vor, die sie aufgrund des In
krafttretens der neuen Regelung hinsichtlich der Wahrung der in 
der Zeit der Zugehörigkeit Grönlands zur Gemeinschaft erworbe
nen Rechtsansprüche der Personen und hinsichtlich der Regelung 
der Verhältnisse im Bereich der von der Gemeinschaft in dieser 
Zeit Grönland gewährten Finanzhilfe für notwendig erachtet. 
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Artikel 3 

In Anhang I des Beschlusses des Rates vom 16. Dezember 1980 
über die Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete mit der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wird folgendes hinzugefügt: 

„6. Besonderes Gemeinwesen im Königreich Dänemark: 

— Grönland." 

994 



Χ  BESCHLUSS DES RATES 
VOM 7. MAI 1985 

ÜBER DAS SYSTEM DER EIGENEN MITTEL 
DER GEMEINSCHAFTEN (*) 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 128 vom 14. Mai 1985. 

(·) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
Dieser Beschluß hat den Beschluß vom 21. April 1970 über die Ersetzung der Finanz
beiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. L 94 vom 28. April 1970) aufgehoben. 

Die in das Protokoll des Rates aufgenommene Erklärung vom 7. Mai 1985 ist auf 
Seite 1111 dieses Bandes abgedruckt. 
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DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

GESTÜTZT auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 201, 

GESTÜTZT auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 173, 

AUF VORSCHLAG der Kommission, 

NACH STELLUNGNAHME des Europäischen Parlaments, 

NACH STELLUNGNAHME des Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

Mit dem Beschluß vom 21. April 1970 über die Ersetzung der 
Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Ge
meinschaften — nachstehend „Beschluß vom 21. April 1970" ge
nannt — wurde ein Gemeinschaftssystem eigener Mittel eingeführt. 

Um das System der eigenen Mittel aufzustocken, sollte unter 
Beibehaltung der durch den Beschluß vom 21. April 1970 geschaf
fenen bisherigen Einnahmequellen der auf die einheitliche Mehr
wertsteuer-Bemessungsgrundlage angewandte Höchstsatz von 1 % 
angehoben werden. 

Den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates vom 25. und 
26. Juni 1984 in Fontainebleau ist Rechnung zu tragen. 

Gemäß diesen Schlußfolgerungen wird der Höchstsatz für die 
Abführung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel zum 1. Januar 1986 auf 
1,4% festgelegt. Dieser Höchstsatz gilt für jeden Mitgliedstaat und 
tritt unmittelbar nach Abschluß der Ratifikationsverfahren, späte
stens jedoch zum 1. Januar 1986 in Kraft. Der Höchstsatz kann auf 
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einstimmigen Beschluß des Rates und nach Zustimmung entspre
chend den nationalen Verfahren zum 1. Januar 1988 auf 1,6% an
gehoben werden. 

Ferner hat der Europäische Rat in diesen Schlußfolgerungen die 
Auffassung vertreten, daß die Ausgabenpolitik auf absehbare Zeit 
das wichtigste Mittel darstellt, um die Frage der haushaltsmäßigen 
Ungleichgewichte zu lösen. 

Der Europäische Rat hat jedoch beschlossen, daß jeder Mit
gliedstaat, der gemessen an seinem relativen Wohlstand eine zu 
große Haushaltslast trägt, zu gegebener Zeit in den Genuß einer 
Korrekturmaßnahme gelangen kann. 

Eine solche Korrekturmaßnahme sollte nun auf das Vereinigte 
Königreich Anwendung finden — 

HAT FOLGENDE BESTIMMUNGEN FESTGELEGT, die er den Mitglied
staaten zur Annahme empfiehlt: 

Artikel 1 

Den Gemeinschaften werden zum Ausgleich ihres Haushalts 
nach Maßgabe der folgenden Artikel eigene Mittel zugewiesen. 

Der Haushalt der Gemeinschaften wird, unbeschadet der sonsti
gen Einnahmen, vollständig aus eigenen Mitteln der Gemeinschaf
ten finanziert. 

Artikel 2 

Folgende Einnahmen stellen eigene, in den Haushalt der Ge
meinschaften einzusetzende Mittel dar: 

a) Abschöpfungen, Prämien, Zusatz- oder Ausgleichsbeträge, zu
sätzliche Teilbeträge und andere Abgaben auf den Warenverkehr 
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mit Nichtmitgliedstaaten, die von den Gemeinschaftsorganen im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik eingeführt worden sind 
oder noch eingeführt werden, und Abgaben, die im Rahmen der 
gemeinsamen Marktorganisation für Zucker vorgesehen sind; 

b) Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs und andere Zölle auf den 
Warenverkehr mit Nichtmitgliedstaaten, die von den Gemein
schaftsorganen eingeführt worden sind oder noch eingeführt wer
den. 

Eigene, in den Haushalt der Gemeinschaften einzusetzende Mit
tel sind ferner Einnahmen aus sonstigen, gemäß dem Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder dem 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft im 
Rahmen einer gemeinsamen Politik eingeführten Abgaben, sofern 
das Verfahren des Artikels 201 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder des Artikels 173 des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
durchgeführt worden ist. 

Artikel 3 

1. Eigenmittel sind auch die Einnahmen, die sich gemäß diesem 
Artikel aus der Anwendung von Sätzen auf die steuerpflichtige 
Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage ergeben, die einheitlich für 
die Mitgliedstaaten nach Gemeinschaftsvorschriften bestimmt wird. 

2. Keiner der in Absatz 1 genannten Sätze darf 1,4% übersteigen. 
Diese Sätze werden im Rahmen des Haushaltsverfahrens unter Be
rücksichtigung aller sonstigen Einnahmen festgesetzt. 
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3. Die Sätze werden wie folgt berechnet: 

a) Für die in Absatz 1 genannte steuerpflichtige Bemessungs
grundlage wird ein einheitlicher Satz festgesetzt. 

b) Bei dem auf das Vereinigte Königreich anzuwendenden Satz 
wird von dem auf der Grundlage des einheitlichen Satzes zu zah
lenden Betrag ein Abzug vorgenommen, der folgendermaßen be
stimmt wird: 

i) Es wird die sich im vorhergehenden Haushaltsjahr erge
bende Differenz zwischen dem prozentualen Mehrwertsteuer
anteil des Vereinigten Königreichs, der in diesem Jahr ein
schließlich der Berichtigungen für frühere Jahre bei Anwen
dung des einheitlichen Satzes gezahlt worden wäre, und 
dem prozentualen Anteil des Vereinigten Königreichs an 
den aufgeteilten Gesamtlasten berechnet; 

ii) der so errechnete Differenzbetrag wird auf die aufgeteilten 
Gesamtlasten angewandt; 

iii) das Ergebnis wird mit 0,66 multipliziert. 

Der verringerte Betrag wird durch die Bemessungsgrund
lage des Vereinigten Königreichs dividiert. 

c) Bei den auf die anderen Mitgliedstaaten anzuwendenden Sät
zen wird ein Betrag in Höhe des in Buchstabe b) genannten Abzugs 
von diesen Mitgliedstaaten aufgebracht. Die Aufteilung dieses Be
trages wird zunächst entsprechend ihren Anteilen an den auf der 
Grundlage des einheitlichen Satzes zu leistenden Mehrwertsteuer
zahlungen — unter Ausschluß des Vereinigten Königreichs — be
rechnet und sodann in der Weise angepaßt, daß der Anteil der 
Bundesrepublik Deutschland auf zwei Drittel des sich aus dieser 
Berechnung ergebenden Anteils begrenzt ist. 

Zur Ermittlung der auf diese Mitgliedstaaten anzuwendenden 
Sätze werden die auf der Grundlage des einheitlichen Satzes zu 
zahlenden Beträge zuzüglich der Anteile der Mitgliedstaaten an 
dem zusätzlichen Betrag durch die Bemessungsgrundlagen der ein
zelnen Mitgliedstaaten dividiert. 
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d) Im Falle der Anwendung von Absatz 7 werden die Mehr
wertsteuerzahlungen bei den obengenannten Berechnungen für je
den betroffenen Mitgliedstaat durch Finanzbeiträge ersetzt. 

4. Beim Inkrafttreten dieses Absatzes wird abweichend von dem 
Beschluß vom 21. April 1970 ein Pauschalbetrag von 1 000 Millio
nen ECU von dem vom Vereinigten Königreich zu zahlenden 
Mehrwertsteuerbetrag in Abzug gebracht. Der diesem Abzug ent
sprechende Betrag ist von den anderen Mitgliedstaaten aufzubrin
gen; die Aufteilung dieses Betrages berechnet sich nach Maßgabe 
von Absatz 3 Buchstabe c). 

Die in vorstehendem Unterabsatz vorgesehenen Maßnahmen 
gelten als Änderungen der Mehrwertsteuer-Eigenmittel für das 
Haushaltsjahr 1985. Erforderlichenfalls werden die entsprechenden 
Beträge von der Kommission dem Haushalt 1985 zugerechnet. 

5. Die Kommission führt die für die Anwendung der Absätze 3 
und 4 erforderlichen Berechnungen durch. 

6. Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch 
nicht festgestellt worden, so bleiben bis zum Inkrafttreten neuer 
Mehrwertsteuersätze die zuletzt festgesetzten Sätze anwendbar. 

7. Werden die Vorschriften zur Festlegung der einheitlichen 
steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer am 
1. Januar des betreffenden Haushaltsjahres noch nicht in allen Mit
gliedstaaten angewandt, so wird abweichend von Absatz 1 der Fi
nanzbeitrag jedes Mitgliedstaats, der noch nicht die einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer an
wendet, zum Haushalt der Gemeinschaften gemäß dem Anteil sei
nes Bruttosozialprodukts an der Summe der Bruttosozialprodukte 
der Mitgliedstaaten festgelegt. Der Restbetrag des Haushalts wird 
durch die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer gemäß Absatz 1 ge
deckt, die in den übrigen Mitgliedstaaten erzielt werden. Diese 
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Ausnahmeregelung wird unwirksam, sobald die Vorschriften zur 
Festlegung der einheitlichen steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage 
für die Mehrwertsteuer in allen Mitgliedstaaten angewandt werden. 

8. Bruttosozialprodukt im Sinne des Absatzes 7 ist das Brutto
sozialprodukt zu Marktpreisen. 

Artikel 4 

1. Die Einnahmen im Sinne der Artikel 2 und 3 dienen unter
schiedslos zur Finanzierung aller im Haushalt der Gemeinschaften 
ausgewiesenen Ausgaben. 

2. Die Finanzierung der Ausgaben für die Forschungsprogramme 
der Europäischen Gemeinschaften aus eigenen Mitteln der Gemein
schaften schließt weder aus, daß die Ausgaben für Ergänzungspro
gramme in den Haushaltsplan der Gemeinschaften eingesetzt wer
den, noch daß sie durch Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten finan
ziert werden, deren Höhe und Aufbringungsschlüssel vom Rat mit 
qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung der betroffenen Mitglied
staaten beschlossen werden (*). 

Artikel 5 

Die Gemeinschaften erstatten jedem Mitgliedstaat 10% der ge
mäß Artikel 2 Absatz 1 gezahlten Beträge als Erhebungskosten. 

(*) Letzter Teil des Salzes geändert gemäß Artikel 29 EEA — siehe Seile 1005 ff. dieses 
Bandes. 
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Artikel 6 

Ein etwa entstehender Überschuß der eigenen Mittel der Ge
meinschaften gegenüber den tatsächlichen Gesamtausgaben im Ver
lauf eines Haushaltsjahres wird auf das folgende Haushaltsjahr 
übertragen. 

Artikel 7 

1. Die Gemeinschaftsmittel im Sinne der Artikel 2 und 3 werden 
von den Mitgliedstaaten gemäß den einzelstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften erhoben, die gegebenenfalls zu diesem 
Zweck zu ändern sind. Die Mitgliedstaaten stellen diese Mittel der 
Kommission zur Verfügung. 

2. Unbeschadet der Rechnungsprüfung gemäß Artikel 206 a des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Kontrollmaßnahmen gemäß Artikel 209 Buchstabe c) die
ses Vertrages erläßt der Rat auf Vorschlag der Kommission und 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig die Vor
schriften über die Kontrolle der Erhebung der Einnahmen im 
Sinne der Artikel 2 und 3 sowie Vorschriften darüber, wie diese 
Einnahmen der Kommission zur Verfügung zu stellen und wie sie 
abzuführen sind. 

Artikel 8 

Dieser Beschluß wird den Mitgliedstaaten vom Generalsekretär 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften bekanntgegeben und 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. 

Die Mitgliedstaaten teilen dem Generalsekretär des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften unverzüglich den Abschluß der Ver
fahren mit, die nach ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zur 
Annahme dieses Beschlusses erforderlich sind. 
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Dieser Beschluß tritt in Kraft: 

— hinsichtlich Artikel 3 Absatz 4 am zweiten Tag nach dem 
Eingang der letzten Mitteilung gemäß Absatz 2, 

— hinsichtlich der übrigen Bestimmungen am zweiten Tag nach 
dem Eingang der letzten dieser Mitteilungen oder nach dem Tag 
der Hinterlegung der letzten Urkunde zur Ratifizierung der Ver
träge über den Beitritt Spaniens und Portugals durch die derzeiti
gen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, wobei der jeweils spätere 
Zeitpunkt maßgeblich ist, sofern nicht der Rat mit Einstimmigkeit 
einen davon abweichenden Beschluß faßt. 

Unbeschadet des Artikels 3 Absatz 4 wird dieser Beschluß am 
1. Januar 1986 wirksam und der Beschluß vom 21. April 1970 zum 
gleichen Zeitpunkt aufgehoben. Erforderlichenfalls ist jede Bezug
nahme auf den Beschluß vom 21. April 1970 als Bezugnahme auf 
den vorliegenden Beschluß aufzufassen. 

Geschehen zu Brüssel am 7. Mai 1985. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

G. ANDREOTTI 
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XI - EINHEITLICHE EUROPÄISCHE AKTE 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 169 vom 29. Juni 1987. 
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1. Text des Vertrages 
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, IHRE MAJESTÄT DIE 
KÖNIGIN VON DÄNEMARK, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK, SEINE 
MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSI
SCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT IRLANDS, DER PRÄSIDENT DER ITA
LIENISCHEN REPUBLIK, SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHER
ZOG VON LUXEMBURG, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDER
LANDE, DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK, IHRE MA
JESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITAN
NIEN UND NORDIRLAND, 

VON DEM WILLEN GELEITET, das von den Verträgen zur Grün
dung der Europäischen Gemeinschaften ausgehende Werk weiterzu
führen und die Gesamtheit der Beziehungen zwischen deren Staa
ten gemäß der Feierlichen Deklaration von Stuttgart vom 19. Juni 
1983 in eine Europäische Union umzuwandeln, 

GEWILLT, diese Europäische Union auf der Grundlage der nach 
ihren eigenen Regeln funktionierenden Gemeinschaften einerseits 
und der Europäischen Zusammenarbeit zwischen den Unterzeich
nerstaaten in der Außenpolitik andererseits zu verwirklichen und 
diese Union mit den erforderlichen Aktionsmitteln auszustatten, 

ENTSCHLOSSEN, gemeinsam für die Demokratie einzutreten, wo
bei sie sich auf die in den Verfassungen und Gesetzen der Mitglied
staaten, in der Europäischen Konvention zum Schutze der Men
schenrechte und Grundfreiheiten und der Europäischen Sozial
charta anerkannten Grundrechte, insbesondere Freiheit, Gleichheit 
und soziale Gerechtigkeit, stützen, 

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß der Europagedanke, die Ergebnisse 
in den Bereichen der wirtschaftlichen Integration und der politi
schen Zusammenarbeit wie auch die Notwendigkeit neuer Entwick
lungen dem Wunsch der demokratischen Völker Europas entspre
chen, für die das in allgemeiner Wahl gewählte Europäische Parla
ment ein unerläßliches Ausdrucksmittel ist, 
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IN DEM BEWUSSTSEIN der Verantwortung Europas, sich darum zu 
bemühen, immer mehr mit einer Stimme zu sprechen und geschlos
sen und solidarisch zu handeln, um seine gemeinsamen Interessen 
und seine Unabhängigkeit wirkungsvoller zu verteidigen, sowie 
ganz besonders für die Grundsätze der Demokratie und die Wah
rung des Rechts und der Menschenrechte, denen sie sich verpflich
tet fühlen, einzutreten, um gemäß der Verpflichtung, die sie im 
Rahmen der Charta der Vereinten Nationen eingegangen sind, ge
meinsam ihren eigenen Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit zu leisten, 

IN DEM FESTEN WILLEN, durch die Vertiefung der gemeinsamen 
Politiken und die Verfolgung neuer Ziele die wirtschaftliche und 
soziale Lage zu verbessern und das Funktionieren der Gemein
schaften in der Weise zu verbessern, daß die Organe die Möglich
keit erhalten, ihre Befugnisse unter Bedingungen auszuüben, die 
dem gemeinschaftlichen Interesse am dienlichsten sind, 

IN DER ERWÄGUNG, daß die Staats- und Regierungschefs auf ih
rer Pariser Konferenz vom 19. bis 21. Oktober 1972 das Ziel einer 
schrittweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion 
gebilligt haben, 

GESTÜTZT auf den Anhang zu den Schlußfolgerungen des Vor
sitzes des Europäischen Rates von Bremen vom 6. und 7. Juli 1978 
sowie die Entschließung des Europäischen Rates von Brüssel vom 
5. Dezember 1978 über die Errichtung des Europäischen Währungs
systems (EWS) und damit zusammenhängende Fragen und in der 
Erwägung, daß die Gemeinschaft und die Zentralbanken der Mit
gliedstaaten auf der Grundlage dieser Entschließung eine Reihe 
von Maßnahmen zur Durchführung der währungspolitischen Zu
sammenarbeit getroffen haben, 

HABEN BESCHLOSSEN, diese Akte zu erstellen, und haben zu die
sem Zweck als Bevollmächtigte ernannt: 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER: 

Herrn Leo TINDEMANS, Minister für auswärtige Beziehungen; 
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IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK: 

Herrn Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister für auswärtige Angele
genheiten; 

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Herrn Hans-Dietrich GENSCHER, Bundesminister des Auswärti
gen; 

D E R PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Karolos PAPOULIAS, Minister für auswärtige Angelegen
heiten; 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN: 

Herrn Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Minister für auswärtige 
Angelegenheiten; 

D E R PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Roland DUMAS, Minister für auswärtige Beziehungen; 

DER PRÄSIDENT IRLANDS: 

Herrn Peter BARRY, T.D., Minister für auswärtige Angelegenhei
ten; 

D E R PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK; 

Herrn Giulio ANDREOTTI, Minister für auswärtige Angelegenhei
ten; 

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG: 

Herrn Robert GOEBBELS, Staatssekretär im Ministerium für aus
wärtige Angelegenheiten; 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE: 

Herrn Hans VAN DEN BROEK, Minister für auswärtige Angele
genheiten; 

D E R PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK: 

Herrn Pedro PIRES DE MIRANDA, Minister für auswärtige Ange
legenheiten; 

1011 



IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS
BRITANNIEN UND NORDIRLAND: 

Frau Lynda CHALKER, Staatsminister für auswärtige und Com
monwealth-Angelegenheiten. 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befunde
nen Vollmachten wie folgt übereingekommen: 
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TITEL I 

Gemeinsame Bestimmungen 

1013 





Artikel 1 

Die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Politi
sche Zusammenarbeit verfolgen das Ziel, gemeinsam zu konkreten 
Fortschritten auf dem Wege zur Europäischen Union beizutragen. 

Die Europäischen Gemeinschaften beruhen auf den Verträgen 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Euro
päischen Atomgemeinschaft sowie auf den nachfolgenden Verträ
gen und Akten zur Änderung oder Ergänzung dieser Verträge. 

Die Europäische Politische Zusammenarbeit wird durch Titel 
III geregelt. Die Bestimmungen dieses Titels bestätigen und ergän
zen die in den Berichten von Luxemburg (1970), Kopenhagen 
(1973) und London (1981) sowie in der Feierlichen Deklaration zur 
Europäischen Union (1983) vereinbarten Verfahren und die Prakti
ken, die sich nach und nach zwischen den Mitgliedstaaten heraus
gebildet haben. 

Artikel 2 

Im Europäischen Rat kommen die Staats- und Regierungschefs 
der Mitgliedstaaten sowie der Präsident der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften zusammen. Sie werden von den Ministern 
für auswärtige Angelegenheiten und einem Mitglied der Kommis
sion unterstützt. 

Der Europäische Rat tritt mindestens zweimal jährlich zusam
men. 

Artikel 3 

1. Die von nun an wie nachstehend bezeichneten Organe der 
Europäischen Gemeinschaften üben ihre Befugnisse und Zuständig-
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keiten unter den Bedingungen und im Hinblick auf die Ziele aus, 
die in den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemein
schaften und den nachfolgenden Verträgen und Akten zur Ände
rung oder Ergänzung dieser Verträge sowie in Titel 11 vorgesehen 
sind. 

2. Die für die Europäische Politische Zusammenarbeit zuständi
gen Institutionen und Organe üben ihre Befugnisse und Zuständig
keiten unter den Bedingungen und im Hinblick auf die Ziele aus, 
die in Titel III sowie in den in Artikel 1 Absatz 3 genannten Doku
menten festgelegt sind. 
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TITEL II 

Bestimmungen zur Änderung der 
Verträge zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaften 
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KAPITEL I 

BESTIMMUNGEN ZUR Ä N D E R U N G DES 
VERTRAGES ÜBER DIE G R Ü N D U N G DER 

EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
FÜR KOHLE U N D STAHL 

Artikel 4 

Der EGKS-Vertrag wird durch folgende Bestimmungen ergänzt: 

„Artikel 32 d 

1. Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat nach Anhörung der 
Kommission und des Europäischen Parlaments dem Gerichtshof 
durch einstimmigen Beschluß ein Gericht beiordnen, das für Entschei
dungen über bestimmte Gruppen von Klagen natürlicher oder juristi
scher Personen im ersten Rechtszuge zuständig ist und gegen dessen 
Entscheidungen ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim 
Gerichtshof nach Maßgabe der Satzung eingelegt werden kann. Die
ses Gericht ist weder für von den Mitgliedstaaten oder Gemeinschafts
organen unterbreitete Rechtssachen noch für Vorabentscheidungen ge
mäß Artikel 41 zuständig. 

2. Der Rat legt nach dem in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren die 
Zusammensetzung dieses Gerichts fest und beschließt die Anpassun
gen und ergänzenden Bestimmungen, die in bezug auf die Satzung 
des Gerichtshofes notwendig werden. Wenn der Rat nichts anderes 
beschließt, finden die den Gerichtshof betreffenden Bestimmungen 
dieses Vertrages und insbesondere die Bestimmungen des Protokolls 
über die Satzung des Gerichtshofes auf dieses Gericht Anwendung. 
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3. Zu Mitgliedern dieses Gerichts sind Personen auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeil bieten und über die Befähigung zur 
Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen: sie werden von den Re
gierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für 
sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teilweise neu 
besetzt. Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder ist zulässig. 

4. Dieses Gericht erläßt seine Verfahrensordnung im Einvernehmen 
mit dem Gerichtshof. Sie bedarf der einstimmigen Genehmigung des 
Rates. " 

Artikel 5 

Artikel 45 des EGKS-Vertrages wird durch folgenden Absatz er
gänzt: 

„Der Ral kann auf Antrag des Gerichtshofes und nach Anhörung 
der Kommission und des Europäischen Parlaments einstimmig die 
Bestimmungen des Titels III der Satzung ändern. " 

KAPITEL 11 

BESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES 
VERTRAGES ZUR G R Ü N D U N G DER 

EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 

Abschnitt I 

Bestimmungen betreffend die Organe 

Artikel 6 

I. Es wird ein Verfahren der Zusammenarbeit eingerichtet, das 
für die Rechtsakte gilt, die auf die Artikel 7 und 49, Artikel 54 Ab
satz 2, Artikel 56 Absatz 2 Satz 2, Artikel 57 mit Ausnahme des 
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Absatzes 2 Satz 2, die Artikel 100 a, 100 b, 118 a und 130 e und 
Artikel 130 q Absatz 2 des EWG-Vertrages gestützt sind. 

2. In Artikel 7 Absatz 2 des EWG-Vertrages werden die Worte 
„nach Anhörung der Versammlung" durch die Worte „in Zusam
menarbeit mit dem Europäischen Parlament" ersetzt. 

3. In Artikel 49 des EWG-Vertrages werden die Worte „auf Vor
schlag der Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und So
zialausschusses" durch folgende Worte ersetzt: „mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission, in Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Parlament und nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses". 

4. In Artikel 54 Absatz 2 des EWG-Vertrages werden die Worte 
„auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses und der Versammlung" durch folgende Worte 
ersetzt: „auf Vorschlag der Kommission, in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses ". 

5. Artikel 56 Absatz 2 Satz 2 des EWG-Vertrages erhält folgende 
Fassung: 

„Hinsichtlich der Koordinierung der Rechtsverordnungen und Ver
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten erläßt er jedoch die Richtli
nien nach dem Ende der zweiten Stufe mit qualifizierter Mehrheit auf 
Vorschlag der Kommission und in Zusammenarbeit mit dem Euro

päischen Parlament. " 

6. In Artikel 57 Absatz 1 des EWG-Vertrages werden die Worte 
„und nach Anhörung der Versammlung" durch die Worte „und in 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament" ersetzt. 

7. Artikel 57 Absatz 2 Satz 3 des EWG-Vertrages erhält folgende 
Fassung: 

„Im übrigen beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit in Zu
sammenarbeit mit dem Europäischen Parlament. " 
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Artikel 7 

Artikel 149 des EWG-Vertrages erhält folgende Fassung: 

„Artikel 149 

1. Wird der Rat kraft dieses Vertrages auf Vorschlag der Kommis
sion tätig, so kann er Änderungen dieses Vorschlags nur einstimmig 
beschließen. 

2. Wird der Rat kraft dieses Vertrages in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament tätig, so gilt folgendes Verfahren: 

a) Der Rat legt unter den Bedingungen des Absatzes 1 mit qualifi
zierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Stel
lungnahme des Europäischen Parlaments einen gemeinsamen 
Standpunkt fest. 

b) Der gemeinsame Standpunkt des Rates wird dem Europäischen 
Parlament zugeleitet. Der Rat und die Kommission unterrichten 
das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über die Gründe, 
aus denen der Rat seinen gemeinsamen Standpunkt festgelegt hat. 
sowie über den Standpunkt der Kommission. 

Hat das Europäische Parlament diesen gemeinsamen Stand
punkt binnen drei Monaten nach der Übermittlung gebilligt oder 
hat es sich innerhalb dieser Frist nicht geäußert, so wird der 
Rechtsakt vom Rat entsprechend dem gemeinsamen Standpunkt 
endgültig verabschiedet. 

c) Das Europäische Parlament kann innerhalb der unter Buchstabe 
b) vorgesehenen Dreimonatsfrist mit der absoluten Mehrheit seiner 
Mitglieder Abänderungen an dem gemeinsamen Standpunkt des 
Rates vorschlagen. Es kann ferner den gemeinsamen Standpunkt 
des Rates mit der gleichen Mehrheit ablehnen. Das Ergebnis der 
Beratungen wird dem Rat und der Kommission zugeleitet. 
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Hat das Europäische Parlament den gemeinsamen Standpunkt 
des Rates abgelehnt, so kann der Rat in zweiter Lesung nur ein
stimmig beschließen. 

d) Die Kommission überprüft innerhalb einer Frist von einem Monat 
den Vorschlag, aufgrund dessen der Rat seinen gemeinsamen 
Standpunkt festgelegt hat, unter Berücksichtigung der vom Euro
päischen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen. 

Die Kommission übermittelt dem Rat zusammen mit dem von 
ihr überprüften Vorschlag die von ihr nicht übernommenen Abän
derungen des Europäischen Parlaments und nimmt dazu Stellung. 
Der Rat kann diese Abänderungen einstimmig annehmen. 

e) Der Rat verabschiedet mit qualifizierter Mehrheit den von der 
Kommission überprüften Vorschlag. 

Der Rat kann den von der Kommission überprüften Vorschlag 
nur einstimmig ändern. 

f) In den unter den Buchstaben c), d) und e) genannten Fällen muß 
der Rat binnen drei Monaten beschließen. Ergeht innerhalb dieser 
Frist kein Beschluß, so gilt der Vorschlag der Kommission als 
nicht angenommen. 

g) Die unter den Buchstaben b) und f) genannten Fristen können im 
gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Rat und dem Euro
päischen Parlament um höchstens einen Monat verlängert werden. 

3. Solange ein Beschluß des Rates nicht ergangen ist, kann die 
Kommission ihren Vorschlag jederzeit im Verlauf der in den Absätzen 
1 und 2 genannten Verfahren ändern. " 

Artikel 8 

Artikel 237 Absatz 1 des EWG-Vertrages erhält folgende Fas
sung: 

„Jeder europäische Staat kann beantragen, Mitglied der Gemein
schaft zu werden. Er richtet seinen Antrag an den Rat; dieser be-
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schließt einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zu
stimmung des Europäischen Parlaments, das mit der absoluten Mehr
heit seiner Mitglieder beschließt. " 

Artikel 9 

Artikel 238 Absatz 2 des EWG-Vertrages erhält folgende Fas
sung: 

„Diese Abkommen werden nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments, das mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder be
schließt, einstimmig vom Rat geschlossen. " 

Artikel 10 

Artikel 145 des EWG-Vertrages wird durch folgende Bestim
mung ergänzt: 

,,-r- überträgt der Rat der Kommission in den von ihm angenom
menen Rechtsakten die Befugnisse zur Durchführung der Vorschrif
ten, die er erläßt. Der Rat kann bestimmte Modalitäten für die Aus
übung dieser Befugnisse festlegen. Er kann sich in spezifischen Fällen 
außerdem vorbehalten, Durchführungsbefugnisse selbst auszuüben. 
Die obengenannten Modalitäten müssen den Grundsätzen und Regeln 
entsprechen, die der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments vorher einstimmig fest
gelegt hat. " 

Artikel 11 

Der EWG-Vertrag wird durch folgende Bestimmung ergänzt: 

„Artikel 168 a 

1. Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat nach Anhörung der 
Kommission und des Europäischen Parlaments dem Gerichtshof 
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durch einstimmigen Beschluß ein Gericht beiordnen, das für Entschei
dungen über bestimmte Gruppen von Klagen natürlicher oder juristi
scher Personen im ersten Rechtszuge zuständig ist und gegen dessen 
Entscheidungen ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim 
Gerichtshof nach Maßgabe der Satzung eingelegt werden kann. Die
ses Gericht ist weder für von den Mitgliedstaaten oder Gemeinschafts
organen unterbreitete Rechtssachen noch für Vorabentscheidungen ge
mäß Artikel 177 zuständig. 

2. Der Rat legt nach dem in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren die 
Zusammensetzung dieses Gerichts fest und beschließt die Anpassun
gen und ergänzenden Bestimmungen, die in bezug auf die Satzung 
des Gerichtshofes notwendig werden. Wenn der Rat nichts anderes 
beschließt, finden die den Gerichtshof beireffenden Bestimmungen 
dieses Vertrages und insbesondere die Bestimmungen des Protokolls 
über die Satzung des Gerichtshofes auf dieses Gericht Anwendung. 

3. Zu Mitgliedern dieses Gerichts sind Personen auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und über die Befähigung zur 
Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen; sie werden von den Re
gierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für 
sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teilweise neu 
besetzt. Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder ist zulässig. 

4. Dieses Gericht erläßt seine Verfahrensordnung im Einvernehmen 
mit dem Gerichtshof. Sie bedarf der einstimmigen Genehmigung des 
Rates. " 

Artikel 12 

In Artikel 188 des EWG-Vertrages wird folgender Absatz 2 ein
gefügt: 

„Der Rat kann auf Antrag des Gerichtshofes und nach Anhörung 
der Kommission und des Europäischen Parlaments einstimmig die 
Bestimmungen des Titels III der Satzung ändern. " 
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Abschnitt II 

Bestimmungen über die Grundlagen und 
die Politik der Gemeinschaft 

Unterabschnitt I — Binnenmarkt 

Artikel 13 

Der EWG-Vertrag wird durch folgende Bestimmung ergänzt: 

„Artikel 8 a 

Die Gemeinschaft trifft die erforderlichen Maßnahmen, um bis 
zum 31. Dezember 1992 gemäß dem vorliegenden Artikel, den Arti
keln 8 b, 8 c und 28, Artikel 57 Absatz 2, Artikel 59, Artikel 70 Ab
satz 1 und den Artikeln 84, 99, 100 a und 100 b unbeschadet der 
sonstigen Bestimmungen dieses Vertrages den Binnenmarkt schritt
weise.zu verwirklichen. 

Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnengrenzen, in 
dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und 
Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages gewährleistet ist. " 

Artikel 14 

Der EWG-Vertrag wird durch folgende Bestimmung ergänzt: 

„Artikel 8 b 

Die Kommission berichtet dem Rat vor dem 31. Dezember 1988 
und vor dem 31. Dezember 1990 über den Stand der Arbeiten im 
Hinblick auf die Verwirklichung des Binnenmarktes innerhalb der in 
Artikel 8 a gesetzten Frist. 
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Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom
mission die Leitlinien und Bedingungen fest, die erforderlich sind, um 
in allen betroffenen Sektoren einen ausgewogenen Fortschritt zu ge
währleisten. " 

Artikel 15 

Der EWG-Vertrag wird durch folgende Bestimmung ergänzt: 

„Artikel 8 c 

Bei der Formulierung ihrer Vorschläge zur Verwirklichung der 
Ziele des Artikels 8 a berücksichtigt die Kommission den Umfang der 
Anstrengungen, die einigen Volkswirtschaften mit unterschiedlichem 
Entwicklungsstand im Zuge der Errichtung des Binnenmarktes abver
langt werden, und kann geeignete Bestimmungen vorschlagen. 

Erhalten diese Bestimmungen die Form von Ausnahmeregelungen, 
so müssen sie vorübergehender Art sein und dürfen das Funktionieren 
des Gemeinsamen Marktes sowenig wie möglich stören. " 

Artikel 16 

1. Artikel 28 des EWG-Vertrages erhält folgende Fassung: 

„Artikel 28 

Über alle autonomen Änderungen oder Aussetzungen der Sätze 
des Gemeinsamen Zolltarifs entscheidet der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission. " 

2. Artikel 57 Absatz 2 Satz 2 des EWG-Vertrages erhält folgende 
Fassung: 

„Hierbei ist Einstimmigkeit für Richtlinien erforderlich, deren 
Durchführung in mindestens einem Mitgliedstaat eine Änderung be-
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stehender gesetzlicher Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der 
Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang natürlicher Perso
nen zum Beruf umfaßt." 

3. In Artikel 59 Absatz 2 des EWG-Vertrages wird das Wort „ein
stimmig" durch die Worte „mit qualifizierter Mehrheit" ersetzt. 

4. In Artikel 70 Absatz 1 des EWG-Vertrages erhalten die beiden 
letzten Sätze folgende Fassung: 

„Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit Richtlinien hierfür. Er 
wird bemüht sein, ein Höchstmaß an Liberalisierung zu erreichen. 
Der Einstimmigkeit bedürfen Maßnahmen, die einen Rückschritt auf 
dem Gebiet der Liberalisierung des Kapitalverkehrs darstellen. " 

5. In Artikel 84 Absatz 2 des EWG-Vertrages wird das Wort „ein
stimmig" durch die Worte „mit qualifizierter Mehrheit" ersetzt. 

6. Artikel 84 Absatz 2 des EWG-Vertrages wird durch folgenden 
Unterabsatz ergänzt: 

„Die Verfahrensvorschriften des Artikels 75 Absätze 1 und 3 fin
den Anwendung." 

Artikel 17 

Artikel 99 des EWG-Vertrages erhält folgende Fassung: 

„Artikel 99 

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö
rung des Europäischen Parlaments einstimmig die Bestimmungen zur 
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Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die 
Verbrauchsabgaben und sonstige indirekte Steuern, soweit diese Har
monisierung für die Errichtung und das Funktionieren des Binnen
marktes innerhalb der in Artikel 8 a gesetzten Frist notwendig ist. " 

Artikel 18 

Der EWG-Vertrag wird durch folgende Bestimmung ergänzt: 

.Artikel 100 a 

1. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gilt in 
Abweichung von Artikel 100 für die Verwirklichung der Ziele des Ar
tikels 8 a die nachstehende Regelung. Der Rat erläßt auf Vorschlag 
der Kommission, in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parla
ment und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses mit 
qualifizierter Mehrheit die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die die Errichtung 
und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand haben. 

2. Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die 
Bestimmungen über die Freizügigkeit und die Bestimmungen über die 
Rechte und Interessen der Arbeitnehmer. 

3. Die Kommission gehl in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den 
Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucher
schutz von einem hohen Schutzniveau aus. 

4. Hält es ein Mitgliedstaat, wenn der Rat mit qualifizierter Mehr
heit eine Harmonisierungsmaßnahme erlassen hat, für erforderlich, 
einzelstaatliche Bestimmungen anzuwenden, die durch wichtige Erfor-
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démisse im Sinne des Artikels 36 oder in bezug auf den Schutz der 
Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt er 
diese Bestimmungen der Kommission mit. 

Die Kommission bestätigt die betreffenden Bestimmungen, nach
dem sie sich vergewissert hat, daß sie kein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminiemng und keine verschleierte Beschränkung des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. 

In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 169 und 170 kann 
die Kommission oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof unmittelbar 
anrufen, wenn die Kommission oder der Staat der Auffassung ist, 
daß ein anderer Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Be
fugnisse mißbraucht. 

5. Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigne
ten Fällen mit einer Schutzklausel verbunden, die die Mitgliedstaaten 
ermächtigt, aus einem oder mehreren der in Artikel 36 genannten 
nichtwirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, die 
einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterliegen." 

Artikel 19 

Der EWG-Vertrag wird durch folgende Bestimmung ergänzt: 

„Artikel 100 b 

1. Die Kommission erfaßt im Laufe des Jahres 1992 gemeinsam mit 
jedem Mitgliedstaat dessen unter Artikel 100 a fallende Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, für die keine Angleichung gemäß diesem Ar
tikel erfolgt ist. 

Der Rat kann gemäß Artikel 100 a beschlieJSen. daß die in einem 
Mitgliedstaat geltenden Vorschriften als den Vorschriften eines ande
ren Mitgliedstaates gleichwertig anerkannt werden müssen. 

2. Artikel 100 a Absatz 4 findet entsprechende Anwendung. 
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3. Die Kommission führt die Erfassung nach Absatz 1 Unterabsatz 1 
so rechtzeitig durch und legt die entsprechenden Vorschläge so recht
zeitig vor, daß der Rat vor Ende 1992 beschließen kann. " 

Unterabschnitt 11 — Währungspolitische Befugnisse 

Artikel 20 

1. Im Dritten Teil Titel II des EWG-Vertrages wird das folgende 
neue Kapitel 1 eingefügt: 

„KAPITEL 1 

DIE ZUSAMMENARBEIT IN DER WIRTSCHAFTS
UND WÄHRUNGSPOLITIK 

(WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION) 

Artikel 102 a 

1. Um die für die Weiterentwicklung der Gemeinschaft erforderliche 
Konvergenz der Wirtschafts- und Wähmngspolitiken zu sichern, arbei
ten die Mitgliedstaaten gemäß den Zielen des Artikels 104 zusam
men. Sie berücksichtigen dabei die Erfahrungen, die bei der Zusam
menarbeit im Rahmen des Europäischen Währungssystems (EWS) 
und bei der Entwicklung der ECU gesammelt worden sind, und re
spektieren die bestehenden Zuständigkeiten. 

2. Sofern die weitere Entwicklung im Bereich der Wirtschafts- und 
Währungspolitik institutionelle Veränderungen erforderlich macht, fin
det Artikel 236 Anwendung. Bei institutionellen Veränderungen im 
Bereich der Wähmngspolitik werden auch der Wähmngsausschuß 
und der Ausschuß der Präsidenten der Zentralbanken gehört." 
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2. Die Kapitel 1, 2 und 3 werden zu den Kapiteln 2, 3 und 4. 

Unterabschnitt 111 — Sozialpolitik 

Artikel 21 

Der EWG-Vertrag wird durch folgende Bestimmung ergänzt: 

„Artikel 118 a 

1. Die Mitgliedstaaten bemühen sich, die Verbessemng insbesondere 
der Arbeitsumwelt zu fördern, um die Sicherheit und die Gesundheit 
der Arbeitnehmer zu schützen, und setzen sich die Harmonisiemng 
der in diesem Bereich bestehenden Bedingungen bei gleichzeitigem 
Fortschritt zum Ziel. 

2. Als Beitrag zur Verwirklichung des Ziels gemäß Absatz 1 erlaßt 
der Rat auf Vorschlag der Kommission, in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses unter Berücksichtigung der in den einzelnen Mit
gliedstaaten bestehenden Bedingungen und technischen Regelungen 
mit qualifizierter Mehrheit durch Richtlinien Mindestvorschriften, die 
schrittweise anzuwenden sind. 

Diese Richtlinien sollen keine verwaltungsmäßigen, finanziellen 
oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der Gründung und Ent
wicklung von Klein- und Mittelbetrieben entgegenstehen. 

3. Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmungen hindern 
die einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, Maßnahmen zum verstärk
ten Schutz der Arbeitsbedingungen beizubehalten oder zu treffen, die 
mit diesem Vertrag vereinbar sind. " 
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Artikel 22 

Der EWG-Vertrag wird durch folgende Bestimmung ergänzt: 

„Artikel 118 b 

Die Kommission bemüht sich darum, den Dialog zwischen den 
Sozialpartnern auf europäischer Ebene zu entwickeln, der, wenn diese 
es für wünschenswert halten, zu vertraglichen Beziehungen führen 
kann. " 

Unterabschnitt IV — Wirtschaftlicher 
und sozialer Zusammenhalt 

Artikel 23 

Dem Dritten Teil des EWG-Vertfages wird folgender Titel V 
hinzugefügt: 

.TITEL V 

Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt 

Artikel 130 a 

Die Gemeinschaft entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur 
Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, um eine 
harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes zu fördern. 

Die Gemeinschaft setzt sich insbesondere zum Ziel, den Abstand 
zwischen den verschiedenen Regionen und den Rückstand der am we
nigsten begünstigten Gebiete zu verringern. 
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Artikel 130 b 

Die Mitgliedstaaten führen und koordinieren ihre Wirtschaftspoli
tik in der Weise, daß auch die in Artikel 130 a genannten Ziele er
reicht werden. Die Durchführung der gemeinsamen Politiken und die 
Errichtung des Binnenmarktes berücksichtigen die Ziele der Artikel 
130 a und 130 c und tragen zu deren Verwirklichung bei. Die Gemein
schaft unterstützt diese Bemühungen durch die Politik, welche sie mit 
Hilfe der Strukturfonds (Europäischer Ausrichtungs- und Garantie
fonds für die Landwirtschaft — Abteilung Ausrichtung, Europäischer 
Sozialfonds, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), der 
Europäischen Investitionsbank und der sonstigen vorhandenen Finan-
zierungsinstrumente führt. 

Artikel 130 c 

Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ist es, 
durch Beteiligung an der Entwicklung und an der strukturellen An
passung der rückständigen Gebiete und an der Umstellung der Indu
striegebiete mit rückläufiger Entwicklung zum Ausgleich der wichtig
sten regionalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft beizutragen. 

Artikel 130 d 

Die Kommission unterbreitet dem Rat unmittelbar nach Inkraft
treten der Einheitlichen Europäischen Akte einen Gesamtvorschlag, 
der darauf abzielt, an der Stmktur und den Regeln für die Arbeits
weise der bestehenden Stmkturfonds (Europäischer Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft — Abteilung Ausrichtung, 
Europäischer Sozialfonds, Europäischer Fonds für regionale Entwick
lung) die zur Präzisierung und Rationalisiemng der Aufgaben dieser 
Fonds gegebenenfalls erforderlichen Ändemngen vorzunehmen, um 
zur Erreichung der Ziele der Artikel 130 a und 130 c beizutragen, die 
Effizienz der Fonds zu erhöhen und deren Tätigkeiten sowohl unter
einander als auch im Verhältnis zu den Tätigkeiten der vorhandenen 
Finanzierungsinstmmente zu koordinieren. Der Rat beschließt binnen 
Jahresfrist und nach Anhömng des Europäischen Parlaments und des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig über diesen Vorschlag. 
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Artikel 130 e 

Nach Annahme des Beschlusses gemäß Artikel 130 d erläßt der 
Rat die den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung betreffen
den Durchführungsbeschlüsse mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission und in Zusammenarbeit mit dem Euro
päischen Parlament. 

Für den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft. Abteilung Ausrichtung, und den Europäischen Sozial
fonds sind Artikel 43 bzw. 126 und 127 weiterhin anwendbar." 

Unterabschnitt V —- Forschung 
und technologische Entwicklung 

Artikel 24 

Dem Dritten Teil des EWG-Vertrages wird folgender Titel VI 
hinzugefügt: 

„TITEL VI 

Forschung und technologische Entwicklung 

Artikel 130 f 

1. Die Gemeinschaft setzt sich zum Ziel, die wissenschaftlichen und 
technischen Grundlagen der europäischen Industrie zu stärken und 
die Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu för
dern. 
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2. In diesem Sinne unterstützt sie die Unternehmen — einschließlich 
der Klein- und Mittelbetriebe —, die Forschungszentren und die 
Hochschulen bei ihren Bemühungen auf dem Gebiet der Forschung 
und der technologischen Entwicklung; sie fördert ihre Zusammenar
beitsbestrebungen, damit die Unternehmen vor allem die Möglichkei
ten des Binnenmarktes der Gemeinschaft voll nutzen können, und 
zwar insbesondere durch Öffnung der einzelstaatlichen öffentlichen 
Beschaffungsmärkte, Festlegung gemeinsamer Normen und Beseiti
gung der dieser Zusammenarbeit entgegenstehenden rechtlichen und 
steuerlichen Hindemisse. 

3. Bei der Verwirklichung dieser Ziele wird dem Verhältnis zwischen 
der gemeinsamen Anstrengung auf dem Gebiet von Forschung und 
technologischer Entwicklung, der Errichtung des Binnenmarktes und 
der Durchführung gemeinsamer Politiken, insbesondere im Bereich 
von Wettbewerb und Handelsverkehr, besonders Rechnung getragen. 

Artikel 130 g 

Zur Erreichung dieser Ziele trifft die Gemeinschaft folgende Maß
nahmen, die die in den Mitgliedstaaten durchgeführten Aktionen er
gänzen: 

a) Durchführung von Programmen für Forschung, technologische Ent
wicklung und Demonstration unter Förderung der Zusammenar
beit mit Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen; 

b) Förderung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern und interna
tionalen Organisationen auf dem Gebiet der gemeinschaftlichen 
Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration; 

c) Verbreitung und Auswertung der Ergebnisse der Tätigkeiten auf 
dem Gebiet der gemeinschaftlichen Forschung, technologischen 
Entwicklung und Demonstration; 

d) Förderung der Ausbildung und der Mobilität der Forscher aus der 
Gemeinschaft. 
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Artikel 130 h 

Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander in Verbindung mit 
der Kommission die auf einzelstaatlicher Ebene durchgeführten Politi
ken und Programme. Die Kommission kann in engem Kontakt mit 
den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinie
rungförderlich sind. 

Artikel 130 i 

1. Die Gemeinschaft stellt ein mehrjähriges Rahmenprogramm auf, 
in dem alle ihre Aktionen zusammengefaßt werden. Das Rahmenpro
gramm legt die wissenschaftlichen und technischen Ziele, ihre jewei
lige Prioritätsstufe, die Grundzüge der geplanten Aktionen, den für 
notwendig erachteten Betrag und die Einzelheiten der finanziellen Be
teiligung der Gemeinschaft am gesamten Programm sowie die Auftei
lung dieses Betrags auf die verschiedenen geplanten Aktionen fest. 

2. Das Rahmenprogramm kann je nach Entwicklung der Lage ange
paßt oder ergänzt werden. 

Artikel 130 k 

Die Durchfühmng des Rahmenprogramms erfolgt im Wege spezi
fischer Programme, die innerhalb einer jeden Aktion entwickelt wer
den. In jedem spezifischen Programm werden die Einzelheiten seiner 
Durchfühmng, seine Laufzeit und die für notwendig erachteten Mittel 
festgelegt. 

Der Rat legt die Einzelheiten der Verbreitung der Kenntnisse fest, 
die aus den spezifischen Programmen gewonnen werden. 

Artikel 130 1 

Bei der Durchfühmng des mehrjährigen Rahmenprogramms kön
nen Zusatzprogramme beschlossen werden, an denen nur bestimmte 
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Mitgliedstaaten teilnehmen, die sie vorbehaltlich einer etwaigen Betei
ligung der Gemeinschaft auch finanzieren. 

Der Rat legt insbesondere hinsichtlich der Verbreitung der Kennt
nisse und des Zugangs anderer Mitgliedstaaten die Regeln für die 
Zusatzprogramme fest. 

Artikel 130 m 

Die Gemeinschaft kann bei der Durchfühmng des mehrjährigen 
Rahmenprogramms eine Beteiligung an Forschungs- und Entwick
lungsprogrammen mehrerer Mitgliedstaaten, einschließlich der Beteili
gung an den zu ihrer Durchfühmng geschaffenen Stmkturen, im Ein
vernehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten vorsehen. 

Artikel 130 n 

Die Gemeinschaft kann bei der Durchfühmng des mehrjährigen 
Rahmenprogramms eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der ge
meinschaftlichen Forschung, technologischen Entwicklung und De
monstration mit dritten Ländern oder internationalen Organisationen 
vorsehen. 

Die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit können Gegenstand in
ternationaler Abkommen zwischen der Gemeinschaft und den betref
fenden dritten Parteien sein, die gemäß Artikel 228 ausgehandelt und 
geschlossen werden. 

Artikel 130 o 

Die Gemeinschaft kann gemeinsame Unternehmen gründen oder 
andere Stmkturen schaffen, die für die ordnungsgemäße Durchfüh
mng der Programme für gemeinschaftliche Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration erforderlich sind. 
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Artikel 130 ρ 

1. Die Einzelheiten der Finanziemng eines jeden Programms, ein
schließlich einer etwaigen Beteiligung der Gemeinschaft, werden bei 
der Annahme des Programms festgelegt. 

2. Unbeschadet anderer Arten eines etwaigen Tätigwerdens der Ge
meinschaft wird die Höhe des jährlichen Beitrags der Gemeinschaft 
im Rahmen des Haushaltsverfahrens festgesetzt. Die Summe der ge
schätzten Kosten der spezifischen Programme darf die durch das 
Rahmenprogramm vorgesehene Finanziemng nicht überschreiten. 

Artikel 130 q 

1. Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung 
des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts und Sozialaus
schusses einstimmig die in den Artikeln 130 i und 130 o vorgesehenen 
Bestimmungen fest. 

2. Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission, nach Anhörung des 
Wirtschafts und Sozialausschusses und in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament mit qualifizierter Mehrheit die in den Arti
keln 130 k, 1301, 130 m, 130 η und Artikel 130p Absatz 1 vorgesehe
nen Bestimmungen fest. Für die Verabschiedung der Zusatzpro
gramme ist außerdem die Zustimmung der daran beteiligten Mit
gliedstaaten erforderlich. " 

Unterabschnitt VI — Umwelt 

Artikel 25 

Dem Dritten Teil des EWGVertrages wird folgender Titel VII 
hinzugefügt: 
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„TITEL VII 

Umwelt 

Artikel 130 r 

1. Die Umweltpolitik der Gemeinschaft hat zum Ziel, 

— die Umwelt zu erhalten, zu schützen und ihre Qualität zu verbes
sern, 

— zum Schutz der menschlichen Gesundheit beizutragen, 

— eine umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Res
sourcen zu gewährleisten. 

2. Die Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Umwell unterliegt 
dem Grundsalz, Umweltbeeinträchtigungen vorzubeugen und sie nach 
Möglichkeit an ihrem Urspmng zu bekämpfen, sowie dem Verur
sacherprinzip. Die Erfordernisse des Umweltschutzes sind Bestandteil 
der anderen Politiken der Gemeinschaft. 

3. Bei der Erarbeitung ihrer Maßnahmen im Bereich der Umwell 
berücksichtigt die Gemeinschaft 

— die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten, 

— die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Gemein
schaft, 

— die Vorteile und die Belastung aufgrund der Majinahmen bzw. 
ihrer Unterlassung, 

— die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft ins
gesamt sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen. 

4. Die Gemeinschaft wird im Bereich der Umwelt insoweit tätig, als 
die in Absatz 1 genannten Ziele besser auf Gemeinschaftsebene er-
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reicht werden können als auf der Ebene der einzelnen Mitgliedstaa
ten. Unbeschadet einiger Maßnahmen gemeinschaftlicher Art tragen 
die Mitgliedstaaten für die Finanziemng und Durchführung der ande
ren Maßnahmen Sorge. 

5. Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen 
ihrer jeweiligen Befugnisse mit den dritten Ländern und den zuständi
gen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der 
Zusammenarbeit der Gemeinschaft können Gegenstand von Abkom
men zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien sein, die 
gemäß Artikel 228 ausgehandelt und geschlossen werden. 

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, 
in internationalen Gremien zu verhandeln und internationale Abkom
men zu schließen. 

Artikel 130 s 

Der Rat beschließt auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und So
zialausschusses einstimmig über das Tätigwerden der Gemeinschaft. 

Der Rat legt unter den in Absatz 1 genannten Bedingungen fest, 
was unter die mit qualifizierter Mehrheit zu fassenden Beschlüsse 

fällt. 

Artikel 130 t 

Die Schutzmaßnahmen, die gemeinsam aufgrund des Artikels 
130 s getroffen werden, hindern die einzelnen Mitgliedstaaten nicht 
daran, verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen, 
die mit diesem Vertrag vereinbar sind. " 
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KAPITEL lil 

BESTIMMUNGEN ZUR Ä N D E R U N G DES 
VERTRAGES ZUR G R Ü N D U N G DER 

EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT 

Artikel 26 

Der EAG-Vertrag wird durch folgende Bestimmungen ergänzt: 

„Artikel 140 a 

1. Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat nach Anhörung der 
Kommission und des Europäischen Parlaments dem Gerichtshof 
durch einstimmigen Beschluß ein Gericht beiordnen, das für Entschei
dungen über bestimmte Gruppen von Klagen natürlicher oder juristi
scher Personen im ersten Rechtszuge zuständig ist und gegen dessen 
Entscheidungen ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim 
Gerichtshof nach Maßgabe der Satzung eingelegt werden kann. Die
ses Gericht ist weder für von den Mitgliedstaaten oder Gemeinschafts
organen unterbreitete Rechtssachen noch für Vorabentscheidungen ge
mäß Artikel 150 zuständig. 

2. Der Rat legt nach dem in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren die 
Zusammensetzung dieses Gerichts fest und beschließt die Anpassun
gen und ergänzenden Bestimmungen, die in bezug auf die Satzung 
des Gerichtshofes notwendig werden. Wenn der Rat nichts anderes 
beschließt, finden die den Gerichtshof betreffenden Bestimmungen 
dieses Vertrages und insbesondere die Bestimmungen des Protokolls 
über die Satzung des Gerichtshofes auf dieses Gericht Anwendung. 

3. Zu Mitgliedern dieses Gerichts sind Personen auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und über die Befähigung zur 
Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfugen; sie werden von den Re-
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giemngen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für 
sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teilweise neu 
besetzt. Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder ist zulässig. 

4. Dieses Gericht erläßt seine Verfahrensordnung im Einvernehmen 
mit dem Gerichtshof. Sie bedarf der einstimmigen Genehmigung des 
Rates. " 

Artikel 27 

In Artikel 160 des EAG-Vertrages wird folgender Absatz 2 ein
gefügt: 

„Der Rat kann auf Antrag des Gerichtshofes und nach Anhömng 
der Kommission und des Europäischen Parlaments einstimmig die 
Bestimmungen des Titels III der Satzung ändern. " 

KAPITEL IV 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 28 

Die Bestimmungen der Urkunden über den Beitritt des König
reichs Spanien und der Portugiesischen Republik zu den Euro
päischen Gemeinschaften werden durch die vorliegende Akte nicht 
berührt. 

Artikel 29 

In Artikel 4 Absatz 2 des Beschlusses 85/257/EWG, Euratom 
des Rates vom 7. Mai 1985 über das System der eigenen Mittel der 
Gemeinschaften werden die Worte „deren Höhe und Aufbringungs
schlüssel durch einstimmigen Beschluß des Rates festgelegt werden" 
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durch die Worte „deren Höhe und Aufbringungsschlüssel vom Rat 
mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung der betroffenen Mit
gliedstaaten beschlossen werden" ersetzt. 

Diese Änderung läßt die Rechtsnatur des genannten Beschlusses 
unberührt. 
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TITEL III 

Vertragsbestimmungen 
über die Europäische Zusammenarbeit 

in der Außenpolitik 
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Artikel 30 

Für die Europäische Zusammenarbeit in der Außenpolitik gel
ten folgende Bestimmungen: 

/. Die Hohen Vertragsparteien, die Mitglieder der Europäischen 
Gemeinschaften sind, bemühen sich, gemeinsam eine europäische 
Außenpolitik auszuarbeiten und zu verwirklichen. 

2. a) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, einander in 
allen außenpolitischen Fragen von allgemeinem Interesse zu 
unterrichten und zu konsultieren, damit sichergestellt ist, daß 
sie durch Abstimmung, Angleichung ihrer Standpunkte und 
Durchführung gemeinsamer Maßnahmen ihren gemeinsamen 
Einfluß so wirkungsvoll wie möglich ausüben. 

b) Die Konsultationen finden statt, ehe die Hohen Vertrags
parteien ihre endgültige Haltung festlegen. 

c) Jede Hohe Vertragspartei trägt bei ihren Stellungnahmen 
und einzelstaatlichen Maßnahmen den Standpunkten der übri
gen Partner in vollem Umfang Rechnung und berücksichtigt 
in gebührendem Maße die Wichtigkeit der Festlegung und 
Verwirklichung gemeinsamer europäischer Standpunkte. 

Um ihre Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln im Bereich 
der Außenpolitik zu erweitern, stellen die Hohen Vertragspar
teien die schrittweise Entwicklung und die Festlegung gemein
samer Grundsätze und Ziele sicher. 

Die Festlegung gemeinsamer Standpunkte bildet einen Be
zugspunkt für die Politiken der Hohen Vertragsparteien. 
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d) Die Hohen Vertragsparteien bemühen sich, Maßnahmen 
oder Stellungnahmen zu vermeiden, die ihrer Wirksamkeit als 
kohärente Kraft in den internationalen Beziehungen oder in 
internationalen Organisationen schaden würden. 

3. a) Die Außenminister und ein Mitglied der Kommission tre
ten mindestens viermal jährlich im Rahmen der Europäischen 
Politischen Zusammenarbeit zusammen. Auch anläßlich der 
Tagungen des Rates der Europäischen Gemeinschaften kön
nen sie im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammen
arbeit außenpolitische Fragen behandeln. 

b) Die Kommission wird an der Arbeit der Europäischen 
Politischen Zusammenarbeit in vollem Umfang beteiligt. 

c) Um rasch gemeinsame Standpunkte einnehmen und ge
meinsame Maßnahmen durchführen zu können, verzichten die 
Hohen Vertragsparteien im Rahmen des Möglichen darauf, 
die Herausbildung eines Konsenses und das gemeinsame Han
deln, das hieraus hervorgehen könnte, zu behindern. 

4. Die Hohen Vertragsparteien gewährleisten, daß das Euro
päische Parlament eng an der Europäischen Politischen Zusammen
arbeit beteiligt wird. Zu diesem Zweck unterrichtet die Präsident
schaft das Europäische Parlament regelmäßig über die im Rahmen 
der Arbeit der Europäischen Politischen Zusammenarbeit geprüften 
außenpolitischen Themen und trägt dafür Sorge, daß die Auffas
sungen des Europäischen Parlaments bei dieser Arbeit gebührend 
berücksichtigt werden. 

5. Die auswärtigen Politiken der Europäischen Gemeinschaft 
und die im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit 
vereinbarten Politiken müssen kohärent sein. 

Es fällt unter die besondere Verantwortung der Präsidentschaft 
und der Kommission, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich da
für Sorge zu tragen, daß diese Kohärenz angestrebt und aufrechter
halten wird. 
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6. a) Die Hohen Vertragsparteien sind der Auffassung, daß eine 
engere Zusammenarbeit in Fragen der europäischen Sicherheit 
geeignet ist, wesentlich zur Entwicklung einer außenpoliti
schen Identität Europas beizutragen. Sie sind zu einer stärke
ren Koordinierung ihrer Standpunkte zu den politischen und 
wirtschaftlichen Aspekten der Sicherheit bereit. 

b) Die Hohen Vertragsparteien sind entschlossen, die für ihre 
Sicherheit notwendigen technologischen und industriellen Vor
aussetzungen aufrechtzuerhalten. Sie setzen sich hierfür so
wohl auf einzelstaatlicher Ebene als auch, wo dies angebracht 
ist, im Rahmen der zuständigen Institutionen und Organe ein. 

c) Dieser Titel steht einer engeren Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Sicherheit zwischen einigen Hohen Vertragspar
teien im Rahmen der Westeuropäischen Union und des Atlan
tischen Bündnisses nicht entgegen. 

7. a) In den internationalen Institutionen und auf internationa
len Konferenzen, bei denen die Hohen Vertragsparteien ver
treten sind, arbeiten diese auf die Annahme gemeinsamer 
Standpunkte zu Themen, die von diesem Titel erfaßt werden, 
hin. 

b) In den internationalen Institutionen und auf internationa
len Konferenzen, bei denen nicht alle Hohen Vertragsparteien 
vertreten sind, berücksichtigen diejenigen, die dort vertreten 
sind, in vollem Umfang die im Rahmen der Europäischen 
Politischen Zusammenarbeit vereinbarten Standpunkte. 

ι?. Die Hohen Vertragsparteien führen immer, wenn sie es für 
notwendig halten, einen politischen Dialog mit Drittländern und 
regionalen Gruppierungen herbei. 

9. Die Hohen Vertragsparteien und die Kommission intensivie
ren die Zusammenarbeit zwischen ihren in Drittländern und bei in
ternationalen Organisationen akkreditierten Vertretungen, indem sie 
einander unterstützen und informieren. 
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10. a) Die Präsidentschaft in der Europäischen Politischen Zu
sammenarbeit wird von der Hohen Vertragspartei wahrgenom
men, die den Vorsitz im Rat der Europäischen Gemeinschaf
ten innehat. 

b) Die Präsidentschaft ist verantwortlich für Initiativen, für 
die Koordinierung und für die Vertretung der Mitgliedstaaten 
gegenüber Drittländern bei Tätigkeiten, die unter die Euro
päische Politische Zusammenarbeit fallen. Sie ist ferner ver
antwortlich für die Führung der Geschäfte der Europäischen 
Politischen Zusammenarbeit, im besonderen für die Festle
gung des Terminplans für die Treffen, ihre Einberufung und 
Durchführung. 

c) Die Politischen Direktoren treten regelmäßig im Politischen 
Komitee zusammen, um die nötigen Anstöße zu geben, die 
Kontinuität der Europäischen Politischen Zusammenarbeit zu 
gewährleisten und die Ministergespräche vorzubereiten. 

d) Auf Antrag von mindestens drei Mitgliedstaaten wird in
nerhalb von 48 Stunden das Politische Komitee oder nötigen
falls ein Ministertreffen einberufen. 

e) Die europäische Korrespondentengruppe hat die Aufgabe, 
entsprechend den Richtlinien des Politischen Komitees über 
die Durchführung der Europäischen Politischen Zusammenar
beit zu wachen und Fragen der allgemeinen Organisation zu 
prüfen. 

0 Arbeitsgruppen treten entsprechend den Richtlinien des 
Politischen Komitees zusammen. 

g) Ein in Brüssel eingerichtetes Sekretariat unterstützt die Prä
sidentschaft bei der Vorbereitung und Durchführung der Ar
beit der Europäischen Politischen Zusammenarbeit sowie in 
Verwaltungsfragen. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
untersteht es der Präsidentschaft. 

11. Hinsichtlich der Vorrechte und Immunitäten sind die Mitglie
der des Sekretariats der Europäischen Politischen Zusammenarbeit 
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den Mitgliedern der diplomatischen Missionen der Hohen Vertrags
parteien am Ort des Sekretariatssitzes gleichgestellt. 

12. Die Hohen Vertragsparteien prüfen fünf Jahre nach Inkraft
treten dieser Akte, ob Titel III einer Revision bedarf. 
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TITEL IV 

Allgemeine und Schlußbestimmungen 
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Artikel 31 

Die Bestimmungen des Vertrages über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des Ver
trages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft betref
fend die Zuständigkeit des Gerichtshofes der Europäischen Ge
meinschaften und die Ausübung dieser Zuständigkeit gelten nur für 
die Bestimmungen des Titels II und für Artikel 32, und zwar unter 
den gleichen Bedingungen wie für die Bestimmungen der genann
ten Verträge. 

Artikel 32 

Vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 1, des Titels II und des Ar
tikels 31 werden die Verträge zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaften sowie die nachfolgenden Verträge und Akte zur Än
derung oder Ergänzung dieser Verträge durch die vorliegende Akte 
in keiner Weise berührt. 

Artikel 33 

1. Diese Akte bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Vertrags
parteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Rati
fikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen Re
publik hinterlegt. 

2. Diese Akte tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats in Kraft. 
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Artikel 34 

Diese Akte ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, engli

scher, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländi

scher, portugiesischer und spanischer Sprache abgefaßt, wobei jeder 

Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; sie wird im Archiv der Re

gierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der 

Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte 

Abschrift. 

T I L BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede 

underskrevet denne europæiske fælles akt. 

Zu U R K U N D DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 

ihre Unterschriften unter diese Einheitliche Europäische Akte 

gesetzt. 

ΣΕ ΠΊΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΈΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέ
γραψαν την παρούσα Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have 
signed this Single European Act. 

E N FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscri
ben la presente Acta Ùnica Europea. 

E N FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs 
signatures au bas du présent Acte unique européen. 

DÂ FHIANÚ SIN, chuir na Lànchumhachtaigh thios-sinithe a lámh 
leis an Ionstraim Eorpach Aonair seo. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le 
loro firme in calce al presente Atto unico europeo. 

T E N BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun 
handtekening onder deze Europese Akte hebben gesteld. 
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EM FÉ DO QUE OS plenipotenciários abaixo assinados apuseram 
as suas assinaturas no final do presente Acto Ùnico Europeu. 

Udfærdiget i Luxembourg den syttende februar nitten hundrede 
og seksogfirs og i Haag den otteogtyvende februar nitten hundrede 
og seksogfirs. 

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Februar neunzehn
hundertsechsundachtzig und in Den Haag am achtundzwanzigsten 
Februar neunzehnhundertsechsundachtzig. 

'Εγινε στο Λουξεμβούργο στις δεκαεπτά Φεβρουαρίου χίλια εν
νιακόσια ογδόντα έξι και στη Χάγη στις είκοσι οκτώ Φεβρουα
ρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι. 

Done at Luxembourg on the seventeenth day of February in the 
year one thousand nine hundred and eighty-six and at The Hague 
on the twenty-eighth day of February in the year one thousand 
nine hundred and eighty-six. 

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de febrero de mil novecien
tos ochenta y seis y en La Haya el veintiocho de febrero de mil 
novecientos ochenta y seis. 

Fait à Luxembourg le dix-sept février mil neuf cent quatre-
vingt-six et à La Haye le vingt-huit février mil neuf cent quatre-
vingt-six. 

Ama dhéanamh i Lucsamburg an seachtú lá déag de mhi 
Feabhra sa bhliain mile naoi gcéad ochtó a sé agus sa Háig an 
t-ochtú lá is fiche de mhi Feabhra mile naoi gcéad ochtó a sé. 

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette febbraio millenovecentot-
tantasei e all'Aia, addi ventotto febbraio millenovecentottantasei. 
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Gedaan te Luxemburg, zeventien februari negentienhonderdzes
entachtig en te 's-Gravenhage achtentwintig februari negentien
honderdzesentachtig. 

Feito no Luxemburgo, aos dezassete de Fevereiro de mil nove
centos e oitenta e seis e em Haia aos vinte e oito de Fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e seis. 

Leo TINDEMANS 

Uffe ELLEMANN-JENSEN 

Hans-Dietrich GENSCHER 
Karolos PAPOULIAS 
Francisco FERNANDEZ ORDONEZ 

Roland DUMAS 

Peter BARRY 
Giulio ANDREOTTI 
Robert GOEBBELS 
Hans VAN DEN BROEK 
Pedro PIRES DE MIRANDA 

Lynda CHALKER 
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2. Schlußakte 
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Die Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaa
ten, die für den 9. September 1985 nach Luxemburg einberufen 
wurde, ihre Beratungen in Luxemburg und Brüssel fortgesetzt hat, 
hat den folgenden Text beschlossen : 

I 

Einheitliche Europäische Akte 

II 

Bei der Unterzeichnung dieses Textes hat die Konferenz die fol
genden, dieser Schlußakte beigefügten Erklärungen angenommen: 

1. Erklärung zu den Durchführungsbefugnissen der Kommission. 

2. Erklärung betreffend den Gerichtshof. 

3. Erklärung zu Artikel 8 a des EWG-Vertrages. 

4. Erklärung zu Artikel 100 a des EWG-Vertrages. 

5. Erklärung zu Artikel 100 b des EWG-Vertrages. 

6. Allgemeine Erklärung zu den Artikeln 13 bis 19 der Einheit
lichen Europäischen Akte. 

7. Erklärung zu Artikel 118 a Absatz 2 des EWG-Vertrages. 

8. Erklärung zu Artikel 130 d des EWG-Vertrages. 

9. Erklärung zu Artikel 130 r des EWG-Vertrages. 
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10. Erklärung der Hohen Vertragsparteien zu Titel III der Einheit
lichen Europäischen Akte. 

11. Erklärung zu Artikel 30 Nummer 10 Buchstabe g) der Einheit
lichen Europäischen Akte. 

Die Konferenz hat ferner die folgenden, dieser Schlußakte bei
gefügten Erklärungen zur Kenntnis genommen: 

1. Erklärung des Vorsitzes zu der Frist, innerhalb welcher der Rat 
in erster Lesung Stellung nimmt (Artikel 149 Absatz 2 des 
EWG-Vertrages). 

2. Politische Erklärung der Regierungen der Mitgliedstaaten zur 
Freizügigkeit. 

3. Erklärung der Regierung der Griechischen Republik zu Artikel 
8 a des EWG-Vertrages. 

4. Erklärung der Kommission zu Artikel 28 des EWG-Vertrages. 

5. Erklärung der Regierung von Irland zu Artikel 57 Absatz 2 des 
EWG-Vertrages. 

6. Erklärung der Regierung der Portugiesischen Republik zu Arti
kel 59 Absatz 2 und Artikel 84 des EWG-Vertrages. 

7. Erklärung der Regierung des Königreichs Dänemark zu Artikel 
100 a des EWG-Vertrages. 

8. Erklärung des Vorsitzes und der Kommission zu den währungs
politischen Befugnissen der Gemeinschaft. 

9. Erklärung der Regierung des Königreichs Dänemark zur Euro
päischen Politischen Zusammenarbeit. 

Udfærdiget i Luxembourg den syttende februar nitten hundrede 
og seksogfirs og i Haag den otteogtyvende februar nitten hundrede 
og seksogfirs. 
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Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Februar neunzehn-
hundertsechsundachtzig und in Den Haag am achtundzwanzigsten 
Februar neunzehnhundertsechsundachtzig. 

'Εγινε στο Λουξεμβούργο στις δεκαεπτά Φεβρουαρίου χίλια εν
νιακόσια ογδόντα έξι και στη Χάγη στις είκοσι οκτώ Φεβρουα
ρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι. 

Done at Luxembourg on the seventeenth day of February in the 
year one thousand nine hundred and eighty-six and at The Hague 
on the twenty-eighth day of February in the year one thousand 
nine hundred and eighty-six. 

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de febrero de mil novecien
tos ochenta y seis y en La Haya el veintiocho de febrero de mil 
novecientos ochenta y seis. 

Fait à Luxembourg le dix-sept février mil neuf cent quatre-
vingt-six et à La Haye le vingt-huit février mil neuf cent quatre-
vingt-six. 

Ama dhéanamh i Lucsamburg an seachtú lá déag de mhi 
Feabhra sa bhliain mile naoi gcéad ochtó a sé agus sa Háig an 
t-ochtú lá is fiche de mhi Feabhra mile naoi gcéad ochtó a sé. 

Fatto a Lussemburgo, addi diciassette febbraio millenovecentot-
tantasei e all'Aia, addì ventotto febbraio millenovecentottantasei. 

Gedaan te Luxemburg, zeventien februari negentienhonderdzes
entachtig en te 's-Gravenhage achtentwintig februari negentien
honderdzesentachtig. 

Feito no Luxemburgo, aos dezassete de Fevereiro de mil nove
centos e oitenta e seis e em Haia aos vinte e oito de Fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e seis. 

Leo TINDEMANS Peter BARRY 

Uffe ELLEMANN-JENSEN Giulio ANDREOTTI 
Hans-Dietrich GENSCHER Robert GOEBBELS 

Karolos PAPOULIAS Hans VAN DEN BROEK 
Francisco FERNÁNDEZ ORDONEZ Pedro PIRES DE MIRANDA 

Roland DUMAS Lynda CHALKER 
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ERKLÄRUNG 

zu den Durchführungsbefugnissen 
der Kommission 

Die Konferenz ersucht die Gremien der Gemeinschaft, vor In
krafttreten der Akte die Grundsätze und Regeln festzulegen, an
hand deren die Durchführungsbefugnisse der Kommission in jedem 
einzelnen Fall zu definieren sind. 

In diesem Zusammenhang ersucht die Konferenz den Rat, für 
die Ausübung der der Kommission im Rahmen des Artikels 100 a 
des EWG-Vertrages übertragenen Durchführungsbefugnisse insbe
sondere dem Verfahren des Beratenden Ausschusses einen maßgeb
lichen Platz entsprechend der Schnelligkeit und Wirksamkeit des 
Entscheidungsprozesses einzuräumen. 
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ERKLÄRUNG 

betreffend den Gerichtshof 

Die Konferenz kommt überein, daß Artikel 32 d Absatz 1 des 
EGKS-Vertrages, Artikel 168 a Absatz 1 des EWG-Vertrages und 
Artikel 140 a Absatz 1 des E AG-Vertrages etwaigen Übertragungen 
gerichtlicher Zuständigkeiten nicht vorgreift, die im Rahmen von 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten vorgesehen werden könn
ten. 
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ERKLÄRUNG 

zu Artikel 8 a des EWG-Vertrages 

Die Konferenz möchte mit Artikel 8 a den festen politischen 
Willen zum Ausdruck bringen, vor dem 1. Januar 1993 die Be
schlüsse zu fassen, die zur Verwirklichung des in diesem Artikel be
schriebenen Binnenmarktes erforderlich sind, und zwar insbeson
dere die Beschlüsse, die zur Ausführung des von der Kommission 
in dem Weißbuch über den Binnenmarkt aufgestellten Programms 
notwendig sind. 

Die Festsetzung des Termins „31. Dezember 1992" bringt keine 
automatische rechtliche Wirkung mit sich. 
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ERKLÄRUNG 

zu Artikel 100 a des EWG-Vertrages 

Die Kommission wird bei ihren Vorschlägen nach Artikel 100 a 
Absatz 1 der Rechtsform der Richtlinie den Vorzug geben, wenn 
die Angleichung in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eine Än
derung gesetzlicher Vorschriften erfordert. 
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ERKLÄRUNG 

zu Artikel 100 b des E WG-Vertrages 

Die Konferenz ist der Ansicht, daß Artikel 8 c des EWG-Ver
trages aufgrund seiner allgemeinen Tragweite auch für von der 
Kommission nach Artikel 100 b vorzulegende Vorschläge gilt. 
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ALLGEMEINE ERKLÄRUNG 

zu den Artikeln 13 bis 19 
der Einheitlichen Europäischen Akte 

Diese Bestimmungen berühren in keiner Weise das Recht der 
Mitgliedstaaten, diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die sie zur 
Kontrolle der Einwanderung aus dritten Ländern sowie zur Be
kämpfung von Terrorismus, Kriminalität, Drogenhandel und uner
laubtem Handel mit Kunstwerken und Antiquitäten für erforderlich 
halten. 
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ERKLÄRUNG 

zu Artikel 118a Absatz 2 
des EWG-Vertrages 

Die Konferenz stellt fest, daß bei der Beratung von Artikel 118 a 
Absatz 2 des EWG-Vertrages Einvernehmen darüber bestand, daß 
die Gemeinschaft nicht beabsichtigt, bei der Festlegung von Min
destvorschriften zum Schutze der Sicherheit und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer die Arbeitnehmer in Klein- und Mittelbetrieben 
in sachlich nicht begründeter Weise schlechterzustellen. 
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ERKLÄRUNG 

zu Artikel 130 d des E WG-Vertrages 

Die Konferenz verweist in diesem Zusammenhang auf die 
Schlußfolgerungen des Europäischen Rates vom März 1984 in 
Brüssel, die wie folgt lauten: 

„Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten wird eine signifikante 
reale Aufstockung der unter Berücksichtigung der IMP für die Inter
ventionen der Fonds bereitgestellten Finanzmittel vorgenommen. " 
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ERKLÄRUNG 

zu Artikel 130 r des E WG-Vertrages 

Absatz 1 dritter Gedankenstrich 

Die Konferenz stellt fest, daß die Tätigkeit der Gemeinschaft 
auf dem Gebiet des Umweltschutzes sich nicht störend auf die ein
zelstaatliche Politik der Nutzung der Energieressourcen auswirken 
darf. 

Absatz 5 Unterabsatz 2 

Die Konferenz ist der Ansicht, daß Artikel 130 r Absatz 5 Un
terabsatz 2 die sich aus dem AETR-Urteil des Gerichtshofes erge
benden Grundsätze nicht berührt. 
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ERKLÄRUNG DER 
HOHEN VERTRAGSPARTEIEN 

zu Titel III der Einheitlichen Europäischen Akte 

Die Hohen Vertragsparteien des Titels III über die Europäische 
Politische Zusammenarbeit bekräftigen ihre offene Haltung ge
genüber anderen europäischen Ländern mit den gleichen Idealen 
und Zielen. Sie kommen insbesondere überein, die Verbindungen 
zu den Mitgliedstaaten des Europarates und anderen demokrati
schen Ländern Europas, mit denen sie freundschaftliche Beziehun
gen unterhalten und eng zusammenarbeiten, zu stärken. 
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ERKLÄRUNG 

zu Artikel 30 Nummer 10 Buchstabe g) 
der Einheitlichen Europäischen Akte 

Die Konferenz ist der Ansicht, daß der Beschluß der Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 8, April 1965 über die 
vorläufige Unterbringung bestimmter Organe und Dienststellen der 
Gemeinschaften durch Artikel 30 Nummer 10 Buchstabe g) nicht 
berührt wird. 
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ERKLÄRUNG DES VORSITZES 

zu der Frist, innerhalb welcher der Rat 
in erster Lesung Stellung nimmt 

(Artikel 149 Absatz 2 des E WG-Vertrages) 

Was die Erklärung des Europäischen Rates von Mailand anbe
langt, wonach der Rat nach Möglichkeiten suchen soll, seine Be
schlußfassungsverfahren zu verbessern, so hat der Vorsitz die Ab
sicht geäußert, die betreffenden Arbeiten so bald wie möglich zu 
einem Abschluß zu bringen. 
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POLITISCHE ERKLÄRUNG 
DER R E G I E R U N G E N 

DER MITGLIEDSTAATEN 

zur Freizügigkeit 

Zur Förderung der Freizügigkeit arbeiten die Mitgliedstaaten 
unbeschadet der Befugnisse der Gemeinschaft zusammen, und zwar 
insbesondere hinsichtlich der Einreise, der Bewegungsfreiheit und 
des Aufenthalts von Staatsangehörigen dritter Länder. Außerdem 
arbeiten sie bei der Bekämpfung von Terrorismus, Kriminalität, 
Drogenhandel und unerlaubtem Handel mit Kunstwerken und An
tiquitäten zusammen. 
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ERKLÄRUNG DER REGIERUNG 
DER GRIECHISCHEN REPUBLIK 

zu Artikel 8 a des EWG-Vertrages 

Griechenland ist der Ansicht, daß die Entwicklung gemein
schaftlicher Politiken und Aktionen und die Annahme von Maß
nahmen auf der Grundlage von Artikel 70 Absatz 1 und Artikel 84 
so erfolgen müssen, daß empfindliche Sektoren der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt werden. 
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

zu Artikel 28 des EWG-Vertrages 

Bezüglich ihrer internen Verfahren sorgt die Kommission dafür, 
daß die sich aus der Änderung von Artikel 28 des EWG-Vertrages 
ergebenden Veränderungen nicht zu Verzögerungen bei der Beant
wortung dringender Anträge auf Änderung oder Aussetzung der 
Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs führen. 
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ERKLÄRUNG 
DER REGIERUNG VON IRLAND 

zu Artikel 57 Absatz 2 des EWG-Vertrages 

Irland bestätigt sein Einverständnis mit einer Beschlußfassung 
mit qualifizierter Mehrheit gemäß Artikel 57 Absatz 2, möchte aber 
daran erinnern, daß das Versicherungsgewerbe in Irland einen be
sonders empfindlichen Bereich darstellt und daß zum Schutz der 
Versicherungsnehmer sowie zum Schutz Dritter besondere Ver
einbarungen getroffen werden mußten. In bezug auf die Harmoni
sierung der Rechtsvorschriften für das Versicherungswesen geht die 
irische Regierung davon aus, daß sie mit einer verständnisvollen 
Haltung der Kommission und der übrigen Mitgliedstaaten der Ge
meinschaft rechnen kann, falls Irland sich zu einem späteren Zeit
punkt in einer Situation befinden sollte, in der die irische Regie
rung es für erforderlich halten würde, hinsichtlich der Stellung des 
Versicherungsgewerbes in Irland besondere Vorkehrungen zu tref
fen. 
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ERKLÄRUNG DER REGIERUNG 
DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK 

zu Artikel 59 Absatz 2 
und Artikel 84 des EWG-Vertrages 

Portugal vertritt die Auffassung, daß der Übergang von der ein
stimmigen Beschlußfassung zur Beschlußfassung mit qualifizierter 
Mehrheit in Artikel 59 Absatz 2 und Artikel 84, der in den Ver
handlungen über den Beitritt Portugals zur Gemeinschaft nicht be
rücksichtigt worden ist und den gemeinschaftlichen Besitzstand we
sentlich verändert, empfindliche Schlüsselsektoren der portugiesi
schen Wirtschaft nicht beeinträchtigen darf und daß geeignete spe
zifische Übergangsmaßnahmen in allen Fällen ergriffen werden 
müssen, in denen dies erforderlich ist, um etwaige nachteilige Fol
gen für die betreffenden Sektoren zu verhindern. 
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ERKLÄRUNG DER REGIERUNG 
DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK 

zu Artikel 100 a des E WG-Vertrages 

Die dänische Regierung stellt fest, daß in Fällen, in denen ge
mäß Artikel 100 a erlassene Harmonisierungsmaßnahmen nach An
sicht eines Mitgliedstaats nicht höhere Erfordernisse in bezug auf 
die Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz oder im Sinne des Arti
kels 36 sicherstellen, durch Artikel 100 a Absatz 4 gewährleistet 
wird, daß der betreffende Mitgliedstaat einzelstaatliche Maßnah
men treffen kann. Diese dienen der Verwirklichung der genannten 
Erfordernisse und dürfen keinen verschleierten Protektionismus be
deuten. 
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ERKLÄRUNG DES VORSITZES 
U N D DER KOMMISSION 

zu den währungspolitischen Befugnissen 
der Gemeinschaft 

Der Vorsitz und die Kommission sind der Ansicht, daß die in 
den EWG-Vertrag eingefügten Bestimmungen über die währungs
politischen Befugnisse der Gemeinschaft nicht die Möglichkeit 
einer weiteren Entwicklung im Rahmen der bestehenden Befugnisse 
präjudizieren. 
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ERKLÄRUNG DER REGIERUNG 
DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK 

zur Europäischen Politischen Zusammenarbeit 

Die dänische Regierung stellt fest, daß der Abschluß des Titels 
III über die Zusammenarbeit in der Außenpolitik die Beteiligung 
Dänemarks an der nordischen Zusammenarbeit im außenpoliti
schen Bereich nicht berührt. 
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Entschließungen und Erklärungen (*) 

(*) ANMERKUNG DER HERAUSGEBER: 
In diesem Abschnitt sind zur Unterrichtung einige Entschließungen und Erklärungen 
abgedruckt. 
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I - ENTSCHLIESSUNGEN 
UND ERKLÄRUNGEN, 

DIE IN DAS PROTOKOLL DER RATSTAGUNG 
VOM 22. APRIL 1970 

AUFGENOMMEN WORDEN SIND 
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Entschließungen 
1. Entschließung über den Einzelplan „Europäisches Parlament" des 
Haushaltsplans während des von den Artikeln 78 A des EGKS-Ver-
trags, 203 a des EWG-Vertrags und 177 a des EAG-Vertrags erfaßten 
Zeitraums 

Der Rat verpflichtet sich, den Haushaltsvoranschlag für die 
Ausgaben des Europäischen Parlaments nicht zu ändern. Diese 
Verpflichtung gilt jedoch nur insoweit, als dieser Haushaltsvoran
schlag die Gemeinschaftsvorschriften, insbesondere in bezug auf 
das Statut der Beamten und die Beschäftigungsbedingungen für die 
sonstigen Bediensteten sowie auf den Sitz der Organe, nicht be
rührt. 

2. Entschließung über die Rechtsakte der Gemeinschaft mit finanziel
ler Auswirkung und die Zusammenarbeit zwischen dem Rat und dem 
Europäischen Parlament 

Damit das Europäische Parlament im Hinblick auf seine Stel
lungnahme zu gemeinschaftlichen Rechtsakten mit finanziellen 
Auswirkungen über die nötigen Angaben verfügt, ersucht der Rat 
die Kommission, den Vorschlägen, die er dem Europäischen Parla
ment übermitteln wird, Schätzungen über die finanziellen Auswir
kungen dieser Rechtsakte beizufügen. 

Der Rat verpflichtet sich, bei der Prüfung dieser Rechtsakte 
aufs engste mit dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten 
und diesem die Gründe zu erläutern, die ihn gegebenenfalls dazu 
bewogen haben, von der Stellungnahme des Europäischen Parla
ments abzuweichen. 

3. Entschließung über die Zusammenarbeit zwischen dem Rat und 
dem Europäischen Parlament im Rahmen des Haushaltsverfahrens 

Im Einvernehmen zwischen dem Rat und dem Europäischen 
Parlament müssen die nötigen Maßnahmen getroffen werden, da-
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mit auf allen Ebenen eine enge Zusammenarbeit zwischen den bei
den Organen in bezug auf das Haushaltsverfahren gewährleistet ist, 
insbesondere durch die Anwesenheit des amtierenden Präsidenten 
oder eines anderen Mitglieds des Rates bei der Erörterung des Ent
wurfs des Haushaltsplans im Europäischen Parlament. 

■ 

■ 

: 
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Erklärungen 

1. Zu Absatz 8 Unterabsatz 1 des Artikels 78 des EGKS-Vertrags, 
des Artikels 203 des EWG-Vertrags und des Artikels 177 des EAG-

' Vertrags 

Der Rat hat sich bei der Annahme dieser Vorschriften auf die 
Aufschlüsselung der Haushaltsausgaben gestützt, die in der vom 
Vorsitz am 3. Februar 1970 aufgestellten Liste dargelegt ist; er 
räumt jedoch ein, daß diese Aufschlüsselung entsprechend den Er
fordernissen des Funktionierens der Gemeinschaften Änderungen 
erfahren kann. 

2. Zu Absatz 8 Unterabsatz 2 der erwähnten Artikel 

Der Rat geht davon aus, daß die von der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften für die Ermittlung der Bezugswerte 
zu entwickelnde Berechnungsmethode unverändert bleiben wird. 

3. Zu Absatz 7 des Artikels 78 A des EGKS-Vertrags, des Artikels 
203 a des EWG-Vertrags und des Artikels 177 a des EAG-Vertrags 

Diese Vorschriften sind wie folgt auszulegen: Durch Änderungs
vorschläge des Europäischen Parlaments, die eine Senkung der 
Ausgaben zur Folge haben, dürfen die aufgrund der Verträge erlas
senen Rechtsakte nicht in Frage gestellt werden. 

4. Erklärung des Rates 

a) Bei der Unterzeichnung des Vertrages zur Änderung be
stimmter Haushaltsvorschriften der Verträge zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaften und des Vertrages zur Einsetzung 
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eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften hat der Rat die vom Europäischen 
Parlament geäußerten Standpunkte, die ihm durch die Entschlie
ßungen vom 10. Dezember 1969, 3. Februar und 11. März 1970 so
wie ein Aide-mémoire vom 19. April 1970 mitgeteilt wurden, auf
merksam zur Kenntnis genommen. 

hi Die Kommission hat daher dem Rat ihre Absicht mitgeteilt, 
Vorschläge auf diesem Gebiet zu unterbreiten, nachdem alle Mit
gliedstaaten den am 22. April unterzeichneten Vertrag ratifiziert ha
ben, spätestens aber innerhalb von zwei Jahren. 

c) Der Rat wird diese Vorschläge nach dem Verfahren des Arti
kels 236 des Vertrages im Lichte der in den Parlamenten der Mit
gliedstaaten bis dahin geführten Aussprachen, der Entwicklung der 
europäischen Lage und der im Zusammenhang mit der Erweiterung 
der Gemeinschaft auftretenden institutionellen Probleme prüfen. 
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II - GEMEINSAME ERKLÄRUNG 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, 
DES RATES UND DER KOMMISSION 

VOM 4. MÄRZ 1975 ÜBER DIE EINFÜHRUNG 
EINES KONZERTIERUNGSVERFAHRENS 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 89 vom 22. April 1975. 
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Gemeinsame Erklärung 
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT UND DIE KOMMISSION -

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

Ab 1. Januar 1975 wird der Haushalt der Gemeinschaft voll
ständig aus eigenen Mitteln der Gemeinschaft finanziert. 

Für die Durchführung dieser Regelung wird das Europäische 
Parlament mit erweiterten Haushaltsbefugnissen ausgestattet. 

Die Erweiterung der Haushaltsbefugnisse des Europäischen Par
laments muß mit einer wirksamen Beteiligung dieses Organs an 
dem Verfahren der Ausarbeitung und Annahme der Entscheidun
gen verbunden sein, die für den Haushalt der Europäischen 
Gemeinschaften wichtige Ausgaben oder Einnahmen nach sich 
ziehen — 

KOMMEN WIE FOLGT ÜBEREIN: 

1. Es wird ein Konzertierungsverfahren zwischen dem Europäi
schen Parlament und dem Rat unter aktiver Mitwirkung der 
Kommission eingeführt. 

2. Das Verfahren kann für die gemeinschaftlichen Rechtsakte von 
allgemeiner Tragweite angewandt werden, die ins Gewicht fal
lende finanzielle Auswirkungen haben und deren Erlaß nicht 
schon aufgrund früherer Rechtsakte geboten ist. 

3. Die Kommission gibt bei der Vorlage eines Vorschlags an, ob 
der betreffende Rechtsakt nach ihrer Ansicht Gegenstand des 
Konzertierungsverfahrens sein könnte. Das Europäische Parla
ment kann bei Abgabe seiner Stellungnahme die Eröffnung die
ses Verfahrens verlangen; auch der Rat ist hierzu befugt. 
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4. Das Verfahren wird eingeleitet, wenn die in Absatz 2 vorgesehe
nen Kriterien gegeben sind und wenn der Rat beabsichtigt, von 
der Stellungnahme des Europäischen Parlaments abzuweichen. 

5. Die Konzertierung findet in einem „Konzertierungsausschuß" 
statt, der sich aus dem Rat und Vertretern des Europäischen 
Parlaments zusammensetzt. Die Kommission nimmt an den Ar
beiten des Konzertierungsausschusses teil. 

6. Ziel des Verfahrens ist es, Einvernehmen zwischen dem Europäi
schen Parlament und dem Rat herbeizuführen. 

Das Verfahren sollte normalerweise höchstens drei Monate 
dauern, ausgenommen Fälle, in denen der betreffende Rechtsakt 
vor einem bestimmten Zeitpunkt genehmigt werden muß oder in 
denen dringende Gründe vorliegen; in diesen Fällen kann der 
Rat eine angemessene Frist festlegen. 

7. Wenn eine hinreichende Annäherung der Standpunkte der bei
den Organe erreicht ist, kann das Europäische Parlament eine 
neue Stellungnahme abgeben; danach beschließt der Rat endgül
tig-

Gesehenen zu Brüssel am 4. März 1975. 

Für das Parlament Für den Rat Für die Kommission 
C. BERKHOUWER G. FITZGERALD François-Xavier ORTOLI 
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III - GEMEINSAME ERKLÄRUNG 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, 
DES RATES UND DER KOMMISSION 

VOM 5. APRIL 1977 ÜBER DIE GRUNDRECHTE 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 103 vom 27. April 1977. 
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Gemeinsame Erklärung 
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT UND DIE KOMMISSION — 

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

Die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften 
beruhen auf dem Grundsatz der Achtung des Rechts. 

Dieses Recht umfaßt, wie vom Gerichtshof anerkannt wurde, 
außer den Vorschriften der Verträge und des abgeleiteten Gemein
schaftsrechts die allgemeinen Rechtsgrundsätze und insbesondere 
die Grundrechte, Prinzipien und Rechte, die die Grundlage des 
Verfassungsrechts der Mitgliedstaaten bilden. 

Insbesondere sind alle 'Mitgliedstaaten Vertragsparteien der am 
4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konven
tion zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten — 

HABEN FOLGENDE ERKLÄRUNG VERABSCHIEDET: 

1. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission unter
streichen die vorrangige Bedeutung, die sie der Achtung der 
Grundrechte beimessen, wie sie insbesondere aus den Verfassun
gen der Mitgliedstaaten sowie aus der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten hervorge
hen. 

2. Bei der Ausübung ihrer Befugnisse und bei der Verfolgung der 
Ziele der Europäischen Gemeinschaften beachten sie diese 
Rechte und werden dies auch in Zukunft tun. 
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Geschehen zu Luxemburg am fünften April neunzehnhundert-
siebenundsiebzig. 

Für das Parlament Für den Rat Für die Kommission 

E. COLOMBO D. OWEN R. JENKINS 
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IV - GEMEINSAME ERKLÄRUNG 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, 
DES RATES UND DER KOMMISSION 

VOM 30. JUNI 1982 ÜBER VERSCHIEDENE 
MASSNAHMEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG 

EINER BESSEREN ABWICKLUNG 
DES HAUSHALTSVERFAHRENS 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 194 vom 28. Juli 1982. 
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Gemeinsame Erklärung 
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
über verschiedene Maßnahmen zur Gewährleistung einer 

besseren Abwicklung des Haushaltsverfahrens 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT UND DIE KOMMISSION — 

IN DER ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

Das ordnungsgemäße Funktionieren der Gemeinschaften erfor
dert eine ausgewogene Zusammenarbeit zwischen den Organen. 

Es empfiehlt sich, unter Wahrung der in den Verträgen festge
legten Kompetenzen der einzelnen Organe der Gemeinschaften im 
gemeinsamen Einvernehmen verschiedene Maßnahmen zur Ge
währleistung einer besseren Abwicklung des Haushaltsverfahrens 
gemäß Artikel 78 des Vertrages über die Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Artikel 203 des Vertrages 
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Arti
kel 177 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomge
meinschaft zu treffen — 

KOMMEN WIE FOLGT ÜBEREIN: 

I. KLASSIFIZIERUNG DER AUSGABEN 

/. Kriterien 

Im Lichte dieser Vereinbarung und der von der Kommission für 
den ordentlichen Haushalt 1982 vorgeschlagenen Klassifizierung 
der Ausgaben verstehen die Organe unter obligatorischen Ausgaben 
diejenigen Ausgaben, die die Haushaltsbehörde in den Haushalts-
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plan einsetzen muß, um die Gemeinschaft in die Lage zu versetzen, 
ihren sich aus den Verträgen oder den aufgrund der Verträge er
gangenen Rechtsakten ergebenden Verpflichtungen innerhalb und 
außerhalb der Gemeinschaft nachzukommen. 

2. Anwendung auf der Grundlage der vorliegenden Vereinbarung 

Die Klassifizierung der Haushaltslinien erfolgt nach Maßgabe 
der Anlage (*). 

II. KLASSIFIZIERUNG NEUER HAUSHALTSLINIEN 
ODER BEREITS VORHANDENER 

HAUSHALTSLINIEN, DEREN RECHTSGRUNDLAGE 
GEÄNDERT WURDE 

1. Ausgehend von den in Punkt I. dieser Erklärung enthaltenen 
Angaben erfolgt die Klassifizierung neuer Haushaltslinien und der 
entsprechenden Ausgaben auf Vorschlag der Kommission im ge
meinsamen Einvernehmen der beiden Organe, die die Haushaltsbe
hörde bilden. 
2. Der Vorentwurf des Haushaltsplans beinhaltet einen mit Grün
den versehenen Vorschlag für die Klassifizierung jeder neuen Haus
haltslinie. 
3. Vermag eines der beiden Organe, die die Haushaltsbehörde bil
den, den Klassifizierungsvorschlag der Kommission nicht zu akzep
tieren, so wird die Meinungsverschiedenheit dem Präsidenten des 
Parlaments, dem Präsidenten des Rates und dem Präsidenten der 
Kommission im Rahmen einer Sitzung vorgelegt; letztere über
nimmt den Vorsitz. 
4. Die Präsidenten der drei Organe bemühen sich, etwaige Mei
nungsverschiedenheiten vor der Erstellung des Entwurfs des Haus
haltsplans auszuräumen. 
5. Der Vorsitzende des Dreiseitendialogs erstattet in der vor der 
ersten Lesung durch den Rat stattfindenden Konzertierungssitzung 

(') Die Anlage ist in diesem Bond nicht abgedruckt (siehe Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. C 194 vom 28. Juli 1982). 
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der Organe Bericht und interveniert erforderlichenfalls in den im 
Rahmen der ersten Lesung stattfindenden Beratungen des Rates 
und des Parlaments. 
6. Die vereinbarte Klassifizierung, die bis zum Erlaß des grundle
genden Rechtsaktes vorläufig ist, kann nach Erlaß und im Lichte 
dieses Rechtsaktes im gegenseitigen Einvernehmen geändert wer
den. 

III. ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN ORGANEN 
IM RAHMEN DES HAUSHALTSVERFAHRENS 

1. Der vor der Erstellung des Entwurfs des Haushaltsplans durch 
den Rat vorgesehene Meinungsaustausch über die Auffassung des 
Parlaments zum Vorentwurf des Haushaltsplans der Kommission 
muß so rechtzeitig stattfinden, daß der Rat den Anregungen des 
Parlaments ordnungsgemäß Rechnung tragen kann. 

2. a) Erweist sich im Verlauf des Haushaltsverfahrens, daß der Ab
schluß des Verfahrens davon abhängen könnte, daß für die 
Erhöhung der nichtobligatorischen Ausgaben in gemeinsa
mem Einvernehmen ein neuer Satz für die Zahlungsermächti
gungen und/oder ein neuer Satz für die Verpflichtungser
mächtigungen festgesetzt werden muß — letzterer kann auf 
anderem Niveau als erstgenannter festgesetzt werden —, so 
treten die Präsidenten von Parlament, Rat und Kommission 
unverzüglich zusammen. 

b) Unter Berücksichtigung der gegebenen Positionen wird so
dann alles ins Werk gesetzt, um Lösungen zu ermitteln, die 
geeignet sind, die endgültige Zustimmung der beiden Organe, 
die die Haushaltsbehörde bilden, zu erhalten, damit die Fest
stellung des Haushaltsplans vor Ende des Jahres erfolgen 
kann. 

c) Zu diesem Zweck verpflichten sich die Beteiligten, alles zu 
tun, damit dieser Termin, der für das ordnungsgemäße Funk
tionieren der Gemeinschaft von wesentlicher Bedeutung ist, 
eingehalten werden kann. 
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3. Falls jedoch vor dem 31. Dezember keine Einigung zustande 
kommt, verpflichtet sich die Haushaltsbehörde, sich weiterhin 
darum zu bemühen, daß das Haushaltsverfahren abgeschlossen und 
der Haushaltsplan vor Ende Januar festgestellt wird. 

4. Die Vereinbarung der beiden Organe, die die Haushaltsbehörde 
bilden, über den neuen Satz legt fest, in welcher Höhe die nicht
obligatorischen Ausgaben im Haushaltsplan festgestellt werden. 

5. Die Präsidenten von Parlament, Rat und Kommission tagen bei 
Bedarf und auf Antrag eines der Präsidenten, um: 

— die Ergebnisse der Anwendung dieser Erklärung zu beurteilen; 

— die anstehenden Fragen zu prüfen, um gemeinsame Lösungsvor
schläge vorzubereiten, die den Organen vorzulegen sind. 

IV. SONSTIGE FRAGEN 

Λ Der „Spielraum" des Parlaments — der mindestens der Hälfte 
des Höchstsatzes entspricht — wird vom Entwurf des vom Rat in 
erster Lesung erstellten Haushaltsplans an in Anspruch genommen, 
und zwar unter Berücksichtigung etwaiger Berichtigungsschreiben 
zu dem Entwurf. 

2. Die Einhaltung des Höchstsatzes ist beim jährlichen Haushalts
plan sowie dem (oder den) Berichtigungs und/oder Nachtrags
haushaltsplan (Haushaltsplänen) geboten. Unbeschadet der Festset
zung eines neuen Satzes bleibt der gegebenenfalls nicht in An
spruch genommene Teil des Höchstsatzes für eine etwaige Verwen
dung im Rahmen der Prüfung eines Entwurfs eines Berichtigungs
und/oder Nachtragshaushaltsplans verfügbar. 

3. a) Die in den geltenden Verordnungen festgesetzten Höchstbe
träge werden eingehalten werden. 

b) Um dem Haushaltsverfahren seine wirkliche Bedeutung zu 
geben, muß vermieden werden, daß Höchstbeträge auf dem 
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Verordnungswege festgelegt und Beträge in den Haushalts
plan eingesetzt werden, die die tatsächlichen Ausführungs
möglichkeiten übersteigen. 

c) Die Verwendung der in den Haushalt für neue bedeutende 
Gemeinschaftsaktionen eingesetzten Mittel kann nur nach Er
laß einer Grundverordnung erfolgen. Werden diese Mittel in 
den Haushaltsplan eingesetzt, bevor ein Verordnungsvor
schlag vorliegt, so ist die Kommission ersucht, bis spätestens 
Ende Januar einen Vorschlag vorzulegen. 

Der Rat und das Parlament verpflichten sich, alles zu tun, 
damit die betreffende Verordnung spätestens Ende Mai ver
abschiedet werden kann. 

Kann die Verordnung zu diesem Termin jedoch nicht ver
abschiedet werden, so legt die Kommission Alternativvor
schläge (Mittelübertragungen) vor, damit die betreffenden 
Mittel noch während des Haushaltsjahres verwendet werden 
können. 

4. Die Organe stellen fest, daß das Verfahren für die Änderung 
der Haushaltsordnung im Gange ist und daß einige der Probleme 
in diesem Rahmen zur Lösung anstehen. Die Organe verpflichten 
sich, alles zu tun, damit dieses Verfahren möglichst bald abge
schlossen werden kann. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Juni 1982. 

Für das Parlament Für den Rat Für die Kommission 

P. DANKERT L. TINDEMANS G. THORN 
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V - ERKLÄRUNG VOM 7. MAI 1985, DIE IN DAS 
PROTOKOLL DES RATES AUFGENOMMEN 

WORDEN IST 
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Erklärung zu Artikel 1 des Beschlusses des Rates über das 
System der eigenen Mittel der Gemeinschaften 

Der Rat ist übereingekommen, daß Erlöse aus auf den Kapital
märkten aufgenommenen Anleihen der Gemeinschaft nicht zu den 
„sonstigen Einnahmen" im Sinne des Artikels 1 dieses Beschlusses 
gehören. 
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VI - GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES, 

DER IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER 
DER MITGLIEDSTAATEN UND DER KOMMISSION 

VOM 11. JUNI 1986 GEGEN RASSISMUS UND 
FREMDENFEINDLICHKEIT 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 158 vom 25. Juni 1986. 
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Erklärung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT, DIE IM RAT VEREINIG
TEN VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN UND DIE KOMMISSION— 

in Anbetracht der Existenz und der Zunahme der fremdenfeind
lichen Einstellungen, Bewegungen und Gewaltakte in der Gemein
schaft, die sich häufig gegen Zuwanderer richten; 

angesichts der vorrangigen Bedeutung, die die Gemeinschafts
organe der Achtung der in der Gemeinsamen Erklärung vom 
5. April 1977 feierlich verkündeten Grundrechte sowie dem im 
Rom-Vertrag vorgesehenen Grundsatz des freien Personenverkehrs 
beimessen; 

in der Erwägung, daß die Achtung der Menschenwürde und die 
Unterbindung der Rassendiskriminierung zum gemeinsamen kultu
rellen und rechtlichen Erbe aller Mitgliedstaaten gehören; 

in dem Bewußtsein des positiven Beitrags, den die Arbeitneh
mer aus anderen Mitgliedstaaten oder aus Drittländern zur Ent
wicklung des Mitgliedstaats ihres legalen Aufenthalts beigetragen 
haben und weiterhin beitragen können, und des Vorteils hieraus für 
die gesamte Gemeinschaft — 

1. vemrteilen aufs schärfste alle Äußerungen von Intoleranz und 
Feindseligkeit sowie die Anwendung von Gewalt gegenüber 
einer Person oder einer Personengruppe wegen rassischer, reli
giöser, kultureller, sozialer oder nationaler Unterschiede; 

2. bekräftigen ihren Willen, die Persönlichkeit und die Würde jedes 
Mitglieds der Gesellschaft zu schützen und jegliche Form der 
Ausgrenzung von Ausländern abzulehnen; 
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3. halten es für unbedingt notwendig, daß alle erforderlichen Maß
nahmen getroffen werden, um diesen gemeinsamen Willen in die 
Tat umzusetzen; 

4. sind entschlossen, die bereits unternommenen Bemühungen zum 
Schutz der Persönlichkeit und der Würde jedes Mitglieds der 
Gesellschaft fortzusetzen und jeglicher Form der Ausgrenzung 
von Ausländern eine Absage zu erteilen; 

5. weisen auf die Bedeutung einer angemessenen Unterrichtung und 
einer Sensibilisierung aller Bürger angesichts der Gefahren des 
Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit hin und heben die Not
wendigkeit hervor, dafür zu sorgen, daß jeder Akt und jede 
Form von Diskriminierung vermieden oder unterbunden wird. 

Geschehen zu Straßburg am 11. Juni 1986. 

Für das Für den Rat Für die 
Europäische und die im Ral Kommission der 
Parlament vereinigten Vertreter Europäischen 

der Mitgliedstaaten Gemeinschaften 

P. PFLIMLIN H. VAN DEN BROEK J. DELORS 
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